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Kreis Rendsburg-Eckernförde
Der Landrat

Vorlage-Nr:

Datum:

Ansprechpartner/in:

VO/2019/238

25.11.2019

Fiedler, Nina

Mitteilungsvorlage

- öffentlich - 

Fachbereich Zentrale Dienste

Bearbeiter/in: Mens, Beate

Bericht über die Umsetzung von öffentlich gefassten Beschlüssen
vorgesehene Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

16.12.2019 Kreistag des Kreises Rendsburg-Eckernförde Kenntnisnahme

1. Begründung der Nichtöffentlichkeit: 
entfällt

2. Sachverhalt: 
Der Bericht ist als Anlage beigefügt.

Relevanz für den Klimaschutz:
entfällt

Finanzielle Auswirkungen: 
entfällt

Anlage/n: 
Umsetzungskontrolle öffentlicher Beschlüsse im Kreistag

TOP 5



 

Kreis Rendsburg-Eckernförde 
Der Landrat 
      

 
 
 

25.11.2019 
 
Umsetzungskontrolle für Beschlüsse des Kreistages in öffentlicher Sitzung 
 

Lfd. 
Nr. 

Datum der 
Sitzung 

Stichwort bzw. Text des Be-
schlusses 

Zuständig für 
die Umsetzung 

Erledigt am Bemerkungen/Hinweise 

1  Ausschreibung der ÖPNV-
Leistungen 

FB 2 22.11.2019 1. und 2. Vorabbekanntmachungen wurden 
veröffentlicht. Oktober 2019 Veröffentli-
chung der Bekanntmachung. 

2 17.06.2019 Gründung einer Klimaschutza-
gentur 

FB 2   Die Gründung der Klimaschutzagentur ist in 
Vorbereitung. Der Entwurf für den Gesell-
schaftsvertrag befindet sich in Abstimmung 
mit der Kommunalaufsichtsbehörde im In-
nenministerium. 

3 17.06.2019 TRAFO 2-Kulturprojekt FB 5  Antrag wurde von der Kulturstiftung in Zu-
sammenarbeit mit dem nordkolleg gestellt. 
Eine Entscheidung über den Antrag erfolgt 
durch die Bundeskulturstiftung voraussicht-
lich Anfang Dezember 2019. 

 
Im Auftrag 
Beate Mens 

TOP 5
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Kreis Rendsburg-Eckernförde
Der Landrat

Vorlage-Nr:

Datum:

Ansprechpartner/in:

VO/2019/247

05.12.2019

Fiedler, Nina

Fraktionsantrag

- öffentlich - 

Fachbereich Zentrale Dienste

Bearbeiter/in: Mens, Beate

Antrag CDU-Kreistagsfraktion: Wahl der zweiten Stellvertreterinnen 
und Stellvertreter in Ausschüsse
vorgesehene Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

16.12.2019 Kreistag des Kreises Rendsburg-Eckernförde Entscheidung

1. Begründung der Nichtöffentlichkeit: 
entfällt

2. Sachverhalt: 
Der Sachverhalt ist der Anlage zu entnehmen.

Anlage/n: 
Antrag CDU-Kreistagsfraktion: Wahl der zweiten Stellvertreterinnen und Stellvertreter 
in Ausschüsse

TOP 7.1



 

Paradeplatz 10  Telefon: 0 43 31 / 14 16 0 Internet : www.cdu-rd-eck.de Geschäftsführer: 
24768 Rendsburg  Telefax: 0 43 31 / 14 16 20 Email: info@cdu-rd-eck.de  Tim Albrecht 
  

Besuchen Sie uns im Internet: www.cdu-rd-eck.de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CDU-Kreistagsfraktion, Paradeplatz 10, 24768 Rendsburg 
 

 
 
 
 

 
 

05.12.2019 
 
 
 
 
Sitzung des Kreistages am 16.12.2019 
Wahl der zweiten Stellvertreterinnen und Stellvertreter der Ausschüsse 
 
 
 
Sehr geehrte Frau Dr. Rumpf, 
 
die CDU-Kreistagsfraktion stellt folgenden Antrag für die Sitzung des Kreistages  
am 16. Dezember 2019: 

*** 
Der Kreistag möge beschließen: 
 
 
Tim Albrecht (CDU) wird zweiter stellvertretender Vorsitzender des Haupausschusses.  
 
Björn Baasch (SSW) wird zweiter stellvertretender Vorsitzender des Umwelt- und 
Bauausschusses  
 
Tina Schuster (FDP) wird zweite stellvertretende Vorsitzende des Ausschusses für Schule, 
Sport, Kultur und Bildung.  
 
 
Für die CDU-Fraktion 
 
Tim Albrecht 

 

Frau 
Kreispräsidentin 
Dr. Juliane Rumpf 
Kreishaus 
24768 Rendsburg 
 

TOP 7.1
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Kreis Rendsburg-Eckernförde
Der Landrat

Vorlage-Nr:

Datum:

Ansprechpartner/in:

VO/2019/249

09.12.2019

Fiedler, Nina

Fraktionsantrag

- öffentlich - 

Fachbereich Zentrale Dienste

Bearbeiter/in: Mens, Beate

Antrag SPD-Kreistagsfraktion: Wahl der zweiten Stellvertreterinnen 
und Stellvertreter in Ausschüssen
vorgesehene Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

16.12.2019 Kreistag des Kreises Rendsburg-Eckernförde Entscheidung

1. Begründung der Nichtöffentlichkeit: 
entfällt

2. Sachverhalt: 
Der Sachverhalt ist der Anlage zu entnehmen.

Anlage/n: 
Antrag SPD-Kreistagsfraktion: Wahl der zweiten Stellvertreterinnen und Stellvertreter 
in Ausschüssen

TOP 7.2



 

 

      

Sozialdemokratische Partei Deutschland              Dr.  Kai Dolgner 

Kreistagsfraktion Rendsburg-Eckernförde               -  Fraktionsvorsitzender -  

 
SPD Kreistagsfraktion  Telefon    e-Mail:     Bankverbindung:   Vorsitzender:   Telefon 
Rendsburg-Eckernförde 0 43 31) 2 02- 3 60 spd-fraktion@gmx.de  Sparkasse Mittelholstein Dr. Kai Dolgner  (0 43 31) 14 96 24 
Kaiserstraße 8   Fax:     Internet: www.spd-  IBAN: DE22 214 500  Lüttmoor 38   Fax: (04331) 21 746 
24768  Rendsburg   (0 43 31) 2 02-5 30 net-sh.de/rdeck/fraktion      000 000 031 097   24783 Osterrönfeld kai.dolgner@gmx.de  

 

SPD 

                       Rendsburg, den 09.12.2019 

An die  

Kreispräsidentin des 

Kreises Rendsburg-Eckernförde 

Frau J. Rumpf 

 

- im Hause - 

 

 

 

 

Kreistagssitzung am 16.12.2019; 

hier TOP 7: Wahl der zweiten Stellvertreterinnen und Stellvertreter der Ausschüsse  

gemäß § 32 Abs. 2 Geschäftsordnung für den Kreistag 

 

 

 

Sehr geehrte Frau Kreispräsidentin, 

 

die SPD-Kreistagsfraktion Rendsburg-Eckernförde stellt folgenden Antrag für die Sitzung des 

Kreistages am 16.12.2019: 

 

Der Kreistag möge beschließen: 

 

Herr Bernhard Fleischer wird zweiter stellvertretender Vorsitzender des Sozial- und 

Gesundheitsausschusses. 

 

 

Mit freundlichen  Grüßen 

 

 

 

 

 

gez. Kai Dolgner 

(Fraktionsvorsitzender) 

TOP 7.2

mailto:spd-fraktion@gmx..de
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Kreis Rendsburg-Eckernförde
Der Landrat

Vorlage-Nr:

Datum:

Ansprechpartner/in:

VO/2019/251

10.12.2019

Fiedler, Nina

Fraktionsantrag

- öffentlich - 

Fachbereich Zentrale Dienste

Bearbeiter/in: Mens, Beate

Umbesetzungsantrag der Kreistagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen
vorgesehene Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

16.12.2019 Kreistag des Kreises Rendsburg-Eckernförde Entscheidung

1. Begründung der Nichtöffentlichkeit: 
entfällt

2. Sachverhalt: 
Der Sachverhalt kann der Anlage entnommen werden.

Anlage/n: 
Umbesetzungsantrag der Kreistagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen

TOP 7.3



Sitzung des Kreistages am 16.12.2019
TOP 7: Wahl der zweiten Stellvertreterinnen und Stellvertreter der Ausschüsse

Sehr geehrte Frau Dr. Rumpf,

die Fraktion von BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN stellt zur Kreistagssitzung am 16.12.2019 
folgenden Antrag: 

Der Kreistag möge beschließen:

Armin Rösener wird zweiter stellvertretender Vorsitzender des 
Regionalentwicklungsausschusses.

Mit freundlichen Grüßen,

  gez. Kirsten Zülsdorff gez. Armin Rösener
(Fraktionsvorsitzende) (Fraktionsvorsitzender)

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, KREISHAUS, 24768 RENDSBURG

An die Kreispräsidentin des
Kreises Rendsburg-Eckernförde
Frau Dr. Juliane Rumpf
Kaiserstr. 8-10
24768 Rendsburg

Kreistagsfraktion RD-Eck
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Kreishaus
Kaiserstr. 8-10
24768 Rendsburg
Tel. 04331/202-362
Fax 04331/202-566

Rendsburg, 09.12.2019

TOP 7.3
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Kreis Rendsburg-Eckernförde
Der Landrat

Vorlage-Nr:

Datum:

Ansprechpartner/in:

VO/2019/150

21.10.2019

Fraktionsantrag

- öffentlich - 

Landrat

Bearbeiter/in: Matthiesen, Judith

Umbesetzungsantrag der Kreistagsfraktion FDP
vorgesehene Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

16.12.2019 Kreistag des Kreises Rendsburg-Eckernförde  

1. Begründung der Nichtöffentlichkeit: 
Entfällt.

2. Sachverhalt: 
Der Sachverhalt ergibt sich aus der beigefügten Anlage.

Anlage/n: 
Umbesetzungsantrag der FDP-Fraktion

TOP 8.1



FDP Kreistagsfraktion Rendsburg- 
Eckernförde

An die Kreispräsidentin des 
Kreises Rendsburg-Eckernförde 
Frau Dr. Juliane Rumpf 
Kreishaus 
24768 Rendsburg

Freie
Demokraten

b- ÖF./G./ia

h

gsfraktion
cndsbuig- FDP

Tina Schuster
Fraktionsvorsitzende

FDP-Kreistagsfraktion Rendsburg-
Eckernförde
Kreishaus
Kaiserstraße 8
24768 Rendsburg

Telefon: 04331 202 359 
Telefax: 04331 202 563 
schuster@fdp-fraktion-rd.de 
www.fdp-fraktion-rd.de

19.09.2019

Sitzung des Kreistages am 11.11.2019

TOP Umbesetzung von Ausschüssen und anderer Gremien

Sehr geehrte Frau Kreispräsidentin,

die FDP - Fraktion stellt folgenden Antrag zur Umbesetzung von Ausschüssen:

Der Kreistag möge beschließen:

Ausschuss für Schule, Sport Kultur und Bildung 

Herr Jochen Seligmann scheidet als stv. Mitglied aus.

Regionalentwicklungsausschuss

Herr Klaus Juschkat scheidet als stv. Mitglied aus.

Frau Tina Schuster wird 2. stv. Mitglied.

Mit freundlichem Gruß

Tina Schuster

Fraktionsvorsitzende

TOP 8.1

mailto:schuster@fdp-fraktion-rd.de
http://www.fdp-fraktion-rd.de
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Kreis Rendsburg-Eckernförde
Der Landrat

Vorlage-Nr:

Datum:

Ansprechpartner/in:

VO/2019/159

23.10.2019

Fraktionsantrag

- öffentlich - 

Landrat

Bearbeiter/in: Matthiesen, Judith

Umbesetzungsantrag der Kreistagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen
vorgesehene Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

16.12.2019 Kreistag des Kreises Rendsburg-Eckernförde  

1. Begründung der Nichtöffentlichkeit: 
Entfällt.

2. Sachverhalt: 
Der Sachverhalt ergibt sich aus der beigefügten Anlage.

Anlage/n: 
Umbesetzungsantrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

TOP 8.2



Kreistags-Sitzung am 16.12.2019
Umbesetzung im Jugendhilfe-Ausschuss

Sehr geehrte Frau Dr. Rumpf,

die Fraktion von BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN stellt folgenden Antrag zur Umbesetzung: 

Der Kreistag möge beschließen, dass Frau Barbara Gonnermann (bisher 
Stellvertreterin) anstelle von Frau Steffi Harms Mitglied des Jugendhilfe-Ausschusses 
wird. Frau Harms scheidet als Bürgerliches Mitglied unserer Fraktion aus.

Mit freundlichen Grüßen

  gez. Kirsten Zülsdorff gez. Armin Rösener
(Fraktionsvorsitzende) (Fraktionsvorsitzender)

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, KREISHAUS, 24768 RENDSBURG Kreistagsfraktion RD-Eck
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Kreishaus
Kaiserstr. 8-10
24768 Rendsburg
Tel. 04331/202-362
Fax 04331/202-566

Rendsburg, 23.10.2019

An die Kreispräsidentin des
Kreises Rendsburg-Eckernförde
Frau Dr. Juliane Rumpf
Kaiserstr. 8-10
24768 Rendsburg

TOP 8.2
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Kreis Rendsburg-Eckernförde
Der Landrat

Vorlage-Nr:

Datum:

Ansprechpartner/in:

VO/2019/208

14.11.2019

Fiedler, Nina

Fraktionsantrag

- öffentlich - 

Fachbereich Zentrale Dienste

Bearbeiter/in: Mens, Beate

Umbesetzungsantrag der Kreistagsfraktion der SPD
vorgesehene Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

16.12.2019 Kreistag des Kreises Rendsburg-Eckernförde Entscheidung

1. Begründung der Nichtöffentlichkeit: 
entfällt

2. Sachverhalt: 
Den Sachverhalt entnehmen Sie bitte der Anlage.

Anlage/n: 

TOP 8.3



 

 

      

Sozialdemokratische Partei Deutschland              Dr.  Kai Dolgner 

Kreistagsfraktion Rendsburg-Eckernförde               -  Fraktionsvorsitzender -  

 
SPD Kreistagsfraktion  Telefon    e-Mail:     Bankverbindung:   Vorsitzender:   Telefon 
Rendsburg-Eckernförde 0 43 31) 2 02- 3 60 spd-fraktion@gmx.de  Sparkasse Mittelholstein Dr. Kai Dolgner  (0 43 31) 14 96 24 
Kaiserstraße 8   Fax:     Internet: www.spd-  IBAN: DE22 214 500  Lüttmoor 38   Fax: (04331) 21 746 
24768  Rendsburg   (0 43 31) 2 02-5 30 net-sh.de/rdeck/fraktion      000 000 031 097   24783 Osterrönfeld kai.dolgner@gmx.de  

 

SPD 

                       Rendsburg, den 14.11.2019 

An die  

Kreispräsidentin des 

Kreises Rendsburg-Eckernförde 

Frau J. Rumpf 

 

- im Hause - 

 

 

 

Kreistagssitzung am 16.12.2019; 

hier TOP: Umbesetzung in Ausschüssen und Gremien 

 

 

 

Sehr geehrte Frau Kreispräsidentin, 

 

die SPD-Kreistagsfraktion beantragt die Umbesetzung bzw. Nachbesetzung in folgenden 

Ausschüssen und Gremien. 

 

Der Kreistag möge beschließen: 

 

Nachbesetzung im Umwelt- und Bau-Ausschuss: 

Ersatzmitglied wird Herr Jens Kolls (Kreistagsabgeordneter) 

 

 

Gremien: 

Jobcenter RD-ECK (Arge), Trägerversammlung  

Neues Ersatzmitglied wird Frau Katja Seifert (Kreistagsabgeordnete) für Sina Marie 

Rooswinkel-Weiß (bereits ausgeschieden). 

 

Unterausschuss Kindertagesstättengesetz (JHA) 

Neues Mitglied wird Frau Tatjana Larsen (Kreistagsabgeordnete) für Herrn Jörg Paul Weimer 

(bereits ausgeschieden). 

 

 

Mit freundlichen  Grüßen 

 

 

 

 

 

gez. Kai Dolgner 

(Fraktionsvorsitzender) 

TOP 8.3

mailto:spd-fraktion@gmx..de
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Kreis Rendsburg-Eckernförde
Der Landrat

Vorlage-Nr:

Datum:

Ansprechpartner/in:

VO/2019/186

07.11.2019

Fiedler, Nina

Fraktionsantrag

- öffentlich - 

Fachbereich Zentrale Dienste

Bearbeiter/in: Mens, Beate

Antrag der WGK Kreistagsfraktion auf Umbesetzung von Ausschüssen
vorgesehene Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

16.12.2019 Kreistag des Kreises Rendsburg-Eckernförde Entscheidung

1. Begründung der Nichtöffentlichkeit: 
entfällt

2. Sachverhalt: 
Der Sachverhalt ergibt sich aus dem beigefügten Antrag der WGK-Kreistagsfraktion.

Anlage/n: 
Umbesetzungsantrag für den Sozial- und Gesundheitsausschuss

TOP 8.4



  

 
 

WGK Kreistagsfraktion 

Dr. Susanne Kirchhof 

Dr. Reinhard Jentzsch 

Kontakt: 

Kirchhof@wgk-net.de 

Jentzsch@wgk-net.de 

Bürgerliche Mitglieder 

Dr. Andreas Höpken 

Rainer Böttcher 

Ingrid Schäfer-Jansen 

Arno Jöhnk 

Hans-Werner Last 

Frank Frühling 

Fraktion der WGK 
im Kreistag Rendsburg-Eckernförde 
Kaiserstraße 8 
24768 Rendsburg  
www.wgk-net.de 

 

 
 
Frau Kreispräsidentin  

Dr. Juliane Rumpf  

Kreishaus  

24768 Rendsburg 

 

 

 

         

 

           06.11.2019 
 

 

 

Antrag: Ernennung eines ersten und zweiten stellvertretenden Mitglieds für den 

Sozial- und Gesundheitsausschuss  

 

 

Nach Abberufung von Hans-Werner Last durch die Fraktion wird beantragt, Dr. Andreas 

Höpken zum stellvertretenden Mitglied und Dr. Reinhard Jentzsch zum 2. stellvertretenden 

Mitglied des Sozial- und Gesundheitsausschusses zu ernennen. 

 

 

 

 

 

Für die WGK-Fraktion 

 

Susanne Kirchhof 

TOP 8.4
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Kreis Rendsburg-Eckernförde
Der Landrat

Vorlage-Nr:

Datum:

Ansprechpartner/in:

VO/2019/248

05.12.2019

Fiedler, Nina

Fraktionsantrag

- öffentlich - 

Fachbereich Zentrale Dienste

Bearbeiter/in: Mens, Beate

Umbesetzungsantrag der CDU-Kreistagsfraktion
vorgesehene Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

16.12.2019 Kreistag des Kreises Rendsburg-Eckernförde Entscheidung

1. Begründung der Nichtöffentlichkeit: 
entfällt

2. Sachverhalt: 
Der Sachverhalt ist der Anlage zu entnehmen.

Anlage/n: 
Umbesetzungsantrag der CDU-Kreistagsfraktion

TOP 8.5



 

Paradeplatz 10  Telefon: 0 43 31 / 14 16 0 Internet : www.cdu-rd-eck.de Geschäftsführer: 
24768 Rendsburg  Telefax: 0 43 31 / 14 16 20 Email: info@cdu-rd-eck.de  Tim Albrecht 
  

Besuchen Sie uns im Internet: www.cdu-rd-eck.de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CDU-Kreistagsfraktion, Paradeplatz 10, 24768 Rendsburg 
 

 
 
 
 

 
 

05.12.2019 
 
 
 
 
Sitzung des Kreistages am 16.12.2019 
Umbesetzung der Ausschüsse 
 
 
 
Sehr geehrte Frau Dr. Rumpf, 
 
die CDU-Kreistagsfraktion stellt folgenden Antrag für die Sitzung des Kreistages  
am 16. Dezember 2019: 

*** 
Der Kreistag möge beschließen: 
 
 
Birka Lembcke wird ordentliches Mitglied im Ausschuss für Soziales und Gesundheit und 
ersetzt Nina Eisenberg.  
 
Ole Bening wird ordentliches Mitglied im Ausschuss für Schule, Sport, Kultur und Bildung 
und ersetzt Julia Schipkowski.  
 
Janina Vandersee und Nina Henning werden stellvertretende bürgerliche Mitglieder im 
Ausschuss für Schule, Sport, Kultur und Bildung.  
 
 
Für die CDU-Fraktion 
 
Tim Albrecht 

 

Frau 
Kreispräsidentin 
Dr. Juliane Rumpf 
Kreishaus 
24768 Rendsburg 
 

TOP 8.5
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Kreis Rendsburg-Eckernförde
Der Landrat

Vorlage-Nr:

Datum:

Ansprechpartner/in:

VO/2019/250

10.12.2019

Fiedler, Nina

Fraktionsantrag

- öffentlich - 

Fachbereich Zentrale Dienste

Bearbeiter/in: Mens, Beate

Umbesetzungsantrag der Kreistagsfraktion FDP
vorgesehene Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

16.12.2019 Kreistag des Kreises Rendsburg-Eckernförde Entscheidung

1. Begründung der Nichtöffentlichkeit: 
entfällt

2. Sachverhalt: 
Der Sachverhalt ist der Anlage zu entnehmen.

Anlage/n: 
Umbesetzungsantrag der Kreistagsfraktion FDP

TOP 8.6



Freie Demokratische Partei (FDP)    
Kreistagsfraktion Rendsburg-Eckernförde    
Telefon: +49 4331 202 359, Telefax: +49 4331 202 563   Vorsitzende: Tina Schuster 
E-Mail: info@fdp-fraktion-rd-eck.de, Internet: www.fdp-fraktion-rd-eck.de stellv. Vorsitzende: Henry Deising 
 
Spk MiHo, IBAN: DE95 2145 0000 0000 1035 03, BIC: NOLA DE21 RDB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kreistagssitzung am 16. Dezember 2019 
Umbesetzung der Ausschüsse 
 
 
 
 
Sehr geehrte Frau Kreispräsidentin, 
 
die FDP-Kreistagsfraktion Rendsburg-Eckernförde stellt folgenden Antrag zur 
Umbesetzung von Ausschüssen: 
 
Der Kreistag möge beschließen: 
 
Ausschuss für Schule, Sport, Kultur und Bildung: 
Frau Victoria Wesemann wird nunmehr 2. stellvertr. Ausschussmitglied. 

 
 
 
 
 

Mit liberalem Gruß 
 

Tina Schuster     
Fraktionsvorsitzende      

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FDP Fraktion Kreis RD-Eck ∙ Kaiserstr. 8 ∙ 24768 Rendsburg 

Kreis Rendsburg-Eckernförde 
Die Kreispräsidentin  
Kreistagsbüro 
 

Rendsburg, 06.12.2019 
Zeichen:  
 
Tina Schuster 
Fraktionsvorsitzende 
 
schuster@fdp-fraktion-rd-eck.de 
www.fdp-fraktion-rd-eck.de 
 
FDP-Kreistagsfraktion Rendsburg-
Eckernförde 
Kreishaus 
Kaiserstraße 8 
24768 Rendsburg 
 
T: 04331 202 359 
F: 04331 202 563 

TOP 8.6
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Kreis Rendsburg-Eckernförde
Der Landrat

Vorlage-Nr:

Datum:

Ansprechpartner/in:

VO/2019/253

11.12.2019

Voerste, Thomas

Beschlussvorlage öffentlich

- öffentlich - 

Fachbereich Jugend und Familie

Bearbeiter/in: Krause, Heike

Berufung und Abberufung von  Mitgliedern des 
Jugendhilfeausschusses
vorgesehene Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

16.12.2019 Kreistag des Kreises Rendsburg-Eckernförde Entscheidung

Beschlussvorschlag: 
Der Kreistag beruft Frau Anna Krieger- Bratke als Mitglied des 
Jugendhilfeausschusses für den Kreisjugendring ab.
Herr Daniel Krieger- Bratke wird auf Vorschlag des Kreisjugendrings als Mitglied in 
den Jugendhilfeausschuss berufen. 

1. Begründung der Nichtöffentlichkeit: 
entfällt

2. Sachverhalt: 
Der Sachverhalt kann den beigefügten Schreiben entnommen werden.

Relevanz für den Klimaschutz:
./.

Finanzielle Auswirkungen: 
./.

Anlage/n: 
Austrittserklärung Anna Krieger- Bratke
Berufungsvorschlag Daniel Krieger- Bratke durch Kreisjugendring

TOP 8.7



Von: anna@krieger-bratke.de [mailto:anna@krieger-bratke.de]  

Gesendet: Dienstag, 22. Oktober 2019 15:56 

An: Mönke, Christina (Kreis-RD) 
Betreff: Rücktritt Jugendhilfeausschuss 

 

Hallo Christina, 

wie bereits angekündigt, muss ich leider mit sofortiger Wirkung aus dem 

Jugendhilfeausschuss zurücktreten, da ich mein Masterstudium in Münster aufnehmen werde 

und somit nicht mehr meinen Erstwohnsitz in Rendsburg-Eckernförde innehabe. 

Frau Nielsen habe ich dieses ebenfalls mitgeteilt. 

Viele Grüße, 

Anna 

 

TOP 8.7

mailto:anna@krieger-bratke.de
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Von: Geschäftsstelle KJR RD-ECK [mailto:buero@kjr-rd-eck.de]  

Gesendet: Dienstag, 10. Dezember 2019 10:03 

An: Kreistagsbuero (Kreis RD) 
Cc: Mönke, Christina (Kreis-RD) 

Betreff:  
Sehr geehrte Damen und Herren,  
der Kreisjugendring hat auf seiner Vollversammlung gestern Abend beschlossen, das 
Daniel Krieger-Bratke für die Jugendverbände im Jugendhilfeausschuss als reguläres 
Mitglied vorgeschlagen werden soll. Der Kreisjugendring wird Anfang 2020 weitere 
Vorschläge für die Besetzung des Jugendhilfeausschusses unterbreiten.  
Mit freundlichen Grüßen 
Petra Bratke 

Geschäftsführerin 
________________________________________________________________ 
Kreisjugendring Rendsburg Eckernförde e. V.  
Geschäftstelle 

Am Holstentor 7 - 9 
24768 Rendsburg 
Telefon (0 43 31) 4397260 

Email: buero@kjr-rd-eck.de 
Homepage: www.kjr-rd-eck.de  
Neue Bürozeiten: Dienstag von 09:00 – 12:00 Uhr und Donnerstag von 14:00 – 
18:00 Uhr 
Jeden 3. Donnerstag im Monat findet die Bürozeit im  
Haus der Jugend „Gleis 3“ Parkstr. 15- 24594 Hohenwestedt statt. 
Telefon (0 48 71) 7793977 
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Kreis Rendsburg-Eckernförde
Der Landrat

Vorlage-Nr:

Datum:

Ansprechpartner/in:

VO/2019/049-001

07.10.2019

Hetzel, Sebastian

Beschlussvorlage öffentlich

- öffentlich - 

FD 5.4 Schul- und Kulturwesen

Bearbeiter/in: Skorsch, Gesine

Schulentwicklungsplanung des Kreises für die öffentlich allgemeinbil-
denden Schulen im Kreis Rendsburg-Eckernförde
vorgesehene Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

16.12.2019 Kreistag des Kreises Rendsburg-Eckernförde Entscheidung

Beschlussvorschlag: 
Der Kreistag beschließt, dem als Anlage beigefügten Entwurf des Schulentwicklungs-
planes des Kreises Rendsburg-Eckernförde zuzustimmen.

1. Begründung der Nichtöffentlichkeit: 
entfällt

2. Sachverhalt: 

Nach § 51 Schulgesetz (SchulG) sind die Kreise verpflichtet, zur Sicherung eines 
gleichmäßigen, wohnortnahen und alle Schularten umfassenden Angebotes eine 
Schulentwicklungsplanung unter Berücksichtigung der Jugendhilfeplanung und der 
Schulen in freier Trägerschaft aufzustellen und fortzuschreiben. Die Schulentwick-
lungsplanung ist mit den Schulträgern im Kreis und kreisübergreifend abzustimmen.

Der vom Kreistag in seiner Sitzung am 16.12.2013 beschlossene Kreisschulentwick-
lungsplan bedarf in Anbetracht der sich verändernden Entwicklung der Schülerzahlen 
sowie der Veränderungen der schulrechtlichen relevanten Vorschriften der Überar-
beitung und Fortschreibung.

Nach Erstellung des Entwurfs des Schulentwicklungsplans (SEP) des Kreises wurde 
das formelle Beteiligungsverfahren gem. § 51 Satz 2 SchulG eingeleitet. 
In der als Anlage beigefügten Synopse werden die Stellungnahmen zur Entwurfsfas-
sung der örtlichen Schulträger im Kreis und kreisübergreifend sowie die der Kreisel-
ternbeiräte und die Anmerkungen der Verwaltung des Kreises dargestellt.

Aktualisierte Bevölkerungszahlen des Kreises wurden der Kreisverwaltung am 
13.08.2019 zur Verfügung gestellt. Eine Neuberechnung der Prognosezahlen konnte 
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aufgrund des geringen Zeitfensters erst nach der Sitzung des Ausschusses für Schu-
le, Sport, Kultur und Bildung am 02.09.2019 erfolgen.
Es wurden jedoch keine ausschlaggebenden anderweitigen Prognosen erwartet.

In seiner Sitzung am 02.09.2019 beschloss der Ausschuss für Schule, Sport, Kultur 
und Bildung einstimmig, dem Kreistag zu empfehlen, dem Entwurf des SEP des Krei-
ses Rendsburg-Eckernförde nach Aktualisierung der Prognosezahlen zuzustimmen.

Die Neuberechnung der Prognosezahlen ergab keine ausschlaggebenden Verände-
rungen der Prognose.

Der Entwurf eines aktualisierten SEP des Kreises unter Berücksichtigung der Be-
standsschülerzahlen für das Schuljahr 2018/2019 mit Anpassungen nach dem Betei-
ligungsverfahren wird dem Kreistag als weitere Anlage zur Beratung und Beschluss-
fassung vorgelegt.

Relevanz für den Klimaschutz:
keine

Finanzielle Auswirkungen: 
keine

Anlage/n: 
1. Synopse mit den Stellungnahmen zum SEP Stand 15.08.2019 
2. Entwurf SEP Stand Oktober 2019
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Kreis Rendsburg-Eckernförde 
Der Landrat 
Fachbereich Regionalentwicklung, Bauen und Schule 
Fachdienst   Schul- und Kulturwesen 

 

                                    15.08.2019 
 
 

I. Darstellung der eingehenden Stellungnahmen der örtlichen Schulträger zum Entwurf des fortgeschriebenen Schulentwicklungs-
plans des Kreises mit Stand vom Mai 2019 

 
 

Stellungnahme des Schulträgers Bemerkungen des Kreises 

Amt Schlei Ostsee (11.07.2019) 
Zu Seite 36 Entwurf SEP 
Grundschule Barkelsby 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Barkelsby hat den SEP-Entwurf 
des Kreises zur Kenntnis genommen und lehnt die Empfehlung des Krei-
ses, dass alle Schulen im Amtsgebiet unter der einheitlichen Träger-
schaft des Amtes Schlei- Ostsee bzw. eines Schulverbandes für den 
Amtsbereich zusammengeführt werden, durch Beschluss ab. 
 
Zu Seite 37 Entwurf SEP 
Grundschule Fleckeby 
Der Schulverband Fleckeby hat den SEP-Entwurf des Kreises zur 
Kenntnis genommen und lehnt die Empfehlung des Kreises, dass alle 
Schulen im Amtsgebiet unter der einheitlichen Trägerschaft des Amtes 
Schlei- Ostsee bzw. eines Schulverbandes für den Amtsbereich zusam-
mengeführt werden, durch Beschluss ab. 
 
Zu Seite 38 Entwurf SEP 
Schleischule 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Rieseby hat den SEP-Entwurf 
des Kreises zur Kenntnis genommen und widerspricht der Empfehlung 
des Kreises, dass alle Schulen im Amtsgebiet unter der einheitlichen 
Trägerschaft des Amtes Schlei- Ostsee bzw. eines Schulverbandes für 
den Amtsbereich zusammengeführt werden, durch Beschluss. 

 
 
 
Die Mitteilungen der Schulträger Gemeinde Barkelsby, des Schulverban-
des Fleckeby und der Gemeinde Rieseby wurden zur Kenntnis genom-
men.  
Angemerkt wird seitens des Kreises, dass aufgrund der langfristigen ein-
heitlichen Weiterentwicklung der Schullandschaft die Empfehlung eines 
gemeinsamen Trägers ausgesprochen wurde. Dies beinhaltet nicht, dass 
Schulen geschlossen werden sollen.  
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Zu Seite 35 Entwurf SEP 
Schule Mittelschwansen 
Beschluss des Amtes Schlei Ostsee: Das Amt Schlei-Ostsee hat den 
SEP-Entwurf des Kreises zur Kenntnis genommen. Das Amt teilt mit, 
dass die Schule Mittelschwansen lt. Mitteilung des Schulamtes ab dem 
Schuljahr 2020/2021 keine DaZ-Außenstelle mehr sein soll. Die Progno-
sezahlen des Amtes Schlei-Ostsee für die Schule Mittelschwansen sind 
lt. Schreiben vom 19.11.2018 für 2018/2019  80 SuS, 2019/2020  89 
SuS, 2020/2021  96 SuS, 2021/2022  105 SuS, 2022/2023  106 SuS, 
2023/2024  100 SuS, 2024/2025  93 SuS, 2025/2026 93 SuS, 2026/2027  
90 SuS, 2027/2028  89 SuS, 2028/2029  90 SuS, 2029/2030  86 SuS. 
Der erste Bauabschnitt des Baugebietes in Damp ist abgeschlossen, der 
zweite Abschnitt soll schnellstmöglich folgen. 

 
 
 
Im SEP wurde bereits darauf hingewiesen, dass die im Diagramm dar-
gestellten Schülerzahlen nicht den tatsächlichen Schülerzahlen entspre-
chen und die Prognose daher in Frage gestellt wird.  
Da unterschiedliche Datenquellen herangezogen worden sind, ergeben 
sich zwangsläufig unterschiedliche Prognosewerte bei der Darstellung 
der Schülerzahlen, die somit nicht miteinander vergleichbar sind. 
Der Hinweis, dass die Schule Mittelschwansen ab dem Schuljahr 
2020/21 keine DaZ-Außenstellen mehr sein werde, sowie dass der erste 
Bauabschnitt in Damp abgeschlossen sei und der zweite schnellstmög-
lich folgen solle, wurde im SEP des Kreises aufgenommen. 

Stadt Rendsburg (07.08.2019) 
Beschlussvorlage zur Sitzung des Ausschusses für Bildung, Kultur und 
Sport der Stadt Rendsburg am 21.08.2019 
Zu Seiten 44 – 47 Entwurf SEP 
Grundschulen 
Die Stadt Rendsburg weist darauf hin, dass für die Schulentwicklungs-
planung der Stadt Rendsburg für die städtischen Schulen die Schüler-
zahlprognosen auf der Basis des Einwohnerregisters des städtischen 
Einwohnermeldeamtes für den Zeitraum 2019 – 2024 erstellt worden 
sind.  
Es wird bestätigt, dass der Bestand der fünf städtischen Grundschulen 
gesichert ist. Die Grenzen der Raumkapazität sind in den städtischen 
Grundschulen erreicht.  
Lt. Entwurf SEP Kreis Rendsburg-Eckernförde werden auf S. 45 die zu 
erwartenden Schülerzahlen der Schule Obereider inklusive Nobiskrug 
dargestellt. Nach der städtischen SEP werden die dort genannten Schü-
lerzahlen in der Größenordnung für die Jahre 2019/20 bis 2024 nur für 
die Schule Obereider erwartet. Für die Schule Nobiskrug werden 117 bis 
130 SuS je Schuljahr erwartet.  
Die für die nächsten 5 Schuljahre nach der SEP Kreis prognostizierten 
Schülerzahlen für die Schulen Mastbrook, Neuwerk und  Rotenhof wei-
chen z.T. erheblich von der Prognose SEP Stadt ab. Dieses kann darin 

 
 
 
 
 
Die Ausführungen der Stadt Rendsburg wurden zur Kenntnis genom-
men. 
 
 
 
 
 
Aus der Grundschule Obereider/Nobiskrug haben sich ab dem Schuljahr 
2017/18 zwei getrennte Grundschulen entwickelt, die Grundschule 
Obereider und die Grundschule Nobiskrug. Daher existieren im Pro-
gramm keine separaten Bestandsdaten zur Schule Nobiskrug. Somit ist 
eine Prognosedarstellung für diese Schule als Diagramm nicht möglich. 
 
Da unterschiedliche Datenquellen herangezogen worden sind, ergeben 
sich zwangsläufig unterschiedliche Prognosewerte bei der Darstellung 
der Schülerzahlen, die somit nicht miteinander vergleichbar sind. Hinzu 
kommt die unterschiedliche Aufteilung der DaZ-SuS, die die Stadt 
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begründet sein, dass bei der SEP Stadt die DaZ-Zahlen nicht explizit den 
jeweiligen DaZ-Schulen zugeordnet worden sind.  
Die DaZ-Klassen sind bei den Schulen Neuwerk und Rotenhof jeweils 
als Add-on ohne SuS-Zahlen vermerkt worden und bei den anderen 
Grundschulen nicht in Abgang gebracht worden, da die Größenordnung 
mit den hiesigen Mitteln nicht belastbar ermittelt werden kann.  
 
Zu Seiten 48-49 Entwurf SEP 
Gemeinschaftsschulen  
Die Schule Altstadt hat außer mit den BBZ´s des Kreises auch eine Ko-
operationsvereinbarung mit dem Gymnasium Kronwerk geschlossen. 
Der Name der CTR lautet vollständig Christian-Timm-Schule Rendsburg. 
Die CTR hat zudem eine vertragliche Vereinbarung mit dem Helene-
Lange-Gymnasium zu einer engen Zusammenarbeit, jedoch keine Ko-
operationsvereinbarung gem. § 43 Abs. 6 SchulG.  
 
Zu Seiten 50-51 Entwurf SEP 
Gymnasien   
Der SEP des Kreises berücksichtigt nicht, dass die drei Rendsburger 
Gymnasien ab dem Schuljahr 2019/20 wieder zu G 9 zurückkehren und 
auch der 2018/19 eingeschulte Sextaner-Jahrgang in G 9 überführt wird. 
Damit werden die Schulen ab dem Schuljahr 2026/27 einen weiteren 
Jahrgang beschulen mit entsprechend steigenden Schüler- und Klassen-
zahlen.  
Der SEP des Kreises greift auch die derzeitige bauliche Situation der 
Herderschule auf und empfiehlt eine eingehende Prüfung, ob die beiden 
anderen städtischen Gymnasien über freie Kapazitäten zur Aufnahme 
der für die Herderschule zu erwartenden 30 Klassen verfügen. Die drei 
städtischen Gymnasien sind räumlich auf jeweils 4-Zügigkeit in G 8 aus-
gerichtet. Der Betrieb in G 9 ist durch organisatorische Maßnahmen an 
den drei Schulen ebenfalls darstellbar. Vor dem Hintergrund der Rück-
kehr zu G 9 ist die Überprüfung obsolet.  
 
Zu Seite 52 Entwurf SEP 
Förderzentrum Lernen   
Keine Anmerkungen   

Rendsburg schon aufgeführt hat. 
 
 
 
 
 
 
 
Die Anmerkungen der Stadt Rendsburg zu den Gemeinschaftsschulen 
wurden im SEP des Kreises aufgenommen. 
 
 
 
 
 
 
 
Die Anmerkungen der Stadt Rendsburg zu den Gymnasien bezüglich 
des Wechsels von G8 auf G9 wurden im SEP des Kreises aufgenom-
men. 
 
 
 
Die Äußerungen der Stadt Rendsburg werden zur Kenntnis genommen. 
Im SEP des Kreises steht explizit nicht, dass der Kreis eine eingehende 
Prüfung empfiehlt, ob die beiden anderen städtischen Gymnasien über 
freie Kapazitäten zur Aufnahme der für die Herderschule zu erwartenden 
30 Klassen verfügen. Es ist lediglich auf die Prüfungsoption hingewiesen 
worden (siehe Text im SEP), da aus Sicht des Kreises in Frage gestellt 
wurde, dass die beiden anderen Gymnasien über entsprechende freie 
Kapazitäten verfügen. 
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Stadt Büdelsdorf (13.08.2019) 
Zu Seiten 53-54 Entwurf SEP 
Astrid-Lindgren-Schule und Heinrich-Heine-Schule 
Die Stadt Büdelsdorf hat zum SEP-Entwurf des Kreises angemerkt, dass 
sowohl die Heinrich-Heine-Schule als auch die Astrid-Lindgren-Schule 
aufgrund fehlender Kapazitäten auch zukünftig nur vierzügig bleiben 
wird. Die Sanierung des ehemaligen Gebäudetraktes der Heinrich-Heine-
Schule wurde eingestellt. Voraussichtlich wird hier ein Neubau entste-
hen. Der Zeitpunkt der Zusammenlegung des Grundschulzentrums (Ast-
rid-Lindgren-Schule) kann aus heutiger Sicht noch nicht benannt werden. 
Nach Fertigstellung des Schulgebäudes wird das Grundschulzentrum am 
Standort Neue Dorfstraße 110 sein. Der Standort ehemals Friedrich-
Ebert-Schule, Sportallee 19, wird aufgelöst.  
Die Stadt Büdelsdorf übersandte Gesamtschülerzahlen beider Schulen 
zum Stichtag 30.04.2019 sowie die Anzahl der Kinder zwischen 1 und 6 
Jahren zum Stichtag 30.07.2019. 

 
 
 
Die im Schreiben der Stadt Büdelsdorf genannten Anmerkungen zur 
Vierzügigkeit sowie zur Sanierung/zum Neubau der Astrid-Lindgren-
Schule wurden im SEP des Kreises aufgenommen, das übersendete 
Zahlenmaterial zur Kenntnis genommen.  

Amt Hohner Harde (29.07.2019) 
Zu Seiten 55-57 Entwurf SEP 
Grundschule Hamdorf und Theodor-Storm-Schule, Hohn 
Das Amt Hohner Harde hat mitgeteilt, dass ihren Schulentwicklungsplä-
nen zu entnehmen ist, dass die Planung des Amtes Hohner Harde teil-
weise nicht mit den Ergebnissen des SEPs des Kreises Rendsburg-
Eckernförde für die Grundschule Hamdorf und die Theodor-Storm-
Schule übereinstimmt. Auch erwartet der Schulträger aufgrund der 
wohnbaulichen Entwicklung (neue Baugebiete in Breiholz, Elsdorf-
Westermühlen, Hamdorf) höhere Schülerzahlen. 
Für die Grundschule Hamdorf prognostiziert das Amt Hohner Harde für 
den Zeitraum der Schuljahre 2019/2020 bis 2022/2023 Schülerzahlen 
zwischen 149 und 151. Der SEP des Kreises Rendsburg-Eckernförde 
sieht für diesen Zeitraum Schülerzahlen zwischen 109 und 115 vor. 
Die im Diagramm dargestellten Schülerzahlen entsprechen nicht den 
tatsächlichen Schülerzahlen. Statt der im Schuljahr 2019/2020 prognos-
tizierten 120 SuS werden für das Schuljahr 2019/2020 142 SuS erwartet. 

 
 
 
Die im Schreiben des Amtes Hohner Harde genannten Abweichung der 
Schülerzahlen im Diagramm zu den tatsächlichen Zahlen sowie die 
wohnbauliche Entwicklung wurden im SEP des Kreises aufgenommen. 
Nach Auskunft der Schule am 14.09.2019 beträgt die Schülerzahl 145 in 
der Grundschule Hamdorf. Die Abweichung der tatsächlichen Schüler-
zahlen zur Prognose wurde im SEP des Kreises aufgenommen. 
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Gemeinde Fockbek (10.07.2019) 
Zu Seiten 58-59 Entwurf SEP 
Bergschule 
Die Gemeinde Fockbek erhebt als Schulträger der Bergschule keine Be-
denken gegen den Entwurf des SEP des Kreises Rendsburg-
Eckernförde. 
 
Zu Seite 60 Entwurf SEP 
Grundschule Alt Duvenstedt  
Die Gemeinde Alt Duvenstedt als Schulträger der Grundschule erhebt 
nach Beratung in der Gemeindevertretung keine Bedenken gegen den 
Entwurf des SEP des Kreises Rendsburg-Eckernförde. 

 
 
 
Das Schreiben des Bürgermeisters der Gemeinde Fockbek wurde zur 
Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
Das Schreiben des Amtsvorstehers wurde zur Kenntnis genommen. 

Amt Jevenstedt (26.07.2019) 
Zu Seite 61-62 Entwurf SEP 
Schule am Ochsenweg 
Nach Beschluss in der Sitzung des Amtsausschusses Jevenstedt vom 
02.07.2019 nimmt das Amt Jevenstedt als Träger der Schule am Och-
senweg den Entwurf der Fortschreibung des SEP mit folgenden Anre-
gungen zur Kenntnis: Wie aus dem jetzigen Entwurf des SEP zu ent-
nehmen ist, haben sich die Schülerzahlen entgegen der Prognose der 
bisherigen Schulentwicklungsplanung aus dem Jahre 2013 stabilisiert. 
Das Amt Jevenstedt hält den Schulstandort der Grund- und Gemein-
schaftsschule in Jevenstedt und Westerrönfeld für langfristig gesichert. 
Die Schule am Ochsenweg hat in den letzten Jahren aus Sicht des 
Schulträgers an Attraktivität gewonnen bzw. wird auch weiterhin an At-
traktivität gewinnen. Grund hierfür sind u.a. die für 2019/2020 geplanten 
umfassenden Schulbaumaßnahmen an beiden Standorten in Höhe von 
5,78 Mio. €, wie z.B. Internetverkabelung beider Standorte (Digitalisie-
rung), Anbau einer Multifunktionsaula am Standort Jevenstedt. Ein weite-
rer Aspekt, der die langfristige Schulstandortsicherung untermauert, ist 
die hohe Nachfrage junger Familien nach Wohnraum in Westerrönfeld, 
Jevenstedt und Schülp b. Rendsburg. Neubaugebiete sind in Planung 
bzw. kurz vor der Umsetzung, was langfristig steigende Schülerzahlen 
erwarten lässt.  

 
 
 
Die Anregungen des Amtes Jevenstedt wurden zur Kenntnis genommen. 
Die langfristige Sicherung der Schulstandorte aufgrund der geplanten 
Neubaugebiete wurde im SEP des Kreises aufgenommen. 
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Gemeinde Altenholz (31.07.2019) 
Zu Seite 68 Entwurf SEP 
Claus-Rixen-Schule 
Die Gemeinde Altenholz hat in ihrer Stellungnahme gebeten, dass die 
Claus-Rixen-Schule (Klausdorf) und die Außenstelle am Stifter Wald ge-
trennt aufgeführt werden. Zusätzlich teilt die Gemeinde Altenholz mit, 
dass die Claus-Rixen-Schule ab dem Schuljahr 2019/2020 als Offene 
Ganztagsschule geführt wird. 
Die Prognosezahlen der Gemeinde Altenholz für die Claus-Rixen-Schule 
für 2025/2026 427 SuS (SEP – 388 SuS), 2026/2027  440 SuS (SEP – 
369 SuS), 2027/2028  447 SuS (SEP – 366), 2028/2029  454 SuS (SEP 
361 SuS), 2029/2030  466 SuS (SEP – 357 SuS), 2030/2031  477 SuS 
(SEP – 354 SuS). - Entsprechende Seiten des SEPs der Gemeinde Al-
tenholz wurden mitgeschickt –  
 
Zu Seite 69 Entwurf SEP 
Gemeinschaftsschule Altenholz 
An der Gemeinschaftsschule werden nach den Prognosezahlen der Ge-
meinde Altenholz die Schülerzahlen ab dem Schuljahr 2018/2019 stag-
nieren und ab dem Schuljahr 2022/2023 wieder leicht ansteigen - Ent-
sprechende Seiten des SEPs der Gemeinde Altenholz wurden mitge-
schickt -. 
 
Zu Seite 70 Entwurf SEP 
Gymnasium Altenholz 
Für das Gymnasium wird ab dem Schuljahr 2017/2018 lt. Prognose der 
Gemeinde Altenholz eine stetige Steigerung prognostiziert. - Entspre-
chende Seiten des SEPs der Gemeinde Altenholz wurden mitgeschickt -. 
 
Die Gemeinde Altenholz bittet den Kreis zu prüfen, inwieweit die von ihr 
in Auftrag gegebene und durch die Firma biregio durchgeführte Schul-
entwicklungsplanung berücksichtigt werden kann. 

 
 
 
Das Schreiben der Gemeinde Altenholz wurde zur Kenntnis genommen. 
Der Hinweis des Offenen Ganztagsangebotes ab dem Schuljahr 
2019/2020 wurde im SEP des Kreises aufgenommen.  
Eine Unterteilung nach Außenstellen im SEP ist in PRIMUS nicht mög-
lich. Auch im Verzeichnis der allgemeinbildenden Schulen in Schleswig-
Holstein des Statistischen Amtes für Hamburg und Schleswig-Holstein ist 
eine solche Unterteilung nicht vorhanden.  
Die Prognosezahlen der Gemeinde Altenholz wurden zur Kenntnis ge-
nommen. 
 
 
 
 
 
Die Prognosezahlen der Gemeinde Altenholz wurden zur Kenntnis ge-
nommen. 
 
 
 
 
 
Die Prognosezahlen der Gemeinde Altenholz wurden zur Kenntnis ge-
nommen. 
 
 
Das umfangreiche Zahlenmaterial wurde bei der Erstellung des SEP des 
Kreises entsprechend berücksichtigt. 

Amt Dänischenhagen (31.07.2019) 
Zu Seite 72 Entwurf SEP 
Grundschule Surendorf 
Das Amt Dänischenhagen teilt für den Schulverband Küste Dänischer 

 
 
 
Das Schreiben des Amtes Dänischenhagen wurde zur Kenntnis genom-
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Wohld mit, dass sich die Gemeinde Schwedeneck zurzeit in einem Ge-
nerationsumbruch befindet. Es werden regelmäßig ältere EFH aus Al-
tersgründen aufgegeben und an jüngere Familien verkauft. Des Weiteren 
entstehen im Ortsteil Surendorf 10 neue Wohneinheiten und 35 sind in 
der Planung. Der Schulverband erwartet daher einen verstärkten Zuzug 
von jungen Familien und somit einen Anstieg der Kinderzahlen. Aus 
Sicht des Schulverbandes sollte daher der Sollwert von 80 SuS in den 
nächsten 5-10 Jahren nicht unterschritten werden. 

men. Die Information, dass in Surendorf 10 neue Wohneinheiten entste-
hen, weitere 35 geplant sind sowie der Generationswechsel wurden im 
SEP des Kreises aufgenommen. 

Gemeinde Molfsee (25.07.2019) 
Zu Seite 86 Entwurf SEP 
Grundschule Eidertal 
Die Gemeinde Molfsee bittet beim Namen der Schule das Wort „Molfsee“ 
zu streichen, da der Name der Grundschule nur „Grundschule Eidertal“ 
lautet. Ferner bittet der Schulträger folgenden Wortlaut in den SEP auf-
zunehmen: Der Bestand der Grundschule Eidertal ist aufgrund ausrei-
chender Schülerprognosen und der baulichen Entwicklung im Einzugs-
bereich beider Schulstandorte künftig gesichert. Die Gemeinde Molfsee 
weist darauf hin, dass statt der im Schuljahr 2018/19 prognostizierten 
248 SuS die Schülerzahl tatsächlich bei 263 lag und eine positive Ent-
wicklung bereits jetzt sichtbar ist. 

 
 
 
Das Schreiben der Gemeinde Molfsee mit den aktuellen Schülerzahlen 
wurde zur Kenntnis genommen. 
Eine Unterteilung nach Außenstellen im SEP ist in PRIMUS nicht mög-
lich. Auch im Verzeichnis der allgemeinbildenden Schulen in Schleswig-
Holstein des Statistischen Amtes für Hamburg und Schleswig-Holstein ist 
eine solche Unterteilung nicht vorhanden. Somit kann nicht mit Sicherheit 
prognostiziert werden, dass beide Schulstandorte aufrechterhalten wer-
den können. 
 

Gemeinde Flintbek (29.07.2019) 
Zu Seiten 87-88 Entwurf SEP 
Schule am Eiderwald 
Die Gemeinde Flintbek stimmt dem SEP-Entwurf des Kreises zu. 

 
 
Das Schreiben der Gemeinde Flintbek wurde zur Kenntnis genommen. 

Schulverband Bordesholm (14.09.2019) 
Zu Seite 91 Entwurf SEP 
Hans-Brüggemann-Schule 
Der Schulverband hat einen aktualisierten SEP für die Hans-
Brüggemann-Schule übersandt. 

 
 
Der SEP des Schulverbandes wurde zur Kenntnis genommen. 

Amt Mittelholstein (25.06.2019) 
Zu Seite 106 Entwurf SEP 
Hermann-Claudius-Schule 
Gemäß Beschluss der Sitzung des Schulverbandes Wasbek vom 
03.06.2019 nimmt dieser den SEP-Entwurf des Kreises zur Kenntnis. 
Aus Sicht des Schulträgers besteht aufgrund des gesicherten Schulstan-
dortes kein Handlungsbedarf.    

 
 
 
Der Beschluss des Schulverbandes wurde zur Kenntnis genommen. 
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Zu Seiten 99-100 Entwurf SEP 
Thedor-Storm-Dörfergemeinschaftsschule 
Gemäß Beschluss der Sitzung des Schulverbandes Hanerau-Hade-
marschen und Todenbüttel vom 19.06.2019 nimmt dieser den SEP-
Entwurf des Kreises zur Kenntnis. Da sowohl die Grundschule als auch 
die Gemeinschaftsschule im Bestand gesichert sind, besteht aus Sicht 
des Schulträgers kein Handlungsbedarf.  
 
Zu Seite 105 Entwurf SEP 
Aukrugschule 
Gemäß Beschluss der Sitzung der Gemeindevertretung Aukrug vom 
20.06.2019 nimmt diese den SEP-Entwurf des Kreises zur Kenntnis. Aus 
Sicht des Schulträgers besteht aufgrund des gesicherten Schulstandor-
tes kein Handlungsbedarf. 
 
Zu Seiten 101-104 Entwurf SEP 
Schule Hohe Geest 
Gemäß Beschluss der Sitzung des Schulverbandes Hohenwestedt vom 
24.05.2019 nimmt dieser den SEP-Entwurf des Kreises zur Kenntnis. Da 
sowohl die Grundschule als auch das Gymnasium mit Gemeinschafts-
schulteil im Bestand gesichert sind, besteht aus Sicht des Schulträgers 
kein Handlungsbedarf. 

 
 
 
 
Der Beschluss des Schulverbandes wurde zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
Der Beschluss der Gemeindevertretung wurde zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
Der Beschluss des Schulverbandes wurde zur Kenntnis genommen. 
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II. Darstellung der eingehenden Stellungnahmen der benachbarten Kreise und kreisfreien Städte zum Entwurf des fortgeschriebe-
nen Schulentwicklungsplans des Kreises mit Stand vom Mai 2019 

 
 

Stellungnahme der benachbarten Kreise und kreisfreien Städte Bemerkungen des Kreises 

Kreis Dithmarschen 
Liegt nicht vor 

 

Kreis Plön (25.06.2019) 
Gemäß E-Mail des Kreises Plön wird keine Stellungnahme zum Entwurf 
der Fortschreibung des SEP abgegeben. 

 
Die E-Mail des Kreises Plön wurde zur Kenntnis genommen. 

Kreis Schleswig-Flensburg 
Liegt nicht vor 

 

Kreis Steinburg 
Liegt nicht vor 

 

Stadt Neumünster (17.06.2019) 
Gemäß Schreiben der Stadt NMS wird Fehlanzeige gemeldet. 

 
Das Schreiben der Stadt NMS wurde zur Kenntnis genommen. 

Landeshauptstadt Kiel 
Liegt nicht vor 
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III. Darstellung der eingehenden Stellungnahmen der Kreiselternbeiräte zum Entwurf des fortgeschriebenen Schulentwicklungs-
plans des Kreises mit Stand vom Mai 2019 

 
 

Stellungnahme der benachbarten Kreise und kreisfreien Städte Bemerkungen des Kreises 

Kreiselternbeirat der Grundschulen und Förderzentren (13.08.2019) 
Grundsätzlich rät der KEB davon ab weitere Schulstandorte zu schließen 
oder Schulen zusammenzulegen. Kurze Beine brauchen kurze Wege 
und die freie Schulwahl gem. § 24 Abs.1 SchulG sollte nicht durch o.g. 
Maßnahmen konterkariert werden. Dies gilt besonders für die Förderzen-
ten, denn freie Schulwahl bedeutet auch entscheiden zu können, ob das 
eigene Kind an einem Förderzentrum oder inklusiv beschult wird.  
  
Region 1:  
Die 3 GS in Eckernförde so wie die Schulen in Fleckeby und Rieseby 
sind auf Grund der Schülerzahlen gesichert. Die Grundschulen in Waabs 
und in Barkelsby scheinen nur gesichert zu sein. Der KEB spricht sich für 
den Erhalt beider Standorte aus, da keine in der Nähe befindlichen Alter-
nativen vorhanden sind. Wir geben darüber hinaus zu bedenken, dass 
bei Schließung der Standorte der Schulträger für die Schülerbeförderung 
verantwortlich wäre.  
Das Förderzentrum Lernen Pestalozzischule und die Außenstelle Jor-
danschule sollten unbedingt als Schulen mit Schülerinnen und Schülern 
(SuS) erhalten bleiben. Sie sind die einzigen Förderzentren ihrer Fach-
richtung im Kreis, die als Schulen mit SuS arbeiten.  
  
Region 2:   
In der Region sind fast alle Standorte gesichert. Die Außenstelle Nübbel 
der Grund und Gemeinschaftsschule in Fockbek sowie die Außenstelle 
Groß Wittensee der GS in Holtsee werden auf Grund geringer Schüler-
zahlen als Standorte in Frage gestellt. Bei einer eventuellen Schließung 
einer/beider Standorte muss die Schülerbeförderung durch den Schul-
träger gewährleistet sein. Der KEB spricht sich deutlich für den Erhalt der 
GS in Groß Wittensee aus.  
  
  

 
Die umfangreiche Stellungnahme der Kreiselternbeiratsvorsitzenden 
wurde zur Kenntnis genommen. 
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Region 3:   
Der Standort Surendorf sollte auf jeden Fall erhalten werden, da die um-
liegenden Grundschulen in Osdorf, Dänischenhagen und Strande jeweils 
ca. 10 km entfernt liegen. Dies ist aus unserer Sicht eine zu große Dis-
tanz für Grundschüler.  
  
Region 4:   
Die Grundschulen in Melsdorf, Westensee, Mielkendorf und Wattenbek 
sollten erhalten werden, da es auch hier an in der Nähe befindlichen Al-
ternativen mangelt.  
  
Region 5:  
In der Region 5 gelten nur 2 Grundschulstandorte von 6 als gesichert. 
Insbesondere der Standort Langenwedel sollte unbedingt erhalten blei-
ben, da es auch in der Nachbarregion 4 keine in der Nähe befindliche 
GS gibt. Der KEB spricht sich auch für den Erhalt der GS in Emkendorf, 
Bargstedt und Timmaspe aus.  
  
Region 6:  
Alle Schulstandorte der Region 6 gelten auf Grund der hohen Schüler-
zahlen als im Bestand gesichert.  
  
Insgesamt werden 16 Grundschulstandorte in Frage gestellt, der KEB 
spricht sich ausdrücklich für den Erhalt aller Grundschulen und Förder-
zentren aus. Wie schon in der Einleitung erwähnt, kurze Beine brauchen 
kurze Wege. Zusätzlich macht eine schlechte Infrastruktur (keine GS in 
der Nähe) eine Region für junge Familien weniger attraktiv und auf die 
Schulträger würden nicht unerhebliche Kosten für die Schülerbeförde-
rung zukommen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grundsätzlich wird der Ansatz für den Erhalt kleiner Schulstandorte nicht 
in Frage gestellt. 
Solange eine vernünftige Unterrichtsgestaltung aufgrund der tatsächli-
chen Schülerzahlen erfolgen kann, wird keine Standortschließung voran-
getrieben. Diesbezüglich wir u.a. auf § 3 der Landesverordnung über die 
Bestimmung der Mindestgröße von öffentlichen allgemeinbildenden 
Schulen und Förderzentren (Mindestgrößenverordnung - MindGrVO) 
vom 21. März 2017 verwiesen. 

Kreiselternbeirat der Gemeinschaftsschulen 
Liegt nicht vor  

 

Kreiselternbeirat der Gymnasien  
Lt. Telefonat mit dem Kreiselternbeiratsvorsitzenden wurde Fehlanzeige 
gemeldet. 

 
Die Fehlanzeige wurde zur Kenntnis genommen. 
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Vorbemerkung 
 
Der Landesgesetzgeber hat die Kreise verpflichtet, zur Sicherung eines gleichmäßigen, 
wohnortnahen und alle Schularten umfassenden Angebots eine Schulentwicklungspla-
nung unter Berücksichtigung der Jugendhilfeplanung und der Schulen in freier Träger-
schaft aufzustellen und fortzuschreiben. Dabei sind insbesondere zur Sicherung ausrei-
chender Oberstufenkapazitäten die Beruflichen Gymnasien einzubeziehen [ § 51 des 
Schleswig-Holsteinischen Schulgesetzes (SchulG) ]. 
Die Schulentwicklungsplanung ist mit den Trägern der Schulen im Kreis und kreisüber-
greifend abzustimmen, um Fehlentwicklungen, Doppelangebote und zu kleine und un-
wirtschaftliche Schulen zu vermeiden. Sie bildet somit auch die Grundlage für einen 
vernünftigen Ressourceneinsatz des Schulträgers. 
Die örtlichen Schulträger (Städte, Ämter und Gemeinden sowie Schulverbände) haben 
ihrerseits die Aufgabe, Schulentwicklungspläne aufzustellen, regelmäßig fortzuschrei-
ben und sich gemäß § 48 Abs. 1 Nr. 1 SchulG an der Abstimmung eines Schulentwick-
lungsplanes auf Kreisebene zu beteiligen. 
Danach sind im Schulgesetz sowohl für den Kreis als auch für die Schulträger die Auf-
gabe der Schulentwicklungsplanung sowie die Abstimmung der Schulentwicklungspläne 
untereinander verankert. 
 
Die Erstellung einer Schulentwicklungsplanung als Basis für die Gestaltung der zukünf-
tigen Schullandschaft im Kreis Rendsburg-Eckernförde ist eine wichtige, aber auch um-
fangreiche Aufgabe, die eine detaillierte Planung und konsequente Umsetzung auf 
kreis-, kommunaler und natürlich auch auf Landesebene erfordert. 
Demografischer Wandel, heterogene Lerngruppen, Globalisierung, Digitalisierung, In-
klusion und die Integration stellen große Aufgaben dar. 
 
Ziel des Kreises Rendsburg-Eckernförde ist es unter anderem, basierend auf einer fun-
dierten und damit belastbaren Datenbasis ein optimiertes, zukunftsorientiertes Schulan-
gebot im Kreisgebiet zu schaffen, das insbesondere von den lokalen Schulträgern erar-
beitet und damit örtlich mitgetragen wird. 
Von maßgeblicher Bedeutung sind dabei folgende Aspekte: 
 
- Erhalt eines wohnortnahen Bildungsangebotes, 
- Verhältnismäßigkeit des ökonomischen Aufwands für alle Beteiligten, 
- Durchführbarkeit einer pädagogischen sinnvollen Beschulung 
 
Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 16.12.2013 die 1. Fortschreibung des Schulent-
wicklungsplanes (SEP) des Kreises Rendsburg-Eckernförde auf der Grundlage von 
Prognosen im Hinblick auf die Schülerzahlen der allgemein bildenden Schulen be-
schlossen. 
 
Die gesamte Schullandschaft im Kreis Rendsburg-Eckernförde musste sich in den ver-

gangenen 10 Jahren einem enormen Wandel unterziehen. Zum Schuljahr 2008/2009 

wurde aufgrund einer Schulgesetzänderung die Schularten Regional- und Gemein-

schaftsschule eingeführt, die Schularten Haupt- und Realschule liefen im Gegenzug 

sukzessive aus, auch die Regionalschule ist nach dem jetzigen Schulgesetz nicht mehr 

vorgesehen. 

Die Rahmenbedingungen für die jetzige Fortschreibung des SEP haben sich in dem 

Zeitraum von 2013 bis 2018 somit abermals durch erhebliche Veränderungen der schul-
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rechtlichen relevanten Vorschriften sowie der damit verbundenen Aufgaben- und Prob-

lemstellungen ergeben. 

Momentan gilt das Zweisäulensystem der beiden weiterführenden Schularten: 
Gemeinschaftsschulen und Gymnasien. Zum Schuljahr 2019/2020 sind alle Regional-
schulteile ausgelaufen. Außerdem sind die Änderungen hinsichtlich der Gymnasien 
(G8-, G9- oder Y-Modell) sowie das Vorliegen eines öffentlichen Bedürfnisses für die 
Einrichtung gymnasialer Oberstufen an Gemeinschaftsschulen nach zu nennen.  
 
So wurde z.B. im Rahmen der Erstellung der ersten Fortschreibung noch die flächende-

ckende Einführung des G8-Modells an den Gymnasien in Schleswig-Holstein als große 

Herausforderung an den Schulträger benannt. Dieser Herausforderung mit allen ihren 

Begleiterscheinungen haben sich die Schulträger gestellt und die Umwandlung zu rei-

nen G8-Schulen bis zum Abgang des sogenannten „Doppeljahrgangs“ nach dem Schul-

jahr 2015/2016 entsprechend umgesetzt. 

Mittlerweile hat der Schleswig-Holsteinische Landtag durch eine erneute Schulgesetz-

änderung eine Rückkehr zum 9-jährigen Bildungsgang beschlossen (siehe auch weitere 

Ausführungen auf Seite 10). 

Gerade dieser Beschluss macht zum einen die Abhängigkeit des Schulträgers von ge-

troffenen politischen Entscheidungen auf Landesebene deutlich, zum anderen zeigt er 

auch den Wandel in der Schullandschaft und die damit einhergehenden komplexen 

Planungserfordernisse auf. 

Die Einführung von G 9 mit ihren voraussichtlichen auf den künftigen Raumbedarf oder 

das Elternwahlverhalten und somit veränderte Schülerströme im Kreis Rendsburg-

Eckernförde wird die jeweiligen Schulträger im Rahmen der Schulentwicklungsplanung 

in den nächsten Jahren stark fordern. 

Auch die Beschulung einer in den vergangenen Jahren immer größer werdenden An-

zahl von Schüler/innen ohne oder mit nur sehr geringen Deutschkenntnissen hat die an 

mittlerweile an 23 Standorten im Kreis Rendsburg-Eckernförde bestehenden Zentren für 

Deutsch als Zeitsprache (DaZ) vor große konzeptionelle und organisatorische Aufgaben 

sowie auch teilweise räumliche Schwierigkeiten gestellt. 

Dies gilt sowohl für die Beschulenden in den Basiskursen, für die ein separater Raum 

benötigt wird, als auch für die immer größer werdende Anzahl von Aufbaustufenschü-

ler/innen. 

Da Sprache und Bildung aber die Grundvoraussetzungen für eine gelingende Integrati-
on sind, wird Deutsch als Zweitsprache (DaZ) als Angebot für Neuzugewanderte im 
Kreis Rendsburg-Eckernförde kontinuierlich weiter ausgebaut. 
 

Mit diesem Plan wird nun die zweite Fortschreibung vorgelegt. Sie zeigt die zwischen-
zeitliche Entwicklung der Schul- und Schulträgerstruktur auf, dokumentiert die Verände-
rungen bei den Schülerzahlen und beinhaltet als wesentliches Element den verglei-
chenden Bezug, ob die seinerzeit getroffenen Aussagen über die Entwicklung der Schu-
len, Schularten, der Schulträgerschaften sowie die Schülerzahlen tatsächlich wie prog-
nostiziert, eingetroffen sind. 
Die Entwicklung der Schülerzahlen wird bewertet. Soweit erforderlich, sind in dem Plan 
Empfehlungshinweise für die weitere Entwicklung der Schul- und Schulträgerstruktur zu 
entnehmen. 
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Voraussetzung für die weitere Fortschreibung des SEP ist, das Vorliegen belastbaren 
Datenmaterials zur Entwicklung der Schülerzahlen. Für die Bereitstellung der Progno-
sedaten wurde seinerzeit ein Softwareverfahren „Schulmanager SEP“ der Firma Bit-
werft beschafft. Diese bereitet die von den jeweiligen Schulen an das Statistische Amt 
für Hamburg und Schleswig-Holsteinischen gemeldeten Schülerzahlen weiter auf. Der 
Kreis hat den kreisangehörigen Schulträgern hierzu die jeweiligen notwendigen Zugriffs-
rechte gewährt.  
 
Die Schulprognosen werden nach einer Vereinbarung über die Zusammenarbeit beim 
IT-Einsatz zur Erstellung der Schulentwicklungsplanung zwischen dem für Bildung zu-
ständigen Ministerium und den kommunalen Landesverbänden landeseinheitlich mit der 
Software “Primus“ erstellt. Das Programm „Primus“ basiert auf planungsrelevanten Da-
ten der letzten 10 Jahre und berechnet auf dieser Grundlage die zukünftigen Schüler-
zahlen. 
 
Die Prognose der notwendigen Geburten erfolgt anhand des weiblichen Bevölkerungs-
anteiles im Alter von 15-45 Jahren und den kreisweiten Geburtenfaktoren, d.h. wie viele 
Kinder eine Frau in einem bestimmten Alter statistisch pro Jahr zur Welt bringt. Unter 
Berücksichtigung der amtlichen Sterbetafel sowie der von der Geburt bis zur Einschu-
lung erfolgenden Zu- und Wegzüge werden Quoten ermittelt, wie viele Kinder der jewei-
ligen Geburtsjahrgänge tatsächlich eingeschult werden. Anhand der nach der örtlichen 
Entwicklung ermittelten Quoten werden anschließend sowohl die Übergänge zur jeweils 
nächsten Klassenstufe als auch die Übergänge zu den weiterführenden Schulen be-
rechnet. 
 
Folgende Daten liegen den Prognosen, wie u.a. im Schaubild erkennbar, zugrunde: 
 
- Geburtenzahlen in den einzelnen Gemeinden 
- Anzahl der weiblichen Personen in den verschiedenen Altersstufen in den einzelnen 

Gemeinden (aktuelle Jahrgangsbesetzung) 
- allgemeine Geburtenfaktoren des Kreises Rendsburg-Eckernförde 
- Schülerzahlen für jede Schule/Klasse 
- Einschulungsquote für jede Schule und jede Gemeinde nach Schularten getrennt 

(Durchgangsquoten für die Berechnung der Folgeklassenstufen) 
 
Zu den erstellten Prognosen für die einzelnen Schularten bleibt abschließend festzuhal-

ten, dass diese insgesamt vielen verschiedenen und teilweise nicht kalkulierbaren Ein-

flüssen unterliegen. 

Diesem Plan liegen Zahlen und Fakten des Schuljahres 2018/2019 zugrunde, da es 

zum jetzigen Zeitpunkt keine aktuelleren Zahlen im Programm PRIMUS vorliegen. 

 
Mit dem Programm PRIMUS Schule können u. a. Schülerzahlen und Klassenfrequen-
zen tabellarisch und grafisch dargestellt werden.  
Im nachfolgenden werden die Symbole und Diagramme, die im SEP genannt und dar-
gestellt werden, zum besseren Verständnis erläutert. 
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DIAGRAMMBEISPIEL  
Grundschule Musterstadt 
Schüler- und Klassenentwicklung  
 

Anzahl Schüler/innen je Jahrgang (gestapelte Klassen) 
 

 

 
Die Zahl „56“ im Schuljahr 2012/2013 der Grundschule Musterstadt gibt an, dass sich 
insgesamt 56 Schüler/innen in diesem Schuljahr in der ersten Jahrgangsstufe befunden 
haben. In der zweiten Jahrgangstufe waren 80, in der dritten 86 und in der vierten Jahr-
gangstufe 65 Schüler/innen. Die Zahl „76“ im Schuljahr 2017/2018 ist der Anzahl der 
Schüler/innen, die in diesem Schuljahr eingeschult werden. Die Zahl „72“ sind die Schü-
ler/innen die aus dem Jahr 2016/2017 in die zweite Jahrgangsstufe versetzt wurden. 
Bei diesem Diagramm ist erkennbar, ob es sich bei den Daten um Bestandsdaten (rot), 
bevorstehende Einschulungen anhand der eingetragenen Geburtsdaten (grün) oder 
eine Prognose (blau) handelt. Dieses wird im nachstehenden Diagramm bildlich darge-
stellt. 
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Aktuelle Schulstruktur 
 
Die im Kreis Rendsburg-Eckernförde befindlichen Schulen, umfassen folgende Schular-
ten: 
 
1.die Grundschule 
 
2. die weiterführenden allgemein bildenden Schulen 
 a) die Gemeinschaftsschule 
 b) das Gymnasium 
 
3. die berufsbildenden Schulen 
 a) die Berufsschule 
 b) die Berufsfachschule 
 c) die Berufsoberschule 
 d) die Fachoberschule 
 e) das Berufliche Gymnasium 
 f) die Fachschule 
 
4. das Förderzentrum 
 
 
Die Grundschulen bilden, pädagogisch gegliedert, die Primarstufe (Jahrgangsstufe 1 bis 
4). Die weiterführenden Schulen umfassen die Sekundarstufe I (Jahrgangsstufe 5 bis 
10) und darüber hinaus an Gymnasien und einzelnen Gemeinschaftsschulen die Se-
kundarstufe II (Jahrgangsstufen 11 bis 13). Für Kinder, die aufgrund ihrer Entwicklung 
oder einer Behinderung eine sonderpädagogische Förderung benötigen, stehen ver-
schiedene Förderzentren zur Verfügung  
 
 
1.Grundschulen 
Schulpflichtig sind nach schleswig-holsteinischem Schulgesetz alle Kinder, die bis zum 
30. Juni des laufenden Kalenderjahres sechs Jahre alt werden. Aber auch jüngere Kin-
der können auf Antrag der Eltern eingeschult werden. 
Die verlässliche Grundschule garantiert allen Schüler/innen den Unterricht innerhalb 
eines verlässlichen Zeitrahmens. Für die Kinder der 1. und 2. Jahrgangsstufe beträgt 
die verlässliche Schulzeit täglich vier Zeitstunden, für die Kinder der 3. und 4. Jahr-
gangsstufe täglich mindestens fünf Zeitstunden. Ein, zwei oder drei Jahre - die Grund-
schulen lassen den Jüngsten in der Eingangsphase die Zeit, die sie brauchen. Das drit-
te Jahr wird nicht auf die Gesamtdauer der Schulbesuchszeit angerechnet. 
 
2a.Gemeinschaftsschulen 
Die Gemeinschaftsschule ist für alle Schüler/innen der Klassenstufen 5 - 10 offen. Der 
Unterricht kann sowohl in binnendifferenzierender Form (Kinder und Jugendliche wer-
den weitestgehend gemeinsam in einer Lerngruppe unterrichtet) als auch nach Leis-
tungsfähigkeit und Neigung der Schüler/innen differenzierten Lerngruppen erfolgen. 
Über die geeigneten Formen des Unterrichtes entscheidet die jeweilige Schule. 
Zu jedem Zeugnistermin wird der Leistungstand einer Schülerin oder eines Schülers 
unter Berücksichtigung der Leistungen in den einzelnen Fächer in einem schriftlichen 
Zeugnis dokumentiert. Die Formen der Leistungsbeurteilung legt die Schule im Rahmen 
ihres pädagogischen Konzepts fest. Spätestens am Ende der Jahrgangsstufe 8 werden 
Notenzeugnisse vergeben. 
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Nach der Jahrgangsstufe 9 können die Schüler/innen den "Ersten allgemeinbildenden 
Schulabschluss" erwerben. Sie müssen dafür an einer Prüfung mit zentralen Aufgaben-
stellungen teilnehmen, die sich an den Bildungsstandards der Kultusministerkonferenz 
orientiert. Dies gilt auch für die Prüfung zum Mittleren Abschluss, die nach der Jahr-
gangsstufe 10 absolviert wird. 
Einige Gemeinschaftsschulen haben eine eigene Oberstufe, die es den Schüler/innen 
möglich macht, in neun Jahren das Abitur zu erreichen. Gemeinschaftsschulen ohne 
eigene Oberstufe können mit allgemein bildenden Schulen mit eigener Oberstufe 
und/oder Beruflichen Gymnasien eine Kooperation eingehen. Diese Kooperationen ge-
währleisten, dass alle Schüler/innen - sofern sie die schulischen Leistungsvorausset-
zungen erfüllen - eine Rechtsgarantie auf den Besuch einer Oberstufe haben. 
Schüler/innen an den Gemeinschaftsschulen werden nach der Kontingentstundentafel 
unterrichtet. Zusätzlich stehen den Schulen für Differenzierung und Gruppenbildung je 
Lerngruppe seit dem Schuljahr 2012/2013 fünf Wochenstunden zur Verfügung. 
 
2b. Gymnasien 
Die Weichen für eine Rückkehr zum Abitur nach neun Jahren an Gymnasien sind ge-
stellt: Der schleswig-holsteinische Landtag hat in seiner Sitzung am 14. Dezember 2017 
einer entsprechenden Schulgesetz-Änderung zugestimmt. Damit gehört Schleswig-
Holstein zu den Ländern, die zur längeren Schulzeit am Gymnasium zurückgekehrt 
sind. 
 
Der Bildungsgang am Gymnasium umfasst ab dem Schuljahr 2019/2020 generell neun 
Schulleistungsjahre - sechs Jahre von Jahrgang 5 bis 10 in der Sekundarstufe I und 
eine dreijährige Oberstufe in den Jahrgängen 11 bis 13. 
 
Die Gymnasien erhielten einmalig die Gelegenheit, sich für den Verbleib beim bisheri-
gen G8 oder dem Y-Modell (paralleles Angebot von G8 und G9) zu entscheiden. Woll-
ten sie dies, war dazu eine 75-prozentige Mehrheit der Schulkonferenz notwendig. 
Fasste die Schulkonferenz keinen Beschluss, wurde der neunjährige Bildungsgang re-
gelhaft zum Schuljahr 2019/2020 eingeführt - und zwar für den beginnenden 5. Jahr-
gang und auch für den dann 6. Jahrgang des Gymnasiums. Die im Schuljahr 2019/2020 
vorhandenen Jahrgangsstufen 7 bis 12 laufen unverändert in ihrem Status als Jahrgän-
ge des achtjährigen Bildungsgangs weiter. 
 
Alle 8 Gymnasien im Kreis Rendsburg-Eckernförde entschieden sich für eine Rückkehr 
zum neunjährigen Bildungsgang (G9). 
 
3a. Berufsschulen 
Die Berufsschule vermittelt im Rahmen der dualen Ausbildung gemeinsam mit den Be-
trieben eine Berufsausbildung in einem staatlich anerkannten Ausbildungsberuf. 
 
3b. Berufsfachschule 
Die Berufsfachschule vermittelt eine berufliche Grundbildung. Es gibt drei Schultypen 
mit unterschiedlicher Zielsetzung 
 
3c. Berufsoberschule 
Die Berufsoberschule vermittelt in bestimmten Fachrichtungen vertiefte Kenntnisse und 
Fähigkeiten, erweitert die allgemeine Bildung und führt zu einem Abschluss, der den 
Anforderungen für die Aufnahme eines fachgebundenen Hochschulstudiums entspricht. 
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3d. Fachoberschule 
Die Fachoberschule führt in einem einjährigen Vollzeitunterricht oder einem entspre-
chend längerem Teilzeitunterricht zur Fachhochschulreife. Voraussetzungen für die 
Aufnahme in der Fachoberschule ist der Mittlere Schulabschluss in Verbindung mit ei-
ner abgeschlossenen einschlägigen Berufsausbildung oder einer mindestens fünfjähri-
gen einschlägigen Berufstätigkeit. Die Fachoberschule wird in den Fachrichtungen Ag-
rarwirtschaft, Ernährung und Hauswirtschaft, Gestaltung, Gesundheit und Soziales, 
Technik sowie Wirtschaft angeboten. 
 
3e. Berufliches Gymnasium 
Das Berufliche Gymnasium führt Schüler/innen zur allgemeinen Hochschulreife. Dabei 
betont es durch seine angebotenen Fachrichtungen die Beruflichkeit. Wer sich für den 
Besuch eines Beruflichen Gymnasiums entscheidet, kann in Schleswig-Holstein zwi-
schen den Fachrichtungen Agrarwirtschaft, Ernährung, Technik, Wirtschaft sowie Ge-
sundheit und Soziales wählen. Beruflichen Gymnasium kann besuchen, wer einen 
durch Prüfung erworbenen Mittleren Schulabschluss hat. 
Das Berufliche Gymnasium umfasst drei Schulleistungsjahre.  
 
3f. Fachschule 
Die Fachschule vermittelt durch Weiterbildung erweiterte berufliche Fachkenntnisse in 
verschiedenen technischen Fachrichtungen und in den Fachrichtungen Betriebswirt-
schaft, Datenverarbeitung/Organisation, Handwerkliches Gestalten, Hauswirtschaft, 
Hotel- und Gaststättengewerbe, Informatik, Motopädagogik, Nautik, Schiffsbetriebs-
technik, Heil-, Sonder- und Sozialpädagogik. Sie schließt mit einer staatlichen Prüfung 
ab und kann zu weiteren schulischen Abschlüssen führen. 
 
4. Förderzentren 
Sie unterrichten und fördern Schüler/innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf. 
Zugleich beraten sie Eltern und Lehrkräfte und fördern die inklusive Beschulung an all-
gemein bildenden und berufsbildenden Schulen. Zu ihren Aufgaben zählen: 
 
Die Förderzentren nehmen Schüler/innen auf, die in anderen Schularten auch mit be-
sonderen Hilfen dauernd oder vorübergehend nicht ausreichend gefördert werden kön-
nen und wirken mit, wenn gemeinsamer Unterricht geplant und umgesetzt wird. 
Auch beteiligen sie sich zusammen mit Einrichtungen der Jugendhilfe an der Förderung 
von Kindern, Jugendlichen und Schüler/innen zur Vermeidung sonderpädagogischen 
Förderbedarfs. 
 
Es gibt in Schleswig-Holstein aktuell insgesamt 86 Förderzentren, die die folgenden 
neun Förderschwerpunkte bieten: 
 
- Lernen 
- Sprache 
- emotionale und soziale Entwicklung 
- geistige Entwicklung 
- körperliche und motorische Entwicklung 
- Hören 
- Sehen 
- autistisches Verhalten 
- dauerhaft kranke Schüler/innen 
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Die Förderzentren in Schleswig-Holstein haben sich in den vergangenen Jahren zu-
nehmend zu Unterstützungssystemen der allgemein bildenden Schulen entwickelt. Sie 
haben schülerbezogen die Aufgabe, die Förderung der Kinder und Jugendlichen mit 
sonderpädagogischem Förderbedarf unabhängig vom Förderort (in Integration oder im 
Unterricht im Förderzentrum) sicher zu stellen, sie arbeiten präventiv in Kindertagesstät-
ten und Schulen, sie unterstützen die Rückführung in allgemein bildende Schulen und 
begleiten den Übergang in die berufliche Bildung (§ 45 Abs. 1 SchulG). 
Systembezogen unterstützen die Schulen in ihrem Zuständigkeitsbereich in Fragen der 
individuellen Förderung und der Förderdiagnostik. 
 
 

 
 

 
Im Zuge des Ausbaus von Prävention und Integration an der allgemein bildenden Schu-
le ist der Anteil der Schüler/innen, die noch im Förderzentrum selbst beschult werden, in 
den vergangenen Jahren deutlich zurück gegangen. Viele Förderzentren Lernen be-
schulen keine eigenen Lerngruppen mehr an der Stammschule, entwickeln aber Module 
für vorübergehende Intensivförderung in speziellen Kursen, den temporären Maßnah-
men (z.B. Lese-Intensivkurs, Mathematik-Intensivkurs). 
 
Die Mindestgröße für Förderzentren wird aufgrund dieses Wandels nicht mehr definiert 
über Schülerzahlen der Schule selbst, sondern über die Anzahl von mindestens 1000 
Grundschülerinnen und Grundschülern im Einzugsbereich eines Förderzentrums Ler-
nen. 
Da das aktuelle SEP-Programm eine derartige Abbildung noch nicht ermöglicht, wurde 
hier auf die Abbildung der den allgemein bildenden schulentsprechenden Grafiken ver-
zichtet. 
 
  

Förderzentrum 

Beratung 

Temporäre 
Maßnahmen 

Prävention 
Gemeinsamer 

Unterricht 

Sonder-
pädagogische 

Förderung 
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Das derzeitige Schulsystem mit den jeweiligen Bildungswegen in Schleswig-Holstein 
gemäß den aktuellen schulgesetzlichen Regelungen im Schuljahr 2018/20198 wird in 
der folgenden Abbildung dargestellt: 
 

Privatschulen 
 
Im Gegensatz zum öffentlichen Schulwesen haben Privatschulen einen privatrechtli-
chen oder z. B. einen kirchlichen Träger und werden deshalb auch Schulen in privater 
Trägerschaft genannt. Das Grundgesetz gewährleistet ausdrücklich das Recht zur Er-
richtung von privaten Schulen (Art. 7 Abs. 4 und 5 GG) und unterstellt diese dabei der 
staatlichen Schulaufsicht. Man unterscheidet Schulen in privater Trägerschaft in Ersatz-
schulen und Ergänzungsschulen. Erstere sind Schulen, deren Bildungsgänge und -ziele 
mit denen der öffentlichen Schulen vergleichbar sind. Das Bildungsangebot von Ergän-
zungsschulen kann den Besuch einer öffentlichen Schule hingegen nicht ersetzen. Er-
gänzungsschulen sind nicht genehmigungspflichtige, aber anzeigepflichtige Schulen. 
Nach einer zweijährigen Probezeit (Wartefrist) werden Ersatzschulen je Schüle-
rin/Schüler mit 82, 90 oder 100 Prozent der Kosten einer Schülerin/eines Schülers an 
einer vergleichbaren öffentlichen Schule finanziell durch das Land gefördert.  
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Mindestgrößen von Schulen 
Die Mindestgrößenverordnung ist am 21. März 2017, gültig vom 31.07.2017 bis zum 
30.07.2022, teilweise neugefasst worden. U.a. geht sie von folgenden Mindestschüler-
zahlen aus:  
. 

• Grundschule: mindestens 80 Schüler/innen; 
eine Unterschreitung ist gemäß Absatz 4 oder im Rahmen der Teilnahme an ei-
nem Schulversuch gemäß § 138 Absatz 1 Satz 3 Nummer1 SchulG zulässig 

• Gymnasien mit achtjährigem Bildungsgang: mind. 240 Schüler/innen in den 
Jahrgangsstufen 5 bis 9, 

 Gymnasien mit neunjährigem Bildungsgang; organisatorische Verbindungen von 
Gymnasien mit Gemeinschaftsschulteil: 

 mind. 300 Schüler/innen in der Sekundarstufe I 
• Gemeinschaftsschulen: mind. 240 Schüler/innen in der Sekundarstufe I 
• Förderzentren Lernen: mind. 1.000 Grundschüler/innen im Einzugsbereich 
  

Darüber hinaus sieht die Mindestgrößenverordnung vor, dass bei Schulen mit mehreren 
Standorten die Schüler/innen aller Standorte für das Erreichen der Mindestschülerzahl 
maßgeblich sind. 
 
Bei organisatorischen Verbindungen von Grundschulen mit Schulen des Sekundarbe-
reichs gelten die Vorgaben für Gemeinschaftsschulen oder Gymnasien, was eine er-
hebliche Änderung der bisherigen Vorgaben bedeutet. 
 
Die vom 21. März 2017 festgelegte Änderung der Mindestgrößenverordnung, § 3 der 
Verordnung, beinhaltet, dass es insbesondere eine Änderung der Mindestzahl von 
Grundschülern in den Außenstellen gibt. Für Außenstellen von Grundschulen wird eine 
Mindestschülerzahl von 44 vorgegeben. Auch kleinere Außenstellen können geführt 
werden, wenn sie mindestens 27 Schüler/innen sowie ein Konzept zum jahrgangsüber-
greifenden Lernen und zu Vertretungsregelungen vorweisen können. Die Außenstelle 
muss die Verlässlichkeit der Grundschule durch pädagogisch qualifiziertes Personal, 
die Wahrnehmung der Aufsichtspflicht bei einem Ausfall von Lehrkräften und die Unter-
stützung der Sportlehrkraft durch geeignete Personen sicherstellen.  
 
Die öffentlichen allgemeinbildenden Schulen im Kreis Rendsburg teilen sich wie folgt im 
Schuljahr 2019/2020 auf. Diese werden auf der nächsten Seite grafisch dargestellt. 
 

- 41 Grundschulen an 52 Standorten 
 und zusätzliche 6 Grundschulteile an Gemeinschaftsschulen 
- 11 Gemeinschaftsschulen ohne Oberstufe 
- 4 Gemeinschaftsschulen mit Oberstufe 
- 8 Gymnasien (davon 2 Gymnasien mit Gemeinschaftsschulteil: Schule  

Hohe Geest und Isarnwohld-Schule) 
- 9 Förderzentren und 2 Förderzentrumsteile 
 
 
 
 
 
 
  

TOP 9



 

- 15 -  

Entwurf SEP Kreis Rendsburg-Eckernförde 

Angebot allgemeinbildender Schulen im Kreis Rendsburg-Eckernförde 
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Schülerzahlenentwicklung 
 
Im November 2016 wurde vom Statistikamt Nord, das für Hamburg und Schleswig-
Holstein zuständig ist, eine Bevölkerungsvorausberechnung bis zum Jahre 2030 her-
ausgegeben. 
 
Das Ergebnis ist nachstehender Karte zu entnehmen. 
 
 

 
 

 
Nach der Vorausberechnung hat der Kreis Rendsburg-Eckernförde ein Bevölkerungs-
verlust im Jahr 2030 gegenüber dem Basisjahr 2014 von insgesamt -3,5 %. Bei Be-
trachtung der Jahrgänge in der Grundschule (6-10 Jahre) ist nach der Vorausberech-
nung im Kreis Rendsburg-Eckernförde ein Bevölkerungsverlust im Jahr 2030 gegen-
über dem Basisjahr 2014 von insgesamt -7,8 % zu verzeichnen. Dramatischer sieht es 
in den Sek.-I und Sek-II-Bereichen aus, für die im Kreis Rendsburg-Eckernförde ein Be-
völkerungsverlust im Jahr 2030 von -12,2 bis 21,2 % prognostiziert wurde. 
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Die im SEP dargestellte Prognose der Schülerzahlen basiert auf den Bestandszahlen 
der Schulen der vergangenen 11 Schuljahre sowie der Geburtenzahlen und –prog-
nosen der einzelnen Gemeinden. Hierbei können inhaltliche Aspekte und Einflussgrö-
ßen auf die sich nach dem neuen Schulgesetz ändernde Schullandschaft, z.B. die freie 
Schulwahl der Eltern, nicht berücksichtigt werden. 
Folgende Daten liegen den Prognosen zugrunde: 
 
- Geburtenzahlen in den einzelnen Gemeinden 
- Anzahl der weiblichen Personen in den verschiedenen Altersstufen in den einzelnen 

Gemeinden (aktuelle Jahrgangsbesetzung) 
- allgemeine Geburtenfaktoren des Kreises Rendsburg-Eckernförde 
- Schülerzahlen für jede Schule/Klasse 
- Einschulungsquote für jede Schule und jede Gemeinde nach Schularten getrennt 

(Durchgangsquoten für die Berechnung der Folgeklassenstufen) 
 
Die Prognose der Schülerzahlen umfasst die nächsten 19 Jahre bis einschließlich 
Schuljahr 2036/2037. 
 
Insgesamt werden für den Kreis Rendsburg-Eckernförde konstante Schülerzahlen 
prognostiziert, die in etwa die vorstehend dargestellte Bevölkerungsentwicklung des 
Statistikamtes Nord wiederspiegelt. Von insgesamt ca. 26.300 Schülerinnen und Schü-
lern im Schuljahr 2017/2018 für alle öffentlichen Schulen werden im Schuljahr 
2030/2031 ca. 26.350 und im Schuljahr 2036/37 ca. 24.900 Schülerinnen und Schüler 
erwartet. Die Entwicklungen ist der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen. 
 
Tabelle 1: Schülerzahlenvorausberechnung im Kreis Rendsburg-Eckernförde 

 

  Schuljahre 
alle 

 Schulen Differenz Grundschulen Differenz 

 Bestand 2007/2008 31103   11919   

  2008/2009 30637   11261   

  2009/2010 29940   10887   

  2010/2011 29398   10382   

  2011/2012 29044   10070   

  2012/2013 28342   9741   

  2013/2014 27889   9583   

  2014/2015 27341   9489   

  2015/2016 27155   9375   

  2016/2017 26481   9371   

  2017/2018 26314 0,00% 9507 0,00% 

        

Prognose 2018/2019 26185 -0,49% 9429 -0,82% 

  2019/2020 25707 -2,31% 9337 -1,79% 

  2020/2021 25583 -2,78% 9409 -1,03% 

  2021/2022 25479 -3,17% 9568 0,64% 

  2022/2023 25625 -2,62% 9813 3,22% 

  2023/2024 25581 -2,79% 10098 6,22% 

  2024/2025 25692 -2,36% 10221 7,51% 

  2025/2026 25785 -2,01% 10246 7,77% 

  2026/2027 25881 -1,65% 10161 6,88% 

  2027/2028 26025 -1,10% 10056 5,77% 

  2028/2029 26116 -0,75% 9951 4,67% 

  2029/2030 26225 -0,34% 9852 3,63% 

  2030/2031 26243 -0,27% 9746 2,51% 
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  2031/2032 26168 -0,55% 9638 1,38% 

  2032/2033 25991 -1,23% 9524 0,18% 

 
Tabelle 2: Bevölkerungsvorausberechnung im Kreis Rendsburg-Eckernförde 

 

Basisjahr bzw. Vorausbe- Bevölkerung Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren 

rechnungsjahr insgesamt unter 3  3-6  6-10 10-15 15-21 21-60 60-65 
65 und 

älter 

2014 268 628  6 374  6.656  9.805  13.932  18.948  134 535  17 427  60 951  

2020 270 600  6 420  6 910  9 720  12.930  16 470  132 420  19 510  66 170  

2030 259 200  5 790  6 290  9 040  12 230  14 940  111 980  22 630  76 270  

          
Vorausberechnungsjahr 2030 gegenüber Basisjahr 2014  /  Veränderung in Prozent  

-   

  Bevölkerung Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren 

Kreis insgesamt unter 3  3-6  6-10 10-15 15-21 21-60 60-65 
65 und 

älter 

Rendsburg-Eckernförde - 3,5 - 9,2       - 5,5       - 7,8       - 12,2       - 21,2       - 16,8 + 29,9       + 25,1       

 
 
 

Deutsch als Zweitsprache (DaZ) 
 
Ziel ist es, dass Schüler/innen nichtdeutscher Herkunftssprache eine umfangreiche 
Sprachbildung erhalten. 
Sie sollen in Schulen aller Schularten im Rahmen einer durchgängigen Sprachbildung 
so gefördert werden, dass sie erfolgreich am Unterricht teilnehmen können und lernen, 
die deutsche Sprache in Wort und Schrift zu beherrschen. Kinder und Jugendliche mit 
keinen oder äußerst geringen deutschen Sprachkenntnissen erhalten zunächst eine 
intensive Sprachbildung in den DaZ-Zentren ("Deutsch als Zweitsprache"). Ein DaZ-
Zentrum mit Basisklassen ist Bestandteil einer allgemein bildenden Schule und besteht 
aus mindestens einer Lerngruppe und mindestens 16 Schülerinnen. 
 
Im Rahmen der Beschulung in der Basisstufe im DaZ-Zentrum erhalten die Schü-
ler/innen DaZ-Unterricht im Umfang von mindestens 15 Wochenstunden, in der verblei-
benden Schulzeit nehmen sie integriert am Regelunterricht teil. Abhängig von der jewei-
ligen Sprachentwicklung der Schüler/innen erfolgt die Teilintegration sukzessive in im-
mer mehr Unterrichtsstunden und Fächern. 
 
Der Wechsel von der Basis- in die Aufbaustufe richtet sich nach der jeweiligen Sprach-
entwicklung der Schüler/innen und erfolgt in der Regel nach einem Jahr. In begründeten 
Ausnahmefällen kann der Verbleib in der Basisstufe bis zu zwei Jahren betragen. Für 
Schüler/innen; die erst in der Basisstufe alphabetisiert werden, besteht die Möglichkeit, 
den Verbleib in der Basisstufe auf insgesamt bis zu drei Jahre zu verlängern. Die Schü-
ler/innen verlassen die DaZ-Basisklasse und wechseln in die Regelschulen aller Schul-
arten. Dort nehmen die Schüler/innen grundsätzlich in einer ihrer Altersstufe entspre-
chenden Klasse in vollem Umfang am Unterricht der Schulen teil. Zusätzlich erhalten 
diese Kinder und Jugendlichen ergänzenden DaZ-Unterricht im Umfang von mindes-
tens zwei und bis zu sechs Wochenstunden. 
Die Schulrätinnen und Schulräte in den Kreisen und kreisfreien Städten entscheiden 
über die Einrichtung von DaZ-Zentren an allen Schularten und die Umsetzung des zu-
sätzlichen DaZ-Unterrichts im Rahmen der Aufbaustufen.  
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Zum Schuljahr 2018/2019 wird in der Basisstufe an folgenden Standorten DaZ-
Unterricht gegeben (Stand Oktober 2018): 
 
 
• GS Claus-Rixen-Schule, Altenholz   Legende                                  

• GemS Altenholz     GS:   Grundschule 
• GemS Peter-Ustinov-Schule, Eckernförde  GemS: Gemeinschaftsschule 
• GS Sprottenschule, Eckernförde   Gym:   Gymnasium 
• GS Schule Mittelschwansen, Waabs 
• GS-GemS Schule am Eiderwald, Flintbek 
• Gym. Schule Hohe Geest Hohenwestedt 
• GS Schule am Park, Hohenwestedt 
• GS Nortorf 
• GemS Kronshagen 
• GS Kronshagen 
• GS Parkschule Gettorf 
• Gym. Isarnwohld-Schule, Gettorf 
• GS Rotenhof, Rendsburg 
• GS Schule Neuwerk, Rendsburg 
• GemS Altstadt, Rendsburg 
• GemS Christian-Timm-Schule, Rendsburg 
• GS-GemS Schacht-Audorf 
• GS-GemS Theodor-Storm-Schule Hohn 
• GS-GemS Schule am Ochsenweg, Jevenstedt 
• GS Astrid-Lindgren-Schule, Büdelsdorf 
• GemS Hans-Brüggemann-Schule, Bordesholm 
• GS Lindenschule Bordesholm 

 
Die Schülerzahlenentwicklung speziell für die DaZ-Zentren ist dem folgenden Schaubild 
zu entnehmen: 
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Die vorstehende Grafik zeigt, dass die Schülerzahlenentwicklung seit Februar 2016 
tendenziell leicht rückläufig ist. 
 
Nach Angaben des Innenministeriums sollen zeitlich befristet bis zu 500 Asylbewerber  
untergebracht werden. Die Flüchtlingsunterkunft in der früheren Feldwebel-Schmid-
Kaserne in Rendsburg ist seit März 2019 wieder eröffnet worden. 
Dadurch wird deutlich, dass eine Beschulung der geflüchteten Kinder und Jugendlichen 
nicht langfristig geplant werden kann, sondern kurzfristige Maßnahmen sich den ent-
sprechenden Gegebenheiten anpassen müssen. Es sind 5 Lehrkräfte eingestellt, die 
dort in den Landesaufnahmeeinrichtungen im Mittel Schüler/innen der Klassenstufen 1 
– 10 in einem Schulgebäude unterrichten sollen. Die Stammschule dieser Lehrkräfte ist 
die Schule Altstadt, in Rendsburg. 
 
Grundsätzlich ist festzuhalten, dass die Beschulung von DaZ-Schüler/innen die jeweili-
gen Standorte vor besondere Herausforderungen stellt. Neben der Bewältigung von 
konzeptioneller oder organisatorischer Aufgaben bedeutet insbesondere die räumliche 
Unterbringung der Schülerinnen und Schüler oftmals eine Schwierigkeit. 
 
 
Schulische Assistenz 
 
Seit dem Schuljahr 2015/2016 erhalten die Grundschulen eine zusätzliche Unterstüt-
zung durch Schulische Assistenz (Schulassistenten). Die Landesregierung stellt für die 
Schulische Assistenz an Grundschulen die notwendigen Mittel zur Verfügung, um der-
zeit 340 Schulische Assistenzkräfte zu finanzieren.  
 
Schulische Assistenzkräfte sollen über die Fähigkeit und die Bereitschaft verfügen, Kin-
dern zugewandt und mitfühlend zu begegnen und in Konfliktsituationen durch umsichti-
ges Verhalten und insbesondere durch das Gespräch an einer Lösung mitzuwirken. 
Darüber hinaus sollen sie über Grundkenntnisse der schulischen Organisation und der 
rechtlichen sowie pädagogischen Rahmenbedingungen verfügen und Freude an der 
Förderung von Kindern in ihrer sozialen und emotionalen Entwicklung haben. 
Schulassistenten sollen außerdem die Lernbedingungen verbessern und die Ausstat-
tung der Schule im pädagogischen Bereich ergänzen. So kann Schule noch stärker ei-
ner Schülerschaft gerecht werden, die heterogen zusammengesetzt ist: mit Kindern, die 
einen sonderpädagogischen Förderbedarf haben, mit Kindern unterschiedlicher Her-
kunft oder mit unterschiedlichen Begabungen. Zugleich werden dadurch auch die Leh-
rerinnen und Lehrer entlastet. 
Schulassistenten werden dagegen nicht für eigenständigen Unterricht oder für Vertre-
tungsaufgaben eingesetzt. 
 
Gemäß Vereinbarung zwischen dem Land und den kommunalen Spitzenverbänden 
Schleswig-holsteinischen Gemeindetag sowie dem Städteverband ist ein Optionsmodell 
vereinbart worden. Es sieht drei Optionen vor:  
 

 Schulassistenten können von Schulträgern beschäftigt werden (Option 1). 

 Schulträger können mit freien Trägern kooperieren (Option 2). 

 Wenn keine der beiden Optionen in Betracht kommen, übernimmt das Land die 
Aufgabe (Option 3).  
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Schulsozialarbeit 
 
Schulen in ihrer pädagogischen Arbeit stärken und sie bei der Erfüllung ihres pädagogi-
schen Auftrages zu unterstützen - das ist die Aufgabe von Schulsozialarbeit.  
Schulsozialarbeit trägt dazu bei  
 
- soziale Benachteiligung von Schülerinnen und Schülern auszugleichen 
- individuelle Beeinträchtigungen von Schülerinnen und Schülern zu überwinden, 
- die schulische und berufliche Ausbildung sowie die soziale Integration von Schü 
 ler/innen zu fördern  
- die elterliche Erziehungsverantwortung und familiären Selbsthilfepotentiale zu 

stärken. 
 
Schulsozialarbeit ist im Kreis Rendsburg-Eckernförde ein fester Bestandteil im Schulall-
tag. Über 70 Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter, die mit unterschiedlichen 
Wochenstunden- und Beschäftigungsformen tätig sind, kümmern sich um Schülerinnen 
und Schüler oder Eltern. Die enge Zusammenarbeit mit den Lehrkräften gehört selbst-
verständlich genauso dazu wie Beratungsangebote und Kompetenztrainings. Die gute 
Zusammenarbeit von Schulträgern, Schulamt und Jugendamt erlaubt es, die Qualität 
der Sozialarbeit an Schulen permanent weiter zu entwickeln.  
 
Ein Meilenstein für die Schulsozialarbeit ist mit der Verabschiedung des Finanzaus-
gleichsgesetzes (FAG) erreicht, weil darin die dauerhafte Finanzierung der Schulsozial-
arbeit bis auf weiteres gesichert ist. Seit 2015 stellt das Land Schleswig-Holstein den 
Kreisen und kreisfreien Städten zur Weiterleitung an die Schulträger gemäß § 28 Abs. 1 
des Gesetztes zur Neuordnung des kommunalen Finanzausgleiches vom 10.12.2014 
8FAG) zweckgebundene Haushaltsmittel für diese Maßnahme zur Verfügung. 
 
Im Jahr 2017 ging eine erfolgreiche Workshop-Reihe zu Ende, die eine weitere Optimie-
rung der Umsetzung von 'Schulsozialarbeit in Schule' zum Thema hatte.  
Entsprechend wird es jetzt darum gehen, welche Impulse für die weitere Entwicklung 
gegeben werden können. Ein Thema dazu wird sein: wie lassen sich Angebote für 
Schülerinnen und Schüler in ihrer Gesamtheit verstehen und ggf. optimieren. 
 
Das erstellte Rahmenkonzept des Kreises Rendsburg-Eckernförde formuliert Grundsät-
ze zur Praxis schulbezogener Sozialarbeit und verortet Schulsozialarbeit im Leistungs-
spektrum von Schule und Jugendhilfe. 
 
Örtliche Konzepte und Regelungen zur Zusammenarbeit von Schulsozialarbeit und 
Schule bilden den inhaltlichen und organisatorischen Rahmen. Erforderlich sind geeig-
nete Räumlichkeiten für Beratungen und sozialpädagogische Gruppenarbeit sowie Bü-
roräume mit eigenem Computer und Telefonanschluss 
Schulsozialarbeit erfordert eine angemessene materielle Ausstattung und einen eigen-
ständigen Etat für Arbeits- und Verbrauchsmaterialien. 
 
Zur Qualitätssicherung ist die Teilnahme an berufsbegleitenden Fort- und Weiterbildun-
gen, Erfahrungsaustauschen sowie Supervision erforderlich. 
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Schulische Integration von Kindern und Jugendlichen in Erziehungshilfeeinrich-
tungen 
 
Kinder und Jugendliche, die in Erziehungshilfeeinrichtungen leben und in Schleswig-
Holstein ihre melderechtliche Hauptwohnung (§ 2 Absatz 8 Schulgesetz) haben, sind 
gemäß § 20 Absatz 1 Satz 1, Absatz 2 Schulgesetz schulpflichtig. 
 
Kinder und Jugendliche in Erziehungshilfeeinrichtungen ohne melderechtliche Haupt-
wohnung in Schleswig - Holstein haben grundsätzlich einen Anspruch auf den Besuch 
einer öffentlichen Schule. Über die Aufnahme der Kinder und Jugendlichen im Einzelfall 
entscheidet die Schulleiterin oder der Schulleiter nach Ermessen, welches gemäß § 73 
Landesverwaltungsgesetz (LVwG) vom 2. Juni 1992 (GVOBl. S. 243, 534), zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 11. Januar 2017 (GVOBl. S. 8) pflichtgemäß auszuüben ist. 
Ist an der Schule noch ein Schulplatz vorhanden, ist das Kind oder der Jugendliche da-
her vorbehaltlich der nachstehenden Regelungen grundsätzlich dort aufzunehmen. 
 
Es gehört zu den Pflichten des Trägers einer Einrichtung, in der Hilfe zur Erziehung 
durchgeführt wird, den Schulbesuch der bei ihm aufgenommenen Kinder und Jugendli-
chen sicherzustellen. Wenn diese jungen Menschen aus erzieherischen Gründen weder 
eine öffentliche noch eine genehmigte Ersatzschule besuchen können, so hat der Trä-
ger gemäß § 43 Jugendförderungsgesetz (JuFöG) dafür Sorge zu tragen, dass der er-
forderliche Schulunterricht als Maßnahme der Hilfe zur Erziehung anderweitig erteilt 
wird oder dass eine besondere pädagogische Förderung stattfindet, die eine Wieder-
eingliederung in die Schule möglich macht. Der Träger der Einrichtung hat dabei das 
Einvernehmen mit der zuständigen Schulaufsichtsbehörde herzustellen. 
Es gilt hier folgender Erlass: 
Schulische Integration von Kindern und Jugendlichen in Erziehungshilfeeinrichtungen 
Erlass des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur vom 20. Oktober 2017 - III 
22 (NBI.MBF Schl.-H. 2017 S. 410) 
 
Ziel ist es immer, den Kindern und Jugendlichen so zügig wie möglich den Besuch einer 
öffentlichen Schule zu ermöglichen. Mit diesem Erlass sollen die Verfahrensweisen 
standardisiert und die Schrittfolge landesweit verbindlich festgelegt werden. 
 
Damit soll sichergestellt werden, dass alle Kinder und Jugendlichen, die in eine Erzie-
hungshilfeeinrichtung aufgenommen werden, im Regelfall umgehend an einer Schule 
(öffentliche Schule oder Ersatzschule) beschult werden. Soweit eine einrichtungsinterne 
Vorbereitung auf den Schulbesuch aus erzieherischen Gründen erforderlich sein sollte, 
kann diese nur vorübergehend sein. 
 
Wenn für ein Kind oder einen Jugendlichen zunächst anderweitiger Unterricht in der 
Jugendhilfeeinrichtung anstelle des Besuchs der öffentlichen Schule vereinbart worden 
ist, berät das Förderzentrum mindestens einmal pro Schulhalbjahr mit der Einrichtung 
über den Stand der Entwicklung.  
 
 
Schulträgerschaften 
 
Träger der allgemein bildenden Schulen (§ 9 SchulG) sind generell die Gemeinden. Je-
doch können amtsangehörige Gemeinden gemäß § 53 Schulgesetz die Trägerschaft 
auf das Amt übertragen bzw. einen Zweckverband nach § 2 Gesetz über kommunale 
Zusammenarbeit (GkZ) bilden. Die Trägerschaft soll Schulen unterschiedlicher Schular-
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ten umfassen, von denen mindestens eine die Möglichkeit bietet, den mittleren Schul-
abschluss zu erreichen.  
Sofern diese Voraussetzung nicht erfüllt werden kann, sollen die Gemeinden einen 
Schulverband bilden oder einen öffentlich-rechtlichen Vertrag schließen.  
 
Der Kreis Rendsburg-Eckernförde ist Schulträger gemäß § 54 Abs. 3 Schulgesetz für 
die 3 Förderzentren mit dem Schwerpunkt geistige Entwicklung (§ 45 Abs. 2 Nr. 4 
SchulG) in Eckernförde (Schule am Noor), Rendsburg (Schule Hochfeld) und Nortorf 
(Schule an den Eichen). 
 
Der Ausschuss für Schule, Sport, Kultur und Bildung hat in seiner Sitzung am 
29.01.2019 den Schulentwicklungsplan für die kreiseigenen Förderzentren mit dem 
Schwerpunkt geistige Entwicklung zur Kenntnis erhalten. 
In dem Schulentwicklungsplan wurde versucht, näherungsweise die zu erwartende 
Schülerzahlenentwicklung für diese Förderzentren abzubilden, auch wenn es kein ver-
wertbares Datenmaterial über geborene Kinder mit entsprechender Behinderung gibt. 
Auch wurden die räumliche Situation sowie die bisherige Entwicklung der Schülerzahlen 
dargestellt. 
 
Um die Zielvorgaben des Ministeriums für Schule und Berufsbildung des Landes 
Schleswig-Holstein zur stärkeren Inklusion von Jugendlichen mit Behinderungen in die 
Berufsausbildung als Fortsetzung der bisherigen Inklusionspolitik des Ministeriums im 
allgemeinbildenden Schulwesen zu erreichen, führen die Schule Hochfeld und das Be-
rufsbildungszentrum am Nord-Ostsee-Kanal (BBZ am NOK) seit dem Schuljahr 2018/19 
u.a. ein kooperatives Inklusionsprojekt für Schülerinnen und Schüler in den Jahrgängen 
10 bis 12 mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung durch. 
 
Darüber hinaus ist der Kreis Rendsburg-Eckernförde der einzige Kreis im Land Schles-
wig-Holstein, der in eigener Schulträgerschaft ein Förderzentrum mit dem Förder-
schwerpunkt Sprache (§ 45 Abs. 2 Nr. 2 SchulG) vorhält. Hierbei handelt es sich jedoch 
um eine Schule ohne eigene Schüler/innen, die somit alle inklusiv dezentral beschult 
werden. 
 
Weiter ist der Kreis für den berufsbildenden Bereich Schulträger von zwei Regionalen 
Berufsbildungszentren (RBZ). Die Schulentwicklungsplanungen für das Berufsbildungs-
zentrum am Nord-Ostsee-Kanal (BBZ am NOK) und das Berufsbildungszentrum 
Rendsburg-Eckernförde (BBZ RD-ECK) jeweils von den BBZ erstellt. 
In den Schulentwicklungsplänen wurden Schülerzahlenentwicklungen sowie die Verän-
derungen einzelner Schulbereiche und deren Weiterentwicklungsmöglichkeiten auf-
grund veränderter Rahmenbedingungen dargestellt.  
Der Ausschuss für Schule, Sport, Kultur und Bildung beschloss am 19.03.2018 ein-
stimmig, der 1. Fortschreibung der Schulentwicklungspläne bis 2022 des BBZ am NOK 
(Anlage 2) sowie des BBZ RD-ECK (Anlage 3) zuzustimmen.  
 
2018 wurden ~3.100 Schüler/innen unterrichtet. Die Anzahl der Schüler/innen und 
Schüler lt. demografischer Entwicklung werden sich voraussichtlich in den nächsten 
Jahren im Übergangsbereich um 10-15% reduzieren. Dieses spiegelt sich u.a. auch in 
der Berechnung des Landes wieder. Zukünftig werden 10.000 Berufsschüler/innen und 
weniger die berufsbildenden Schulen besuchen, so dass die Anzahl der Schüler/innen 
sich landesweit von 90.000 auf 80.000 Schüler/innen reduziert. 
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Im Kreis Rendsburg-Eckernförde gibt es inklusive des Ministeriums für Bildung, Wis-
senschaft und Kultur als Träger des Landesförderzentrums körperliche und motorische 
Entwicklung Damp derzeit 33 Schulträger. 
 
 
Regionalstruktur des Kreises 
 
Bei der Aufstellung des SEP 2008 des Kreises wurde seinerzeit im Kreis eine Struktur 
mit 8 Regionen festgelegt, um die regionalen Belange im Hinblick auf die Schulland-
schaft angemessen zu berücksichtigen und eine Transparenz herbeizuführen, die für 
einen optimale und zielgerichtete Diskussion von Maßnahmen notwendig war.  
 
Bei der Regionalstruktur handelt es sich nicht um eine rechtliche Kategorie, sondern 
vielmehr um eine Einteilung nach Beziehungen der Schulen der Gebiete untereinander, 
z.B. im Hinblick auf die größeren Schülerströme. Ziel ist es, auch in den einzelnen Re-
gionen ein gleichmäßiges, wohnortnahes und alle Schularten umfassenden Schulange-
bot vorzuhalten. Es wurde insbesondere darauf Wert gelegt, auch im ländlichen Raum 
möglichst einen Schulstandort für den weiterführenden Bereich vorzusehen. 
 
Da sich seitdem Schulträger- und die Schulstruktur erheblich geändert haben, war unter 
Berücksichtigung der vorstehend genannten Aspekte eine Neufestlegung der Regional-
struktur geboten. Der Ausschuss für Schule, Sport, Kultur und Bildung stimmte in seiner 
Sitzung am 26.03.2012 einvernehmlich einer Neufestlegung der Struktur mit 6 Regio-
nen mit dem Hinweis zu, dass mit der Neufestlegung der Regionalstruktur keine präju-
dizierenden inhaltlichen Folgen im Hinblick auf Ausgestaltung oder Schließung von 
Schulstandorten verbunden sind. 
 
Die Einteilung der Regionalstruktur stellt sich wie folgt dar: 
 

Region 1:  
Eckernförde / Schlei Ostsee 

Stadt Eckernförde/ Amt Schlei Ostsee 

Region 2:  
Wirtschaftsraum Rendsburg 

Stadt Rendsburg, Stadt Büdelsdorf, Amt Hüt-
tener Berge, Amt Hohner Harde, Amt Fock-
bek, Amt Jevenstedt, Amt Eiderkanal 

Region 3:  
Dänischer Wohld 

Gemeinde Altenholz, Amt Dänischer Wohld, 
Amt Dänischenhagen 

Region 4:  
Kronshagen / Flintbek / Bordesholm 

Gemeinde Kronshagen, Amt Achterwehr, Amt 
Bordesholm, Amt Flintbek, Amt Molfsee 

Region 5:  
Nortorf 

Amt Nortorfer Land 

Region 6:  
Südliches Kreisgebiet 

Amt Mittelholstein, Gemeinde Wasbek 
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Beabsichtigte Maßnahmen in den einzelnen Regionen 
 
Entsprechend den Anforderungen des Schulgesetzes und mit Hilfe des Software-
programms „PRIMUS“ wurden von den Schulträgern Schulentwicklungspläne erstellt 
und Maßnahmen erarbeitet. Die Ergebnisse wurden dem Kreis von den jeweiligen 
Schulträgern schriftlich mitgeteilt. 
 
Sowohl die Schülerzahlenprognosen als auch die beabsichtigten Maßnahmen werden 
für jede Region nachstehend dargestellt. Hierfür werden folgende Abkürzungen für die 
Schularten verwendet: 
 

- GS (Grundschule) 
- GemS (Gemeinschaftsschule) 
- Gym (Gymnasium) 
- Fö (Förderzentrum) 
- RBZ (Regionales Berufsbildungszentrum) 
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Region 1: Stadt Eckernförde, Amt Schlei Ostsee 
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Die Grundschule Karby, Träger der Schule ist der Nahbereichsschulverband Kappeln, 
wird aufgrund besonderer schulaufsichtlicher Regelungen dem Kreis Schleswig-
Flensburg zugeordnet.  
 
 
 
Schulträger Stadt Eckernförde  
 
Die Ratsversammlung der Stadt Eckernförde hat in ihrer Sitzung am 28.06.2011 einen 
neuen Schulentwicklungsplan für deren Zuständigkeitsbereich beschlossen, der auch 
noch weiterhin Bestand hat. 
Bis zum Schuljahr 2017/2018 sollten die Grundschulstandorte von seinerzeit fünf auf 
drei reduziert werden. Die Willers-Jessen-Schule sollte auslaufen und am Standort Süd 
(Albert-Schweitzer-Schule) sollte dann die bestehende Grundschule der Grund- und 
Gemeinschaftsschule mit der Gorch-Fock-Schule zusammengeführt und untergebracht 
werden. 
Die Fritz-Reuter- und die Richard-Vosgerau-Schule sollen als Grundschulen an ihren 
Standorten erhalten bleiben. 
 
In der Trägerschaft der Stadt Eckernförde befinden sich zum jetzigen Zeitpunkt (Schul-
jahr 2019/2020) 3 Grundschulen: 

- Fritz-Reuter-Schule (offene Ganztagsschule) 
- Richard-Vosgerau-Schule 
- Sprottenschule (offene Ganztagsschule) 

Weiterhin befindet sich in der Trägerschaft der Stadt Eckernförde ein Gymnasium, die 
Jungmannschule (offene Ganztagsschule) sowie eine Gemeinschaftsschule mit Ober-
stufe, die Peter-Ustinov-Schule (gebundene Ganztagsschule) und außerdem eine Ge-
meinschaftsschule ohne Oberstufe. Es handelt sich um die Gudewerdt Gemeinschafts-
schule (offene Ganztagsschule). 
Das Förderzentrum mit dem Schwerpunkt Lernen, die Pestalozzi-Schule (offene Ganz-
tagsschule) befindet sich auch in der Trägerschaft der Stadt Eckernförde. 
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Entwurf SEP Kreis Rendsburg-Eckernförde 

Fritz-Reuter-Schule Eckernförde, Grundschule 
 
Ab dem Schuljahr 2018/2019 ist die Fritz-Reuter-Schule eine reine Grundschule und 
wird in diesem Schulentwicklungsplan auch nur als solche betrachtet und bewertet. 
Bis zum Schuljahr 2018/2019 war die Fritz-Reuter-Schule eine Grund- und Regional-
schule. 
 
Der Standort ist aufgrund ausreichender Schülerzahlenprognosen künftig gesichert. Die 
Stadt Eckernförde hat im Rahmen ihrer Schulentwicklungsplanung auch den Erhalt des 
Grundschulstandortes vorgesehen. 
 
 
 

Schülerzahlen der Fritz-Reuter-Schule Eckernförde, Grundschule 
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Entwurf SEP Kreis Rendsburg-Eckernförde 

Richard-Vosgerau-Schule Eckernförde, Grundschule 
 
Der Standort ist aufgrund ausreichender Schülerzahlenprognosen künftig gesichert. Die 
Stadt Eckernförde hat im Rahmen ihrer Schulentwicklungsplanung auch den Erhalt die-
ses Grundschulstandortes vorgesehen. 
 
 
 

Schülerzahlen der Richard-Vosgerau-Schule Eckernförde, Grundschule 
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Entwurf SEP Kreis Rendsburg-Eckernförde 

Sprottenschule, Grundschule   
 
Seit Anfang September 2017 gibt es in Eckernförde die Sprottenschule. Sie ist hervor-
gegangen aus der Fusion des Grundschulteils der Grund- und Gemeinschaftsschule 
Eckernförde mit der Gorch-Fock Schule. Es handelt sich um eine Offene Ganztags-
schule. Der Standort ist aufgrund ausreichender Schülerzahlenprognosen künftig gesi-
chert. 
 
 
 

Schülerzahlen der Sprottenschule,  
Grundschule mit DaZ-Klasse in der Primarstufe 
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Entwurf SEP Kreis Rendsburg-Eckernförde 

 
Gudewerdt Gemeinschaftsschule 
 
Seit dem 01.08.2017 trägt die Schule wieder den Namen Gudewerdt. Die ehemalige 
Realschule wurde 2009 im Zuge der Schulreform mit der Albert-Schweitzer-Grund- und 
Hauptschule zu einer Gemeinschaftsschule mit Grundschulteil zusammengeschlossen. 
Acht Jahre lang trug die Schule den Namen Grund- und Gemeinschaftsschule Eckern-
förde (Standort Nord). Zum Schuljahr 2017/2018 wurde der Grundschulteil an die neu 
gegründete Sprottenschule abgegeben. Die Gudewerdt Gemeinschaftsschule ist eine 
Offene Ganztagsschule. 
 
Es ist eine Kooperationsvereinbarung mit beiden BBZs des Kreises Rendsburg-
Eckernförde abgeschlossen worden. 
Darüber hinaus kooperiert die Gudewerdt Gemeinschaftsschule mit der Peter-Ustinov-
Schule sowohl beim Schüleraufnahmeverfahren als auch beim Übergang von Klassen-
stufe 10 in die Oberstufe. 
 
Der Standort ist aufgrund ausreichender Schülerzahlenprognosen künftig gesichert. 
 

 
 

Schülerzahlen der Gudewerdt Gemeinschaftsschule Eckernförde  
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Entwurf SEP Kreis Rendsburg-Eckernförde 

Peter-Ustinov-Schule, Gemeinschaftsschule mit Oberstufe 
 
2010 wurde aus der anfänglichen Gesamtschule im Rahmen der Schulreform eine Ge-
meinschaftsschule. 2017 erhielt die inzwischen räumlich beengte Peter-Ustinov-Schule 
angemessene Unterkünfte für die Mittelstufe in der früheren Gorch-Fock-Schule.  
 
Es handelt sich um eine gebundene Ganztagsschule. 
 
Die Peter-Ustinov-Schule ist aufgrund ausreichender Schülerzahlenprognosen künftig 
im Bestand langfristig gesichert.  
 
Die Peter-Ustinov-Schule und die Gudewerdt Gemeinschaftsschule kooperieren sowohl 
beim Schüleraufnahmeverfahren als auch beim Übergang von Klassenstufe 10 in die 
Oberstufe miteinander. 
 
 
 

Schülerzahlen der Peter-Ustinov-Schule, Gemeinschaftsschule  
mit Sekundarstufe II, inklusive DAZ-Klasse in der Sekundarstufe I  
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Entwurf SEP Kreis Rendsburg-Eckernförde 

Jungmannschule, Gymnasium 
 
Die Jungmannschule ist aufgrund ausreichender Schülerzahlenprognosen künftig im 
Bestand langfristig gesichert. Bei der Jungmannschule handelt es sich um eine Offene 
Ganztagsschule. 
 
 
 

 
Schülerzahlen der Jungmannschule, Gymnasium 
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Entwurf SEP Kreis Rendsburg-Eckernförde 

Pestalozzischule, Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt Lernen sowie emo-
tionale und soziale Entwicklung 
 
Die Pestalozzischule leistet in Eckernförde und im Umland präventive, integrative und 
inklusive Förderung in allen Regelschulen. Berücksichtigt werden überwiegend die För-
derschwerpunkte Lernen, Sprache und emotionale und soziale Entwicklung.  
Das Förderzentrum beschult am Standort Pestalozzi-Schule in Eckernförde Schü-
ler/innen mit dem sonderpädagogischen Förderbedarf Lernen und in seiner Außenstelle 
Jordanschule Schüler/innen mit dem Förderschwerpunkt emotionale und soziale Ent-
wicklung. Es handelt sich um eine Offene Ganztagsschule. 
 
Die Aufgaben sind: 

• integrative/ inklusive Beschulung vor Ort und im Umland von Schüler/innen mit 
dem Förderschwerpunkt Lernen  

• sonderpädagogische Diagnostik 
• Beschulung in der Stammschule 
• Betreuung in der Außenstelle Jordanschule, Förderzentrum mit dem Schwer-

punkt emotionale und soziale Entwicklung 
• präventive Förderung von Kindern mit Schwierigkeiten in der Sprachentwicklung 
• Beratung von Regelschulkolleg/innen, Eltern, Erzieher/innen und Schüler/innen 

im Hinblick auf Lernschwierigkeiten und andere Integrationsstörungen u.a. in der 
flexiblen Eingangsphase der Grundschule 

• ein weiterer Schwerpunkt in der Arbeit ist der Förderschwerpunkt emotionale und 
soziale Entwicklung mit einer Vielzahl besonderer pädagogischen und organisa-
torischen Maßnahmen 

• Absentismus – Beratung  
• Durchführung von temporären Maßnahmen 
• Unterstützung des Familie in Schule (FiSch) – Projekts 
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Entwurf SEP Kreis Rendsburg-Eckernförde 

Schulträger Amt Schlei-Ostsee 
 
Schule Mittelschwansen 
Der Grundschulstandort der ‚Schule Mittelschwansen scheint aufgrund ausreichender 
Schülerzahlenprognosen gesichert. Der Schulträger, das Amt Schlei Ostsee hat in sei-
ner Stellungnahme zur Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes des Kreises mitge-
teilt, dass die Gemeinde Damp ein großes Baugebiet mit mehr als 40 Grundstücken 
plane und somit der Bestand auch für die Zukunft gesichert sei. Der erste Bauabschnitt 
ist bereits abgeschlossen. 
 
Ab dem Schuljahr 2020/21 wird die Schule Mittelschwansen keine DaZ-Außenstelle 
mehr sein. 
 
 

Schülerzahlen der Schule Mittelschwansen,  
Grundschule mit DaZ-Klasse in der Primarstufe 

 

 
 
 

TOP 9



 

- 36 -  

Entwurf SEP Kreis Rendsburg-Eckernförde 

Schulträger Gemeinde Barkelsby 
 
Grundschule Barkelsby 
 
Der Grundschulstandort in Barkelsby scheint aufgrund ausreichender Schülerzahlen-
prognosen gesichert. Die momentane Situation an der Offenen Ganztagsschule stellt 
sich wie folgt dar: 
Eine Klasse wird seit Jahren in einem Container unterrichtet, da das eigentliche Gebäu-
de nicht über genügend Raumkapazität verfügt. Ein geplanter Anbau konnte noch nicht 
realisiert werden.  
 
Deshalb wird weiterhin empfohlen, dass alle Schulen im Amtsgebiet Schlei-Ostsee un-
ter der einheitlichen Trägerschaft des Amtes Schlei-Ostsee bzw. eines Schulverbandes 
für den Amtsbereich zusammengeführt werden. Eine Überführung der Grundschule 
Barkelsby in die Trägerschaft des Amtes Schlei Ostsee bzw. eines Schulverbandes für 
den Amtsbereich wird daher als sinnvoll angesehen. 
 

 
 

Schülerzahlen der Grundschule Barkelsby 
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Entwurf SEP Kreis Rendsburg-Eckernförde 

Schulträger Schulverband Fleckeby 
 
Grundschule Fleckeby 
 
Der Schulstandort der Grundschule Fleckeby ist aufgrund ausreichender Schülerzah-
lenprognosen grundsätzlich langfristig gesichert. 
 
Es wird aber weiterhin empfohlen, dass alle Schulen im Amtsgebiet Schlei-Ostsee unter 
der einheitlichen Trägerschaft des Amtes Schlei-Ostsee bzw. eines Schulverbandes für 
den Amtsbereich zusammengeführt werden. Eine Überführung der Grundschule 
Fleckeby in die Trägerschaft des Amtes Schlei Ostsee bzw. eines Schulverbandes für 
den Amtsbereich wird daher als sinnvoll angesehen.  

 
 
 

Schülerzahlen der Grundschule Fleckeby 
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Entwurf SEP Kreis Rendsburg-Eckernförde 

Schulträger Gemeinde Rieseby 
 
Schleischule, Grundschule Rieseby 
 
Die Grundschule in Rieseby trägt den Namen Schleischule und ist eine Offene Ganz-
tagsschule.  
 
Der Schulstandort der Grundschule Rieseby ist aufgrund ausreichender Schülerzahlen-
prognosen nach wie vor grundsätzlich mittelfristig gesichert. Die Gemeinde Rieseby hat 
mitgeteilt, dass sie ein neues Baugebiet mit über 30 Baugrundstücken plane. 
 
Es wird empfohlen, dass alle Schulen im Amtsgebiet Schlei-Ostsee unter der einheitli-
chen Trägerschaft des Amtes Schlei-Ostsee bzw. eines Schulverbandes für den Amts-
bereich zusammengeführt werden. Eine Überführung der Grundschule Rieseby in die 
Trägerschaft des Amtes Schlei Ostsee bzw. eines Schulverbandes für den Amtsbereich 
wird daher als sinnvoll angesehen. 
 
 
 

Schülerzahlen der Schleischule Rieseby, Grundschule 
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Entwurf SEP Kreis Rendsburg-Eckernförde 

Region 2: Amt Hüttener Berge, Stadt Rendsburg, Stadt Büdelsdorf, 
Amt Eiderkanal, Amt Fockbek, Amt Jevenstedt, Amt Hohner Harde 
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Entwurf SEP Kreis Rendsburg-Eckernförde 

Schulträger Schulverband Borgstedt 
 
Grundschule Borgstedt 
 
Der Schulstandort der Grundschule Borgstedt ist aufgrund ausreichender Schüler-   
zahlenprognosen grundsätzlich langfristig gesichert. 
 
Es ist der Grundschule Borgstedt gelungen, mehr Schüler/innen zu gewinnen, so dass 
der bisher in Frage gestellte Bestand gesichert werden konnte. 
 
 

 
Schülerzahlen der Grundschule Borgstedt 
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Entwurf SEP Kreis Rendsburg-Eckernförde 

Schulträger Schulverband Groß Wittensee / Holtsee 
 
Schule am See in Holtsee mit Außenstelle in Groß Wittensee, Grundschule 
 
Die Gemeinde Holtsee und die Gemeinde Groß Wittensee haben vom 1. April 2009 den 
Schulverband Groß Wittensee / Holtsee gegründet und sind Schulträger für die Schule 
am See, Grundschule. Dementsprechend wurden die Schulstandorte Groß Wittensee 
und Holtsee zum 01.08.2009 zu einer Schule organisatorisch verbunden und trägt seit 
2010 den Namen „Schule am See“. Dadurch ist eine Schule mit zwei Standorten ent-
standen, die jeweils eine wohnortnahe und sehr individuelle Beschulung ermöglicht. 
 
Die in der nachstehenden Grafik ausgewiesenen Schülerzahlen beziehen sich auf beide 
vorgenannten Standorte. Die Grundschule wäre danach grundsätzlich im Prognosezeit-
raum im Bestand gesichert. Inwieweit dabei beide Standorte erhalten bleiben können, 
muss abgewartet werden. 
 
 
 

Schülerzahlen der Schule am See, Grundschule 
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Entwurf SEP Kreis Rendsburg-Eckernförde 

Schulträger Schulverband Ascheffel 
 
Grundschule Hüttener Berge, Ascheffel 
 

Seit 01.01.2018 besteht ein Schulverband als Schulräger, dem die Gemeinden Breken-
dorf, Ahlefeld-Bistensee, Ascheffel, Hütten, Damendorf und Osterby angehören.  
 
Der Schulstandort der Grundschule Hüttener Berge ist aufgrund ausreichender Schü-
lerzahlenprognosen grundsätzlich langfristig gesichert.  
 
 
 

Schülerzahlen der Grundschule Hüttener Berge, Ascheffel 
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Entwurf SEP Kreis Rendsburg-Eckernförde 

Schulträger Gemeinde Owschlag 

 
Grundschule der Gemeinde Owschlag 
 

Die Grund- und Regionalschule des Amtes Hüttener Berge in Owschlag ist seit dem 
01.08.2016 nur noch eine reine Grundschule. Sie trägt die Bezeichnung „Grundschule 
der Gemeinde Owschlag“. Schulträger ist nunmehr die Gemeinde Owschlag. 
 

Der Grundschulstandort ist aufgrund ausreichender Schülerzahlenprognosen künftig im 
Bestand gesichert. 
 
 
 

Schülerzahlen der Grundschule der Gemeinde Owschlag 
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Entwurf SEP Kreis Rendsburg-Eckernförde 

Schulträger Stadt Rendsburg 
Grundschulen (Grundschule Obereider, Grundschule Nobiskrug, Schule Mast-
brook, Grundschule Neuwerk-Moltkeschule, Schule Rotenhof) 
 
Derzeit ist die Stadt Schulträger von 5 Grundschulen, die vorstehend genannt wurden. 
Es handelt sich bei allen 5 Grundschulen um Offene Ganztagsschulen. 
Aus der Grundschule Obereider/Nobiskrug haben sich ab dem Schuljahr 2017/18 zwei 
getrennte Grundschulen entwickelt, die Grundschule Obereider und die Grundschule 
Nobiskrug.  
Aufgrund der Unterbringung von bis zu 500 Asylbewerbern in der wiedereröffneten 
Landesunterkunft musste eine neue Beschulungsmöglichkeit gefunden werden. 
Derzeit werden etwa 50 Schüler/innen in dem neuen Schulstandort der Schule Altstadt 
in der Landesunterkunft beschult. Dazu ist die Schule Altstadt nur für diesen Teil Grund- 
und Gemeinschaftsschule geworden.  
 
Die fünf Grundschulen in Rendsburg sind aufgrund ausreichender Schülerprognosen 
gesichert, wie aus den nachstehenden Diagrammen ersichtlich ist. Die Grenzen der 
Raumkapazitäten sind derzeit erreicht. Bis auf die Grundschule Nobiskrug haben alle 
anderen Grundschulen in Rendsburg für die Schüleraufnahme Kapazitätsbegrenzun-
gen. Durch weiter steigende Schülerzahlen müssen Überlegungen angestellt werden, 
an welchen Grundschulstandorten Klassenräume geschaffen werden.  
Die Stadt Rendsburg ist deshalb auf den Kreis zugegangen und bat, für die in den 
Räumlichkeiten der Schule Mastbrook untergebrachte kreiseigene Sternschule (Förder-
zentrum mit dem Förderschwerpunkt Sprache) neue Räumlichkeiten zu suchen. Dieser 
Bitte kommt der Kreis zurzeit nach. 
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Entwurf SEP Kreis Rendsburg-Eckernförde 

Schülerzahlen der Schule Obereider, Grundschule 
 

 
 

Grundschule Schülerzahlen der Schule Nobiskrug, Grundschule 
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Entwurf SEP Kreis Rendsburg-Eckernförde 

Schülerzahlen der Schule Mastbrook, Grundschule 
 

 
 
 
 
Aufgrund der derzeitigen Raumsituation an der Schule Mastbrook werden für die dort ange-
siedelte Sternschule, Förderzentrum mit dem Schwerpunkt Sprache, neue Räumlichkeiten 
gesucht. 
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Entwurf SEP Kreis Rendsburg-Eckernförde 

Schülerzahlen der Grundschule Neuwerk-Moltkeschule,  
Grundschule mit DaZ-Klasse in der Primarstufe 

 

 
 
 

Schülerzahlen der Schule Rotenhof,  
Grundschule mit DaZ-Klasse in der Primarstufe 
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Entwurf SEP Kreis Rendsburg-Eckernförde 

Gemeinschaftsschulen: Schule Altstadt und Christian-Timm-Schule Rendsburg 
 
Für den Bereich der Sekundarstufe I - nicht gymnasialer Bereich – werden in Träger-
schaft der Stadt Rendsburg die Schule Altstadt und die Christian-Timm-Schule Rends-
burg geführt.  
 
 
Schule Altstadt, Gemeinschaftsschule 
 
Bei der Gemeinschaftsschule handelt es sich um eine Offene Ganztagsschule. 
Aufgrund des vorhandenen Bildungsangebotes im Wirtschaftsraum Rendsburg wird für 
die Gemeinschaftsschule kein Bedarf für die Einführung einer gymnasialen Oberstufe 
gesehen.  
Es wurde eine Kooperationsvereinbarung mit beiden BBZs des Kreises Rendsburg-
Eckernförde und dem Gymnasium Kronwerk abgeschlossen. 
 
Die Gemeinschaftsschule ist im Bestand langfristig gesichert, wie es sich aus der nach-
stehenden Grafik ergibt. 

 
 
 

Schülerzahlen der Schule Altstadt, Gemeinschaftsschule 
mit DaZ-Klasse in der Sekundarstufe I 
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Entwurf SEP Kreis Rendsburg-Eckernförde 

Christian-Timm-Schule Rendsburg, Gemeinschaftsschule 
 
Durch Schulartänderung wurde die Christian-Timm-Schule Rendsburg auf Antrag des 
Schulträgers mit Wirkung zum 01.08.2013 in eine Gemeinschaftsschule umgewandelt. 
Es handelt sich um eine Offene Ganztagsschule. 
Es besteht eine Kooperation mit beiden BBZs des Kreises Rendsburg-Eckernförde. Au-
ßerdem besteht eine vertragliche Vereinbarung mit dem Helene Lange-Gymnasium zu 
einer engen Zusammenarbeit. 
 
Aufgrund der in der nachstehenden Grafik ausgewiesenen Schülerzahlenprognosen ist 
die zukünftige Gemeinschaftsschule im Bestand langfristig gesichert. 
 
 
 

Schülerzahlen der Christian-Timm-Schule Rendsburg,  
Gemeinschaftsschule mit DaZ-Klasse in der Sekundarstufe I 
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Entwurf SEP Kreis Rendsburg-Eckernförde 

Gymnasien (Herderschule, Helene-Lange-Gymnasium und Gymnasium Kronwerk)  
 
Von den drei städtischen Gymnasien handelt es sich lediglich bei dem Gymnasium 
Kronwerk um eine Offene Ganztagsschule. 
Die drei nachstehend genannten Gymnasien mit ihren Standorten in Rendsburg sind 
aufgrund ausreichender Schülerzahlenprognosen mittelfristig gesichert. 
 
Jedoch ist das Schulgebäude der Herderschule sanierungsbedürftig. Die Stadt Rends-
burg prüft aktuell, ob eine Sanierung oder ein Neubau des Gebäudes vorgenommen 
werden muss.  
Ob ein Gymnasium wegfallen könnte, wird ebenfalls in die Betrachtung einbezogen. 
Laut Auskunft der Stadt Rendsburg werden im Schuljahr 2019/2020 bei der Herder-
schule Schülerzahlen von 671 erwartet, wofür somit mindestens 30 Klassen bei einer 
Belegung von 23 Schüler/innen je Klasse benötigt werden. Fraglich ist, ob die beiden 
anderen Gymnasien über entsprechend freie Kapazitäten verfügen. Dieses bedarf einer 
eingehenden Prüfung seitens des Schulträgers. 
Die drei Rendsburger Gymnasien sind ab dem Schuljahr 2019/20 wieder zu G 9 zu-
rückgekehrt und auch der 2018/19 eingeschulte Sextaner-Jahrgang wird in G 9 über-
führt. Damit werden die Schulen ab dem Schuljahr 2026/27 einen weiteren Jahrgang 
beschulen mit entsprechend steigenden Schüler- und Klassenzahlen. 

 
 
 

Schülerzahlen der Herderschule, Gymnasium 
 

 
 

TOP 9



 

- 51 -  

Entwurf SEP Kreis Rendsburg-Eckernförde 

Schülerzahlen des Helene-Lange-Gymnasiums 
 

 
 
 
 

Schülerzahlen des Gymnasiums Kronwerk 
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Entwurf SEP Kreis Rendsburg-Eckernförde 

Förderzentrum Lernen der Stadt Rendsburg 
 
Das Förderzentrum Lernen leistet in Rendsburg und im Umland präventive, integrative 
und inklusive Förderung in allen Regelschulen. Berücksichtigt werden überwiegend die 
Förderschwerpunkte Lernen, Sprache und emotionale und soziale Entwicklung. Die Ar-
beit am Förderzentrum Lernen der Stadt Rendsburg erfolgt in verschiedenen Aufgaben-
feldern. Diese Aufgabenfelder ergänzen sich zu einem ganzheitlichen System, das sich 
an den Bedürfnissen der Schülerinnen und Schülern, Eltern und Partnerschulen orien-
tiert. 
Das Förderzentrum ist mit Ausnahme temporärer Maßnahmen eine Schule ohne Schü-
ler/innen. 
 
Die Aufgaben sind: 
• integrative/ inklusive Beschulung vor Ort und im Umland von Schülern mit dem 
 Förderschwerpunkt Lernen  
• sonderpädagogische Diagnostik 
• präventive Förderung von Kindern mit Schwierigkeiten in der Sprachentwicklung 
• Beratung von Regelschulkolleg/innen, Eltern, Erzieher/innen und Schüler/innen 

im Hinblick auf Lernschwierigkeiten und andere Integrationsstörungen u.a. in der 
flexiblen Eingangsphase der Grundschule 

• ein weiterer Schwerpunkt in der Arbeit ist der Förderschwerpunkt Emotionale-
Soziale Entwicklung mit einer Vielzahl besonderer pädagogischen und organisa-
torischen Maßnahmen 

• Absentismus – Beratung  
• Durchführung von Lese-Intensiv-Maßnahmen 
• Durchführung von temporären Maßnahmen 
• Unterstützung des FiSch - Projekts 
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Entwurf SEP Kreis Rendsburg-Eckernförde 

Schulträger Stadt Büdelsdorf 
 
Astrid-Lindgren-Schule, Grundschule 
 
Seit dem Schuljahr 2015/2016 gibt es in Büdelsdorf die Astrid-Lindgren-Schule. Sie ist 
hervorgegangen aus der Fusion der Emil-Nolde-Schule und der Friedrich-Ebert-Schule. 
Der Unterricht findet nach wie vor an zwei Standorten statt.  
Ab dem Schuljahr 2017/2018 wurde der Standort Emil-Nolde-Schule in die ehemalige 
Heinrich-Heine-Schule, Neue Dorfstraße 110, verlegt. Hier ist ein Grundschulzentrum 
mit einem Standort geplant. In der ehemaligen Friedrich-Ebert-Schule befindet sich ak-
tuell der zweite Standort. Die begonnene Sanierung des ehemaligen Gebäudetraktes 
der Heinrich-Heine-Schule wurde zwischenzeitlich eingestellt. Nach Aussage des 
Schulträgers wird hier voraussichtlich ein Neubau entstehen. Der Zeitpunkt der Zu-
sammenlegung des Grundschulzentrums kann aus heutiger Sicht noch nicht benannt 
werden. Nach Fertigstellung des Schulgebäudes wird das Grundschulzentrum am 
Standort Neue Dorfstraße 110 sein. Der Standort ehemals Friedrich-Ebert-Schule, 
Sportallee 19, wird aufgelöst. 
Die Stadt Büdelsdorf hat mitgeteilt, dass auch im Falle eines Neubaus, die Astrid-
Lindgren-Schule zukünftig vierzügig bleiben wird. 
 

Die Astrid-Lindgren-Schule ist aufgrund ausreichender Schülerzahlenprognosen künftig 
gesichert. 
 

Die Anzahl der Schüler/innen für die Jahre 2008/2009 bis 2014/2015 ist so gering, da 
das Programm nur die Schüler/innen einer Grundschule berücksichtigt hat. 

 
 

Schülerzahlen der Astrid-Lindgren-Schule,  
Grundschule mit Daz-Klasse in der Primastufe 
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Entwurf SEP Kreis Rendsburg-Eckernförde 

Heinrich-Heine-Schule, Gemeinschaftsschule mit Oberstufe  
 
Die Stadt Büdelsdorf beantragte die Einrichtung einer Oberstufe für die Heinrich-Heine-
Schule ab dem Schuljahr 2014/2015.  
Im Schuljahr 2016/2017 legte der erste Jahrgang das Abitur ab. 
 
Es handelt sich um eine Offene Ganztagsschule. 
 
Nach dem Umzug innerhalb der Sommerferien konnte der Schulbetrieb mit Beginn des 
Schuljahres 2017/2018 am 4. September 2017 im Neubau aufgenommen werden. 
 
Die Heinrich-Heine-Schule ist aufgrund ausreichender Schülerzahlenprognosen künftig 
im Bestand für den Bereich der Sekundarstufe I langfristig gesichert.  
Die weitere Entwicklung für den Bereich der Sekundarstufe II bleibt abzuwarten. 
 

 
 
 

Schülerzahlen Heinrich-Heine-Schule,  
Gemeinschaftsschule mit Sekundarstufe II 
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Entwurf SEP Kreis Rendsburg-Eckernförde 

Schulträger: Amt Hohner Harde 

Grundschule des Amtes Hohner Harde in Hamdorf 
 
Die aus dem Diagramm ersichtliche steigende Schülerzahlenentwicklung ab dem Schul-
jahr 2010/2011 ist aus der Schließung der Grundschulen Elsdorf-Westermühlen und 
Breiholz zum Schuljahr 2012/2013 zurückzuführen.  
 
Das Amt Hohner Harde hat mitgeteilt, dass aufgrund der wohnbaulichen Entwicklung 
(neue Baugebiete in Breiholz, Elsdorf-Westermühlen, Hamdorf) zukünftig höhere Schü-
lerzahlen erwartet werden.  
 
Der Schulstandort ist aufgrund ausreichender Schülerzahlenprognosen künftig gesi-
chert.  
 
 
 

Schülerzahlen der Grundschule des Amtes Hohner Harde in Hamdorf 
 

 
 
Die im Diagramm dargestellten Schülerzahlen entsprechen nicht den tatsächlichen 
Schülerzahlen. Statt der im Diagramm im Schuljahr 2019/2020 prognostizierten 125 
Schüler/innen werden tatsächlich 145 in Hamdorf beschult. 
 
Aufgrund dieser Differenz wird die aus der Prognose ersichtliche Schülerzahlenentwick-
lung in Frage gestellt. 
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Entwurf SEP Kreis Rendsburg-Eckernförde 

Theodor-Storm-Schule Hohn, Grund- und Gemeinschaftsschule des Amtes Hoh-
ner Harde, Grundschule 
 
Der Standort ist aufgrund ausreichender Schülerzahlenprognosen künftig gesichert.  

 
 
 

Schülerzahlen der Theodor-Storm-Schule,  
Grundschule mit DaZ-Klasse in der Primarstufe 
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Entwurf SEP Kreis Rendsburg-Eckernförde 

Theodor-Storm-Schule, Grund- und Gemeinschaftsschule des Amtes Hohner 
Harde, Gemeinschaftsschule 
 
Durch Schulartänderung wurde die Theodor-Storm-Schule auf Antrag des Schulträgers 
mit Wirkung zum 01.08.2013 in eine Gemeinschaftsschule umgewandelt. Es handelt 
sich um eine Offene Ganztagsschule. 
 
Der Regionalschulteil ist mit Ablauf des Schuljahres 2017/2018 ausgelaufen. 
 
Es ist eine Kooperationsvereinbarung mit beiden BBZs des Kreises Rendsburg-
Eckernförde abgeschlossen worden. 
 
Wie aus der Grafik hervorgeht, wird die Mindestschülerzahl in den Jahren 2023/2024 
und 2024/25 voraussichtlich nicht erreicht. 
Das Amt Hohner Harde hat mitgeteilt, dass aufgrund der wohnbaulichen Entwicklung 
(neue Baugebiete in Breiholz, Elsdorf-Westermühlen, Hamdorf) zukünftig höhere Schü-
lerzahlen erwartet werden.  
 
Die künftige Schülerzahlenentwicklung muss beobachtet werden.  

 
 
 

Schülerzahlen der Theodor-Storm-Schule,  
Gemeinschaftsschule mit DaZ-Klasse in der Sekundastufe I 
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Entwurf SEP Kreis Rendsburg-Eckernförde 

Schulträger: Gemeinde Fockbek 
Bergschule, Grund- und Gemeinschaftsschule Fockbek,  
 

Es handelt sich um eine Offene Ganztagsschule 
Langfristig gesehen, hat sich die Gemeinde Fockbek das Ziel gesetzt, eine Grund- und 
Gemeinschaftsschule mit mind. 600 Schülern/innen zu erhalten. 
Die Weiterentwicklung und die Attraktivität der Schule wird hierbei eine große Rolle 
spielen. 
  
Bergschule, Grund- und Gemeinschaftsschule Fockbek, Grundschule 
  
Im Schulentwicklungsplan des Kreises Rendsburg-Eckernförde aus dem Jahre 2008 
wurde die Anregung gegeben, die Grund- und Gemeinschaftsschule Fockbek mit der 
Grundschule Nübbel organisatorisch zu verbinden. Diese Maßnahme wurde zum 
01.08.2011 umgesetzt. Die Gemeinden Fockbek und Nübbel sind seitdem gemeinsa-
mer Schulträger der neuen Schule, die seitdem die Bezeichnung Grund- und Gemein-
schaftsschule der Gemeinde Fockbek und der Gemeinde Nübbel in Fockbek führt.  
Die Schule hat neben der Hauptstelle in Fockbek mit der Außenstelle in Nübbel im 
Grundschulbereich zwei Schulstandorte. 
 
Die Grundschule der Bergschule ist langfristig im Bestand gesichert. Die  Schülerzah-
lenentwicklung am Standort Nübbel hat sich stabilisiert, sollte jedoch weiterhin beo-
bachtet werden. 
 
Die in der nachstehenden Grafik ausgewiesenen Schülerzahlen beziehen sich auf beide 
Standorte. 
 
 

Schülerzahlen der Bergschule, Grundschule in Fockbek 
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Entwurf SEP Kreis Rendsburg-Eckernförde 

Bergschule, Grund- und Gemeinschaftsschule Fockbek, Gemeinschaftsschule 
 
Mit beiden Berufsbildungszentren des Kreises Rendsburg-Eckernförde wurde eine Ko-
operationsvereinbarung geschlossen, da eine gymnasiale Oberstufe für die Bergschule 
nicht genehmigt worden ist. Diese sieht vor, dass ein Schulplatz für die Schüler dort 
sicher vorgehalten wird, sofern die rechtlichen Bedingungen für den Übergang in die 
gymnasiale Oberstufe erfüllt sind. Auch wurde eine Kooperationsvereinbarung mit dem 
Gymnasium Kronwerk abgeschlossen. Gegenstand dieser Vereinbarung ist die syste-
matische Vorbereitung und individuelle Gestaltung des Überganges von Schülerinnen 
und Schülern der Gemeinschaftsschule an das Gymnasium. 
 
Die Gemeinschaftsschule der Bergschule ist langfristig im Bestand gesichert. 
 
 
 

Schülerzahlen der Bergschule, Gemeinschaftsschule 
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Entwurf SEP Kreis Rendsburg-Eckernförde 

Schulträger: Gemeinde Alt Duvenstedt 

Grundschule Alt Duvenstedt 
 
Die Schülerzahlen haben sich in den letzten Jahren positiv stabilisiert, so dass der 
Schulstandort aufgrund ausreichender Schülerzahlenprognosen grundsätzlich mittelfris-
tig gesichert ist. 
 
Dennoch sollte die weitere Entwicklung der Schülerzahlen sorgsam beobachtet werden.  
 
 
 

Schülerzahlen Grundschule Alt Duvenstedt 
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Entwurf SEP Kreis Rendsburg-Eckernförde 

Schulträger: Amt Jevenstedt 
 
Schule am Ochsenweg, Grund- und Gemeinschaftsschule des Amtes Jevenstedt  
 
Es handelt sich bei der Schule am Ochsenweg um eine Grund- und Gemeinschafts-
schule. Die Schule führt seit Januar 2011 den Namen „Schule am Ochsenweg“ und wird 
als Offene Ganztagsschule geführt. 
Sie besteht aus den Standorten Jevenstedt und Westerrönfeld.  
In Jevenstedt gibt es die Klassen 1-10, in Westerrönfeld die Klassen 1-6. Die Schü-
ler/innen dort wechseln in der 7. Klasse der Sekundarstufe nach Jevenstedt.  
 
Das Amt Jevenstedt hat mitgeteilt, dass Neubaugebiete in Planung bzw. kurz vor der 
Umsetzung sind, was langfristig steigende Schülerzahlen erwarten lässt. 
 
 
Schule am Ochsenweg, Grundschule 
 
Der Standort ist aufgrund ausreichender Schülerzahlenprognosen künftig gesichert.  
 
 
 

Schülerzahlen der „Schule am Ochsenweg“,  
Grundschule mit Daz-Klasse in der Primarstufe 

 
 

 
 

TOP 9



 

- 62 -  

Entwurf SEP Kreis Rendsburg-Eckernförde 

Schule am Ochsenweg, Gemeinschaftsschule  
 
Die Schülerzahlen haben sich in den letzten Jahren stabilisiert.  
 
Der Schulstandort der Gemeinschaftsschule der Schule am Ochsenweg ist aufgrund 
ausreichender Schülerzahlenprognosen grundsätzlich mittelfristig gesichert.  
 
Auch wenn die Prognose höhere Schülerzahlen aufweist, sollte die weitere Entwicklung 
der Schülerzahlen beobachtet werden.  
 
 
 

Schülerzahlen der Grund- und Gemeinschaftsschule des Amtes Jevenstedt,  
 Gemeinschaftsschule mit DaZ-Klasse in der Sekundarstufe I  
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Entwurf SEP Kreis Rendsburg-Eckernförde 

Schulträger: Schulverband im Amt Eiderkanal 
 

Aukamp-Schule Osterrönfeld, Grundschule  
 
Es handelt sich um eine Offene Ganztagsschule. 
Der Standort ist aufgrund ausreichender Schülerzahlenprognose künftig gesichert. 
 
 
 

Schülerzahlen der Aukamp-Schule Osterrönfeld, Grundschule 
 

 
 
 

TOP 9



 

- 64 -  

Entwurf SEP Kreis Rendsburg-Eckernförde 

Grund- und Gemeinschaftsschule Schacht-Audorf, Grundschule  
 
Der Standort ist aufgrund ausreichender Schülerzahlenprognose künftig gesichert.  

 
 
 

Schülerzahlen der Grund- und Gemeinschaftsschule Schacht-Audorf,  
Grundschule mit DaZ-Klasse in der Primarstufe 
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Entwurf SEP Kreis Rendsburg-Eckernförde 

Grund- und Gemeinschaftsschule Schacht-Audorf, Gemeinschaftsschule 
 
Der Standort ist aufgrund ausreichender Schülerzahlen für den Prognosezeitraum gesi-
chert.  
 
 

 
Schülerzahlen der Grund- und Gemeinschule Schacht-Audorf, 
Gemeinschaftsschule mit DaZ-Klasse in der Sekundarstufe I 
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Entwurf SEP Kreis Rendsburg-Eckernförde 

Region 3: Gemeinde Altenholz, Amt Dänischer Wohld, Amt Dänischenhagen  
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Entwurf SEP Kreis Rendsburg-Eckernförde 

Schulträger: Gemeinde Altenholz 
 
Helene-Dieckmann-Schule, Förderzentrum mit dem Schwerpunkt Lernen 
 
Die Helene-Dieckmann-Schule ist ein Förderzentrum, das ausschließlich bei der Unter-
richtung von Schüler/innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf an Regelschulen 
mitwirkt. Darüber hinaus werden an Regelschulen Schüler/innen im Rahmen von prä-
ventiven Förderplänen durch Lehrkräfte der Helene-Dieckmann-Schule unterstützt. 
 
Bei dem Förderzentrum mit dem Schwerpunkt Lernen für Altenholz-Gettorf-Kronshagen 
handelt es sich um eine so genannte Schule ohne eigene Schülerinnen und Schüler. 
Die Verwaltungsräume der Helene-Dieckmann-Schule befinden sich im Schulgebäude-
komplex Klausdorfer Str. 72-74, 24161 Altenholz. Die vom Förderzentrum betreuten 
Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischen Förderbedarf aus dem Bereich des 
Dänischen Wohlds sowie in der Region Kronshagen werden dezentral in den jeweiligen 
allgemein bildenden Schulen inklusiv beschult. 
 
Die Schülerzahlenentwicklung des Förderzentrums der Gemeinde Altenholz mit dem 
Schwerpunkt Lernen entspricht den Bewegungen bei den Grundschulen. Die Vorgabe 
der Mindestgrößenverordnung (MindGrVO), wonach organisatorisch selbständige För-
derzentren mit dem Schwerpunkt Lernen mindestens 1.000 Grundschüler in ihrem Ein-
zugsbereich haben sollen, wird erfüllt. Der Bestand des Förderzentrums der Gemeinde 
Altenholz ist somit gesichert. 
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Entwurf SEP Kreis Rendsburg-Eckernförde 

Claus-Rixen-Schule, Grundschule 
 
Die Grundschule in Stift wurde organisatorisch zum Schuljahr 2009/2010 mit der Claus-
Rixen-Schule verbunden und ist seitdem Außenstelle dieser Schule.  
Die in der nachstehenden Grafik ausgewiesenen Schülerzahlen beziehen sich auf beide 
vorgenannten Standorte der Claus-Rixen-Schule, die aufgrund ausreichender Schüler-
zahlenprognosen langfristig im Bestand gesichert ist. 
 
Die Claus-Rixen-Schule gilt ab 01.08.2019 als Offene Ganztagsschule. 
 
 
 

Schülerzahlen der Claus-Rixen-Schule, 
 Grundschule mit DaZ-Klasse in der Primarstufe 
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Entwurf SEP Kreis Rendsburg-Eckernförde 

Gemeinschaftsschule Altenholz,  
 
Die Gemeinschaftsschule Altenholz ist eine Offene Ganztagsschule und bildet zusam-
men mit der Außenstelle der Claus-Rixen-Grundschule und dem Gymnasium Altenholz 
ein modernes Schulzentrum. 
 
Aufgrund der in der nachstehenden Grafik ausgewiesenen Schülerzahlenprognosen ist 
die Gemeinschaftsschule im Bestand langfristig gesichert.  
 
 
 

Schülerzahlen der Gemeinschaftsschule Altenholz,  
Gemeinschaftsschule mit DaZ-Klasse in der Sekundarstufe I  
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Entwurf SEP Kreis Rendsburg-Eckernförde 

Gymnasium Altenholz 
 
Das Gymnasium Altenholz ist eine Offene Ganztagsschule und bildet zusammen mit 
der Außenstelle der Claus-Rixen-Grundschule und der Gemeinschaftsschule Altenholz 
ein modernes Schulzentrum.  
 
Aufgrund der in der nachstehenden Grafik ausgewiesenen Schülerzahlenprognosen ist 
das Gymnasium im Bestand langfristig gesichert.  

 
 
 

Schülerzahlen des Gymnasiums Altenholz 
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Entwurf SEP Kreis Rendsburg-Eckernförde 

Schulträger: Schulverband Küste Dänischer Wohld 
 
Grundschule Dänischenhagen 
 
Es handelt sich um eine Offene Ganztagsschule. 
 
Die Schülerzahlvorgaben der Mindestgrößenverordnung werden nach der vorliegenden 
Prognose nicht unterschritten, so dass die Grundschule im Bestand künftig grundsätz-
lich gesichert ist.  
 
 
 

Schülerzahlen der Grundschule Dänischenhagen 
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Entwurf SEP Kreis Rendsburg-Eckernförde 

Grundschule Surendorf 
 
Die Schülerzahlvorgaben der Mindestgrößenverordnung werden nach der vorliegenden 
Prognose nicht erreicht, so dass der Schulträger mittelfristig Überlegungen zur Neuord-
nung dieses Standortes anstellen sollte. 
 
Das Amt Dänischenhagen hat für den Schulverband Küste Dänischer Wohld mitgeteilt, 
dass sich die Gemeinde Schwedeneck zurzeit in einem Generationsumbruch befindet. 
Es werden regelmäßig ältere Einfamilienhäuser aus Altersgründen aufgegeben und an 
jüngere Familien verkauft. Des Weiteren entstehen im Ortsteil Surendorf 10 neue 
Wohneinheiten und 35 sind in der Planung. Der Schulträger erwartet daher einen ver-
stärkten Zuzug von jungen Familien und somit einen Anstieg der Kinderzahlen. 
 
Durch eine neu überdachte Schulentwicklung ist die Attraktivität des Standortes seit 
dem Schuljahr 2018/2019 gestiegen. 
 
Die weitere Entwicklung der Schülerzahlen für diesen Grundschulstandort ist zu be-
obachten. 
 
 
 

Schülerzahlen der Grundschule Surendorf 
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Entwurf SEP Kreis Rendsburg-Eckernförde 

Grundschule Strande 
 
Die Schülerzahlvorgaben der Mindestgrößenverordnung werden nach der vorliegenden 
Prognose nicht erreicht, so dass der Schulträger mittelfristig Überlegungen zur Neuord-
nung dieses Standortes anstellen sollte. 
 
Die weitere Entwicklung der Schülerzahlen für diesen Grundschulstandort ist zu be-
obachten. 
 
 
 

Schülerzahlen der Grundschule Strande 
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Entwurf SEP Kreis Rendsburg-Eckernförde 

Schulträger: Schulverband Gettorf und Umgegend 
 
Parkschule Gettorf, Grundschule 
 
Die Parkschule Gettorf besuchen Schüler/innen aus den Gemeinden  
Gettorf, Lindau, Neudorf-Bornstein und Tüttendorf. Die Grundschule ist eine Offene 
Ganztagsschule.   
 
Der Schulträger stellte dar, dass aufgrund nachstehend aufgeführter Schülerzahlen-
prognose die tatsächliche Nachfrage nach den Bildungs- und Betreuungsangeboten der 
Grundschule Parkschule positiv ausfalle. Durch Ausweisung neuer B-Plan-Gebiete in 
einzelnen Gemeinden, werden sich dementsprechend die Prognosewerte für die Park-
schule in Gettorf positiv darstellen. 
 
Die Parkschule ist aufgrund ausreichender Schülerzahlenprognosen grundsätzlich lang-
fristig im Bestand gesichert. 
 
 
 

Schülerzahlen der Parkschule Gettorf,  
Grundschule mit DaZ-Klasse in der Primarstufe  
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Entwurf SEP Kreis Rendsburg-Eckernförde 

Isarnwohld-Schule Gettorf, Gymnasium mit Gemeinschaftsschulteil 
 
Seit Beginn des Schuljahres 2014/2015 ist die Isarnwohld-Schule aufgrund des im neu-
en Schulgesetz verankerten zweigliedrigen Schulsystems ein Gymnasium mit Gemein-
schaftsschulteil.  
 
Die Isarnwohld-Schule ist eine Offene Ganztagsschule.  
 
Aufgrund der in der nachstehenden Grafik ausgewiesenen Schülerzahlenprognosen ist 
das Gymnasium mit Gemeinschaftsschulteil im Bestand langfristig gesichert.  
 
 
 

Schülerzahlen der Isarnwohld-Schule Gettorf,  
Gymnasium mit Gemeinschaftsschulteil 
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Entwurf SEP Kreis Rendsburg-Eckernförde 

Schulträger: Schulverband Osdorf / Felm / Noer 
 
Grundschule des Schulverbandes Osdorf / Felm / Noer, Grundschule 
 
Mit Schuljahresbeginn 2007/2008 wurde die Grundschule Felm organisatorisch mit der 
Grundschule Osdorf verbunden. Der Schulstandort Felm wird seitdem als Außenstelle 
der Grundschule des Schulverbandes Osdorf / Felm / Noer geführt. 
 
Lt. Auskunft des Schulträgers wird die Schülerzahl aufgrund eines großen Neubauge-
bietes in Osdorf mit 67 Wohneinheiten sowie eines weiteren in der Gemeinde Noer mit 
ca. 17 Wohneinheiten entgegen der unten dargestellten Prognose steigen, so dass 
erstmals Klassen geteilt werden müssen. 
 
Die in der nachstehenden Grafik ausgewiesenen Schülerzahlen beziehen sich auf beide 
vorgenannten Standorte der Grundschule des Schulverbandes Osdorf / Felm / Noer, die 
aufgrund ausreichender Schülerzahlenprognosen langfristig im Bestand gesichert ist.  
 
Die Entwicklungen der Schülerzahlen in den nächsten Schuljahren, insbesondere für 
die Außenstelle in Felm, sind wegen des weiteren Erhalts dieses Schulstandortes wei-
terhin sorgsam zu beachten. 
 
Der Antrag zur Offenen Ganztagsschule ist zum Schuljahr 2019/20 genehmigt worden. 

 
 
 

Schülerzahlen der Grundschule des Schulverbandes Osdorf / Felm / Noer 
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Entwurf SEP Kreis Rendsburg-Eckernförde 

Schulträger: Schulverband Schinkel / Neuwittenbek 
 
Grundschule am Nord-Ostsee-Kanal 
 
Das Amt Dänischer Wohld hat in seiner Stellungnahme für den Schulverband Schinkel/ 
Neuwittenbek zur Erstellung des Kreisschulentwicklungsplanes mitgeteilt, dass die 
Prognosen der Schülerzahlenentwicklung für die Grundschule am Nord-Ostsee-Kanal 
sich aufgrund der bereits entstandenen Neubaugebiete in Schinkel und einer Ortsvers-
dichtung in Neuwittenbek sich positiv darstellen. Neben diesen Baugebieten profitiert 
die Schule von einem Neubaugebiet in Großkönigsförde und dem Neubaugebiet in 
Blickstedt. Schüler aus dem Ortsteil Revensdorf besuchen augenblicklich mehrheitlich 
die Parkschule in Gettorf. Geplante Baugebiete in Revensdorf mit ca. 42 Wohneinheiten 
sowie in Schinkel mit ca. 20 Wohneinheiten können die Schülerzahlen weiter steigen 
lassen und die Schülerströme könnten sich wieder verändern. 
 
In der ersten Fortschreibung wurde darauf hingewiesen, nur wenn es der Grundschule 
am Nord-Ostsee-Kanal gelingen werde, mehr Schüler/innen zu gewinnen, derzeit als 
nach der Prognose zu erwarten wären, könne der Bestand gesichert werden. Nach den 
jetzigen Zahlen ist dieses Ziel zunächst für die nächsten Jahre erreicht worden. Die 
Schülerzahlvorgaben der Mindestgrößenverordnung werden nach der vorliegenden 
Prognose eingehalten.  
Fraglich bleibt aber weiterhin, ob beide Standorte der Grundschule am Nord-Ostsee-
Kanal in Schinkel und Neuwittenbek auf Dauer erhalten werden können. 
 
 
 

Schülerzahlen der Grundschule am Nord-Ostsee-Kanal 
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Entwurf SEP Kreis Rendsburg-Eckernförde 

Region 4: Gemeinde Kronshagen, Amt Achterwehr, Amt Bordesholm, 
Amt Flintbek, Amt Molfsee 
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Entwurf SEP Kreis Rendsburg-Eckernförde 

Schulträger: Gemeinde Kronshagen 
 
Grundschule an den Eichen 
 
In der ersten Fortschreibung des SEPs wurde zu einer Verschmelzung der beiden 
Grundschulen, Eichendorff-Schule und Brüder-Grimm-Schule, geraten. Diesem Vor-
schlag ist der Schulträger gefolgt.  
Im Sommer 2018 fusionierten die beiden bisherigen Grundschulen "Eichendorff-Schule" 
und "Brüder-Grimm-Schule". Die neue Grundschule öffnete nach den Sommerferien 
2018 ihre Türen. Sie ist eine Offene Ganztagsschule. Der Schulstandort befindet sich 
im Eichkoppelweg 26, 24119 Kronshagen, der ehemaligen Eichendorff-Schule. Das 
Gebäude der Brüder-Grimm-Schule soll von der Betreuten Grundschule, dem Hort und 
der Fuchsgruppen (letzter Kitajahrgang) genutzt werden. 
 
Die neue Grundschule ist aufgrund ausreichender Schülerzahlenprognosen langfristig 
im Bestand gesichert. 
Sie trägt ab 14.06.2019 den Namen „Grundschule an den Eichen“. 
 
Die Anzahl der Schüler/innen für die Jahre 2008/2009 bis 2017/2018 ist im unten aufge-
führten Diagramm so gering, da das Programm nur die Schüler/innen einer Grundschu-
le berücksichtigt hat. 

 
 
 

Schülerzahlen der Grundschule an den Eichen 
   mit Daz–Klasse in der Primarstufe 
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Entwurf SEP Kreis Rendsburg-Eckernförde 

Gemeinschaftsschule Kronshagen 
 
Die Gemeinschaftsschule wurde als Offene Ganztagsschule genehmigt. 
 
Nach Mitteilung des Schulträgers haben das Gymnasium Kronshagen und die Gemein-
schaftsschule Kronshagen am 30.05.2013 eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, 
um im Rahmen eines paritätisch besetzten Gremiums die Voraussetzungen dafür zu 
schaffen, Schüler/innen der Gemeinschaftsschule die Fortsetzung ihrer schulischen 
Laufbahn in der Oberstufe des Gymnasiums zu ermöglichen.  
 
Der Standort ist aufgrund ausreichender Schülerzahlenprognosen künftig gesichert 
 
 
 

Schülerzahlen der Gemeinschaftsschule Kronshagen 
mit DaZ-Klasse in der Sekundarstufe I  
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Entwurf SEP Kreis Rendsburg-Eckernförde 

Gymnasium Kronshagen 
 
Es handelt sich um eine Offene Ganztagsschule. 
 
Aufgrund der in der nachstehenden Grafik ausgewiesenen Schülerzahlenprognosen ist 
das Gymnasium im Bestand langfristig gesichert. 
 
 
 

Schülerzahlen des Gymnasiums Kronshagen 
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Entwurf SEP Kreis Rendsburg-Eckernförde 

Schulträger: Amt Achterwehr 
 
In den Gemeinden Bredenbek, Felde, Westensee, Strohbrück und Melsdorf, sind 
Grundschulen vorhanden. Diese sind seit dem 01.08.2010 in gemeinsamer Träger-
schaft durch das Amt Achterwehr zusammengeführt. 
 
Formal gibt es nunmehr die Grundschule des Amtes Achterwehr in Bredenbek, die 
Grundschule des Amtes Achterwehr in Felde mit der Außenstelle Westensee und die 
Grundschule des Amtes Achterwehr in Strohbrück mit der Außenstelle Melsdorf. 
 
 
 
Grundschule des Amtes Achterwehr in Bredenbek 
 
Die Schülerzahlvorgaben der Mindestgrößenverordnung werden nach der vorliegenden 
Prognose mittelfristig nicht unterschritten, so dass die Grundschule im Bestand gesi-
chert scheint. 
 
 
 

Schülerzahlen der Grundschule des Amtes Achterwehr in Bredenbek 
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Entwurf SEP Kreis Rendsburg-Eckernförde 

Grundschule des Amtes Achterwehr in Felde 
 
Die Grundschule des Amtes Achterwehr in Felde hat eine Außenstelle an dem Standort 
in Westensee. Bei der Grundschule handelt es sich um eine Offene Ganztagsschule. 
 
Die in der nachstehenden Grafik ausgewiesenen Schülerzahlen beziehen sich auf die 
Standorte in Felde und Westensee.  
 
Diese Schule wäre danach grundsätzlich im Bestand gesichert. Inwieweit aufgrund der 
Schülerzahlenentwicklungen und der tatsächlichen Schülerströme beide Schulstandorte 
aufrecht erhalten werden können, bleibt abzuwarten und sollte daher vom Schulträger 
eingehender analysiert werden.  
 
 
 

Schülerzahlen der Grundschule des Amtes Achterwehr in Felde 
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Entwurf SEP Kreis Rendsburg-Eckernförde 

Regenbogenschule, Grundschule des Amtes Achterwehr in Strohbrück 
 
Die Grundschule des Amtes Achterwehr in Strohbrück hat eine Außenstelle am Stand-
ort in Melsdorf. 
 
Die in der nachstehenden Grafik ausgewiesenen Schülerzahlen beziehen sich auf beide 
vorgenannten Standorte.  
 
 
 

Schülerzahlen der Regenbogenschule,  
Grundschule des Amtes Achterwehr in Strohbrück 

 

 
 
 
Es wird dem Schulträger für seine weitere Schulentwicklungsplanung nach wie vor 
empfohlen, künftige Entscheidungen noch mehr im Rahmen einer gleichzeitigen Ge-
samtbetrachtung aller Schulen vorzunehmen, statt Planungsentscheidungen nur auf 
einer Betrachtungsebene einzelner Schulen zu treffen. 
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Entwurf SEP Kreis Rendsburg-Eckernförde 

Schulträger: Gemeinde Molfsee 
 

Grundschule Eidertal 
 
Die vom Schulträger beantragte organisatorische Verbindung der Grundschule Eidertal 
mit der geführten Außenstelle Mielkendorf wurde zum 01.08.2013 durch das Ministeri-
um für Bildung und Wissenschaft genehmigt. Die Grundschule trägt den Namen 
„Grundschule Eidertal“ und führt die Bezeichnung „Grundschule der Gemeinden 
Molfsee und Mielkendorf in Molfsee“  Die in der nachstehenden Grafik ausgewiesenen 
Schülerzahlen beziehen sich auf die Standorte Molfsee und Mielkendorf. Die Grund-
schule Eidertal ist aufgrund ausreichender Schülerzahlenprognosen künftig gesichert. 
Inwieweit aufgrund der Schülerzahlenentwicklungen und der tatsächlichen Schülerströ-
me in Zukunft beide Schulstandorte aufrechterhalten werden können, bleibt abzuwar-
ten. 
 

 
 

Schülerzahlen der Grundschule Eidertal  
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Entwurf SEP Kreis Rendsburg-Eckernförde 

Schulträger: Gemeinde Flintbek 
 
Schule am Eiderwald 
 
Die Schule am Eiderwald ist eine Grund- und Gemeinschaftsschule. Es handelt sich um 
eine Offene Ganztagsschule. 
 
Die Grundschule verfügt über zwei eigenständige Gebäude und einen separaten Schul-
hof.  
Neben den vorhandenen eigenen Fachräumen kommt ihr auch die Mitbenutzung der 
zahlreichen Fachräume der Sekundarstufe zugute.  
 
 
Schule am Eiderwald Flintbek, Grundschule 
 
Unabhängig von den noch weiter erwarteten Zuzügen aufgrund der Neubaugebiete mit 
rd. 500 Wohneinheiten ist die Grundschule am Eiderwald Flintbek aufgrund ausreichen-
der Schülerzahlenprognosen gesichert. 
 
 
 

Schülerzahlen der Schule am Eiderwald,  
Grundschule mit Daz-Klasse in der Primarstufe 
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Entwurf SEP Kreis Rendsburg-Eckernförde 

Schule am Eiderwald Flintbek, Gemeinschaftsschule 
 
Unabhängig von den noch weiter erwarteten Zuzügen aufgrund der Neubaugebiete mit 
rd. 500 Wohneinheiten ist die Gemeinschaftsschule  am Eiderwald Flintbek aufgrund 
ausreichender Schülerzahlenprognosen langfristig gesichert. 

 
 
 

Schülerzahlen der Schule am Eiderwald,  
Gemeinschaftsschule mit DaZ-Klasse in der Sekundarstufe I 
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Entwurf SEP Kreis Rendsburg-Eckernförde 

Schulträger: Schulverband Bordesholm 
 

Lindenschule, Grundschule  
 
Es handelt sich um eine Offene Ganztagsschule. 
 
Die Lindenschule in Bordesholm ist aufgrund ausreichender Schülerzahlenprognosen 
langfristig im Bestand gesichert. 
 
 
 

Schülerzahlen der Lindenschule,  
Grundschule mit DaZ-Klasse in der Primarstufe 
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Entwurf SEP Kreis Rendsburg-Eckernförde 

Landschule an der Eider, Grundschule 
 
Mit dem Schuljahr 2011/2012 ist die Landschule an der Eider als Grundschule des 
Schulverbandes Bordesholm in Wattenbek entstanden. Die Landschule an der Eider 
vereint die Standorte Wattenbek und Brügge. Es handelt sich um eine Offene Ganz-
tagsschule. 
Die in der nachstehenden Grafik ausgewiesenen Schülerzahlen beziehen sich auf beide 
vorgenannten Standorte der Landschule an der Eider, die aufgrund ausreichender 
Schülerzahlenprognosen langfristig im Bestand gesichert ist.  
 
Die Entwicklungen der Schülerzahlen in den nächsten Schuljahren insbesondere für die 
Außenstelle in Brügge sind wegen des weiteren Erhalts dieses Schulstandortes zu be-
achten. 
 
 
 

Schülerzahlen der Landschule an der Eider, Grundschule 
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Entwurf SEP Kreis Rendsburg-Eckernförde 

Hans-Brüggemann-Schule, Gemeinschaftsschule mit Oberstufe 
 
Ab Sommer 2014 wurde an der Hans-Brüggemann-Schule eine Oberstufe eingerichtet. 
Im Schuljahr 2016/2017 legte der erste Jahrgang das Abitur ab. 
 
Es handelt sich um eine Offene Ganztagsschule. 
 
Aufgrund ausreichender Schülerzahlenprognosen ist die Gemeinschaftsschule im Se-
kundarbereich I gesichert. Die Entwicklung für den Bereich der Sekundarstufe II bleibt  
weiter abzuwarten. 
 
 
 

Schülerzahlen der Hans-Brüggemann-Schule,  
Gemeinschaftsschule mit Sekundarstufe II 
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Entwurf SEP Kreis Rendsburg-Eckernförde 

Region 5: Amt Nortorfer Land  
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Entwurf SEP Kreis Rendsburg-Eckernförde 

Schulträger: Schulverband Nortorf 
 
Grundschule Nortorf 
 
Die Grundschule trägt die Bezeichnung „Grundschule des Schulverbandes Nortorf in 
Nortorf“, die eine Außenstelle in Bargstedt führt. 
 
Die in der nachstehenden Grafik ausgewiesenen Schülerzahlen beziehen sich auf beide 
vorgenannten Standorte der Grundschule des Schulverbandes Nortorf, die aufgrund 
ausreichender Schülerzahlenprognosen grundsätzlich im Bestand gesichert ist. 
Jedoch sind die Entwicklungen der Schülerzahlen in den nächsten Schuljahren für die 
Außenstelle in Bargstedt wegen des weiteren Erhalts dieses Schulstandortes sehr 
sorgsam zu beachten. Im Schuljahr 2018/2019 besuchten nur 25 Schüler/innen den 
Standort und im Schuljahr 2019/2020 sind es 30.  
Schule und Schulträger haben im Schulamt nach Maßgabe des Erlasses für Mindest-
größen ein Konzept vorgelegt, wie der Standort Bargstedt erhalten werden kann. 
 
 

 
Schülerzahlen der Grundschule Nortorf  

mit Daz-Klasse in der Primarstufe 
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Entwurf SEP Kreis Rendsburg-Eckernförde 

Grundschule des Schulverbandes Nortorf in Timmaspe 
 
Für die Grundschule Timmaspe sehen die Schülerzahlenprognosen in den Jahren 
2022/2023 und 2023/2024 eine geringfügige Unterschreitung der Mindestschülerzahl 
von 80 Schüler/innen vor.  
 
Die weitere Entwicklung der Schülerzahlen ist im Hinblick auf den Erhalt des Standortes 
ist sorgsam zu beachten. 
 

 
 

Schülerzahlen der Grundschule des Schulverbandes Nortorf in Timmaspe 
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Entwurf SEP Kreis Rendsburg-Eckernförde 

Grundschule Langwedel 
 
Die Schülerzahlvorgaben der Mindestgrößenverordnung unterschreiten nach der vorlie-
genden Grafik ab dem Schuljahr 2017/2018 den Sollwert von 80 deutlich.  
 
Die Prognose zeigt, dass der Wert auch in Zukunft nur schwer erreicht wird, so dass der 
Schulträger grundsätzlich Überlegungsmaßnahmen zur Neuordnung dieses Standortes 
anstellen muss. 
 
 
 

Schülerzahlen der Grundschule Langwedel 
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Entwurf SEP Kreis Rendsburg-Eckernförde 

Grundschule des Schulverbandes in Groß Vollstedt 
 
Die Grundschule des Schulverbandes in Groß Vollstedt wird mit der Außenstelle in Em-
kendorf geführt. 
 

Die in der nachstehenden Grafik ausgewiesenen Schülerzahlen beziehen sich auf beide 
vorgenannten Standorte. 
Die im Diagramm dargestellten Schülerzahlen entsprechen nicht den tatsächlichen 
Schülerzahlen. Statt der im Schuljahr 2019/2020 prognostizierten 81 Schüler/innen 
werden insgesamt tatsächlich 94 beschult. 
Beide Standorte unterscheiden sich in den Schülerzahlen kaum. 
 
Aufgrund dieser Differenz wird die aus der Prognose ersichtliche Schülerzahlenentwick-
lung in Frage gestellt. 
 
Die weitere Entwicklung der Schülerzahlen ist im Hinblick auf den Erhalt beider Stand-
orte sowie im Hinblick auf die Mindestgrößenverordnung sorgsam zu beachten. 

 
 
 

Schülerzahlen der Grundschule des Schulverbandes Nortorf in Groß Vollstedt 
 

 
 
 
Es wird dem Schulträger, wie schon in der ersten Fortschreibung des Schulentwick-
lungsplanes, empfohlen, künftige Entscheidungen zur Schulentwicklungsplanung im 
Rahmen einer gleichzeitigen Gesamtbetrachtung aller Schulen vorzunehmen. Ein auf 
Langfristigkeit angelegtes Strukturkonzept wäre sehr hilfreich. 
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Entwurf SEP Kreis Rendsburg-Eckernförde 

Gemeinschaftsschule Nortorf, Gemeinschaftsschule mit Oberstufe 
 
Die Gemeinschaftsschule Nortorf ist im Jahr 2008 aus der Hauptschule Nortorf und der 
Städtischen Realschule Nortorf hervorgegangen.  
Zusätzlich ist das Förderzentrum im Neubau ansässig.  
Im Sommer 2014 startete die Oberstufe. Im Schuljahr 2016/2017 legte der erste Jahr-
gang das Abitur ab. 
Es handelt sich um eine Offene Ganztagsschule. 
Aufgrund ausreichender Schülerzahlenprognosen ist die Gemeinschaftsschule im Se-
kundarbereich I langfristig gesichert. Die Entwicklung für den Bereich der Sekundar-
stufe II bleibt abzuwarten. 
 
 
 

Schülerzahlen der Gemeinschaftsschule Nortorf,  
Gemeinschaftsschule mit Sekundarstufe II 

 

 
 

Förderzentrum Lernen des Schulverbandes Nortorf 
 
Das Förderzentrum Lernen Nortorf befindet sich mit den verbliebenen Verwaltungs- und 
Fachbereichen seit Beginn des Schuljahres 2011/2012 in den neu geschaffenen Räum-
lichkeiten der Gemeinschaftsschule Nortorf. 
Es erfüllt seine Beratungs-, präventiven und integrativen Aufgaben in der Großregion 
von Timmaspe / Nortorf über Felde / Westensee bis hin nach Strohbrück / Melsdorf. 
Gleichwohl wird die Mindestgröße von 1.000 Schüler/innen im Einzugsbereich absehbar 
unterschritten werden. Im Interesse des Erhalts eines letzten eigenständigen Förder-
zentrums in der gesamten Schulregion sollten mögliche Anpassungsmaßnahmen eru-
iert werden. 
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Entwurf SEP Kreis Rendsburg-Eckernförde 

Region 6: Amt Mittelholstein, Gemeinde Wasbek  
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Entwurf SEP Kreis Rendsburg-Eckernförde 

Schulträger: Schulverband Hanerau-Hademarschen/Todenbüttel 
 
Theodor-Storm-Dörfergemeinschaftsschule, Grund- und Gemeinschaftsschule 
mit Förderzentrumsteil 
 
Bei der Theodor-Storm-Dörfergemeinschaftsschule, Grund- und Gemeinschaftsschule 
mit Förderzentrumsteil, handelt es sich um eine Offene Ganztagsschule. 
 
 
 
Theodor-Storm-Dörfergemeinschaftsschule, Grundschule 
 
Die in der nachstehenden Grafik ausgewiesenen Schülerzahlen beziehen sich auf die 
Grundschulstandorte Hanerau-Hademarschen und Todenbüttel der Theodor-Storm-
Dörfergemeinschaftsschule des Schulverbandes Hanerau-Hademarschen/Todenbüttel, 
die aufgrund ausreichender Schülerzahlenprognosen im Bestand gesichert sind. 
 
 
 

Schülerzahlen der Theodor-Storm-Dörfergemeinschaftsschule,  
Grundschule mit DaZ-Klasse in der Primarstufe 
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Entwurf SEP Kreis Rendsburg-Eckernförde 

Theodor-Storm-Dörfergemeinschaftsschule, Gemeinschaftsschule   
 
Die in der nachstehenden Grafik ausgewiesenen Schülerzahlen beziehen sich auf beide 
vorgenannten Schulstandorte der Theodor-Storm-Dörfergemeinschaftsschule des 
Schulverbandes Hanerau-Hademarschen/Todenbüttel.  
 
Die Gemeinschaftsschule der Theodor-Storm-Dörfergemeinschaftsschule ist langfristig 
im Bestand gesichert. Zu beachten sind jedoch die Entwicklungen der Schülerzahlen 
insbesondere für den Erhalt beider Standorte für die Schulart Gemeinschaftsschule.  

 
 
 

Schülerzahlen der Theodor-Storm-Dörfergemeinschaftsschule,  
Gemeinschaftsschule mit DaZ-Klasse in der Sekundarstufe I 

 

 
 
 
Theodor-Storm-Dörfergemeinschaftsschule, Förderzentrum mit dem Schwer-
punkt Lernen 
 
 
Das Förderzentrum Lernen ist mangels Erreichen der Mindestgröße bereits mit der 
Grund- und Gemeinschaftsschule organisatorisch verbunden. Alle Schüler/innen mit 
sonderpädagogischen Förderbedarf werden integrativ an den Schulstandorten in To-
denbüttel und Hanerau-Hademarschen beschult. Es bleibt abzuwarten, inwieweit sich 
die derzeitige Förderzentrumsstruktur bei weiter rückläufigen Schülerzahlen bewährt. 
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Entwurf SEP Kreis Rendsburg-Eckernförde 

Schulträger: Schulverband Hohenwestedt 
 
Schule am Park in Hohenwestedt, Grundschule mit Förderzentrumsteil 
 
Die Schule am Park ist eine Grundschule mit Förderzentrumsteil des Schulverbandes 
Hohenwestedt in Hohenwestedt.  
Es handelt sich um eine Offene Ganztagsschule.  
 
Der Förderzentrumsteil betreut Kinder der Grundschule sowie weitere Kinder im Ge-
meinschaftsschulteil Hohe Geest. Neben der Präventation im Eingangsbereich, werden 
zusätzlich Schüler/innen mit dem Förderschwerpunkt Lernen und Geistige Entwicklung 
in der Grundschule integrativ beschult. 
 
Der Grundschulstandort in Hohenwestedt mit der Schule am Park ist aufgrund ausrei-
chender Schülerzahlenprognosen langfristig gesichert. 

 
 
 

Schülerzahlen der Schule am Park in Hohenwestedt,  
Grundschule mit DaZ-Klasse in der Primarstufe 
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Entwurf SEP Kreis Rendsburg-Eckernförde 

Schule am Park, Förderzentrum mit dem Schwerpunkt Lernen 
 
Die strukturelle Entwicklung des Förderzentrumsteils mit dem Schwerpunkt Lernen der 
Schule am Park in Hohenwestedt ist vor dem Hintergrund der Anforderungen an För-
derzentren und der demografischen Entwicklung an den Grundschulen zu beobachten. 
 
Das Förderzentrum Lernen ist mangels Erreichen der Mindestgröße bereits mit der 
Grundschule organisatorisch verbunden.  
Es bleibt weiterhin abzuwarten, inwieweit sich die derzeitige Förderzentrumsstruktur 
bewährt. 
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Entwurf SEP Kreis Rendsburg-Eckernförde 

Schule Hohe Geest, Gymnasium mit Gemeinschaftsschulteil 

Die Schule Hohe Geest ist derzeit ein Gymnasium mit Gemeinschaftsschulteil. 

Seit 2009 führt das Gymnasium den Namen „Schule Hohe Geest“. In dieser Schule sind 
die damalige Realschule Hohenwestedt der Gemeinde Hohenwestedt als damaliger 
Schulträger und die Grund- und Hauptschule des Schulverbandes Hohenwestedt auf-
gegangen. Die „Schule Hohe Geest“ hat 2017/2018 noch einen auslaufenden Regional-
schulteil. 
 
In dem folgenden Schaubild lässt sich das System bildlich darstellen. 
 
 

 
 
 
 
Aufgrund der in der nachstehenden Grafik ausgewiesenen Schülerzahlenprognosen ist 
das Gymnasium mit Gemeinschaftsschulteil im Bestand langfristig gesichert.  
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Entwurf SEP Kreis Rendsburg-Eckernförde 

Schülerzahlen der Schule Hohe Geest in Hohenwestedt, 
Gymnasium mit Gemeinschaftsschulteil  
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Entwurf SEP Kreis Rendsburg-Eckernförde 

Schulträger: Gemeinde Aukrug 
 
Aukrugschule, Grundschule 
 
Der Grundschulstandort in Aukrug ist aufgrund ausreichender Schülerzahlenprognosen 
für die Zukunft gesichert. 
 
 
 

Schülerzahlen der Aukrugschule, Grundschule 
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Entwurf SEP Kreis Rendsburg-Eckernförde 

Schulträger: Schulverband Wasbek 
 
Hermann-Claudius-Schule in Wasbek, Grundschule 
 
Der Grundschulstandort in Wasbek mit der Hermann-Claudius-Schule ist aufgrund aus-
reichender Schülerzahlenprognosen künftig gesichert. 
 
 
 

Schülerzahlen der Hermann-Claudius-Schule in Wasbek, Grundschule 
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Kreis Rendsburg-Eckernförde
Der Landrat

Vorlage-Nr:

Datum:

Ansprechpartner/in:

VO/2019/071

30.08.2019

Hetzel, Sebastian

Beschlussvorlage öffentlich

- öffentlich - 

FD 5.4 Schul- und Kulturwesen

Bearbeiter/in: Röschmann, Marco

Bildung eines Schulleiterwahlausschusses zur Wahl des Leiters / der 
Leiterin der Schule an den Eichen in Nortorf
vorgesehene Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

11.11.2019 Kreistag des Kreises Rendsburg-Eckernförde Entscheidung

Beschlussvorschlag: 
Dem Kreistag wird empfohlen, für die Neubesetzung der Schulleiterstelle der Schule 
an den Eichen, Förderzentrum mit dem Schwerpunkt geistige Entwicklung einen 
Schulleiterwahlausschuss zu bilden und die 10 Vertreter/innen des Schulträgers in 
diesen Ausschuss gemäß folgendem Vorschlagsrecht zu wählen:

CDU: 2 Vertreter/innen,
SPD: 2 Vertreter/innen,
Bündnis 90/Die Grünen: 1 Vertreter/in,
FDP: 1 Vertreter/in,
AFD: 1 Vertreter/in,
SSW: 1 Vertreter/in,
Die LINKE: 1 Vertreter/in,
WGK: 1 Vertreter/in.

1. Begründung der Nichtöffentlichkeit: entfällt

2. Sachverhalt: 
Bei der Schule an den Eichen in Nortorf, Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt 
Geistige Entwicklung, ist nach dem Ausscheiden des Schulleiters die Schulleiterstelle 
neu zu besetzen.
Die Stelle des Schulleiters wurde im Nachrichtenblatt Ausgabe Nr. 6/7/2019 vom 
22.07.2019 zum nächstmöglichen Zeitpunkt ausgeschrieben. Erwartet wird, dass ei-
ne Stellenbesetzung frühestens zum 01.02.2020 erfolgen wird.

Nach den §§ 37, 38 Schulgesetz (SchulG) wirken bei der Besetzung der Stellen der 
Schulleiterinnen und Schulleiter an öffentlichen Schulen der Schulträger, die Lehr-
kräfte, die Eltern und die Schülerinnen und Schüler in der Form eines Wahlver-
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fahrens mit. Hierzu wird vom Schulträger ein Schulleiterwahlausschuss gebildet, der 
sich wie folgt zusammensetzt:

- 10 Vertreter/innen des Schulträgers
- 10 Mitglieder der Schule

Die Mitglieder der Schule setzen sich wie folgt zusammen:
o 5 Vertreter/innen der Lehrkräfte der Schule, die von der Lehrerkon-

ferenz sowie
o 5 Vertreter/innen der Eltern der Schule, die vom Schulelternbeirat 

zu wählen sind.

Die 10 Vertreter/innen des Schulträgers, die gemäß § 38 Abs. 2 SchulG vom Kreis-
tag als Mitglieder in den Schulleiterwahlausschuss entsandt werden, müssen dem 
Kreistag nicht angehören. Sie dürfen jedoch nicht Lehrkräfte oder Mitglieder des 
Schulelternbeirats der Schule an den Eichen sein.

Es soll sichergestellt werden, dass gemäß § 38 Abs. 1 SchulG mindestens 40 % der 
Mitglieder des Schulleiterwahlausschusses Frauen sind. Dementsprechend sind vom 
Kreistag mindestens 4 Frauen von 10 Vertretern des Schulträgers zu wählen, damit 
kreisseitig diesem Erfordernis Rechnung getragen wird.

Für die Besetzung der 10 Vertreter/innen vom Kreis als Schulträger im Schulleiter-
wahlausschuss wird unter Berücksichtigung aller derzeit vertretenen 8 Fraktionen im 
Kreistag verwaltungsseitig vorgeschlagen, nach folgender Aufteilung zu verfahren: 
CDU: 2 Vertreter/innen, SPD: 2 Vertreter/innen, Bündnis 90/Die Grünen, FDP, 
AFD, SSW, Die LINKE und WGK jeweils 1 Vertreter/in. Somit werden alle im Kreis-
tag vertretenden Fraktionen wie in der Vergangenheit auch bei der Besetzung des 
Schulleiterwahlausschusses beteiligt sein. Die beiden größten Fraktionen CDU und 
SPD werden darüber hinaus jeweils mit einem weiteren Vertreter berücksichtigt.

Relevanz für den Klimaschutz: nein

Finanzielle Auswirkungen: nein

Anlage/n: keine
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Kreis Rendsburg-Eckernförde
Der Landrat

Vorlage-Nr:

Datum:

Ansprechpartner/in:

VO/2019/252

10.12.2019

Fiedler, Nina

Fraktionsantrag

- öffentlich - 

Fachbereich Zentrale Dienste

Bearbeiter/in: Mens, Beate

Bildung eines Schulleiterwahlausschusses
hier: Antrag der Kreistagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen
vorgesehene Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

16.12.2019 Kreistag des Kreises Rendsburg-Eckernförde Entscheidung

1. Begründung der Nichtöffentlichkeit: 
entfällt

2. Sachverhalt: 
Der Sachverhalt kann der Anlage entnommen werden.

Anlage/n: 
Antrag der Kreistagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen
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Sitzung des Kreistages am 16.12.2019
TOP 10: Bildung eines Schulleiterwahlausschusses – Schule an den Eichen

Sehr geehrte Frau Dr. Rumpf,

die Fraktion von BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN stellt zur Kreistagssitzung am 16.12.2019 
folgenden Antrag: 

Der Kreistag möge beschließen:

Gudrun Rempe wird Mitglied des Schulleiterwahlausschusses als Vertreterin des 
Kreises in der Schule an den Eichen .

Mit freundlichen Grüßen,

  gez. Kirsten Zülsdorff gez. Armin Rösener
(Fraktionsvorsitzende) (Fraktionsvorsitzender)

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, KREISHAUS, 24768 RENDSBURG

An die Kreispräsidentin des
Kreises Rendsburg-Eckernförde
Frau Dr. Juliane Rumpf
Kaiserstr. 8-10
24768 Rendsburg

Kreistagsfraktion RD-Eck
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Kreishaus
Kaiserstr. 8-10
24768 Rendsburg
Tel. 04331/202-362
Fax 04331/202-566

Rendsburg, 10.12.2019
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Kreis Rendsburg-Eckernförde
Der Landrat

Vorlage-Nr:

Datum:

Ansprechpartner/in:

VO/2019/256

12.12.2019

Fiedler, Nina

Fraktionsantrag

- öffentlich - 

Fachbereich Zentrale Dienste

Bearbeiter/in: Mens, Beate

Bildung eines Schulleiterwahlausschusses
hier: Antrag der FDP-Keistagsfraktion
vorgesehene Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

16.12.2019 Kreistag des Kreises Rendsburg-Eckernförde Entscheidung

1. Begründung der Nichtöffentlichkeit: 
entfällt

2. Sachverhalt: 
Der Sachverhalt ist der Anlage zu entnehmen.

Anlage/n: 
Antrag der FDP-Keistagsfraktion
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Freie Demokratische Partei (FDP)    
Kreistagsfraktion Rendsburg-Eckernförde    
Telefon: +49 4331 202 359, Telefax: +49 4331 202 563   Vorsitzende: Tina Schuster 
E-Mail: info@fdp-fraktion-rd-eck.de, Internet: www.fdp-fraktion-rd-eck.de stellv. Vorsitzende: Henry Deising 
 
Spk MiHo, IBAN: DE95 2145 0000 0000 1035 03, BIC: NOLA DE21 RDB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kreistagssitzung am 16. Dezember 2019 
Bildung eines Schulleiterwahlausschusses -Schule an den Eichen 
 
 
 
 
Sehr geehrte Frau Kreispräsidentin, 
 
die FDP-Kreistagsfraktion Rendsburg-Eckernförde stellt folgenden Antrag: 
  
Der Kreistag möge beschließen: 
 
Dr. Jan Traulsen wird Mitglied des Schulleiterwahlausschusses als Vertreter des Kreises 
in der Schule an den Eichen. 
 

 
 
 
 

Mit liberalem Gruß 
 

Tina Schuster     
Fraktionsvorsitzende      

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FDP Fraktion Kreis RD-Eck ∙ Kaiserstr. 8 ∙ 24768 Rendsburg 

Kreis Rendsburg-Eckernförde 
Die Kreispräsidentin  
Kreistagsbüro 
 

Rendsburg, 11.12.2019 
Zeichen:  
 
Tina Schuster 
Fraktionsvorsitzende 
 
schuster@fdp-fraktion-rd-eck.de 
www.fdp-fraktion-rd-eck.de 
 
FDP-Kreistagsfraktion Rendsburg-
Eckernförde 
Kreishaus 
Kaiserstraße 8 
24768 Rendsburg 
 
T: 04331 202 359 
F: 04331 202 563 
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Kreis Rendsburg-Eckernförde
Der Landrat

Vorlage-Nr:

Datum:

Ansprechpartner/in:

VO/2019/257

13.12.2019

Fiedler, Nina

Fraktionsantrag

- öffentlich - 

Fachbereich Zentrale Dienste

Bearbeiter/in: Mens, Beate

Bildung eines Schulleiterwahlausschusses
hier: Antrag der WGK Kreistagsfraktion
vorgesehene Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

16.12.2019 Kreistag des Kreises Rendsburg-Eckernförde Entscheidung

1. Begründung der Nichtöffentlichkeit: 
entfällt

2. Sachverhalt: 
Die WKG schlägt Frau Ingrid Schäfer-Jansen als bürgerliches Mitglied für den 
Schulleiterwahlausschuss vor.

Anlage/n: 
E-Mail der WGK-Kreistagsfraktion
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Kreis Rendsburg-Eckernförde
Der Landrat

Vorlage-Nr:

Datum:

Ansprechpartner/in:

VO/2019/259

13.12.2019

Fiedler, Nina

Fraktionsantrag

- öffentlich - 

Fachbereich Zentrale Dienste

Bearbeiter/in: Mens, Beate

Bildung eines Schulleiterwahlausschusses
hier: Antrag der SPD Kreistagsfraktion
vorgesehene Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

16.12.2019 Kreistag des Kreises Rendsburg-Eckernförde Entscheidung

1. Begründung der Nichtöffentlichkeit: 
entfällt

2. Sachverhalt: 
Der Sachverhalt ist der Anlage zu entnehmen.

Anlage/n: 
Antrag der SPD Kreistagsfraktion
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Sozialdemokratische Partei Deutschland              Dr.  Kai Dolgner 

Kreistagsfraktion Rendsburg-Eckernförde               -  Fraktionsvorsitzender -  

 
SPD Kreistagsfraktion  Telefon    e-Mail:     Bankverbindung:   Vorsitzender:   Telefon 
Rendsburg-Eckernförde 0 43 31) 2 02- 3 60 spd-fraktion@gmx.de  Sparkasse Mittelholstein Dr. Kai Dolgner  (0 43 31) 14 96 24 
Kaiserstraße 8   Fax:     Internet: www.spd-  IBAN: DE22 214 500  Lüttmoor 38   Fax: (04331) 21 746 
24768  Rendsburg   (0 43 31) 2 02-5 30 net-sh.de/rdeck/fraktion      000 000 031 097   24783 Osterrönfeld kai.dolgner@gmx.de  

 

SPD 

                       Rendsburg, den 12.12.2019 

An die  

Kreispräsidentin des 

Kreises Rendsburg-Eckernförde 

Frau J. Rumpf 

 

- im Hause - 

 

 

 

Kreistagssitzung am 16.12.2019; 

hier TOP 10: Bildung eines Schulleiterwahlausschusses zur Wahl des Leiters / der Leiterin der 

Schule an den Eichen in Nortorf 
 
 

 

Sehr geehrte Frau Kreispräsidentin, 

 

die SPD-Kreistagsfraktion Rendsburg-Eckernförde stellt zur Kreistagssitzung am 16.12.2019 

folgenden Antrag: 

 

Der Kreistag möge schließen: 

 

Herr Michael Rohwer  

und  

Frau Katja Seifert 

werden Mitglieder des Schulleiterwahlausschusses als Vertreter des Kreises in der Schule an 

den Eichen in Nortorf. 

 

Im Verhinderungsfall für Herrn Rohwer wird als Ersatzperson Herr Frank Petzold, bürgerliches  

Mitglied, benannt. 

Im Verhinderungsfall für Frau Seifert wird als Ersatzperson Frau Renate Brunkert benannt. 

 

Mit freundlichen  Grüßen 

 

 

 

 

 

gez. Kai Dolgner 

(Fraktionsvorsitzender) 

TOP 10.4

mailto:spd-fraktion@gmx..de


                                                           Seite: 1/1

Kreis Rendsburg-Eckernförde
Der Landrat

Vorlage-Nr:

Datum:

Ansprechpartner/in:

VO/2019/260

16.12.2019

Fiedler, Nina

Fraktionsantrag

- öffentlich - 

Fachbereich Zentrale Dienste

Bearbeiter/in: Mens, Beate

Bildung eines Schulleiterwahlausschusses
hier: Antrag der Kreistagsfraktion Die Linke
vorgesehene Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

16.12.2019 Kreistag des Kreises Rendsburg-Eckernförde Entscheidung

1. Begründung der Nichtöffentlichkeit: 
entfällt

2. Sachverhalt: 
Die Kreistagsfraktion Die Linke schlägt Frau Doris Mittelbach für den 
Schulleiterwahlausschuss vor.

Anlage/n: 
E-Mail der Fraktion Die Linke
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Kreis Rendsburg-Eckernförde
Der Landrat

Vorlage-Nr:

Datum:

Ansprechpartner/in:

VO/2019/261

16.12.2019

Fiedler, Nina

Fraktionsantrag

- öffentlich - 

Fachbereich Zentrale Dienste

Bearbeiter/in: Mens, Beate

Bildung eines Schulleiterwahlausschusses
hier: Antrag der SSW
vorgesehene Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

16.12.2019 Kreistag des Kreises Rendsburg-Eckernförde Entscheidung

1. Begründung der Nichtöffentlichkeit: 
entfällt

2. Sachverhalt: 
Die SSW-Kreistagsfraktion schlägt Frau Melanie Jürgensen für den 
Schulleiterwahlausschuss vor.

Anlage/n: 
E-Mail der SSW
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Sitzung des Kreistages am 16.12.2019 
 
 
Sehr geehrte Frau Dr. Rumpf, 
 
die Fraktion des SSW stellt zur Kreistagssitzung am 16.12.2019 folgenden Antrag: 

 

Der Kreistag möge beschließen: 

 

Frau Melanie Jürgensen wird Mitglied des Schulleiterwahlausschusses als 

Vertreterin des Kreises. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen,  

 

 

Dr. Michael Schunck 

Fraktionsvorsitzender, SSW  

SSW Kreistagsfraktion  

Rendsburg - Eckernförde  

Kreishaus, Kaiserstraße 8-10  

24768 Rendsburg   

An die Kreispräsidentin des 

Kreises Rendsburg - Eckernförde  

Fr. Dr. Juliane Rumpf 

Kaiserstraße 8-10  

24768 Rendsburg   
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Kreis Rendsburg-Eckernförde
Der Landrat

Vorlage-Nr:

Datum:

Ansprechpartner/in:

VO/2019/262

16.12.2019

Fiedler, Nina

Fraktionsantrag

- öffentlich - 

Fachbereich Zentrale Dienste

Bearbeiter/in: Mens, Beate

Bildung eines Schulleiterwahlausschusses
hier: Antrag der AfD-Kreistagsfraktion
vorgesehene Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

16.12.2019 Kreistag des Kreises Rendsburg-Eckernförde Entscheidung

1. Begründung der Nichtöffentlichkeit: 
entfällt

2. Sachverhalt: 
Der Sachverhalt ist der Anlage zu entnehmen.

Anlage/n: 
Antrag der AfD-Kreistagsfraktion
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AfD Fraktion Kreis Rendsburg Eckernförde     Rendsburg, den 16.12.19 

Kreishaus 

24768 Rendsburg 

 

An die  

Präsidentin des  

Kreistages Rendsburg Eckernförde 

Frau Dr. Juliane Rumpf 

Kreishaus 

24768 Rendsburg 

 

 

Sitzung des Kreistages am 16.12.19 

Bildung eines Schulleiterwahlausschusses 

 

 

Sehr geehrte Frau Kreispräsidentin, 

 

die Kreistagsfraktion der AfD stellt folgenden Antrag: 

 

Der Kreistag möge beschließen, dass Herr Sven Chilla Mitglied des Schulleiterwahlausschusses als 

Vertreter des Kreises in der Schule an den Eichen in Nortorf wird. 

 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Thorsten Uhrbrock   Sven Chilla 
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Kreis Rendsburg-Eckernförde
Der Landrat

Vorlage-Nr:

Datum:

Ansprechpartner/in:

VO/2019/263

16.12.2019

Fiedler, Nina

Fraktionsantrag

- öffentlich - 

Fachbereich Zentrale Dienste

Bearbeiter/in: Mens, Beate

Bildung eines Schulleiterwahlausschusses
hier: Antrag der CDU-Kreistagsfraktion
vorgesehene Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

16.12.2019 Kreistag des Kreises Rendsburg-Eckernförde Entscheidung

1. Begründung der Nichtöffentlichkeit: 
entfällt

2. Sachverhalt: 
Der Sachverhalt ist der Anlage zu entnehmen.

Anlage/n: 
Antrag der CDU-Kreistagsfraktion
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Paradeplatz 10  Telefon: 0 43 31 / 14 16 0 Internet : www.cdu-rd-eck.de Geschäftsführer: 
24768 Rendsburg  Telefax: 0 43 31 / 14 16 20 Email: info@cdu-rd-eck.de  Tim Albrecht 
  

Besuchen Sie uns im Internet: www.cdu-rd-eck.de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CDU-Kreistagsfraktion, Paradeplatz 10, 24768 Rendsburg 
 

 
 
 
 

 
 

16.12.2019 
 
 
 
 
 
 
 
Sitzung des Kreistages am 16.12.2019 
 
TOP 10: Bildung eines Schulleiterwahlausschusses zur Wahl des Leiters / der Leiterin 
der Schule an den Eichen in Nortorf 
 
 
 
Sehr geehrte Frau Dr. Rumpf, 
 
die CDU-Kreistagsfraktion benennt als Vertreter der CDU für den Schulleiterwahlausschuss 
Torben Ackermann und Sylvia Raden.  
 
 
Für die CDU-Fraktion 
 
Tim Albrecht 

 

Frau 
Kreispräsidentin 
Dr. Juliane Rumpf 
Kreishaus 
24768 Rendsburg 
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Kreis Rendsburg-Eckernförde
Der Landrat

Vorlage-Nr:

Datum:

Ansprechpartner/in:

VO/2019/089

18.09.2019

Dr. Kruse, Martin

Beschlussvorlage öffentlich

- öffentlich - 

FD 5.3 Regionalentwicklung

Bearbeiter/in: Willig, Per

Förderrichtlinie über die Gewährung von Zuwendungen für 
Investitionen zur barrierefreien Gestaltung von Haltestellen für den 
öffentlichen Personennahverkehr im Kreis Rendsburg-Eckernförde
vorgesehene Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

25.09.2019 Regionalentwicklungsausschuss Beratung
11.11.2019 Kreistag des Kreises Rendsburg-Eckernförde Entscheidung

Beschlussvorschlag: 
1. Der Regionalentwicklungsausschuss empfiehlt dem Kreistag, die Novellierung 

der Förderrichtlinie zu beschließen.

2. Der Kreistag beschließt, die Novelle zur Förderrichtlinie über die Gewährung 
von Zuwendungen für Investitionen zur barrierefreien Gestaltung von 
Haltestellen für den öffentlichen Personennahverkehr im Kreis Rendsburg-
Eckernförde.

1. Begründung der Nichtöffentlichkeit: 

2. Sachverhalt:
 
Für die Förderrichtlinie über die Gewährung von Zuwendungen für Investitionen zur 
barrierefreien Gestaltung von Haltestellen für den öffentlichen Personennahverkehr 
im Kreis Rendsburg-Eckernförde wurden vom Kreistag mit Beschluss vom 
26.03.2018 2.258.800 € zur Verfügung gestellt. Nach 18 Monaten Laufzeit, wie aus 
der nachfolgenden Tabelle ersichtlich wird, liegt der Mittelabfluss im Rahmen der 
Förderrichtlinie derzeit hinter den Erwartungen zurück. 
 

Antragssumme Förderung 33 % Zuschuss Baulastträger 
Kreis Gesamtfördersumme

1.091.185,83 € 268.090,70 € 45.233,70 € 313.324,42 €
Auszug aus dem Quartalsbericht zur Entwicklung im Rahmen der Förderrichtlinie zur barrierefreien Sanierung von Haltestellen
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I. Gründe für die Entwicklung

Für die antragstellende Gemeinde bleibt die Restsumme im Rahmen der Förderung 
stellenweise, beispielsweise bei Haltestellen mit Busbucht, relativ hoch. Im 
Folgenden hierzu ein Beispiel:

Für eine Gemeinde hat sich für ihre beiden Haltestellen eine förderfähige Summe in 
Höhe von 69.210,40 € (beide Fahrtrichtungen) im Rahmen der Vorplanung ergeben. 
Daher erhält sie den Förderhöchstsatz in Höhe von jeweils 8.250,00 €. Es verbleiben 
demnach noch Kosten von insgesamt über 50.000,00 € bei der Gemeinde. 

Darüber hinaus ergab sich auch aus den Gesprächen mit den Zuständigen vor Ort, 
dass diese Restsummen für die Gemeinden erhebliche Investitionen darstellen. 
Auch bei Haltestellen an Kreisstraßen liegt ein großer Teil der Kosten nach dem für 
den Kreis erstellten Rechtsgutachten aus dem Jahre 2015 bei mindestens einer 
Fahrtrichtung bei der Gemeinde. Weshalb bei den über dreißig Haltestellen an 
Kreisstraßen der Mittelabfluss ebenso gering ist.

II. Weiteres Vorgehen
Aus eingangs genannten Gründen wird vorgeschlagen:

- Die Entwicklung an den Kreisstraßen sollte gefördert werden. Dafür wird 
vorgeschlagen, dass die Bestandteile, die nach dem Rechtsgutachten in der 
Baulastträgerschaft der Gemeinden liegen (beispielsweise der Gehweg), statt 
mit 33 % mit 75 % gefördert werden. 

- Ebenso soll die Förderquote für die Gemeinden an Gemeindestraßen auf 50% 
erhöht werden.

- Darüber hinaus soll die Förderungshöchstsumme im Zuge der 
Kostensteigerungen der Baubranche von 25.000 auf 30.000 € erhöht werden.

- Des Weiteren wird vorgeschlagen, dass der Landrat durch eine 
Öffnungsklausel die Möglichkeit erhalten soll, die Grenze der Maximalsumme 
für Haltestellen an Kreisstraßen entfallen zu lassen, wenn nach sorgfältiger 
Prüfung der Planungsunterlagen keine Kostenreduktion möglich ist. Dies gilt 
als Beispiel insbesondere für die Haltestellen in Kreiszuständigkeit an 
besonderen Einrichtungen in urbanem Umfeld, wie Kultureinrichtungen mit 
höherer Fahrgastfrequenz. Dadurch können sich durch besonders aufwendige 
städtebauliche Lagen sowie Busbuchten im Rahmen der Vorplanung auch 
Kosten von bis zu 80.000,00 € ergeben. 
Daher soll die Möglichkeit geschaffen werden auch, komplexere Projekte 
umsetzen zu können.
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- Darüber hinaus wird vorgeschlagen die Möglichkeit zu schaffen, Knotenpunkte 
im Rahmen des ÖPNV-Konzeptes, sofern notwendig, barrierefrei herzurichten 
und zu 100 % zu fördern.

Nähere Informationen sind in der Synopse zur Novellierung der Förderrichtlinie 
dargestellt.

Relevanz für den Klimaschutz:
Durch ein gutes ÖPNV- Angebot kann der Individualverkehr verringert werden. 
Dadurch kann auch der CO2-Ausstoß reduziert werden. 

Finanzielle Auswirkungen: 
Es werden keine weiteren finanziellen Auswirkungen entstehen.

Anlage/n: 
Synopse zur Novellierung der Förderrichtlinie zur barrierefreien Sanierung von 
Bushaltestellen.
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Kreis Rendsburg-Eckernförde 

Der Landrat 

Fachbereich Umwelt, Kommunal- und Ordnungswesen 

 

 

18.09.2019 

 

- Novellierung der Förderrichtlinie zur barrierefreien Sanierung von 
Bushaltestellen - 

 

Derzeitiger Stand Veränderung 

  

1. Zuwendungszweck Rechtsgrundlage 
 

 

1.1  Der Kreis Rendsburg-Eckernförde ge-
währt auf der Grundlage des Gesetzes über den 
öffentlichen Personennahverkehr in Schleswig-
Holstein in der jeweils gültigen Fassung sowie 
dieser Richtlinie Zuwendungen für Investitionen 
in barrierefreie Infrastrukturmaßnahmen des 
ÖPNV in Städten, Ämter und Gemeinden des 
Kreises Rendsburg-Eckernförde. 
 
1.2  Ein Anspruch der Antragssteller auf Ge-
währung der Zuwendungen besteht nicht. Die 
Bewilligungsbehörde entscheidet nach pflicht-
gemäßem Ermessen im Rahmen der verfügba-
ren Haushaltsmittel von 2 Mio. € (sog. Wind-
hund-Prinzip). 

 

  

2.  Gegenstand der Förderung 
 

Gefördert werden, sofern sie nicht durch andere 
Maßnahmen gefördert werden: 

 

2.1 der barrierefreie Um- oder Ausbau von 
Bushaltestellen, die nach der „Vorschlagsliste 
barrierefrei auszubauender Haltestellen“ der 
Priorität 1a oder 1b zugeordnet sind (siehe An-
lage 01) und für die die Zuständigkeit gemäß 
den Vorgaben des Rechtsgutachtens über die 
„Zuständigkeit für den Um-bau von Bushalte-
stellen“  bei dem Kreis bzw. den Städten, Äm-
tern und Gemeinden liegt, 
 
2.2 sowie dafür notwendige Planungskosten. 
Hierbei sind folgende Randbedingungen zu be-
achten: 
a) Bei Haltestellen an Bundes- und Lan-
desstraßen kann im Falle geteilter Baulast der 
von der Um- oder Ausbaumaßnahme betroffe-
nen Straßenteile eine Förderung nur für diejeni-
gen Teile, die in die gemeindliche Zuständigkeit 
fallen, erfolgen. Voraussetzung ist, dass mit 
dem Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr 
Schleswig-Holstein als den Straßenbaulastträ-
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ger Bund bzw. Land vertretender Behörde Ein-
vernehmen über die Zuständigkeit und dement-
sprechende Kostenaufteilung erzielt wird. 
b) Im Falle des Vorliegens von vertragli-
chen Sonderregelungen bezüglich der Baulast 
bzw. Zuständigkeit der von der Haltestellenan-
lage betroffenen Straßenteile werden Einzelfall-
prüfungen des Gegenstands der Förderung 
vorgenommen (vgl. 5.2). 
c) Sollten Zuschüsse durch das Gesetz 
über die Verwendung der Kom-pensationsmittel 
des Bundes nach Art. 143c Abs. 1 des Grund-
gesetzes zur Verbesserung der Verkehrsver-
hältnisse in den Gemeinden in Schleswig-
Holstein bestehen, so bezieht sich der Zu-
schuss des Kreises auf die übrig bleibenden 
Kosten. 

  

3. Zuwendungsempfänger 
 

Zuwendungsberechtigt sind Städte und Ge-
meinden sowie Ämter des Kreises Rendsburg-
Eckernförde. 

 

  

4. Zuwendungsvoraussetzungen 
 

 

Voraussetzungen der Gewährung einer Zuwen-
dung sind, dass 

 

4.1 die Maßnahme nach Art und Umfang zur 
Verbesserung der Verkehrsverhältnisse und der 
Barrierefreiheit dient und in der Anlage 01 als 
erforderliche Maßnahme Darstellung findet. 

 

4.2 das beantragte Vorhaben zur vollständigen 
Barrierefreiheit des Haltestellenbereiches führt. 
Sollte dies aufgrund der räumlichen Gegeben-
heiten am Standort nicht möglich sein, sollte im 
direkten Umfeld nach einem alternativen Stand-
ort gesucht werden bzw. die Neuordnung des 
Straßenraumes (Schließung einer Busbucht 
bzw. Bau eines Buskaps), der Zukauf eines 
Grundstücks (oder –teiles), der Einsatz von 22-
24 cm hohen Sonderbord-steinen oder die Er-
stellung eines verkürzten erhöhten Haltestellen-
bereiches zu prüfen. Sollte es keine vernünf-
tigerweise leistbaren Alternativen geben, kann 
vom Fördermittelgeber geprüft werden, ob eine 
eingeschränkte Barrierefreiheit ebenfalls zu-
wendungsfähig ist. 

 

4.3 der Zuwendungsempfänger den geförderten 
Haltestellenbereich nach seiner Fertigstellung 
eigenständig zu unterhalten und zweckentspre-
chend zu nutzen hat. 

 

4.4 der Zuwendungsempfänger sicherzustellen 
hat, dass der geförderte Haltestellenbereich 

 

TOP 11



 

   

 

3 
 

jedem für diesen Bereich konzessionierten Ver-
kehrsunter-nehmen diskriminierungsfrei zur 
Nutzung zur Verfügung gestellt wird. 

4.5 zum Zeitpunkt der Bewilligung mit der Maß-
nahme noch nicht begonnen worden sein darf. 
Die Maßnahmen müssen grundsätzlich ausfüh-
rungsreif sein und spätestens ein Jahr nach 
Bewilligung abgeschlossen werden können. Die 
Kosten dürfen nicht infolge zu aufwändiger Pla-
nung überhöht und daher mit den Grundsätzen 
der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit unver-
einbar sein. Maßgeblich für die Gewährung der 
Fördermittel ist der Bewilligungsbescheid des 
Kreises Rendsburg-Eckernförde. 

 

  

5. Art und Umfang, Höhe der Zuwendung 

 
 

5.1 Die Zuwendungen werden als Anteilsfinan-
zierung oder als einmalige An-
schubfinanzierung in Form eines nicht rückzahl-
baren Zuschusses gewährt. Das Gesamtbudget 
beträgt hierbei 2 Mio. Euro. 

 

5.2 Der Zuschuss beträgt 100 % der zuwen-
dungsfähigen Ausgaben bei Haltestellen, die 
nach den Vorgaben des Rechtsgutachtens über 
die „Zuständigkeit für den Umbau von Bushalte-
stellen“ in Verbindung mit der Anlage 01 der 
Priorität 1a oder 1b zugeordnet sind und im 
Rahmen der Baulast in die Zuständigkeit des 
Kreises fallen. Bei Haltestellen, die der Priorität 
1a oder 1b zugeordnet sind und bei denen die 
Zuständigkeit bei den Gemeinden liegt, beträgt 
der Zuschuss 33 %. Selbige Staffelung gilt für 
die entstehenden Planungskosten gemäß der 
Verordnung über die Honorare für Architekten- 
und Ingenieurleistungen (HOAI). Gesonderter 
Prüfung bedürfen Fälle, in denen ein Baulast-
träger und ein Dritter eine abweichende Verein-
barung über die Straßenbaulast oder über die 
Herstellung und Unterhaltung von Straßenteilen 
getroffen haben. 

5.2 a) Der Zuschuss beträgt 100 % der 
zuwendungsfähigen Ausgaben bei Halte-
stellen, die nach den Vorgaben des 
Rechtsgutachtens über die „Zuständigkeit 
für den Umbau von Bushaltestellen“, in 
Verbindung mit der Anlage 01, der Priori-
tät 1a oder 1b zugeordnet sind und im 
Rahmen der Baulast (Kreisstraße) in die 
Zuständigkeit des Kreises fallen. Be-
standteile von Haltestellen an Kreis-
straßen deren Baulast bei einer Ge-
meinde liegt, werden zu 75 % gefördert. 
Selbige Staffelung gilt für die entstehen-
den Planungskosten gemäß der Verord-
nung über die Honorare für Architekten- 
und Ingenieurleistungen (HOAI). 
 
Standorte die im Rahmen des ÖPNV-
Konzeptes des Kreises Rendsburg 
Eckernförde Knotenpunkte darstellen 
werden ebenso zu 100% gefördert. 
 
b) Bei Haltestellen, die der Priorität 1a 
oder 1b zugeordnet sind und bei denen 
die Zuständigkeit bei den Gemeinden 
liegt, beträgt der Zuschuss 50 %. Selbi-
ge Staffelung gilt für die entstehenden 
Planungskosten gemäß der Verordnung 
über die Honorare für Architekten- und 
Ingenieurleistungen (HOAI). Gesonderter 
Prüfung bedürfen Fälle, in denen ein Bau-
lastträger und ein Dritter eine abweichen-
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de Vereinbarung über die Straßenbaulast 
oder über die Herstellung und Unterhal-
tung von Straßenteilen getroffen haben. 

5.3 Die Maximalsumme der zuwendungsfähigen 
Ausgaben pro Haltestelle beträgt 25.000 € für 
die baulichen Maßnahmen, sowie 3.750 € für 
die Planungskosten. 

5.3 Die Maximalsumme der zuwendungs-
fähigen Ausgaben pro Haltestelle beträgt 
30.000 € für die baulichen Maßnahmen, 
sowie 5.000 € für die Planungskosten. 
Sollte diese Summe bei Haltestellen an 
Kreisstraßen überschritten werden, 
kann der Landrat im Rahmen der zur 
Verfügung stehenden Mittel über einen 
Wegfall der Maximalsumme entschei-
den. 

5.4 Die Standards richten sich nach dem Leitfa-
den zur Barrierefreiheit der NAH.SH für den 
Kreis Rendsburg-Eckernförde und beinhalten: 
- Hochbord und Buskapsteine, Bodenindikato-
ren (Warnstreifen parallel zur Bordsteinkante), 
Betonformsteine, Pflasterung, Untergrund, Hal-
testellenmast, Tragschicht, Decke (genauer 
definiert im Anhang) 

 

5.5 Eigenleistungen der Zuwendungsempfän-
ger sind nicht zuwendungsfähig.  

 

  

6. Verfahren - Antragsstellung, Entschei-
dung, Prüfungsrecht 

 

6.1 Bewilligungsbehörde ist der Kreis Rends-
burg-Eckernförde. 

 

6.2 Die Anträge sind in einfacher Ausfertigung 
mit den folgenden Unterlagen an den Kreis 
Rendsburg-Eckernförde zu richten: 

 Beschreibung des Vorhabens mit Darstel-
lung des gegenwärtigen und geplanten Zu-
standes, 

 Für die Beurteilung nötige Pläne, insbeson-
dere Lageplan, Längsschnitt, Regelquer-
schnitte, Grunderwerbspläne und -
verzeichnis, 

 Sonderpläne (Grundriss, Längsschnitt, 
Querschnitt), soweit sie zur Dar-stellung der 
Bauwerke erforderlich sind, 

 Kostenzusammenstellung (ggf. mit einge-
holten Angeboten), 

 Finanzierungsübersicht, Antragskopien auf 
Zuwendungen Dritter. 

 

6.3 Die Förderung bereits begonnener Vorha-
ben ist ausgeschlossen. 

 

6.4 Die Antragsteller sind verpflichtet, die ord-
nungsgemäße Verwendung der bewilligten Mit-
tel sicherzustellen und dies nach Abschluss der 
Maßnahme unter Beifügung eines zahlenmäßi-
gen Nachweises unverzüglich dem Kreis 
Rendsburg-Eckernförde mitzuteilen. 
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6.5 Nachträgliche Abweichungen von den mit 
dem Antrag eingereichten Bau- und Planungs-
unterlagen sind der Bewilligungsbehörde mit 
Begründung vorzulegen. 

 

 

FB2 FG Mobilität 
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Kreis Rendsburg-Eckernförde
Der Landrat

Vorlage-Nr:

Datum:

Ansprechpartner/in:

VO/2019/106

08.10.2019

Radant, Uwe

Beschlussvorlage öffentlich

- öffentlich - 

FB 4 Soziales, Arbeit und Gesundheit

Bearbeiter/in: Schliszio, Katrin

Änderung der Satzung des Kreises Rendsburg-Eckernförde über die 
Heranziehung von kreisangehörigen Städten, Ämtern und amtsfreien 
Gemeinden zu Aufgaben der Sozialhilfe und der Verordnung  des 
Kreises Rendsburg-Eckernförde zur Aufgabendurchführung der 
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach den 
Bestimmungen des 4. Kapitels Zwölftes Sozialgesetzbuch
vorgesehene Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

29.10.2019 Sozial- und Gesundheitsausschuss Beratung
11.11.2019 Kreistag des Kreises Rendsburg-Eckernförde Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Der Sozial- und Gesundheitsausschuss empfiehlt dem Kreistag

1. dem anliegenden Entwurf zur Änderung (Neufassung) der Satzung des 
Kreises Rendsburg-Eckernförde über die Heranziehung von kreisangehörigen 
Städten, Ämtern und amtsfreien Gemeinden zu Aufgaben der Sozialhilfe 
zuzustimmen und

2. die anliegende Änderungsverordnung der Verordnung zur Aufgabendurch-
führung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach den 
Bestimmungen des 4. Kapitels Zwölftes Sozialgesetzbuch zustimmend zur 
Kenntnis zu nehmen.

1. Begründung der Nichtöffentlichkeit: Entfällt

2. Sachverhalt:

Mit dem Bundesteilhabegesetz hat der Bundesgesetzgeber die Eingliederungshilfe 
für Menschen mit Behinderungen neu geordnet und mit Wirkung zum 1. Januar 2020 
in das 9. Buch Sozialgesetzbuch - SGB IX eingegliedert. Ein wesentlicher Baustein 
der Reform ist der Wegfall der Unterscheidung zwischen ambulanten und stationären 
Leistungen, also der Aufteilung der Leistungsempfänger nach dem Ort und der Art 
der Leistungserbringung (Personenzentrierung statt Orientierung an der Institution). 
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Mit der Reform ist ferner verbunden, dass zukünftig die Leistungen der Eingliede-
rungshilfe nach dem SGB IX in Verbindung mit dem Gesetz zur Ausführung des 
Neunten Buches Sozialgesetzbuch (AG-SGB IX) vom Kreis als Träger der Eingliede-
rungshilfe zu erbringen sind und die in den meisten Fällen erforderlichen Leistungen 
zur Sicherung des Lebensunterhalts vom Träger der Sozialhilfe erbracht werden. 
Hinsichtlich der Leistungen der Eingliederungshilfe ändert sich also die Aufgaben-
wahrnehmung durch den Kreis nicht. Anders ist es aber mit den Leistungen zur 
Sicherung des Lebensunterhalts nach der Sozialhilfe. Hier erfolgt zurzeit noch die 
Aufgabenwahrnehmung für Personen, die innerhalb von Einrichtungen (bisher 
stationär) Leistungen beziehen, durch den Kreis, und für Personen, die außerhalb 
von Einrichtungen (bisher ambulant und teilstationär) Leistungen beziehen , durch 
die Städte, Ämter und amtsfreien Gemeinden. Grundlage für diese Aufgabenteilung 
ist die Satzung des Kreises Rendsburg-Eckernförde über die Heranziehung von 
kreisangehörigen Städten, Ämtern und amtsfreien Gemeinden zu Aufgaben der 
Sozialhilfe sowie die Verordnung des Kreises Rendsburg-Eckernförde zur Aufgaben-
durchführung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach den 
Bestimmungen des 4. Kapitels Zwölftes Sozialgesetzbuch.

Im Hinblick auf die zukünftige Rechtslage ist deshalb auch die Aufgabenwahr-
nehmung im Kreis Rendsburg-Eckernförde neu zu ordnen. Die möglichen Umset-
zungsvarianten wurden im Rahmen der großen Dienstbesprechung in Damp am      
1. Februar 2019 sowie in der Mitgliederversammlung des Verbandes der Hauptver-
waltungsbeamten, Kreisgruppe Rendsburg-Eckernförde, am 23. März 2019 aber 
auch mit den Mitgliedern des Kreistages im Sozial- und Gesundheitsausschuss 
sowie im Hauptausschuss am 25. Juli 2019 erörtert. Jeweils ergab sich die einhellige 
fachliche Auffassung, dass für Menschen mit Behinderungen, die Eingliederungshilfe 
und zugleich Leistungen der Sozialhilfe zur Sicherung des Lebensunterhalts 
benötigen, die Leistungserbringung aus einer Hand durch den Kreis wünschenswert 
ist. Betroffen sind hiervon rund 800 Personen.

Um die fachlich gewünschte Aufgabenwahrnehmung sicherzustellen, sind die 
Regelwerke anzupassen, mit denen bisher die kreisangehörigen Städte, Ämter und 
amtsfreien Gemeinden zu Aufgaben der Sozialhilfe herangezogen wurden. Ziel der 
Anpassung ist es, die Verwaltung dieses Personenkreises sukzessive zu überneh-
men und die Überleitung des Personenkreises von den Städten, Ämtern und amts-
freien Gemeinden in die Zuständigkeit des Kreises mit Ablauf des Jahres 2021 nach 
Möglichkeit abzuschließen. Die Überleitung des Personenkreises, der Leistungen der 
Grundsicherung im Alter und bei voller Erwerbsminderung erhält, erfolgt bis 
spätestens zum Ende des Jahres 2021 jeweils nach Ablauf des Bewilligungszeit-
raums. Neuanträge im Jahr 2021 werden direkt vom Kreis bearbeitet. Beim 
Personenkreis, der Leistungen nach dem 3. Kapitel bezieht, wird regelmäßig kein 
Bewilligungszeitraum festgelegt. Der Kreis wird deshalb ab dem 1. August 2020 im 
Zusammenhang mit der Bearbeitung der Eingliederungshilfe jeweils den Leistungs-
vorgang nach dem 3. Kapitel bei dem bisher zuständigen Sozialamt anfordern, um 
ihn in die eigene Bearbeitung zu übernehmen. Die Entscheidung über Einstellung 
oder Fortsetzung der Leistung erfolgt durch den Kreis. Im Einzelfall kann eine frühere 
Fallübernahme durch den Kreis erfolgen. Wegen der dargestellten unterschiedlichen 
Bewilligungszeiträume für die Leistungen sind die Satzung, die für das 3. Kapitel 
SGB XII gilt, und die Verordnung, die für das 4. Kapitel SGB XII gilt, unterschiedlich 
textlich anzupassen.

Da der Kreis die Aufgaben der Sozialhilfe für Leistungsberechtigte nach dem 3. 
Kapitel SGB XII im Rahmen der Selbstverwaltung wahrnimmt, müssen die recht-
lichen Anpassungen im Wege einer Satzungsänderung durch den Kreistag erfolgen. 
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Hingegen nimmt der Kreis die Aufgaben der Grundsicherung im Rahmen der 
Bundesauftragsverwaltung wahr. Hier erfolgt die Umsetzung durch eine Verordnung 
des Landrates, die nach den Bestimmungen des Landesverwaltungsgesetzes 
gleichwohl ebenfalls dem Kreistag vorzulegen ist.

Relevanz für den Klimaschutz: ./.

Finanzielle Auswirkungen: ./.

Anlagen:
- Entwurf Satzung
- Entwurf Änderungsverordnung
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 S a t z u n g 
des Kreises Rendsburg-Eckernförde 

über die Heranziehung von kreisangehörigen Städten, 
Ämtern und amtsfreien Gemeinden 

zu Aufgaben der Sozialhilfe 
 
 
Aufgrund des § 99 Abs. 1 des Sozialgesetzbuches Zwölftes Buch (SGB XII) – 
Sozialhilfe – vom 27.12.2003, zuletzt geändert durch   Art. 2 des Gesetzes vom 0 
8.07.2019 (BGBl. I S.1029) i. V. m. § 4 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des 
Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AG-SGB XII) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 15.12.2005 (GVOBl. Schl.-H. S. 568), zuletzt geändert durch  Art. 2 
des Gesetzes vom 22.03.2018, GVOBl. S. 94) und § 4 der Kreisordnung für 
Schleswig-Holstein in der Fassung vom 28.02.2003 (GVOBl. Schl.-H. S. 94) wird 
nach Beschlussfassung durch den Kreistag vom …………………. folgende Satzung 
erlassen: 
 

 
§ 1  

 
(1)  Die Städte, Ämter und amtsfreien Gemeinden (nachfolgend als "Gemeinden" 

bezeichnet) werden beauftragt, folgende dem Kreis als örtlichem Träger der 
Sozialhilfe obliegende Aufgaben durchzuführen und dabei im Namen des Kreises 
Rendsburg-Eckernförde zu entscheiden: 

      
a) Hilfe zum Lebensunterhalt nach den Bestimmungen des Dritten Kapitels 

SGB XII   
 
      b) vorbeugende Gesundheitshilfe nach § 47 SGB XII und Hilfe bei Krankheit nach 

§ 48 SGB XII für Empfänger laufender Hilfe zum Lebensunterhalt oder 
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung   

 
      c) Hilfe zur Familienplanung nach § 49 SGB XII 
 
      d) Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft nach § 50 SGB XII 
 
      e) Bestattungskosten nach § 74 SGB XII, soweit nicht die Zuständigkeit des   
          Kreises nach § 97 Abs. 4 SGB XII gegeben ist 
 
  
(2)  Die Durchführung der Aufgaben erstreckt sich für die Gemeinden auf 

Leistungsberechtigte, die: 
a) außerhalb von Einrichtungen im Sinne des § 13 SGB XII und außerhalb von 

besonderen Wohnformen im Sinne des § 42 a SGB XII leben und keine 
Leistungen nach dem 2. Teil des Neunten Buches Sozialgesetzbuch – 
Eingliederungshilfe – (SGB IX) erhalten 

b) innerhalb von besonderen Wohnformen im Sinne des § 42 a SGB XII leben 
und keine Leistungen nach dem 2. Teil des Neunten Buches 
Sozialgesetzbuch – Eingliederungshilfe – (SGB IX) erhalten oder beantragt 
haben 
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c) außerhalb und innerhalb von besonderen Wohnformen im Sinne des § 42 a SGB 
XII leben und Leistungen nach dem  2. Teil des Neunten Buches 
Sozialgesetzbuch – Eingliederungshilfe – (SGB IX) beziehen. Für diesen 
Personenkreis endet die Heranziehung zur Aufgabendurchführung   
mit dem 31.07.2020. 

 
 

(3)  Der Auftrag nach Abs. 1 erstreckt sich darüber auch auf folgende dem Kreis als 
örtlichem Träger der Sozialhilfe obliegende Aufgaben:  

 
      a) die Auszahlung vom Kreis in eigener Zuständigkeit gewährter Hilfen 
 
      b) Ermittlung der für die Entscheidung im Einzelfall erforderlichen persönlichen 

und wirtschaftlichen Verhältnisse des Hilfesuchenden  
 
      c) Führung der Statistik nach § 121 SGB XII für den sich aus Abs. 1 a) – e) der 

Satzung ergebenden Personenkreis 
 
      d) Regelung der Krankenbehandlung nach § 264 SGB V im Rahmen der nach   
          Abs. 1 übertragenen Aufgaben 
 
(4) Mit Zustimmung des Kreises können die in § 1 Abs. 1 und 3 der Satzung  
     aufgeführten Aufgaben in der tatsächlichen Bearbeitung von den Gemeinden   
     auch im Rahmen entsprechender vertraglicher Regelungen zwischen den  
     Gemeinden  in Verwaltungsgemeinschaft erledigt werden. 
  
 

§ 2 
 
Die Gemeinden sind verpflichtet, auch bei der Erfüllung der ihnen nicht zur 
Durchführung übertragenen Aufgaben der Sozialhilfe aus eigener Initiative 
mitzuwirken, insbesondere Tatbestände mitzuteilen, die eine Hilfe erfordern und 
geeignete Hilfen vorzuschlagen sowie Kostenersatz- bzw. 
Kostenerstattungspflichtige zu ermitteln. 
 
 

§ 3 
 
(1)  Die Gemeinden erfüllen die ihnen zur Durchführung übertragenen Aufgaben 

nach den Weisungen des Kreises. Der Kreis überwacht die Erfüllung dieser 
Aufgaben.  

 
(2)  Zur Sicherstellung einer gleichmäßigen Erfüllung der Sozialhilfeaufgaben und 

eines einheitlichen Verfahrens bei der Ermittlung und Bemessung der 
Sozialhilfeleistungen kann der Kreis Vorgaben machen, Richtlinien erlassen und 
Weisungen auch im Einzelfall erteilen. 
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§ 4 
  
Soweit ihnen die Durchführung der Sozialhilfe übertragen worden ist, verfolgen die 
Gemeinden die  Ansprüche des Kreises gegen unterhalts-, kostenbeitrags- oder 
kostenersatzpflichtige Personen sowie Träger anderer Sozialleistungen im Namen 
des Kreises. Sie bewirken durch schriftliche Anzeige nach §§ 93,94 und 114 SGB 
XII, §§ 102 ff. des Sozialgesetzbuches X. Buch den Übergang von Ansprüchen, 
verfolgen die sich hieraus ergebenden Ansprüche und ziehen die Leistungen ein. 
 
 
 

§ 5 
 
Die Gemeinden entscheiden nach den für ihre Selbstverwaltungsaufgaben geltenden 
Bestimmungen über Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen,  
die in Wahrnehmung der nach dieser Satzung übertragenen Aufgaben entstanden 
sind.  

 
 

§ 6 
 

Maßnahmen und Entscheidungen nach dem Zweiten Abschnitt des Dreizehnten 
Kapitels des SGB XII sowie Streitverfahren gegen andere Träger der Sozialhilfe und 
Träger anderer Sozialleistungen bleiben dem Kreis vorbehalten. 
 

 
§ 7 

 
(1)  Die Gemeinden verauslagen die Aufwendungen für die ihnen nach § 1 zur 

Durchführung übertragenen Aufgaben. Bei Bedarf erhalten sie auf schriftliche  
Anforderung Betriebsmittelvorschüsse in Höhe der ihnen voraussichtlich 
entstehenden Nettoaufwendungen. 

 
(2)  Der Kreis erstattet den Gemeinden ihre Aufwendungen unter Abzug der nach   
      Abs. 1 geleisteten Betriebsmittelvorschüsse.   

 
(3) Die Abrechnungszeiträume werden durch den Kreis festgelegt. 
 
(4) Der Kreis ist nicht verpflichtet, Aufwendungen zu erstatten, die dadurch   
      entstehen, dass die Gemeinden Hilfen gewähren, die über den Rahmen der in  
      dieser Satzung genannten Aufgaben hinausgehen oder die den gesetzlichen   
      Bestimmungen oder den Richtlinien und Weisungen des Kreises nicht   
      entsprechen.  
 
 

§ 8 
 
(1)  Diese Satzung tritt am 01.01.2020 in Kraft. 
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(2) Mit demselben Tage wird die Satzung des Kreises Rendsburg-Eckernförde   
     über die Heranziehung von kreisangehörigen Städten, Ämtern und amtsfreien   
     Gemeinden zu Aufgaben der Sozialhilfe vom 12.12.2006 sowie deren    
     Änderungssatzung vom 19.12.2012 aufgehoben. 
 
  
 
Rendsburg, den ……………………   
 
 

Kreis Rendsburg-Eckernförde 
Der Landrat 

 
 
 
 

Dr. Rolf-Oliver Schwemer 
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Änderungsverordnung 

zur Verordnung des Kreises Rendsburg-Eckernförde zur Aufgabendurch-

führung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach den 

Bestimmungen des 4. Kapitels Zwölftes Sozialgesetzbuch 

 

Aufgrund des § 4 des Gesetzes zur Ausführung des Zwölften Buches 
Sozialgesetzbuch (AG-SGB XII) in der Fassung vom 31. März 2015 (GVOBl. Schl.-
H., S. 90) zuletzt geändert durch Gesetz vom 22. März 2018 (GVOBl. Schl.-H., S. 94) 
i. V. m. § 55 Abs. 1 und 3 Landesverwaltungsgesetz Schleswig-Holstein (LVwG) in 
der Fassung vom 02. Juni 1992 (GVOBl. Schl.-H., S. 243) zuletzt geändert durch 
Gesetz vom  13.02.2019 (GVOBl. Schl.-H., S. 42) wird durch den Landrat des 
Kreises Rendsburg-Eckernförde verordnet: 
 

„Die Verordnung des Kreises Rendsburg-Eckernförde zur Aufgabendurchführung der 

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach den Bestimmungen des 4. 

Kapitels Zwölftes Sozialgesetzbuch vom 26. Oktober 2018 wird wie folgt geändert:  

1. § 1 Absatz 1 wird Absatz 1 Satz 1. 

2. In § 1 Satz 1 werden nach den Worten „ Leistungen innerhalb von  Einrichtungen“                                                               

die Worte „und besonderen Wohnformen im Sinne des § 42a SGB XII“ ergänzt.  

3. Nach Satz 1 wird folgender Satz 2 angefügt: „Satz 1 gilt nicht für 

Leistungsberechtigte, die nach dem 1. Januar 2021  

a) erstmals einen Antrag auf Leistungen nach dem Vierten Kapitel SGB XII 

oder 

b) nach Ablauf des Bewilligungszeitraums nach dem 1. Januar 2021 einen 

Folgeantrag stellen  

und zugleich Leistungen nach dem 2. Teil des Neunten Buches Sozialgesetzbuch – 

Eingliederungshilfe – beziehen oder beantragt haben. 

4. Diese Kreisverordnung tritt am 01. Januar 2020 in Kraft.“ 

 

Die Kreisverordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.  
 
 
Rendsburg, ………………….. 
 
Kreis Rendsburg-Eckernförde  
Der Landrat  
  
 
Dr. Rolf-Oliver Schwemer 
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Kreis Rendsburg-Eckernförde
Der Landrat

Vorlage-Nr:

Datum:

Ansprechpartner/in:

VO/2019/201

12.11.2019

Jeske-Paasch, Susanne

Beschlussvorlage öffentlich

- öffentlich - 

Fachbereich Soziales, Arbeit und 
Gesundheit

Bearbeiter/in: Schliszio, Katrin

Kenntnisnahme und Zustimmung zum Wirtschaftsplan 2020 des 
gemeinsamen Kommunalunternehmens Koordinierungsstelle soziale 
Hilfen der schleswig-holsteinischen Kreise - Anstalt des öffentlichen 
Rechts - (KOSOZ AöR)
vorgesehene Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

16.12.2019 Kreistag des Kreises Rendsburg-Eckernförde Entscheidung

Beschlussvorschlag: 
Der Kreistag nimmt den Wirtschaftsplan 2020 der KOSOZ AöR zur Kenntnis und 
stimmt diesem zu.

1. Begründung der Nichtöffentlichkeit: Entfällt

2. Sachverhalt:

Die Koordinierungsstelle soziale Hilfen der schleswig-holsteinischen Kreise - Anstalt 
des öffentlichen Rechts - (KOSOZ AöR) hat als Kommunalunternehmen gemäß § 16 
Abs. 1 S. 1 der Landesverordnung über Kommunalunternehmen als Anstalt des 
öffentlichen Rechts vom 03.04.2017 (KUVO) vor Beginn eines jeden Wirtschafts-
jahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen.

Der Verwaltungsrat der KOSOZ AöR hat in seiner Sitzung am 25.10.2019 den 
Wirtschaftsplan für das Jahr 2020 (siehe Anlage 1) einstimmig festgestellt.
Gemäß § 16 Abs. 2 S. 2 KUVO ist der Wirtschaftsplan für ein gemeinsames 
Kommunalunternehmen der Gemeindevertretung, hier dem Kreistag, vor Beginn des 
Wirtschaftsjahres zur Kenntnis zu geben.

Ferner sieht die Organisationsatzung der KOSOZ AöR in § 9 Abs. 3 Nr. 3 bei der 
Aufstellung des Wirtschaftsplans einschließlich des fünfjährigen Finanzplans neben 
der Beschlussfassung des Verwaltungsrats die Zustimmung aller Träger der KOSOZ 
AöR vor.
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Zur gesamten Finanzsituation der KOSOZ AöR wird im Wesentlichen auf den 5-
jährigen Finanzplan verwiesen. Dieser stellt die Entwicklung der Finanzmittel der 
Anstalt des öffentlichen Rechts für die Jahre 2020 bis 2024 dar. Als Finanzmittelfond 
(Rücklage) zum 01.01.2020 ist ein Betrag i.H.v. 4,5 Mio. EUR angenommen worden.
Insbesondere als Auswirkung aus der Umsetzung des Stellenplans 2020 zur Sicher-
stellung der Leistungsfähigkeit der KOSOZ AöR zur Umsetzung des Bundesteil-
habegesetzes im Bereich des Vertragsrechts nach dem Kapitel 8 des Sozial-
gesetzbuch Neuntes Buch (SAGB IX) sind in den jährlichen Erfolgsplänen für 2020 
bis 2024 jeweils Verluste (Pos. 9) ausgewiesen. Die jährlichen Steigerungen 
basieren im Wesentlichen auf den üblicherweise zu erwartenden Personalkosten-
steigerungen.

Die deutlichen Steigerungen der Verluste aus den Erfolgsplänen ab 2021 sind mit 
den nur noch für 2020 geplanten Erträgen aus den zusätzlichen Koordinierungsmittel 
des Landes Schleswig- Holstein in Höhe von 300 Tsd. EUR und der Planung von 
Reinvestitionen im Bereich der EDV in 2023 i.H.v. 160 Tsd. EUR sowie gleichzeitig in 
der Höhe unverändert angenommen Erträgen aus den Koordinierungsmitteln bis 
2024 begründet.

Aufgrund der Planannahmen ist der Haushalt der KOSOZ AöR in den jährlichen 
Einnahmen und Ausgaben nicht ausgeglichen, sodass die bislang gebildeten 
Rücklagen zum Ausgleich herangezogen werden. Durch die neu berücksichtigten 
Aufwendungen im Bereich des Stellenplans und die geplanten Investitionen für die 
EDV verändert sich der Finanzmittelfond in der 5-jährigen Planung deutlich. Er 
beläuft sich zum 31.12.2024 mit 1,518 Mio. EUR aber weiterhin positiv.

Zur Darstellung der Finanzsituation der AöR und zur Begründung im Weiteren wird 
auf die Beschlussvorlage der KOSOZ AöR für die Befassung des Verwaltungsrats 
am 25.10.2019 (s. Anlage 2) verwiesen.

Der Kreistag wird um Kenntnisnahme und Erteilung der Zustimmung zum 
Wirtschaftsplan 2020 der KOSOZ AöR gebeten.

Relevanz für den Klimaschutz: ./.

Finanzielle Auswirkungen: siehe Sachverhalt

Anlage: 
Wirtschaftsplan 2020 vom 25.10.2019 (Anlage 1) und Beschlussfassung 
Wirtschaftsplan 2020 der Sitzung des Verwaltungsrats der KOSOZ AöR vom 
25.10.2019 (Anlage 2)
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Kreis Rendsburg-Eckernförde
Der Landrat

Vorlage-Nr:

Datum:

Ansprechpartner/in:

VO/2019/093-001

04.11.2019

Behrens, Klaus

Beschlussvorlage öffentlich

- öffentlich - 

Fachdienst Kommunalaufsicht

Bearbeiter/in: Behrens, Klaus

Beteiligungsverwaltung:
Familienhorizonte gGmbH - Änderung des Gesellschaftsvertrages
vorgesehene Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

16.12.2019 Kreistag des Kreises Rendsburg-Eckernförde Entscheidung

Beschlussvorschlag: 
Der Kreistag stimmt den in der beigefügten Synopse dargestellten Änderungen des 
Gesellschaftsvertrages der Familienhorizonte gGmbH zu.

1. Begründung der Nichtöffentlichkeit: 
Entfällt

2. Sachverhalt: 
Der Kreis Rendsburg-Eckernförde ist neben der Brücke Rendsburg-Eckernförde e. V. 
(im Weiteren: "Brücke e. V.") mit einem Anteil von 21% am Stammkapital der Famili-
enhorizonte gGmbH in Höhe von 100.000 € beteiligt. 

Gegenstand der Gesellschaft ist die Förderung der Jugend- und Familienhilfe und 
anderer sozialpädagogischer Initiativen.

Die Gesellschaft ist in fünf Bereichen tätig:
 Kriseninterventionsteam (KIT42) 
 Unterbringung, Versorgung und Betreuung von unbegleiteten minderjährigen 

Flüchtlingen
 Betreuung von Kindern und Jugendlichen in drei Wohngruppen und zwei Ver-

selbständigungsgruppen 
 Kreisweite aufsuchende familienunterstützende Hilfe und Betreuung (Abrech-

nung von Fachleistungsstunden)
 Begleitung und Betreuung von Pflegepersonen (Beratung und Unterstützung) 

im Rahmen der Hilfe zur Erziehung in Vollzeitpflege, die durch Jugendämter 
außerhalb des Kreises Rendsburg-Eckernförde belegt werden. In 2018 zudem 
temporär Unterstützungs- und Vertretungsleistungen für die Pflegekinderbe-
treuung des Kreises Rendsburg-Eckernförde. 
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Die Beauftragung erfolgt ausschließlich durch den Kreis Rendsburg-Eckernförde. 

Die Familienhorizonte gGmbH bezieht einen großen Anteil Ihrer Leistungen aus dem 
Brücke-Verbund. Wegen des Bestehens einer umsatzsteuerlichen Organschaft kann 
die Brücke e. V. diese Leistungen umsatzsteuerfrei für die Familienhorizonte gGmbH 
erbringen. Die Anforderungen, wie eine umsatzsteuerliche Organschaft zu gestalten 
ist, haben sich seit 2018 in der Rechtsprechung signifikant erhöht. Der aktuelle Ge-
sellschaftsvertrag ist nunmehr in einigen Punkten anzupassen, damit die Leistungs-
erstellung der Brücke e. V. auch in der Zukunft umsatzsteuerfrei erfolgen kann. 

Im Wirtschaftsjahr 2018 hat die Gesellschaft Leistungen in Höhe von insgesamt rd. 
520.000 € aus dem Brücke-Verbund bezogen. Durch die bestehende Organschaft 
konnte so bei der Familienhorizonte gGmbH ein Umsatzsteueraufwand in Höhe von 
rd. 85 T€ vermieden werden. 

Der Hauptausschuss hat am 24.10.2019 eine der Vorlage beigefügte Synopse bera-
ten. In der Sitzung wurden von der Verwaltung zwischenzeitlich eingegangene er-
gänzende Anmerkungen der zuständigen Kommunalaufsichtsbehörde des Landes 
vorgetragen. Diese betreffen die §§ 11 und 17 des Gesellschaftsvertrages. Die Ver-
waltung wurde gebeten, für die Sitzung des Kreistages eine neue Synopse zu erstel-
len. Diese ist hier beigefügt und beinhaltet nunmehr neben den Anmerkungen der 
Kommunalaufsichtsbehörde alle zum weiteren Erhalt der Organschaft erforderlichen 
Änderungen des Gesellschaftsvertrages.

Von Seiten der Verwaltung bestehen keine Bedenken gegen die vom Hauptgesell-
schafter vorgeschlagenen Änderungen des Gesellschaftsvertrages. Der Erhalt der 
steuerlichen Organschaft ist zwar formal mit einer Verminderung der Einflussnah-
memöglichkeiten des Gesellschafters Kreis verbunden (s. dazu § 8 Abs. 4 und § 9 
Abs. 10 (akt. Fassung) des Gesellschaftsvertrages), die Steuerungsmöglichkeiten für 
den Kreis bleiben aber durch seine Stellung als alleiniger Auftraggeber der Gesell-
schaft erhalten.

Relevanz für den Klimaschutz:
Entfällt

Anlage/n: 
2019_10_28_Synopse.pdf
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Aktuelle Satzung aus 06/2013 Entwurf einer Satzungsänderung Stand: 28.10.2019 

Gesellschaftsvertrag über die Errichtung einer 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung 

 
 

§ 1 
Firma, Sitz, Beginn, Dauer und Geschäftsjahr 

 
(1) Die Firma der Gesellschaft lautet: 

 
Familienhorizonte gGmbH. 

 
(2) Der Sitz der Gesellschaft ist Rendsburg. 

 
(3) Die Gesellschaft beginnt am 01.07.2005. Sollten vor Eintragung 

der Gesellschaft in das Handelsregister mit grundsätzlicher Zu-
stimmung aller Gesellschafter Geschäfte für die Gesellschaft 
abgeschlossen worden sein, gelten diese mit der Eintragung der 
Gesellschaft als für Rechnung der Gesellschaft erfolgt. 
 

(4) Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Dauer geschlossen.  
 

(5) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 
 
 

§ 2 
Gegenstand des Unternehmens 

 
(1) Gegenstand der Gesellschaft ist die Förderung der Jugend- und 

Familienhilfe und anderer sozialpädagogischer Initiativen.  
 

Gesellschaftsvertrag über die Errichtung einer 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung 

 
 

§ 1 
Firma, Sitz, Beginn, Dauer und Geschäftsjahr 

 
(1) Die Firma der Gesellschaft lautet: 

 
Familienhorizonte gGmbH. 

 
(2) Der Sitz der Gesellschaft ist Rendsburg. 

 
(3) Die Gesellschaft beginnt am 01.07.2005. Sollten vor Eintragung 

der Gesellschaft in das Handelsregister mit grundsätzlicher Zu-
stimmung aller Gesellschafter Geschäfte für die Gesellschaft 
abgeschlossen worden sein, gelten diese mit der Eintragung der 
Gesellschaft als für Rechnung der Gesellschaft erfolgt. 
 

(4) Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Dauer geschlossen. 
 
(5) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 
 
 

§ 2 
Gegenstand des Unternehmens 

 
(1) Gegenstand der Gesellschaft ist die Förderung der Jugend- und 

Familienhilfe und anderer sozialpädagogischer Initiativen. 
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(2) Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch Er-
richtung und Betrieb von stationären, teilstationären und ambu-
lanten Angeboten der Kinder- und Jugendhilfe. Insbesondere 
soll ein System dezentraler Hilfen aufgebaut werden, das si-
cherstellt, daß Kinder und Jugendliche sowie deren Familien in 
Krisensituationen kurzfristig und wohnortnah Hilfe und Unter-
stützung erhalten. Die Gesellschaft kann Einrichtungen und 
Dienste im Sinne des Satzungszwecks selber errichten, von an-
deren Trägern übernehmen oder im Auftrage anderer Träger be-
treiben.  

 
 
(3) Zur Erreichung des Gesellschaftszweckes darf die Gesellschaft 

sich auf allen Gebieten betätigen, die mit dem Gegenstand des 
Unternehmens in unmittelbarem Zusammenhang stehen. Die 
Gesellschaft darf sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben einer Hilfs-
person i.S.d. § 57 Abs. 1 Satz 2 AO bedienen, soweit sie die 
Aufgaben nicht selbst wahrnimmt. Sie darf sich zur Förderung 
des Gesellschaftszweckes an anderen Unternehmen mit ge-
meinnützigem Geschäftsgegenstand beteiligen. 

 
(4) Im Rahmen des Gesellschaftszweckes arbeitet die Gesellschaft 

mit anderen in der Jugendhilfe tätigen Verbänden und Organisa-
tionen zusammen.  
 

(5) Die Gesellschaft wird die Vorschriften des Schleswig-
Holsteinischen Gleichstellungsgesetzes vom 13.12.1994 in der 
jeweils geltenden Fassung entsprechend anwenden.  
 
 
 

 

(2) Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch Errich-
tung und Betrieb von stationären, teilstationären und ambulanten 
Angeboten der Kinder- und Jugendhilfe sowie Angbote zur 
Durchführung von Inobhutnahmen. Insbesondere soll ein Sys-
tem dezentraler Hilfen aufgebaut werden, das sicherstellt, daß 
Kinder und Jugendliche sowie deren Familien in Krisensituatio-
nen kurzfristig und wohnortnah Hilfe und Unterstützung erhalten. 
Die Gesellschaft kann Einrichtungen und Dienste im Sinne des 
Satzungszwecks selber errichten, von anderen Trägern über-
nehmen oder im Auftrage anderer Träger betreiben. 
 

 
(3) Zur Erreichung des Gesellschaftszweckes darf die Gesellschaft 

sich auf allen Gebieten betätigen, die mit dem Gegenstand des 
Unternehmens in unmittelbarem Zusammenhang stehen. Die 
Gesellschaft darf sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben einer Hilfs-
person i.S.d. § 57 Abs. 1 Satz 2 AO bedienen, soweit sie die 
Aufgaben nicht selbst wahrnimmt. Sie darf sich zur Förderung 
des Gesellschaftszweckes an anderen Unternehmen mit ge-
meinnützigem Geschäftsgegenstand beteiligen. 

 
(4) Im Rahmen des Gesellschaftszweckes arbeitet die Gesellschaft 

mit anderen in der Jugendhilfe tätigen Verbänden und Organisa-
tionen zusammen. 

 
(5) Die Gesellschaft wird die Vorschriften des Schleswig-

Holsteinischen Gleichstellungsgesetzes vom 13.12.1994 in der 
jeweils geltenden Fassung entsprechend anwenden. 
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§ 3 
Gemeinnützigkeit 

 
(1) Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar ge-

meinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstig-
te Zwecke“ der Abgabenordnung in der jeweils geltenden Fas-
sung. Die Gesellschaft ist selbstlos tätig; sie verfolgt nicht in ers-
ter Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.  
 

(2) Mittel der Gesellschaft einschließlich etwaiger Überschüsse 
dürfen nur für ihre satzungsgemäßen Zwecke verwendet wer-
den. Gesellschafter dürfen keine Gewinnanteile und in ihrer Ei-
genschaft als Gesellschafter auch keine sonstigen Zuwendun-
gen aus Mitteln der Gesellschaft erhalten.  
 

(3) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zwecke der 
Körperschaft fremd sind oder durch unverhältnismäßig hohe 
Vergütungen begünstigt werden.  
 

(4) Bei Auflösung der Gesellschaft oder bei Wegfall ihres bisheri-
gen Zwecks ist das Vermögen, soweit es die eingezahlten Kapi-
talanteile der Gesellschaft und den gemeinen Wert der von den 
Gesellschaftern geleisteten Sacheinlagen übersteigt, auf einen 
noch zu bestimmenden Dritten zu übertragen, der es nur unmit-
telbar und ausschließlich für steuerbegünstigte Zwecke i.S.der 
Abgabenordnung, nämlich Maßnahmen der Jugendhilfe, zu 
verwenden hat. Beschlüsse über die künftige Verwendung des 
Vermögens dürfen erst nach Einwilligung des zuständigen Fi-
nanzamtes ausgeführt werden. 

 
 
 

§ 3 
Gemeinnützigkeit 

 
(1) Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemein-

nützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte 
Zwecke“ der Abgabenordnung in der jeweils geltenden Fassung. 
Die Gesellschaft ist selbstlos tätig; sie verfolgt nicht in erster Li-
nie eigenwirtschaftliche Zwecke. 
 

(2) Mittel der Gesellschaft einschließlich etwaiger Überschüsse dür-
fen nur für ihre satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. 
Gesellschafter dürfen keine Gewinnanteile und in ihrer Eigen-
schaft als Gesellschafter auch keine sonstigen Zuwendungen 
aus Mitteln der Gesellschaft erhalten. 

 
(3) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zwecke der 

Körperschaft fremd sind oder durch unverhältnismäßig hohe 
Vergütungen begünstigt werden. 

 
(4) Bei Auflösung der Gesellschaft oder bei Wegfall ihres bisherigen 

Zwecks ist das Vermögen, soweit es die eingezahlten Kapitalan-
teile der Gesellschaft und den gemeinen Wert der von den Ge-
sellschaftern geleisteten Sacheinlagen übersteigt, auf den Ver-
ein Brücke Rendsburg-Eckernförde e.V. zu übertragen, der es 
nur unmittelbar und ausschließlich für steuerbegünstigte Zwecke 
i.S.d. Abgabenordnung, nämlich Maßnahmen der Jugendhilfe, 
zu verwenden hat. Beschlüsse über die künftige Verwendung 
des Vermögens dürfen erst nach Einwilligung des zuständigen 
Finanzamtes ausgeführt werden. 
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§ 4 
Gesellschafter, Stammkapital, Stammeinlagen 

 
(1) Gesellschafter sind der Kreis Rendsburg-Eckernförde, das Dia-

konie-Hilfswerk Schleswig-Holstein und die Brücke Rendsburg-
Eckernförde e.V. 
 

(2) Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 100.000,00 Euro (in 
Worten: einhunderttausend Euro). 
 

(3) Am Stammkapital sind mit folgenden Stammeinlagen beteiligt: 
 

a) Kreis Rendsburg-Eckernförde  21.000,00  € 

b) Brücke Rendsburg-Eckernförde e.V  51.000,00 € 

    28.000,00 € 

 
 
 
 
 
 
 
 

§ 5 
Organe der Gesellschaft 

 
Die Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, 
der pädagogische Beirat und die Geschäftsführung. 
 
 

§ 4 
Gesellschafter, Stammkapital, Stammeinlagen 

 
(1) Gesellschafter sind der Kreis Rendsburg-Eckernförde und die 

Brücke Rendsburg-Eckernförde e.V. 
 
 

(2) Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 100.000,00 Euro (in 
Worten: einhunderttausend Euro). 

 
(3) Am Stammkapital sind mit folgenden Stammeinlagen beteiligt: 
 

a) Kreis Rendsburg-Eckernförde       21.000,00 € 

b) Brücke Rendsburg-Eckernförde e.V.       51.000,00 € 

        28.000,00 € 

(4) Die Stammeinlagen sind jeweils in voller Höhe eingezahlt. 
 

(5) Im Falle von Kapitalerhöhungsmaßnahmen trägt die Gesell-
schaft auch solche Kosten, die nicht unmittelbar mit der Kapital-
erhöhung zusammenhängen (z.B. anteilige Kosten der Über-
nahmeerklärungen des Gesellschafters). 

 
 

§ 5 
Organe der Gesellschaft 

 
Die Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, 
der Beirat und die Geschäftsführung. 
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§ 6 
Gesellschafterversammlung, Gesellschafterbeschlüsse 

 
(1) Die ordentliche Gesellschafterversammlung findet auf Einberu-

fung durch den/die Geschäftsführer/in jährlich innerhalb der ers-
ten 6 Monate nach Ablauf eines Geschäftsjahres am Sitz der 
Gesellschaft statt. Sie beschließt insbesondere über die Fest-
stellung des Jahresabschlusses des abgelaufenden Geschäfts-
jahres, die Genehmigung des Lageberichtes, die Verwendung 
des Ergebnisses und die Entlastung der Mitglieder der Ge-
schäftsführung.  
 

(2) Eine Gesellschafterversammlung findet außerdem statt, wenn 
dies ein Gesellschafter oder die Geschäftsführung unter Angabe 
der Gründe verlangt.  
 

(3) Die Beschlußfassung kann auch schriftlich, fernmündlich, tele-
grafisch oder per Fax erfolgen, sofern nicht gesetzliche Bestim-
mungen entgegenstehen. In diesem Fall bedarf es nicht der Ab-
haltung einer Gesellschafterversammlung, wenn sich sämtliche 
Gesellschafter in der genannten Form mit dem zu fassenden 
Beschluß oder mit der genannten Stimmabgabe außerhalb der 
Gesellschafterversammlung einverstanden erklären. Die Teil-
nahme an der Beschlußfassung gilt als Zustimmung zu dem 
Verfahren. 

 
(4) Je 50,00 EUR eines Geschäftsanteils gewähren eine Stimme. 

Jeder Gesellschafter ist mit einem Vertreter in der Gesellschaf-
terversammlung vertreten. Die Stimmabgabe eines Gesellschaf-
ters in der Gesellschafterversammlung kann nur einheitlich er-
folgen.  
 

§ 6 
Gesellschafterversammlung, Gesellschafterbeschlüsse 

 
(1) Die ordentliche Gesellschafterversammlung findet auf Einberu-

fung durch den/die Geschäftsführer/in jährlich innerhalb der ers-
ten 6 Monate nach Ablauf eines Geschäftsjahres am Sitz der 
Gesellschaft statt. Sie beschließt insbesondere über die Fest-
stellung des Jahresabschlusses des abgelaufenen Geschäfts-
jahres, die Genehmigung des Lageberichtes, die Verwendung 
des Ergebnisses und die Entlastung der Mitglieder der Ge-
schäftsführung. 

 
(2) Eine Gesellschafterversammlung findet außerdem statt, wenn 

dies ein Gesellschafter oder die Geschäftsführung unter Angabe 
der Gründe verlangt. 

 
(3) Die Beschlußfassung kann auch schriftlich, fernmündlich, tele-

grafisch oder per Fax erfolgen, sofern nicht gesetzliche Bestim-
mungen entgegenstehen. In diesem Fall bedarf es nicht der Ab-
haltung einer Gesellschafterversammlung, wenn sich sämtliche 
Gesellschafter in der genannten Form mit dem zu fassenden 
Beschluß oder mit der genannten Stimmabgabe außerhalb der 
Gesellschafterversammlung einverstanden erklären. Die Teil-
nahme an der Beschlußfassung gilt als Zustimmung zu dem Ver-
fahren. 

 
(4) Je 50,00 EUR eines Geschäftsanteils gewähren eine Stimme. 

Jeder Gesellschafter ist mit einem Vertreter in der Gesellschaf-
terversammlung vertreten. Die Stimmabgabe eines Gesellschaf-
ters in der Gesellschafterversammlung kann nur einheitlich er-
folgen. 
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(5) Die Gesellschafterversammlung ist beschlußfähig, wenn min-
destens 80 % des Stammkapitals vertreten ist. Ist die Beschluß-
fähigkeit nicht gegeben, so ist innerhalb von 14 Tagen zu einer 
neuen Gesellschafterversammlung mit der gleichen Tagesord-
nung zu laden, die dann ohne Rücksicht auf die Höhe des ver-
tretenen Stammkapitals beschlußfähig ist. 

 
(6) Beschlüsse der Gesellschafterversammlung werden grundsätz-

lich mit Dreiviertelmehrheit der abgegebenen Stimmen gefaßt, 
soweit das Gesetz oder dieser Gesellschaftsvertrag nichts ande-
res bestimmen.  
 

(7) Über die Gesellschafterversammlung ist eine Niederschrift zu 
fertigen, die der Vorsitzende zu unterzeichnen hat. In der Nie-
derschrift sind Ort und Zeit der Versammlung, die Namen der 
Versammlungsteilnehmer sowie der Wortlaut der Gesellschaf-
terbeschlüsse aufzunehmen. Jedem Gesellschafter ist unver-
züglich eine Abschrift der Niederschrift zu übersenden oder zu 
übergeben. Die Anfechtung von Gesellschafterbeschlüssen 
durch Klageerhebung ist nur innerhalb einer Frist von 2 Monaten 
nach Absendung bzw. Übergabe der Abschrift des betreffenden 
Gesellschafterbeschlusses zulässig. 
 

(8) Beschlüsse außerhalb einer Gesellschafterversammlung sind in 
einer besonderen Niederschrift, die der/die Geschäftsführer/in 
zu unterschreiben hat, festzuhalten. Die Stimmabgaben der ein-
zelnen Gesellschafter und das Abstimmungsergebnis sind auf-
zunehmen. 

 
 
 

§ 7 

(5) Die Gesellschafterversammlung ist beschlußfähig, wenn mindes-
tens 80 % des Stammkapitals vertreten ist. Ist die Beschlußfä-
higkeit nicht gegeben, so ist innerhalb von 14 Tagen zu einer 
neuen Gesellschafterversammlung mit der gleichen Tagesord-
nung zu laden, die dann ohne Rücksicht auf die Höhe des ver-
tretenen Stammkapitals beschlußfähig ist. 

 
(6) Beschlüsse der Gesellschafterversammlung werden grundsätz-

lich mit Dreiviertelmehrheit der abgegebenen Stimmen gefaßt, 
soweit das Gesetz oder dieser Gesellschaftsvertrag nichts ande-
res bestimmen. 

 
(7) Über die Gesellschafterversammlung ist eine Niederschrift zu 

fertigen, die der Vorsitzende zu unterzeichnen hat. In der Nie-
derschrift sind Ort und Zeit der Versammlung, die Namen der 
Versammlungsteilnehmer sowie der Wortlaut der Gesellschaf-
terbeschlüsse aufzunehmen. Jedem Gesellschafter ist unverzüg-
lich eine Abschrift der Niederschrift zu übersenden oder zu 
übergeben. Die Anfechtung von Gesellschafterbeschlüssen 
durch Klageerhebung ist nur innerhalb einer Frist von 2 Monaten 
nach Absendung bzw. Übergabe der Abschrift des betreffenden 
Gesellschafterbeschlusses zulässig. 

 
(8) Beschlüsse außerhalb einer Gesellschafterversammlung sind in 

einer besonderen Niederschrift, die der/die Geschäftsführer/in zu 
unterschreiben hat, festzuhalten. Die Stimmabgaben der einzel-
nen Gesellschafter und das Abstimmungsergebnis sind aufzu-
nehmen. 

 
 
 

§ 7 
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Einberufung der Gesellschafterversammlung 
 

(1) Die Einberufung der Gesellschafterversammlung erfolgt durch 
Einladung der Gesellschafter seitens der Geschäftsführung mit 
eingeschriebenem Brief oder per Telefax mit Rückfax unter An-
gabe von Ort, Zeit und unter Mitteilung der Tagesordnung.  
 

 
 
 
 
(2) Die Einberufung hat mit einer Frist von mindestens zwei Wo-

chen zu erfolgen. Die Frist beginnt mit dem Tage der Aufgabe 
des Einladungsschreibens zur Post bzw. mit der Absendung per 
Telefax.  
 

(3) In dringenden Fällen kann die Einberufung auch mündlich, 
fernmündlich oder per Telefax unter Einhaltung einer Frist von 
einer Woche erfolgen.  

 
(4) Eine nicht entsprechend den zuvor gemachten Ausführungen 

einberufene Gesellschafterversammlung kann Beschlüsse nur 
fassen, wenn sämtliche Gesellschafter vertreten sind und von 
ihnen kein Widerspruch gegen die Beschlußfassung erhoben 
wird. 
 

(5) Die Geschäftsführung hat binnen zwei Wochen eine außeror-
dentliche Gesellschafterversammlung einzuberufen, wenn ein 
Gesellschafter die Einladung zur Gesellschafterversammlung 
verlangt. Das Verlangen ist der Geschäftsführung per Einschrei-
ben oder per Telefax mit Rückmeldung mitzuteilen. Wird der 
Aufforderung nicht fristgerecht entsprochen, so können  die Ge-

Einberufung der Gesellschafterversammlung 
 

(1) Die Einberufung der Gesellschafterversammlung erfolgt durch 
Einladung der Gesellschafter seitens der Geschäftsführung mit 
eingeschriebenem Brief oder per Telefax mit Rückfax unter An-
gabe von Ort, Zeit und unter Mitteilung der Tagesordnung. Falls 
die kommunale Gesellschafterin nicht durch ihre gesetzliche 
Vertretung in der Gesellschafterversammlung vertreten wird, ist 
dieser das Recht einzuräumen, an der Gesellschafterversamm-
lung teilzunehmen. 
 

(2) Die Einberufung hat mit einer Frist von mindestens zwei Wochen 
zu erfolgen. Die Frist beginnt mit dem Tage der Aufgabe des 
Einladungsschreibens zur Post bzw. mit der Absendung per Te-
lefax. 
 

(3) In dringenden Fällen kann die Einberufung auch mündlich, fern-
mündlich oder per Telefax unter Einhaltung einer Frist von einer 
Woche erfolgen. 

 
(4) Eine nicht entsprechend den zuvor gemachten Ausführungen 

einberufene Gesellschafterversammlung kann Beschlüsse nur 
fassen, wenn sämtliche Gesellschafter vertreten sind und von 
ihnen kein Widerspruch gegen die Beschlußfassung erhoben 
wird. 

 
(5) Die Geschäftsführung hat binnen zwei Wochen eine außeror-

dentliche Gesellschafterversammlung einzuberufen, wenn ein 
Gesellschafter die Einladung zur Gesellschafterversammlung 
verlangt. Das Verlangen ist der Geschäftsführung per Einschrei-
ben oder per Telefax mit Rückmeldung mitzuteilen. Wird der Auf-
forderung nicht fristgerecht entsprochen, so können  die Gesell-
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sellschafter, die ein solches Verlangen gestellt haben, die Einbe-
rufung der Gesellschafterversammlung binnen zwei Wochen mit 
schriftlicher Ladung selbst vornehmen. 

 
 

§ 8 
Aufgaben der Gesellschafterversammlung 

 
(1) Die Gesellschafterversammlung nimmt die durch Gesetz, Ge-

sellschaftsvertrag und eigene Beschlußfassung zugewiesenen 
Aufgaben wahr.  
 

(2) Der Beschlußfassung der Gesellschafterversammlung unterlie-
gen insbesondere folgende Aufgaben: 
 
a) Feststellung des Jahresabschlusses, Genehmigung des La-

geberichtes, Deckung des Jahresverlustes oder Verwen-
dung des Ergebnisses, 
 

b) Genehmigung des Wirtschafts- und Finanzplans, 
 

c) Wahl des Abschlußprüfers für den Jahresabschluß des 
kommenden Geschäftsjahres bzw. der Vorschlag für die 
Bestellung eines Abschlußprüfers, 
 

d) Bestellung und Abberufung des/der Geschäftsführers/in, 
sowie die Festlegung der Bedingungen ihrer Anstellungsver-
träge einschließlich ihrer Änderung, Aufhebung und Kündi-
gung, Geltendmachung von Ersatzansprüchen der Gesell-
schaft gegen Geschäftsführer, 
 

e) Entlastung der Geschäftsführung,  

schafter, die ein solches Verlangen gestellt haben, die Einberu-
fung der Gesellschafterversammlung binnen zwei Wochen mit 
schriftlicher Ladung selbst vornehmen. 

 
 

§ 8 
Aufgaben der Gesellschafterversammlung 

 
(1) Die Gesellschafterversammlung nimmt die durch Gesetz, Ge-

sellschaftsvertrag und eigene Beschlußfassung zugewiesenen 
Aufgaben wahr. 

 
(2) Der Beschlußfassung der Gesellschafterversammlung unterlie-

gen insbesondere folgende Aufgaben: 
 

a) Feststellung des Jahresabschlusses, Genehmigung des La-
geberichtes, Deckung des Jahresverlustes oder Verwendung 
des Ergebnisses, 
 

b) Genehmigung des Wirtschafts- und Finanzplans, 
 

c) Wahl des Abschlußprüfers für den Jahresabschluß des 
kommenden Geschäftsjahres bzw. der Vorschlag für die Be-
stellung eines Abschlußprüfers, 
 

d) Bestellung und Abberufung des/der Geschäftsführers/in, so-
wie die Festlegung der Bedingungen ihrer Anstellungsverträ-
ge einschließlich ihrer Änderung, Aufhebung und Kündigung, 
Geltendmachung von Ersatzansprüchen der Gesellschaft 
gegen Geschäftsführer, 
 

e) Entlastung der Geschäftsführung,  

TOP 13.2



 
f) Zustimmung zur Verfügung, Belastung, Zusammenlegung, 

Teilung oder Einziehung von Geschäftsanteilen, 
 

g) Erhöhung oder Herabsetzung des Stammkapitals, 
 

h) Aufnahme neuer Gesellschafter, 
 

i) Erwerb, Veräußerung und Belastung von Grundeigentum 
und grundstücksgleichen Rechten. 
 

j) Gründung von Unternehmen, Erwerb oder Veräußerung von 
Beteiligungen an anderen Unternehmen sowie Errichtung 
oder Verlegung von Betrieben oder wesentlichen Betriebs-
teilen, 
 
 

k) Stillegung von Betrieben oder wesentlichen Betriebsteilen, 
 

l) Erstellung von Bauvorhaben sowie jede wesentliche Ände-
rung an Gebäuden der Gesellschaft, die im Einzelfall über 
einen Betrag von 100.000,00 EUR hinausgehen, 
 

m) Abschluß, Kündigung oder Änderung von Verträgen der Ge-
sellschaft mit ihren Gesellschaftern sowie mit diesen durch 
Beteiligung verbundenen Unternehmen und Dritten, soweit 
eine von der Gesellschafterversammlung festgelegte Wert-
grenze überschritten wird, 
 

n) Änderung des Gesellschaftsvertrages, 
 

o) Auflösung der Gesellschaft sowie die Wahl der Liquidatoren, 

 
f) Zustimmung zur Verfügung, Belastung, Zusammenlegung, 

Teilung oder Einziehung von Geschäftsanteilen, 
 

g) Erhöhung oder Herabsetzung des Stammkapitals, 
 

h) Aufnahme neuer Gesellschafter, 
 

i) Erwerb, Veräußerung und Belastung von Grundeigentum und 
grundstücksgleichen Rechten. 
 

j) die unmittelbare oder mittelbare Gründung von Gesellschaf-
ten, Genossenschaften oder anderen privatrechtlichen Verei-
nigungen oder die Beteiligung an diesen oder deren Grün-
dung, die Erhöhung solcher Beteiligungen und die teilweise 
oder vollständige Veräußerung von derartigen Unternehmen 
 

k) Stillegung von Betrieben oder wesentlichen Betriebsteilen, 
 

l) Erstellung von Bauvorhaben sowie jede wesentliche Ände-
rung an Gebäuden der Gesellschaft, die im Einzelfall über ei-
nen Betrag von 100.000,00 EUR hinausgehen, 
 

m) Abschluß, Kündigung oder Änderung von Verträgen der Ge-
sellschaft mit ihren Gesellschaftern sowie mit diesen durch 
Beteiligung verbundenen Unternehmen und Dritten, soweit 
eine von der Gesellschafterversammlung festgelegte Wert-
grenze überschritten wird, 
 

n) Änderung des Gesellschaftsvertrages, 
 

o) Auflösung der Gesellschaft sowie die Wahl der Liquidatoren, 
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p) Erteilung von Prokuren und Handlungsvollmachten sowie 

deren Widerruf, 
 

q) Abschluß von Tarifverträgen, Begründung der Mitgliedschaft 
in einer Arbeitgeberkoalition sowie deren Beendigung, 
 

r) Festlegung der Geschäftsordnung des Beirates. 
 
 
(3) Die Gesellschafterversammlung kann weitere Maßnahmen und 

Geschäfte von ihrer zustimmenden Beschlußfassung abhängig 
machen. 

 
(4) In den Fällen, in denen das GmbH-Gesetz eine qualifizierte 

Mehrheit vorsieht sowie in den Fällen des Abs. (2) lit. f) bis j) 
und l) bis r), bedarf der Beschluß der Zustimmung von 80 % der 
Stimmen. In den Fällen des Abs. (2) lit. a) bis e) und k) ist die 
einfache Mehrheit erforderlich. Der Beschluß kann jedoch auch 
in diesen Fällen nicht gegen die Stimmen des Kreises Rends-
burg-Eckernförde gefaßt werden. 

 
 
 

§ 9 
Pädagogischer Beirat 

 
(1) Der Beirat hat acht Mitglieder, die ehrenamtlich tätig sind. 

 
(2) Die Mitglieder des Beirates werden von den Gesellschaftern 

nach den nachfolgenden Regelungen benannt:  
 

 
p) Erteilung von Prokuren und Handlungsvollmachten sowie de-

ren Widerruf, 
 

q) Abschluß von Tarifverträgen, Begründung der Mitgliedschaft 
in einer Arbeitgeberkoalition sowie deren Beendigung, 
 

r) Festlegung der Geschäftsordnung des Beirates. 
 

 
(3) Die Gesellschafterversammlung kann weitere Maßnahmen und 

Geschäfte von ihrer zustimmenden Beschlußfassung abhängig 
machen. 
 

(4) In den Fällen, in denen das GmbH-Gesetz eine qualifizierte 
Mehrheit vorsieht sowie in den Fällen des Abs. (2) lit. f) bis h), j)  
und l) bis r), bedarf der Beschluß der Zustimmung von 80 % der 
Stimmen. In den übrigen Fällen ist die einfache Mehrheit erfor-
derlich.  

 
 
 
 
 

§ 9 
Beirat 

 
(1) Der Beirat hat acht Mitglieder, die ehrenamtlich tätig sind. 

 
(2) Die Mitglieder des Beirates werden von den Gesellschaftern 

nach den nachfolgenden Regelungen benannt: 
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a) Der Kreis Rendsburg-Eckernförde benennt 4 Mitglieder 
 
 
 

b) Der Gesellschafter Brücke Rendsburg-Eckernförde e.V. be-
nennt 4 Mitglieder. 
 
 

(3) Für jedes Mitglied des Beirates ist ein/eine Vertreter/in zu be-
nennen. 

 
(4) Die Mitglieder des Beirates werden unbefristet bestellt. Der je-

weils benennungsberechtigte Gesellschafter ist berechtigt, das 
von ihm benannte Mitglied des Beirates jederzeit ohne Angabe 
von Gründen abzuberufen und ein neues Mitglied zu benennen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(5) Die Geschäftsordnung des Beirates wird von der Gesellschaf-

terversammlung erlassen. Der Beirat wählt auf seiner ersten Sit-

a) Der Kreis Rendsburg-Eckernförde benennt 4 Mitglieder. Ent-
sprechend § 15 Abs. 1 Gleichstellungsgesetz soll die Bestel-
lung der Mitglieder paritätisch erfolgen. 
 

b) Der Verein Brücke Rendsburg-Eckernförde e.V. benennt 4 
Mitglieder. 
 

 
(3) Für jedes Mitglied des Beirates ist ein/eine Vertreter/in zu be-

nennen. 
 
(4) Die Mitglieder des Beirates werden unbefristet bestellt. Der je-

weils benennungsberechtigte Gesellschafter ist berechtigt, das 
von ihm benannte Mitglied des Beirates jederzeit ohne Angabe 
von Gründen abzuberufen und ein neues Mitglied zu benennen. 
 

(5) Der Gesellschafter Kreis Rendsburg-Eckernförde ist berechtigt, 
durch seine Organe den von ihm entsandten oder auf seine Ver-
anlassung hin gewählten Mitgliedern Weisungen bezüglich der 
Steuerung des Unternehmens zur Erreichung strategischer Ziele 
zu erteilen. 
Die vom Kreis Rendsburg-Eckernförde entsandten oder auf sei-
ne Veranlassung hin gewählten Mitglieder des Beirats sind be-
rechtigt, bei ihrer Tätigkeit das Interesse des Kreises Rends-
burg-Eckernförde zu verfolgen, dies insbesondere im Hinblick 
auf die Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch die Gesellschaft, 
und den Organen des Kreises Rendsburg-Eckernförde Auskünf-
te zu erteilen; die §§ 394 und 395 des Aktiengesetzes gelten 
entsprechend. 
 

(6) Die Geschäftsordnung des Beirates wird von der Gesellschaf-
terversammlung erlassen. Der Beirat wählt auf seiner ersten 
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zung aus seiner Mitte eine/einen Vorsitzende/Vorsitzenden und 
eine Stellvertreterin/Stellvertreter. 
 

(6) Der/die Vorsitzende des Beirates lädt schriftlich unter Angabe 
der Tagesordnung mit einer Frist von mindestens 14 Tagen ein. 
In dringenden Fällen kann die Einladung kurzfristig fernmündlich 
oder fernschriftlich erfolgen.  
 

(7) Der Geschäftsführer/die Geschäftsführerin nimmt an der Sit-
zung mit beratender Stimme teil. 
 

(8) Über die Sitzungsergebnisse ist ein Protokoll zu fertigen, das 
von dem/der Vorsitzenden und von der Protokollführung zu un-
terzeichnen ist. Erklärungen für den Beirat werden von dem/der 
Vorsitzenden abgegeben. 
 

(9) Der Beirat unterstützt und berät die Geschäftsführung. Darüber 
hinaus sind dem Beirat auf Verlangen in den in den §§ 8 Absät-
ze 2 und 3 genannten Fällen die Beschlußvorschläge durch die 
Geschäftsführung vorzulegen.  

 
(10) Entscheidungen der Geschäftsführung zu den nachfolgend 

aufgeführten Beschlußgegenständen bedürfen der vorherigen 
Zustimmung des Beirates. 
 
a) Änderungen oder Ergänzungen des Systems dezentraler 

Strukturen zur Inobhutnahme und Krisenintervention, 
 

b) Änderung oder Ergänzung der vorhandenen stationären Hil-
fen zur zeitlich befristeten Unterbringung von Kindern und 
Jugendlichen, 
 

Sitzung aus seiner Mitte eine/einen Vorsitzende/Vorsitzenden 
und eine Stellvertreterin/Stellvertreter. 

 
(7) Der/die Vorsitzende des Beirates lädt schriftlich unter Angabe 

der Tagesordnung mit einer Frist von mindestens 14 Tagen ein. 
In dringenden Fällen kann die Einladung kurzfristig fernmündlich 
oder fernschriftlich erfolgen. 

 
(8) Der Geschäftsführer/die Geschäftsführerin nimmt an der Sit-

zung mit beratender Stimme teil. 
 
(9) Über die Sitzungsergebnisse ist ein Protokoll zu fertigen, das 

von dem/der Vorsitzenden und von der Protokollführung zu un-
terzeichnen ist. Erklärungen für den Beirat werden von dem/der 
Vorsitzenden abgegeben. 

 
(10) Der Beirat unterstützt und berät die Geschäftsführung und die 

Gesellschafterversammlung in allen Fragen der Gesellschaft. 
Dazu behandelt er von ihm ausgewählte Themen der Gesell-
schaft, insbesondere fachliche Themen und die Zusammenar-
beit mit dem Kreis / Auftraggeber. Zu diesem Zweck berichtet 
die Geschäftsführung dem Beirat über die jeweiligen Arbeits-
felder, dortige Schwerpunkte und Trends. Ergebnisse werden 
in Form von Beschlussempfehlungen an die Geschäftsführung 
und / oder die Gesellschafterversammlung formuliert.  

 
(11)  Jedem Beiratsmitglied ist unter Wahrung der datenschutz-

rechtlichen Bestimmungen Einsicht in die Bücher und Schriften 
der Gesellschaft zu geben. Des Weiteren sind den Beiratsmit-
gliedern durch die Geschäftsführung die Fragen zu beantwor-
ten, die für die Ausübung des Beiratsmandates erforderlich 
sind. 
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c) Festlegung der fachlichen Konzeption; insbesondere die 
Jahresplanung mit den dazugehörigen Projekt- und Zeitplä-
nen bzgl. der Umgestaltung der Angebote, 
 

d) alle Entscheidungen, die wesentliche Auswirkungen auf die 
inhaltliche Tätigkeit der Gesellschaft haben können. 

 
Beschlüsse des Beirates können durch Beschluß der Gesell-
schafterversammlung mit einer Mehrheit von 80 % aufgehoben 
oder ersetzt werden. 
 

(11) Der Beirat ist beschlußfähig, wenn mindestens fünf Mitglieder 
einschließlich der Vertreter der abwesenden Mitglieder anwe-
send sind. Beschlüsse des Beirates bedürfen einer Mehrheit von 
Dreiviertel der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder. 
 

 
 

§ 10 
Geschäftsführung, Vertretung der Gesellschaft 

 
(1) Die Gesellschaft hat eine Geschäftsführung bzw. einen Ge-

schäftsführer oder mehrere Geschäftsführerinnen bzw. Ge-
schäftsführer.  
 

(2) Besteht die Geschäftsführung aus einer Person, vertritt diese 
die Gesellschaft allein. Besteht sie aus mehreren Personen, ver-
treten je zwei die Gesellschaft gemeinsam oder eine gemeinsam 
mit einer Prokuristin bzw. einem Prokuristen. 
 

(3) Die Geschäftsführung wird von der Gesellschafterversammlung 
gemäß § 8 Abs. (2) lit. d) bestellt. Die Bestellung ist jederzeit wi-

 
(12) Folgen Geschäftsführung oder Gesellschafterversammlung 

Empfehlungen des Beirates nicht, so ist die entsprechende 
Entscheidung gegenüber dem Gremium schriftlich zu begrün-
den. 

 
 
 
 
 

 
(13) Der Beirat ist nur beschlußfähig, wenn mindestens die Hälfte 

seiner Mitglieder oder deren Vertreter an der Beschlussfas-
sung teilnimmt. 

 
 
 
 

§ 10 
Geschäftsführung, Vertretung der Gesellschaft 

 
(1) Die Gesellschaft hat eine Geschäftsführerin bzw. einen Ge-

schäftsführer oder mehrere Geschäftsführerinnen bzw. Ge-
schäftsführer. 

 
(2) Besteht die Geschäftsführung aus einer Person, vertritt diese die 

Gesellschaft allein. Besteht sie aus mehreren Personen, vertre-
ten je zwei die Gesellschaft gemeinsam oder eine gemeinsam 
mit einer Prokuristin bzw. einem Prokuristen. 

 
(3) Die Geschäftsführung wird von der Gesellschafterversammlung 

gemäß § 8 Abs. (2) lit. d) bestellt. Die Bestellung ist jederzeit wi-
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derruflich unbeschadet etwaiger Ansprüche aus dem Anstel-
lungsverhältnis.  
 

(4) Durch Gesellschafterbeschluß kann allen oder einzelnen Ge-
schäftsführerinnen oder Geschäftsführern Alleinvertretungsbe-
fugnis sowie Befreiung von den Beschränkungen des § 181 
BGB erteilt werden.  
 

(5) Die Geschäftsführung hat der Gesellschafterversammlung über 
die Angelegenheiten der Gesellschaft zu berichten. Einzelheiten 
kann die Gesellschafterversammlung in einer Geschäftsordnung 
für die Geschäftsführung regeln. Die Aufgaben der Geschäfts-
führung, die der Zustimmung der Gesellschafterversammlung 
bedürfen, ergeben sich aus den gesetzlichen Bestimmungen, 
dem Gesellschaftsvertrag sowie der Geschäftsordnung für die 
Geschäftsführung, die von der Gesellschafterversammlung er-
lassen werden kann. 

 
 

§ 11 
Wirtschaftsplan, Jahresabschluß und Lagebericht 

 
(1) Die Geschäftsführung hat jeweils bis zum 30. November einen 

Wirtschaftsplan in sinngemäßer Anwendung der Vorschriften der 
Eigenbetriebsverordnung (EigVO) für das folgende Geschäfts-
jahr aufzustellen, der die zu erwartenden Aufwendungen, Erträ-
ge und Investitionen berücksichtigt. Außerdem sind eine fünfjäh-
rige Finanzplanung und ein Stellenplan zu erstellen. Die Pläne 
sind der Gesellschafterversammlung vor Beginn eines Wirt-
schaftsjahres zur Beschlußfassung vorzulegen.  
 

(2) Die Geschäftsführung hat den Jahresabschluß (Bilanz-, Ge-

derruflich unbeschadet etwaiger Ansprüche aus dem Anstel-
lungsverhältnis. 

 
(4) Durch Gesellschafterbeschluß kann allen oder einzelnen Ge-

schäftsführerinnen oder Geschäftsführern Alleinvertretungsbe-
fugnis sowie Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB 
erteilt werden. 

 
(5) Die Geschäftsführung hat der Gesellschafterversammlung über 

die Angelegenheiten der Gesellschaft zu berichten. Einzelheiten 
kann die Gesellschafterversammlung in einer Geschäftsordnung 
für die Geschäftsführung regeln. Die Aufgaben der Geschäfts-
führung, die der Zustimmung der Gesellschafterversammlung 
bedürfen, ergeben sich aus den gesetzlichen Bestimmungen, 
dem Gesellschaftsvertrag sowie der Geschäftsordnung für die 
Geschäftsführung, die von der Gesellschafterversammlung er-
lassen werden kann. 

 
 

§ 11 
Wirtschaftsplan, Jahresabschluß und Lagebericht 

 
(1) Die Geschäftsführung hat jeweils bis zum 30. November einen 

Wirtschaftsplan in sinngemäßer Anwendung der Vorschriften der 
Eigenbetriebsverordnung (EigVO) für das folgende Geschäfts-
jahr aufzustellen, der die zu erwartenden Aufwendungen, Erträ-
ge und Investitionen berücksichtigt. Außerdem sind eine fünfjäh-
rige Finanzplanung und ein Stellenplan zu erstellen. Die Pläne 
sind dem Kreis vorab zur Kenntnis zu geben und der Gesell-
schafterversammlung vor Beginn eines Wirtschaftsjahres zur 
Beschlußfassung vorzulegen. 
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winn- und Verlustrechnung und Anhang) sowie den Lagebericht 
nach Maßgabe der für große Kapitalgesellschaften geltenden 
Vorschriften des 3. Buches des HGB innerhalb von drei Mona-
ten nach Ablauf des Geschäftsjahres zu erstellen und innerhalb 
von 6 Monaten von dem durch Gesellschafterbeschluß bestell-
ten Abschlußprüfer prüfen zu lassen und vorzulegen. Nach Prü-
fung durch den Abschlußprüfer nach den für große Gesellschaf-
ten geltenden Bestimmungen sind der Jahresabschluß und La-
gebericht zusammen mit dem Prüfbericht unverzüglich der Ge-
sellschafterversammlung zur Feststellung des Jahresabschlus-
ses vorzulegen. Solange die Gesellschaft tatsächlich eine kleine 
Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 HGB ist, erfolgt die Prü-
fung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes abweichend 
von Satz 1 nach den Vorschriften des Kommunalprüfungsgeset-
zes. 
 

(3) Dem Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-
Eckernförde werden Befugnisse nach § 54 Haushaltsgrundsät-
zegesetz eingeräumt; gleiches gilt für die Befugnisse des Lan-
desrechnungshofes. 
 

(4) Jeder Gesellschafter ist berechtigt, sich von der Ordnungsmä-
ßigkeit und Zweckmäßigkeit des Geschäftsganges zu überzeu-
gen. Dazu können Beauftragte Einsicht in die Bücher nehmen. § 
51 a des GmbHG ist uneingeschränkt anzuwenden. 

 
§ 12 

Gewinn 
 
Eine Gewinnausschüttung findet nicht statt. 
 
 

(2) Die Geschäftsführung hat den Jahresabschluß (Bilanz-, Gewinn- 
und Verlustrechnung und Anhang) sowie den Lagebericht nach 
Maßgabe der für große Kapitalgesellschaften geltenden Vor-
schriften des 3. Buches des HGB innerhalb von drei Monaten 
nach Ablauf des Geschäftsjahres zu erstellen und innerhalb von 
6 Monaten von dem durch Gesellschafterbeschluß bestellten 
Abschlußprüfer prüfen zu lassen und vorzulegen. Nach Prüfung 
durch den Abschlußprüfer nach den für große Gesellschaften 
geltenden Bestimmungen sind der Jahresabschluß und Lagebe-
richt zusammen mit dem Prüfbericht unverzüglich der Gesell-
schafterversammlung zur Feststellung des Jahresabschlusses 
vorzulegen. Solange die Gesellschaft tatsächlich eine kleine Ka-
pitalgesellschaft im Sinne des § 267 HGB ist, erfolgt die Prüfung 
des Jahresabschlusses und des Lageberichtes abweichend von 
Satz 1 nach den Vorschriften des Kommunalprüfungsgesetzes. 

 
 
(3) Dem Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-

Eckernförde werden Befugnisse nach § 54 Haushaltsgrundsät-
zegesetz eingeräumt; gleiches gilt für die Befugnisse des Lan-
desrechnungshofes. 

 
(4) Jeder Gesellschafter ist berechtigt, sich von der Ordnungsmä-

ßigkeit und Zweckmäßigkeit des Geschäftsganges zu überzeu-
gen. Dazu können Beauftragte Einsicht in die Bücher nehmen. 
§ 51 a des GmbHG ist uneingeschränkt anzuwenden. 

 
§ 12 

Gewinn 
 
Eine Gewinnausschüttung findet nicht statt. 
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§ 13 
Geschäftsanteile 

 
(1) Jede Verfügung über Geschäftsanteile oder Teile von solchen 

sowie die Verpfändungen und anderweitige Belastung von Ge-
schäftsanteilen mit Rechten Dritter ist nur mit Zustimmung der 
Gesellschaft aufgrund eines Beschlusses der Gesellschafterver-
sammlung zulässig.  
 

(2) Für die Zusammenlegung von Geschäftsanteilen ist ein Be-
schluß der Gesellschafterversammlung erforderlich. 

 
 

§ 14 
Einziehung von Geschäftsanteilen 

 
(1) Die ganze oder teilweise Einziehung von Geschäftsanteilen ist 

mit Zustimmung des betroffenen Gesellschafters jederzeit zu-
lässig. 

 
(2) Die Zwangseinziehung eines Geschäftsanteiles ist zulässig, 

wenn 
 
 a) über das Vermögen eines Gesellschafters das In-

solvenzverfahren rechtskräftig eröffnet oder die 
Eröffnung eines solchen Verfahrens mangels Mas-
se rechtskräftig abgelehnt wird, 

 

 b) die Zwangsvollstreckung in den Geschäftsanteil 
eines Gesellschafters betrieben wird und nicht in-
nerhalb einer Frist von einem Monat been-

 
§ 13 

Geschäftsanteile 
 

(1) Jede Verfügung über Geschäftsanteile oder Teile von solchen 
sowie die Verpfändungen und anderweitige Belastung von Ge-
schäftsanteilen mit Rechten Dritter ist nur mit Zustimmung der 
Gesellschaft aufgrund eines Beschlusses der Gesellschafterver-
sammlung zulässig. 
 

(2) Für die Zusammenlegung von Geschäftsanteilen ist ein Be-
schluß der Gesellschafterversammlung erforderlich. 

 
 

§ 14 
Einziehung von Geschäftsanteilen 

 
(1) Die ganze oder teilweise Einziehung von Geschäftsanteilen ist 

mit Zustimmung des betroffenen Gesellschafters jederzeit zuläs-
sig. 
 

(2) Die Zwangseinziehung eines Geschäftsanteiles ist zulässig, 
wenn 

 
 a) über das Vermögen eines Gesellschafters das In-

solvenzverfahren rechtskräftig eröffnet oder die 
Eröffnung eines solchen Verfahrens mangels Mas-
se rechtskräftig abgelehnt wird, 
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det/aufgehoben wird, 

 c) der Gesellschafter die Pflichten gegenüber der 
Gesellschaft in grober Weise verletzt, insbesonde-
re wenn ein dem § 133 HGB entsprechender Tat-
bestand gegeben ist,  

 d) der Gesellschafter Auflösungsklage erhebt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 
(3) Die Gesellschaft kann bei Pfändung eines Geschäftsanteils 

nach Ablauf eines Monats, sofern die Zwangsvollstreckungs-
maßnahmen zwischenzeitlich nicht aufgehoben wurden, auch 
den vollstreckenden Gläubiger befriedigen. Der betroffene Ge-
sellschafter kann der Befriedigung nicht widersprechen. Der be-
troffene Gesellschafter hat der Gesellschaft für die etwaig von 
der Gesellschaft gezahlten Beträge Ersatz zu leisten. 
 

(4) Die Einziehung wird durch die Geschäftsführung erklärt. Sie 
bedarf eines einstimmigen Beschlusses der Gesellschafterver-
sammlung ohne Mitwirkung des betroffenen Gesellschafters. 
 

(5) Die Vergütung des eingezogenen Geschäftsanteils bestimmt 
sich nach § 3 und § 15 Abs. 5 bis 7 dieses Vertrages. 
 

 
§ 15 

Kündigung der Gesellschaft 
 

(1) Jeder Gesellschafter kann seine Beteiligung mit einer Frist von 
einem Jahr zum Schluß eines Kalenderjahres durch einge-
schriebenen Brief an die Gesellschaft kündigen. 

 

 b) die Zwangsvollstreckung in den Geschäftsanteil 
eines Gesellschafters betrieben wird und nicht in-
nerhalb einer Frist von einem Monat been-
det/aufgehoben wird, 

 c) der Gesellschafter die Pflichten gegenüber der 
Gesellschaft in grober Weise verletzt, insbesonde-
re wenn ein dem § 133 HGB entsprechender Tat-
bestand gegeben ist,  
 

 d) der Gesellschafter Auflösungsklage erhebt. 
 
 
 

(3) Die Gesellschaft kann bei Pfändung eines Geschäftsanteils nach 
Ablauf eines Monats, sofern die Zwangsvollstreckungsmaßnah-
men zwischenzeitlich nicht aufgehoben wurden, auch den voll-
streckenden Gläubiger befriedigen. Der betroffene Gesellschaf-
ter kann der Befriedigung nicht widersprechen. Der betroffene 
Gesellschafter hat der Gesellschaft für die etwaig von der Ge-
sellschaft gezahlten Beträge Ersatz zu leisten. 

 
(4) Die Einziehung wird durch die Geschäftsführung erklärt. Sie be-

darf eines einstimmigen Beschlusses der Gesellschafterver-
sammlung ohne Mitwirkung des betroffenen Gesellschafters. 
 

(5) Die Vergütung des eingezogenen Geschäftsanteils bestimmt 
sich nach § 3 und § 15 Abs. 5 bis 7 dieses Vertrages. 
 

 
§ 15 

Kündigung der Gesellschaft 
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(2) Die Gesellschaft ist berechtigt, den Geschäftsanteil des aus-
scheidenden Gesellschafters einzuziehen oder die Abtretung an 
eine von ihr zu benennende juristische Person zu verlangen. § 
14 Abs. 4 dieses Vertrages gelten entsprechend. 

 
(3) Durch eine Kündigung wird die Gesellschaft nicht aufgelöst. 
 
(4) Ist der Anteil des kündigenden Gesellschafters nicht spätestens 

mit Ablauf von 6 Monaten nach dem Tag, auf den die Kündigung 
erfolgt ist, von der Gesellschaft oder einem Dritten übernommen 
oder eingezogen, so tritt die Gesellschaft in Liquidation. 
 

(5) Scheidet ein Gesellschafter, der eine steuerbegünstigte Kör-
perschaft oder Körperschaft des öffentlichen Rechts ist und bei 
dem die Mittelverwendung für steuerbegünstigte Zwecke gesi-
chert ist, aus der Gesellschaft aus, so erhält er eine Barabfin-
dung in Höhe des seiner Beteiligung an der Gesellschaft ent-
sprechenden Anteils am buchmäßigen Eigenkapital der Gesell-
schaft. Sonderposten aus Zuschüssen des betreffenden Gesell-
schafters sind ohne Einfluß auf den Buchwert bei der Berech-
nung der Abfindung. Scheidet ein Gesellschafter  nicht auf einen 
Bilanzstichtag aus, so ist für die Ermittlung der Abfindung der 
letzte, dem Ausscheiden vorangegangene Jahresabschluß 
maßgebend. 
 

(6) Der Abfindungsbetrag nach Abs. 5 ist mit dem jeweiligen Basis-
zinssatz der Europäischen Zentralbank zu verzinsen und in 5 
gleichen jährlichen Teilbeträgen, beginnend 6 Monate nach dem 
Ausscheiden des Gesellschafters, zu tilgen. Die Zinsen sind mit 
den Tilgungsraten zu entrichten. 
 

(7) Kommt eine Einigung über die Entschädigung nicht zustande, 

(1) Jeder Gesellschafter kann seine Beteiligung mit einer Frist von 
einem Jahr zum Schluß eines Kalenderjahres durch einge-
schriebenen Brief an die Gesellschaft kündigen. 

 
(2) Die Gesellschaft ist berechtigt, den Geschäftsanteil des aus-

scheidenden Gesellschafters einzuziehen oder die Abtretung an 
eine von ihr zu benennende juristische Person zu verlangen. 
§ 14 Abs. 4 dieses Vertrages gelten entsprechend. 

 
(3) Durch eine Kündigung wird die Gesellschaft nicht aufgelöst. 
 
(4) Ist der Anteil des kündigenden Gesellschafters nicht spätestens 

mit Ablauf von 6 Monaten nach dem Tag, auf den die Kündigung 
erfolgt ist, von der Gesellschaft oder einem Dritten übernommen 
oder eingezogen, so tritt die Gesellschaft in Liquidation. 

 
(5) Scheidet ein Gesellschafter, der eine steuerbegünstigte Körper-

schaft oder Körperschaft des öffentlichen Rechts ist und bei dem 
die Mittelverwendung für steuerbegünstigte Zwecke gesichert ist, 
aus der Gesellschaft aus, so erhält er eine Barabfindung in Höhe 
des seiner Beteiligung an der Gesellschaft entsprechenden An-
teils am buchmäßigen Eigenkapital der Gesellschaft. Sonderpos-
ten aus Zuschüssen des betreffenden Gesellschafters sind ohne 
Einfluß auf den Buchwert bei der Berechnung der Abfindung. 
Scheidet ein Gesellschafter  nicht auf einen Bilanzstichtag aus, 
so ist für die Ermittlung der Abfindung der letzte, dem Ausschei-
den vorangegangene Jahresabschluß maßgebend. 
 

 
(6) Der Abfindungsbetrag nach Abs. 5 ist mit dem jeweiligen Basis-

zinssatz der Europäischen Zentralbank zu verzinsen und in 5 
gleichen jährlichen Teilbeträgen, beginnend 6 Monate nach dem 
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ist sie von einem Sachverständigen (Wirtschaftsprüfer oder 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft) schiedsgerichtlich zu ermitteln, 
der von Gläubiger und Schuldner der Entschädigung gemein-
sam - hilfsweise auf Antrag eines Beteiligten von der für die Ge-
sellschaft zuständigen Industrie- und Handelskammer - bestellt 
wird. Die Kosten des Sachverständigen sind je zur Hälfte von 
Gläubiger und Schuldner der Entschädigung zu zahlen.  
 
 

§ 16 
Beendigung der Gesellschaft 

 
(1) Der Beschluß über die Auflösung der Gesellschaft bedarf der 

Zustimmung des gesamten Stammkapitals. 
 

(2) Die Liquidatoren sind der/die Geschäftsführer/in, wenn die Ge-
sellschafterversammlung nichts anderes bestimmt. Die Liquida-
toren können von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit 
werden. 
 

(3) Die Gesellschafter erhalten keine Entschädigung.  
 

§ 17 
Teilnichtigkeit 

 
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages nichtig oder un-
wirksam sein, so wird hierdurch die Gültigkeit des Vertrages im 
übrigen nicht berührt. Sie sind durch wirksame Bestimmungen zu 
ersetzen, die zu einem möglichst gleichartigen Ergebnis führen. 
Die Gesellschafter verpflichten sich für diesen Fall ausdrücklich, 
die ungültigen Bestimmungen so zu ergänzen und umzudeuten, 
daß der mit der ungültigen Vorschrift beabsichtigte Zweck soweit 

Ausscheiden des Gesellschafters, zu tilgen. Die Zinsen sind mit 
den Tilgungsraten zu entrichten. 

 
(7) Kommt eine Einigung über die Entschädigung nicht zustande, ist 

sie von einem Sachverständigen (Wirtschaftsprüfer oder Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft) schiedsgerichtlich zu ermitteln, der 
von Gläubiger und Schuldner der Entschädigung gemeinsam - 
hilfsweise auf Antrag eines Beteiligten von der für die Gesell-
schaft zuständigen Industrie- und Handelskammer - bestellt wird. 
Die Kosten des Sachverständigen sind je zur Hälfte von Gläubi-
ger und Schuldner der Entschädigung zu zahlen. 

 
 

§ 16 
Beendigung der Gesellschaft 

 
(1) Der Beschluß über die Auflösung der Gesellschaft bedarf der 

Zustimmung des gesamten Stammkapitals. 
 
(2) Die Liquidatoren sind der/die Geschäftsführer/in, wenn die Ge-

sellschafterversammlung nichts anderes bestimmt. Die Liquida-
toren können von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit 
werden. 

 
(3) Die Gesellschafter erhalten keine Entschädigung. 
 

§ 17 
Rechte und Aufgaben der Beteiligungsverwaltung 

 
Die Beteiligungsverwaltung darf sich, soweit andere Rechtsvor-
schriften nicht entgegenstehen, jederzeit über Angelegenheiten der 
Gesellschaft informieren, an deren Sitzungen teilnehmen und Unter-
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als möglich erreicht wird.  
 

 
§ 18 

Veröffentlichungen 
 
Die Veröffentlichungen der Gesellschaft erfolgen im Bundesanzei-
ger bzw. im elektronischen Bundesanzeiger. 
 
 

§ 19 
Gerichtsstand 

 
Gerichtsstand für alle sich aus diesem Vertrag ergebenden Strei-
tigkeiten ist der Sitz der Gesellschaft. 
 
 

§ 20 
Schlußbestimmungen 

 
Soweit in diesem Vertrag nichts anderes bestimmt ist, gelten die 
maßgeblichen gesetzlichen Vorschriften. 

 
§ 21 

Kosten 
 

Die Kosten der Gründung trägt die Gesellschaft bis zur Höhe von 
EUR 2.500,00. Im übrigen tragen die Kosten die Gesellschafter 
anteilig entsprechend der Höhe ihrer Beteiligung.  

lagen einsehen. 
 
 

§ 18 
Teilnichtigkeit / Salvatorische Klausel 

 
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages nichtig oder un-
wirksam sein, so wird hierdurch die Gültigkeit des Vertrages im Üb-
rigen nicht berührt. Sie sind durch wirksame Bestimmungen zu er-
setzen, die zu einem möglichst gleichartigen Ergebnis führen. Die 
Gesellschafter verpflichten sich für diesen Fall ausdrücklich, die un-
gültigen Bestimmungen so zu ergänzen und umzudeuten, daß der 
mit der ungültigen Vorschrift beabsichtigte Zweck soweit als möglich 
erreicht wird. 
 
 

§ 19 
Veröffentlichungen 

 
Die Veröffentlichungen der Gesellschaft erfolgen im Bundesanzei-
ger bzw. im elektronischen Bundesanzeiger. 
 
 

§ 20 
Gerichtsstand 

 
Gerichtsstand für alle sich aus diesem Vertrag ergebenden Streitig-
keiten ist der Sitz der Gesellschaft. 
 
 

§ 21 
Schlußbestimmungen 
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Soweit in diesem Vertrag nichts anderes bestimmt ist, gelten die 
maßgeblichen gesetzlichen Vorschriften. 

 
§ 22 

Kosten 
 

Die Kosten der Gründung trägt die Gesellschaft bis zur Höhe von 
EUR 2.500,00. Im Übrigen tragen die Kosten die Gesellschafter an-
teilig entsprechend der Höhe ihrer Beteiligung. 
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Kreis Rendsburg-Eckernförde
Der Landrat

Vorlage-Nr:

Datum:

Ansprechpartner/in:

VO/2019/973-001-001

14.11.2019

Behrens, Klaus

Beschlussvorlage öffentlich

- öffentlich - 

Fachdienst Kommunalaufsicht

Bearbeiter/in: Behrens, Klaus

Gründung einer Klimaschutzagentur
vorgesehene Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

16.12.2019 Kreistag des Kreises Rendsburg-Eckernförde Entscheidung

Beschlussvorschlag: 

Der Kreistag beschließt die Gründung und Beteiligung des Kreises an einer Klima-
schutzagentur gGmbH nach Maßgabe des beigefügten Gesellschaftsvertrages. 

Der Landrat oder eine von ihm bevollmächtigte Person wird beauftragt, alle mit der 
Gesellschaftsgründung einhergehenden notwendigen Schritte einzuleiten und er-
mächtigt, redaktionelle Änderungen am Vertrag vorzunehmen.

1. Begründung der Nichtöffentlichkeit: 
Entfällt

2. Sachverhalt: 
Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 17.06.2019 unter anderem mehrheitlich be-
schlossen, Gesellschafter einer noch zu gründenden Klimaschutzagentur zu werden 
und die Verwaltung ermächtigt, die Gründung der Klimaschutzagentur vorzubereiten.

In Abstimmung mit Vertretern der gemeindlichen Ebene (Beirat) wurde der dieser 
Vorlage beigefügte Entwurf eines Gesellschaftsvertrages entwickelt, der die Grün-
dung einer gemeinnützigen GmbH beinhaltet. 

Der Vertrag sieht eine Beteiligung des Kreises am Stammkapital in Höhe von 25.000 
Euro vor. Die weiteren Gesellschafter beteiligen sich jeweils mit 1.000 Euro an der 
Gesellschaft. Im Vertrag ist festgelegt, dass der Anteil des Kreises nicht unter 25,1% 
sinken darf. Damit ist sichergestellt, dass z. B. eine Änderung des Gesellschaftsver-
trages gegen die Stimmen des Kreises durch die übrigen Gesellschafter nicht mög-
lich ist. 
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Nur kreisangehörige Kommunen und Ämter sowie der Kreis selbst können Gesell-
schafter werden. Die Finanzierung der Gesellschaft erfolgt durch die Leistung der 
Einlagen und durch die jährlichen Zahlungen der Gesellschafter. Angaben zum Kapi-
talbedarf und zur Wirtschaftlichkeit können dem beiliegenden Business-Plan entnom-
men werden. Die Leistungen der Gesellschaft sind aus dem ebenfalls beigefügten 
Vermerk und der entsprechenden Auflistung ersichtlich.

Entsprechend § 57 der Kreisordnung (KrO) in Verbindung mit § 102 Abs. 1 der Ge-
meindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) darf der Kreis unmittelbar eine Gesell-
schaft gründen, wenn ein wichtiges Interesse des Kreises an der Gründung vorliegt 
und die kommunale Aufgabe dauerhaft mindestens ebenso gut und wirtschaftlich wie 
in Organisationsformen des öffentlichen Rechts erfüllt wird. Gemäß dem hier beige-
fügtem Abwägungsbericht sind die kommunalverfassungsrechtlichen Schranken er-
füllt. 

Die Geschäftsführung und das Management der Klimaschutzagentur soll die Wirt-
schaftsförderungsgesellschaft des Kreises Rendsburg-Eckernförde (WFG) überneh-
men. Als Standort der Agentur sind Räumlichkeiten der WFG im Technik- und Ökolo-
giezentrum Eckernförde vorgesehen. 

Dem zuständigen Finanzamt wurde der Vertrag mit der Bitte um Überprüfung der 
Formulierungen zur Gemeinnützigkeit vorgelegt und die Gründung bei der zuständi-
gen Kommunalaufsichtsbehörde des Landes angezeigt. 

Im weiteren Verlauf 
- sind von den zuständigen Gremien der an einem Beitritt zur Gesellschaft interes-
sierten Gemeinden entsprechende Beitrittsbeschlüsse zu fassen und
- ist die Klimaschutzagentur gemäß einer beihilferechtlichen Stellungnahme der 
Kanzlei Weissleder – Ewer von jedem Gesellschafter durch einen gesondert zu be-
schließenden Betrauungsakt mit den entsprechenden Dienstleistungen zu betrauen. 

Relevanz für den Klimaschutz:
Klimaschutz ist Kernaufgabe der Gesellschaft

Anlage/n: 
191115_Entwurf_KSA_Gesellschaftsvertrag
191118_Business-Plan
191022_Vermerk Leistungen der KSA
191022_Auflistung der KSA Leistungen
191115_Abwaegungsbericht Klimaschutzagentur

TOP 13.3



ENTWURF – Stand 15. November 2019 

 

1 

 

Gesellschaftsvertrag 
‚Name der Gesellschaft‘ 
 
 

§ 1 
Firma; Sitz; Dauer, Geschäftsjahr 

 
(1) Die Gesellschaft ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter der Firma 

‚Name der Gesellschaft‘. 
 

(2) Der Sitz der Gesellschaft ist Rendsburg.  
 
(3) Die Dauer der Gesellschaft ist unbestimmt. 
 
(4) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 
 

§ 2 
Gegenstand des Unternehmens 

 
(1) Gegenstand der Gesellschaft ist die Förderung des Naturschutzes, des Umwelt-

schutzes, des Küstenschutzes und des Hochwasserschutzes. Dieser Gesell-
schaftszweck wird insbesondere verwirklicht durch: 

 
a) Unterstützung der juristischen Personen des öffentlichen Rechts im Kreis 

Rendsburg-Eckernförde zur Berücksichtigung des Klimaschutzes bei der 
Wahrnehmung eigener und übertragender Aufgaben,  

 
b) Maßnahmen zur Aktivierung und Motivierung von juristischen Personen des 

Privatrechts und natürlichen Personen im Kreis Rendsburg-Eckernförde für 
den Klimaschutz, insbesondere durch Öffentlichkeitsarbeit, Klimaschutzkam-
pagnen und Förderung von bürgerschaftlichem Engagement. 
 

c) Entwicklung bzw. Fortschreibung von individuellen Klimakonzepten mit Vor-
schlägen für konkrete Maßnahmen in den beteiligten Städten und Gemeinden 
(Gesellschafter). Die Gesellschaft kann sich dabei externer Unterstützung be-
dienen. 

d) Die Initiierung der entwickelten Klimaschutz- bzw. Klimaanpassungsmaßnah-
men in den beteiligten Städten und Gemeinden (Gesellschafter). 
 

(2) Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die der Er-
reichung des Gesellschaftszwecks dienlich sind, soweit sich diese mit der Ge-
meinnützigkeit (§3) vereinbaren lassen. Sie darf andere Unternehmen gleicher Art 
erwerben, vertreten, sich an solchen Unternehmen beteiligen oder Mitglied wer-
den. Ferner wird der Gesellschaftszweck verwirklicht durch die Beschaffung und 
Weiterleitung von Mitteln gemäß § 58 Nr. 1 AO zur Förderung der in Absatz 1 ge-
nannten steuerbegünstigten Zwecke durch andere steuerbegünstigte Körper-
schaften. Die Förderung und Unterstützung kann auch erfolgen durch die ver-
günstigte Überlassung von Gütern und Leistungen gegenüber anderen steuerbe-
günstigten Körperschaften für deren steuerbegünstigte Zwecke (insbesondere 
Förderung des Umweltschutzes). Diese haben die Ihnen zugewandten Mittel aus-
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schließlich und unmittelbar für ihre steuerbegünstigten Zwecke (insbesondere 
Förderung des Umweltschutzes) zu verwenden.  
 

(3) Die Gesellschaft kann sich zur Umsetzung ihrer Ziele auch Hilfspersonen bedie-
nen. 

 
§ 3 

Verfolgung gemeinnütziger Zwecke und Selbstlosigkeit 
 

(1) Die Gesellschaft verfolgt unmittelbar und ausschließlich gemeinnützige Zwecke 
im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Die 
Gesellschaft ist selbstlos tätig; sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 
Zwecke.   
 

(2) Die Mittel der Gesellschaft dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet 
werden. Die Gesellschafter dürfen keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft 
als Gesellschafter auch keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln der Gesell-
schaft erhalten. Sie erhalten bei ihrem Ausscheiden oder bei Auflösung der Ge-
sellschaft oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke nicht mehr als ihre einge-
zahlten Kapitalanteile und den gemeinen Wert ihrer geleisteten Sacheinlagen zu-
rück.  

 
(3) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Gesellschaft fremd 

sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.  
 
(4) Die Mittel der Gesellschaft dürfen nur für den Gesellschaftszweck verwendet wer-

den. Die Gesellschafter dürfen keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als 
Gesellschafter auch keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln der Gesellschaft 
erhalten. Sie erhalten bei ihrem Ausscheiden oder bei Auflösung der Gesellschaft 
oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke nicht mehr als ihre eingezahlten Ka-
pitalanteile und den gemeinen Wert ihrer geleisteten Sachleistungen zurück. 

 
(5) Bei Auflösung der Gesellschaft oder bei Wegfall der steuerbegünstigter Zwecke 

fällt das Vermögen der Gesellschaft, soweit es die eingezahlten Kapitalanteile der 
Gesellschafter und den gemeinen Wert der von den Gesellschaftern geleisteten 
Sacheinlagen übersteigt, an den Kreis Rendsburg-Eckernförde, der es unmittel-
bar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat. 
 

 
§ 4 

Stammkapital; Stammeinlagen 
 

(1) Das Stammkapital beträgt XX.xxx,00 Euro (i. W.: XX.xxx,00 Euro).  
 

(2) Auf das Stammkapital übernehmen: 
 

a) der Kreis Rendsburg-Eckernförde eine Stammeinlage von  25.000,00 Euro 
 
b) die Gemeinde A eine Stammeinlage von   1.000,00 Euro 

 
c) die Gemeinde B eine Stammeinlage von   1.000,00 Euro 

TOP 13.3



ENTWURF – Stand 15. November 2019 

 

3 

 

 
d) die Gemeinde C eine Stammeinlage von   1.000,00 Euro 

 
e) ist fortzusetzen 

 
 

(3) Das Stammkapital wird in bar erbracht und ist mit Gründung der Gesellschaft fäl-
lig.  
 

(4) Gesellschafter können nur juristische Personen des öffentlichen Rechts im Kreis 
Rendsburg-Eckernförde sein, soweit sie Gebietskörperschaften sind oder Ämter, 
denen die Selbstverwaltungsaufgabe Klimaschutz entsprechend der Amtsord-
nung übertragen wurde, sind.  
 

(5) Über die Aufnahme neuer Gesellschafter entscheidet die Gesellschafterversamm-
lung mit einer Mehrheit von 80% der Stimmanteile. 
 

(6) Für die mit der Trägerschaft durch die Gesellschaft verbundenen Aufgaben ge-
währen die Gesellschafter einen jährlichen Zuschuss. Die Zahlung erfolgt spätes-
tens bis zum 15. März auf ein von der Gesellschaft benanntes Konto.  
 
 
Der jährliche Gesellschafterzuschuss beträgt  

 
a) Kreis Rendsburg-Eckernförde  275.000,00 Euro 
b) andere Gesellschafter (mit mehr als 500 Einwohnern) 2 Euro/Einw. 
c) andere Gesellschafter (mit 500 oder weniger Einwohnern) 1.000 Euro 

 
(gemäß: Die vom Statistikamt Nord nach dem Stand vom 31. März des vergangenen Jahres fort-

geschriebene Bevölkerung) 
 

 
§ 5 

Geschäftsführung 
 

(1) Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer/innen. 
 
(2) Der/die Geschäftsführer/innen wird/werden durch Beschluss der Gesellschafter-

versammlung auf 5 Jahre bestellt. Wiederbestellungen sind zulässig. 
 
(3) Die Geschäftsführung ist für die laufende Aufgabenerledigung verantwortlich. Sie 

führt die Geschäfte der Gesellschaft nach Maßgabe der Gesetze, dieses Gesell-
schaftsvertrages, der Geschäftsordnung für die Geschäftsführung sowie der Ge-
sellschafter- und Aufsichtsratsbeschlüsse. Sie ist zuständig für die Festlegung 
des vom Aufsichtsrat zu entwickelnden Berichtswesens und die Erteilung des Auf-
trages zur Prüfung des Jahresabschlusses. Die Geschäftsführung stellt für jedes 
Jahr einen Wirtschaftsplan und eine fünfjährige Finanzplanung nach Maßgabe 
des § 6 auf. 

 
(4) Die Geschäftsführung ist zur Zusammenarbeit sowohl mit der für die Beteili-

gungsverwaltung als auch mit der fachlich zuständigen Organisationseinheit der 
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Gesellschafter verpflichtet. Den Gesellschaftern steht ein jederzeitiges, umfas-
sendes Auskunfts- und Akteneinsichtsrecht zu (§ 51 a GmbHG). Sie teilen der 
Geschäftsführung schriftlich die Namen derjenigen Personen mit, die zur Anforde-
rung und Entgegennahme der Auskünfte bzw. zur Wahrnehmung der Aktenein-
sichtsrechte berechtigt sind, und aktualisieren diese laufend. 

 
(5) Die Einzelheiten über die Führung der Geschäfte insbesondere die Wertgrenzen 

für zustimmungspflichtige Geschäfte werden in einer Geschäftsordnung für die 
Geschäftsführung geregelt, die durch den Aufsichtsrat zu beschließen ist. 

 
(6) Die Geschäftsführung legt dem Aufsichtsrat auf Basis des von der Gesellschaf-

terversammlung beschlossenen Berichtswesens die festgelegten Informationen 
vor. Unabhängig hiervon berichtet die Geschäftsführung der Gesellschafterver-
sammlung, der Vorsitzenden oder dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats und den 
Beteiligungsverwaltungen der kommunalen Gesellschafter schriftlich jeweils einen 
Monat nach Quartalsende über den Stand der Leistungserfüllung und über etwai-
ge absehbare Abweichungen der Ergebnisse vom Wirtschaftsplan sowie nach 
Maßgabe des Berichtswesens. Erhebliche Abweichungen und kurzfristig auftre-
tende Besonderheiten sind der Gesellschafterversammlung, dem Aufsichtsrat und 
den Beteiligungsverwaltungen der kommunalen Gesellschafter unverzüglich mit-
zuteilen. 

 
 

§ 6 
Wirtschaftsplan, fünfjährige Finanzplanung 

 
Der Wirtschaftsplan ist in sinngemäßer Anwendung der Vorschriften der Eigenbe-
triebsverordnung, bestehend insbesondere aus einer Plan-Gewinn- und Verlustrech-
nung, einer Plan-Bilanz sowie einer fünfjährigen Finanzplanung, aufzustellen. In dem 
Wirtschaftsplan sind die geplante Aufnahme von Darlehen sowie die geplante Ge-
währung von Bürgschaften und Garantien durch die Gesellschaft darzustellen. Die 
Geschäftsführung legt den Wirtschaftsplan so rechtzeitig vor, dass ihn die Gesell-
schafterversammlung vor Beginn des Wirtschaftsjahres beschließen oder, wenn die 
Angelegenheit dem Aufsichtsrat zur Zustimmung übertragen worden ist, dieser dem 
Wirtschaftsplan vor Beginn des Wirtschaftsjahres seine Zustimmung erteilen kann. 
Die Pläne sind den Gesellschaftern vorab zur Kenntnis zu geben. 

 
 

§ 7 
Vertretung 

 
(1) Die Gesellschaft wird gerichtlich und außergerichtlich durch die Geschäftsführung 

vertreten. Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt dieser die Gesellschaft allei-
ne. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei 
Geschäftsführer gemeinschaftlich vertreten oder durch einen Geschäftsführer 
gemeinsam mit einem Prokuristen. Abweichend hiervon kann die Gesellschafter-
versammlung bestimmen, dass ein oder mehrere Geschäftsführer alleinvertre-
tungsberechtigt sind. 

 
(2) Die Gesellschafterversammlung kann die Geschäftsführung von den Beschrän-

kungen des § 181 BGB befreien. Die Geschäftsführung ist für Geschäfte mit sol-
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chen juristischen Personen, in deren Organen sie gesellschaftsrechtlich vertreten 
ist, vom Verbot des Selbstkontrahierens gemäß § 181 BGB befreit. 

 
 

§ 8 
Gesellschafterversammlung 

 
(1) Der Kreis Rendsburg-Eckernförde wird in der Gesellschafterversammlung durch 

die Landrätin / den Landrat oder eine / einen von ihr / ihm bestimmte/n Vertrete-
rin/Vertreter vertreten. Die übrigen Gesellschafter werden in der Gesellschafter-
versammlung jeweils durch einen von ihnen bestellten Beauftragten vertreten. 
Falls die kommunalen Gesellschafter nicht durch ihre gesetzliche Vertretung in 
der Gesellschafterversammlung vertreten werden, ist diesen das Recht einzu-
räumen, an den Sitzungen der Gesellschafterversammlungen teilzunehmen.  

 
(2) Die Gesellschafterversammlung ist durch die Geschäftsführung im Einvernehmen 

mit dem Vorsitzenden des Aufsichtsrates einzuberufen; sie tagt mindestens ein-
mal im Geschäftsjahr. Termine für Gesellschafterversammlungen sollen nicht in 
den schleswig-holsteinischen Schulferien als übliche sitzungsfreie Zeiten erfol-
gen. 

 
(3) Zu einer Gesellschafterversammlung sind die Gesellschafter in Textform zu la-

den. Die Ladung hat mit einer Frist von sechs Wochen zu erfolgen, wobei der Tag 
der Ladung und der Tag der Versammlung nicht mitzurechnen sind. Tagungsort, 
Tagungszeit und Tagesordnung sind in der Ladung mitzuteilen sowie der Ladung 
die zur Tagesordnung gehörenden Unterlagen beizufügen. 

 
(4) Über jede Gesellschafterversammlung ist, soweit nicht eine notarielle Beurkun-

dung erforderlich ist, eine Niederschrift zu fertigen, die von dem Vertreter des 
Kreises Rendsburg–Eckernförde gemäß Absatz 1 und einem Protokollführer zu 
unterzeichnen ist. In der Niederschrift sind der Ort und der Tag der Versammlung, 
die Teilnehmer, die Gegenstände der Versammlung und die Gesellschafterbe-
schlüsse aufzunehmen. Die Urschrift der Niederschrift ist zu den Akten zu neh-
men. Den Gesellschaftern ist eine Abschrift der Niederschrift unverzüglich zuzu-
leiten. 

 
(5) Der Abhaltung einer Versammlung bedarf es nicht, wenn sämtliche Gesellschafter 

in Textform mit der zu treffenden Bestimmung oder mit der schriftlichen Abgabe 
der Stimmen sich einverstanden erklären. Die Pflicht zur Fertigung einer Nieder-
schrift bleibt hiervon unberührt. 
 

 
 

§ 9 
Aufgaben der Gesellschafterversammlung 

 
Die Gesellschafterversammlung beschließt neben den in § 46 GmbHG genannten 
über die folgenden Angelegenheiten: 
 
a) Änderung des Gesellschaftsvertrages, 
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b) Umwandlung/Umstrukturierung der Gesellschaft, insbesondere Verschmelzung, 
Spaltung, Vermögensübertragung, Formwechsel sowie der Abschluss und die 
Änderung von Unternehmensverträgen im Sinne der §§ 291 und 292 des Akten-
gesetzes, 

 
c) Auflösung der Gesellschaft; Ernennung und Abberufung von Liquidatoren, 
 
d) Änderung beziehungsweise Erweiterung des jeweils konkreten Geschäftsgegen-

standes, sowie die Übernahme neuer Aufgaben von besonderer Bedeutung im 
Rahmen des Unternehmensgegenstandes, 

 
e) über die Errichtung, Aufhebung, Veräußerung oder Verpachtung von Zweignie-

derlassungen oder Zweigbetrieben, 
 
f) über die Stimmabgabe in Gesellschafterversammlungen von Beteiligungsgesell-

schaften, sofern diese nicht der Zustimmung des Aufsichtsrates vorbehalten ist, 
 
g) die unmittelbare oder mittelbare Gründung von Gesellschaften, Genossenschaf-

ten oder anderen privatrechtlichen Vereinigungen oder die Beteiligung an diesen 
oder deren Gründung, die Erhöhung solcher Beteiligungen und die teilweise oder 
vollständige Veräußerung von derartigen Unternehmen, 

 
h) Angelegenheiten die von besonderer Bedeutung, die der Gesellschafterversamm-

lung vom Aufsichtsrat oder von der Geschäftsführung zur Entscheidung vorgelegt 
wurden, 

 
i) Bestellung und Abberufung der Mitglieder des Aufsichtsrats sowie der Ersatzmit-

glieder, soweit diese nicht vom Gesellschafter Kreis Rendsburg-Eckernförde ent-
sandt werden (§ 11 Abs. 1 bis 3), 

 
j) Festsetzung der Aufwandsentschädigung für die Mitglieder des Aufsichtsrats, 
 
k) Bestellung und Abberufung der Geschäftsführer sowie Abschluss, Änderung und 

Beendigung von deren Anstellungsverträgen, 
 
l) Entlastung des Aufsichtsrates, 
 
m) die Bestellung der Geschäftsführer sowie über die Entlastung derselben, über 

den Abschluss, die Änderung und die Beendigung von deren Anstellungsverträ-
gen, 

 
n) die Beschränkung der Vertretungsbefugnis der Geschäftsführung sowie Weisun-

gen an dieselbe, 
 
o) die Bestellung von Prokuristen und von Handlungsbevollmächtigten zum gesam-

ten Geschäftsbetrieb, 
 
p) den Wirtschaftsplan und die fünfjährige Finanzplanung einschließlich der Nach-

träge, 
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q) Feststellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts sowie die Verwendung 
des Ergebnisses, 
 

r) Wahl des Abschlussprüfers oder, wenn die Gesellschaft der Prüfpflicht des Kom-
munalprüfungsgesetzes unterliegt, oder den Vorschlag an die Prüfungsbehörde 
zur Beauftragung des Abschlussprüfers, 

 
s) die Einforderung der Einlagen sowie Festlegung der Zuschüsse der Gesellschaf-

ter, gemäß § 4 Abs. (5),  
 

t) die Rückzahlung von Nachschüssen, 
 
u) die Einziehung von Geschäftsanteilen, 
 
v) über die Geltendmachung von Ersatzansprüchen, welche der Gesellschaft aus 

der Gründung oder Geschäftsführung gegen die Geschäftsführung, gegen Mit-
glieder des Aufsichtsrats oder gegen Gesellschafter zustehen, sowie die Vertre-
tung der Gesellschaft in Prozessen, welche sie gegen die Geschäftsführung zu 
führen hat. 

 
 

§ 10 
Gesellschafterbeschlüsse 

 
(1) Eine Gesellschafterversammlung ist nur beschlussfähig, wenn die Vertretung 

von mindestens drei Vierteln des Stammkapitals gewährleistet ist. Erweist sich 
die Gesellschafterversammlung nicht als beschlussfähig, so ist binnen 10 Ta-
gen eine zweite Versammlung mit gleicher Tagesordnung einzuberufen, die oh-
ne Rücksicht auf die Höhe des vertretenen Stammkapitals beschlussfähig ist. 
Ist die Gesellschafterversammlung nicht im Sinne von § 8 Abs. 3 des Gesell-
schaftervertrages ordentlich einberufen worden, so ist sie nur beschlussfähig, 
wenn die Vertretung von 100 % des Stammkapitals gewährleistet ist. 
 

(2) Für Abstimmungen, die die Punkte in § 9 a), b), c) und d) betreffen, ist eine 
Mehrheit von 80% der Stimmen erforderlich. 

 
(3) Gesellschafterbeschlüsse werden in der Versammlung gefasst. Eine Stimmab-

gabe kann auch in Textform – auch auf digitalem Übertragungswege – erfolgen, 
wenn alle Gesellschafter hierzu ihr vorheriges Einverständnis gegeben haben. 

 
(4) Gesellschafterbeschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen 

gefasst, soweit nicht das Gesetz oder der Gesellschaftsvertrag eine größere 
Mehrheit vorsehen. Abgestimmt wird nach Geschäftsanteilen. Je 1.000 Euro ei-
nes Geschäftsanteiles gewähren eine Stimme. Die Stimmen eines Gesellschaf-
ters können nur einheitlich abgegeben werden. Stimmenthaltungen zählen als 
nicht abgegeben. 

 
(5) Jeder Gesellschafter kann sich bei den Beschlüssen der Gesellschafter auf-

grund schriftlicher Vollmacht vertreten lassen. 
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§ 11 

Aufsichtsrat 
 

(1) Die Gesellschaft hat einen Aufsichtsrat. Dieser besteht aus 12 Mitgliedern. Für 
jedes Mitglied ist ein Ersatzmitglied zu wählen (§ 9 Buchst. i). Das Ersatzmit-
glied wird Mitglied des Aufsichtsrates, wenn das Mitglied vor Ablauf seiner 
Amtszeit ausscheidet. 

 
(2) Der Gesellschafter Kreis Rendsburg-Eckernförde entsendet neben der Landrä-

tin / dem Landrat oder einer / einem von ihr / ihm bestimmte/n Vertreterin / Ver-
treter 2 weitere Mitglieder in den Aufsichtsrat. 

 
(3) Die Gesellschafterversammlung wählt daneben auf Vorschlag der Gesellschaf-

ter 9 weitere Aufsichtsratsmitglieder, von denen höchstens 3 aus den Reihen 
des Gesellschafters Kreis Rendsburg-Eckernförde stammen dürfen.  

 
(4) Die Wahl der Mitglieder des Aufsichtsrats erfolgt einheitlich für die Dauer von 

fünf Jahren; eine Wiederwahl ist möglich. Die Mitgliedschaft endet mit dem Be-
schluss der Gesellschafterversammlung über die Entlastung des Aufsichtsrats 
für das fünfte Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr in dem die Amtszeit beginnt, 
wird nicht mitgerechnet. Die Amtszeit der entsendeten Mitglieder und von Er-
satzmitgliedern endet entsprechend zu diesem Termin.  

 
(5) Die Mitglieder des Aufsichtsrats können von dem Gesellschafter, auf dessen 

Vorschlag sie gewählt bzw. von dem sie entsendet worden sind, jederzeit abbe-
rufen werden.  

 
(6) Jedes Mitglied des Aufsichtsrats kann sein Mandat unter Einhaltung einer Frist 

von vier Wochen durch schriftliche Erklärung gegenüber der Gesellschafterver-
sammlung niederlegen.  

 
(7) Ein Aufsichtsratsmitglied darf nicht gleichzeitig Mitglied der Geschäftsführung, 

Prokurist oder zum gesamten Geschäftsbetrieb ermächtigter Handlungsbevoll-
mächtigter sein. Der Aufsichtsrat fasst seine Beschlüsse mit Stimmenmehrheit, 
soweit sich nicht aus dem Gesetz oder diesem Gesellschaftsvertrag etwas an-
deres ergibt. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des/der amtierenden Vor-
sitzenden den Ausschlag. Stimmenthaltungen und Stimmenverweigerungen 
bleiben unberücksichtigt. 
 

(8) Die auf Veranlassung der kommunalen Gesellschafter gewählten oder entsand-
ten Mitglieder haben bei Ihrer Tätigkeit das Interesse Ihrer Körperschaft zu ver-
folgen, dies insbesondere im Hinblick auf die Erfüllung des öffentlichen Zwecks 
durch die Gesellschaft. Die kommunalen Gesellschafter sind berechtigt, durch 
Ihre Organe Weisungen bezüglich der Steuerung des Unternehmens zur Errei-
chung strategischer Ziele zu erteilen. Sie sind den kommunalen Gesellschafter 
gegenüber auskunftspflichtig – die §§ 394 und 395 Aktiengesetzes gelten ent-
sprechend. 

 
(9) Der Aufsichtsrat soll mindestens einmal im Kalendervierteljahr tagen. 
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(10) Der Aufsichtsrat kann sich im Rahmen der im Gesellschaftsvertrag festgelegten 
Aufgaben und Befugnisse eine Geschäftsordnung geben. 

 
(11) Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte eine Vorsitzende oder einen Vorsitzen-

den sowie deren oder dessen Stellvertretung. Die oder der Aufsichtsratsvorsit-
zende koordiniert die Arbeit des Aufsichtsrats, leitet dessen Sitzungen und ist 
erste Ansprechpartnerin oder erster Ansprechpartner der Geschäftsführung.  

 
(12) Der Aufsichtsrat wird durch die Vorsitzende oder durch den Vorsitzenden 

schriftlich einberufen. Die Ladung hat mit einer Frist von zwei Wochen zu erfol-
gen. Tagungsort, Tagungszeit und Tagesordnung sind in der Ladung mitzutei-
len sowie der Ladung die zur Tagesordnung gehörenden Unterlagen beizufü-
gen. Ferner kann jedes Aufsichtsratsmitglied oder die Geschäftsführung unter 
Angabe des Zwecks und der Gründe verlangen, dass die oder der Aufsichts-
ratsvorsitzende unverzüglich den Aufsichtsrat einberuft. Die Sitzung muss in 
diesem Fall binnen zwei Wochen nach der Einberufung stattfinden. Die Ladung 
ist den Gesellschaftern bzw. deren Beteiligungsverwaltungen zur Kenntnis zu 
geben.  

 
(13) Über die Sitzungen des Aufsichtsrates ist eine Niederschrift anzufertigen, wel-

che die oder der Vorsitzende des Aufsichtsrates zu unterzeichnen hat. In der 
Niederschrift sind der Ort und der Tag der Sitzung, die Teilnehmer, die Gegen-
stände der Tagesordnung, der wesentliche Inhalt der Verhandlungen und die 
Beschlüsse und Empfehlungen des Aufsichtsrats anzugeben. Ein Verstoß ge-
gen vorstehenden Satz 1 oder Satz 2 macht einen Beschluss nicht unwirksam. 
Jedem Mitglied des Aufsichtsrats ist auf Verlangen eine Abschrift der Sitzungs-
niederschrift auszuhändigen. 

 
(14) An den Sitzungen des Aufsichtsrats können neben den Mitgliedern des Auf-

sichtsrats, sofern dieser im Einzelfall nicht anders beschließt, auch  
 

a) die Geschäftsführung und 
 
b) die Gesellschafter, deren Vertreterinnen oder Vertreter oder deren Beauftrag-

te teilnehmen. Auf Verlangen des Aufsichtsrats hat die Geschäftsführung an 
der Sitzung teilzunehmen. Sachverständige und Auskunftspersonen können 
zur Beratung über einzelne Gegenstände hinzugezogen werden. 

 
 

§ 12 
Aufgaben des Aufsichtsrats 

 
(1) Der Aufsichtsrat berät die Geschäftsführung und Gesellschafterversammlung 

bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben. 
 
(2) Der Aufsichtsrat hat die Geschäftsführung zu überwachen. Gegenstand der 

Überwachung ist die Ordnungsmäßigkeit, die Zweckmäßigkeit und die Wirt-
schaftlichkeit der Geschäftsführung. Zu diesem Zweck kann er von der Ge-
schäftsführung jederzeit Auskunft über alle Angelegenheiten der Gesellschaft 
verlangen und sich auch selbst darüber informieren; er kann insbesondere die 
Bücher und Schriften der Gesellschaft sowie deren Vermögensgegenstände 
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einsehen und prüfen. Ferner kann der Aufsichtsrat jederzeit einen Bericht ver-
langen über Angelegenheiten der Gesellschaft, über ihre rechtlichen und ge-
schäftlichen Beziehungen zu verbundenen Unternehmen sowie über geschäftli-
che Vorgänge bei diesen Unternehmen, die auf die Lage der Gesellschaft von 
erheblichem Einfluss sein können. Auch ein einzelnes Mitglied kann einen sol-
chen Bericht, jedoch nur an den Aufsichtsrat, verlangen. 

 
(3) Der Aufsichtsrat erarbeitet das Konzept für das von der Gesellschafterver-

sammlung zu beschließende Berichtswesen sowie eines Überwachungssys-
tems zur Früherkennung von den Fortbestand der Gesellschaft gefährdenden 
Entwicklungen (Risikomanagement). Er wertet die von der Geschäftsführung 
vorzulegenden Berichte aus und leitet diese - erforderlichenfalls mit einer er-
gänzenden Stellungnahme - an die Gesellschafter bzw. deren Beteiligungsver-
waltungen weiter. 

 
(4) Der Aufsichtsrat bereitet die Beschlüsse der Gesellschafterversammlung vor 

und gibt entsprechende Beschlussempfehlungen ab. 
 
(5) Der Aufsichtsrat kann bestimmen, dass die Geschäftsführung bestimmte Arten 

von Geschäften nur mit seiner Zustimmung vornehmen darf. Seiner Zustim-
mung bedarf insbesondere die Stimmabgabe in Gesellschafterversammlungen 
von Beteiligungsgesellschaften ohne eigenen Aufsichtsrat. Die Gesellschafter-
versammlung kann 

 
a) mit einer Mehrheit der abgegebenen Stimmen eine fehlende Zustimmung 

des Aufsichtsrates ersetzen oder 
 
b) innerhalb einer Frist von einer Woche mit einer Mehrheit von drei Vierteln der 

abgegebenen Stimmen eine vom Aufsichtsrat erteilte Zustimmung entziehen 
und selbst in der Angelegenheit beschließen. 

 
(6) Der Aufsichtsrat vertritt die Gesellschaft gegenüber der Geschäftsführung ge-

richtlich und außergerichtlich. 
 
(7) Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn er ordnungsgemäß einberufen wor-

den ist und mindestens drei Viertel von dessen Mitgliedern anwesend sind. 
 
(8) Der Aufsichtsrat beschließt über die folgenden Angelegenheiten: 
 

a) Geschäftsordnung/Geschäftsanweisung für die Geschäftsführung, 
 

b) Maßregeln zur Prüfung und Überwachung der Geschäftsführung, 
 

c) Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat, 
 

d) Strategie zur Unterstützung der juristischen Personen des öffentlichen 
Rechts im Kreis Rendsburg-Eckernförde zur Berücksichtigung des Klima-
schutzes bei der Wahrnehmung eigener und übertragener Aufgaben, 
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e) Strategie zur Aktivierung und Motivierung von juristischen Personen des Pri-
vatrechts und Natürlichen Personen im Kreis Rendsburg-Eckernförde für den 
Klimaschutz, 
 

f) Einsetzung eines Expertenbeirates, dessen Besetzung und Vergütung, 
 

g) Umsetzung der vom Expertenbeirat vorgeschlagenen Maßnahmen. 
 

(9) Die Geschäftsführung bedarf der vorherigen Zustimmung des Aufsichtsrates für 
folgende Geschäfte, soweit sie nicht im Rahmen des Wirtschaftsplanes be-
schlossen worden sind: 

 
a) Aufnahme von Darlehen, sowie über die Gewährung von Bürgschaften und 

Garantien durch die Gesellschaft soweit sie nicht im Wirtschaftsplan enthal-
ten sind; 
 

b) den Erwerb, die Veräußerung oder Belastung von Grundstücken oder grund-
stücksgleichen Rechten sowie den Abschluss von Immobilienleasingverträ-
gen; 
 

c) Verzicht von Forderungen oder über Schenkungen; 
 

d) die Anschaffung, Herstellung und Veräußerung von Gegenständen des be-
weglichen Anlagevermögens oder von Betriebsvorrichtungen sowie der 
Vergabe von Gutachten, wenn die Anschaffungs- oder Herstellungskosten 
die vom Aufsichtsrat in der Geschäftsführungsgeschäftsordnung festgelegten 
Wertgrenzen überschreiten; 
 

e) die Gewährung von Sicherheiten aller Art, insbesondere die Übernahme von 
Bürgschaften sowie die Gewährung ähnlicher Versprechen, soweit sie die 
von der Gesellschafterversammlung ggf. festgelegten Wertgrenzen über-
schreiten; 
 

f) die Gewährung von Spenden, Verzicht auf Ansprüche sowie unentgeltliche 
Leistungen aller Art, soweit nicht von § 2 gedeckt; 
 

g) Einleitung gerichtlicher und schiedsgerichtlicher Verfahren sowie deren Be-
endigung durch Rücknahme der Anträge oder Vergleich; 
 

h) Die Einstellung und Entlassung von Personal, bei denen von der Gesell-
schafterversammlung festgelegte Jahresverdienstgrenzen überschritten wer-
den oder in den Fällen, in denen vom Stellenplan abgewichen wird; 
 

i)  Festsetzungen und Änderungen der Nutzungsentgelte für die Einrichtungen, 
die die Gesellschaft betreibt, sofern die vom Aufsichtsrat in der Geschäftsfüh-
rungsgeschäftsordnung festgelegten Wertgrenzen über- oder unterschritten 
werden. 

 
(10) Sowohl die Gesellschafterversammlung als auch der Aufsichtsrat können durch 

Beschlussfassung auch weitere Geschäfte der Geschäftsführung von ihrer Zu-
stimmung abhängig machen. 
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(11) Der Aufsichtsrat prüft den Jahresabschluss und den Lagebericht sowie den 

Vorschlag der Geschäftsführung über die Verwendung des Bilanzgewinnes und 
berichtet hierüber der Gesellschafterversammlung. In dem Bericht hat der Auf-
sichtsrat auch mitzuteilen, in welcher Art und in welchem Umfang er die Ge-
schäftsführung der Gesellschaft während des Geschäftsjahres geprüft hat. Der 
Aufsichtsrat hat ferner zu dem Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses 
durch die Abschlussprüferin oder durch den Abschlussprüfer Stellung zu neh-
men. Am Schluss des Berichts hat der Aufsichtsrat zu erklären, ob nach dem 
abschließenden Ergebnis seiner Prüfung Einwendungen zu erheben sind und 
ob er den von der Geschäftsführung aufgestellten Jahresabschluss billigt. 

 
 

§ 13 
Expertenbeirat 

 
(1) Auf Vorschlag der Geschäftsführung kann der Aufsichtsrat einen mit Klima-

schutzexperten besetzten Beirat benennen. 
 
(2) Der Expertenbeirat berät die Geschäftsführung und den Aufsichtsrat, um eine 

Strategie zur Unterstützung der juristischen Personen des öffentlichen Rechts im 
Kreis Rendsburg-Eckernförde zur Berücksichtigung des Klimaschutzes bei der 
Wahrnehmung eigener und übertragender Aufgaben sowie eine Strategie zur Ak-
tivierung und Motivierung von juristischen Personen des Privatrechts und Natürli-
chen Personen im Kreis Rendsburg-Eckernförde für den Klimaschutz zu entwi-
ckeln und kontinuierlich zu verbessern. Dabei ist der Schwerpunkt auf kosteneffi-
ziente Maßnahmen zu legen. 

 
(3) Der Expertenbeirat schlägt neben den Strategien auch konkrete Umsetzungs-

maßnahmen vor, über die der Aufsichtsrat entscheidet. 
 
 

§ 14 
Verschwiegenheitspflicht 

 
(1) Die Mitglieder des Aufsichtsrates haben vorbehaltlich Abs. 2 dieser Vorschrift 

über vertrauliche Angaben und Geheimnisse der Gesellschaft, namentlich Be-
triebs- und Geschäftsgeheimnisse, die ihnen durch ihre Tätigkeit im Aufsichtsrat 
bekannt geworden sind, Stillschweigen zu bewahren. 

 
(2) Die Aufsichtsratsmitglieder, die auf Veranlassung einer Gebietskörperschaft in 

den Aufsichtsrat gewählt oder entsandt sind, unterliegen gemäß § 394 AktG hin-
sichtlich der Berichte, die sie der Gebietskörperschaft gemäß § 104 GO SH zu er-
statten haben, keiner Verschwiegenheitspflicht. Für vertrauliche Angaben und 
Geheimnisse, insbesondere Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, gilt dies eben-
falls, sofern der Berichtspflicht nicht anders nachgekommen werden kann. 
 

(3) Ein Verstoß gegen die Verschwiegenheits- oder Geheimhaltungspflicht erfüllt den 
Tatbestand des § 85 GmbHG und begründet die Verpflichtung zum Schadener-
satz gegenüber der Gesellschaft. 
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§ 15 

Jahresabschluss und Prüfung 
 

(1) Die Geschäftsführung hat den Jahresabschluss und den Lagebericht innerhalb 
von drei Monaten nach Ablauf des Geschäftsjahres in Anwendung der Vorschrif-
ten des Dritten Buchs des Handelsgesetzbuchs für große Kapitalgesellschaften 
aufzustellen und danach prüfen zu lassen. 

 
(2) Die Prüfung des Jahresabschlusses erfolgt nach den Vorschriften des Kommu-

nalprüfungsgesetzes, soweit nicht eine Prüfung durch andere gesetzliche Vor-
schriften vorgeschrieben ist. 

 
(3) Die Abschlussprüfung hat sich auch auf die in § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 Haushalts-

grundsätzegesetz genannten Prüfungsgegenstände zu erstrecken. 
 
(4) Das Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde und die für die 

überörtliche Prüfung zuständige Prüfungsbehörde haben die in § 54 Haushalts-
grundsätzegesetz bezeichneten Befugnisse. 

 
(5) Die Gesellschafter haben das Recht, im Rahmen von eigenständigen Kassen-, 

Buch- und Betriebsprüfungen die Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirt-
schaftlichkeit der Tätigkeit der Gesellschaft zu überprüfen.  

 
(6) Die für die Tätigkeit im Geschäftsjahr gewährten Gesamtbezüge im Sinne des 

§ 285 Nr. 9 des Handelsgesetzbuches (HGB) der Mitglieder der Geschäftsfüh-
rung, des Aufsichtsrates oder anderer Organe der Gesellschaft, mit Ausnahme 
der Gesellschafterversammlung sind nach Maßgabe des § 102 der Gemeinde-
ordnung zu veröffentlichen, ferner unter Namensnennung die Bezüge jedes ein-
zelnen Mitglieds dieser Personengruppen unter Aufgliederung nach Komponen-
ten im Sinne des § 285 Nr. 9 Buchstabe a HGB; die individualisierte Auswei-
sungspflicht gilt auch für: 
 
a) Leistungen, die den genannten Mitgliedern für den Fall einer vorzeitigen Be-

endigung Ihrer Tätigkeit zugesagt worden sind, und für deren Voraussetzung, 
 
b) Leistungen, die den genannten Mitgliedern für den Fall der regulären Beendi-

gung Ihrer Tätigkeit zugesagt worden sind, mit ihrem Barwert sowie den von 
der Gesellschaft während des Geschäftsjahres hierfür aufgewandten oder zu-
rückgestellten Betrag unter Angabe der vertraglich festgelegten Altersgrenze, 
 

c) während des Geschäftsjahres vereinbarte Änderungen dieser Zusagen und 
 
d) Leistungen, die einem früheren Mitglied, das seine Tätigkeit im Laufe des Ge-

schäftsjahres beendet hat, in diesem Zusammenhang zugesagt und im Laufe 
des Geschäftsjahres gewährt worden sind. 
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§ 16 
Begründung und Beendigung der Gesellschafterstellung 

 
(1) Der Beitritt als Gesellschafter ist bei Einhaltung der Bestimmungen gemäß § 4 

Abs. 4 und Abs. 5 möglich. Er erfolgt durch die Abgabe einer Erklärung, einen 
Kapitalanteil gegen Zahlung des Nennwerts zu übernehmen. Der Beitritt kann 
einmal jährlich jeweils zum 01.01. erfolgen. 

 
(2) Jeder Gesellschafter - mit Ausnahme des Kreises Rendsburg-Eckernförde - er-

wirbt einen Anteil am Stammkapital von EUR 1.000. Der Kreis Rendsburg-
Eckernförde hält immer mindestens 25,1% der Anteile am Stammkapital. Zum Er-
halt dieser Quote hat der Kreis erforderlichenfalls eine Erhöhung seines Anteils zu 
beschließen.  

 
(3) Jeder Gesellschafter ist zur Kündigung seiner Gesellschafterstellung mit einer 

Frist von 15 Monaten zum Ende des Kalenderjahres berechtigt. Für die verblei-
benden Gesellschafter verkürzt sich die Kündigungsfrist auf 12 Monate zum Jah-
resende des gleichen Jahres. Eine Kündigung ist frühestens zum Ende des drit-
ten Jahres nach Gründung möglich. Im Falle der Kündigung tritt der ausscheiden-
de Gesellschafter seinen Kapitalanteil an die Gesellschaft ab. 

 
(4) Die Abtretung eines Geschäftsanteiles oder von Teilen eines Geschäftsanteiles, 

seine Belastung mit einem Nießbrauch sowie jede andere Verfügung über einen 
Geschäftsanteil ist ausgeschlossen. Ausgenommen hiervon ist die Abtretung an 
die Gesellschaft im Rahmen des Ausscheidens aus dem Gesellschafterkreis bei 
Kündigung oder Einziehung. 

 
(5) Die Teilung und Zusammenlegung von Geschäftsanteilen ist ausgeschlossen. 

 
 

§ 17 
Einziehung 

 
(1) Die Gesellschafter können die Einziehung von Gesellschaftsanteilen, die voll ein-

gezahlt sind, mit Zustimmung des betroffenen Gesellschafters beschließen. 
 
(2) Die Einziehung ist ohne Zustimmung des betroffenen Gesellschafters zulässig, 

wenn: 
 

a) die Zwangsvollstreckung in den Geschäftsanteil vorgenommen wird und nicht 
innerhalb von zwei Monaten aufgehoben wird; 

 
b) der Gesellschafter trotz Abmahnung wiederholt in grober Weise seine Gesell-

schafterpflichten verletzt hat; 
 

c) der Gesellschafter Klage auf Auflösung der Gesellschaft erhebt; 
 

d) der Gesellschafter gekündigt hat.  
 
(3) Die Einziehung erfolgt durch die Geschäftsführer aufgrund eines Mehrheitsbe-

schlusses der Gesellschafter. Der betroffene Gesellschafter hat kein Stimmrecht. 
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In der Zeit vom Zugang des Einziehungsbeschlusses bis zu dessen Wirksamkeit 
hat der ausscheidende Gesellschafter ebenfalls kein Stimmrecht. Seine Stimmen 
bleiben bei der Berechnung der erforderlichen Mehrheiten außer Betracht. 

 
(4) Die Einziehung erfolgt nach gesetzlichen Regelungen. 
 
(5) Die Einziehung kann nur innerhalb von drei Monaten nach dem Zeitpunkt be-

schlossen werden, in dem die Gesellschaft und alle Gesellschafter von den Ein-
ziehungsvoraussetzungen Kenntnis erlangt haben. Die Wirkung der Einziehung 
ist auf den Zeitpunkt zurückzubeziehen, in dem die Einziehungsvoraussetzungen 
eingetreten sind. 

 
§ 18 

Rechte der Beteiligungsverwaltung 
 

Die Beteiligungsverwaltungen der Gesellschafter dürfen sich, soweit andere Rechts-
vorschriften nicht entgegenstehen, jederzeit über Angelegenheiten der Gesellschaft 
informieren, an deren Sitzungen teilnehmen und Unterlagen einsehen. 

 
 

§ 19 
Auflösung der Gesellschaft 

 
Für die Vermögensverteilung im Rahmen der Liquidation gilt § 3 Abs. 5. 
 

 
§ 20 

Gründungsaufwand 
 

Die Gesellschaft trägt den mit ihrer Gründung verbundenen Aufwand.  
 

 
§ 21 

Gerichtsstand 
 
Der Gerichtsstand ist der Sitz der Gesellschaft in Rendsburg.  
 

§ 22 
Salvatorische Klausel 

 
Falls einzelne Bestimmungen dieses Gesellschaftsvertrages unwirksam sein sollten 
oder dieser Vertrag Lücken enthält, wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Best-
immungen nicht berührt. Im Falle von Lücken und unwirksamen Bestimmungen tritt 
die gesetzliche Regelung in Kraft. Liegt eine solche nicht vor, werden die Gesell-
schafter eine Bestimmung vereinbaren, die den gesetzlichen Anforderungen genügt. 
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Kreis Rendsburg-Eckernförde 
Der Landrat 
Fachbereich Regionalentwicklung, Bauen und Schule 

 

 

22.10.2019 

Vermerk 

Leistungen der Klimaschutzagentur 

A. Phase 0 (Nicht Gesellschafter) 

Kosten: Es fallen keine zusätzlichen Kosten für die Gesellschafter an. Die Aufwendungen wer-

den durch den Beitrag des Kreises aufgefangen. 

Beschreibung: Die Klimaschutzagentur wird gewährleisten, dass auch Kommunen und andere 

öffentliche Träger im Kreis Rensburg-Eckernförde Beratungsleistungen erhalten. Dies wurde bis 

jetzt durch das kommunale Klimaschutzmanagement des Kreises erbracht und soll auch in der 

Zukunft fortgeführt werden. In erster Linie beinhaltet dies Unterstützung zu den Fragen: 

 Wie wird eine Klimaschutzstrategie erstellt? 

 Welche Fördermittel kann ich wo für Klimaschutz beantragen? 

 Wie starte ich eine energetische Quartierssanierung? 

 Wer im Netzwerk der Klimaschutzagentur ist relevanter Ansprechpartner bei den jeweili-

gen Klimaschutzprojekten? 

Die Kommunen sind hier ausdrücklich selber in der Verantwortung die notwendige personelle 

Kapazität zu stellen, um die entsprechenden Tätigkeiten einzuleiten. Alle weiteren Tätigkeiten, 

wie sie in Phase 1 und 2 durchgeführt werden, stehen nur den Gesellschaftern zur Verfügung. 

Hinweis zum Vergaberecht: Damit die Gesellschafter im Rahmen einer Inhouse-Vergabe die 

Aufträge ohne Ausschreibung an die Klimaschutzagentur vergeben dürfen ist es unerlässlich, 

das Leistungen für Nicht-Gesellschafter nicht mehr als 20% der Kapazität einnehmen. Die 

Kanzlei Weissleder und Ewer schreibt hierzu: 

„Die GmbH muss überwiegend für die sie kontrollierenden öffentlichen Auftraggeber tätig 

werden. Nach § 108 Abs. 1 Nr. 2 GWB in Verbindung mit § 108 Abs. 4 Nr. 2 GWB ist die-

ses so genannte Wesentlichkeitskriterium erfüllt, wenn mehr als 80 % der Tätigkeiten der 

GmbH der Ausführung von Aufgaben dienen, mit denen die GmbH von den öffentlichen 

Auftraggebern betraut ist, die ihre Gesellschafter sind.“  
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B. Phase 1 (Entwicklung einer Klimaschutzstrategie) 

Kosten: Alle anfallenden Kosten und Aufwendungen sind durch das Verlustausgleichskapital 

abgedeckt. 

Beschreibung: Grundsätzlich gilt es für die Gesellschafter Klimaschutzstrategien zu entwickeln 

und fortzuführen, wie die gesetzlich verankerten Klimaschutzziele zu erreichen sind. Diese Stra-

tegien werden in einer breiten Beteiligung mit der Verwaltung, der Politik, den Unternehmen und 

der Bürgerschaft entwickelt und müssen schlussendlich konkrete Maßnahmen beinhalten. Inhalt 

der Strategie sind weniger die internen Verwaltungsabläufe, sonder vielmehr die Kommune als 

Ganzes, mit ihrer Wärme- und Stromversorgung, der Mobilität, dem Bewusstsein der Bürgerin-

nen und Bürgern sowie dem Handlungsbereich der Privatwirtschaft. 

Diese Phase ist für alle Gesellschafter sehr ähnlich, da grundsätzlich strukturiert an den Klima-

schutz herangegangen werden sollte. Allerdings ist der Umfang einer Klimaschutzstrategie 

stark abhängig von der Größe der Kommune. 

Tätigkeit: 
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 Ist-Analyse 

Kommunen / 
Bürgerschaft 
/ KMUs 

 Durchführung von Interviews, Fragebögen  

 Bildung eines kommunalen Arbeitskreises 

CO2 – 
Bilanz 

Kommunen / 
Bürgerschaft 
/ KMUs 

 Datenakquise 

 Erstellung einer Bilanz 

Potential-
analyse 

Kommunen / 
Bürgerschaft 
/ KMUs 

 Durchführung verschiedener Bürgerbeteiligungs-
formate 

 Erstellung einer Analyse 

Ziel-
festlegung 

Kommunen  Ausarbeitung von Zielvorschlägen 

Akteurs-
beteiligung 

Kommunen / 
Bürgerschaft 
/ KMUs 

 Durchführung verschiedener Bürgerbeteiligungs-
formate 

 Öffentlichkeitsarbeit (SocialMedia / Presse / Web-
seite) 

Maßnah-
men-

definition 

Kommunen / 
Bürgerschaft 
/ KMUs 

 Durchführung verschiedener Bürgerbeteiligungs-
formate 

 Aufzeigen von relevanten Maßnahmen 

Controlling-
Konzept 

Kommunen  Entwicklung eines Controlling-Konzepts 
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C. Phase 2 (Maßnahmeninitiierung) 

Kosten: Hier müssen zwei Kategorien unterschieden werden: 

a. Maßnahmenkosten 

b. Personalkosten 

Zu a) die Maßnahmen müssen grundsätzlich durch den Gesellschafter zusätzlich bezahlt wer-

den. Die Klimaschutzagentur ist aber bestrebt diese Kosten durch Fördermittel, Projektpartner 

oder sonstige Unterstützung möglichst klein zu halten. Kampagnen und Informationsveranstal-

tungen können in der Regel durch die Eigenmittel der Agentur aufgebracht werden. Die Ent-

scheidung welche Maßnahmen in welchem Umfang umgesetzt werden sollen, liegt bei der 

Kommune. 

Zu b) Die Personalkapazität wird durch die Klimaschutzagentur gestellt, um die Maßnahmen zu 

initiieren. Dies muss aber im Verhältnis zu den geleisteten Verlustausgleichszahlungen gesche-

hen. Sollen deutlich mehr Maßnahmen in einem Jahr durchgeführt werden, müssen ggfls. wei-

tere Zahlungen erfolgen. 

Beschreibung: Wichtigstes Ergebnis der 1. Phase ist die Aufstellung konkreter Maßnahmen, 

die für die jeweiligen Kommunen relevant sind. Die Gemeindevertretung wird dann im laufenden 

Prozess festlegen, welche Maßnahmen für ihre Kommune priorisiert initiiert und / oder umge-

setzt werden sollen. Damit ist gewährleistet, dass die Kommunen die Art von Leistung vor Ort 

bekommt, die wirklich benötigt wird. Die Kommune kann also ihre eignen Ideen umsetzen las-

sen und / oder auf das Portfolio und Ideenentwicklungskompetenz der Klimaschutzagentur zu-

rückgreifen. Eingeschränkt wird der Umfang der Leistung durch das Verlustausgleichskapital, 

dass die jeweiligen Kommunen mit 2 EUR pro Einwohner und Jahr zur Verfügung stellen. Wün-

schen Kommunen darüber hinaus weiterführende Leistungen, müssen im Einzelfall zusätzliche 

Rechnungen gestellt werden. 

 Eine Aufstellung aller potentiellen Tätigkeiten befindet sich in der Anlage. 

D. Allgemeine Hinweise 

Phase 1 und 2 sind nicht strikt voneinander zu trennen. Wichtig wird es sein, schnelle erste Er-

folge durch kleine Maßnahmen bei den Gesellschaftern zu liefern. Es wird also bereits neben 

der Konzeptionierung mit der Initiierung von einzelnen Maßnahmen begonnen. 

 

Im Auftrag 

Dr. Sebastian Krug 
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Aufstellung der potentiellen Tätigkeiten einer kommunalen Klimaschutzagentur (gGmbH) 

 

  

Themenfeld Zielgruppe Beschreibung der Klimaschutzagenturtätigkeit 
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Ist-Analyse 
Kommunen / 
Bürgerschaft / KMUs 

 Durchführung von Interviews, Fragebögen  

 Bildung eines kommunalen Arbeitskreises 

CO2 – Bilanz 
Kommunen / 
Bürgerschaft / KMUs 

 Datenakquise 

 Erstellung einer Bilanz 

Potentialanalyse 
Kommunen / 
Bürgerschaft / KMUs 

 Durchführung verschiedener Bürgerbeteiligungsformate 

 Erstellung einer Analyse 

Zielfestlegung Kommunen  Ausarbeitung von Zielvorschlägen 

Akteursbeteiligung 
Kommunen / 
Bürgerschaft / KMUs 

 Durchführung verschiedener Bürgerbeteiligungsformate 

 Öffentlichkeitsarbeit (SocialMedia / Presse / Webseite) 

Maßnahmendefinition 
Kommunen / 
Bürgerschaft / KMUs 

 Durchführung verschiedener Bürgerbeteiligungsformate 

 Aufzeigen von relevanten Maßnahmen 

Controlling-Konzept Kommunen  Entwicklung eines Controlling-Konzepts 
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energetische Quartiers-
sanierung 

Kommunen / 
Bürgerschaft / 
KMUs 
 

 Bereitstellung von allgemeine Informationen 

 Entwicklung von Kampagnen und Veranstaltungen 

 Projektskizze erstellen 

 Fördermittel für Gesellschafter einwerben 

 Ausschreibung 

 Konzeptionierung begleiten 

kreisweites Wärme-
kataster 

Kreis / Kom-
munen 

 Projektskizze erstellen 

 Fördermittel für Gesellschafter einwerben 

 Ausschreibung 

 Konzeptionierung begleiten 

Bürgerenergieprojekte 
Bürgerschaft / 
KMUs 

 Bereitstellung von allgemeine Informationen 

 Entwicklung von Kampagnen und Veranstaltungen 

 Konkrete Beratung von potentiellen Bürgerprojekten 

 Unterstützung bei Antragstellungen 

Errichtung EE-Anlagen 
Bürgerschaft / 
KMUs / 
Kommunen 

 Bereitstellung von allgemeine Informationen 

 Entwicklung von Kampagnen und Veranstaltungen 

 Prüfung der Sinnhaftigkeit (nur Gesellschafter) 

 Sammelausschreibungen für Gesellschafter 
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Dorfautos 
Kommunen / 
Bürgerschaft / 
KMUs 

 Bereitstellung von allgemeine Informationen 

 Entwicklung von Kampagnen und Veranstaltungen 

 Initiierung vor Ort (Organisation von Rundentischen, Einzelgespräche etc.) 

Bürgerbusse 
Kommunen / 
Bürgerschaft / 
KMUs 

 Bereitstellung von allgemeine Informationen 

 Entwicklung von Kampagnen und Veranstaltungen 

 Initiierung vor Ort (Organisation von Rundentischen, Einzelgespräche etc.) 

Mobilstationen Kommunen 

 Bereitstellung von allgemeine Informationen 

 Entwicklung von Kampagnen und Veranstaltungen 

 Initiierung vor Ort (Organisation von Rundentischen, Einzelgespräche etc.) 

 Fördermittel für Gesellschafter einwerben 

 Unterstützung bei der Ausschreibung der Planung 

Elektromobilität 
Kommunen / 
Bürgerschaft / 
KMUs 

 Bereitstellung von allgemeine Informationen 

 Entwicklung von Kampagnen und Veranstaltungen 

 Initiierung vor Ort (Organisation von Rundentischen, Einzelgespräche etc.) 

 Fördermittel für Gesellschafter einwerben 

 Unterstützung bei der Ausschreibung von Ladeinfrastruktur 

Förderung Radverkehr 
Kommunen /  
Bürgerschaft / 
KMUs 

 Bereitstellung von allgemeine Informationen 

 Entwicklung von Kampagnen und Veranstaltungen 

 Initiierung von Maßnahmen vor Ort (Organisation von Rundentischen, Einzelge-
spräche etc.) 

 Fördermittel für Gesellschafter einwerben 

Steigerung ÖPNV-Anteil 

Kreis / Kom-
munen / Bür-
gerschaft / 
KMUs 

 Bereitstellung von allgemeine Informationen 

 Entwicklung von Kampagnen und Veranstaltungen 
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Zentrales Gebäudeener-
giecontrolling 

Kommunen 

 Bereitstellung von allgemeine Informationen 

 Initiierung von Maßnahmen vor Ort (Organisation von 
Rundentischen, Einzelgespräche etc.) 

 Zentrale Umsetzung eines gemeinsamen Energiecon-
trollings 

Gebäudemanagement Kommunen 

 Bereitstellung von allgemeine Informationen 

 Entwicklung von Kampagnen und Veranstaltungen 

 Fördermittel für Gesellschafter einwerben 

 Unterstützung bei der Ausschreibung 

 Begleitung von vereinzelten energetischen Maßnahmen 
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Vermeidung 
Bürgerschaft / 
KMUs / Wirt-
schaft 

 Bereitstellung von allgemeine Informationen 

 Entwicklung von Kampagnen und Veranstaltungen 

Sperrmüll-Flohmärkte 
Bürgerschaft / 
KMUs / Wirt-
schaft 

 Bereitstellung von allgemeine Informationen 

 Entwicklung von Kampagnen und Veranstaltungen 

 Initiierung von neuen Flohmärkten 

Kompostierung / Pelletie-
rung / Biogas 

Bürgerschaft / 
KMUs / Ab-
fallwirtschaft  

 Bereitstellung von allgemeine Informationen 

 Entwicklung von Kampagnen und Veranstaltungen 

 Entwicklung von Pilotprojekten 

Recycling 
Abfallwirt-
schaft 

 Bereitstellung von allgemeine Informationen 

 Entwicklung von Kampagnen und Veranstaltungen 

 Identifizierung von Rohstoffaltbeständen und deren 
möglichen Erschließung 

  

Themenfeld Zielgruppe Beschreibung der Klimaschutzagenturtätigkeit 
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Themenfeld Zielgruppe Beschreibung der Klimaschutzagenturtätigkeit 
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Gründach- und Fassa-
dengrüninitative 

Kommunen / 
Bürgerschaft / 
KMUs 

 Bereitstellung von allgemeine Informationen 

 Entwicklung von Kampagnen und Veranstaltungen 

 Initiierung von Maßnahmen vor Ort (Organisation von 
Rundentischen, Einzelgespräche etc.) 

Mehr Stadtgrün 
Kommunen / 
Bürgerschaft / 
KMUs 

 Bereitstellung von allgemeine Informationen 

 Entwicklung von Kampagnen und Veranstaltungen 

 Initiierung von Maßnahmen vor Ort (Organisation von 
Rundentischen, Einzelgespräche etc.) 

Aufforstung 
Kommunen / 
Bürgerschaft / 
KMUs 

 Bereitstellung von allgemeine Informationen 

 Entwicklung von Kampagnen und Veranstaltungen 

 Initiierung von Maßnahmen vor Ort (Organisation von 
Rundentischen, Einzelgespräche etc.) 

Moorrenaturierung 
Kommunen / 
Bürgerschaft / 
KMUs 

 Bereitstellung von allgemeine Informationen 

 Entwicklung von Kampagnen und Veranstaltungen 

 Initiierung von Maßnahmen vor Ort (Organisation von 
Rundentischen, Einzelgespräche etc.) 

Küstenschutz Kommunen 

 Bereitstellung von allgemeine Informationen 

 Entwicklung von Kampagnen und Veranstaltungen 

 Initiierung von Maßnahmen vor Ort (Organisation von 
Rundentischen, Einzelgespräche etc.) 

Starkregenprävention 
Kommunen / 
Bürgerschaft / 
KMUs 

 Bereitstellung von allgemeine Informationen 

 Entwicklung von Kampagnen und Veranstaltungen 

 Initiierung von Maßnahmen vor Ort (Organisation von 
Rundentischen, Einzelgespräche etc.) 
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Themenfeld Zielgruppe Beschreibung der Klimaschutzagenturtätigkeit 
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Bürgerplattform MokWi.de 
zur nachhaltigen Entwick-

lung in der KielRegion 

Bürgerschaft / 
KMUs 

 Bereitstellung von allgemeine Informationen 

 Entwicklung von Kampagnen und Veranstaltungen 

 Begleitung der Weiterentwicklung der Plattform im 
Rahmen der Steuerungsgruppe der KielRegion 

Begleitung von Initiativen 
im Rahmen der Bürger-

plattform 

Bürgerschaft / 
KMUs 

 Bereitstellung von allgemeine Informationen 

 Direkte Beratung von Initiativen über die Plattform 
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Energieeffizienznetzwerke Wirtschaft 

 Bereitstellung von allgemeine Informationen 

 Entwicklung von Kampagnen und Veranstaltungen 

 Initiierung und Betreuung von Energieeffizienz-
netzwerken 

K
lim

a
b
ild

u
n

g
 

Schulen Bürgerschaft 

 Bereitstellung von allgemeine Informationen 

 Durchführung von Bildungsprojekten 

 Begleitung von Schülerprojekten 

Kitas Bürgerschaft 
 Bereitstellung von allgemeine Informationen 

 Durchführung von Bildungsprojekten 

VHS Bürgerschaft 
 Bereitstellung von allgemeine Informationen 

 Durchführung von Bildungsprojekten 
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 Themenfeld Zielgruppe Beschreibung der Klimaschutzagenturtätigkeit 
F
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Klimaschutzfonds 
Kommunen / 
Bürgerschaft / 
KMUs 

 Verwaltung einer Förderrichtlinie des Kreises 

 Prüfung der Anträge 

 Auszahlung der Mittel 

 Prüfung der Verwendung 

Förderverein 
Kommunen / 
Bürgerschaft / 
KMUs 

 Verwaltung des Fördervereins 

 Spendenakquise 

 Entwicklung einer Förderstrategie 

 Prüfung der Anträge 

 Auszahlung der Mittel 

 Prüfung der Verwendung 

K
lim

a
g
e

re
c
h

te
 

E
n

tw
ic

k
lu

n
g
s
-

p
la

n
u

n
g
 

Bauleitplanung Kommunen 

 Bereitstellung von allgemeine Informationen 

 Beratung bei der Erstellung von B-Plänen hinsichtlich 
des Klimaschutzes 

Ö
ff
e

n
tl
ic

h
-

k
e

it
s
a

rb
e

it
 

SocialMedia 
Bürgerschaft / 
KMUs / Wirt-
schaft 

 Kommunikation zu allen Bereichen des Klimaschutzes 
zur Steigerung der Präsenz 

Klimabündnis 
Kommunen / 
Bürgerschaft / 
KMUs 

 Gründung eines Klimabündnisses zur positiven Ver-
marktung des Themas Klimaschutz 
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Kreis Rendsburg-Eckernförde 
Der Landrat 
Fachdienst Kommunalaufsicht 

 
 

14.11.2019 

 
 
 
Abwägungsbericht 
gemäß § 57 KrO in Verbindung mit § 102 Abs. 1 GO 
 
In seiner Sitzung am 17.06.2019 hat der Kreistag beschlossen, unter Einbindung der 
Kommunen die Gründung einer Klimaschutzagentur vorzubereiten. Die zu gründende 
Klimaschutzagentur soll für alle Gemeinden des Kreises eine kostenfreie, allgemeine 
Klimaschutzberatung anbieten. Kommunen, die Gesellschafter der Klimaschutzagentur, 
haben Anspruch auf zusätzliche Leistungen. 
 
Entsprechend § 57 der Kreisordnung (KrO) in Verbindung mit § 102 Abs. 1 der Ge-
meindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) darf der Kreis unmittelbar eine Gesell-
schaft gründen, wenn ein wichtiges Interesse des Kreises an der Gründung vorliegt und 
die kommunale Aufgabe dauerhaft mindestens ebenso gut und wirtschaftlich wie in Or-
ganisationsformen des öffentlichen Rechts erfüllt wird. 
 
 
Kommunalverfassungsrechtliche Schranken 
 
Wichtiges Interesse (§ 102 Abs. 1 GO) 
 
Das wichtige Interesse des Kreises liegt darin begründet, dass gemeinsam mit den 
kreisangehörigen Städten, Ämtern und Gemeinden, deren Selbstverwaltung zu ergän-
zen und zu fördern, um die komplexe Aufgabe der CO2-Reduzierung effektiver und wirt-
schaftlicher im gesamten Kreisgebiet durchzuführen. 
 
In dem Bewusstsein, dass dem Kreis eine Ausgleichs- und Ergänzungsfunktion zusteht 
ist eben nicht beabsichtigt, die Aufgabe des Klimaschutzes an sich zu ziehen. Mit der 
vorgesehenen Organisationsform und unter Beteiligung des kreisangehörigen Bereichs 
soll die kreisangehörige Selbstverwaltung gestärkt werden, um gleichmäßige Klima-
schutzmöglichkeiten im Kreis zu schaffen. 
 
 
Erfüllung des öffentlichen Zwecks (§ 102 Abs. 2 Nr. 1 GO) 
 
Die Förderung des Klimaschutzes ist ein öffentlicher Zweck im Sinne des § 101 Abs. Nr. 
1 GO und des § 102 Abs. 2 Nr. 1 GO. Ein öffentlicher Zweck liegt vor, wenn die Zielset-
zung des Unternehmens im grundsätzlichen Aufgabenbereich der jeweiligen Körper-
schaft liegt und dazu dient, die Einwohner mit öffentlichen Dienstleistungen oder auf 
andere Art zu versorgen und zu betreuen. Den Klimaschutz zu fördern gehört zu den 
Aufgaben des Kreises, der kreisangehörigen Gemeinden und der Ämter. Das folgt be-
reits aus der verfassungsrechtlichen Verpflichtung zum Schutz der natürlichen Lebens-
grundlagen aus Art. 20a des Grundgesetzes (GG) bzw. der natürlichen Grundlagen des 
Lebens aus Art. 11 der Verfassung des Landes Schleswig-Holstein (LVerf), wozu auch 
der Klimaschutz gehört, und die sich nach Art. 11 LVerf ausdrücklich auch an Gemein-
den und Gemeindeverbände sowie andere Träger der öffentlichen Verwaltung richtet. 
Außerdem ist der Klimaschutz etwa in § 45 c Satz 3 Nr. 7 GO und § 40 c Satz 3 Nr. 7 
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KrO, in § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 16 der Amtsordnung (AO) und im Energiewende- und Kli-
maschutzgesetz Schleswig-Holstein (EWKG) als auch kommunale Aufgabe anerkannt. 
Eine Gesellschaft, die den Kreis und andere kommunale Körperschaften im Kreisgebiet 
in Sachen Klimaschutz bei der Wahrnehmung Ihrer Aufgaben unterstützt, erfüllt damit 
einen öffentlichen Zweck. Der Gesellschaftsvertrag bringt zum Ausdruck, auf welche Art 
von Aktivitäten sich die Gesellschaft beschränken soll. 
 
 
Angemessenes Verhältnis zur Leistungsfähigkeit des Kreises und des Unternehmens 
(Subsidiarität) 
 
Die Gründung und Beteiligung des Kreises Rendsburg-Eckernförde an der Gesellschaft 
steht in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit des Kreises. Die Auf-
wendungen des Kreises entsprechen den bisherigen Aufwendungen für den Klima-
schutz. 
 
Keine bessere Zweckerfüllung auf andere Weise 
 
Der öffentliche Zweck kann auch nicht besser und wirtschaftlicher durch Rechtsformen 
des öffentlichen Rechts erreicht werden. Bei Gründung eines Regie- oder Eigenbetrie-
bes wäre es nicht möglich, den kreisangehörigen Bereich mit einzubinden. Ferner wäre 
für etwaige Verluste voll zu haften. Der Haftungsaspekt gilt ebenso für ein Kommunal-
unternehmen im Sinne von § 106a GO. In diesem Fall wären die Gläubiger zwar zu-
nächst darauf verwiesen, ihre Forderungen gegenüber dem Kommunalunternehmen 
geltend zu machen – können diese nicht ausgeglichen werden, müsste der Kreis im 
Rahmen der Gewährträgerhaftung dafür einstehen. 
 
Ein Zweckverband wird aufgrund der schwierigen Ein- wie Austrittsmöglichkeiten von 
allen interessierten Beteiligten abgelehnt und findet insofern keine Akzeptanz.  
 
Der vorgenannte öffentliche Zweck lässt sich insofern nicht besser durch Rechtsformen 
des öffentlichen Rechts erfüllen. 
 
Die Aufgabenwahrnehmung durch eine GmbH verspricht insbesondere im Hinblick auf 
die Beteiligung des kreisangehörigen Bereichs, der Haftungsbeschränkung sowie der 
Einflussnahme durch die Selbstverwaltung den größtmöglichen Erfolg. 
 
 
Begrenzung der Haftungs- und Einzahlungsverpflichtung (§ 102 Abs. 2 Nr. 2 GO) 
 
Die Einzahlungsverpflichtung ist auf den Geschäftsanteil gemäß dem Gesellschafterver-
trag begrenzt. Daneben ist der vertraglich festgesetzte jährliche Gesellschafterzuschuss 
von 275.000 EUR zu entrichten. 
 
Die gesellschaftsrechtlichen Vorgaben begrenzen das Haftungsrisiko des Kreises auf 
das Stammkapital. 
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Angemessener Einfluss auf die Gesellschaft (§ 102 Abs. 2 Nr. 3 GO) 
 
Die angemessene Einflusssicherung erfolgt  durch die Entsendung von Vertretern in die 
Gesellschafterversammlung sowie in den Aufsichtsrat (§§ 8, 11 des Gesellschaftsver-
trages) 
 
 
Teilnahmerecht des gesetzlichen Vertreters (§102 Abs. 2 Nr. 4 GO) 
 
Das Teilnahmerecht des gesetzlichen Vertreters ist in § 8 Absatz 1 des Gesellschafts-
vertrages (Gesellschafterversammlung) verankert. 
 
Entscheidungsvorbehalte (§ 102 Abs. 2 Nr. 5 GO) 
 
Die Entscheidungen nach § 23 Nr. 17 KrO sind der Gesellschafterversammlung vorbe-
halten (§ 9 Buchstabe g) des Gesellschaftsvertrages). 
 
Jahresabschluss und Lagebericht (§ 102 Abs. 2 Nr. 6 GO) 
 
Der Jahresabschluss und der Lagebericht sind entsprechend der Regelungen im Ge-
sellschaftsvertrag in Anwendung der Vorschriften des Dritten Buchs des Handelsge-
setzbuches für große Kapitalgesellschaften aufzustellen und danach zu prüfen. 
 
Wirtschaftsplanung (§ 102 Abs. 2 Nr. 7 GO) 
 
Gemäß § 6 des Gesellschaftsvertrages ist der Wirtschaftsplan in sinngemäßer Anwen-
dung der Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung aufzustellen. 
 
Offenlegungspflichten (§ 102 Abs. 2 Nr. 8 GO) 
 
Die Offenlegungspflichten der gewährten Gesamtbezüge für die Tätigkeit im Geschäfts-
jahr im Sinne des § 285 Nr. des Handelsgesetzbuches (HGB) der Mitglieder der Ge-
schäftsführung, des Aufsichtsrates und andere Organe der Gesellschaft ist in § 15 Ab-
satz 6 des Gesellschaftsvertrages geregelt. 
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Kreis Rendsburg-Eckernförde
Der Landrat

Vorlage-Nr:

Datum:

Ansprechpartner/in:

VO/2019/074

02.09.2019

Wittl, Michael

Beschlussvorlage öffentlich

- öffentlich - 

FD 2.2 Umwelt

Bearbeiter/in: Petersen, Tanja

Abfallwirtschaft - AWR Festpreisangebot 2020
vorgesehene Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

30.10.2019 Umwelt- und Bauausschuss Beratung
11.11.2019 Kreistag des Kreises Rendsburg-Eckernförde Entscheidung

Beschlussvorschlag: 
Der Umwelt- und Bauausschuss beschließt, dem Kreistag zu empfehlen, das 
Festpreisangebot der AWR vom 25.09.2019 in Höhe von 16.464.094,00 € netto, bzw. 
19.592.271,86 € brutto unter Berücksichtigung der unter Ziffer 2.1 des Angebots 
genannten Rahmenbedingungen anzunehmen.

Der Kreistag beschließt, das Festpreisangebot der AWR vom 25.09.2019 in Höhe 
von 16.464.094,00 € netto, bzw. 19.592.271,86 € brutto unter Berücksichtigung der 
unter Ziffer 2.1 des Angebots genannten Rahmenbedingungen anzunehmen..

1. Begründung der Nichtöffentlichkeit: Eine Anlage ist nichtöffentlich, weil hier 
schützenswerte, unternehmensspezifische Daten enthalten sind. 

2. Sachverhalt: 
Seit dem 04.06.1992 besteht zwischen dem Kreis Rendsburg-Eckernförde und der 
Abfallwirtschaftsgesellschaft Rendsburg-Eckernförde (AWR) ein Entsorgungsvertrag. 
Der Kreis beauftragt als öffentliche rechtlicher Entsorger nach dem heutigen 
Kreislaufwirtschaftsgesetz die AWR als Dritte mit der Wahrnehmung der Aufgaben. 
Die AWR erhält für ihre Leistung auf der Grundlage einer im Voraus kalkulierten 
Selbstkostenabrechnung ein Entgelt (Festpreis), das jährlich zum 01.01. neu zu 
vereinbaren ist. 

Beigefügt ist das Festpreisangebot der AWR (Abfallwirtschaft Rendsburg-
Eckernförde mbH) vom 25.09.2019 für das Jahr 2020. 

Das Festpreisangebot ist von der Verwaltung geprüft worden. Die einzeln 
aufgeführten Positionen sind plausibel und nachvollziehbar, ebenso die Aufteilung 
der Positionen in die Bereiche „private Haushalte“ und „andere Herkunftsbereiche“. 
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Die Verwaltung empfiehlt wie in den Vorjahren 

- die Verwertungserlöse für Altpapier in 2020 in Form eines Korridors von 10 % 
abzurechnen, 

- zur Abwicklung der Positionen, die sich aus dem öffentlich-rechtlichen Vertrag 
mit der Stadt Neumünster und dem Kreis Plön ergeben, nach dem Prinzip der 
Selbstkostenerstattung abzurechnen, da der Kreis auf Grund der öffentlich-
rechtlichen Vereinbarung nur die tatsächlich angefallenen Mengen vergütet 
bekommt. 

 
Die Kosten des Festpreises netto steigen um 9,5 % gegenüber 2019 und brutto um 
9,4 %. 

Die Erhöhung des Festpreises resultiert im Wesentlichen aus folgenden Faktoren:

a) höhere Logistikkosten beim Restmüll, Sperrmüll und Bioabfall um rd. 185 T€

b) niedrigere Umsatzerlöse aus der Verwertung PPK (Papier, Pappe, 
Kartonage), Altmetall, E-Schrott und Alttextilien um rd. 998 T€

Zu a)
Bei den Positionen Sammlung und Transport von Restmüll und Biobfall wirken sich 
die Steigerungen der Behältervolumen und die vertraglich vereinbarte 
Preisanpassung aus.

Die Kosten der Sperrmüllsammlung steigen an, da der Anteil des im Rahmen der 
Straßenrandsammlung erfassten Altholzes stark gestiegen ist. Die 
Gesamtsammelmenge ist rückläufig, jedoch führen die Kosten der Altholzerfassung 
in Verbindung mit der vertraglich vereinbarten Preisanpassung zu höheren Kosten. 
Die Altholzverwertungskosten sind zusätzlich gestiegen.

Zu b)
Die PPK-Erlöse liegen bei leicht gesunkener Sammelmenge mit rd. 884 T€ unter 
dem Vorjahreswert, weil der Marktpreis stark gesunken und der Anteil der Dualen 
Systeme gestiegen ist. Der steigende Anteil der Dualen Systeme am PPK-Volumen 
wirkt in Verbindung mit höheren PPK-Logistikkosten insgesamt entlastend auf den 
Festpreis. Die Verwertungspreise für die Fraktionen Altmetall, E-Schrott und 
Alttextilien sind ebenfalls deutlich gesunken.

Das beigefügte Festpreisangebot enthält auf den Seiten 6 bis 11 vertiefende 
Erläuterungen zu den einzelnen Positionen.
 
Um vertraulichen Umgang mit den Erläuterungen und Einzelpositionen zum 
Festpreis wird gebeten..

Finanzielle Auswirkungen: 
Höherer Aufwand im Teilplan Abfallwirtschaft, der durch bestehende Rücklagen aus 
den Abfallentgelten ausgeglichen wird..

Anlage/n: 
Anschreiben Festpreis 2020
Angebot Festpreis 2020
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Kreis Rendsburg-Eckernförde
Der Landrat

Vorlage-Nr:

Datum:

Ansprechpartner/in:

VO/2019/074-002

05.11.2019

Dr. Kruse, Martin

Mitteilungsvorlage

- öffentlich - 

Fachdienst Umwelt

Bearbeiter/in: Bahr, Tanja

Abfallwirtschaft - AWR Festpreisangebot 2020, Ergebnis Beratung UBA 
vom 30.10.2019
vorgesehene Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

16.12.2019 Kreistag des Kreises Rendsburg-Eckernförde Kenntnisnahme

1. Begründung der Nichtöffentlichkeit: 
Entfällt

2. Sachverhalt: 
Das Festpreisangebot der AWR wird aufgrund des beigefügten Antrages von Herrn 
Tank dahingehend ergänzt, dass an alle einzuschulenden Erstklässler des Kreises 
Rendsburg- Eckernförde im Jahr 2020 eine wiederverwertbare „Emil-Trinkflasche“ 
verteilt wird. Diese Flasche ist mit einer individuell gestalteten Stoff- und 
Kunststoffhülle umhüllt, um die Flasche vor Bruch zu schützen und die Getränke 
lange heiß, bzw. kalt zu halten. Bei den Flaschen/ bzw. deren Isolierung sollen nach 
Möglichkeit umweltfreundliche Materialen eingesetzt werden.
Durch die Verteilung der Flaschen sollen die Kinder frühzeitig zur Abfallvermeidung 
erzogen und das Bewusstsein zur Vermeidung von Verpackungen gestärkt werden.

Die Kosten sollen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit von der AWR übernommen 
werden, ohne dass eine Anpassung des Festpreises erfolgt.

Der Umwelt- und Bauausschuss empfiehlt dem Kreistag folgenden Beschluss:

Der Kreistag beschließt, das Festpreisangebot der AWR vom 25.09.2019 in Höhe 
von 16.464.094,00 € netto, bzw. 19.592.271,86 € brutto unter Berücksichtigung der 
unter Ziffer 2.1 des Angebots genannten Rahmenbedingungen, sowie mit der 
Änderung, dass 2020 an alle einzuschulenden Erstklässler die „Emil- Flaschen“ zur 
Wiederverwendung von der AWR im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit verteilt 
werden, anzunehmen.

Relevanz für den Klimaschutz:
Müllvermeidung
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Finanzielle Auswirkungen: 
keine

Anlage/n: 
Antrag von Reimer Tank
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Kreis Rendsburg-Eckernförde
Der Landrat

Vorlage-Nr:

Datum:

Ansprechpartner/in:

VO/2019/889-002

27.09.2019

Wittl, Michael

Beschlussvorlage öffentlich

- öffentlich - 

FD 2.2 Umwelt

Bearbeiter/in: Petersen, Tanja

Abfallwirtschaft Rendsburg-Eckernförde (AWR)- Ausschreibung 
Logistik für Restmüll, Bioabfall und Sperrmüll
vorgesehene Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

20.11.2019 Umwelt- und Bauausschuss Beratung
16.12.2019 Kreistag des Kreises Rendsburg-Eckernförde Entscheidung

Beschlussvorschlag: 
Der Umwelt- und Bauausschuss empfiehlt dem Kreistag, die Zustimmung zur 
Ausschreibung der Logistikverträge ab 01.04.2021 gemäß § 8 Abs. 3 
Entsorgungsvertrag wie vorgeschlagen zu erteilen.

Der Kreistag beschließt, die Zustimmung zur Ausschreibung der Logistikverträge 
gemäß § 8 Abs. 3 Entsorgungsvertrag wie vorgeschlagen zu erteilen.

1. Begründung der Nichtöffentlichkeit: entfällt

2. Sachverhalt: 

Mit Wirkung zum 1. April 2021 sind von der AWR (Abfallwirtschaft Rendsburg-
Eckernförde) die Leistungen für die Abfalllogistik teilweise neu auszuschreiben. 
Betroffen davon sind die Restabfallsammlung, die Biogutsammlung sowie als 
Nebenleistungen die Sperrmüll-, die Strauchschnittsammlung sowie die 
Weihnachtsbaumabfuhr. 

Es ist davon auszugehen, dass diese Leistungen nicht mehr zum bisherigen Preis zu 
erhalten sein werden.
 
Weitere Kostensteigerungen sind in der Restabfallverwertung zu erwarten und die 
Erlöse aus der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit Plön und Neumünster 
entfallen mit Vertragsende  2020/22.

Um einer resultierenden Entgelterhöhung entgegenzuwirken, wurden im Umwelt- und 
Bauausschuss kostensenkende Möglichkeiten in der Abfuhrleistung aufgezeigt, s. 
VO 2019/889 und 2019/889-001. 
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Die Laufzeiten der auszuschreibenden Logistikverträge übersteigen die Laufzeit des 
mit der AWR geschlossenen Entsorgungsvertrages, sodass gemäß § 8 Abs. 3 
Entsorgungsvertrag die Einwilligung des Kreises erforderlich ist.

Die Änderungen im Service werden Änderungen der Regelungen der  
Abfallentsorgung des Kreises zur Folge haben.

Folgendes wird dem Kreistag vom Umwelt- und Bauausschuss vom 26.9.19 
empfohlen:
 
(1) Umstellung der vierzehntäglichen Leerung der 40l-Restmülltonnen auf eine 
vierwöchentliche mit 80l
Der Umwelt- und Bauausschuss empfiehlt dem Kreistag, dass ab 1. April 2021 der 
Restabfall mit einer 80-l-Restabfalltonne mit vierwöchentlicher Leerung erfolgt.
 
(2) Regelung der Busch- und Strauchschnittsammlung 
Der Umwelt- und Bauausschuss empfiehlt dem Kreistag, dass ab 1. April 2021 die 
Busch- und Strauchschnittsammlung einmal jährlich durchgeführt wird.

Die Empfehlungen des Umwelt- und Bauausschusses sind von der AWR in den 
Ausschreibungskriterien umgesetzt worden. Als Anlage beigefügt ist eine 
gegenüberstellende Zusammenfassung der bisherigen und neuen 
Rahmenbedingungen für die Logistikausschreibung der jeweiligen Abfallfraktionen.

Die Verwaltung weist im Übrigen auf Folgendes hin: Die vorliegend beschriebene 
Vergabe der Logistik für Restmüll, Bioabfall und Sperrmüll seitens der AWR 
überschreitet die Vertragslaufzeit des Entsorgungsvertrages zwischen der AWR und 
dem Kreis Rendsburg-Eckernförde. Dieser ist mit einer Kündigungsfrist bis 
31.12.2021 zum 31.12.2022 kündbar. Für den Fall der Kündigung ist die AWR gem. 
§ 12 Abs.1 des Entsorgungsvertrages verpflichtet, dem Kreis mit Zustimmung der 
Vertragspartner alle laufenden Verträge zu übertragen. Soweit der Kreis einen 
Entsorgungsvertrag ausschreibt, ist vergaberechtlich gesichert, dass der neue 
Anbieter, in die bestehenden Logistikverträge eintritt. Dies wird in einem 
transparenten Verfahren durchgeführt.  

Die Verwaltung empfiehlt, die Zustimmung zur Ausschreibung der Logistikverträge 
ab 01.04.2021 gemäß § 8 Abs. 3 Entsorgungsvertrag wie vorgeschlagen zu erteilen.

Relevanz für den Klimaschutz: s. Vorlage 2019/889

Finanzielle Auswirkungen: s. Vorlage 2019/889

Anlage/n: 
Entsorgungsvertrag
Ausschreibung Logistik RM, Bio, SpM ab April 2021
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Ausschreibung Logistik RM, Bio, SpM ab April 

2021 

 

Der Vertrag über die Einsammlung von Restabfall (RM), Bioabfall (Bio) und Sperrmüll inkl. 

Strauchschnitt- und Weihnachtsbaumsammlung endet am 31.03.2021. Daher und aufgrund 

der zu erwartenden Gesamtsumme des Auftrags ist diese Leistung erneut europaweit 

auszuschreiben. 
 

Die Veröffentlichung der Ausschreibung soll spätestens im Februar 2020 erfolgen, da bei der 

Beschaffung von Fahrzeugen aktuell mit Lieferzeiten von mehr als neun Monaten zu rechnen 

ist. 
 

Rahmenbedingungen 

 Laufender Vertrag Neuer Vertrag 

Laufzeit 8 Jahre + 2 Jahre (einseitig) + 2 

Jahre (beidseitig) Verlängerung, 

im Anschluss freihändige Vergabe 

um 1 Jahr und 3 Monate 

8 Jahre + 4 Jahre  + 2 Jahre  

Verlängerung 

Losvergabe 2 Lose 

Los 1: Einsammlung RM und Bio 

Los 2: Einsammlung von SpM 

(inkl. Holz), Frühjahr + Herbst 

Strauchschnitt- und 

Weihnachtsbaumsammlung 

2 Lose 

Los 1: Einsammlung RM und Bio 

Los 2: Einsammlung von SpM (inkl. 

Holz), Frühjahr Strauchschnitt- und 

Weihnachtsbaumsammlung 

Tonnendienst AWR AWR 

Fahrzeugtechnik Vorgabe aktueller Standards, 

Engstellenfahrzeuge für relevante 

Bereiche. 

Vorgabe aktueller Standards sowie  

geeignete Technik zur Befahrung 

von Bereichen mit Dieselfahrverbot; 

Engstellenfahrzeuge für relevante 

Bereiche; 

Innovationsklausel bzgl. alternativer 

Antriebsmöglichkeiten. 

Tonnengrößen Standardtonnen,  

u.a. 40 l  RM mit 14 tgl. Leerung 

Standardtonnen 

Wegfall der 40 l RM-Tonne mit 14 

tgl. Leerung – Ersatz durch 80 l RM-

Tonne mit 4 wöchentlicher Leerung  

Hol- und 

Bringservice 

bis 15 m, bis 45 m, bis 90 m, 

(weitere Entfernung nicht möglich) 

bis 15 m, bis 45 m, bis 90 m, 

(weitere Entfernung nicht möglich) 
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Kreis Rendsburg-Eckernförde
Der Landrat

Vorlage-Nr:

Datum:

Ansprechpartner/in:

VO/2019/166

25.10.2019

Ludwig, Carsten

Beschlussvorlage öffentlich

- öffentlich - 

Stabsstelle Rechnungs- und 
Gemeindeprüfungsamt

Bearbeiter/in: Ludwig, Carsten

Bestellung eines Prüfers für das Rechnungsprüfungsamt
vorgesehene Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

16.12.2019 Kreistag des Kreises Rendsburg-Eckernförde Entscheidung

Beschlussvorschlag: 

Der Kreistag bestellt Herrn Christian Kock gem. § 115 Abs. 2 GO i. V. m. § 57 KrO 
zum Prüfer des Rechnungsprüfungsamtes.

1. Begründung der Nichtöffentlichkeit: 

2. Sachverhalt: 

Die Stelle der Datenschutzbeauftragten bzw. des Datenschutzbeauftragten ist seit 
dem 01.08.2019 unbesetzt. Mit der Neubesetzung der Vollzeitstelle wird diese an 
das Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt angebunden. Mit einem 0,25-Anteil 
werden neben den Datenschutz-Aufgaben Tätigkeiten als Prüferin bzw. als Prüfer im 
Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt wahrgenommen.
Sowohl nach der GO (§ 115 Abs. 4) wie auch nach der DSGVO (Artikel 38 Abs. 6) ist 
eine gleichzeitige Wahrnehmung von Aufgaben als Prüferin bzw. Prüfer und als 
Datenschutzbeauftragte bzw. Datenschutzbeauftragter zulässig.

Herr Kock hat sich nach entsprechender öffentlicher Ausschreibung der Stelle und 
Durchführung des Auswahlverfahrens durchgesetzt. 
Unter Inanspruchnahme einer freien Planstelle stehen die erforderlichen 
Haushaltsmittel aus dem Personalbudget des Kreises zur Verfügung. 

Gemäß § 115 Abs. 2 GO in Verbindung mit § 57 KrO bestellt der Kreistag die 
Prüferinnen und Prüfer des Rechnungsprüfungsamtes. Der Hauptausschuss hat dem 
Kreistag in seiner Sitzung am 24.10.2019 empfohlen, Herrn Christian Kock gem. § 
115 Abs. 2 GO i. V. m. § 57 KrO zum Prüfer des Rechnungsprüfungsamtes zu 
bestellen.

Relevanz für den Klimaschutz:
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Finanzielle Auswirkungen: 

Anlage/n: 
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Kreis Rendsburg-Eckernförde
Der Landrat

Vorlage-Nr:

Datum:

Ansprechpartner/in:

VO/2019/163

24.10.2019

Groeper, Sabine

Beschlussvorlage öffentlich

- öffentlich - 

Stabsstelle Finanzen

Bearbeiter/in: Brück, Mira

Beschlussfassung über den Jahresabschluss des Kreises Rendsburg-
Eckernförde für das Haushaltsjahr 2018
vorgesehene Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

14.11.2019 Unterausschuss Rechnungsprüfung Beratung
05.12.2019 Hauptausschuss Beratung
16.12.2019 Kreistag des Kreises Rendsburg-Eckernförde Entscheidung

Beschlussvorschlag: 
Der Unterausschuss Rechnungsprüfung schlägt dem Hauptausschuss vor, dem 
Kreistag zu empfehlen:

a) den Jahresabschluss des Kreises Rendsburg-Eckernförde für das 
Haushaltsjahr 2018 gemäß § 95 n GO  i.V.m. § 57 KrO zu beschließen,

b) die Haushaltsüberschreitungen in Höhe von 5.077.372,33 € (Aufwendungen 
Ergebnishaushalt) und 12.579.106,13 € (Auszahlungen lfd. 
Verwaltungstätigkeit) zu genehmigen,

c) den Jahresüberschuss in Höhe von insgesamt 19.972.549,43 € der 
Ergebnisrücklage und der Allgemeinen Rücklage zuzuführen. Dabei entfallen 
8.320.944,72 € auf den Zuführungsbetrag zur Allgemeinen Rücklage. Der 
Differenzbetrag in Höhe von 11.651.604,71 € wird der Ergebnisrücklage 
zugeführt.

Der Hauptausschuss empfiehlt dem Kreistag auf Vorschlag des Unterausschusses 
Rechnungsprüfung:

a) den Jahresabschluss des Kreises Rendsburg-Eckernförde für das 
Haushaltsjahr 2018 gemäß § 95 n GO  i.V.m. § 57 KrO zu beschließen,

b) die Haushaltsüberschreitungen in Höhe von 5.077.372,33 € (Aufwendungen 
Ergebnishaushalt) und 12.579.106,13 € (Auszahlungen lfd. 
Verwaltungstätigkeit) zu genehmigen,

c) den Jahresüberschuss in Höhe von insgesamt 19.972.549,43 € der 
Ergebnisrücklage und der Allgemeinen Rücklage zuzuführen. Dabei entfallen 
8.320.944,72 € auf den Zuführungsbetrag zur Allgemeinen Rücklage. Der 
Differenzbetrag in Höhe von 11.651.604,71 € wird der Ergebnisrücklage 
zugeführt.
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Der Kreistag beschließt auf Empfehlung des Hauptausschusses:
a) den Jahresabschluss des Kreises Rendsburg-Eckernförde für das 

Haushaltsjahr 2018 gemäß § 95 n GO  i.V.m. § 57 KrO zu beschließen,
b) die Haushaltsüberschreitungen in Höhe von 5.077.372,33 € (Aufwendungen 

Ergebnishaushalt) und 12.579.106,13 € (Auszahlungen lfd. 
Verwaltungstätigkeit) zu genehmigen,

c) den Jahresüberschuss in Höhe von insgesamt 19.972.549,43 € der 
Ergebnisrücklage und der Allgemeinen Rücklage zuzuführen. Dabei entfallen 
8.320.944,72 € auf den Zuführungsbetrag zur Allgemeinen Rücklage. Der 
Differenzbetrag in Höhe von 11.651.604,71 € wird der Ergebnisrücklage 
zugeführt.

1. Begründung der Nichtöffentlichkeit: 
entfällt

2. Sachverhalt: 

a) Gem. § 57 Kreisordnung i. V. m. § 95 m Gemeindeordnung hat der Kreis zum 
Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem 
das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist.
Das Rechnungsprüfungsamt hat gem. § 95 n Gemeindeordnung den 
Jahresabschluss und den Lagebericht mit allen Unterlagen zu prüfen. Gemäß 
Schlussbericht des Rechnungsprüfungsamtes hat die Prüfung, ob
1. der Haushaltsplan eingehalten ist,
2. die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch vorschriftsmäßig 

begründet und belegt worden sind,
3. bei den Erträgen, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie bei der 

Vermögens- und Schuldenverwaltung nach den geltenden Vorschriften verfahren 
worden ist,

4. das Vermögen und die Schulden richtig nachgewiesen worden sind,
5. der Anhang zum Jahresabschluss vollständig und richtig ist,
6. der Lagebericht zum Jahresabschluss vollständig und richtig ist, 
 bis auf die in dem Schlussbericht hervorgehobenen Hinweise und Feststellungen, zu 
keinen wesentlichen Einwendungen geführt.
Nach Überzeugung des Rechnungsprüfungsamtes vermittelt der Jahresabschluss 
2018 unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung für 
Kommunen ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des Kreises.
 
b) Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen dürfen 
gemäß § 95 d GO i.V.m. § 57 KrO nur geleistet werden, wenn der Kreistag 
zugestimmt hat.
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In Fällen, die keinen Aufschub dulden oder bei unerheblichen über- oder 
außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen kann der Landrat die 
Zustimmung zur Leistung dieser Aufwendungen und Auszahlungen erteilen. Gemäß 
§ 4 der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 ist der Landrat ermächtigt, 
über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis zur Höhe von 
50.000 € zuzustimmen. Die Genehmigung des Kreistages gilt in diesen Fällen als 
erteilt.

Die im Jahresabschluss 2018 ausgewiesenen Haushaltsüberschreitungen setzen 
sich folgendermaßen zusammen:

Haushaltsüberschreitungen im Haushaltsjahr 2018 – Aufwendungen Ergebnishaushalt
Bezeichnung Ergebnishaushalt – in Euro
Nicht zahlungswirksame Mehraufwendungen 8.255.450,01
durch Mehrerträge gedeckte Überschreitungen 3.937.026,01
vom Kreistag pauschal genehmigte Überschreitungen 516.984,22
Vom Kreistag genehmigte Überschreitungen 0,00
vom Kreistag noch zu genehmigende Überschreitungen 5.077.372,33

Zusammen 17.786.832,57
Haushaltsüberschreitungen im Haushaltsjahr 2018 – Auszahlungen
Bezeichnung Lfd. 

Verwaltungstätigkeit
Investitionen

Durch Mehreinzahlungen gedeckte Überschreitungen 10.164.907,74 0,00
vom Kreistag pauschal genehmigte Überschreitungen 395.861,05 96.159,65
vom Kreistag genehmigte Überschreitungen 0,00 23.838.199,69
vom Kreistag noch zu genehmigende Überschreitungen 12.579.106,13 0,00

Zusammen 23.139.874,92 23.934.359,34

Die vom Kreistag noch zu genehmigenden Haushaltsüberschreitungen sind bei 
folgenden Budgets aufgetreten:

Budget Bezeichnung Ansatz

Euro

Ergebnis

Euro

Über-
schreitung 

Euro
12101 IT Services 111.700,00 312.247,63 200.547,63
31603 Jugendarbeit und KiTas 30.890.400,00 37.396.052,42 329.422,24
31603 Jugendarbeit und KiTas 6.921.200,00 7.592.233,44 671.033,44
33601 Jugendhilfe 26.566.700,00 27.278.507,56 711.807,56
42301 Soziale Sicherung 52.691.000,00 59.980.938,95 2.213.914,70
54208 Allgemeine 

Schulangelegenheiten
4.860.400,00 5.843.676,99 950.646,76

Noch zu genehmigende Aufwendungen im Ergebnishaushalt 5.077.372,33
10301 Dezentrale Betreuung 

Asylbewerber
300.000,00 373.196,00 73.196,00

12101 IT-Service 875.700,00 1.179.159,88 303.459,88
22502 Abfallwirtschaft 22.785.400,00 25.561.076,30 2.119.825,89
23101 Zuwanderung 816.900,00 1.888.392,36 508.804,92
30601 Prävention und Projekte 1.105.300,00 1.321.853,70 216.553,70
31603 Jugendarbeit und KiTas 30.890.400,00 37.019.664,81 793.607,92
31603 Jugendarbeit und KiTas 6.921.200,00 7.624.438,57 703.238,57
33601 Jugendhilfe 26.566.700,00 27.997.860,71 1.431.160,71
41301 Eingliederungshilfe nach SGB 

XII
68.335.500,00 71.493.973,28 2.692.181,21

42301 Soziale Sicherung 52.691.000,00 58.972.200,78 2.169.212,05

42301 Soziale Sicherung 262.000,00 332.295,24 70.295,24
43301 Gesundheitsdienste 2.086.400,00 2.188.890,86 102.490,86
50501 Klimaschutz 30.400,00 100.374,99 69.974,99
53703 Förderung des ÖPNV 210.100,00 532.276,93 282.284,53
54201 Regionales 92.800,00 143.691,91 50.891,91
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Budget Bezeichnung Ansatz

Euro

Ergebnis

Euro

Über-
schreitung 

Euro
Berufsbildungszentrum I

54201 Regionales 
Berufsbildungszentrum I

1.883.600,00 2.042.370,00 158.770,00

54202 Regionales 
Berufsbildungszentrum II

44.700,00 111.682,17 50.020,82

54205 Schule am Noor 448.900,00 628.561,38 179.661,38
54206 Schule Hochfeld 562.700,00 775.774,17 213.074,17
54207 Schule an den Eichen 441.700,00 665.842,61 224.142,61
54208 Allgemeine 

Schulangelegenheiten
421.100,00 587.358,77 166.258,77

Noch zu genehmigende Auszahlungen im Finanzhaushalt 12.579.106,13

Hinweis: Die Überschreitung wird in der Höhe dargestellt, die nach Abzug von 
Minderaufwendungen/-auszahlungen, Mehrerträgen und gesondert genehmigten 
Überschreitungen in dem Budget entstanden sind.

c) Gemäß § 26 Nr. 2  GemHVO-Doppik sind Jahresüberschüsse, die nicht zum 
Ausgleich eines vorgetragenen Jahresfehlbetrages benötigt werden, der 
Ergebnisrücklage oder der Allgemeinen Rücklage zuzuführen. Nach Maßgabe des   
§ 25 (3) GemHVO-Doppik darf die Ergebnisrücklage höchstens 33 % und soll 
mindestens 10 % der Allgemeinen Rücklage betragen. Es ist ein Jahresüberschuss 
in Höhe von 19.972.549,43 € entstanden. Ein Teilbetrag in Höhe von 8.320.944,72 € 
ist  der Allgemeinen Rücklage zuzuführen. Der Differenzbetrag in Höhe von 
11.651.604,71 € ist der Ergebnisrücklage zuzuführen. 

Relevanz für den Klimaschutz:
entfällt

Finanzielle Auswirkungen: 
Ja, siehe Sachverhalt

Anlage/n: 
- Schlussbericht des Rechnungsprüfungsamtes über die Prüfung des 

Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2018
- Lagebericht zur Jahresrechnung des Kreises Rendsburg-Eckernförde für das 

Haushaltsjahr 2018
- Schlussbilanz 2018 einschl. Anhang
- Ergebnis- und Finanzrechnung 2018
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1 Auftrag, Art und Umfang der Prüfung 

Gem. § 57 Kreisordnung i. V. m. § 95 m Gemeindeordnung hat der Kreis zum 
Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem 
das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. 

Das Rechnungsprüfungsamt hat gem. § 95 n Gemeindeordnung den Jahresab-
schluss und den Lagebericht mit allen Unterlagen daraufhin zu prüfen, ob 

1. der Haushaltsplan eingehalten ist, 

2. die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch vorschriftsmäßig 
begründet und belegt worden sind, 

3. bei den Erträgen, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie bei 
der Vermögens- und Schuldenverwaltung nach den geltenden Vorschriften ver-
fahren worden ist, 

4. das Vermögen und die Schulden richtig nachgewiesen worden sind, 

5. der Anhang zum Jahresabschluss vollständig und richtig ist, 

6. der Lagebericht zum Jahresabschluss vollständig und richtig ist. 

Ziel der Prüfung ist es damit festzustellen, ob der vorgelegte Jahresabschluss un-
ter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächli-
chen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
des Kreises Rendsburg-Eckernförde vermittelt und erläutert. 

 

Die Prüfung des Rechnungsprüfungsamtes erstreckte sich im Wesentlichen da-
rauf, welche Veränderungen vom Bilanzstichtag 31.12.2017 bis zum Schlussbi-
lanzstichtag 31.12.2018 eingetreten und wie diese zu beurteilen sind. Damit wurde 
von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, diese nach pflichtgemäßem Ermessen zu 
beschränken und auf die Vorlage einzelner Prüfungsunterlagen zu verzichten.  

Die Prüfung wurde in hinreichenden Stichproben und nach dem risikoorientierten 
Prüfungsansatz vorgenommen. Dazu wurde die Prüfung so geplant und durchge-
führt, dass ein hinreichend sicheres Urteil darüber abgegeben werden kann, ob 
der Jahresabschluss frei von wesentlichen Fehlaussagen ist. 

Bei der Rechnungslegung sind alle Tatbestände zu berücksichtigen und gegebe-
nenfalls im Anhang anzugeben, die für die Adressaten des Jahresabschlusses von 
Bedeutung sind. Sachverhalte von untergeordneter Bedeutung, die wegen ihrer 
Größenordnung keinen Einfluss auf das Jahresergebnis und die Rechnungsle-
gung haben, können vernachlässigt werden. 

 

In diesem Schlussbericht wird auf wesentliche und aus Sicht des Rechnungsprü-
fungsamtes bedeutsame Feststellungen und Hinweise eingegangen. Alle weiteren 
Anmerkungen wurden direkt mit der Stabsstelle Finanzen oder dem betroffenen 
Fachdienst erörtert.  
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2 Jahresabschluss 

2.1 Abschluss 2017 

Gemäß § 57 Kreisordnung i.V.m. § 95n Abs. 4 GO sind innerhalb von 6 Monaten 
nach Vorliegen des Schlussberichts des Rechnungsprüfungsamtes das Vorliegen 
des Schlussberichtes, des Jahresabschlusses und Lageberichts sowie des Be-
schlusses des Kreistages örtlich bekannt zu machen und danach öffentlich auszu-
legen. 

In seiner Sitzung am 25.03.2019 hat der Kreistag des Kreises Rendsburg-
Eckernförde den Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2017 beschlossen. Die 
Bekanntmachung erfolgte in der erforderlichen Art und Weise im Kreisblatt 
Nr. 12/2019 (S. 101). 

 

2.2 Vorlage des Jahresabschlusses 2018 

Gem. § 44 Abs. 4 GemHVO-Doppik ist dem Rechnungsprüfungsamt und der zu-
ständigen Kommunalaufsichtsbehörde bis spätestens 1. Mai eines jeden Jahres 
der Jahresabschluss und der Lagebericht vorzulegen. 

Im Jahresabschluss ist das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres 
nachzuweisen (§ 57 KrO i.V.m. § 95 m GO). Der Jahresabschluss muss unter Be-
achtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des 
Kreises vermitteln und ist zu erläutern. Er besteht aus 

 der Ergebnisrechnung,   

 der Finanzrechnung,   

 den Teilrechnungen,   

 der Bilanz und   

 dem Anhang.  

Die inhaltliche Ausgestaltung der Bestandteile des Jahresabschlusses ergibt sich 
aus den §§ 44 ff. GemHVO-Doppik. Dem Anhang kommt dabei eine besondere 
Bedeutung zu. Dem Erläuterungsteil des Anhanges sind beizufügen   

 ein Anlagenspiegel,  

 ein Forderungsspiegel,  

 ein Verbindlichkeitenspiegel,  

 eine Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen und   

 eine Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, 
Kommunalunternehmen, andere Anstalten und Wasser- und Bodenver-
bände.  

Dem Rechnungsprüfungsamt wurden alle vorgeschriebenen Unterlagen zur Prü-
fung des Jahresabschlusses vollständig, prüffähig und fristgerecht am 30.04.2019 
übergeben. 
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2.3 Änderung des Jahresabschlusses 2018 

Zu Beginn hat sich das Rechnungsprüfungsamt bei der Prüfung des Anlagever-
mögens (Finanzanlagen) mit folgendem Sachverhalt auseinandergesetzt:1 

Anlässlich seiner Sitzung am 17.12.20182 hat der Kreistag einstimmig beschlos-
sen, 30.476 Aktien der HanseWerk AG einschließlich des Dividendenbezugs-
rechts für das laufende Geschäftsjahr mit Wirkung zum 18.12.2018 zu einem 
Kaufpreis von 15.238.000,00 € von der WFG Infrastruktur GmbH zu erwerben.  

Zur Finanzierung des Kaufpreises sollte die WFG Infrastruktur GmbH die vorhan-
dene Kapitalrücklage i.H.v. 8.266.000,00 €, die Gewinnrücklage i.H.v. 
4.700.000,00 € sowie den verbliebenen Bilanzgewinn i.H.v. 51.862,28 € vollstän-
dig an den Kreis Rendsburg-Eckernförde ausschütten.  

Die zwei noch offenen Darlehensforderungen des Kreises gegenüber der WFG 
i.H.v. 1.590.335,05 € bzw. 113.200,00 € sollten abgelöst werden. Im Gegenzug 
sollte der Kreis für die insgesamt zur Verfügung gestellten 14.721.397,33 € die 
Aktien der HanseWerk AG von der WFG übernehmen. Der restliche Kaufpreis 
sollte bis zum 31.12.2019 gestundet werden.  

Unter der Bilanzposition 1.3.2 (Finanzanlagen – Beteiligungen) wurden in den 
überreichten Unterlagen Zugänge i.H.v. 1.590.335,05 € ausgewiesen. Bei diesen 
Zugängen handelte es sich um die Übernahme von Aktien der HanseWerk AG von 
der WFG Infrastruktur GmbH.  

Mit Übernahme der Aktienanteile durch den Kreis wurde in derselben Höhe ein 
bestehendes Darlehen des Kreises an die WFG (Restvaluta des Darlehens Kauf-
preis für die GmbH-Anteile des Kreises an der AWR) abgelöst. Die Forderungen 
aus Ausleihungen reduzierten sich entsprechend um die 1.590.335,05 €. Durch 
die Erhöhung der Finanzanlagen (sog. Aktivtausch) hatte dies keine Auswirkungen 
auf das Jahresergebnis bzw. die Bilanzsumme. 

Feststellung des Rechnungsprüfungsamtes: 

Die ausgewiesenen 1.590.335,05 € sind nur ein Teil der Gesamtkaufpreissumme 
von 15.238.000,00 €.  

Der Beschluss des Kreistages wurde buchhalterisch nicht vollständig umgesetzt. 
Die vollständige Umsetzung hätte neben einer erheblichen Erhöhung der Bilanz-
summe eine wesentliche Ergebnisveränderung zur Folge gehabt. 

 

Die erforderlichen Buchungen wurden aufgrund dieser Feststellung nachgeholt 
und die überarbeiteten Unterlagen daraufhin am 10.07.2019 übergeben. Diese 
lagen der Prüfung im Weiteren zugrunde.  

  

                                            
1
 siehe Ziffer 8.1.3 b) - Beteiligungen 

2
 siehe Vorlage VO/2018/731, Kreistag 17.12.2018 
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3 ZUSAMMENFASSUNG 

Die Prüfung der überarbeiteten Unterlagen hat folgende wesentliche Ergebnisse 
ergeben: 

 Die Anmerkungen des Vorjahres wurden weitestgehend aufgenommen und 
berücksichtigt. 

 Die Zuführung an Rückstellungen Personal ist in der Gesamtergebnisrech-
nung mit fast 6,2 Mio € deutlich höher als die geplanten 1,1 Mio € ausgefal-
len.. 

 Der Jahresüberschuss fällt mit 19.972.549,43 € höher aus als im Vorjahr und 
als geplant. Damit kann die Ergebnisrücklage weiter erhöht werden. 

 Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 26.362.892,83 € und 
liegt über dem Vorjahres- und dem Planwert. 

 Die Bilanzsumme erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 19.203.621,22 € 
auf 258.580.154,95 €. 

 Die fälligen und noch ausstehenden Bestandsaufnahmen (Inventuren) sind 
zeitnah durchzuführen. 

 Die Anlagenbuchhaltung sollte grundsätzlich überarbeitet und die zum Teil 
fehlenden Angaben ergänzt werden. 

 Die Beteiligung an der HanseWerk AG aufgrund der Übertragung der Aktien 
von der WFG Infrastruktur GmbH ist mit 14.041.734,74 € zu niedrig ausgewie-
sen. Dies hätte in vollem Umfang mit einem Wert von 15.238.000,00 € erfol-
gen müssen. 

 Für bereits abgerechnete Wohngemeindeanteile an Schülerbeförderungskos-
ten 2012-2015 sind Forderungen i.H.v. rd. 450.000,00 € auszubuchen. 

 Künftig sollte eine pauschale Wertberichtigung in Höhe der im Durchschnitt 
der Vorjahre nicht werthaltigen Zwangsgelder vorgenommen werden. 

 Der Anteil der Bußgelder, der voraussichtlich verjähren wird, sollte geschätzt 
werden und als Wertberichtigung bei den Forderungen abgesetzt werden 

 Die für die Kontierung zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollten 
weiterhin für das Erfordernis von Abgrenzungen bzw. der periodengerechten 
Zuordnung von Erträgen und Aufwendungen sensibilisiert werden. 

 Im Zuge der Vorbereitung des Jahresabschlusses 2019 sollte für die Vergan-
genheit eine Überprüfung und Bereinigung der Verbindlichkeiten vorgenom-
men werden. Für die Zukunft sollten kontinuierliche Prüfroutinen eingeführt 
werden. 

 Die im Zusammenhang mit der Abrechnung des Sozialhilfe-Landesbudgets 
2017 nicht erfolgte Auflösung der 2017 gebuchten Verbindlichkeit i.H.v. 
898.230,00 € ist 2019 nachzuholen. 

 Die gesamte wirtschaftliche Situation zeigt den Kreis Rendsburg-Eckernförde 
zum Jahresabschluss 2018 in finanziell geordneten Verhältnissen. 

Somit kann festgestellt werden, dass die Prüfung, ob 

1. der Haushaltsplan 2018 eingehalten ist, 
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2. die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch vorschriftsmäßig 
begründet und belegt worden sind, 

3. bei den Erträgen, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie bei 
der Vermögens-, Schuldenverwaltung nach den geltenden Vorschriften verfah-
ren worden ist, 

4. das Vermögen und die Schulden richtig nachgewiesen worden sind, 

5. der Anhang zum Jahresabschluss 2018 vollständig und richtig ist, 

6. der Lagebericht zum Jahresabschluss 2018 vollständig und richtig ist, 

– bis auf die in diesem Schlussbericht hervorgehobenen Hinweise und Feststel-
lungen – zu keinen wesentlichen Einwendungen geführt hat. 

Nach Überzeugung des Rechnungsprüfungsamtes vermittelt der Jahresabschluss 
2018 unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung für Kom-
munen ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des Kreises. 

 

4 Grundlage für die Haushaltswirtschaft des Kreises im Jahr 2018 

Grundlage für die Haushaltswirtschaft des Kreises im Jahre 2018 waren die vom 
Kreistag beschlossene Haushaltssatzung (Beschluss vom 18.12.2017) sowie die 
1. Nachtragshaushaltssatzung (Beschluss vom 26.03.2018) für das Haushaltsjahr 
2018. Die amtlichen Bekanntmachungen erfolgten in den Kreisblättern Nr. 9/2018 
bzw. Nr. 12/2018. 

Durch die vom Kreistag beschlossene Haushaltssatzung wurden für das Haus-
haltsjahr 2018 folgende Beträge festgesetzt: 

 
Beschluss 
18.12.2017 

Nachträge 
26.03.2018 

 Euro Euro 

… im Ergebnisplan mit   

einem Gesamtbetrag der Erträge auf 371.603.200,00 374.080.800,00 

einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 365.247.100,00 365.647.100,00 

einem Jahresüberschuss i.H.v. 6.356.100,00 8.433.700,00 
   

… im Finanzplan mit   

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit auf 364.981.800,00 367.459.400,00 

einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit auf 354.469.800,00 354.869.800,00 

und   

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investiti-
onstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 7.283.500,00 10.283.500,00 

einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investiti-
onstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 17.288.700,00 22.228.700,00 

  

TOP 16



Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde 

Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2018 des Kreises Rendsburg-Eckernförde 

 

 
- 10 - 

5 Jahresabschluss 2018 – ERGEBNISRECHNUNG 

5.1 Jahresüberschuss 

Während zum Zeitpunkt des Beschlusses der 1. Nachtragshaushaltssatzung von 
einem Jahresüberschuss von 8.433.700,00 € (ohne übertragene Ermächtigungen 
aus dem Haushaltsjahr 2017) ausgegangen wurde, weist die Ergebnisrechnung 
einen Jahresüberschuss i.H.v. 

19.972.549,43 € aus. 

 

5.2 Vorjahresvergleich 

Im Vergleich zum Vorjahr stellt sich die Ergebnisrechnung wie folgt dar: 

Nr. 
Bezeichnung 
Ertrags- / Aufwandart 

Buchung 2017 Buchung 2018 mehr/weniger 

Euro Euro +/- Euro 

1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 

2 
Zuwendungen u. allgemeine 
Umlagen 199.783.723,68 211.345.183,18 11.561.459,50 

3 Sonstige Transfererträge 9.859.646,13 10.125.546,82 265.900,69 

4 
Öffentl.-rechtl. Leistungs- 
entgelte 6.704.305,12 6.790.874,94 86.569,82 

5 Privat-rechtl. Leistungsentgelte 17.836.707,02 17.734.957,47 -101.749,55 

6 
Kostenerstattungen, Kosten-
umlagen 144.651.072,00 132.000.607,47 -12.650.464,53 

7 Sonstige ordentliche Erträge 6.976.589,80 8.946.099,15 1.969.509,35 

8 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 

9 Bestandsveränderungen 3.855.603,79 2.312.556,80 -1.543.046,99 

10 Ordentliche Erträge 389.667.647,54 389.255.825,83 -411.821,71 
     

11a Personalaufwendungen 35.589.817,31 37.656.429,32 2.066.612,01 

11b 
Zuführung an Rückstellungen 
Personal 3.439.354,83 6.170.155,64 2.730.800,81 

12a Versorgungsaufwendungen 159.452,06 194.581,37 35.129,31 

13 

Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen inkl. übertra-
gener Aufwendungen aus dem 
Vorjahr 5.206.377,70 7.740.057,53 2.533.679,83 

14 Bilanzielle Abschreibungen 8.994.483,81 9.287.778,84 293.295,03 

15 
Transferaufwendungen inkl. 
übertragener Aufwendungen 
aus dem Vorjahr 210.267.022,38 215.750.856,99 5.483.834,61 

16a 
Sonst. ordentl. Aufwendungen 
Budget  105.972.609,38 100.979.148,79 -4.993.460,59 
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16b 
Sonstige ordentliche Aufwen-
dungen . 9.180.826,40 6.145.516,36 -3.035.310,04 

17 Ordentliche Aufwendungen 378.809.943,87 383.924.524,84 5.114.580,97 
     

18 
Ergebnis der laufenden Ver-
waltungstätigkeit 10.857.703,67 5.331.300,99 5.526.402,68 

     

19 Finanzerträge 1.527.125,72 14.793.036,31 13.265.910,59 

20 
Zinsen u. sonstige Finanzauf-
wendungen 804.458,06 151.787,87 -652.670,19 

21 Finanzergebnis 722.667,66 14.641.248,44 13.918.580,78 
     

22 Ordentliches Ergebnis 11.580.371,33 19.972.549,43 8.392.178,10 
     

23 Außerordentliche Erträge 869.196,20 0 -869.196,20 
     

 
Jahresergebnis 12.449.567,53 19.972.549,43 7.522.981,90 

Gegenüber dem Vorjahr sind die ordentlichen Erträge um knapp 412.000,00 € (-
0,1%) zurückgegangen während die ordentlichen Aufwendungen um ca. 5,1 Mio € 
(+1,4%) gestiegen sind.  

Ursächlich für die hohe Steigerung des Jahresergebnisses gegenüber dem Vor-
jahr um etwa 7,5 Mio € (+60,4%) ist damit die Steigerung der Finanzerträge um 
fast 13,3 Mio € (+868,7%; Zeile 19).3  

 

5.3 Planabweichungen 

Im Vergleich zur Planung stellt sich die Ergebnisrechnung wie folgt dar: 

Nr. 
Bezeichnung 
Ertrags- / Aufwandart 

Planung Buchung mehr/weniger 

Euro Euro +/- Euro 

1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 

2 
Zuwendungen u. allgemeine 
Umlagen 203.913.500,00 211.345.183,18 7.431.683,18 

3 Sonstige Transfererträge 7.305.700,00 10.125.546,82 2.819.846,82 

4 
Öffentl.-rechtl. Leistungsent- 
gelte 6.776.800,00 6.790.874,94 14.074,94 

5 Privat-rechtl. Leistungsentgelte 17.738.300,00 17.734.957,47 -3.342,53 

6 
Kostenerstattungen, Kostenum-
lagen 131.133.400,00 132.000.607,47 867.207,47 

7 Sonstige ordentliche Erträge 4.798.700,00 8.946.099,15 4.147.399,15 

8 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 

9 Bestandsveränderungen 0 2.312.556,80 2.312.556,80 

                                            
3
 siehe Ausführungen zum Aktienkauf der HanseWerk AG; Ziffern 2.3 und 8.1.3.b) 
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10 Ordentliche Erträge 371.666.400,00 389.255.825,83 17.589.425,83 
     

11a Personalaufwendungen 38.738.300,00 37.656.429,32 -1.081.870,68 

11b 
Zuführung an Rückstellungen 
Personal 1.142.200,00 6.170.155,64 5.027.955,64 

12a Versorgungsaufwendungen 170.700,00 194.581,37 23.881,37 

13 

Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen inkl. übertra-
gener Aufwendungen aus dem 
Vorjahr 8.641.524,88 7.740.057,53 -901.467,35 

14 Bilanzielle Abschreibungen 8.905.600,00 9.287.778,84 382.178,84 

15 
Transferaufwendungen inkl. 
übertragener Aufwendungen 
aus dem Vorjahr 202.390.300,00 215.750.856,99 13.360.556,99 

16a 
Sonst. ordentl. Aufwendungen 
Budget  104.613.500,00 100.979.148,79 -3.634.351,21 

16b 
Sonstige ordentliche Aufwen-
dungen . 867.000,00 6.145.516,36 5.278.516,36 

17 Ordentliche Aufwendungen 365.469.124,88 383.924.524,84 18.455.399,96 
     

18 
Ergebnis der laufenden Ver-
waltungstätigkeit 6.197.275,12 5.331.300,99 -865.974,13 

     

19 Finanzerträge 2.414.400,00 14.793.036,31 12.378.636,31 

20 
Zinsen u. sonstige Finanzauf-
wendungen 202.000,00 151.787,87 50.212,13 

21 Finanzergebnis 2.212.400,00 14.641.248,44 12.428.848,44 
     

22 Ordentliches Ergebnis 8.409.675,12 19.972.549,43 11.562.874,31 
     

23 Außerordentliche Erträge 0 0 0 
     

 
Jahresergebnis 8.409.675,12 19.972.549,43 11.562.874,31 

Das reine Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit hat sich gegenüber der 
Planung um 865.974,13 € (-14%) verschlechtert. Während die ordentlichen Erträ-
ge lediglich knapp 4,7% höher als geplant ausfielen, stiegen die ordentlichen Auf-
wendungen um 5%. 

Die deutliche Überschreitung des geplanten Jahresergebnisses um 
11.562.874,31 € (+237,5%) ist ebenfalls mit den um 12.378.636,31 € (+612,7%; 
Zeile 19) deutlich über die Planungen hinausgehenden Finanzerträgen zu erklä-
ren. 

 

Anders als in den Vorjahren wird nicht gesondert auf alle Planabweichungen in 
Teilergebnisplänen in der Ergebnisrechnung mit einer Differenz von mindestens 
250.000,00 € zwischen Ergebnis und dem geplanten Unter- oder Überschuss des 
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Teilhaushaltes eingegangen. Im Folgenden sind die Teilpläne erwähnt, die aus 
Sicht des Rechnungsprüfungsamtes entweder aufgrund der Anmerkungen des 
Vorjahres oder der Besonderheit der negativen Abweichung bedeutsam sind. 

2018 gehen negative Abweichungen häufig auf die höheren Personalaufwendun-
gen zurück. So ist die Zuführung an Rückstellungen Personal in der Gesamter-
gebnisrechnung mit fast 6,2 Mio € deutlich höher als die geplanten 1,1 Mio € aus-
gefallen. 

 

5.3.1 Zuwanderung – Teilplan 122103 

Planung (Saldo Erträge/Aufwendungen): -1.433.500,00 € 

Buchungssumme -55.958,19 € 

Verbesserung: 1.377.541,81 € 

Ursache der Verbesserung ist die im Schlussbericht zum Jahresabschluss 2017 
angemahnte Auflösung einer Verbindlichkeit i.H.v. 1.277.750,00 €. Dazu kam es 
im Vorjahr durch eine Doppelbuchung. 

 

5.3.2 Hilfen für Asylbewerber – Teilplan 313101 

Planung (Saldo Erträge/Aufwendungen): -2.771.900,00 € 

Buchungssumme -6.038.762,30 € 

Verschlechterung: 3.266.862,30 € 

Höheren Erträgen (+3.028.976,44 €) bei den Transfererträgen und Kostenerstat-
tungen durch das Land standen deutlich mehr Aufwendungen bei den Transfer-
leistungen als geplant (-6.297.540,34€) gegenüber. Die ausgewiesenen Beträge 
können noch nicht als abschließend betrachtet werden, da die Abrechnung mit 
dem Land (das sich mit 90% bzw. 70% an den Aufwendungen nach dem AsylbLG 
beteiligt) noch nicht abgeschlossen ist.  

Die Abweichungen sind nach wie vor dadurch begründet, dass sich die Planungs-
annahmen schwierig prognostizieren lassen. Zum Beispiel variieren die Verfah-
rensdauern beim BAMF bis zur Erstentscheidung über die Asylanträge, davon ab-
hängig ist die Landesbeteiligung an den Transferaufwendungen (90% statt 70%). 
Die Höhe der Anerkennungsquote verändert sich ebenfalls und damit die Zahl der 
bei Nichtanerkennung im Leistungsbezug des Kreises verbleibenden Flüchtlinge. 

 

5.3.3 Soziale Einrichtungen – Teilplan 315101 

Planung (Saldo Erträge/Aufwendungen): -2.000,00 € 

Buchungssumme -1.247.759,63 € 

Verschlechterung: 1.245.759,63 € 

Gemäß Vereinbarung zwischen dem Kreis und der imland eGmbH ist die anteilige 
Kaufpreisforderung der imland aus dem Verkauf der Seniorenheime Nortorf und 
Jevenstedt mit der Forderung aus Darlehnsgewährung des Kreises i.H.v. 
1.245.778,78 € verrechnet worden.   
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5.3.4 Hilfe zur Erziehung – Teilplan 363301 

Planung (Saldo Erträge/Aufwendungen): -18.505.700,00 € 

Buchungssumme -21.309.776,05 € 

Verschlechterung: 2.804.076,05 € 

Seitens des Landes erfolgte 2018 keine Abschlagszahlung, so dass gegenüber 
der Planung fast 1,6 Mio € weniger Kostenerstattungen verbucht werden konnten. 
Aufgrund des Schlussberichtes zum Jahresabschluss 2017 kam es einerseits 
i.H.v. knapp 1,5 Mio € zu einer Wertveränderung bei den Forderungen für die Un-
terbringung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge (= Anstieg der Aufwendun-
gen). Andererseits wurden 2018 richtigerweise auch keine neuen Forderungen 
eingebucht. 

 

5.3.5 Hilfen für junge Volljährige – Teilplan 363401 

Planung (Saldo Erträge/Aufwendungen): -1.352.700,00 € 

Buchungssumme -3.117.048,64 € 

Verschlechterung: 1.764.348,64 € 

Gegenüber der Planung wurden knapp 1,5 Mio € weniger Kosten erstattet, wäh-
rend die Aufwendungen um fast 500.000,00 € gestiegen sind. Auch hier erfolgte 
seitens des Landes keine Abschlagszahlung. 

 

5.3.6 Abfallwirtschaft – Teilplan 537101 

Planung (Saldo Erträge/Aufwendungen): 39.300,00 € 

Buchungssumme 654.745,50 € 

Verbesserung: 615.445,50 € 

Die Erträge sind aufgrund der Auflösung einer Rückstellung für die Abfalldeponie 
Alt Duvenstedt um knapp 2,7 Mio € höher ausgefallen als geplant.4 

Die Nachsorgeaufwendungen sind weniger stark angestiegen. 

 

5.3.7 Wirtschaftsförderungsgesellschaft – Teilplan 571101 

Planung (Saldo Erträge/Aufwendungen): 2.418.200,00 € 

Buchungssumme 14.738.600,30 € 

Verbesserung: 12.320.400,30 € 

Die mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für 2017 vereinbarte Ausschüttung 
an den Kreis erfolgte haushaltswirksam in zwei Tranchen. Mitte Mai 2018 wurde 
zudem die zweite Tranche der Gewinnausschüttung 2016 gebucht. Wie im 
Schlussbericht zum Jahresabschluss 2017 dargelegt, war damals vergessen wor-

                                            
4
 siehe unten auch bei Ziffer 9.3.3 - Rückstellung für später entstehende Kosten 
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den, in der Höhe dieser zweiten Tranche eine Forderung zu buchen. Damit gingen 
alle drei Ausschüttungen planungsgemäß in voller Höhe als Ertrag in die Ergebnis-
rechnung ein.  

Zur deutlichen Ergebnisverbesserung kommt es im Zusammenhang mit dem Er-
werb der 30.476 Aktien der HanseWerk AG von der WFG Infrastruktur GmbH 
durch die Ausschüttung der Kapitalrücklage, der Gewinnrücklage sowie des ver-
bleibenden Bilanzgewinns i.H.v. 12.338.199,69 €. Diese wurden als Finanzertrag 
gebucht.5 

 

6 Jahresabschluss 2018 – FINANZRECHNUNG 

6.1 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 

Hierbei handelt es sich um die Differenz zwischen Einzahlungen und Auszahlun-
gen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Sie vermittelt einen Eindruck, wie gut der 
Kreis in der Lage ist, sich aus der laufenden Verwaltungstätigkeit selbst zu finan-
zieren. 

Während nach der Planung die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 
im Haushaltsjahr 2018 die Auszahlungen um 12.589.600,00 € (lt. Nachtrags-
Haushaltssatzung – ohne übertragene Ermächtigungen) übersteigen sollten, weist 
die Finanzrechnung einen mehr als doppelt so hohen positiven Saldo aus laufen-
der Verwaltungstätigkeit von  

26.362.892,83 € aus. 

 

6.2 Vorjahresvergleich 

Im Vergleich zum Vorjahr stellt sich die Finanzrechnung wie folgt dar: 

Nr. Bezeichnung 
Buchung 2017 Buchung 2018 mehr/weniger 

Euro Euro +/- Euro 

1 
Steuern und ähnliche 
Abgaben 0,00 0,00 0,00 

2 
Zuwendungen u. allgemeine 
Umlagen  195.835.538,54 205.350.587,79 9.515.049,25 

3 
Sonstige Transferein- 
zahlungen 15.444.177,66 19.269.460,75 3.825.283,09 

4 
Öffentl.-rechtl. Leistungs- 
entgelte 6.411.163,22 6.817.932,85 406.769,63 

5 
Privat-rechtl. Leistungs- 
entgelte 18.055.807,59 17.627.781,63 -428.025,96 

6 
Kostenerstattungen, Kosten-
umlagen 141.335.416,99 131.664.308,23 -9.671.108,76 

7 Sonstige Einzahlungen 3.682.239,76 3.052.630,05 -629.609,71 

                                            
5
 siehe Ausführungen zum Aktienkauf der HanseWerk AG; Ziffern 2.3 und 8.1.3.b) 
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8 
Zinsen u. sonst. Finanzein-
zahlungen 2.158.056,57 14.075.899,03 11.917.842,46 

9 
Einzahlung aus lfd. Verwal-
tungstätigkeit 382.922.400,33 397.858.600,33 14.936.200,00 

     

10 Personalauszahlungen   35.456.567,30 37.632.664,04 -2.176.096,74 

11 Versorgungsauszahlungen 159.452,06 209.581,37 -50.129,31 

12 

Auszahlungen für Sach- u. 
Dienstleistungen inkl. übertra-
gene Auszahlungen aus dem 
Vorjahr 4.718.274,27 6.930.381,23 -2.212.106,96 

13 
Zinsen u. sonstige Finanzaus-
zahlungen 811.010,99 176.375,05 634.635,94 

14 
Transferauszahlungen inkl. 
übertragene Auszahlungen 
aus dem Vorjahr 214.285.554,41 227.524.309,34 -13.238.754,93 

15 Sonstige Auszahlungen 103.551.946,11 99.022.396,47 4.529.549,64 
     

16 
Auszahlungen aus lfd. Ver-
waltungstätigkeit 358.982.805,14 371.495.707,50 12.512.902,36 

     

17 
Saldo aus lfd. Verwaltungs-
tätigkeit 23.939.595,19 26.362.892,83 2.423.297,64 

     

35 Saldo aus Investitionstätigkeit -434.094,25 -33.507.410,90 -33.073.316,65 

43 
Saldo aus Finanzierungs- 
tätigkeit -7.445.285,00 -3.037.526,90 4.407.758,10 

46 Liquide Mittel 40.712.606,85 30.530.561,88 -10.182.044,97 

 

6.3 Planabweichung 

Im Vergleich zur Planung stellt sich die Finanzrechnung wie folgt dar: 

Nr. Bezeichnung 
Planung Buchung mehr/weniger 

Euro Euro +/- Euro 

1 
Steuern und ähnliche  
Abgaben 0,00 0,00 0,00 

2 
Zuwendungen u. allgemeine 
Umlagen  198.846.800,00 205.350.587,79 6.503.787,79 

3 
Sonstige Transferein- 
zahlungen 7.305.700,00 19.269.460,75 11.963.760,75 

4 
Öffentl.-rechtl. Leistungs- 
entgelte 6.326.700,00 6.817.932,85 491.232,85 

5 
Privat-rechtl. Leistungsent- 
gelte 17.624.200,00 17.627.781,63 3.581,63 
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6 
Kostenerstattungen, Kosten-
umlagen 131.133.400,00 131.664.308,23 530.908,23 

7 Sonstige Einzahlungen 3.808.200,00 3.052.630,05 -755.569,95 

8 
Zinsen u. sonst. Finanzein-
zahlungen 2.414.400,00 14.075.899,03 11.661.499,03 

9 
Einzahlung aus lfd. Verwal-
tungstätigkeit 367.459.400,00 397.858.600,33 30.399.200,33 

     

10 Personalauszahlungen   38.738.300,00 37.632.664,04 -1.105.635,96 

11 Versorgungsauszahlungen 170.700,00 209.581,37 38.881,37 

12 

Auszahlungen für Sach- u. 
Dienstleistungen inkl. übertra-
gene Auszahlungen aus dem 
Vorjahr 8.641.524,88 6.930.381,23 -1.711.143,65 

13 
Zinsen u. sonstige Finanz-
auszahlungen 202.000,00 176.375,05 -25.624,95 

14 
Transferauszahlungen inkl. 
übertragene Auszahlungen 
aus dem Vorjahr 202.276.200,00 227.524.309,34 25.248.109,34 

15 Sonstige Auszahlungen 104.865.100,00 99.022.396,47 -5.842.703,53 
     

16 
Auszahlungen aus lfd. Ver-
waltungstätigkeit 354.893.824,88 371.495.707,50 16.601.882,62 

     

17 
Saldo aus lfd. Verwaltungs-
tätigkeit 12.565.575,12 26.362.892,83 13.797.317,71 

     

35 
Saldo aus Investitionstätigkeit -13.946.719,58 -33.507.410,90 -19.560.691,32 

43 
Saldo aus Finanzierungs- 
tätigkeit -3.003.700,00 -3.037.526,90 -33.826,90 

46 Liquide Mittel -4.384.844,46 30.530.561,88 34.915.406,34 

 

6.4 Belegprüfung 

Im Zuge der Prüfung des Jahresabschlusses hat das Rechnungsprüfungsamt 
stichprobenartig ca. 150 Auszahlungsanordnungen des Haushaltsjahres 2018 hin-
sichtlich der Einhaltung der formellen Anforderungen überprüft (sachliche und 
rechnerische Richtigkeit, Unterschriften, beigefügte Unterlagen, Auszahlungsbe-
trag, Skonto, Buchungskonto).  

Die geprüften Auszahlungsanordnungen wurden formell recht- und ordnungsmä-
ßig bearbeitet. Weitergehende Bemerkungen haben sich nicht ergeben.  
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7 Schlussbilanz zum 31.12.2018 – BILANZSUMME 

Die Bilanzsumme erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 19.203.621,22 € auf 

258.580.154,95 €. 

 

8 Schlussbilanz zum 31.12.2018 – AKTIVA 

Bezeichnung der  
Bilanzpositionen (BP)6 

31.12.2017 31.12.2018 Veränderung 

Euro Euro +/- Euro 

1 Anlagevermögen    

1.1 
Immaterielle Vermögens-
gegenstände. 471.213,01 752.232,60 281.019,59 

1.2 Sachanlagen     

1.2.1 
Unbebaute Grundstücke 
und grundstücksgleiche 
Rechte 394.093,26 394.093,26 0,00 

1.2.2 
Bebaute Grundstücke und 
grundstücksgleiche Rechte 53.042.504,74 51.627.415,50 -1.415.089,24 

1.2.3 Infrastrukturvermögen 36.809.104,67 34.223.367,12 -2.585.737,55 

1.2.5 Kunstgegenstände 3,00 3,00 0,00 

1.2.6  
Maschinen und technische 
Anlagen, Fahrzeuge 3.345.265,08 3.411.716,09 66.451,01 

1.2.7 
Betriebs- und Geschäfts-
ausstattung 1.138.707,84 1.386.091,26 247.383,42 

1.2.8 
Geleistete Anzahlungen, 
Anlagen im Bau 2.525.381,79 2.708.809,23 183.427,44 

1.3 Finanzanlagen 37.849.208,06 65.217.347,00 27.368.138,94 

Summe Anlagevermögen 135.575.481,45 159.721.075,06 24.145.593,61 
     0,00 

2 Umlaufvermögen    

2.1  Vorräte 61.174,79 80.092,99 18.918,20 

2.2 
Forderungen und sonstige 
Vermögensgegenstände 18.593.502,70 17.112.056,40 -1.481.446,30 

2.4 Liquide Mittel 43.267.473,85 30.508.531,47 -12.758.942,38 

Summe Umlaufvermögen 61.922.151,34 47.700.680,86 -14.221.470,48 
     0,00 

3 
Aktive Rechnungsab-
grenzung 41.878.900,94 51.158.399,03 9.279.498,09 

     

Bilanzsumme: 239.376.533,73 258.580.154,95 19.203.621,22 

Gemäß § 37 GemHVO-Doppik ist in der Regel alle 3 Jahre eine körperliche Be-
standsaufnahme der Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens vorzu-

                                            
6
 3-stellige BP-Nummerierung gem. § 48 Abs. 1 GemHVO-Doppik; größer 0,00 € 
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nehmen. Im Jahr 2017 ist eine Bestandsaufnahme für das Kreishaus vorgenom-
men worden. 

Feststellung des Rechnungsprüfungsamtes: 

Für die Außenstellen wie z. B. die Förderschulen, Zulassungsstelle Eckernförde, 
Umweltamt Kieler Str., Rendsburg, Jugend- und Sozialdienste Eckernförde und 
Nortorf steht eine Bestandsaufnahme noch aus. 

Für die dem IT-Bereich zuzuordnenden Sachanlagen (Drucker, Monitore u. a.) für 
das gesamte Anlagevermögen des Kreises ist die Erfassung in 2019 durch den 
Fachdienst IT-Management und Digitalisierung vorgesehen. 

Die noch ausstehenden Bestandsaufnahmen sind zeitnah durchzuführen. 

 

8.1 Anlagevermögen 

8.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 

Bilanzposition 1.2.1 

Bilanzwert am 31.12.2017 471.213,01 € 

Bilanzwert am 31.12.2018 752.232,60 € 

Umsatzsaldo: +281.019,59 € 

Dieser Saldo ergibt sich wie folgt: 

Neu erworbene Software-Lizenzen  447.597,57 € 

Abschreibung auf das vorhandene Anlagevermögen -166.577,98 € 

Summe: +281.019,59 € 

Der Bilanzwert und die gebuchten Abschreibungen/Abgänge stimmen mit den im 
Anlagenspiegel ausgewiesenen Werten überein. 

 

8.1.2 Sachanlagen 

a) Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 

Bilanzposition 1.2.2 

Bilanzwert am 31.12.2017 53.042.504,74 € 

Bilanzwert am 31.12.2018 51.627.415,50 € 

Umsatzsaldo: -1.415.089,24 € 

Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen: 

Kinder- u. Jugendeinrichtungen 453.880,36 € 

Schulen 17.166.508,39 € 

Sonstige Gebäude 34.007.026,75 € 

Summe: 51.627.415,50 € 
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Der Umsatzsaldo ergibt sich aus folgenden Geschäftsvorfällen: 

Zugang von Anlagevermögen 

 
1. 

Schule am Noor Tischtennispark Pflasterarbeiten Hinterhof  
– Anlage 40027 

4.462,66 € 

2. 
Bürogebäude Kaiserstraße 19 Grundstück 
 – Anlage 39925 

163.421,55 € 

Nachaktivierungen: 

 
3. 

BBZ RD-ECK / Kieler Straße Erweiterung Brandmeldeanlage 
– Anlage 10018 

76.848,63 € 

4. 
Rettungswache Rendsburg Erneuerung Toranlage  
– Anlage 10002 

97.202,61 € 

5. 
Rettungswache Rendsburg Ausbau Toranlage Statik 
 – Anlage 10002 

5.819,48 € 

6. 
Rettungswache Hohenwestedt Erweiterung 
– Anlage 10009 

26.071,89 € 

7. 
Bürogebäude Kaiserstraße 19, Aufzugsanlage und Versor-
gungsanschlüsse 
 – Anlage 40724 

15.158,93 € 

8. 
Feuerwehrtechnische Zentrale Umbau Dachgeschoss Elektro-
arbeiten für Fluchtweg 
 – Anlage 10056 

5.409,84 € 

Wertberichtigung: 

 
9. 

Verkauf Relaisstation Holzbunge 
– Anlagen 10071 und 13232 

-55.805,12 € 

10. 
Verkauf Teilfläche Königinstraße 1 
–Anlagen 10071 und 13232 

-151,84 € 

Abschreibungen: 

 11. Gebäude Kinder- und Jugendeinrichtungen -11.756,00 € 

12. Gebäude Schulen -363.704,05 € 

13. sonstige Gebäude -1.378.067,82 € 

Umsatzsaldo -1.415.089,24 € 

Bei Baumaßnahmen an Gebäuden ist grundsätzlich zwischen Herstellungsauf-
wand sowie Erhaltungs- und Instandsetzungsaufwand zu unterscheiden. Die Zu-
ordnung richtet sich nach § 255 Absatz 2 HGB. Lediglich der Herstellungsaufwand 
ist zu aktivieren.  

Aufwendungen für ein Gebäude sind dann Herstellungsaufwand, wenn durch eine 
Baumaßnahme neues Sachvermögen geschaffen oder vorhandenes vermehrt 
wird, wenn es also in seiner Substanz vermehrt, in seinem Wesen verändert  oder 
über seinen bisherigen Zustand hinaus erheblich verbessert wird (z. B. durch An-, 
Auf- oder Umbau mit besseren Nutzungsmöglichkeiten, durch den Einbau von 
Aufzügen oder anderen mit dem Gebäude fest verbundenen technischen Einrich-
tungen). 
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Selbstständige Gebäudeteile sind gesondert (eigene Anlagennummer) zu erfas-
sen. Ein selbstständiger Gebäudeteil liegt immer dann vor, wenn der Gebäudeteil 
einer eigenständigen Funktion dient und über eine ausreichende eigene statische 
Standfestigkeit verfügt. 

Die Belege zu den unter dieser Ziffer dargestellten Positionen wurden eingesehen. 

Feststellungen des Rechnungsprüfungsamtes: 

Zu 3.: Anlage 10018 BBZ RD-ECK / Kieler Straße Erweiterung Brandmeldeanlage 

Bei einer Ingenieursleistung wurde die Schlusszahlung als Investition gebucht (Be-
leg 2253196). Es ist eine Umbuchung vorzunehmen.  

Zu 7.: Anlage 40724 Bürogebäude Kaiserstraße 19 

Das Grundstück wurde 2018 gekauft und der Kaufpreis von 150.000 € zunächst 
als Grundstückswert unter der Anlagennummer 39925 gebucht. Der Wert des Ge-
bäudes wurde noch nicht eingeschätzt und muss noch unter der Anlagennummer 
40724 nachaktiviert werden.  

Grundsätzlich : 

Wie bereits in der Prüfung des Jahresabschlusses 2017 angemerkt, sind bei eini-
gen Anlagen die Grunddaten nicht ausreichend angegeben. Zum Beispiel fehlt bei 
einigen Anlagen die Angabe des genauen Standortes (z. B. Anlagen: 39892, 
39622, 40027, ...). Dies erschwert die genaue Identifikation der Anlagen.  

Darüber hinaus werden z.T. nichtselbstständige Gebäudeteile unter eigenen Anla-
gen-Nummern (z. B. 10032, 36194, 36195, 37303, 37307, 37482, 38458, 39892, 
...) geführt. 

Im Bereich der Anlagen der Krankenhäuser Rendsburg und Eckernförde (Anlagen: 
17966 - 18028, 18034 - 18038, 18040 - 18044, 18091 - 18171, 18174 - 18189, 
18191 - 18208) wird eine Vielzahl von Anlagen gesondert geführt, obwohl sie 
überwiegend unselbstständige Gebäudeteile sind.   

 

Hinweis des Rechnungsprüfungsamtes: 

Es wird weiterhin angeregt, die Anlagenbuchhaltung grundsätzlich zu überarbeiten 
und die zum Teil fehlenden Angaben, wie z. B. den Standort zu ergänzen. 

 

b) Infrastrukturvermögen 

Bilanzposition 1.2.3 

Bilanzwert am 31.12.2017 36.809.104,67 € 

Bilanzwert am 31.12.2018 34.223.367,12 € 

Umsatzsaldo: -2.585.737,55 € 

 

Der Bilanzwert ergibt sich wie folgt: 
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Brücken, Tunnel 2.386.279,00 € 

Grund und Boden Infrastrukturvermögen 4.131.458,12 € 

Straßen, Wege, Plätze 27.705.630,00 € 

Summe: +34.223.367,12 € 

Der Umsatzsaldo setzt sich aus folgenden Geschäftsvorfällen zusammen: 

Wertveränderung: 

Verkauf Überhangflächen Straßengrundstück -22,55 € 

Abschreibungen: -2.585.715,00 € 

Umsatzsaldo: -2.585.737,55 € 

 

c) Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 

Bilanzposition 1.2.6 

Bilanzwert am 31.12.2017 3.345.265,08 € 

Bilanzwert am 31.12.2018 3.411.716,09 € 

Umsatzsaldo: +66.451,01 € 

Dieser Saldo setzt sich wie folgt zusammen: 

Erwerb von Anlagevermögen 

Zugang durch Umbuchungen 

539.284,56 € 

80.629,38 € 

Abschreibung auf das vorhandene Anlagevermögen   

Wertberichtigungen (Verkauf/Verschrottung) 

- 546.768,10 € 

-6.694,83 € 

Umsatzsaldo: + 66.451,01 € 

Feststellung des Rechnungsprüfungsamtes: 

Wie bereits bei der Prüfung des Jahresabschlusses 2017 festgestellt, stimmt der 
in dieser Bilanzposition aufgeführte Wert für Maschinen und technische Anlagen, 
Fahrzeuge nicht mit dem im Anlagespiegel genannten Betrag überein. Die Diffe-
renz von 173.541,55 € ist darauf zurückzuführen, dass eine Anfang 2018 für das 
Haushaltsjahr 2017 vorgenommene Umbuchung von der Bilanzposition 1.2.8 „Ge-
leistete Anzahlungen, Anlagen im Bau“ auf die fertige Anlage (Anlagen-Nr. 39823) 
nicht mehr für das Haushaltsjahr 2017 in der Bilanz gebucht wurde. 

2019 ist die Berichtigung erfolgt. 

Im Übrigen hat die stichprobenweise durchgeführte Prüfung der Anlagegüter keine 
wesentlichen Beanstandungen ergeben. Die Beschaffungen wurden richtig in das 
Anlagevermögen übernommen und die Abschreibungen in der richtigen Höhe vor-
genommen.  
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d) Betriebs- und Geschäftsausstattung 

Bilanzposition 1.2.7 

Bilanzwert am 31.12.2017 1.138.707,84 € 

Bilanzwert am 31.12.2018 1.386.091,26 € 

Umsatzsaldo: + 247.383,42 € 

Dieser Saldo setzt sich wie folgt zusammen: 

Erwerb von Anlagevermögen 769.876,36 € 

Abschreibung auf das vorhandene Anlagevermögen  

Wertberichtigung (Verkauf/Verschrottung) 

-505.426,94 € 

-17.066,00 € 

Umsatzsaldo: + 247.382,42 € 

Bilanziert werden die Anschaffungs- und Herstellungskosten der Vermögensge-
genstände, die den Wert von 150 € ohne Umsatzsteuer nicht überschreiten. Ge-
genstände von geringerem Wert werden nach § 41 Abs. 5 GemHVO unmittelbar 
als Aufwand gebucht. 

Die stichprobenweise vorgenommene Prüfung hat keine Beanstandungen erge-
ben. 

Die im Verlauf des Wirtschaftsjahres 2018 beschafften Anlagegüter wurden ord-
nungsgemäß mit den Anschaffungskosten aktiviert. Die Abschreibung auf das 
vorhandene Anlagevermögen erfolgt linear. 

 

e) Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 

Bilanzposition 1.2.8 

Bilanzwert am 31.12.2017 2.525.381,79 € 

Bilanzwert am 31.12.2018 2.708.809,23 € 

Umsatzsaldo: + 183.427,44 € 

Bei dieser Bilanzposition werden noch nicht in Betrieb genommene Teile des An-
lagevermögens (z. B. Investitionsmaßnahmen, die sich bis zur Fertigstellung über 
einen Zeitraum von 2 oder mehr Jahren erstrecken) sowie geleistete Anzahlungen 
auf bestellte Anlagen nachgewiesen. 

Der Bilanzwert setzt sich aus folgenden Geschäftsvorfällen zusammen: 

1. Sanierung Brücke K 27 - Anlage 33307 - 784.699,00 € 

2. Dachsanierung Gebäude Löschzug in RD - Anlage 35702 - 110.453,82 € 

3. Neubau Brücke Haaler Au - Anlage 37409 - 1.451.257,68 € 

4. Einsatzleitwagen - Anlage 39699 - 93.094,90 € 

5. Netzwerkleitungen - Anlage 40201 - 14.778,61 € 

6. Lehrküche Schule am Noor - Anlage 40497 - 77.350,00 € 

7. Grundstück Recyclinghof Bordesholm - Anlage 40626 - 3.633,67 € 

TOP 16



Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde 

Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2018 des Kreises Rendsburg-Eckernförde 

 

 
- 24 - 

8. Wechselladerfahrzeug - Anlage 39270 - 173.541,55 € 

 Summe: 2.708.809,23 € 

Feststellung des Rechnungsprüfungsamtes: 

Zu 2: Dachsanierung Gebäude Löschzug in Rendsburg (Anlage 35702) 

Der 1. Bauabschnitt wurde bereits 2015 abgeschlossen. Da nicht sicher ist, ob 
bzw. wann der 2. Bauabschnitt erfolgt, ist nunmehr eine Umbuchung auf das ferti-
ge Anlagegut vorzunehmen.  

Wie zu Bilanzposition 1.2.6 „Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge“ (sie-
he Ziffer 8.1.2 c)) dargelegt, wurde bereits bei der Prüfung des Jahresabschlusses 
2017 festgestellt, dass der bei der Bilanzposition aufgeführte Wert für geleistete 
Anzahlungen, Anlage im Bau nicht mit dem im Anlagespiegel genannten Betrag 
übereinstimmt. Die Differenz von 173.541,55 € ist darauf zurückzuführen, dass 
eine Anfang 2018 für das Haushaltsjahr 2017 vorgenommene Umbuchung von der 
Bilanzposition 1.2.8 „Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau“ (Anlage 39270) 
auf die fertige Anlage (Anlage 39823) nicht mehr für das Haushaltsjahr 2017 in der 
Bilanz gebucht wurde. Der Fehler ist erst 2019 berichtigt worden. 

 

8.1.3 Finanzanlagen 

Bilanzposition 1.3 

Bilanzwert am 31.12.2017 37.849.208,06 € 

Bilanzwert am 31.12.2018 52.879.147,31 € 

Umsatzsaldo: 15.029.939,25 € 

Der Umsatzsaldo der Finanzanlagen wird bei den nachstehenden Bilanzpositionen 
näher erläutert. 

 

a) Anteile an verbundenen Unternehmen 

Bilanzposition 1.3.1 

Bilanzwert am 31.12.2017 32.007.812,89 € 

Bilanzwert am 31.12.2018 37.007.812,89 € 

Umsatzsaldo: +5.000.000,00 € 

Verbundene Unternehmen sind insbesondere rechtlich selbständige Unterneh-
men, an denen die Kommune mit Mehrheit (größer als 50 %) beteiligt ist. 

Gemäß Kreistagsbeschluss vom 17.08.2018 ist das Stammkapital der imland 
gGmbH um 5.000.000 € erhöht worden. 

Der Bilanzwert setzt sich nunmehr wie folgt zusammen: 

Gesellschaften (Anteil) Kreisanteil 

Imland eGmbH 
Kreiskrankenhäuser und Kreisseniorenheime (100 %) 23.942.066,90 € 

Wirtschaftsförderungsgesellschaft 13.065.745,99 € 
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Rendsburg- Eckernförde mbH – WFG (96,16 %) 

Umsatzsaldo: 37.007.812,89 € 

 

b) Beteiligungen 

Bilanzposition 1.3.2 

Bilanzwert am 31.12.2017 128.093,78 € 

Bilanzwert am 31.12.2018 14.169.828,52 € 

Umsatzsaldo: +14.041.734,74 € 

Der Bilanzwert wird durch folgende Beteiligungen nachgewiesen: 

Gesellschaften (Anteil) Kreisanteil 

Rettungsdienst-Kooperation in Schleswig-Holstein GmbH 
- RKiSH - (25,0 %) 1,00 € 

Nordkolleg Rendsburg GmbH (40,4 %) 70.958,49 € 

Familienhorizonte gGmbH (21,0%) 52.134,29 € 

IT-Verbund Schleswig-Holstein 2.500,00 € 

KOSOZ AöR 2.500,00 € 

HanseWerk AG 14.041.734,74 € 

Summe: 14.169.828,52 € 

Beteiligungen sind Anteile an Unternehmen und Verbänden, die in der Absicht 
gehalten werden, eine dauernde Verbindung zu diesem Unternehmen oder Ver-
bänden aufzubauen oder zu halten. Als Beteiligung gelten in der Regel Anteile an 
einer Kapitalgesellschaft, die insgesamt den fünften Teil des Nennkapitals dieser 
Gesellschaft überschreiten und die nicht verbundene Unternehmen sind. Die Be-
teiligungen sind nach anteiligem Wert des Eigenkapitals anzusetzen (größer 20 % 
und kleiner gleich 50 %). Als Beteiligungen gelten sämtliche Arten der Beteiligung 
an Unternehmen. Es ist unerheblich, ob die Beteiligungen verbrieft sind oder nicht. 

Weist das Unternehmen zum Bilanzstichtag der Eröffnungsbilanz kein positives 
Eigenkapital aus, so ist der Erinnerungswert von 1 € anzusetzen. 

Wie oben dargelegt7, wurde der Jahresabschluss aufgrund des Aktienerwerbs der 
HanseWerk AG überarbeitet. 

Feststellung des Rechnungsprüfungsamtes: 

2018 hat der Kreis von der WFG Infrastruktur GmbH Aktien der HanseWerk AG 
i.H.v. 15.238.000,00 € erworben. Die Finanzierung des Kaufpreises erfolgte durch 
die Ausschüttung der Kapitalrücklage, der Gewinnrücklage sowie des verbleiben-
den Bilanzgewinns der WFG i.H.v. insgesamt 12.338.199,69 € (nach Abzug der 
durch die WFG gezahlten Körperschaftssteuer). Außerdem erfolgte durch die 
WFG eine Sondertilgung von Darlehen i.H.v. 1.703.535,05 €. Somit ist von dem 
Kaufpreis 2018 ein Betrag von 14.041.734,74 € beglichen worden. Nur dieser Be-

                                            
7
 siehe Ziffer 3 
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trag wurde bei den Beteiligungen gebucht. Der Restbetrag von 1.196.265,26 € ist 
bis zum 28.12.2019 gestundet worden.  

Da die Übertragung der Aktien noch im Jahr 2018 erfolgt ist, hätten die vollen 
15.238.000,00 € als Zugang bei den Beteiligungen gebucht werden müssen. 

 

c) Ausleihungen 

 … an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen 

Bilanzposition 1.3.4.1 

Bilanzwert am 31.12.2017 2.949.313,83 € 

Bilanzwert am 31.12.2018 5.000.000,00 € 

Umsatzsaldo: +2.050.686,17 € 

Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen: 

Ausleihungen Bestand 

Darlehen an WFG 0,00 € 

Darlehen an imland gGmbH 5.000.000,00 € 

Summe: 5.000.000,00 € 

Dieser Saldo ergibt sich so: 

Wertberichtigungen   

Tilgungsleistungen Darlehen an WFG und imland gGmbH - 2.949.313,83 € 

Gewährung eines Liquiditätsdarlehens an die imland eGmbH + 5.000.000,00 € 

Umsatzsaldo: -2.050.686,17 € 

Gemäß Vereinbarung zwischen dem Kreis und der imland gGmbH ist die anteilige 
Kaufpreisforderung der imland aus dem Verkauf der Seniorenheime Nortorf und 
Jevenstedt mit der Forderung aus Darlehnsgewährung des Kreises i.H.v. 
1.245.778,78 € verrechnet worden. 

Die der WFG gewährten Darlehen (Restbestand per 01.01.2018 – 1.703.535,05 €) 
sind mit dem Kaufpreis für die Anteile an der HanseWerk AG verrechnet worden.8 

 

 Sonstige Ausleihungen 

Bilanzposition 1.3.4.2 

Bilanzwert am 31.12.2017 2.763.987,56 € 

Bilanzwert am.31.12.2018 2.539.705,59 € 

Umsatzsaldo: -224.281,97 €   

 

  

                                            
8
 siehe Ausführungen zum Aktienkauf der HanseWerk AG; Ziffern 2.3 und 8.1.3.b) 
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Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen:  

Ausleihungen Bestand 

Wohnungsbaudarlehen  

… an Gemeinden / Gemeindeverbände 299.501,63 € 

… an öffentl. Sonderrechnungen 41.416,57 € 

… an übrige Bereiche 1.729.849,95 € 

Eigenkapitalersetzendes Darlehen Nordkolleg 2,00 € 

Arbeitgeberdarlehen 1.510,84 € 

Sonstige Darlehen an Gemeinden 25.999,19 € 

Zwischensumme 2.098.280,18 € 

Beteiligungen (< 20 %) 

Beteiligungen an „Landesweite Verkehrsservice-GmbH“ 868,33 € 

Beteiligung an „Gesellschaft für die Organisation der Entsorgung 
von Sonderabfällen mbH Kiel (GOES)“ 

9.345,24 € 

Beteiligung an „Schleswig-Holsteinischem Landestheater und 
Sinfonieorchester GmbH“ 

431.211,84 € 

Tilgungsanteil der Gemeinde Altenholz am Kredit für die Sanie-
rung des Gymnasiums Altenholz (in WoBauDarl. Gem. enthalten) 

(186.666,74 €) 

Summe: 2.539.705,59 € 

Dieser Saldo setzt sich wie folgt zusammen: 

Wertberichtigungen  

a) Tilgungsleistungen und  

b) Sonstiger Zugang (Berichtigung) 

 

- 224.554,13 € 

+ 272,16 € 

Umsatzsaldo: - 224.281,97 € 

Die dem Nordkolleg Rendsburg GmbH in den Jahren 2005 bis 2010 gewährten 
eigenkapitalersetzenden Darlehen i.H.v. insgesamt 723.214,20 € sind nicht wert-
haltig und daher nur mit einem Erinnerungswert angesetzt worden. 

Feststellung des Rechnungsprüfungsamtes: 

Bei dem Wohnungsbaudarlehen Nr. 194 wurde aufgrund eines Zahlendrehers 
versehentlich ein um 360,00 € zu hoher Betrag für die vorzeitige Tilgung des Dar-
lehens zurückgefordert. Der Betrag wird 2019 erstattet. 

 

d) Wertpapiere des Anlagevermögens 

Bilanzposition 1.3.5 

Bilanzwert am 31.12.2017 0,00 € 

Bilanzwert am.31.12.2018 6.500.000,00 € 

Umsatzsaldo: +6.500.000,00 € 
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Der Kreis hat zum 25.07.2018 eine Festzins-Anleihe der DekaBank im Wert von 
6.500.000 € mit einer Verzinsung von 1 % erworben. Sie dient der Anlage der 
Nachsorgerücklage der Deponie Alt Duvenstedt. 

Rückzahlungstermin der Anlage ist der 25.07.2028. Bei einer vorzeitigen Rückga-
be unterliegt die Anlage dem Kursrisiko. 

 

8.2 Umlaufvermögen 

8.2.1 Vorräte 

Bilanzposition 2.1 

Bilanzwert am 31.12.2017 61.174,79 € 

Bilanzwert am 31.12.2018 80.092,99 € 

Umsatzsaldo: +18.918,20 € 

Vorräte sind Gegenstände des Umlaufvermögens, die zum Verbrauch bestimmt 
sind und innerhalb eines Jahres verbraucht werden. 

Der Bestand an Vorräten (z. B. Büromaterial sowie Guthabenstand der Frankier-
maschine), wurde zum 31.12.2018 von den Fachdiensten, die für die Bewirtschaf-
tung zuständig sind, ermittelt. Schriftliche Erklärungen über den jeweiligen Be-
stand am 31.12.2018 liegen vor. 

Der Bestand der Reinigungs- und Sanitätsartikel soll alle drei Jahre ermittelt wer-
den. Die Bestandsaufnahme der Reinigungs- und Sanitätsartikel zum 31.12.2017 
ergab einen neuen Festwert von 26.072,90 €. 

Feststellung des Rechnungsprüfungsamtes: 

Der Bestand Büromaterial wird um 5.926,92 € zu hoch ausgewiesen. Diese Diffe-
renz zwischen Inventurbestand und gebuchtem Bestand wurde versehentlich nicht 
ausgebucht. Die Korrektur ist in 2019 vorzunehmen. 

 

8.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 

Bilanzposition 2.2 

Bilanzwert am 31.12.2017 18.593.502,70 € 

Bilanzwert am 31.12.2018 17.112.056,40 € 

Umsatzsaldo: -1.481.446,30 € 

Der Bilanzwert verteilt sich auf folgende Bereiche: 

Art (Bilanzposition) 31.12.2017 31.12.2018 

Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleis-
tungen (2.2.1)9 

1.413.975,70 € 1.442.145,68 € 

Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (2.2.2)10 17.072.384,11 € 14.105.737,06 € 

                                            
9
 z. B. Verwaltungsgebühren, davon allein eine Ausgleichszahlung für eine Windkraftanlage i.H.v. 

875.226,00 €. Das Klageverfahren ist weiterhin anhängig. 
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Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen 
(2.2.3)11 

102.531,51 € 137.007,31 € 

Sonstige privatrechtliche Forderungen (2.2.4)12 3.625,80 € 1.425.770,45 € 

Sonstige Vermögensgegenstände (2.2.5) 985,58 € 1.395,90 € 

Summe: 18.593.502,70 € 17.112.056,40 € 

Gemäß § 40 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind die Forderungen vollständig zu erfas-
sen. Dabei sind die Forderungen nach Maßgabe des § 39 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-
Doppik vorsichtig zu bewerten. 

Ein Forderungsspiegel, der gem. § 51 Abs. 3 GemHVO-Doppik dem Anhang zur 
Schlussbilanz beizufügen ist, wurde von der Stabsstelle Finanzen erstellt. Der im 
Forderungsspiegel ausgewiesene Betrag stimmt mit dem Betrag der Forderungen 
in der Schlussbilanz überein. 

Der Bestand an Forderungen zum 31.12.2018 hat sich gegenüber der Vorjahresbi-
lanz um 1.481.446,30 € verringert. Hierin enthalten ist die Abrechnung des Ge-
meindeanteils der Einkommensteuer mit dem Land i.H.v. rd. 2.600.000,00 € (in 
2017 rd. 3.600.000,00 €). 

Bei den Transferleistungen Jugend wurden rd. 1.800.000,00 € weniger an Forde-
rungen eingestellt als 2017. Die Erstattung der Mittel für die Grundsicherung durch 
den Bund für das 4. Quartal i.H.v. rd. 4.738.000,00 € ist um rd. 977.000,00 € ge-
stiegen und wird, wie im Vorjahr, weiterhin erst im Folgejahr erstattet. 

Feststellungen des Rechnungsprüfungsamtes: 

1. Für noch nicht abgerechnete Wohngemeindeanteile an Schülerbeförderungs-
kosten wurden 2012-2018 insgesamt rd. 700.000,00 € an Forderungen einge-
stellt. Die Abrechnungen für 2012 bis einschließlich 2015 sind zwischenzeitlich 
erfolgt. Die entsprechenden Forderungen i.H.v. rd. 450.000,00 € sind auszubu-
chen. Dies ist zwischenzeitlich in 2019 geschehen. 

2. Die offenen Forderungen der Bußgeldstelle (Verkehr) betragen rd. 
946.000,00 €. Erfahrungsgemäß wird ein Teil dieser Forderungen nicht beige-
trieben werden können und verjähren. 

3. Eine stichprobenartige Überprüfung der Werthaltigkeit der Forderungen ergab, 
dass ein Teil der Zwangsgelder-Forderungen nicht werthaltig ist. Dies liegt in 
der Natur des Zwangsgeldes, das nicht mehr vollstreckbar ist, wenn die An-
ordnung, die mit dem Zwangsgeld durchgesetzt werden sollte, erfüllt wurde. 
Von den offenen Zwangsgeldforderungen zum 31.12.2018 waren zum Prü-
fungszeitpunkt (07/2019) noch rd. 66 % offen, rd. 12 % bezahlt und rd. 22 % 
ausgebucht (weil das Zwangsgeld sich erledigt hatte). Im Durchschnitt der letz-
ten 7 Jahre wurden ca. 30 % der Forderungen nach einem Jahr ausgebucht 
und waren somit nicht werthaltig.  

  

                                                                                                                                    
10

 z. B. Zwangsgelder, Bußgelder und Kostenbeiträge gemäß SGB 
11

 z. B. Abfallentgelte 
12

 z. B. Forderung an die Kosoz und an die WFG (717.171,00 € Gewinnausschüttung aus 2017) 
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Hinweis des Rechnungsprüfungsamtes: 

Künftig sollte eine pauschale Wertberichtigung in Höhe der im Durchschnitt der 
Vorjahre nicht werthaltigen Zwangsgelder vorgenommen werden. 

Der Anteil der Bußgelder, der voraussichtlich verjähren wird, sollte geschätzt wer-
den und als Wertberichtigung bei den Forderungen abgesetzt werden.  

 

8.2.3 Liquide Mittel 

Bilanzposition 2.4 

Bilanzwert am 31.12.2017 43.267.473,85 € 

Bilanzwert am 31.12.2018 30.508.531,47 € 

Umsatzsaldo: -12.758.942,38 € 

 

Der Bilanzwert zum 31.12.2018 setzt sich aus folgenden Beständen zusammen: 

Konten / Kasse 31.12.2017 31.12.2018 

Barkasse 9.000,00 € 9.000,00 € 

Sparkasse Mittelholstein Datenträgeraustausch 258.311,20 € 294.172,20 € 

Förde Sparkasse Giro 231.278,23 € 296.641,61 € 

Sparkasse Mittelholstein Giro 17.087.277,38 € 221.894,81 € 

Postbank Giro 101.271,46 € 232.174,80 € 

VR-Bank Giro 0,00 € 1.949,70 € 

HSH Nordbank Giro 270.436,11 € 490.924,04 € 

Förde Sparkasse Tagesgeldkonto 5.240.000,00 € 5.770.000,00 € 

Sparkasse Mittelholstein Tagesgeldkonto 20.050.000,00 € 13.170.000,00 € 

Förde Sparkasse Spar 0,00 € 10.000.000,00 € 

Scheckausgang 0,00 € -250,00 € 

Handvorschüsse 17.279,27 € 14.215,75 € 

Konten Tagesgruppen 2.620,20 € 7.808,56 € 

Summe 43.267.473,85 € 30.508.531,47 € 

Die entsprechenden Kontoauszüge und die Sparbuch-Urkunde wurden vorgelegt.  

Feststellung des Rechnungsprüfungsamtes: 

Der Bestand der liquiden Mittel am 31.12.2018 wird in der Finanzrechnung um 
22.030,41 € höher als in der Bilanz ausgewiesen (30.530.561,88 €).13 Eine Ursa-
che konnte bislang nicht identifiziert werden.  

  

                                            
13

 siehe Ziffern 6.2/6.3 
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Der Umsatzsaldo soll sich aus folgenden Beträgen ergeben: 

Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstä-
tigkeit 26.362.892,83 € 

Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -33.507.410,90 € 

Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätig-
keit -3.037.526,90 € 

Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen durchlaufender Gelder 
(fremde Finanzmittel): -2.579.022,25 € 

Handvorschüsse -3.063,52 € 

Konten Tagesgruppen 5.188,36 € 

Summe bilanzierter Umsatzsaldo: -12.758.942,38 € 

Differenz zum bilanzierten Umsatzsaldo: 0,00 € 

Die im letzten Jahr identifizierte Differenz zwischen der Summe der dargestellten 
Salden und dem bilanzierten Umsatzsaldo der liquiden Mittel wurde korrigiert.  

 

8.3 Aktive Rechnungsabgrenzung 

Bilanzposition 3 

Bilanzwert am 31.12.2017 41.878.900,94 € 

Bilanzwert am 31.12.2018 51.158.399,03 € 

Umsatzsaldo: +9.279.498,09 € 

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind gemäß § 49 Abs. 1 GemHVO-Doppik 
für Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag (31.12.2018), die erst nach dem Ab-
schlussstichtag als Aufwand zu verrechnen sind, zu bilden.  

Als Beispiele sind hier zu nennen: die Ende Dezember ausgezahlten Transferleis-
tungen (SGB II – insbesondere Kosten für Unterkunft und Heizung; Sozialhilfen, 
die direkt vom Kreis ausgezahlt werden u.a.) sowie die Beamtenbesoldung für den 
Monat Januar 2019, die als Aufwand dem Jahr 2019 zuzurechnen sind. 

Die Sozialhilfen, die direkt vom Kreis an Einrichtungen ausgezahlt werden, wurden 
erstmalig in einer Größenordnung von rd. 6.021.000 € abgegrenzt. Dies wurde 
erforderlich, da die Leistungen für den Monat Januar 2019  im Dezember 2018 
angewiesen wurden  (Sozialhilfe ist im Voraus zu zahlen). In den Vorjahren wur-
den die Sozialleistungen für Januar zum Beginn des Jahres angewiesen. 

Geleistete Zuwendungen und Zuschüsse an Dritte für die Anschaffung und Her-
stellung von Vermögensgegenständen sind gemäß § 40 Abs. 7 GemHVO-Doppik 
als Rechnungsabgrenzungsposten zu aktivieren. 

Zu nennen sind hier die Zuweisungen an die Gemeinden und Ämter u.a. in folgen-
den Bereichen: Kindertagesstätten, Brandschutz, Schulbauförderung, Gemeinde-
wegebau. 

In 2018 fielen die Zugänge im investiven Bereich um rd. 2.000.000,00 € höher aus 
als in 2017. 
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Die gebildeten Rechnungsabgrenzungsposten wurden durch entsprechende Un-
terlagen nachgewiesen.  

Feststellungen des Rechnungsprüfungsamtes: 

In Einzelfällen ist eine Abgrenzung unterblieben. 

Im Bereich der Wirtschaftlichen Jugendhilfe wurden (Anordnung 2259000) 
1.398.500,40 € in 2018 ausgezahlt. Hiervon waren rd. 310.000,00 € Zahlungen für 
2019, die entsprechend hätten abgegrenzt werden müssen.  

Das Jahresabonnement der Zeitschrift „Bausubstanz“ i.H.v. 84,60 € wäre mit 
56,40 € (01-08/19) abzugrenzen gewesen. 

 

Hinweis des Rechnungsprüfungsamtes: 

Es wird weiterhin angeregt, die für die Kontierung zuständigen Mitarbeiter in ge-
eigneter Weise über das Erfordernis von Abgrenzungen bzw. die periodengerech-
te Zuordnung von Aufwendungen zu informieren.  

 

9 Schlussbilanz zum 31.12.2018 – PASSIVA 

Bezeichnung der Bilanz- 
positionen (einstellig) 

31.12.2017 31.12.2018 Veränderung 

Euro Euro Euro 

1 Eigenkapital 51.927.459,51 71.900.008,94 19.972.549,43 

2 Sonderposten 75.008.976,80 73.844.078,55 -1.164.898,25 

3 Rückstellungen 75.608.572,74 76.256.282,40 647.709,66 

4 Verbindlichkeiten 36.437.690,10 36.453.605,28 15.915,18 

5 
Passive Rechnungsab-
grenzung 393.834,58 126.179,78 -267.654,80 

Bilanzsumme: 239.376.533,73 258.580.154,95 19.203.621,22 

 

9.1 Eigenkapital 

Bilanzposition 1 

Bilanzwert am 31.12.2017 51.927.459,51 € 

Bilanzwert am 31.12.2018 71.900.008,94 € 

Umsatzsaldo: +19.972.549,43 € 

Die Entwicklung der Zusammensetzung des Eigenkapital-Bilanzwertes in den letz-
ten 3 Jahren stellt sich wie folgt dar: 

Bilanzposition 
und Bezeichnung 

31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 

Euro Euro Euro 

1.1 Allgemeine Rücklage 45.739.212,38 45.739.212,38 45.739.212,38 

1.2 Sonderrücklagen 0,00 0,00 0,00 

1.3 Ergebnisrücklage 0,00 0,00 6.188.247,13 
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1.4 
Vorgetragener Jahres-
fehlbetrag -1.508.460,14 -6.261.320,40 0,00 

1.5 
Jahresüberschuss/ 
Jahresfehlbetrag -4.752.860,26 12.449.567,53 19.972.549,43 

Summe: 39.477.891,98 51.927.459,51 71.900.008,94 

Der in der Ergebnisrechnung des Kreises ausgewiesene Jahresüberschuss ent-
spricht dem Umsatzsaldo des Eigenkapitals i.H.v. 19.972.549,43 €. Auch in der 
Schlussbilanz wird ein Jahresüberschuss in dieser Höhe ausgewiesen. 

Erstmalig seit dem Jahr 2012 wird eine Ergebnisrücklage in der Bilanz des Kreises 
im Eigenkapital ausgewiesen. Gem. § 25 Abs. 3 GemHVO-Doppik soll die Ergeb-
nisrücklage mindestens 10% der allgemeinen Rücklage betragen. Dies ist gege-
ben.  

Der in der Schlussbilanz 2017 ausgewiesene Jahresüberschuss i.H.v. 
6.188.247,13 € ist korrekt als Ergebnisrücklage 2018 dargestellt.  

Hinweis des Rechnungsprüfungsamtes: 

2019 kann der Jahresüberschuss 2018 der Ergebnisrücklage zugeführt werden.  

 

9.2 Sonderposten 

Bilanzposition 2 

Bilanzwert am 31.12.2017 75.008.976,80 € 

Bilanzwert am 31.12.2018 73.844.078,55 € 

Umsatzsaldo: -1.164.898,25 € 

Nach § 40 Abs. 5 GemHVO-Doppik sind erhaltene zweckgebundene Zuweisungen 
und Zuschüsse für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenstän-
den als Sonderposten zu passivieren, wenn sie aufgelöst werden sollen. Außer-
dem sind nach § 50 Abs. 1 GemHVO-Doppik für Kostenüberdeckungen in den 
Gebührenhaushalten Sonderposten zu bilden. 

Die Auflösung der Sonderposten erfolgt entsprechend der Zweckbindungsfrist und 
der Abschreibungsdauer der geförderten Anlagen. 

Der Bilanzwert der Sonderposten verteilt sich wie folgt: 

Bezeichnung (Bilanzposition) 

Sonderposten für aufzulösende Zuschüsse (2.1) 586.570,08 € 

… für aufzulösende Zuweisungen (2.2) 69.819.057,19 € 

… für Gebührenausgleichsrücklage Abfallbeseitigung (2.4) 3.438.451,28 € 

Summe: 73.844.078,55 € 
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Der Umsatzsaldo ergibt sich aus diesen Zu- und Abgängen: 

Bilanz-
Konto 

Erhaltene neue Zuweisungen (Zuwendung) 

23211 
Landesmittel für Sachanlagen (z. B. Katastrophenschutz, 
Radewegebau, Kreisstraßen-/Brückenbau) 195.524,57 € 

23212 Landesmittel aus der Feuerschutzsteuer 956.812,32 € 

23214 Landesmittel Gemeindewegebau 437.100,00 € 

23215 
Landesmittel sonstige Bereiche (Schulbau, KiTa, Katastro-
phenschutz)  2.736.480,36 € 

23219 
Bundesmittel Bildung und Teilhabe (Rückzahlung nicht 
zweckentsprechend verwendeter Zuschüsse aus Vorjah-
ren) 44.913,89 € 

23220 Zuwendungen von Gemeinden (z. B. Kreisstraßenbau) 0,00 € 

 Summe Zuwendungen 4.370.831,14 € 

23410 Zuführung Gebührenausgleichrücklage; Abfallbeseitigung 0,00 € 

Summe Zugänge 4.370.831,14 € 

Bilanz-Konto / Abgänge 

23410 Auflösung Gebührenausgleichsrücklage 108.533,36 € 

 Zuschüsse und Zuwendungen 5.427.196,03 € 

Summe Abgänge 5.535.729,39 € 

Umsatzsaldo Zugänge - Abgänge: -1.164.898,25 € 

Feststellungen des Rechnungsprüfungsamtes: 

Konto 23214 – Landesmittel für den Gemeindewegebau 

Der Kreis erhält nach § 15 FAG Zuweisungen für die Unterhaltung und Instandset-
zung sowie den Um- und Ausbau von Gemeindeverbindungswegen seit 2010 jähr-
lich 437.100,00 €. Hierfür ist in voller Höhe ein Sonderposten gebildet worden, der 
über 10 Jahre abgeschrieben wird. Die Zuweisungen werden nach Auskunft des 
Fachdienstes Gebäudemanagement in der Regel für Bauunterhaltung verwendet. 
Bereits im Schlussbericht für 2017 ist darauf hingewiesen worden, dass Sonder-
posten nur für Investitionen, also Um- und Ausbau von Gemeindestraßen, zu bil-
den sind, nicht jedoch für die Unterhaltung. 

Konto 23215 – Landesmittel für sonstige Bereiche 

Ende 2018 hat der Kreis Zuweisungen für den Katastrophenschutz für einen Ein-
satzleitwagen (181.000 €) und einen Gerätewagen Sanität (50.000 €) erhalten. 

Die Zuweisung des Landes wurde beim o. a. Konto ohne Anlagenbezug gebucht. 
Das bedeutet, dass der Sonderposten über 10 Jahre abgeschrieben wird. Wird 
eine Zuweisung für ein bestimmtes Anlagegut gewährt, hat die Auflösung des 
Sonderposten jedoch entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer des 
Vermögensgegenstandes zu erfolgen (§ 40 Abs. 5 GemHVO-Doppik). Diese Son-
derposten sind somit nicht über 10 Jahre, sondern entsprechend der Nutzungs-
dauer des einzelnen Anlagegutes aufzulösen. 
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Konto 23219 – Bundesmittel für Bildung- und Teilhabe (BuT) 

Es bestehen bei diesem Konto noch folgende Sonderposten in einer Gesamthöhe 
von 530.247,89 € (zu 2017: -185.091,11 €): 

 Abrechnung BuT-Mittel aus 2011        59.631,89 € 

 Abrechnung BuT-Mittel aus 2013      177.012,42 € 

 Abrechnung BuT-Mittel aus 2012 (Rückzahlung vom Land)  293.608,58 € 

Es ist seitens des Fachdienstes zu klären, wann die restliche Mittel aufgelöst und 
zweckbestimmt verwendet werden können. 

Konto 23220 – Zuweisungen der Gemeinden für Investitionen 

1. Der Kreis hat gem. Vereinbarung mit dem Amt Dänischenhagen vom 
19.11.2015 / 03.12.2015 über die Mitbenutzung von IT-Komponenten des Krei-
ses vom Amt Dänischenhagen eine einmalige aufzulösende Investitionskos-
tenzuweisung für die Laufzeit der Vereinbarung (01.01.2016 – 31.12.2020)      
i.H.v. 50.000,00 € erhalten. Der hierfür gebildete Sonderposten hätte ab 2016 
jährlich i.H.v. 10.000,00 € aufgelöst werden müssen (s. Bemerkung des RPA 
zum Schlussbericht 2016). Eine Auflösung des Sonderpostens ist immer noch 
nicht erfolgt und ist nunmehr vorzunehmen. 

2. Im Jahresabschluss 2017 wurde eine im Juli 2017 vom Landesamt für Land-
wirtschaft, Umwelt und ländliche Räume zugesagte Zuweisung (50.420,16 €) 
für den Einbau eines Fahrstuhles bei der Musikschule Rendsburg verbucht. Da 
die Zahlung der Zuweisung erst im Oktober 2018 erfolgte, hätte die Buchung 
auch erst im Jahr 2018 und zwar bei dem Konto 23215 (Landesmittel für sons-
tige Bereiche) erfolgen dürfen. 

 

9.3 Rückstellungen 

Bilanzposition 3 

Bilanzwert am 31.12.2017 75.608.572,74 € 

Bilanzwert am 31.12.2018 76.256.282,40 € 

Umsatzsaldo: +647.709,66 € 

Die Bilanzsumme der Rückstellungen verteilt sich wie folgt: 

Art (Bilanzposition); >0 € 31.12.2017 31.12.2018 Veränderung 

Pensionsrückstellung (3.1) 48.480.332,00 € 52.172.418,00 € 3.692.086,00 € 

Beihilferückstellung (3.2) 7.179.937,14 € 7.408.483,35 € 228.546,21 € 

Rückstellung für später ent-
stehende Kosten (3.4)14 19.521.014,00 € 16.318.724,00 € -3.202.290,00 € 

Verfahrensrückstellung (3.7) 427.289,60 € 356.657,05 € -70.632,55 € 

Summe: 75.608.572,74 € 76.256.282,40 € 647.709,66 € 
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 Nachsorge Abfalldeponie Alt Duvenstedt 
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9.3.1 Pensionsrückstellung 

Der Bilanzwert der Pensionsrückstellungen erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr 
um 3.692.086 € auf 52.172.418,00 €. 

Von der Versorgungsausgleichkasse Schleswig-Holstein wurde der Barwert der 
Pensionsrückstellungen für 90 (2017: 86) aktive Beamte und 83 (2017: 79) Emp-
fänger von Versorgungsbezügen (einschließlich Witwen und Waisen) ermittelt. 

 

9.3.2 Beihilferückstellung 

Die Beihilferückstellung ist als prozentualer Anteil an der Pensionsrückstellung 
ermittelt worden. Der Prozentsatz ist aus dem Verhältnis der gezahlten Leistungen 
für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger zu dem Volumen der 
gezahlten Versorgungsbezüge zu ermitteln. Er bemisst sich nach dem Durch-
schnitt dieser Leistungen in den drei dem Jahresabschluss vorangehenden Haus-
haltsjahren (§ 24 Satz1 Nr. 2 GemHVO-Doppik). 

Berechnung des Prozentsatzes: 

Kalenderjahr Versorgungsbezüge Beihilfe Prozentsatz 

2017 2.829.817,32 € 355.449,93 € 

  2016 2.780.759,00 € 389.880,95 € 

2015 2.816.200,96 € 451.650,16 € 

Durchschnitt 2.808.925,76 € 398.993,68 € 14,20% 

14,20% vom Bilanzwert der Pensionsrückstellung i.H.v. 52.172.418,00 € für das 
Jahr 2018 ergibt eine Beihilferückstellung von 7.408.483,35 €. 

 

9.3.3 Rückstellung für später entstehende Kosten 

Im Jahresabschluss 2018 wurde eine Rückstellung für die Rekultivierung der Ab-
falldeponie Alt Duvenstedt passiviert.  

Nach § 24 Satz 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik sind für später entstehende Kosten der 
Abfallentsorgung Rückstellungen zu bilden. Die notwendige Rückstellungshöhe 
bestimmt sich nach den zu erwartenden Aufwendungen. Hierbei sind auch die zu 
erwartenden Preissteigerungen zu berücksichtigen.  

Die Abfallwirtschaftsgesellschaft hat unter Zuhilfenahme eines Gutachters die zu 
erwartenden Aufwendungen bis einschließlich 2046 berechnet. Diese betragen 
16.318.724,00 € zum Zeitpunkt 31.12.2018. Ausgehend von der Rückstellung zum 
31.12.2017 i.H.v. 19.521.014,00 €, wurde eine Auflösung in Höhe der an die AWR 
in 2018 gezahlten Aufwendungen für die Nachsorge vorgenommen. Darüber hin-
aus wurde ein Betrag von 525.620,10 € zusätzlich aufgelöst und die Rückstellung 
somit auf die zu erwartenden Ausgaben angepasst.  

Die AWR hat die zur finanziellen Abwicklung notwendigen Finanzmittel („Nachsor-
gerücklage“) hochgerechnet. 

Bei dieser Berechnung wurden künftig zu erwartende Zinsen und künftig aus dem 
Gebührenhaushalt (in den Jahren 2019 – 2025) noch zu erwirtschaftende Mittel 
berücksichtigt. Diese Mittel werden in der Bilanz nicht extra ausgewiesen. Sie die-
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nen dazu, den für die Nachsorge zu erwartenden Aufwand mit finanziellen Mitteln 
zu unterlegen. Der Nachweis dieser Mittel erfolgt gesondert, um sicher zu stellen, 
dass diese aus dem Teilplan Abfallwirtschaft (Gebührenhaushalt) erwirtschafteten 
Mittel auch nur für den Zweck der Nachsorge verwendet werden. Der Bestand der 
„Nachsorgerücklage“ zum 31.12.2018 zzgl. der zu erwartenden Zinsen und der 
Zuführungen aus dem Gebührenhaushalt in den Jahren 2019-2025 entspricht vom 
Betrag der einzustellenden Rückstellung i.H.v. 16.318.724,00 €. 

„Nachsorgerücklage" zum 31.12.2018 9.739.247,00 € 

erwartete Zinsen in den Jahren 2018 bis 2046 2.264.798,00 € 

Zuführungen aus dem Gebührenhaushalt (Abfallwirtschaft) 4.314.679,00 € 

Erforderliche Finanzmittel bis 2046 16.318.724,00 € 

 

Stand der Rückstellung zum 31.12.2017 19.521.014,00  € 

als Entnahme (Auflösung) der im TP 537101 Konten 54551/ 7455 
entstandene Aufwand für die Nachsorge i.H.v. 2.676.669,90 € 

Anpassung durch Auflösung auf künftigen Bedarf     525.620.10 € 

Stand der Rückstellung zum 31.12.2018 16.318.724,00 € 

Um die nach den Berechnungen der AWR notwendige Zuführung zur Nachsorge-
rücklage für die Deponie Alt Duvenstedt i.H.v. 616.383 € leisten zu können, waren 
der Gebührenausgleichsrücklage 108.533,36 € zu entnehmen.15 Zusätzlich zum 
Überschuss im Abrechnungsobjekt Abfallwirtschaft konnte so zum 31.12.2018 ei-
ne Nachsorgerücklage i.H.v. 9.739.247,00 € erreicht werden. 

So wird sichergestellt, dass die liquiden Mittel aus den Abfallgebühren stammen 
und nicht die allgemeinen liquiden Mittel des Kreises belasten.  

 

9.3.4 Verfahrensrückstellungen 

Um drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren in der Bilanz 
abzubilden, ist eine Verfahrensrückstellung zu passivieren. Grundlage für die Bil-
dung der Verfahrensrückstellungen sind Einzelaufstellungen der Fachdienste mit 
den anhängigen Gerichtsverfahren. 

Der Bilanzwert der Verfahrensrückstellungen verringert sich gegenüber dem Vor-
jahr um 70.632,55 € auf 356.657,05 €. 

 

9.4 Verbindlichkeiten 

Bilanzposition 4 

Bilanzwert am 31.12.2017 36.437.690,10 € 

Bilanzwert am 31.12.2018 36.453.605,28 € 

Umsatzsaldo: +15.915,18 € 

                                            
15

 siehe oben 13.2 Sonderposten Konto 23410 
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Ein Verbindlichkeitenspiegel wurde von der Stabsstelle Finanzen als Anhang der 
Schlussbilanz beigefügt. 

Hinweis des Rechnungsprüfungsamtes: 

Die stichprobenweise Prüfung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistun-
gen, aus Transferleistungen sowie der Sonstigen Verbindlichkeiten hat über die 
folgenden näheren Ausführungen hinaus ergeben, dass Beträge gebucht waren, 
die bereits hätten aufgelöst bzw. ausgebucht werden müssen. 

Die Budgetverantwortlichen haben die auf Veranlassung ihres Fachdienstes ge-
buchten Verbindlichkeiten den Haushaltsgrundsätzen entsprechend abzuwickeln. 
Werden durch Buchung einer Verbindlichkeit bereitgestellte Haushaltsmittel in vol-
lem Umfang oder aber nicht bzw. nicht in vollem Umfang benötigt, ist durch den 
zuständigen Fachdienst unmittelbar eine entsprechende Auflösung oder Ausbu-
chung zu veranlassen. 

Es wird empfohlen, im Zuge der Vorbereitung des Jahresabschlusses 2019 für die 
Vergangenheit eine Überprüfung und Bereinigung der Verbindlichkeiten vorzu-
nehmen. Für die Zukunft sollten kontinuierliche Prüfroutinen eingeführt werden. 

Die Umsatzsaldi der Verbindlichkeiten sind nachstehend erläutert. Der Kreis ver-
fügt über keine Anleihen und hat weder Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten 
noch aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen. 

 

9.4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 

Die Kreditverbindlichkeiten verteilen sich auf folgende Bereiche: 

Bezeichnung (Bilanzposition) Wert 31.12.2017 Wert 31.12.2018 

Kredite von verbundenen Unternehmen, Beteili-
gungen, Sondervermögen (4.2.1 ) 1.550.786,38 € 1.128.262,24 € 

Kredite vom öffentlichen Bereich -Land- (4.2.2 ) 0,00 € 0,00 € 

Kredite vom privaten Kreditmarkt (4.2.3 ) 2.899.431,27 € 284.428,51 

Summe: 4.450.217,65 € 1.412.690,75 

Der Umsatzsaldo für das Haushaltsjahr 2018 i.H.v. 3.037.526,90 € entspricht der 
Tilgungsleistung.  

Alle Kreditverträge weisen eine Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren auf. 

 

9.4.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 

Bilanzposition 4.5 

Bilanzwert am 31.12.2017 2.494.325,46 € 

Bilanzwert am 31.12.2018 3.675.235,53 € 

Umsatzsaldo: +180.910,07 € 

Der Bilanzwert am 31.12.2018 wird auf 5 Konten nachgewiesen. 

Zum größten Teil handelt es sich hierbei um Rechnungen, die am Ende des 
Haushaltsjahres 2018 als Aufwand gebucht wurden, die Auszahlung jedoch erst 
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Anfang des Haushaltsjahres 2019 erfolgte (lt. Saldenliste zum Bilanzkonto 3511 = 
1.586.524,39 €).  

Ferner werden die erteilten Aufträge des Liegenschaftsmanagements im Rahmen 
der baulichen Unterhaltung als Verbindlichkeit erfasst (lt. Aufstellung des Fach-
dienstes Gebäudemanagement = 1.826.506,69 € / Bilanzkonto 3511005211). 

 

9.4.3 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 

Bilanzposition 4.6 

Bilanzwert am 31.12.2017 8.776.062,91 € 

Bilanzwert am 31.12.2018 8.878.001,86 € 

Umsatzsaldo: +101.938,95 € 

Zu den Verbindlichkeiten aus Transferleistungen zählen Aufwendungen für Sozial-
leistungen, Zuweisungen und Zuschüsse sowie Schuldendiensthilfen. Der Bilanz-
wert am 31.12.2018 wird auf 13 Konten nachgewiesen. 

Zu nennen sind hier insbesondere folgende Verbindlichkeiten: 

 Für sonstige Zuwendungen und Zuweisungen (Konto 3611) betragen diese lt. 
Postensaldenliste 2.630.364,82 € (-1.709.605,02 € zum Vorjahr). 

 Im Rahmen der wirtschaftlichen Jugendhilfe (Konten 3611053312 und 
3611053322) bestehen lt. Aufstellung des Fachdienstes Verbindlichkeiten 
i.H.v. 1.761.039,19 €. 

 Die für die Abrechnung für Leistungsempfänger nach § 264 Abs. 2 SGB V be-
reits 2017 gebuchten Verbindlichkeiten i.H.v. 1.200.000,00 € (Konto 
3611533212) bestehen nach wie vor. Eine Abrechnung durch die Kranken-
kasse hat noch nicht stattgefunden. Durch weitere Verbindlichkeiten für diese 
Leistungsempfänger wie auch Asylbewerber sind die Verbindlichkeiten in 2018 
auf nunmehr 3.453.750,00 € angestiegen. 

Die Verbindlichkeiten für Zuwendungen an Kindertagesstätten (Konto 
3611036111) und Sprachförderung (Konto 3611036116) i.H.v. 660.595,78 € aus 
den Jahren 2014-2016 wurden – wie im letztjährigen Bericht angemerkt – aufge-
löst. 

 

9.4.4 Sonstige Verbindlichkeiten 

Bilanzposition 4.7 

Bilanzwert am 31.12.2017 20.717.084,08 € 

Bilanzwert am 31.12.2018 22.487.677,14 € 

Umsatzsaldo: -1.770.593,06 € 

Der Bilanzwert am 31.12.2018 wird auf 28 Konten nachgewiesen. 

Auf die Verbindlichkeiten „Personalkosten“ und „Abrechnungen mit dem Land“ 
wird bei der nächsten Ziffer 9.4.5 näher eingegangen. 
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Im Wesentlichen setzt sich die Bilanzsumme daneben aus folgenden Beträgen 
zusammen. 

Sonstige Verbindlichkeiten (Konto 3791) 4.741.353,59 € 

Es handelt sich um am Ende des Haushaltsjahres gebuchte Aufwendungen für 
das Haushaltsjahr 2018, deren Fälligkeit im Haushaltsjahr 2019 lag. Eine Posten-
saldenliste liegt vor. Die Bezahlung und Ausbuchung ist mittlerweile erfolgt. 

Schülerbeförderungskosten (3791000290) 201.766,60 € 

Auf diesem Konto wurden 2018 noch zu zahlende Beträge i.H.v. 131.776,60 € aus 
der Abrechnung der Schülerbeförderungskosten gebucht. 

Der Hinweis im Schlussbericht des Vorjahres wurde aufgenommen und eine nicht 
mehr bestehende Verbindlichkeit i.H.v. 66.000,00 € aufgelöst. 

Hinweis des Rechnungsprüfungsamtes: 

Der Bestand der aus den Jahren 2014-2016 stammenden Verbindlichkeiten i.H.v. 
bis zu 69.900,00 € sollte überprüft werden. 

 

Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände (3791005452) 834.497,68 € 

Das Landesamt für Ausländerangelegenheiten hat Ende des Jahres in dieser Hö-
he Mittel der Integrations- und Aufnahmepauschale und weitere Fördermittel zur 
Verfügung gestellt, die nicht mehr weitergeleitet werden konnten. 

Die im Schlussbericht des Jahresabschlusses 2017 festgestellte zu hohe Verbind-
lichkeit i.H.v. 1.277.750,00 € wurde aufgelöst. 

Kosten des ÖPNV (3791005471) 1.196.857,47 € 

Da noch nicht alle Rechnungen von den Verkehrsunternehmen im Rahmen des 
ÖPNV vorlagen, wurde eine entsprechende Verbindlichkeit eingebucht. Im Zu-
sammenhang mit dem Masterplan Mobilität sind ebenfalls weitere Verbindlichkei-
ten entstanden, da das Verfahren noch nicht abgeschlossen war. 

Angelegenheiten der Förderzentren (3791221105) 790.327,02 € 

Die 2016 eingebuchten Verbindlichkeiten aus der Abrechnung der Schulkostenbei-
träge konnten immer noch nicht aufgelöst werden. 2018 wurden 674.510,00 € 
neue Verbindlichkeiten für Schulkostenbeiträge und Schulsozialarbeit hinzuge-
bucht. 

Berufsschulangelegenheiten (3791233108) 1.765.077,49 € 

Es konnten 2018 Verbindlichkeiten aus der Abrechnung der Schulkostenbeiträge 
i.H.v. fast 690.000,00 € aufgelöst werden. Neue Verbindlichkeiten sind i.H.v. ca. 
1,1 Mio € entstanden. 

Klimaschutz (3791511101) 134.300,00 € 

Es besteht eine Verbindlichkeit für ein Klimaschutzteilkonzept i.H.v. 125.000,00 €. 
Das Gutachten steht noch aus. 
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Ausgleichszahlungen Natur (379161) 2.620.510,54 € 

Für die Erteilung einer Genehmigung zur Aufstellung von Windkraftanlagen sind 
Ausgleichzahlungen für den Eingriff in die Natur zu leisten, die auf dem o.a. Konto 
als Verbindlichkeit ausgewiesen werden. Aus den zur Verfügung stehenden Mit-
teln werden Maßnahmen der Natur- und Landschaftspflege gefördert. Die Verbind-
lichkeiten werden kontinuierlich aufgelöst, eine neue lediglich noch i.H.v. 
4.302,07 € gebucht. 

Abrechnungen mit Land Sozialhilfe (3791540200) 898.230,00 € 

2017 hat der Kreis ein zu hohes Landesbudget erhalten und gesetzeskonform in 
der ausgewiesenen Höhe (Hälfte des nicht verbrauchten Budgets) eine Verbind-
lichkeit gebucht. 2018 sind keine neuen Verbindlichkeiten entstanden. 

Feststellung des Rechnungsprüfungsamtes: 

Die Abrechnung des Landesbudgets 2017 ist im Haushaltsjahr 2018 erfolgt. Die 
im Haushaltsjahr 2017 gebuchte Verbindlichkeit hätte damit aufgelöst werden 
müssen. Dies ist 2019 nachzuholen. 

 

9.4.5 Verbindlichkeit oder Rückstellung? 

Das Rechnungsprüfungsamt hat sich im Zusammenhang mit den Verbindlichkei-
ten „Personalkosten“ und „Abrechnungen mit dem Land“ mit der Frage ausei-
nandergesetzt, ob die Buchungen korrekt als Verbindlichkeiten gebucht wurden 
oder aber als Rückstellung hätten gebucht werden müssen. Bilanziell würde sich 
dies nicht auswirken. 

Verbindlichkeiten stellen Verpflichtungen gegenüber einem Gläubiger dar, eine 
finanzielle Leistung noch zu erbringen. Dabei müssen folgende Kriterien erfüllt 
sein: 

1. Es muss eine wirtschaftliche Vermögensbelastung bestehen, das heißt ihre 
Begleichung muss zu einer buchhalterischen Ausgabe führen. 

2. Die Vermögensbelastung muss eindeutig und hinreichend konkretisiert sein, 
das heißt in Höhe und Fälligkeit quantifizierbar sein. Nur eindeutig quantifi-
zierbare und selbständig bewertbare Verpflichtungen können als Verbindlich-
keiten ausgewiesen werden. Der Schuldner muss die Höhe seiner Verpflich-
tungen, die bis zum Bilanzstichtag entstanden sind, eindeutig feststellen kön-
nen. Ist dieses nicht der Fall, so ist zu prüfen, ob die Voraussetzungen für eine 
Rückstellung (Eventualverbindlichkeit) gegeben sind. 

Rückstellungen werden für zukünftige, ungewisse Verbindlichkeiten (sogenannte 
Eventualverbindlichkeiten) gebildet und auf der Passivseite der Bilanz als Fremd-
kapital ausgewiesen. In Abgrenzung zu den ordentlichen Verbindlichkeiten handelt 
es sich bei Rückstellungen um Verpflichtungen, deren Eintritt dem Grunde nach zu 
erwarten ist, deren Höhe und/oder Fälligkeitstermin jedoch noch ungewiss sind. 
Anders als bei ordentlichen Verbindlichkeiten liegt somit noch keine konkrete Leis-
tungspflicht vor. 

In § 24 Abs. 1 Nr. 10 und § 48 Abs. 2 Nr. 3.10 GemHVO-Doppik ist die Möglichkeit 
von Rückstellungen für Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen aus-
drücklich eröffnet.  
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Bezogen auf die genannten Verbindlichkeiten bedeutet dies: 

Abrechnungen mit dem Land (3791054519) 6.967.693,29 € 

Hier wurden vor allem Verbindlichkeiten im Rahmen des Deckenerneuerungs-
programms 2018 (6.900.000,00 €) gebucht. Sie konnten mittlerweile in 2019 be-
reits zu einem großen Teil ausgebucht werden 

Der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr (LBV), Niederlassung Rendsburg, hat 
mit Mail vom 15.02.2019 mitgeteilt, dass nicht alle im Kalenderjahr umzusetzen-
den Maßnahmen schlussgerechnet bzw. durchgeführt werden konnten. Der LBV 
hat keine näheren Angaben gemacht zur Höhe der Verbindlichkeiten. Daraufhin 
erfolgte durch den zuständigen Fachdienst die Buchung einer sonstigen Verbind-
lichkeit in der o. a. Höhe. Diese entspricht genau dem zur Verfügung stehenden 
Betrag, da davon ausgegangen wurde, dass diese Summe in vollem Umfang in 
Anspruch genommen würde. 

Feststellung des Rechnungsprüfungsamtes: 

Aus Sicht des Rechnungsprüfungsamtes hätte hier eine Rückstellung für Verbind-
lichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gebucht werden müssen. 

Der Eintritt der Verpflichtung zur Zahlung war dem Grunde nach sicher. Jedoch 
waren genaue Höhe und Fälligkeitstermine noch ungewiss. Die konkrete Leis-
tungspflicht bestand noch nicht. 

Da das Abrechnungsverfahren mit dem LBV im Haushaltsjahr 2019 geändert wur-
de, ist davon auszugehen, dass sich Verbindlichkeiten, Rückstellungen oder auch 
Übertragungen klarer differenzieren lassen im Zusammenhang mit dem Decke-
nerneuerungsprogramm. 

 

Personalkosten (3791922) 90.000,00 € 

Diese Verbindlichkeit wurde aufgrund von rückwirkenden Höhergruppierungen 
Beschäftigter gebucht. Die genaue Höhe stand zum Zeitpunkt der Erstellung des 
Jahresabschlusses nicht fest. 

Feststellung des Rechnungsprüfungsamtes: 

Aus Sicht des Rechnungsprüfungsamtes liegt hier kein eindeutiger Rückstellungs-
Tatbestand vor. Auch wenn die konkrete Höhe nicht exakt berechnet werden 
konnte, sind die maßgeblichen Voraussetzungen einer Verbindlichkeit erfüllt. Im 
Ergebnis erscheint der gewählte Weg der geeignetste, um die tatsächliche Situati-
on korrekt periodengerecht abzubilden. Tarifrechtlich bestand eine konkrete Leis-
tungspflicht. Die Fälligkeit war eindeutig quantifizierbar (rückwirkend zum Zeit-
punkt der Antragstellung). Die voraussichtliche Höhe der Verbindlichkeit wurde mit 
der gebotenen Sorgfalt und Vorsicht errechnet.  

 

Hinweis des Rechnungsprüfungsamtes: 

Die Personalkosten-Verbindlichkeiten sind aufzulösen. Die Höhergruppierungen 
sind erfolgt und die Gehaltszahlungen angepasst worden.  
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9.5 Passive Rechnungsabgrenzung 

Bilanzposition 5 

Bilanzwert am 31.12.2017 393.834,58 € 

Bilanzwert am 31.12.2018 126.179,78 € 

Umsatzsaldo -267.654,80 € 

Passive Rechnungsabgrenzungsposten sind gemäß § 49 Abs. 3 GemHVO-Doppik 
für Einzahlungen vor dem Abschlussstichtag (31.12.2018), die erst nach dem Ab-
schlussstichtag als Ertrag zu verrechnen sind, zu bilden. 

In 2018 wurde ein Betrag von 126.179,78 € abgegrenzt. Es handelte sich um eine 
Überzahlung im Bereich Unterhaltsvorschuss, die in Abstimmung mit dem Land 
mit dem Abschlag für das I. Quartal 2019 verrechnet wurde. 

Feststellung des Rechnungsprüfungsamtes: 

Eine Abgrenzung im Bereich der Eingliederungshilfe (in den Vorjahren rund 
100.000,00 €) wurde anders als in den Vorjahren aufgrund eines Engpasses bei 
den Buchungskräften versehentlich nicht vorgenommen.  

 

Hinweis des Rechnungsprüfungsamtes: 

Es wird empfohlen, für den Bereich der Abgrenzung in der Eingliederungshilfe 
personelle Vorsorge zu treffen. 

 

10 Lagebericht 

Gem. § 52 GemHVO-Doppik ist der Lagebericht so zu fassen, dass ein den tat-
sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Er-
trags- und Finanzlage des Kreises vermittelt wird. Dazu ist ein Überblick über die 
wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haus-
haltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben. Über Vorgänge von besonderer 
Bedeutung, auch solcher, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, 
ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfas-
sende, dem Umfang der Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haus-
haltswirtschaft und der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Kreises zu ent-
halten. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung des 
Kreises einzugehen; zugrunde liegende Annahmen sind anzugeben. 

Der dem Rechnungsprüfungsamt als Anlage zum Jahresabschluss 2018 vorgeleg-
te Lagebericht entspricht den Vorgaben des § 52 GemHVO-Doppik. Er vermittelt 
ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schul-
den-, Ertrags- und Finanzlage des Kreises.  

Die Einschätzungen zu Risiken und Chancen der künftigen Entwicklung der Kreis-
finanzen seitens des Landrates und der Leiterin der Stabsstelle Finanzen werden 
vom Rechnungsprüfungsamt geteilt: 

Der Kreisumlagesatz von 31% wird nach Abwägung aller Interessen als angemes-
sen angesehen und bietet Kreis wie kreisangehörigem Bereich planerische Si-
cherheit. 
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Die kreiseigenen Liegenschaften sind noch nicht flächendeckend auf dem neues-
ten technischen Standard. Der geplante Anbau an das Kreishaus sowie der Neu-
bau der feuerwehrtechnischen Zentrale mit dem Löschzug Gefahrengut belasten 
kurz- und mittelfristig den Kreishaushalt. 

Die Verwaltung und der Kreistag müssen die Konsolidierungsanstrengungen kon-
sequent fortsetzen, um die Verschuldung noch weiter zu reduzieren.  

Die gesamte wirtschaftliche Situation zeigt den Kreis Rendsburg-Eckernförde zum 
Jahresabschluss 2018 in finanziell geordneten Verhältnissen. 

 

Rendsburg, den 22.10.2019 

 

 

 

Carsten Ludwig 
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A) Vorbemerkung 
Nach § 44 Abs. 2 GemHVO-Doppik ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht nach § 52 
beizufügen. Der Lagebericht ist so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde 
vermittelt wird. Dazu ist ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresab-
schlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben. 
Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solche, die nach Schluss des Haushalts-
jahres eingetreten sind, ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewoge-
ne und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende 
Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Ge-
meinde zu enthalten. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung 
der Gemeinde einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben. 
  
Die Haushaltsführung des Kreises erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2009 gem. § 75 Abs. 
4 GO in Verbindung mit § 57 KrO nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung. 
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B) Haushaltsausgleich 
 
1. Ergebnisrechnung: 
 

Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und 
stellt periodengerecht die Aufwendungen und Erträge gegenüber. Das Gesamtergebnis 
ergibt sich aus der Summe der Teilergebnispläne. 

Bezeichnung Plan 2018 
Euro 

Ist 2018 
Euro 

(Stand 
30.04.2019) 

Differenz 
Euro 

Gesamtbetrag der Erträge 379.436.200,00 397.144.589,71 +17.708.389,71 
Gesamtbetrag der Aufwen-
dungen 

371.002.500,00 389.510.239,97 -18.507.739,97 

übertragene Ansätze aus 2017 24.024,88  +24.024,88 

ergibt einen Jahresüberschuss +8.409.675,12 +7.634.349,74 -775.325,38 

 
Der Jahresüberschuss in Höhe von 7.634.349,74 € erhöht das Eigenkapital des Kreises 
Rendsburg-Eckernförde in der Schlussbilanz zum 31.12.2018. 
 
Im Rahmen der Prüfung des am 29.04.2019 vorgelegten Jahresabschlusses 2018 wurde 
vom Rechnungsprüfungsamt festgestellt, dass der am 17.12.2018 im Kreistag beschlos-
sene Übertrag der HanseWerk-Aktien und die damit verbundene Ausschüttung der WFG 
an den Kreis nur zu Teilen umgesetzt wurde. Nachzuholen war demnach die Einbuchung 
der Ausschüttung in Höhe 12.338.199,69 € bei den Finanzerträgen sowie die Erhöhung 
der Finanzanlagen.  
Die Erhöhung der Finanzerträge ist ergebniswirksam. Das Gesamtergebnis ändert sich mit 
Stand zum 30.06.2019 daher wie folgt: 

Bezeichnung Plan 2018 
Euro 

Ist 2018 
Euro 

(Stand 
30.06.2019) 

Differenz 
Euro 

Gesamtbetrag der Erträge 379.436.200,00 409.482.789,40 +30.046.589,40 
Gesamtbetrag der Aufwen-
dungen 

371.002.500,00 389.510.239,97 -18.507.739,97 

übertragene Ansätze aus 2017 24.024,88  +24.024,88 

ergibt einen Jahresüberschuss +8.409.675,12 +19.972.549,43 +11.562.874,31 

 
Nach dem positiven Ergebnis für das Rechnungsjahr 2017 in Höhe von knapp 12,4 Mio. € 
ist das Ergebnis für das Jahr 2018 nach der Anpassung des Jahresabschlusses nun we-
sentlich positiver ausgefallen als erwartet. In der Planung wurde von einem Jahresüber-
schuss in Höhe von 8,4 Mio. € ausgegangen, es wurde jedoch ein Jahresüberschuss in 
Höhe von 19,97 Mio € erwirtschaftet. Die wesentlichen Abweichungen werden ab Seite 5 
näher erläutert. 

Entwicklung der Jahresgesamtergebnisse  doppisch 

Bezeichnung 2018 2017 2016 2015 2014 
 Euro Euro Euro Euro Euro 

Jahresüberschuss lt. HHPlan      
Jahresfehlbetrag (-) lt. HHPlan +8.409.675 -373.357 -5.170.905 +2.415.271 +2.861.152 

Tatsächliches Rechnungsergebnis +7.634.350 +12.449.567 -4.752.860 5.797.067 -1.380.834 

Differenz HHPlan/RErgebnis 
(= Abschlussverbesserung) 

-775.325 12.822.924 418.045 3.381.796 -4.241.986 
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Die Ergebnisrechnung im Einzelnen (die von den Anpassungen betroffenen Zeilen sind 
gelb hervorgehoben):  
 

Kto. 
Lfd. 
Nr. 

Ertrags- und Aufwandsarten 

Fort- 
geschriebener  

Ansatz des  
Haushaltsjahres 

2018 

Ist-Ergebnis des 
Haushaltsjahres 

Vergleich 
Ansatz / Ist 

übertra-
gene 

Ermäch-
tigung 

1 2 3 5 6 7 8 

40 1   
Steuern und ähnliche Abga-
ben 

0,00 0,00 0,00   

41 2 + Zuwendungen und allge-
meine Umlagen 

203.913.500,00 211.345.183,18 7.431.683,18   

42 3 + sonstige Transfererträge 7.305.700,00 10.125.546,82 2.819.846,82   

43 4 + öffentlich-rechtliche Leis-
tungsentgelte 

6.776.800,00 6.790.874,94 14.074,94   

441 5 + privatrechtliche Leistungs-
entgelte 

17.738.300,00 
  
  

17.734.957,47 
  
  

-3.342,53   

442 

446 

448 6 + Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen 

131.133.400,00 132.000.607,47 867.207,47   

45 7 + sonstige ordentliche Erträge 4.798.700,00 8.946.099,15 4.147.399,15   

471 8 + aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00   

472 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 2.312.556,80 2.312.556,80   

  10 = ordentliche Erträge 
(= Zeilen 1 bis 9) 

371.666.400,00 389.255.825,83 17.589.425,83 0,00 

50 11   Personalaufwendungen 39.880.500,00 43.826.584,96 -3.946.084,96 0,00 

51 12 + Versorgungsaufwendungen 170.700,00 194.581,37 -23.881,37   

52 13 + Aufwendungen für Sach- u. 
Dienstleistungen 

8.641.524,88 7.740.057,53 901.467,35 0,00 

57 14 + bilanzielle Abschreibungen 8.905.600,00 9.287.778,84 -382.178,84   

53 15 + Transferaufwendungen 202.390.300,00 215.750.856,99 -13.360.556,99 0,00 

54 16 + sonstige ordentliche Auf-
wendungen 

105.480.500,00 107.124.665,15 -1.644.165,15 0,00 

  17 = ordentliche Aufwendun-
gen 
(= Zeilen 11 bis 16) 

365.469.124,88 383.924.524,84 -18.455.399,96 0,00 

  18 = Ergebnis der laufenden 
Verwaltungstätigkeit  
(= Zeilen 10 . /. 17) 

6.197.275,12 5.331.300,99 -865.974,13 0,00 

46 19 + Finanzerträge 2.414.400,00 14.793.036,31 12.378.636,31   

55 20 - Zinsen und sonstige Fi-
nanzaufwendungen 

202.000,00 151.787,87 50.212,13   

  21 = Finanzergebnis 
(= Zeilen 19 . /. 20) 

2.212.400,00 14.641.248,44 12.428.848,44 0,00 

  22 = ordentliches Ergebnis 
(= Zeilen 18 + 21) 

8.409.675,12 19.972.549,43 11.562.874,31 0,00 

49 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00   

59 24 - außerordentliche Aufwen-
dungen 

0,00 0,00 0,00   

  25 = außerordentliches Ergeb-
nis 
(= Zeilen 23 . /. 24) 

0,00 0,00 0,00 0,00 

  26 = Jahresergebnis 
(= Zeilen 22 + 25) 

8.409.675,12 19.972.549,43 11.562.874,31 0,00 
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2. Wesentlichen Abweichungen in der Ergebnisrechnung (pro Zeile) 
 
Erläutert werden nachstehend die Abweichungen über 500.000 € gegenüber dem Plan-
wert (Ausnahme: Personalaufwendungen und Bestandveränderungen). Verbleibende Dif-
ferenzen zur gesamten Planabweichung der entsprechenden Zeile setzen sich aus ver-
schiedenen  Einzelmaßnahmen zusammen, die unterhalb der genannten Wertgrenze lie-
gen. 
 
2 Zuwendungen und allge-

meine Umlagen 
203.913.500,00 211.345.183,18 +7.431.683,18  Abweichung in % 

 Teilplan 312101 - Grunds-
ich. Arbeitssuchende 

17.525.700,00 18.094.055,69 +568.355,69 + 3,24 % 

 Teilplan 313901 - Dezen. 
Betreuung Asylbewerber 

1.822.400,00 126.000,00 -1.696.400,00 - 92,76 % 

 Teilplan 361101 - Förd. 
Kinder in Tageseinr. 

6.837.700,00 14.689.476,01 +7.851.776,01 + 180,13 % 

 Teilplan 363602 – Präventi-
on und Projekte 

478.300,00 1.311.763,00 +833.463,00 + 174,26 %   

 Teilplan 611101 - Steuern, 
Allg. Zuw., Umlagen 

160.480.900,00 161.246.328,81 +765.428,81  +0,48 %  

 

3 sonstige Transfererträge 7.305.700,00 10.125.546,82 +2.819.846,82  +38,6 % 

 Teilplan 311601 - Grundsi-
cherung im Alter 

300.000,00 1.175.855,74 +875.855,74 +291,95 % 

 Teilplan 313101 – Hilfen für 
Asylbewerber 

100.000,00 1.004.494,60 + 904.494,60 + 904,49 %  

      

6 Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen 

131.133.400,00 132.000.607,47 +867.207,47  +0,66 % 

 Teilplan 122103 - Zuwande-
rung 

522.800,00 1.135.299,16 +612.499,16 +117,15 %  

 Teilplan 311301 - Eingliede-
rungshilfe 

50.984.800,00 51.632.964,04 +648.164,04 +1,27 %  

 Teilplan 311601 – GruSi im 
Alter  

19.330.000,00 20.525.006,91 +1.195.006,91 + 6,18 %  

 Teilplan 313101 – Hilfen für 
Asylbewerber 

7.225.800,00 9.350.267,20 + 2.124.467,20 +29,40 % 

 Teilplan 313901 – dezentra-
le Betreuung Asylbewerber 

157.500,00 1.807.841,04 +1.650.341,04  +1.047,84 % 

 Teilplan 361101 – Förde-
rung Kindertagesstätten 

11.780.300,00 8.633.097,24 -3.147.202,76  - 26,72 %  

 Teilplan 363301 – Hilfen zur 
Erziehung 

4.606.300,00 3.082.429,33 -1.523.870,67  - 33,08 %  

 Teilplan 363401 - Hilfen für 
junge Volljährige 

1.725.600,00 262.967,00 -1.462.633,00 - 84,76 %  

 Teilplan 363602 – Präventi-
on und Projekte 

850.000,00 8.626,09  -841.373,91  - 99,00 %  

 Teilplan 537101 - Abfallwirt-
schaft 

5.611.200,00 6.288.141,10 +676.941,10 + 12,06 %  

      

7 sonstige ordentliche Er-
träge 

4.798.700,00 8.946.099,15 +4.147.399,15   + 86,43 % 

 Teilplan 122201 - Verkehrs-
angelegenheiten 

3.660.400,00 3.103.901,23 -556.498,77 - 15,20 %  

 Teilplan 537101 - Abfallwirt-
schaft 

248.300,00 2.676.786,16 + 2.428.486,16 + 978,05 %  

 Teilplan 612101 – So. allg. 
Finanzwirtschaft 

0,00 525.620,10 +525.620,10   
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13 Aufwendungen für Sach- 
und Dienstleistungen 

8.641.524,88 7.740.057,53 901.467,35  +10,43 % 

 Teilplan 111403 - Liegen-
schaftsmanagement 

6.766.400,00 5.767.323,64 + 999.076,36 +14,76 %  

 
15 Transferaufwendungen 202.390.300,00 215.750.856,99 -13.360.556,99 -6,60 %  

 Teilplan 311101 – Hilfe 
zum Lebensunterhalt 

8.078.800,00 7.542.748,15 +536.051,85 +6,63 % 

 Teilplan 311201 – Hilfe zur 
Pflege 

6.688.800,00 6.056.006,62 +632.793,38  +9,46 % 

 Teilplan 311601 – GruSi im 
Alter 

19.630.000,00 21.618.339,83 -1.988.339,83 -10,13 % 

 Teilplan 313101 – Hilfe für 
Asylbewerber 

10.035.300,00 16.332.840,34 -6.297.540,34 - 62,75 % 

 Teilplan 361101 - Förde-
rung Kindertagesstätten 

20.319.700,00 25.666.856,62 -5.347.156,62 -26,32 % 

 Teilplan 363403 – 
Einglied.hilfe § 35a SGB 
VIII 

6.800.000,00 7.344.001,04 -554.001,04 -8,00 % 

 Teilplan 411101 – Kran-
kenhausfinanzierung 

4.722.200,00 4.149.961,30 +572.238,70 + 12,12 % 

 Teilplan 547101 – ÖPNV 7.346.400,00 6.769.676,39 +576.723,61  + 7,85 % 

 
16 sonstige ordentliche 

Aufwendungen 
105.480.500,00 107.124.665,15 -1.644.165,15  - 1,56 % 

 Teilplan 122103 - Zuwan-
derung 

816.900,00 1.392.911,33 -576.011,33 -70,51 % 

 Teilplan 233108 - Berufs-
schulangelegenheiten 

3.841.300,00 4.790.595,96 -949.295,96 -24,71 % 

 Teilplan 312101 – GruSi 
Arbeitssuchende 

40.036.900,00 34.382.100,90 +5.654.799,10 +14,12 % 

 Teilplan 315101 – Soziale 
Einrichtungen 

0 1.245.778,78 -1.245.778,78  

 Teilplan 361101 - Förd. 
Kinder in Tageseinr. 

6.808.100,00 7.423.325,70 -615.225,70 -9,04 % 

 Teilplan 363301 – Hilfe zur 
Erziehung 

944.100,00 2.507.069,19 -1.562.969,19 -165,55 % 

 Teilplan 5371-1-000 - Ab-
fallwirtschaft 

23.394.800,00 25.552.664,01 -2.157.864,01 -9,22 % 

 
19 Finanzerträge 2.414.400,00 14.793.036,31 +12.378.636,31  +612,70 % 

 Teilplan 571101 - Wirt-
schaftsförderung 

2.401.900,00 14.738.870,69 +12.336.970,69 +613,63 % 

 
3. Finanzrechnung aus lfd. Verwaltungstätigkeit 
 
Diese Rechnung stellt alle Einzahlungen und Auszahlungen eines Jahres gegenüber. Sie 
stellt somit die Entwicklung der Liquidität dar. Neben den Ein- und Auszahlungen aus lau-
fender Verwaltungstätigkeit enthält die Finanzrechnung alle Geldflüsse aus Investitions-
tätigkeit und Finanzierungstätigkeit (siehe Buchstabe G). 
 
Abschlussergebnis Finanzrechnung aus lfd. Verwaltungstätigkeit: 
 
Bezeichnung Plan 2018 

Euro 
Ergebnis 2018 

Euro 
Differenz 

Euro 

Gesamtbetrag der Einzahlungen 367.459.400,00 385.520.400,64 +18.061.000,64 
Gesamtbetrag der Auszahlungen  
einschl. Übertragungen aus 2017 

354.893.824,88 371.495.707,50 -16.601.882,62 

 +12.565.575,12 +14.024.693,14 +1.459.118,02 

TOP 16



- 7 - 

Wie bereits unter Punkt 1 – Ergebnisrechnung erläutert, wurde der Jahresabschluss 2018 
nachträglich angepasst, da Buchungen aus der Übertragung der HanseWerk-Aktien von 
der WFG auf den Kreis nachgeholt werden mussten. Diese wirkten sich nicht nur auf die 
Ergebnisrechnung sondern auch auf die Finanzrechnung aus. Das Abschlussergebnis der 
Finanzrechnung sieht nach Vornahme der entsprechenden Buchungen wie folgt aus:  
 
Bezeichnung Plan 2018 

Euro 
Ergebnis 2018 

Euro 
Differenz 

Euro 

Gesamtbetrag der Einzahlungen 367.459.400,00 397.858.600,33 +30.399.200,33 
Gesamtbetrag der Auszahlungen  
einschl. Übertragungen aus 2017 

354.893.824,88 371.495.707,50 -16.601.882,62 

 +12.565.575,12 +26.362.892,83 +13.797.317,71 

 
Die Finanzrechnung aus lfd. Verwaltungstätigkeit im Einzelnen (die von den Anpassungen 
betroffenen Zeilen sind gelb hervorgehoben): 
 

Kto. 
Lfd. 
Nr. 

Ein- und Auszahlungsar-
ten 

Fortge-
schriebener  
Ansatz des  

Haushaltsjah-
res 2018 

Ist-Ergebnis 
des Haushalts-

jahres 

Vergleich 
Ansatz / Ist 

Übertra-
gene 

 Ermächti-
gungen 

1 2 3 5 6 7 8 

60 1   Steuern und ähnliche 
Abgaben 

0,00 0,00 0,00   

61 2 + Zuwendungen und all-
gemeine Umlagen 

198.846.800,00 205.350.587,79 6.503.787,79   

62 3 + sonstige Transfereinz. 7.305.700,00 19.269.460,75 11.963.760,75   

63 4 + Öff.-r. Leistungsentgelte 6.326.700,00 6.817.932,85 491.232,85   

641 5 + privatrechtliche Leis-
tungsentgelte 

17.624.200,00 17.627.781,63 3.581,63   

642 

646 

648 6 + Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen 

131.133.400,00 131.664.308,23 530.908,23   

65 7 + sonstige Einzahlungen 3.808.200,00 3.052.630,05 -755.569,95   

66 8 + Zinsen und sonstige 
Finanzeinzahlungen 

2.414.400,00 14.075.899,03 11.661.499,03   

  9 = Einzahlungen aus 
laufender Verwal-
tungstätigkeit 
(= Zeilen 1 bis 8) 

367.459.400,00 397.858.600,33 30.399.200,33  

70 10   Personalauszahlungen 38.738.300,00 37.632.664,04 1.105.635,96   

71 11 + Versorgungsausz. 170.700,00 209.581,37 -38.881,37   

72 12 + Auszahlungen f. Sach- 
u. Dienstleistungen 

8.641.524,88 6.930.381,23 1.711.143,65  

75 13 + Zinsen und sonstige 
Finanzauszahlungen 

202.000,00 176.375,05 25.624,95   

73 14 + Transferauszahlungen 202.276.200,00 227.524.309,34 -25.248.109,34  

74 15 + sonstige Auszahlungen 104.865.100,00 99.022.396,47 5.842.703,53   

  16 = Auszahlungen aus 
laufender Verwal-
tungstätigkeit 
(= Zeilen 10 bis 15) 

354.893.824,88 371.495.707,50 -16.601.882,62  

  17 = Saldo aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 
(= Zeilen 9 . /. 16) 

12.565.575,12 26.362.892,83 13.797.317,71  
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C) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen; übertragene Plan-
werte 
 
1. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen 
 
Die vorstehend erläuterten Abweichungen zwischen Haushaltsplanung und Rechnungs-
ergebnis beruhen auf Abweichungen von den Planansätzen sowohl bei den Erträgen / 
Einzahlungen als auch bei den Aufwendungen / Auszahlungen. Unabhängig von diesen 
Planabweichungen sind auch im Haushaltsjahr 2018 über- und außerplanmäßige Auf-
wendungen / Auszahlungen entstanden. Hinsichtlich der Deckung dieser Haushaltsüber-
schreitungen ist nach folgenden Fallgruppen zu unterscheiden: 
 
 Nicht zahlungswirksame Mehrauf-          Über-/außerplanmäßige Zuführungen zu Rückstellungen, 
       wendungen                                             Abschreibungen, Wertveränderungen nach Verkauf/Verlust                                   
                                                                        

 Deckung durch Mehrerträge /                  Zweckgebundene Mehrerträge/-einzahlungen dürfen für 
-einzahlungen                                           Mehraufwendungen/-auszahlungen eingesetzt werden,                                              

                                                                        wenn die Zweckbindung im Haushaltsplan ausgewiesen 
                                                                        bzw. ein Deckungsvermerk vorhanden ist (§ 21 GemHVO- 
                                                          Doppik). 
  

 Echte Haushaltsüberschreitungen bis     Vom Kreistag pauschal genehmigt gemäß § 4 der 
      50.000 Euro                                              Haushaltssatzung 
 

 Echte Haushaltsüberschreitungen ab      Bedürfen noch der Genehmigung des Kreistages. 
      50.000 Euro 

 
Bis auf die nicht zahlungswirksamen, nicht budgetierten Aufwendungen werden im Zuge 
der über den gesamten Haushalt eingeführten Budgetierung überplanmäßige Aufwen-
dungen nur auf Budgetebene dargestellt. 
 
Als Anlage 1 ist eine Zusammenstellung der in der Jahresrechnung 2018 ausgewiesenen 
Haushaltsüberschreitungen mit Darstellung ihrer Deckung beigefügt. Die Einzelbeträge 
sind den vorstehend genannten Fallgruppen wie folgt zuzuordnen: 
 
 Haushaltsüberschreitungen im Haushaltsjahr 2018 – Aufwendungen Ergebnishaushalt 

Bezeichnung Ergebnishaushalt – in Euro 

Nicht zahlungswirksame Mehraufwendungen 8.255.450,01 
durch Mehrerträge gedeckte Überschreitungen 3.937.026,01 
vom Kreistag pauschal genehmigte Überschreitungen 516.984,22 
Vom Kreistag genehmigte Überschreitungen 0,00 
vom Kreistag noch zu genehmigende Überschreitungen 5.077.372,33 

Zusammen 17.786.832,57 

Haushaltsüberschreitungen im Haushaltsjahr 2018 – Auszahlungen 

Bezeichnung Lfd. Verwaltungstä-
tigkeit 

Investitionen 

Durch Mehreinzahlungen gedeckte Überschreitungen 10.164.907,74 0,00 
vom Kreistag pauschal genehmigte Überschreitungen 395.861,05 96.159,65 
vom Kreistag genehmigte Überschreitungen 0,00 23.838.199,69 
vom Kreistag noch zu genehmigende Überschreitungen 12.579.106,13 0,00 

Zusammen 23.139.874,92 23.934.359,34 

 
Die vom Kreistag noch zu genehmigenden Haushaltsüberschreitungen sind bei folgenden 
Budgets aufgetreten: 
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Budget Bezeichnung Ansatz 
 

Euro 

Ergebnis 
 

Euro 

Über- 
schreitung  

Euro 

12101 IT Services 111.700,00 312.247,63 200.547,63 

31603 Jugendarbeit und KiTas 30.890.400,00 37.396.052,42 329.422,24 

31603 Jugendarbeit und KiTas 6.921.200,00 7.592.233,44 671.033,44 

33601 Jugendhilfe 26.566.700,00 27.278.507,56 711.807,56 

42301 Soziale Sicherung  52.691.000,00 59.980.938,95 2.213.914,70 

54208 Allgemeine Schulangelegenheiten 4.860.400,00 5.843.676,99 950.646,76 

Noch zu genehmigende Aufwendungen im Ergebnishaushalt 5.077.372,33 

10301 Dezentrale Betreuung Asylbewerber 300.000,00 373.196,00 73.196,00 

12101 IT-Service 875.700,00 1.179.159,88 303.459,88 

22502 Abfallwirtschaft 22.785.400,00 25.561.076,30 2.119.825,89 

23101 Zuwanderung 816.900,00 1.888.392,36 508.804,92 

30601 Prävention und Projekte 1.105.300,00 1.321.853.,70 216.553,70 

31603 Jugendarbeit und KiTas 30.890.400,00 37.019.664,81 793.607,92 

31603 Jugendarbeit und KiTas 6.921.200,00 7.624.438,57 703.238,57 

33601 Jugendhilfe 26.566.700,00 27.997.860,71 1.431.160,71 
41301 Eingliederungshilfe nach SGB XII 68.335.500,00 71.493.973,28 2.692.181,21 

42301 Soziale Sicherung 52. 
691.000,00 

58.972.200,78 2.169.212,05 

42301 Soziale Sicherung 262.000,00 332.295,24 70.295,24 

43301 Gesundheitsdienste 2.086.400,00 2.188.890,86 102.490,86 

50501 Klimaschutz 30.400,00 100.374,99 69.974,99 

53703 Förderung des ÖPNV 210.100,00 532.276,93 282.284,53 

54201 Regionales Berufsbildungszentrum I 92.800,00 143.691,91 50.891,91 

54201 Regionales Berufsbildungszentrum I 1.883.600,00 2.042.370,00 158.770,00 

54202 Regionales Berufsbildungszentrum II 44.700,00 111.682,17 50.020,82 
54205 Schule am Noor 448.900,00 628.561,38 179.661,38 

54206 Schule Hochfeld 562.700,00 775.774,17 213.074,17 

54207 Schule an den Eichen 441.700,00 665.842,61 224.142,61 

54208 Allgemeine Schulangelegenheiten 421.100,00 587.358,77 166.258,77 

Noch zu genehmigende Auszahlungen im Finanzhaushalt 12.579.106,13 

 

 
2. übertragene Ausgabeermächtigungen 
 
Die durch den Haushaltsplan für das jeweilige Haushaltsjahr erteilten Ausgabeermächti-
gungen können gem. § 23 GemHVO-Doppik mit folgenden Einschränkungen in das Folge-
jahr bzw. in spätere Jahre in Form von übertragene Ausgabeermächtigungen vorgetragen 
werden: 
 
 Aufwendungen einschließlich der Auszahlungen für die Bauliche Unterhaltung (Ergebnishaushalt) bis 

zum Ende des Folgejahres. 

 Übrige Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen eines Budgets, soweit sie durch Haus-
haltsvermerk für übertragbar erklärt worden sind, ebenfalls bis zum Ende des Folgejahres.  

 Aufwendungen, die nicht zu einem Budget gehören, und die dazugehörigen Auszahlungen, wenn sie 
aus zweckgebundenen Erträgen und den dazugehörigen Einzahlungen finanziert werden, soweit die 
zweckgebundenen Erträge und die dazugehörigen Einzahlungen noch nicht zweckentsprechend 
verwendet worden sind. 

 Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bis zur Fälligkeit der letzten 
Zahlung für ihren Zweck (bei Baumaßnahmen und Beschaffungen jedoch längstens 2 Jahre nach 
Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in 
Benutzung genommen werden kann). 

 
Insbesondere bei den Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß-
nahmen können die tatsächlichen Zahlungstermine für die eingegangenen Verpflichtungen 
häufig nur sehr schwer zeitlich eingrenzt werden. Beispielsweise werden Investi-
tionszuschüsse regelmäßig vor Beginn einer Maßnahme bewilligt, aber erst nach Ab-
schluss der Maßnahme - auf deren Zeitpunkt der Kreis kaum Einfluss nehmen kann - oder 
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frühestens während der Durchführung der Maßnahme entsprechend dem Baufortschritt 
ausgezahlt. Auch bei eigenen Investitionen wird unabhängig von der tatsächlichen Bau-
durchführung häufig ein langer Zeitraum für die Abwicklung von Restzahlungen benötigt. 
Bei Straßenbaumaßnahmen fallen ebenfalls häufig noch mehrere Jahre nach Abschluss 
der eigentlichen Bauarbeiten Restkosten an (Begrünung, Grunderwerbskosten nach 
Vermessung und dgl.). In Anlage 2 sind die in das Haushaltsjahr 2017 vorgetragenen 
Ausgabeermächtigungen dargestellt. 
 
 

D) Budgets 
 
Die Budgetregelungen wurden mit Wirkung vom 01.01.2016 neu gefasst. 
 
Die Erträge und Aufwendungen der Teilergebnispläne des Haushaltes und die dazuge-
hörigen Ein- und Auszahlungen mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leis-
tungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und 
Rücklagen sind nach Maßgabe des § 20 GemHVO-Doppik zu den Budgets verbunden. 
 
Die Budgetergebnisse 2018 wurden durch die Stabsstelle Finanzen ermittelt. Über die Be-
reitstellung der Budgetüberschüsse auf freiwilligen Leistungen entscheidet der Haupt-
ausschuss. Dabei ist der Vorrang des Haushaltsausgleichs zu beachten.  
 
Der Haushalt 2019 wird mit einem Überschuss und mit einem Ergebnis in Höhe von 12,23 
Mio € abschließen. Für das Haushaltsjahr 2020 wird ebenfalls ein positives Ergebnis er-
wartet (Stand: Haushalt 2019- Kreistag 17.12.2018). 
 
1. Budgetergebnisse der Schulen  
 
Die Ergebnisse der Budgets der Schulen sind in der Anlage 3 zusammengefasst. Die 
Überschüsse aus dem Bereich der Schulen in Höhe von 9.644,66 € werden als investive 
Budgetüberschüsse den Planansätzen des Haushaltsjahres 2019 zugeschlagen. 
 
Entwicklung der Budgetüberschüsse bei den Schulen 

Schule 2018 2017 2016 2015 2014 
 Euro Euro Euro Euro Euro 

BBZ Rendsburg-Eckernförde 0 0 0 0 0 
BBZ am Nord-Ostsee-Kanal 0 0 0 0 0 
Sternschule (SprachheilGS) 0 1.915 0 1.534 3.626 
Förderzentrum am Noor Eckernförde 3.583 3.301 195 5.748 1.459 
Förderzentrum Hochfeld Rendsburg 4.596 1.435 0 2.607 608 
Förderzentrum an den Eichen Nortorf 1.466 1.252 0 1.721 365 

Zusammen  9.645 7.903 195 11.610 6.058 
 

 
2. Budgetergebnisse der Ausschüsse 
 
Die Budgets der Ausschüsse  - freiwillige Leistungen – schließen mit einem Fehlbetrag 
von 81.755,19 € ab, die sich wie folgt verteilen (siehe auch Anlage 4):  
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Ausschuss Budgetergeb-
nis 2018 

Davon Finanzhaushalt 

Hauptausschuss -142.172,93 € 0,00 

Ausschuss f.Schule, Sport, Kultur u.Bildung -49.352,66 € 0,00 

Jugendhilfeausschuss 57.094,97 € 0,00 

Sozial- und Gesundheitsausschuss -16.789,17 € 0,00 

Regional- und Entwicklungsausschuss -1.077,28 € 0,00 

Umwelt, Verkehrs- und Bauausschuss 70.541,88 € 0,00 

Summe -81.755,19 € 0,00 

 
Aufgrund der Tatsache, dass außer bei den freiwilligen Leistungen des Umwelt-, Ver-kehrs 
und Bauausschusses sowie des Jugendhilfeausschusses keine Budgetüberschüsse er-
wirtschaftet wurden, kann keine Übertragung der Mittel nach 2019 vorgenommen werden.  
Nach den haushaltsrechtlichen Vorschriften ist bei Berücksichtigung von der Übertragung 
von Budgetüberschüssen dem Haushaltsausgleich Vorrang zu gewähren. Diese Regelung 
ist in die Budgetrichtlinien des Kreises ab 2012 aufgenommen worden.  
 
Dem Hauptausschuss werden die Budgetabrechnungen in einer späteren Sitzung vor-
gelegt. 
 
3. Personalbudget 
 
Ein Baustein des am 28.Juni 2010 vom Kreistag verabschiedeten Haushaltskonsolidie-
rungskonzeptes war der Beschluss zur Einführung eines gedeckelten Budgets für die Per-
sonalkosten in der Kreisverwaltung für die Jahre 2010 bis 2012.  
Die Regelungen des Personalkostendeckels 2010-2012 haben zu einer spürbaren Be-
grenzung bei den Personalaufwendungen in der Kreisverwaltung geführt. Für die Ver-
waltung bedeutete dieser Rahmen jedoch auch Planungssicherheit und eine gewisse Fle-
xibilität bei der Personalbewirtschaftung.   
 
Da die Bemessung des Budgets für die Folgejahre ab 2013 nicht mehr auskömmlich war, 
fasste der Kreistag in seiner Sitzung am 18.Juni 2012 einen erneuten Beschluss zum Per-
sonalbudget für die Jahre 2013 bis 2016. Nach Ablauf des Budgetzeitraumes wurde in der 
Kreistagssitzung am 12. Dezember 2016 eine Neuregelung für das Personalbudget ab 
2017 beschlossen. Im Rahmen dieses Beschlusses wurden folgende Regeln bezüglich 
des künftigen Umgangs mit dem Personalbudget gefasst: 
 
1. Der Ausgangswert für das Personalbudget ab 2018 beträgt 33.637.700 €. Für die Be-

rechnung 2018 wurden Veränderungen in Höhe von 1.598.500 € berücksichtigt. Ins-
gesamt beträgt das Personalbudget somit 35.236.200 €.  
 

2. Als jährliche Steigerungsrate werden die tatsächlichen Tarifsteigerungen im Rahen der 
Tarifabschlüsse bzw. die tatsächlichen Besoldungserhöhungen aufgrund des je-
weiligen Besoldungsanpassungsgesetzes berücksichtigt.  

 
3. Soweit sich aufgrund der Einführung einer neuen Entgeltordnung tarifwirksame Auswir-

kungen ergeben, ist hierzu eine Vereinbarung zu treffen.  
 

4. Aus dem Personalbudget für die Jahre 2013 – 2016 werden Budgetüberschüsse in 
Höhe von maximal 1 Mio € in das neue Personalbudget ab 2017 übertragen.  

 
5. Aus dem Personalbudget sind sämtliche Personalaufwendungen zur Wahrnehmung 

der derzeitigen Aufgaben der Kreisverwaltung zu bestreiten. Innerhalb dieses Budget-
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rahmens sind die Personalaufwendungen der Teilergebnispläne untereinander deck-
ungsfähig. 

 
6. Bei Entscheidungen auf Bundes- oder Landesebene oder aufgrund von Beschlüssen 

des Kreistages oder der Fachausschüsse zur Wahrnehmung von weiteren Aufgaben 
über den heutigen Aufgabenbestand hinaus oder von bestehenden Aufgaben in grö-
ßerem Maße oder von bestehenden Aufgaben in wesentlich anderer Qualität als bisher 
erfolgt eine Aufstockung des Personalbudgets. Dies gilt insbesondere für Bereiche, in 
denen die Gremien des Kreises zu dem Ergebnis kommen, dass durch einen erhöhten 
Personaleinsatz eine bessere Wirtschaftlichkeit erzielt werden kann.  
 

7. Bei Entscheidungen auf Bundes- oder Landesebene oder aufgrund von Beschlüssen 
des Kreistages oder der Fachausschüsse, durch die bestehende Aufgaben reduziert 
oder abgebaut werden, erfolgt eine Kürzung des Personalbudgets. Ebenso wird das 
Personalbudget bei Maßnahmen der Verwaltung, die zu einer Umwandlung von Per-
sonalkosten in Verwaltungssachausgaben führen, gekürzt. 
 

8. Überschüsse im Personalbudget ab 2017 dürfen maximal in Höhe von 1 Million € über-
tragen werden, Sollte die Übertragung von Budgetüberschüssen aus haushalts-
rechtlichen Gründen bei unausgeglichenem Haushalt nicht zulässig sein (Vorrang des 
Haushaltsausgleiches), stellt die Verwaltung in geeigneter Weise sicher, dass die er-
sparten Personalaufwendungen zur Verfügung stehen. Die Verwaltung berichtet dem 
Hauptausschuss regelmäßig über das Ergebnis des abgelaufenen Jahres. 

 
Für das Jahr 2018 ergibt sich in dem Budget für Personalkosten folgendes Ergebnis: 
 

Planung 2018 Plan nach Tarifabschluss 
2018  

Ergebnis 2018 Überschuss 
2018 

35.236.300,00 35.457.600,00  34.464.627,83 992.972,17 

 
Im Rahmen des Personalbudgets 2018 wurden durch die Politik insgesamt 1.598.500 € 
zur Verfügung gestellt; hiervon wurden  1.419.159,75 € in Anspruch genommen, so dass 
von den bereitgestellten Mitteln 179.340,25 € nicht verbraucht wurden. 

Überschuss 2018 992.972,17 

Nicht verbrauchte Mittel  -179.340,25 

2019 stehen der Verwaltung als Überschuss zur Verfü-
gung 

813.631,92 
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E) Darstellung einiger Einzelposten des Ergebnishaushaltes 
 
1. Allgemeine Deckungsmittel (Schlüsselzuweisungen, Kreisumlage) 
 
Während die übrigen Erlöse des Ergebnishaushaltes für bestimmte Zwecke (z.B. Erstat-
tungen von anderen Verwaltungen) oder aus der Verwaltungstätigkeit (z.B. Gebühren-
einnahmen) erzielt werden, stehen die Allgemeinen Deckungsmittel ohne besondere 
Zweckbestimmung zur Verfügung. Im Umkehrschluss bedeutet dies jedoch auch, dass 
sämtliche Aufwendungen, denen keine speziellen Erlöse gegenüberstehen, aus den all-
gemeinen Deckungsmitteln finanziert werden müssen. Hinsichtlich ihrer Größenordnung 
handelt es sich bei den allgemeinen Deckungsmitteln um die wichtigsten Erlöse des Krei-
ses. 
 
Die Entwicklung in den letzten Jahren wird in der folgenden Übersicht wiedergegeben: 
 

Entwicklung der Allgemeinen Deckungsmittel 

 2018 2017 2016 2015 2014 
 Euro Euro Euro Euro Euro 

Allgemeine Kreisumlage        *) 93.634.408 86.511.459 81.348.395 78.574.752 76.747.773 
Zusätzliche Kreisumlage       *) 0 0 0 0 232.406 
Kreisschlüsselzuweisungen   63.541.920 64.357.296 48.978.276 47.841.156 45.873.170 
Kreisanteil an FAG-Umlage 1.446.102 729.432 1.887.750 629.700 313.806 

Zusammen  158.622.430 151.598.187 132.214.421 127.045.608 123.167.153 

gegenüber Vorjahr 
 

+7.024.243 +19.383.766 +5.168.813 +3.878.455 +11.887.474 

Steigerungsrate (2014 = 100) 129 123 107 103 100 

      
*) Umlagesätze: seit 1994: 28 v. H. der Umlagegrundlagen; 2005: 30 v. H.; seit 2006: 32 v. H.,  
   seit 2008: 31 v. H. 

 
 
2. SGB XII (Sozialhilfe, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) SGB II 
(Grundsicherung für Arbeitsuchende)  
 
In der Jahresrechnung des Kreises für das Haushaltsjahr 2018 werden folgende Zahlen 
ausgewiesen: 
 

Leistungen nach SGB XII und SGB II im Haushaltsjahr 2018 

 Netto- Finanzierungsanteile 
Bezeichnung der Leistungen aufwand Kreis Gemeinden Land Bund 

 Euro Euro Euro Euro Euro 

SGB XII  102.557.288 17.082.166 0 63.689.529 20.525.007 
SGB II                                   *) 34.382.159 16.288.103 0 0 18.094.056 

SGB XII und SGB II zusammen 136.939.447  33.370.269 0 63.689.529 38.619.063 

      

Ergebnis 2017 137.568.562  38.407.772 0 61.245.689 36.993.560 

Ergebnis 2016 133.908.875  41.492.110 0 59.620.875 31.175.740 

Ergebnis 2015 130.546.836  41.029.735 21.269 58.670.776 29.855.883 

Ergebnis 2014 124.312.693 32.070.537 4.785.971 60.652.630 26.758.554 

*) ohne Verwaltungskosten für die Arge SGB II  
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3. Pflegewohngeld, Leistungen für Asylbewerber 
 
Das Pflegewohngeld (Teilplan 315102) wird anteilig vom Kreis (61 %) und vom Land (39 
%) finanziert. Die Entwicklung des Kreisanteiles stellt sich wie folgt dar: 
 

Entwicklung des Kreisanteiles am Pflegewohngeld (61 % der Transferaufwendungen) 

 2018 2017 2016 2015 2014 
 Euro Euro Euro Euro Euro 

Kreisanteil am Pflegewohngeld 2.545.278 2.446.543 2.247.560 2.249.606 2.302.728 

      

Steigerungsrate (2014 = 100) 111 106 98 98 100 

 
Auch die Leistungen für die Asylbewerber werden von Land und Kreisen gemeinsam fi-
nanziert.  
Die Jahresrechnung des Kreises weist folgende Beträge aus (TP 315501 und 313101): 
 

Entwicklung der Leistungen für Asylbewerber  

 2018 2017 2016 2015 2014 
 Euro Euro Euro Euro Euro 

Betriebskosten Asylunterkünfte   0 172.187 338.341 3.329.578 444.074 
abzgl. Betriebseinnahmen 0 126.017 254.836 18.127 -504 

Nettobetriebskosten Unterkünfte 0 46.170 83.505 3.311.451 444.578 
zzgl. persönliche Leistungen 15.328.346 16.039.123 27.724.330 13.290.539 6.231.491 
zzgl. Personal- und Sachaufwen-
dungen TP 313101 

58.690 41.071 40.925 821.227 29.796 

Gesamtaufwand Asylbewerber 15.387.036 16.126.364 27.848.760 17.423.217 6.705.865 

     abzgl. Landesanteil          9.350.000 15.246.261 21.244.901 14.425.172 4.694.106 

verbleibt Kreisanteil  6.037.036 880.103 6.603.859 2.998.045 2.011.759 

 
      

 
4. Jugendhilfe 
 
In der Jahresrechnung des Kreises werden für das Haushaltsjahr 2018 folgende Zahlen  
Ausgewiesen: 
 

Entwicklung der Jugendhilfeaufwendungen (Nettoaufwendungen soziale Leistungen)  

 2018 2017 2016 2015 TP 
 Euro Euro Euro Euro  

Förd. d. Erziehung i.d. Familie 1.398.538 1.290.597 1.244.194 1.091.213 363201 
Hilfen zur Erziehung 17.293.826 12.347.020 14.193.064 14.371.081 363301 
Hilfen für junge Volljährige 2.757.631 1.367.544 1.983.539 851.936 363401 
Inobhutnahmen 1.022.288 -834.651 1.769.468 2.726.501 363402 
Eingliederungshilfen nach § 35a 
SGB VIII (ohne Frühförderung 
nach SGB XII) 

682.998 91.166 153.228 -91.105 363403 

Eingliederungshilfen f. junge 
Voll-jährige nach §§ 41/35a 
SGB VIII 

746.570 842.903 763.778 519.501 363404 

Sonstiges    -218.273 -278.710 -340.430 -89.217   363502 
- 363602 

     Nettoaufwand insgesamt 23.683.578 14.825.870 19.766.841 19.379.909  
 
Ausgewiesen sind die Transferaufwendungen/-erträge und die Erstattungen von/an andere/n Trägern 
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F) Finanzrechnung aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit 
 
1. Zusammenfassung der Einzahlungen und Auszahlungen im investiven Bereich  
 
In der investiven Finanzrechnung werden bei den Einzahlungen insbesondere Erlöse aus 
der Veräußerung von Anlagevermögen, Darlehensrückflüsse, Zuweisungen Dritter für In-
vestitionen sowie die Kreditaufnahmen veranschlagt. 
 
Auf der Auszahlungsseite enthält die Finanzrechnung im Wesentlichen die Investitionen, 
die Zuweisungen zur Förderung von Investitionen Dritter und die Kredittilgung. 
Obwohl es sich bei den Baumaßnahmen des Kreises und teilweise auch bei der Investi-
tionsförderung um Einzelfallentscheidungen handelt, ist die Finanzrechnung in weiten Tei-
len durch einen stetig vorhandenen Auszahlungsbedarf geprägt. So weisen z.B. die Ein-
richtungen des Kreises (Schulen, Allgemeine Verwaltung usw.) einen kontinuierlichen Er-
satz- und Ergänzungsbedarf hinsichtlich ihrer Ausstattung auf. Ähnliches gilt für kleinere 
(Um-)Baumaßnahmen und die laufenden Förderprogramme des Kreises. 
 
Abschlussergebnis Finanzhaushalt aus Investitionstätigkeit (Stand zum 30.04.2019): 
 
Bezeichnung Plan 2018 

Euro 
Ergebnis 2018 

Euro 
Differenz 

Euro 

Gesamtbetrag der Einzahlungen 10.283.500,00 6.753.120,71 -3.530.379,29 
Gesamtbetrag der Auszahlungen  einschl. 
Übertragungen aus 2017 

24.230.219,58 27.922.331,92 -3.692.112,34 

Vorgesehene Übertragungen in das Haus-
haltsjahr 2019 (investive Maßnahmen) 

  
8.480.287,88  

 

Vorgesehene Übertragungen in das Haushalts-
jahr 2019 (Budgetüberschüsse der Schulen) 

  
19.513 

 

 
Die Finanzrechnung investiv im Einzelnen: 

Kto. 
Lfd. 
Nr. 

Ein- und Auszahlungs-
arten 

Fortgeschrie-
bener Ansatz 

des HH-Jahres 
2018 

Ist-Ergebnis 
des Haus-
haltsjahres 

Vergleich 
Ansatz / Ist 

Übertragene 
 Ermächti-

gung 

1 2 3 5 6 7 8 

681 18   Einz. aus Zuw./Zusch. 
für Investitionen u. 
Investitionsförderung. 

5.150.900,00 4.930.957,26 -219.942,74  

682 19 + Einz. a.d. Veräußerung 
v. Grundst./ Gebäuden 

0,00 1.041,00 1.041,00   

683 20 + Einz.a.d.Veräußerung 
bew.Anlagevermögens 

1.000,00 6.407,31 5.407,31   

684 21 + Einzahl. a.d. Veräuße-
rung v. Finanzanlagen 

0,00 0,00 0,00   

685 22 + Einzahl. a.d. Abwick-
lung v.Baumaßnahmen 

0,00 0,00 0,00   

686 23 + Einz. aus Rückflüssen 
(für Inv. u Inv.-Förde-
rungsmaßn. Dritter) 

5.131.600,00 1.814.715,14 -3.316.884,86   

  25 + sonstige Investitions-
einzahlungen 

0,00 0,00 0,00   

  26 = Einzahlungen aus 
Investitionstätigkeit 
(= Zeilen 18 bis 25) 

10.283.500,00 6.753.120,71 -3.530.379,29  

TOP 16



- 16 - 

Kto. 
Lfd. 
Nr. 

Ein- und Auszahlungs-
arten 

Fortgeschrie-
bener Ansatz 

des HH-Jahres 
2018 

Ist-Ergebnis 
des Haus-
haltsjahres 

Vergleich 
Ansatz / Ist 

Übertragene 
 Ermächti-

gung 

781 27   Auszahlungen v. Zuw. 
und Zuschüssen für In-
vestitionen u. Investi-
tionsförderungsmaßn. 

9.567.491,46 7.465.517,48 2.101.973,98  

782 28 + Ausz. f.d. Erwerb von 
Grundst. u.Gebäuden 

280.500,00 269.963,05 10.536,95  

783 29 + Ausz. f.d. Erwerb von 
bewegl. Anlageverm. 

4.269.730,30 1.759.854,13 2.509.876,17  

784 30 + Auszahlungen f.d. Er-
werb v. Finanzanlagen 

0,00 13.090.335,05 -13.090.335,05  

785 31 + Auszahlungen für 
Baumaßnahmen 

5.112.497,82 336.662,21 4.775.835,61  

786 32 + Ausz.f.d.Gewährung v. 
Ausleihungen  

5.000.000,00 5.000.000,00 0,00  

  33 + sonstige Investitions-
auszahlungen 

0,00 0,00 0,00  

  34 = Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit 
(= Zeilen 27 bis 33) 

24.230.219,58 27.922.331,92 -3.692.112,34  

  35 = Saldo aus Investiti-
onstätigkeit 
(= Zeilen 26 . /. 34) 

-13.946.719,58 -21.169.211,21 -7.222.491,63  

 
Auch der Bereich der Finanzrechnung aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit ist von 
der Korrektur des Jahresabschlusses im Rahmen der Übertragung der HanseWerk-Aktien 
(Vorgang näher erläutert unter B.) Haushaltsausgleich 1. Ergebnisrechnung) betroffen. 
Nach Vornahme der Korrekturbuchungen ist das Abschlussergebnis Finanzhaushalt aus 
Investitionstätigkeit wie folgt: 
 
Bezeichnung Plan 2018 

Euro 
Ergebnis 2018 

Euro 
Differenz 

Euro 

Gesamtbetrag der Einzahlungen 10.283.500,00 6.866.320,71 -3.417.179,29 
Gesamtbetrag der Auszahlungen  einschl. 
Übertragungen aus 2017 

24.230.219,58 40.373.731,61 -16.143.512,03 

Vorgesehene Übertragungen in das Haus-
haltsjahr 2019 (investive Maßnahmen) 

  
8.480.287,88  

 

Vorgesehene Übertragungen in das Haushalts-
jahr 2019 (Budgetüberschüsse der Schulen) 

  
19.513 
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Auch die Finanzrechnung investiv im Einzelnen hat sich verändert (die von den Anpas-
sungen betroffenen Zeilen sind gelb hervorgehoben) : 
  

Kto. 
Lfd. 
Nr. 

Ein- und Auszahlungs-
arten 

Fortgeschrie-
bener Ansatz 

des HH-Jahres 
2018 

Ist-Ergebnis 
des Haus-
haltsjahres 

Vergleich 
Ansatz / Ist 

Übertragene 
 Ermächti-

gung 

1 2 3 5 6 7 8 

681 18   Einz. aus Zuw./Zusch. 
für Investitionen u. 
Investitionsförderung. 

5.150.900,00 4.930.957,26 -219.942,74  

682 19 + Einz. a.d. Veräußerung 
v. Grundst./ Gebäuden 

0,00 1.041,00 1.041,00   

683 20 + Einz.a.d.Veräußerung 
bew.Anlagevermögens 

1.000,00 6.407,31 5.407,31   

684 21 + Einzahl. a.d. Veräuße-
rung v. Finanzanlagen 

0,00 0,00 0,00   

685 22 + Einzahl. a.d. Abwick-
lung v.Baumaßnahmen 

0,00 0,00 0,00   

686 23 + Einz. aus Rückflüssen 
(für Inv. u Inv.-Förde-
rungsmaßn. Dritter) 

5.131.600,00 1.927.915,14 -3.203.684,86   

  25 + sonstige Investitions-
einzahlungen 

0,00 0,00 0,00   

  26 = Einzahlungen aus 
Investitionstätigkeit 
(= Zeilen 18 bis 25) 

10.283.500,00 6.866.320,71 -3.417.179,29  

781 27   Auszahlungen v. Zuw. 
und Zuschüssen für In-
vestitionen u. Investi-
tionsförderungsmaßn. 

9.567.491,46 7.465.517,48 2.101.973,98  

782 28 + Ausz. f.d. Erwerb von 
Grundst. u.Gebäuden 

280.500,00 269.963,05 10.536,95  

783 29 + Ausz. f.d. Erwerb von 
bewegl. Anlageverm. 

4.269.730,30 1.759.854,13 2.509.876,17  

784 30 + Auszahlungen f.d. Er-
werb v. Finanzanlagen 

0,00 25.541.734,74 -25.541.734,74  

785 31 + Auszahlungen für 
Baumaßnahmen 

5.112.497,82 336.662,21 4.775.835,61  

786 32 + Ausz.f.d.Gewährung v. 
Ausleihungen  

5.000.000,00 5.000.000,00 0,00  

  33 + sonstige Investitions-
auszahlungen 

0,00 0,00 0,00  

  34 = Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit 
(= Zeilen 27 bis 33) 

24.230.219,58 40.373.731,61 -16.143.512,03  

  35 = Saldo aus Investiti-
onstätigkeit 
(= Zeilen 26 . /. 34) 

-13.946.719,58 -33.507.410,90 -19.560.691,32  
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2.  Die investiven Auszahlungen der Finanzrechnung 
In den nachfolgenden Übersichten werden die Einzelmaßnahmen bzw. Einzelbereiche der 
in der vorangegangenen Tabelle zusammengefassten Auszahlungs-„Blöcke“ dargestellt. 
 

Baumaßnahmen einschließlich der Kosten des dazugehörigen Grunderwerbs 

Bezeichnung der 2018 2017 2016 2015 
Baumaßnahme Euro Euro Euro Euro 

Umb. BBZ RD-Eck., Eckernförde  14.694 93.027 86.239 
Umb. Dachgeschoss BBZ RD-Eck.,RD    197.199 
Anbau BBZ am NOK   14.626 188.551 
Umbauarbeiten Förderzentr. Eck.  58.958 12.987 55.742 
Umbauarbeiten Förderzentr. RD  56.926   
Erweiterung Förderzentrum Nortorf   2.794 4.990 
Umbau Musikschule RD, Berliner Str.  27.919 247.608  
Dachsanierung Löschzug   48.017 10.521 
Brandschutz BBZ RD-Eck, Eck.   14.170 83.004 
Wechsellader, LZG  173.542   
Spielhaus, Schule Hochfeld   1.093 3.381 
Fahrzeuge, KatSch 24.167 222.595  297.376 
Hubschrauberlandeplatz 76.553 4.261   
Umbau Feuerwehrtechnische Zentr.  152.452   
Kreishaus, Rendsburg 62.247  14.695  
Einbau Überfallmeldeanlage    6.414 
Verlegung Glasfaser, Schulen 13.416    
Renovierung, RW Lilienstraße  16.388    
Lehrküche, Schule am Noor 38.721    
Bodenuntersuchung, Recycling B’holm 3.634    
Kreisstraßenbaumaßnahmen  1) 101.537 1.297.281 33.659 108.920 

 Zusammen  336.663 2.008.628 482.676 1.042.337 

1) Kosten der Kreisstraßenbaumaßnahmen einschließlich Grunderwerbskosten (0 €) und Kreisanteile an 
Maßnahmen anderer Straßenbaulastträger (0 €) 

 

 

Auszahlungen für die Beschaffung von Anlagevermögen  

Bezeichnung der ausgestatteten 2018 2017 2016 2015 
Einrichtung/Dienststelle Euro Euro Euro Euro 

Sternschule 749 192 4.284 5.810 
Förderzentrum Eckernförde 52.500 20.153 7.504 49.247 
Förderzentrum Rendsburg 39.583 2.418 24.261 18.516 
Förderzentrum Nortorf 39.329 17.477 20.488 11.216 

Schulen insgesamt  132.161 40.240 56.537 84.789 

     
Brandschutz 309.907 278.938 248.282 39.619 
Katastrophenschutz 106.450 166.063 166.947 224.905 
Rettungsdienstangelegenheiten 0 137 25 175 
Asylunterkünfte 0 0 1.492 1.637 

Einrichtungen insgesamt  416.357 445.138 416.746 266.336 

Ausstattung IT-Service allgemein 849.376 184.864 693.240 285.521 
Allgemeine Büroausstattung 123.802 64.428 116.506 137.282 
Ausstattung Liegenschaften 146.816 175.186 259.914 29.408 
MACH Web 2.0 77.122 36.078 97.709  
Kassenautomat Kreishaus 9.336 1.946 63.837  
Gesundheitsamt 4.884 1.880 850 3.982 

Verwaltung insgesamt     1.211.336 464.382 1.232.056 456.193 

     

Beschaffungen insgesamt 1.759.854 949.760 1.705.339 807.318 
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Kosten des Grunderwerbs (ohne Grunderwerb im Zusammenhang mit Baumaßnahmen)  

Bezeichnung 2018 2017 2016 2015 
des Grundvermögens     

Rettungswache Lillienstraße 5.819   1.256 
Musikschule Rendsburg 589   9.087 
Rettungswache Hohenwestedt 18.256    
FTZ, Rendsburg 14.094    
Erweiterung BBZ RD-ECK 73.771    
Büroräume, Kaiserstr. 19, RD 152.972    
Sonstiges   4.463   3.640 

Zusammen 269.964 0 0 13.983 

 
Einzelmaßnahmen neben den laufenden Förderprogrammen  

Bezeichnung des 2018 2017 2016 2015 
Förderungsgegenstandes Euro Euro Euro Euro 

San. Gymn.Kronshagen+Gettorf 1
)
 102.855 101.488 100.152 98.847 

Investive Zuweisung BBZ RD-Eck. 1.124.300 185.800 185.800 157.900 
Investive Budgetzuweisung BBZ am NOK 838.300 233.300 233.300 233.300 
Zuschuss päd. Fachberatung   78.618  
Einlage Kosoz   2.500  
Zuschuss Familienzentrum     40.193 
Zuschuss Schließsystem , BBZ am NOK 80.000    
Sonderprogramm Digitalisierung Schulen 450.000    

 Zusammen 2.595.455 520.588 600.370 530.240 

 
1) Der Kreis erstattet den Schuldendienst für einen Kreditbetrag von bis zu 1,6 Mio. Euro (Kronshagen) 

 
Zuweisungen aus Drittmitteln  

Bezeichnung 2018 2017 2016 2015 
des Förderbereiches Euro Euro Euro Euro 

Feuerlöscheinrichtungen            1.743.687 766.756 1.397.161 999.440 
Kindertagesstättenausbau (U3) 2.844.565 2.765.892 2.146.717 842.118 
UI/UA Gemeindeverb.straßen     281.811 342.421 389.323 545.692 

 Zusammen 4.870.063 3.875.069 3.933.201 2.387.250 

 
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen  

Bezeichnung 2018 2017 2016 2015 
des Förderbereiches Euro Euro Euro Euro 

Übernahme Aktien HanseWerk AG            14.041.734 0 0 0 
Einrichtung eines Depots Nachsorge 6.500.000    
Erhöhung Eigenkapital imland GmbH 5.000.000    

 Zusammen 25.541.734 0 0 0 

 
Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 

Bezeichnung 2018 2017 2016 2015 
des Förderbereiches Euro Euro Euro Euro 

Gewährung Kassenkredit imland 
GmbH            

5.000.000 0 0 0 

 Zusammen 5.000.000 0 0 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOP 16



- 20 - 

3. Die investiven Einzahlungen der Finanzrechnung 
In den folgenden Übersichten werden die Einzelmaßnahmen / Einzelbereiche der in der 
vorangegangenen Tabelle zusammengefassten Einnahme-„Blöcke“ dargestellt. 
 

Zuweisungen/Zuwendungen für Baumaßnahmen 

Bezeichnung der 2018 2017 2016 2015 
Baumaßnahme Euro Euro Euro Euro 

Musikschule Rendsburg 50.420 40.000  80.000 
Kreisstraßen- und Radwegebau  65.000 750.700 272.000 64.317 

 Zusammen 115.420 790.700 272.000 144.317 

 
Zuweisungen für  Beschaffungen 

Verwendungszweck der  2018 2017 2016 2015 
Zuweisungen Euro Euro Euro Euro 

Brand- und Katastrophenschutz 362.525 123.212 172.224 71.625 
Berufsbildungszentrum am NOK 33.900 33.900 33.900 33.900 
Mitbenutzung IT-Komponenten   50.000  
Büromöbel BGM  2.474   

 Zusammen 396.425 159.586 256.124 105.525 

 

 
Zuweisungen für Förderungen aus Drittmitteln 

Bezeichnung des 2018 2017 2016 2015 
Förderbereiches Euro Euro Euro Euro 

Feuerschutzsteuer                       1.511.399 602.225 943.597 753.559 
Kindertagesstättenbau (U 3) 2.470.614 3.771.662 1.951.117 862.197 
UI/UA Gemeindeverb.straßen      437.100 437.100 437.100 437.100 

 Zusammen 4.419.113 4.810.987 3.331.814 2.052.856 

 
Darlehensrückflüsse 

Bezeichnung des 2018 2017 2016 2015 
Darlehens/Förderzweckes Euro Euro Euro Euro 

Gemeinde Altenholz / Gymnasium 26.667 26.667 26.667 26.667 
Seniorenheime Imland GmbH 1.245.779 0 101.168 97.669 
Pockenstation Itzehoe-Edendorf 531 531 531 531 
Wohnungsbaudarlehen 196.997 1.123.719 199.484 292.335 
Wirtschaftsförderungsgesellschaft 1.703.535    

 Zusammen 3.173.509 1.150.917 327.850 417.202 

 
Erlöse aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen 

Bezeichnung der 2018 2017 2016 2015 
veräußernden Dienststelle Euro Euro Euro Euro 

Brand-/Katastrophenschutz 6.407 3.303 152 2.587 
Fuhrpark der Verwaltung   2.000 1.000 
Laptop Schule Hochfeld  105   

 Zusammen 6.407 3.408 2.152 3.587 

 

Veräußerung von Grundvermögen, Beteiligungen usw. 

Bezeichnung der veräußerten 2018 2017 2016 2015 
Liegenschaft/Beteiligung Euro Euro Euro Euro 

Eck., Seniorenheim   1.510.123  
Nortorf, Seniorenheim   850.000  
Jevenstedt, Seniorenheim   139.877  
Büchereizentrale Rendsburg    600.000 
Schullandheim Wyk auf Föhr    1.850.000 
Bürogebäude, Königinstr., RD 1.000    
Unbebaute Grundstücke 41 4.363 3.040 143.721 

 Zusammen 1.041 4.363 2.503.040 2.593.721 
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G) Ausblick 
 
1. Ergebnisentwicklung 
 
Das Haushaltsjahr 2018 hat sich zunächst schlechter entwickelt, als dies ursprünglich er-
wartet war: 
    Ursprungshaushalt 2018   Geplanter Jahresüberschuss       8.409.675,12 € 
    Jahresabschluss 2018   Jahresüberschuss  7.634.349,74 € 
 
Durch die Korrektur des Jahresabschlusses im Rahmen der Übertragung der HanseWerk-
Aktien und der damit verbundenen Ausschüttung der WFG an den Kreis veränderte sich 
das Jahresergebnis zum positiven: 
 
    Ursprungshaushalt 2018   Geplanter Jahresüberschuss       8.409.675,12 € 
    Jahresabschluss 2018   Jahresüberschuss 19.972.549,43 € 
 
Der vorgetragene Jahresfehlbetrag wurde durch den Jahresüberschuss aus 2017 voll-
ständig abgetragen. Die den vorgetragenen Jahresfehlbetrag übersteigenden 
6.188.247,13 € wurden in 2018 vollständig der Ergebnisrücklage zugeführt. 
Der Jahresüberschuss aus 2018 erhöht das Eigenkapital nun auf 71.900.008,94 €. 
In 2019 wird auch der Jahresüberschuss 2018 der Ergebnisrücklage zugeführt.  
 
In den nächsten beiden Jahren 2019 und 2020 wird ebenfalls aufgrund erfolgreich durch-
geführter Haushaltskonsolidierung ein Jahresüberschuss erwirtschaftet (Stand: Haus-
haltsplan 2019) Diese Überschüsse werden entsprechend in den Folgejahren der allge-
meinen bzw. der Ergebnisrücklage zugeführt. Das Eigenkapital des Kreises würde sich 
demnach auf 92,39 Mio € erhöhen.  
 
Nach derzeitigem Planungstand ist bis ins Jahr 2022 mit positiven Jahresabschlüssen zu 
rechnen.  
Trotz der positiven Planung sind weiterhin Anstrengungen zur Haushaltskonsolidierung 
erforderlich, um die gute Entwicklung des Kreises sicherstellen zu können und zu halten.  
 
2. Liquiditätsentwicklung 
 
Das erwartete Positivsaldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit im Haushaltsjahr 2018 
von 12,57 Mio. € (Stand: Ursprungshaushalt 2018 einschl. übertragene Auszahlungen) 
wurde übertroffen. Das Rechnungsjahr 2018 schließt mit einem positiven Saldo in Höhe 
von 26,36 Mio. € ab (+14,1 Mio. €). Die Verbesserung ergibt sich im Wesentlichen aus den 
unter dem Punkt 2 aufgeführten planerischen Abweichungen. 
 
Der negative Saldo aus Finanzierungs- und Investitionstätigkeit beträgt 33,50 Mio € und 
weicht damit erheblich vom negativen Planwert in Höhe von 13,95 Mio €  
(- 19,56 Mio. €)  ab. 
 
Die liquiden Mittel weisen zum 31.12.2018 einen Bestand in Höhe von 30.530.561,88 € 
aus. Das sind gegenüber dem geplanten Bestand (23,30 Mio. € - Stand: Ursprungshaus-
halt 2018, Vorbericht S.83 plus 1.Nachtragshaushalt 2018) rd. 7,23 Mio. € mehr als ge-
plant. 
 
Die liquiden Mittel werden sich im Jahr 2019 verringern. Nach dem heutigen Stand wird 
am Jahresende 2019 ein Bestand in Höhe von 21,66 Mio. € erwartet. (Stand Haushalt 
2019)  
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Am Jahresende 2019 wird ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 8,43 Mio.€ erwartet. In 
den Jahren 2020 und 2021 werden die liquiden Mittel allerdings wieder ansteigen. (Stand 
Haushalt 2019) Nach dem Stand des Haushalts für das Haushaltsjahr 2019 werden am 
Jahresende 2022 liquide Mittel in Höhe von rd. 76,06 Mio € erwartet. 
 
Dies zeigt, dass die unternommenen Anstrengungen,  die notwendigen Auszahlungen aus 
eigenen Mitteln zu leisten und damit die Aufnahme von Kassenkrediten zu vermeiden bis-
her gut gefruchtet haben. 
Die Bemühungen sollten dennoch weiter fortgeführt werden, um die Liquidität des Kreises 
auf diesem Niveau halten zu können.  
 
Die Entwicklung der Liquidität im Rechnungsjahr 2018: 
 

Kto. 
Lfd 
Nr. 

Ein- und Auszahlungsar-
ten 

Fortgeschrie-
bener Ansatz 
d. Haushalts-
jahres 2018 

Ist-Ergebnis des 
Haushaltsjahres 

Vergleich 
Ansatz / Ist 

  36 = Finanzmittelüber-
schuss /-fehlbetrag 

-1.381.144,46 -7.144.518,07 -5.763.373,61 

692 37   Aufnahme v. Krediten für 
Investitionen u. Investiti-
onsförderungsmaßn. 

0,00 0,00 0,00 

  38 + Einz. aus Rückflüssen 
von Darlehen  

0,00 0,00 0,00 

  39 + Aufn. v. Kassenkrediten 0,00 0,00 0,00 

792 40 - Tilgung von Krediten für 
Investitionen und Investi-
tionsförderung 

3.003.700,00 3.037.526,90 -33.826,90 

  41 - Ausz. aus der Gewäh-
rung von Darlehen  

0,00 0,00 0,00 

  42 - Tilgung v.Kassenkrediten 0,00 0,00 0,00 

  43 = Saldo aus Finanzie-
rungstätigkeit 
(= Zeilen 37 + 38 . /. 39 . 
/. 40) 

-3.003.700,00 -3.037.526,90 -33.826,90 

  44 = Änderung des Bestan-
des an eigenen Fi-
nanzmitteln 
(= Zeilen 36 + 42) 

-4.384.844,46 -10.182.044,97 -5.797.200,51 

  45 + Anfangsbestand an Fi-
nanzmitteln 

40.712.606,85 40.712.606,85   

  46 = Liquide Mittel  
(= Zeilen 43 + 44) 

36.327.762,39 30.530.561,88 -5.797.200,51 
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3. Risiken und Chancen der zukünftigen Entwicklung 
 
Die Prognosen für die Folgejahre beinhalten unter anderem die finanziellen Auswirkungen 
aus den eingeleiteten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung. Die mittel- und langfristig 
angelegten Konsolidierungsanstrengungen sollen die Leistungsfähigkeit der Kreises 
Rendsburg-Eckernförde erhalten.  
 
Eine wesentliche Stellschraube im Katalog der Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen auf 
der Einnahmenseite ist die Kreisumlage.  
 
Aus den heute zur Verfügung stehenden Zahlen unter Berücksichtigung der neuen bun-
desgesetzlichen Rahmenbedingungen ergibt sich, dass bis zum Jahresende 2019 auch 
ohne eine Kreisumlageerhöhung eine nennenswerte Reduzierung der Verschuldung des 
Kreises auf einen Betrag in einer Größenordnung von rund 966 T € als möglich erscheint 
(Stand: Haushalt 2019). Der Stand der Verschuldung am 31.12.2018 beträgt 1,42 Mio. €. 
 
Im Ergebnis werden die folgenden Ziele des Kreistagbeschluss vom 26.09.2011 erreicht 
bzw. sogar übertroffen: 
 

 Ausgehend von einer finanzpolitischen Zielsetzung, die Gesamtverschuldung des 
Kreises bis zum Ende des Jahres 2015 auf 26 Millionen Euro zu reduzieren, ist eine 
Umlagenerhöhung derzeit nicht notwendig. 

 Allerdings besteht auch kein Spielraum für eine Senkung der Kreisumlage. 

 Als angemessen wird nach Abwägung der beiderseitigen Interessen von Kreis und 
kreisangehörigen Kommunen die Beibehaltung der derzeitigen Umlagesätze von 31 
von Hundert angesehen. 

 
Folgende Themen belasten kurz- bzw. mittelfristig den Kreishaushalt: 
 

 Die kreiseigenen Liegenschaften sind nicht flächendeckend auf dem neuesten 
technischen Standard und es ist ein Sanierungsstau entstanden.  

 Bezüglich der Personalaufwendungen ist gemeinsam mit der Politik ein Budgetrah-
men in Höhe von 38,3 Mio. € für 2019 vereinbart worden.  

 Zudem sind folgende Investitionen geplant: 
o Anbau an das Kreishaus in Rendsburg mit einem Volumen von 5 Mio. € 
o Neubau der feuerwehrtechnischen Zentrale mit dem Löschzug-Gefahrgut 

mit einem Volumen von rund 8,72 Mio. €.  
 

Die Verwaltung und der Kreistag müssen die Konsolidierungsanstrengungen daher kon-
sequent fortsetzen, um die oben aufgeführte Zielsetzung (Reduzierung der Verschuldung 
und Abbau der aufgelaufenen Defizite) zu erreichen und gleichzeitig die Themen zu be-
werkstelligen, die den Kreishaushalt kurz- bzw. mittelfristig belasten. 
 
Die gesamte wirtschaftliche Situation zeigt den Kreis Rendsburg-Eckernförde zum Jah-
resabschluss 2018 in finanziell geordneten Verhältnissen. 
 
Rendsburg, 08.07.2019  
 
Kreis Rendsburg-Eckernförde 
 
 
 
Landrat 
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Über-Außerplanmäßige Aufwendungen, Jahresrechnung 2018 Anlage 1

Budget Bezeichung Plan Ist Überschreitung Bemerkung

12101 IT-Services 111.700,00 312.247,63 200.547,63

10101 Datenschutz 2.500,00 3.841,46 1.341,46

10301 Dezentrale Betreuung Asyl 1.600,00 6.771,59 5.171,59

10301 Dezentrale Betreuung Asyl 1.508.800,00 1.545.012,88 36.212,88

21101 Ordnungswesen und Verkehr 2.854.700,00 2.876.755,63 22.055,63

21101 Ordnungswesen und Verkehr 94.100,00 103.005,00 8.905,00

24101 Veterinärwesen 974.700,00 1.032.310,47 9.212,91 48.397,56 Mehrerträge

24101 Veterinärwesen 30.800,00 44.252,16 13.452,16

24101 Veterinärwesen 226.900,00 237.052,89 10.152,89

25102 Beteiligungsverwaltung 100,00 136,91 36,91

25102 Beteiligungsverwaltung 702.900,00 814.188,40 110.257,58 1.030,82 Mehrerträge

25102 Beteiligungsverwaltung 111.100,00 191.892,25 80.792,25

25103 Brandschutz 626.000,00 655.003,44 29.003,44

25103 Brandschutz 446.300,00 453.940,60 7.640,60

25301 Rettungsdienst 1.874.100,00 1.883.426,43 9.326,43

30601 Kinderschutz 1.100,00 7.567,00 5.120,92 1.346,08 Mehrerträge

31603 Jugendarbeit und KiTas 30.890.400,00 37.396.052,42 329.422,24 6.176.230,18 Mehrerträge

31603 Jugendarbeit und KiTas 6.921.200,00 7.592.233,44 671.033,44

32601 Amtsvormundschaften 14.500,00 132.030,99 5.845,87 111.685,12 Mehrerträge

32601 Amtsvormundschaften 29.900,00 58.882,96 28.982,96

33601 Jugendhilfe 28.800,00 64.837,22 36.037,22

33601 Jugendhilfe 26.566.700,00 27.278.507,56 711.807,56

33601 Jugendhilfe 1.150.800,00 1.185.796,34 34.996,34

42301 Soziale Sicherung 52.691.000,00 59.980.938,95 2.213.914,70 5.076.024,25 Mehrerträge

50501 Klimaschutz 69.700,00 89.577,95 10.240,78 9.637,17 Mehrerträge

50701 Naturparks 72.000,00 73.149,88 6,48 1.143,40 Mehrerträge

53702 Bauplanung 6.400,00 30.148,21 17.425,84 6.322,37 Mehrerträge

54201 Regionales Berufsbildungszentrum I 92.800,00 97.536,85 4.736,85

54204 Sternschule 14.800,00 15.021,06 221,06

54204 Sternschule 3.500,00 4.270,28 485,78 284,50 Mehrerträge

54208 Allgemeine Schulangelegenheiten 421.100,00 444.292,74 23.192,74

54208 Allgemeine Schulangelegenheiten 22.100,00 26.045,11 3.945,11

54208 Allgemeine Schulangelegenheiten 4.860.400,00 5.843.676,99 950.646,76 32.630,23 Mehrerträge

54211 Kreisarchiv 2.000,00 2.662,42 662,42

54211 Kreisarchiv 2.900,00 7.272,06 1.522,12 2.849,94 Mehrerträge

5.594.356,55

516.984,22 pauschal bzw. gesondert 

genehmigt

5.077.372,33 Kreistag

Gesamt

16a Sonstige ordentliche Aufwendungen

15 Transferaufwendungen

11a Personalaufwendungen

16a Sonstige ordentliche Aufwendungen

16a Sonstige ordentliche Aufwendungen

15 Transferaufwendungen

13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen

15 Transferaufwendungen

11a Personalaufwendungen

16a Sonstige ordentliche Aufwendungen

16a Sonstige ordentliche Aufwendungen

15 Transferaufwendungen

11a Personalaufwendungen

13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen

Zeile / Konto

Ergebnis

1) laufende Personal- und Sachaufwendungen

13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen

16a Sonstige ordentliche Aufwendungen

16a Sonstige ordentliche Aufwendungen

16a Sonstige ordentliche Aufwendungen

16a Sonstige ordentliche Aufwendungen

11a Personalaufwendungen

11a Personalaufwendungen

15 Transferaufwendungen

13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen

16a Sonstige ordentliche Aufwendungen

16a Sonstige ordentliche Aufwendungen

13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen

16a Sonstige ordentliche Aufwendungen

11a Personalaufwendungen

13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen

15 Transferaufwendungen

16a Sonstige ordentliche Aufwendungen

11a Personalaufwendungen

13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen

16a Sonstige ordentliche Aufwendungen

15 Transferaufwendungen
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Über-Außerplanmäßige Aufwendungen, Jahresrechnung 2018 Anlage 1

Konto Plan Ist Überschreitung Bemerkung

Ergebnisrechnung

2) Zuführung an Rückstellungen und Sonderposten Plan Ist

5051 Zuführung an Pensionsrückstellungen - Aktive 999.900,00 5.545.845,00 4.545.945,00

5061 Zuführung an Beihilferückstellungen - Aktive 142.300,00 624.310,64 482.010,64

5491 Zuführung an Nachsorgerückstellung Abfall 609.400,00 0,00 -609.400,00

5494 Zuführung an Verfahrensrückstellung 6.000,00 77.839,63 71.839,63

54971 Zuführung an sonstige Rückstellungen 0,00 0,00 0,00

5498 Zuführung an Sonderposten 0,00 84.442,47 84.442,47

insgesamt 1.757.600,00 6.332.437,74 4.574.837,74

TOP 16



Über-Außerplanmäßige Aufwendungen, Jahresrechnung 2018 Anlage 1

Budget Bezeichnung Zeile / Konto Plan Ist Überschreitung Bemerkung

Ergebnisrechnung

3) Abschreibungen und Auflösungen / Wertveränderungen Sach- und Finanzanlagen, Umlaufvermögen (nicht zahlungswirksame Aufwendungen)

1101 Kreisorgane 14 Bilanzielle Abschreibungen 700,00 789,77 -89,77

5101 Finanzwesen 14 Bilanzielle Abschreibungen 14.700,00 60.302,10 -45.602,10

10101 Datenschutz 14 Bilanzielle Abschreibungen 300,00 355,62 -55,62

11101 Personal

14 Bilanzielle Abschreibungen/ 

547.. - Wertveränderungen

14.100,00 20.211,42 -6.111,42

12101 IT-Services 14 Bilanzielle Abschreibungen/ 

547.. - Wertveränderungen

382.300,00 425.287,68 -42.987,68

21101 Ordnungswesen und Verkehr 14 Bilanzielle Abschreibungen/ 

547.. - Wertveränderungen

43.900,00 54.166,63 -10.266,63

22501 Umweltmaßnahmen 5473 - Wertveränderung 

Umlaufvermögen 

0,00 103,97 -103,97

26103 Brand- und Katastrophenschutz 14 Bilanzielle Abschreibungen/ 

547.. - Wertveränderungen

1.092.300,00 1.272.336,03 -180.036,03

31201 Förderung des Sportes 14 Bilanzielle Abschreibungen 103.900,00 104.557,87 -657,87

31603 Jugendarbeit und Kitas 14 Bilanzielle Abschreibungen 784.600,00 884.100,39 -99.500,39

32601 Amtsvormundschaften 14 Bilanzielle Abschreibungen 2.100,00 2.567,78 -467,78

33601 Jugendhilfe 5473 - Wertveränderung 

Umlaufvermögen 

0,00 1.937.172,80 -1.937.172,80

42301 Soziale Sicherung 5473 - Wertveränderung 

Umlaufvermögen 

0,00 1.292.393,70 -1.292.393,70

51502 Liegenschaften, Straßenbau und 

Denkmalschutz

5471 - Wertveränderung 

Sachanlagen

0,00 55.979,51 -55.979,51

54201 Regionales Berufsbildungszentrum I 14 Bilanzielle Abschreibungen 186.400,00 194.940,17 -8.540,17

54202 Regionales Berufsbildungszentrum II 14 Bilanzielle Abschreibungen 256.500,00 289.738,17 -33.238,17

54205 Schule am Noor 14 Bilanzielle Abschreibungen/ 

547.. - Wertveränderungen

16.600,00 25.235,77 -8.635,77

54206 Schule Hochfeld 14 Bilanzielle Abschreibungen 21.200,00 25.194,18 -3.994,18

54207 Schule an den Eichen 14 Bilanzielle Abschreibungen/ 

547.. - Wertveränderungen

23.300,00 26.647,90 -3.347,90

54208 Allgemeine Schulangelegenheiten 14 Bilanzielle Abschreibungen 558.900,00 562.189,72 -3.289,72

-3.680.612,27Gesamt
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Über-Außerplanmäßige Aufwendungen, Jahresrechnung 2018 Anlage 1

Budget Bezeichnung Zeile / Konto Plan Ist Überschreitung Bemerkung

Ergebnisrechnung

4) gedeckt durch Mehrerträge

01103 Gleichstellungsstelle 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 6.400,00 8.691,67 2.291,67 7.295, 25 Mehrerträge

02101 Rechnungs- und 

Gemeindeprüfungsamt

11a Personalaufwendungen                    

13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 

16a Sonstige ordentlich Aufwendungen

625.200,00 688.284,50 63.084,50 116.786,39 Mehrerträge

05101 Finanzwesen 16a Sonstige ordentliche Aufwendungen 150.200,00 192.158,10 41.958,10 207.300,89 Mehrerträge

11101 Personal 16a Sonstige ordentliche Aufwendungen 637.700,00 686.990,40 49.290,40 280.360,15 Mehrerträge

05102 Allgemeine Finanzwirtschaft 16a Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 57.826,90 57.826,90 1.291.048,91 Mehrerträge

22501 Umweltschutzmaßnahmen 13 Aufw. Für Sach- und Dienstl.

15 Transferaufwendungen
285.000,00 309.218,97 24.218,97 124391,68 Meherträge

22502 Abfallwirtschaft 11a Personalaufwendungen                    

16a Sonstige ordentlich Aufwendungen   

16b sonstige ordentliche Aufwendungen

22.824.500,00 25.593.529,10 2.769.029,10 2.775.808,37 Mehrerträge

23101 Zuwanderung 13 Aufw. für Sach- und Dienstl.            

16a Sonstige ordentliche Aufwendungen 

842.900,00 1.415.634,92 572.734,92 1.995.497,07 Mehrerträge

30601 Prävention und Projekte 15 Transferaufwendungen                   1.105.300,00 1.326.048,01 220.748,01 222.094,09 Mehrerträge 

31201 Förderung des Sports 11a Personalaufwendungen                    

13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 

16a Sonstige ordentlich Aufwendungen

3.800,00 4.375,68 575,68 3.690,21 Mehrerträge

41301 Eingliederungshilfen SGB XII 11a Personalaufwendungen 2.583.000,00 2.591.485,50 8.485,50 382.560,34 Mehrerträge 

43301 Gesundheitsdienste 11a Personalaufwendungen 2.086.400,00 2.199.633,79 113.233,79 619.822,63 Mehrerträge

50501 Klimaschutz 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 

16a Sonstige ordentlich Aufwendungen
267.100,00 315.781,25 48.681,25 58.318,42 Mehrerträge

51502 Liegenschaften, Straßenbau 16a Sonstige ordentliche Aufwendungen 13.594.800,00 13.619.382,39 24.582,39 182.342,48 Mehrerträge

52501 Bauaufsicht 11a Personalaufwendungen                    

13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen
1.709.200,00 1.729.664,29 20.464,29 511.153,32 Mehrerträge
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Über-Außerplanmäßige Aufwendungen, Jahresrechnung 2018 Anlage 1

52701 Denkmalschutz 11a Personalaufwendungen                16a 

Sonstige ordentliche Aufwendungen
130.400,00 131.860,75 1.460,75 27.272,11 Mehrertröge

53703 ÖPNV 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 900,00 1.750,78 850,78 263.889,06 Mehrerträge

54202 Regionales 

Berufsbildungszentrum II

11a Personalaufwendungen                16a 

Sonstige ordentliche Aufwendungen
45.900,00 48.575,83 2.675,83 3.472,50 Mehrerträge

54205 Schule am Noor 16a Sonstige ordentliche Aufwendungen 16.000,00 18.223,93 2.223,93 4.484,09 Mehrerträge

54206 Schule Hochfeld 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 

16a Sonstige ordentlich Aufwendungen
85.000,00 87.217,02 2.217,02 3.321,33 Mehrerträge

54207 Schule an den Eichen 11a Personalaufwendungen                16a 

Sonstige ordentliche Aufwendungen
458.600,00 472.142,71 13.542,71 33.141,75 Mehrerträge

54209 Kulturwesen 11a Personalaufwendungen                    

13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 

16a Sonstige ordentlich Aufwendungen

27.600,00 31.783,79 4.183,79 5.853,45 Mehrerträge

3.937.026,01Gesamt
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Über-Außerplanmäßige Auszahlungen, Jahresrechnung 2018 Anlage 1

Budget Bezeichung Plan Ist Überschreitung Bemerkung

02101 Rechnungs- und 

Gemeindeprüfungsamt

606.600,00 652.407,36 45.807,36

02101 Rechnungs- und 

Gemeindeprüfungsamt

2.900,00 5.134,41 2.234,41

02101 Rechnungs- und 

Gemeindeprüfungsamt

15.700,00 17.164,14 1.464,14

05101 Finanzwesen 0,00 28.773,09 28.773,09

05101 Finanzwesen 150.200,00 167.471,78 17.271,78

10101 Datenschutz 2.500,00 3.975,66 1.475,66

10301 Dezentrale Betreuung Asylbew. 1.600,00 5.920,25 4.320,25

10301 Dezentrale Betreuung Asylbew. 300.000,00 373.196,00 73.196,00

12101 IT-Service 111.700,00 360.779,99 249.079,99

12101 IT-Service 764.000,00 818.379,89 54.379,89

21101 Ordnungswesen und Verkehr 94.100,00 102.680,00 8.580,00

22502 Abfallwirtschaft 39.100,00 40.958,18 1.858,18

22502 Abfallwirtschaft 22.785.400,00 25.561.076,30 2.119.825,89 655.850,41  Mehreinzahlungen

23101 Zuwanderung 26.000,00 28.295,82 2.295,82

23101 Zuwanderung 816.900,00 1.888.392,36 508.804,92 562.687,44 Mehreinzahlungen

25102 Beteiligungsverwaltung 100,00 151,81 51,81

25102 Beteiligungsverwaltung 702.900,00 814.188,40 111.167,03 121,37 Mehreinzahlungen

25102 Beteiligungsverwaltung 111.100,00 193.107,33 82.007,33

26103 Brand- und Katastrophenschutz 626.000,00 657.814,90 2.897,45 28.917,45 Mehreinzahlungen

26103 Brand- und Katastrophenschutz 272.024,88 294.536,98 22.512,10

26301 Rettungsdienst 1.874.100,00 1.883.510,50 9.410,50

30601 Prävention und Projekte 1.105.300,00 1.321.853,70 216.553,70

30601 Prävention und Projekte 1.100,00 7.275,96 6.175,96

31603 Jugendarbeit und KiTas 30.890.400,00 37.019.664,81 793.607,92 5.335.656,89 Mehreinzahlungen

31603 Jugendarbeit und KiTas 6.921.200,00 7.624.438,57 703.238,57

33601 Jugendhilfe 28.800,00 60.838,17 32.038,17

33601 Jugendhilfe 26.566.700,00 27.997.860,71 1.431.160,71

33601 Jugendhilfe 1.150.800,00 1.165.011,06 14.211,06

41301 Eingliederungshilfe nach SGB XII 68.335.500,00 71.493.973,28 2.692.181,21 466.292,07 Mehreinzahlungen

42301 Soziale Sicherung 52.691.000,00 58.972.200,78 2.169.212,05 4.111.988,73 Mehreinzahlungen

42301 Soziale Sicherung 262.000,00 332.295,24 70.295,24

12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen

15 Sonstige Auszahlungen

14 Transferauszahlungen

12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen

15 Sonstige Auszahlungen

14 Transferauszahlungen

14 Transferauszahlungen

15 Sonstige Auszahlungen

15 Sonstige Auszahlungen

15 Sonstige Auszahlungen

Zeile / Konto

Finanzrechnung

1) laufende Verwaltungstätigkeit

12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen

12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen

14 Transferauszahlungen

15 Sonstige Auszahlungen

10 Personalauszahlungen

12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen

15 Sonstige Auszahlungen

14 Transferauszahlungen

15 Sonstige Auszahlungen

15 Sonstige Auszahlungen

10 Personalauszahlungen

14 Transferauszahlungen

10 Personalauszahlungen

12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen

15 Sonstige Auszahlungen

15 Sonstige Auszahlungen

12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen

15 Sonstige Auszahlungen

14 Transferauszahlungen

14 Transferauszahlungen

14 Transferauszahlungen

TOP 16



Über-Außerplanmäßige Auszahlungen, Jahresrechnung 2018 Anlage 1

Budget Bezeichung Plan Ist Überschreitung BemerkungZeile / Konto

43301 Gesundheitsdienste 2.086.400,00 2.188.890,86 102.490,86

43301 Gesundheitsdienste 95.300,00 99.920,00 4.620,00

50501 Klimaschutz 69.700,00 79.625,40 9.925,40

50501 Klimaschutz 30.400,00 100.374,99 69.974,99

50701 Naturparks 72.000,00 73.149,88 6,48 1.143,40 Mehreinzahlungen

52701 Denkmalschutz 127.200,00 127.595,49 390,11 5,38 Mehreinzahlungen

53702 Bauplanung 8.800,00 14.354,76 5.554,76

53702 Bauplanung 6.400,00 28.001,46 21.601,46

53703 Förderung des ÖPNV 900,00 2.682,04 1.782,04

53703 Förderung des ÖPNV 210.100,00 532.276,93 282.284,53 39.892,40 Mehreinzahlungen

54201 Regionales 

Berufbildungszentrum I

92.800,00 143.691,91 50.891,91

54201 Regionales 

Berufsbildungszentrum I

1.883.600,00 2.042.370,00 158.770,00

54202 Regionales 

Berufsbildungszentrum II

44.700,00 111.682,17 50.020,82 16.961,35 Mehreinzahlungen

54202 Regionales 

Berufsbildungszentrum II

1.200,00 1.401,36 201,36

54205 Schule am Noor 448.900,00 628.561,38 179.661,38

54205 Schule am Noor 0 1044,4 1044,4

54205 Schule am Noor 16.000,00 17.589,24 1.589,24

54206 Schule Hochfeld 562.700,00 775.774,17 213.074,17

54206 Schule Hochfeld 66.200,00 73.614,39 7.414,39

54207 Schule an den Eichen 441.700,00 665.842,61 224.142,61

54207 Schule an den Eichen 16.900,00 17.311,96 411,96

54208 Allgemeine 

Schulangelegenheiten

421.100,00 587.358,77 166.258,77

54208 Allgemeine 

Schulangelegenheiten

22.100,00 25.372,49 3.272,49

54209 Kulturwesen 15.000,00 15.501,06 501,06

54209 Kulturwesen 7.000,00 32.805,32 19.951,87 5.853,45 Mehreinzahlungen

54211 Kreisarchiv 103.500,00 119.584,39 13.395,99 2.688,40 Mehreinzahlungen

54211 Kreisarchiv 2.000,00 2.702,59 702,59

54211 Kreisarchiv 2.900,00 7.394,13 4.494,13

12.974.967,18

395.861,05 pauschal bzw. gesondert 

genehmigt

12.579.106,13 Kreistag

10 Personalauszahlungen

15 Sonstige Auszahlungen

14 Transferauszahlungen

15 Sonstige Auszahlungen

12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen

12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen

10 Personalauszahlungen

10 Personalauszahlungen

10 Personalauszahlungen

10 Personalauszahlungen

15 Sonstige Auszahlungen

10 Personalauszahlungen

12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen

Gesamt

10 Personalauszahlungen

15 Sonstige Auszahlungen

12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen

10 Personalauszahlungen

15 Sonstige Auszahlungen

14 Transferauszahlungen

10 Personalauszahlungen

14 Transferauszahlungen

10 Personalauszahlungen

12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen

14 Transferauszahlungen

12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen

15 Sonstige Auszahlungen

15 Sonstige Auszahlungen

12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen

TOP 16



Über-Außerplanmäßige Auszahlungen, Jahresrechnung 2018 Anlage 1

Budget Bezeichung Plan Ist Überschreitung BemerkungZeile / Konto

01102 Personalrat 0,00 46,58 46,58

01101 Kreisorgane 0,00 233,98 233,98

01103 Gleichstellungsstelle 0,00 19,51 19,51

02101 RPA 0,00 217,72 217,72

05101 Finanzwesen 0,00 67.260,84 67.260,84

05101 Finanzwesen 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00

05102 Allgemeine Finanzwirtschaft 0,00 6.500.000,00 6.500.000,00

10101 Datenschutz 0,00 92,06 92,06

11101 Personal 15.500,00 23.820,41 8.320,41

21101 Ordnungswesen 0,00 6.112,35 6.112,35

22501 Umweltschutzmaßnahme 0,00 699,77 699,77

23101 Zuwanderung 1.900,00 4.751,48 2.851,48

24101 Veterinärwesen 0,00 1.449,44 1.449,44

25101 Kommunalaufsicht 0,00 132,19 132,19

25102 Beteiligungsverwaltung EU 0,00 50,87 50,87

25107 Wirtschaftsförderung 0,00 14.041.734,74 14.041.734,74

26301 Rettungsdienst 0,00 57,69 57,69

30601 Prävention und Projekte 0,00 32,14 32,14

31201 Förderung des Sports 0,00 0,15 0,15

32601 UV AV 0,00 547,19 547,19

33601 Jugendhilfe 0,00 2.034,85 2.034,85

41301 Eingliederungshilfen SGB XII 0,00 818,55 818,55

42301 Soziale Sicherung 0,00 939,91 939,91

43301 Gesundheitsdiente 1.800,00 4.883,90 3.053,24 30,66  Mehreinzahlungen

52701 Denkmalschutz 0,00 273,92 273,92

53701 Schülerbeförderung 0,00 58,05 58,05

53702 Bauplanung 0,00 58,01 58,01

53703 ÖPNV 0,00 49,75 49,75

53204 Sternschule 0,00 749,00 749,00

25.637.894,39

25.637.894,39 pauschal genehmigt

Gesamt

29 Ausz. f.d. Erwerb von bewegl. Anlagen

29 Ausz. f.d. Erwerb von bewegl. Anlagen

29 Ausz. f.d. Erwerb von bewegl. Anlagen

29 Ausz. f.d. Erwerb von bewegl. Anlagen

29 Ausz. f.d. Erwerb von bewegl. Anlagen

29 Ausz. f.d. Erwerb von bewegl. Anlagen

29 Ausz. f.d. Erwerb von bewegl. Anlagen

29 Ausz. f.d. Erwerb von bewegl. Anlagen

29 Ausz. f.d. Erwerb von bewegl. Anlagen

29 Ausz. f.d. Erwerb von bewegl. Anlagen

29 Ausz. f.d. Erwerb von bewegl. Anlagen

29 Ausz. f.d. Erwerb von bewegl. Anlagen

29 Ausz. f.d. Erwerb von bewegl. Anlagen

29 Ausz. f.d. Erwerb von bewegl. Anlagen

29 Ausz. f.d. Erwerb von bewegl. Anlagen

28 Ausz. f.d. Erwerb von bewegl. Anlagen

29 Ausz. f.d. Erwerb von bewegl. Anlagen

2) investive Auszahlungen

29 Ausz. f.d. Erwerb von bewegl. Anlagen

29 Ausz. f.d. Erwerb von bewegl. Anlagen

29 Ausz. f.d. Erwerb von bewegl. Anlagen

29 Ausz. f.d. Erwerb von bewegl. Anlagen

29 Ausz. f.d. Erwerb von bewegl. Anlagen

29 Ausz. f.d. Erwerb von bewegl. Anlagen

29 Ausz. f.d. Erwerb von bewegl. Anlagen

29 Ausz. f.d. Erwerb von bewegl. Anlagen

29 Ausz. f.d. Erwerb von bewegl. Anlagen

30 Ausz. F.d. Erwerb v. Finanzanlagen

30 Ausz. F.d. Erwerb v. Finanzanlagen

30 Ausz. F.d. Erwerb v. Finanzanlagen

TOP 16



Über-Außerplanmäßige Auszahlungen, Jahresrechnung 2018 Anlage 1

Budget Bezeichung Plan Ist Überschreitung Bemerkung

01103 Gleichstellungsstelle 6.400,00 7.401,19 1.001,19 1.269,25 Mehreinzahlungen

05102 Allgemeine Finanzwirtschaft 0,00 57.826,90 57.826,90 818.739,13 Mehreinzahlungen

11101 Personal 637.700,00 640.877,07 3.177,07 7.863,66 Mehreinzahlungen

22501 Umweltschutzmaßnahmen 220.400,00 634.788,35 414.388,35 630.175,79 Mehreinzahlungen

24101 Veterinäramt 257.700,00 283.624,78 25.924,78 67.359,72 Mehreinzahlungen

31201 Förderung des Sports 374.300,00 374.866,54 566,54 7.814,26 Mehreinzahlungen 

32601 Amtsvormundschaften 44.400,00 9.695.657,51 9.651.257,51 9.689.648,96 Mehreinzahlungen

52501 Bauaufsicht 1.709.200,00 1.720.435,73 11.235,73 419.401,30 Mehreinzahlungen

53701 Schülerbeförderung 900,00 1.207,03 307,03 49.994,94 Mehreinzahlungen

54204 Sternschule 14.800,00 15.023,83 223,83 284,50 Mehreinzahlungen

10.164.907,74

0,00

Zeile / Konto

Finanzrechnung

3) laufende Verwaltungstätigkeit - gedeckt durch Mehreinzahlungen

12 Ausz. F. Sach- und Dienstleistungen 

15 sonstige Auszahlungen 

12 Ausz. F. Sach- und Dienstleistungen

14 Transferauszahlungen

15 sonstige Auszahlungen 

Gesamt

4) investive Auszahlungen - gedeckt durch Mehreinzahlungen

15 Sonstige Auszahlungen

15 Sonstige Auszahlungen

10 Personalauszahlungen                                    

12 Ausz. F. Sach- und Dienstleistungen              

14 Transferauszahlungen                                    

15 Sonstige Auszahlungen 

14 Transferauszahlungen

15 sonstige Auszahlungen 

10 Personalauszahlungen                                    

12 Ausz. F. Sach- und Dienstleistungen              

14 Transferauszahlungen                                    

10 Personalauszahlungen 

12 Ausz. F. Sach- und Dienstleistungen

Gesamt

TOP 16



Anlage 2
Kreis Rendsburg-Eckernförde

Stabsstelle Finanzen

Schlussbilanz 31.12.2018

2.1.4.  Übersicht über die übertragenen Haushaltsermächtigungen gem. § 51 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO-Doppik

2.1.4.1  Übersicht über die übertragenen Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik

Produktgruppe/Unterproduktgruppe

Übertragen auf das 

neue Haushaltsjahr

 in EUR

 Davon frei 

verfügbar

 in EUR 

 Bemerkung 

Nummer Bezeichnung
1 2 3 5 5

1 1281-1-000 . 4542

Katastrophenschutz - Verkaufserlös Fahrzeug 3.282,18 3.282,18

2 1114-3-011 . 52112

Rettungswache Eckernförde - Betonsanierung Fahrzeughalle 36.000,00 36.000,00

3 1114-3-021 . 52112

Rettungswache Hademarschen - Bauliche Sobstanzerhaltung 6.000,00 6.000,00

4 1114-3-032. 52112

LZG Rendsburg - Einstellung Nachtrag 2018 400.000,00 400.000,00

5 1114-3-035 . 52112

BBZ RD-Eck - Sanierung Grundleitung 2 BA 50.000,00 50.000,00

6 1114-3-044. 52112

Kaisertsraße 19 - Umbau u. Sanierung Verwaltungsgebäude 107.902,15 107.902,15

7 1114-3-059 . 52112

LFS Hademarschen - Restsumme Ansatz 29.307,11 29.307,11

8 1114-3-015. 52119

Schule am Noor - BU Bildung 2.133,17 2.133,17

9 1114-3-028. 52119

Schule an den Eichen - BU Bildung 91.900,00 91.900,00

10 1114-3-029. 52119

Schule Hochfeld - BU Bildung 32.119,66 32.119,66

11 1114-3-033. 52119

BBZ am NOK - BU Bildung 135.461,87 135.461,87

12 1114-3-035. 52119

BBZ RD Eck - BU Bildung 93.531,26 93.531,26

13 1114-3-000 . 524111

Liegenschaften allgemein - Nachforderung Mietnebenkosten 12.994,93 12.994,93

14 1114-3-034. 524190

Kreishaus Rendsburg - Anpflanzung Blühwiese 15.000,00 15.000,00

15 1114-3-054 . 52311

JSD Nortorf - Zusätzliche Anmietung von Räumen 7.500,00 7.500,00

16 1114-3-054. 524140

JSD Nortorf - Zusätzliche Reinigungskosten 1.800,00 1.800,00

17 1114-3-069 . 52311

Büro Kieler Straße - Anmietung Parkplätze 1.920,00 1.920,00

18 1114-3-071. 52311

Ritterstraße - Anmietung neue Liegenschaft 88.326,08 88.326,08

19 1114-3-071 . 524140

Ritterstraße - Reinigungskosten neue Liegenschaft 11.200,00 11.200,00

TOP 16



Anlage 2
Produktgruppe/Unterproduktgruppe

Übertragen auf das 

neue Haushaltsjahr

 in EUR

 Davon frei 

verfügbar

 in EUR 

 Bemerkung 

Nummer Bezeichnung

20 1114-3-071. 524190

Ritterstraße - Umzug neue Liegenschaft 15.000,00 15.000,00

21 5211-4-020 . 543181

Gutachterausschuss Gemeinde Altenholz 27.087,81 27.087,81

22 5421-1-011. 527132

Förderungsanträge nach GVFG-SH/FAG 35.283,50 35.283,50

1.203.749,72 1.203.749,72

Der Übertragung von insgesamt 1.203.749,72 € aus dem 

Ergebnishaushalt wird zugestimmt. 

Landrat Datum 26.04.2019

TOP 16



Anlage 2Kreis Rendsburg-Eckernförde

Stabsstelle Finanzen

Schlussbilanz 31.12.2018

2.1.4.2.  Übersicht über die übertragenen Auszahlungen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik

Produktgruppe/Unterproduktgruppe

fortgeschriebener 

Planwert 2018

verfügbar Übertragen auf das 

neue Haushaltsjahr

 in EUR

 Davon gebunden

 in EUR 

 Davon frei 

verfügbar

 in EUR 
Nummer Bezeichnung

1 2 3a 3b 3c 4 5

1 1111-1-010 . 78321

Büroausstattung Büro des Landrats

0,00 -125,66 0,00

2 1111-2-000 . 78321

Büroausstattung Fraktionen

25.000,00 24.996,09 25.000,00

3 1111-3-000 . 78321

Büroausstattung Kreistag

0,00 -57,08 0,00

4 1112-1-010 . 78321

Büroausstattung Kommunalaufsicht

0,00 -118,83 0,00

5 1112-2-000 . 78321

Büroausstattung Gemeinde- und Rechnungsprüfung

0,00 -217,72 0,00

6 1112-3-000 . 78153

Zuwendungen BBZ am NOK

0,00 -450.000,00 0,00

7 1112-3-000 . 78321

Büroausstattung Schulaufsicht

500.000,00 499.358,35 25.000,00 25.000,00

8 1112-3-000 . 7851

Baumaßnahmen Schulaufsicht

0,00 -13.415,63 0,00

9 1112-4-000 . 78321

Büroausstattung Beteiligungsverwaltung

0,00 -50,87 0,00

10 1113-1-000 . 78321

Büroausstattung Personalrat

0,00 -46,58 0,00

11 1113-2-000 . 78321

Büroausstattung Gleichstellungsstelle

0,00 -19,51 0,00

12 1114-1-xxx . 78321

Büroausstattung innerer Dienst

500,00 110,67 0,00

13 1114-2-xxx . 7831 / 78321

Büroausstattung Personal

15.000,00 -7.667,21 0,00

14 1114-3-xxx . 7831 / 78321 / 78312

Ausstattung Liegenschaftsmanagement/Liegenschaften

409.249,92 187.595,07 483.621,01 483.621,01

15 1114-3-xxx . 7821 

allgemeiner Grunderwerb Liegenschaften

280.500,00 10.536,95 305.028,45 305.028,45

16 1114-3-022 . 7851

Rettungswache Hohenwestedt

800.000,00 800.000,00 920.114,61 920.114,61

17 1114-3-028 . 7851 

Erweiterung Schule an den Eichen, Nortorf

165.000,00 165.000,00 348.000,00 348.000,00

18 1114-3-031 . 7851 

Umbau Dachgeschoss und PV Feuerwehrtechnische Zentrale

15.140,75 15.140,75 0,00 0,00

19 1114-3-032 . 7851

Löschzug Gefahrgut

170.000,00 170.000,00 0,00 0,00

20 1114-3-033 . 78153

BBZ am NOK Zuwendungen

0,00 -80.000,00 0,00 0,00

21 1114-3-033 . 7851

BBZ am NOK 

80.000,00 80.000,00 0,00 0,00

TOP 16



Anlage 2

Produktgruppe/Unterproduktgruppe

fortgeschriebener 

Planwert 2018

verfügbar Übertragen auf das 

neue Haushaltsjahr

 in EUR

 Davon gebunden

 in EUR 

 Davon frei 

verfügbar

 in EUR 
Nummer Bezeichnung

22 1114-3-034 . 7851

Kreishaus, Kaiserstr.

75.787,96 13.541,06 0,00 0,00

23 1114-3-035 . 7851 

BBZ RD-Eck Kieler Str.

80.886,90 80.886,90 12.812,55 12.812,55

24 1114-3-037 . 7851 

Hubschrauberlandeplatz Lilienstr.

66.215,17 -10.338,05 0,00 0,00

25 1114-3-044 . 7851 

Büroräume Kaiserstraße 19

671.500,00 671.500,00 0,00

26 1114-3-045 . 7851 

Bordesholm Flächen Recycling

0,00 -3.633,67 0,00

27 1114-3-070 . 7851 

Rettungswache Lilienstraße

0,00 -16.388,32 0,00

28 1114-5-010 . 7831/78321

EDV-Ausstattung (Hardware) Stabsstelle 03

1.018.400,00 169.023,82 0,00

29 1114-5-010 . 78312

1114-5-020.  78312

EDV-Ausstattung (Software) Stabsstelle 03

0,00 0,00 0,00

30 1114-6-000 . 78321

Büroausstattung Rechtsamt

0,00 -116,18 0,00

31 1114-7-000 . 78321 / 78312

1114-7-010

Software- und Büroausstattung Stabsstelle Finanzen

19.412,76 -67.260,84 0,00

32 1114-8-000 . 78321

Büroausstattung Controlling

0,00 -108,32 0,00

33 1114-9-000 . 78321

Büroausstattung Datenschutz

0,00 -110,40 0,00

34 1221-1-040/050/060/070 . 78321

Büroausstattung Ordnungsverwaltung/Allgemein

0,00 -389,41 0,00

35 1221-2-010 / 1221-2-020 / 1221-2-030 / 1223-1-000 /4142-1-000 . 

78321

Büroausstattung Veterinäramt

0,00 -1.449,44 0,00

36 1221-3-0xx . 7831 / 78312 / 78321

Büroausstattung Asyl

1.900,00 -2.851,48 0,00 0,00

37 1222-1-0xx . 7831 / 78312 / 78321

Büroausstattung Verkehrsangelegenheiten

0,00 -5.606,76 0,00

38 1261-1-010. 78126

Zuweisungen an Gemeinden aus der Feuerschutzsteuer

2.961.888,48 1.263.235,19 2.055.605,98 2.055.605,98

39 1261-1-010. 7831/78321

Beschaffungen Feuerwehrwesen

20.000,00 19.332,06 20.000,00 20.000,00

40 1261-1-020 . 7831 / 78321

Beschaffung von  Ausrüstungsgegenständen für die 

Kreisfeuerwehrzentrale (Budget)

311.470,13 265.366,61 285.000,00 285.000,00

41 1261-1-030 . 7831 / 78321 

Beschaffungen für den Löschzug Gefahrgut

329.668,13 67.775,95 36.967,13 36.967,13

42 1261-1-040 . 7831 / 78321 

Beschaffungen für die Digitalfunk-Servicestelle

0,00 -1.243,46 0,00 0,00

43 1271-1-010 . 78321

Modernisierung / Verlagerung Rettungsleitstelle

0,00 -57,69 0,00

44 1281-1-000 . 7831/78321

Einrichtung/Ausstattung (Landesbeschaffungsprogramm)

477.018,88 370.568,73 101.582,11 101.582,11

TOP 16



Anlage 2

Produktgruppe/Unterproduktgruppe

fortgeschriebener 

Planwert 2018

verfügbar Übertragen auf das 

neue Haushaltsjahr

 in EUR

 Davon gebunden

 in EUR 

 Davon frei 

verfügbar

 in EUR 
Nummer Bezeichnung

45 1281-1-000 . 7851

Katastrophenschutz

0,00 -24.167,08

46 1281-1-000 . 78126/78119

Zuwendungen Katastrophenschutz

0,00 -45.033,49 0,00

47 2171-1-000 . 78121 / 78131

Zuweisungen an Gemeinden und Zweckverbände für Gymnasien

103.000,00 144,81 0,00

48 2211-1-000 . 7831/78321

Einrichtung / Ausstattung Sternschule

0,00 -749,00 0,00

49 2211-2-000 . 7831/78321

Einrichtung / Ausstattung Schule am Noor, Eckernförde

324.738,08 272.238,20 229.054,72 229.054,72

50 2211-2-000 . 7851

Hochbaumaßnahmen Schule am Noor, Eckernförde

0,00 -38.720,82

51 2211-3-000 . 7831/78321/78312

Einrichtung / Ausstattung Schule Hochfeld, Rendsburg

306.412,31 266.829,23 257.829,23 257.829,23

52 2211-4-000 . 7831/78321

Einrichtung / Ausstattung Schule an den Eichen, Nortorf

295.397,25 256.068,51 256.068,51 256.068,51

53 2332-1-000 . 78153

investive Budgetzuwendung BBZ RD-Eck.

1.124.300,00 0,00 0,00

54 2332-2-000 . 78153 

investive Budgetzuwendung BBZ am NOK

838.300,00 0,00 0,00

55 2331-8-000 . 7831/78321

Einrichtung / Ausstattung Berufsschulangelegenheiten

0,00 -39,18 0,00 0,00

56 2411-1-000 . 78321 / 78312

Einrichtung Schülerbeförderung

0,00 -58,05 0,00

57 2421-1-000 . 78321 / 78312

Einrichtung Ausbildungsförderung

0,00 -70,79

58 2431-1-000 . 78321 / 78312

Einrichtung Schulpsychologische Beratungsstelle

1.500,00 -365,21 0,00

59 2521-2-000 . 78321

Ausstattung Kreisarchiv

2.262,84 1.352,93 1.473,87 1.473,87

60 3119-2-000 .  78321

Büroausstattung Verwaltung der Sozialhilfe

0,00 -832,73 0,00

61 3119-3-000 . 78321

Büroausstattung Verwaltung der Eingliederungshilfe

0,00 -401,38 0,00

62 3152-1-000 . 78321 

Ausstattung Pflegestützpunkt

0,00 -284,13 0,00

63  . 78321

Büroausstattung FB Jugend und Familie

0,00 -2.489,95 0,00

64 3635-1-010 / 3411-1-000 . 78321

Einrichtung / Ausstattung Amtsvormundschaft, Unterhalt

0,00 -411,18 0,00

65 3651-1-000 . 78122/7818

Zuw. u. Zusch. zum Bau v. Kindertageseinrichtungen (U3)

3.547.900,00 703.335,12 0,00

66 3676-1-000 . 78321

Ausstattung der Tagesgruppen des Kreises

0,00 -467,09 0,00

67 4111-2-000 . 7844

Erhöhung Stammkapital imland GmbH

5.000.000,00 -5.000.000,00 0,00

TOP 16



Anlage 2

Produktgruppe/Unterproduktgruppe

fortgeschriebener 

Planwert 2018

verfügbar Übertragen auf das 

neue Haushaltsjahr

 in EUR

 Davon gebunden

 in EUR 

 Davon frei 

verfügbar

 in EUR 
Nummer Bezeichnung

68 4121-1-020 / 78321

Büroausstattung Sozial-psychiatrischer Dienst

0,00 -199,91 0,00

69 4141-1-010 - 4141-4-050 . 7831 / 78321

Büroausstattung Gesundheitsverwaltung

1.800,00 -3.083,90 0,00

70 4211-1-010 . 7818 / 78124

Zuw. U. Zuschüsse Sportstätten

200.000,00 200.000,00 119.088,00 119.088,00

71 5111-1-000 . 78321

Büroausstattung Planung

0,00 -58,01 0,00

72 5111-1-020 . 78321

Büroausstattung Klimaschutzstelle

50.000,00 49.978,17 0,00

73 5211-2-0xx ./ 78321

Büroausstattung Baugenehmigungen / Stellungsnahmen ggü. Dritten

160.000,00 158.781,49 0,00

74 5211-4-000 . 78321

Büroausstattung Gutachterausschuss / Kopfstelle Geodaten

0,00 -718,76 0,00

75 5231-1-000 . 78321

Büroausstattung Denkmalschutz und -pflege

0,00 -273,92 0,00

76 5371-1-000 . 78321

Büroausstattung Abfallwirtschaft

0,00 -9,72 0,00

77 5411-1-000 . 78125

Zuweisungen GIK-Wege Gemeinden (Landesmittel)

639.602,98 357.792,35 357.792,35 357.792,35

78 5421-1-01x . 78321 

Büroausstattung Radwege/Kreisstraßen

0,00 -32,90 0,00

79 5421-1-011 . 7852

Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Kreisstraßen

2.987.967,04 2.886.430,47 2.487.749,32 2.487.749,32

80 5471-1-000 . 78321

Ausstattung ÖPNV

0,00 -49,75 0,00

81 5421-1-0xx . 78123

Kostenbeteiligung an der K 92, Schinkel - Revensdorf - III. BA 

(Radweg) - aus 2012

152.500,00 152.500,00 152.500,00 152.500,00

82 5541-1-010 . 78321

Büroausstattung Untere Naturschutzbehörde

0,00 -231,29 0,00

83 5711-1-000 . 7843

Erwerb Aktien HanseWerk

0,00 -1.590.335,05 0,00

84 5731-1-000 . 7831

Ausstattung Fuhrpark

0,00 -706,79 0,00

85 6121-1-000 . 784626

Eröffnung Depot Sparkasse

0,00 -6.500.000,00 0,00

86 5611-1-0xx . 78321

Büroausstattung Gewässeraufsicht

0,00 -468,48 0,00

Summe 24.230.219,58 -3.692.112,34 8.480.287,88 3.280.749,04 5.174.538,84

Investitionsvolumen 2018 gesamt (Finanzplanung) 24.230.219,58 -3.692.112,34

Planwert gemäß Ursprungshaushalt 19.225.000,00

übertragene Auszahlungsermächtigungen aus 2017 gemäß Anhang 

zur Schlussbilanz

5.005.219,58

24.230.219,58

TOP 16



Anlage 2

Produktgruppe/Unterproduktgruppe

fortgeschriebener 

Planwert 2018

verfügbar Übertragen auf das 

neue Haushaltsjahr

 in EUR

 Davon gebunden

 in EUR 

 Davon frei 

verfügbar

 in EUR 
Nummer Bezeichnung

übertragene Ausgabeermächtigung in das Haushaltsjahr 2018 - 

Investitionen

Investitionen/Investionsförderung Liegenschaften 1.740.578,70

papierloser Sitzungsdienst 25.000,00

Grunderwerb Recyclinghof Bordesholm 258.000,00

Büroeinrichtung 97.471,83

Landesmittel aus der Feuerschutzsteuer 2.055.605,98

Beschaffungen LZ-G / Brandschutz 443.549,24

Einrichtung/Ausstattung Förderzentren 742.952,46

Zuweisungen an Gemeinden für Gemeindewege I. Klasse 

(Landesmittel)

357.792,35

Zuweisungen für Sportstätten 119.088,00

Radwegebau-/Kreisstraßenbaumaßnahmen 2.640.249,32

8.480.287,88

TOP 16



Kreis Rendsburg-Eckernförde

Stabsstelle Finanzen

Schlussbilanz 31.12.2018

2.1.5.   Übersicht über die übertragenen Haushaltsermächtigungen gem. § 51 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO-Doppik

2.1.5.1  Übersicht über die übertragenen Erträge nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik

Produktgruppe/Unterproduktgruppe

Übertragen auf das 

neue Haushaltsjahr

 in EUR

 Davon gebunden

 in EUR 

 Davon frei 

verfügbar

 in EUR 
Nummer Bezeichnung

1 2 3 4 5

1 0,00 0,00

2

0,00 0,00 0,00

TOP 16



Kreis Rendsburg-Eckernförde

Stabsstelle Finanzen

Schlussbilanz 31.12.2018

2.1.5.2.  Übersicht über die übertragenen Einzahlungen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik

Produktgruppe/Unterproduktgruppe

Übertragen auf das 

neue Haushaltsjahr

 in EUR

 Davon gebunden

 in EUR 

 Davon frei 

verfügbar

 in EUR 
Nummer Bezeichnung

1 2 3 4 5

Summe
0,00 0,00 0,00

TOP 16



ST05 Budgetüberschüsse 2018

Schulen
Anlage 3

Bezeichnung des Budgets Bezeichnung des Teilplanes  Erlöse  Aufwendungen 
 Zwischenergebnis 

(Ergebnishaushalt) 
 Investitionen  Ergebnis 

 

Budgetüberschuss 
 Bemerkung 

53201 BBZ Rendsburg-Eckernförde 233201 BBZ Rendsburg-Eckernförde -                   863,78 -            863,78 -                    -                   863,78 -           -                        festes Budget

53202 BBZ am NOK 233202 BBZ am NOK 93,53              294,89 -            201,36 -                    -                   201,36 -           -                        festes Budget

53204 Sternschule 221101 Sternschule - Förderzentrum S -                   236,87 -            236,87 -                    749,00 -           985,87 -           -                        

53205 Schule am Noor 221102 Schule am Noor - Förderzentrum G 488,73            3.094,66          3.583,39                  -                   3.583,39         3.583,39               

53206 Schule Hochfeld 221103 Schule Hochfeld - Förderzentrum G 1.134,22         5.538,69 -         4.404,47 -                 9.000,00         4.595,53         4.595,53               

53207 Schule An den Eichen 221104 Schule an den Eichen - Förderzentrum G 1.133,57 -        2.599,31          1.465,74                  -                   1.465,74         1.465,74               

Budgets gesamt 582,91            1.240,26 -         657,35 -                    8.251,00         7.593,65         9.644,66               

190605_Budgetüberschüsse Schule 2018 Anlage 3
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Budgetrechnung 2018

Konten der freiwilligen Leistungen

Stand: 17.04.2019

HH-Jahr

2018
Bezeichnung des Budgets

Freiwillige 

Aufwendungen

Freiwillige 

Aufwendungen

Drittmittel für 

freiwillige 

Aufwendungen

Drittmittel für 

freiwillige 

Aufwendungen

Budget-

ergebnis

Konten 

freiwillige 

Leistungen

Ausschuss FD / FB

Plan Ist Plan Ist
111103 165.900,00 193.115,23 0,00 0,00 -27.215,23 54292 HA

111402 29.400,00 31.425,90 0,00 0,00 -2.025,90 54292, 54299 HA

12101 IT-Service 111102 85.000,00 89.710,00 2.000,00 5.017,83 -1.692,17 5318; 4488 HA IT-Service

122201 4.100,00 4.100,00 0,00 0,00 0,00 5318 HA

Allgemeine 

Ordnungsverwaltung 

und Verkehr

122101 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5315 HA

Allgemeine 

Ordnungsverwaltung 

und Verkehr

24101 Veterinäraufsicht und Fleischhygiene
122102 27.000,00 27.000,00 0,00 0,00 0,00 5318 HA

Veterinär- und 

Lebensmittelaufsicht

261101 520.300,00 521.728,00 0,00 0,00 -1.428,00 5316 HA

273101 194.400,00 304.333,00 500,00 621,37 -109.811,63
54292;

 4563, 5316
HA

1.026.100,00 1.171.412,13 2.500,00 5.639,20 -142.172,93

31201 Förderung des Sportes
421101 370.500,00 370.500,00 0,00 0,00 0,00 5318; 52917;

52915
SSKB Kinder, Jugend, Sport

53208 Allgemeine Schulangelegenheiten
217101 14.600,00 14.592,73 0,00 0,00 7,27 5322 SSKB

252101 33.200,00 33.200,00 0,00 0,00 0,00 5318 SSKB

263101 256.000,00 304.987,00 0,00 0,00 -48.987,00 5318 SSKB

271101 85.600,00 86.704,68 0,00 0,00 -1.104,68 5318; 54292 SSKB

272101 469.200,00 469.246,44 0,00 0,00 -46,44
5318; 54292

SSKB

281101 14.600,00 13.821,81 0,00 0,00 778,19 5318; 54292 SSKB

1.243.700,00 1.293.052,66 0,00 0,00 -49.352,66

331102 273.200,00 306.511,53 88.200,00 171.315,54 49.804,01 5318 /4141 / SoGA

343101 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 5318 SoGA

412101 98.600,00 98.600,00 50.200,00 0,00 -50.200,00 5318 / 4141 SoGA

315101 387.000,00 1.980,85 385.000,00 0,00 19,15 5318; 4141 SoGA

315201 79.200,00 85.410,00 0,00 0,00 -6.210,00
5318

SoGA

Bezeichnung der freiwilligen Leistungen

Beiträge und Umlagen (Landkreistag, Europa-Union)

Summe Hauptausschuss

Zuschüsse an Kreistagsfraktionen/Rückzahlung von 

Fraktionszuschüssen

Beitrag Kommunaler Arbeitgeberverband (4.600€), 

Beitrag an KGSt (7.100€), Umlage Schulverein (15.500€), 

Berufe-SH.de (2.200€)

Zuschuss Kreisverkehrswacht

Zuschüsse an Tierschutzvereine

 Bürgschaftsprovision (500 €), Beitrag nordkolleg (61.000€), 

Ertragszuschuss an das nordkolleg (133.400,00€)

Zuschuss Landestheater

Mietkosten fikt. (114.100 €), Zuschuss Musikschule (141.900 

€)

Zuschuss Abend VHS (83.600 €), dän. Erwachsenenbildung 

(2.000 €)

Standbüchereien (312.000 €), Fahrbüchereien (130.500 €), 

Dän. Büchereiwesen (17.700 €)

Zuschüsse Suchtgefährdetenhilfe (12.500 €), 

Drogenberatung und -prävention (138.000 €),  

Kommunalisierte Landesmittel Suchtberatung und  - 

prävention (88.200€), Droge 70 für Suchtberatung im Kreis 

(34.500 €)

Zuschuss dezentrale Psychiatrie

Zuschüsse an die Nebenstellen

Zuschüsse Kreisseniorenrat (2.000 €), Frauenhaus (290.500 

€), Frauenberatung  (79.600 €), Landeszuweisung 

Frauenhaus und Frauenberatung, Projekt KiK (14.900€)

Summe Ausschuss für Schule, Sport, Kultur und Bildung

Zuschüsse Patenschaftsarbeit Nordschleswig (1.500 €), 

Jugend Musiziert (2.500 €), Volksbund Deutsche 

Kriegsgräberfürsorge (1.500 €), Heimatgemeinschaft Eck 

(1.100 €), Kreisverband RD für Heimatkunde und Geschichte 

(1.100 €), Beiträge an Vereine und Verbände (6.900 €)

11101 Personal

53209 Kulturwesen

41301

Eingliederungshilfen nach SGB XII, 

Suchtberatung und sozialpsychiatrischer 

Dienst

Zuschuss Betreuungsverein

Zuschüsse DLRG und Kreissportverband (320.500 €), 

Koordinierungstelle (50.000,00€)

Regionalentwicklung, 

Schul- u. Kulturwesen

Kapitaldienst Gem. Kronshagen (10.300 €) bzw. SV Gettorf 

(4.300 €)

Zuschuss Jüdisches Museum

Eingliederungshilfen u. 

sozialpsychiatrischer 

Dienst

Personal. Organisation 

und allg. Dienste

25102 Beteiligungsverwaltung

Soziale Sicherung

21101 Ordnungswesen und Verkehr

Integrationsleistungen

TOP 16



Budgetrechnung 2018

Konten der freiwilligen Leistungen

Stand: 17.04.2019

HH-Jahr

2018
Bezeichnung des Budgets

Freiwillige 

Aufwendungen

Freiwillige 

Aufwendungen

Drittmittel für 

freiwillige 

Aufwendungen

Drittmittel für 

freiwillige 

Aufwendungen

Budget-

ergebnis

Konten 

freiwillige 

Leistungen

Ausschuss FD / FBBezeichnung der freiwilligen Leistungen

331101 49.000,00 57.376,52 0,00 174,19 -8.202,33
5318; 54292

4299
SoGA

43301 Gesundheitsdienste
414101 3.200,00 2.700,00 2.500,00 0,00 -2.000,00 5318; 54292 SoGA Gesundheitsdienste

940.200,00 602.578,90 525.900,00 171.489,73 -16.789,17

362101 342.300,00 303.629,26 49.500,00 49.500,00 38.670,74

5318/ 

4141;4142; JHA

367202 559.700,00 595.426,44 514.700,00 555.873,00 5.446,56

5318 / 4141; 

4482; 

4487;4488

JHA

363201 208.800,00 207.980,00 0,00 0,00 820,00 5318 JHA

363301 2.500,00 2.383,00 0,00 0,00 117,00 5318 JHA

363901 3.500,00 3.405,29 0,00 0,00 94,71 54292 JHA

367501 547.600,00 538.990,00 100,00 6.991,86 15.501,86 5318 / 4299 JHA

1.671.900,00 1.662.869,89 564.300,00 612.364,86 57.094,97

22501 Umweltschutzmaßnahmen
561101 6.700,00 7.607,38 0,00 0,00 -907,38 5317;5322 UVBA

Wasser, Bodenschutz 

und Abfall

26501 Untere Naturschutzbehörde

554101 60.000,00 64.992,43 40.000,00 116.450,00 71.457,57 5318; 4141 UVBA
Untere 

Naturschutzbehörde

53503 Klimaschutz
511102 1.500,00 1.508,31 0,00 0,00 -8,31

54292
UVBA

Regionalentwicklung, 

Schul- und Kulturwesen

68.200,00 74.108,12 40.000,00 116.450,00 70.541,88

25701 Wirtschaftsförderung, EU
111204 49.200,00 49.127,40 0,00 0,00 72,60 5312/5318 REA

Kommunalaufsicht und 

Feuerwehrwesen

50701 Naturparke
551101 72.000,00 73.149,88 0,00 0,00 -1.149,88 5318; 54292 REA

Regionalentwicklung, 

Bauen und Schule

121.200,00 122.277,28 0,00 0,00 -1.077,28

5.071.300,00 4.926.298,98 1.132.700,00 905.943,79 -81.755,19

2.000,00 1.130,99 0,00

Summe Sozial- und Gesundheitausschuss

Zuschüsse Kreisjugendring (13.900 €), Streetworkprojekte 

(73.700 €), Projektförderung Jugendarbeit (33.800 €), 

Politische Jugendorganisationen (12.000 €), Jugendgruppen 

(84.400 €), Aufwandsentschädigung außerschul. 

Jugendarbeit (58.800 €), Jugendferienwerk (49.500 €), 

Mitarbeiterfortbildung KJR (16.200 €)

JHA

0,00 -4.424,91 5318 JHA

Summe Budgets gesamt

Zuschüsse Bahnhofsmissionen (5.600 €), 

Frauenselbsthilfegruppe Via (25.000 €), 

Migrationssozialarbeit (5.200 €), Beitrag Deutscher Verein 

für öffentl. und private Fürsorge (1.200 €) Praxis ohne 

Grenzen (12.000 €)

Zuschuss an Verein Treffpunkte Mastbrook (208.800 €)

Zuschuss Pflegeelternverein

Zuschuss Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger, 

Beiträge Schl.-Holst. Krebsgesellschaft und Gesellschaft 

zur Verhütung und Bekämpfung der Tuberkulose

Familienzentren

Beitrag Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht

Schuldendienst für Ortsentwässerungsanlagen (6.700 €)

Zuschüsse Naturschutz und Landschaftspflege (20.000 €), 

Erhaltung/Entwicklung Naturschutz-/FFH-Gebiete

 (40.000 €)

Summe Umwelt- und Bauausschuss

Mitgliedsbeitrag Klimabündnis

Beitrag Verband Deutscher Naturparke (72.000 €)

Summe Jugendhilfeausschuss

Kreisanteil INTERREG IV a

Summe Regionalentwicklungsausschuss

42301 Soziale Sicherung

31601 Jugendarbeit und Kindertagesstätten

Amtsvormundschaften, 

Betreuungsbehörde
32601

Kinder, Jugend, Sport

Unterhalt, 

Amtsvormundschaften, 

Betreuungsbehörde

Jugend- und 

Sozialdienst

Maßnahmen Aktionsprogramm Tagespflege bzw. 

Qualifikation Tagespflege
5.500,00 9.924,91 0,00

0,00 869,01

Zuschüsse Kirchenkreise Rendsburg (473.700 €) und Kiel 

(73.900 €)

5318

Soziale Sicherung

33601 Jugendhilfe

363501 Zuschüsse zur Betreuung der Amtsmündel und -pfleglinge

361201

TOP 16



Kreis Rendsburg-Eckernförde
Gesamtbilanz zum 31.12.2018 08.07.2019

Verweis 

auf

Anhang

(lfd. Nr.)

Verweis 

auf

Anhang

(lfd. Nr.)

Bezeichnung 31.12.2017 31.12.2018 Bezeichnung 31.12.2017 31.12.2018

in € in € in € in €

1 Anlagevermögen 1 Eigenkapital

11 Immaterielle Vermögensgegenstände 471.213,01 752.232,60 11 Allgemeine Rücklage 45.739.212,38 45.739.212,38

12 Sachanlagen 12 Sonderrücklagen 0,00 0,00

121 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche 

Rechte

13 Ergebnisrücklage 0,00 6.188.247,13

1.211 Grünflächen 107.822,84 107.822,84 14 vorgetragener Jahresfehlbetrag 0,00 0,00

1.212 Ackerland 87.729,84 87.729,84 15 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 6.188.247,13 19.972.549,43

1.213 Wald, Forsten 15.310,08 15.310,08 Summe Eigenkapital 51.927.459,51 71.900.008,94

1.214 Sonstige unbebaute Grundstücke 183.230,50 183.230,50

122 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 2 Sonderposten

1.221 Kinder- und Jugendeinrichtungen 465.636,36 453.880,36 21 für aufzulösende Zuschüsse 607.544,00 586.570,08

1.222 Schulen 17.448.901,15 17.166.508,39 22 für aufzulösende Zuweisungen 70.854.448,16 69.819.057,19

1.223 Wohnbauten 0,00 0,00 24 für Gebührenausgleich 3.546.984,64 3.438.451,28

1.224 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude 35.127.967,23 34.007.026,75

Summe Sonderposten
75.008.976,80 73.844.078,55

123 Infrastrukturvermögen

1.231 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 4.131.480,67 4.131.458,12 3 Rückstellungen

1.232 Brücken und Tunnel 2.459.387,00 2.386.279,00 31 Pensionsrückstellungen 55.660.269,14 59.580.901,35

1.235 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und 

Verkehrslenkungsanlagen

30.218.237,00 27.705.630,00 32 Altersteilzeitrückstellungen 000.000,00 0,00

125 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 3,00 3,00 33 Rückstellung für später entstehende Kosten 19.521.014,00 16.318.724,00

126 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 3.345.265,08 3.411.716,09 36 Verfahrensrückstellung 427.289,60 356.657,05

127 Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.138.707,84 1.386.091,26 37 Finanzausgleichsrückstellung 0,00 0,00

128 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 2.525.381,79 2.708.809,23 38 Instandhaltungsrückstellung 0,00 0,00

13 Finanzanlagen 39 Sonstige andere Rückstellungen 0,00 0,00

131 Anteile an verbundenen Unternehmen 32.007.812,89 37.007.812,89 Summe Rückstellungen 75.608.572,74 76.256.282,40

132 Beteiligungen 128.093,78 14.169.828,52

134 Ausleihungen 4 Verbindlichkeiten

1.341 an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, 

Sondervermögen

2.949.313,83 5.000.000,00 42 Verbindlichkeiten aus Krediten für 

Investitionen

1.342 Sonstige Ausleihungen 2.763.987,56 2.539.705,59 421 von verbundenen Unternehmen, 

Beteiligungen, Sondervermögen

1.550.786,38 1.128.262,24

135 Wertpapiere des Anlagevermögens 0,00 6.500.000,00 422 vom öffentlichen Bereich 0,00 0,00

Summe Anlagevermögen 135.575.481,45 159.721.075,06 423 vom privaten Kreditmarkt 2.899.431,27 284.428,51

43 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten 0,00 0,00

Aktiva Passiva
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Kreis Rendsburg-Eckernförde
Gesamtbilanz zum 31.12.2018 08.07.2019

Verweis 

auf

Anhang

(lfd. Nr.)

Verweis 

auf

Anhang

(lfd. Nr.)

Bezeichnung 31.12.2017 31.12.2018 Bezeichnung 31.12.2017 31.12.2018

Aktiva Passiva

2 Umlaufvermögen 44 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die 

Kreditaufnahmen wirtschaftlich 

gleichkommen

0,00 0,00

21 Vorräte 45 Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. 

Leistungen

2.494.325,46 3.675.235,53

211 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren 56.589,56 71.715,33 46 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 8.776.062,91 8.878.001,86

212 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte 4.585,23 8.377,66 47 Sonstige Verbindlichkeiten 20.717.084,08 22.487.677,14

22 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Summe Verbindlichkeiten
36.437.690,10 36.453.605,28

221 Öffentllich-rechtliche Forderungen aus 

Dienstleistungen

1.413.975,70 1.442.145,68

222 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen 17.072.384,11 14.105.737,06 5 Passive Rechnungsabgrenzung 393.834,58 126.179,78

223 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen 102.531,51 137.007,31

224 Sonstige privatrechtliche Forderungen 3.625,80 1.425.770,45

225 Sonstige Vermögensgegenstände 985,58 1395,90

24 Liquide Mittel 43.267.473,85 30.508.531,47

Summe Umlaufvermögen 61.922.151,34 47.700.680,86

3 Aktive Rechnungsabgrenzung 41.878.900,94 51.158.399,03

Gesamtbilanzsumme 239.376.533,73 258.580.154,95 Gesamtbilanzsumme 239.376.533,73 258.580.154,95

Nachrichtlich: Kreis Rendsburg-Eckernförde

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. GemHVO-Doppik:    24 T€1.230 T€

2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitions-

förderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 8.480 T€

3. Summe der vom Kreis übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 6.333 T€                  Landrat
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Anhang zur Schlussbilanz des Kreises Rendsburg-Eckernförde zum 31.12.2018 
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1 
 

Vorbemerkung 
 

Die Schlussbilanz beinhaltet alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, 
Verpflichtungen, Rückstellungen, Wagnisse und periodengerechten Abgrenzungen. 
Der Anhang enthält alle erforderlichen Angaben.  
Zu berücksichtigende Ereignisse nach dem Bilanzstichtag sind in der Schlussbilanz 
enthalten.  
Umstände, die der Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechenden Bildes des Vermögens, der Schulden und der Ertrags- und 
Finanzlage entgegenstehen, bestehen nicht.  
 
Von den bisherigen Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden wurde im Grundsatz 
nicht abgewichen. Die Anlagegüter werden mit dem Anschaffungswert einzeln 
bilanziert und linear abgeschrieben.  
 
Rückgabeverpflichtungen für in der Schlussbilanz ausgewiesene 
Vermögensgegenstände sowie Rücknahmeverpflichtungen für nicht ausgewiesene 
Vermögensgegenstände bestanden am Bilanzstichtag nicht.  
 
Derivative Finanzinstrumente (z. B. fremdwährungs-, zins-, wertpapier- und 
indexbezogene Optionsgeschäfte und Terminkontrakte, Zins- und Währungsswaps, 
Forward Rate Agreements und Forward Forward Deposits) bestanden am 
Schlussbilanzstichtag nicht. 
  
Verträge, die für die Beurteilung der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und 
Finanzlage des Kreises von Bedeutung sind oder werden können (z. B. wegen ihres 
Gegenstands, ihrer Laufzeit, möglicher Verpflichtungen oder aus anderen Gründen), 
bestanden am Abschlusstag nicht. 
 
Haftungsverhältnisse von Bedeutung gem. § 251 HGB (Verbindlichkeiten aus der 
Begebung und Übertragung von Wechseln, aus Bürgschaften, Wechsel- und 
Scheckbürgschaften und aus Gewährleistungsverträgen sowie aus der Bestellung 
von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten)  bestanden am Abschlusstag nicht. 
  
Rechtsstreitigkeiten und sonstige Auseinandersetzungen, die für die Beurteilung der 
Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage von Bedeutung sind, sind unter 
Ziffer B.3 aufgeführt.  
 
Störungen oder wesentliche Mängel des rechnungslegungsbezogenen internen 
Kontrollsystems lagen am Stichtag und liegen auch zurzeit nicht vor.  
 
 
Rendsburg, 08.07.2019 
 
 
 
Landrat
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A) Entwicklung des Anlage- und Umlaufvermögens 
 
1. Sachanlagen 
 
Ausweislich der Bilanz als Bestandteil der Jahresrechnung hat sich der Bestand der 
Sachanlagen im Jahr 2018 wie folgt entwickelt: 
 

Entwicklung des Bestandes an Sachanlagen 

Bezeichnung 2018 2017 2016 2015 2014 
 Euro Euro Euro Euro Euro 

    Bestand am 1.1.   97.726.273 100.364.440 109.767.040 113.817.106 115.942.081 

+ Beschaffungen lt. 
Haushaltsrechnung 

2.415.211 2.940.827 2.127.177 3.638.864 3.315.200 

+ sonstige Zuführung *1)    1.239.573  
- Verkauf der Seniorenheime 
Nortorf, Jevenstedt und 
Eckernförde 

  6.027.619   

- Verkauf Funkturm Holzbunge 55.804     
- Verkauf ehem. Kreiskinderheim      
- Verkauf Fläche Osterrönfeld     42.566 
- Verkauf Fläche Kreishafen Süd    1.121  
- Verkauf Schullandheim Wyk auf 
Föhr 

   1.661.449  

- Verkauf der Büchereizentrale    599.262  
- Verkauf Straßengrundstück K 
77, Lütte Hede 

   33.472  

- Abschreibungen, sonstige 
Wertveränderungen 

5.581.952 5.578.994 
 

5.502.158 6.633.202 5.377.459 

- Wertänderung Eröffnungsbilanz 
*2) 

     

= Bestand am 31.12.   94.503.728 97.726.273 100.364.440 109.767.040 113.817.106 

      

      

*1)        2015: a) Korrektur aus dem Verkauf des Kreiskinderheimes in Eckernförde (1.239.573,07€) 

 
Die wesentlichen Veränderungen des Sachvermögens erfolgte durch den Verkauf 
des Funkturms Holzbunge sowie einige Verschrottungen.  
 
2. Finanzanlagen (Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere) 
 
Neben den Sachvermögen verfügt der Kreis über weiteres Finanzvermögen in Form 
von Beteiligungen an verschiedenen Unternehmen und Darlehensforderungen. 
Bei den Unternehmensbeteiligungen handelt es sich um sehr unterschiedliche 
Fallgestaltungen in einer Spannbreite von 100 % Anteil am Unternehmen (Imland 
GmbH –Kreiskrankenhäuser) bis hin zu eher symbolischen Beteiligungen. 
 
Die Beteiligungen des Kreises an der E.ON Hanse AG und an der AWR sind an die 
Wirtschaftsförderungsgesellschaft abgetreten bzw. an diese verkauft.  
 
Zudem hält der Kreis Aktienanteile an der HanseWerk AG, die von der WFG 
übernommen wurden.  
 
Die Darlehensforderungen des Kreises beruhen überwiegend auf den in früheren 
Jahren zu verschiedenen Zwecken gewährten Förderdarlehen (z.B. 
Arbeitgeberdarlehen, Altenheimbau, sozialer Wohnungsbau). In der Bilanz 2018 sind 
folgende Bestandsbewegungen nachgewiesen:  
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Darlehensforderungen und Beteiligungen des Kreises im Haushaltsjahr 2018 (Stand 30.04.2019) 

Bezeichnung Zugänge Abgänge Bestand am 
 lt. JRechn. sonstige lt. JRechn. sonstige 31.12.2018 
 Euro Euro Euro Euro Euro 

Darlehensforderungen:      
Arbeitgeberdarlehen   1.927  1.511 
Wohnungsbaudarlehen   195.070  1.884.734 
Darlehen an die WFG          1.590.335  113.200 
Imland GmbH 5.000.000  1.245.779  5.000.000 
nordkolleg GmbH     2 
Gemeinde Altenholz   26.667  186.667 
sonstige Darlehen   531  25.999 

Zwischensumme Darlehen  5.000.000 0,00 3.060.309 0 7.212.113 

 
Beteiligungen: 

     

Landestheater u. Sinfonieorch.     431.212 
nordkolleg rendsburg GmbH     70.958 
Wirtschaftsförderungsgesellsch.     13.065.746 
GOES     9.345 
Imland GmbH 5.000.000    23.942.067 
Verkehrsservice-GmbH     868 
Familienhorizonte gGmbH     52.134 
RKiSH     1 
ITVSH     2.500 
HanseWerk 1.590.335    1.590.335 
KOSOZ 0,00    2.500 

Zwischensumme Beteiligungen 6.590.335 0,00 0,00 0,00 39.167.666 

Beteiligungen und Darlehen insg. 11.590.335 0,00 3.060.309 0,00 46.379.779 

      

      

  
Bei den ausgewiesenen Veränderungen handelt es sich um folgende Einzelposten: 

  
Zu-/Abgänge lt. Haushaltsrechnung  

  Planmäßige Tilgungsraten für die vom Kreis gewährten Darlehen (diverse HHst.) -1.814.530 

  Abgang wg. Aufrechnung Ansprüche Seniorenhäuser imland GmbH -1.245.779 

 Zugang wg. Gewährung eines Kassenkredites zur Wahrung der Liquidität an die imland 
GmbH  

5.000.000 
_________ 
1.939.691 

 
Zu-/Abgänge lt. Haushaltsrechnung bei Beteiligungen 

 

  Zugang wg. Erhöhung Eigenkapital imland GmbH 5.000.000 

 Zugang wg. Übernahme HanseWerk AG –Aktien von der WFG   1.590.335 
_________ 
6.590.335 

 
Der Stand der Darlehensforderungen und Beteiligungen zum 30.04.2019 wurde im 
Rahmen der Jahresabschlussprüfung durch das Rechnungsprüfungsamt betrachtet. 
Hierbei wurde festgestellt, dass der Zugang bei den Beteiligungen in Höhe von 
1.590.335,00 €, resultierend aus der Übernahme der HanseWerk AG – Aktien von 
der WFG, nur ein Teil einer Gesamtsumme in Höhe von 14.041.735,00 € ist.  
Laut Kreistagsbeschluss vom 17.12.2018 sollte die WFG die beiden noch 
bestehenden Darlehen in Höhe von 1.590.335,00 €  und 113.200,00 € zurückzahlen 
und ihre gesamten Rücklagen i.H.v. 12.338.199,69 € an den Kreis ausschütten. Im 
Gegenzug sollte dieser HanseWerk-Aktien der WFG in Höhe von 14.041.735,00 € 
übernehmen.  
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Dieser Vorgang wurde nun auch buchhalterisch umgesetzt und hat folgende 
Auswirkungen auf die Darlehensforderungen und Beteiligungen: 
 

Darlehensforderungen und Beteiligungen des Kreises im Haushaltsjahr 2018 (Stand 30.06.2019) 

Bezeichnung Zugänge Abgänge Bestand am 
 lt. JRechn. sonstige lt. JRechn. sonstige 31.12.2018 
 Euro Euro Euro Euro Euro 

Darlehensforderungen:      
Arbeitgeberdarlehen   1.927  1.511 
Wohnungsbaudarlehen   195.070  1.884.734 
Darlehen an die WFG          1.703.535  0 
Imland GmbH 5.000.000  1.245.779  5.000.000 
nordkolleg GmbH     2 
Gemeinde Altenholz   26.667  186.667 
sonstige Darlehen   531  25.999 

Zwischensumme Darlehen  5.000.000 0,00 3.173.509 0 7.098.913 

 
Beteiligungen: 

     

Landestheater u. Sinfonieorch.     431.212 
nordkolleg rendsburg GmbH     70.958 
Wirtschaftsförderungsgesellsch.     13.065.746 
GOES     9.345 
Imland GmbH 5.000.000    23.942.067 
Verkehrsservice-GmbH     868 
Familienhorizonte gGmbH     52.134 
RKiSH     1 
ITVSH     2.500 
HanseWerk 14.041.735    14.041.735 
KOSOZ     2.500 

Zwischensumme Beteiligungen 19.041.735 0,00 0,00 0,00 51.619.066 

Beteiligungen und Darlehen insg. 24.041.735 0,00 3.173.509 0,00 58.717.979 

      

      

  
Bei den ausgewiesenen Veränderungen handelt es sich um folgende Einzelposten: 

  
Zu-/Abgänge lt. Haushaltsrechnung bei Darlehensforderungen  

  Planmäßige Tilgungsraten für die vom Kreis gewährten Darlehen (diverse HHst.) -1.927.730 

  Abgang wg. Aufrechnung Ansprüche Seniorenhäuser imland GmbH -1.245.779 

 Zugang wg. Gewährung eines Kassenkredites zur Wahrung der Liquidität an die imland 
GmbH  

5.000.000 
_________ 
1.826.491 

 
Zu-/Abgänge lt. Haushaltsrechnung bei Beteiligungen  

  Zugang wg. Erhöhung Eigenkapital imland GmbH 5.000.000 

 Zugang wg. Übernahme HanseWerk AG –Aktien von der WFG   14.041.735 
_________ 
19.041.735 
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Die Entwicklung der Finanzanlagen in den letzten Jahren stellt sich nach den o.g. wie 
folgt dar: 
 

Darlehensforderungen und Beteiligungen am 31.12. eines Haushaltsjahres 

Bezeichnung 2018 2017 2016 2015 2014 
 Euro Euro Euro Euro Euro 

Arbeitgeberdarlehen 1.511 3.438 5.321 8.553 12.697 
Wohnungsbaudarlehen 1.884.734 2.079.532 3.201.086 3.379.738 3.747.506 
Darlehen an die RKiSH 0 0 0 0 0 
Darlehen an die WFG 113.200 1.703.535 1.703.535 1.703.535 1.703.535 
Darl. an Imland GmbH 5.000.000 1.245.779 1.245.779 1.346.947 1.444.615 
Darl. an nordkolleg GmbH 2 2 2 2 2 
sonstige Darlehen 212.666 239.863 267.061 294.258 321.455 

Zwischensumme Darlehen  7.098.913 5.272.149 6.422.784 6.733.033 7.229.811 
Beteiligungen 39.167.666 32.577.332 32.577.332 32.574.832 32.574.832 

Zusammen  46.379.779 37.849.481 39.000.116 39.307.865 39.804.643 

 
Nach Berücksichtigung der o.g. Änderungen im Jahresabschluss 2018 stellt sich die 
Entwicklung der Finanzanlagen in den letzten Jahren wie folgt dar: 
 

Darlehensforderungen und Beteiligungen am 31.12. eines Haushaltsjahres 

Bezeichnung 2018 2017 2016 2015 2014 
 Euro Euro Euro Euro Euro 

Arbeitgeberdarlehen 1.511 3.438 5.321 8.553 12.697 
Wohnungsbaudarlehen 1.884.734 2.079.532 3.201.086 3.379.738 3.747.506 
Darlehen an die RKiSH 0 0 0 0 0 
Darlehen an die WFG 0 1.703.535 1.703.535 1.703.535 1.703.535 
Darl. an Imland GmbH 5.000.000 1.245.779 1.245.779 1.346.947 1.444.615 
Darl. an nordkolleg GmbH 2 2 2 2 2 
sonstige Darlehen 212.666 239.863 267.061 294.258 321.455 

Zwischensumme Darlehen  7.212.113 5.272.149 6.422.784 6.733.033 7.229.811 
Beteiligungen 51.619.066 32.577.332 32.577.332 32.574.832 32.574.832 

Zusammen  58.717.979 37.849.481 39.000.116 39.307.865 39.804.643 

 
 
Wertpapiere des Anlagevermögens 

Der Kreis Rendsburg-Eckernförde verfügt zum 31.12.2018 über ein Depot bei der Sparkasse 
Mittelholstein in Höhe von 6.500.000,00 €. Durch die Anlage in diesem Depot werden 
teilweise die liquiden Mittel für die Nachsorgerücklage vorgehalten.  
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3. Umlaufvermögen 
Neben dem Anlagevermögen wird in der Bilanz das Umlaufvermögen des Kreises 
dargestellt. Genannt seien hier Vorräte, Forderungen und die liquiden Mittel. 
 

Umlaufvermögen am 31.12. eines Haushaltsjahres 

Bezeichnung 2018 2017 2016 2015 2014 
 Euro Euro Euro Euro Euro 

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 71.715 56.590 81.624 100.064 94.660 
Sonstige Vorräte 8.378 4.585 3.407 5.080 3.664 
Öffentlich-rechtl. Forderungen aus 
Dienstleistungen 

1.442.146 1.413.976 1.442.987 1.485.815 685.418 

Sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen 14.105.737 17.072.384 10.479.780 7.538.654 7.487.451 
Privatrechtl. Ford. aus Dienstl. 137.007 102.532 89.707 110.775 33.524 
Sonst. privat-rechtl. Forderungen 1.425.770 3.626 1.082.923 2.746.606 1.119.534 
Sonstige Vermögensgegenstände 1.396 986 736 876 727 

Zwischensumme. Vorräte, 
Forderungen  

 
17.192.149 

 
18.654.679 

 
13.181.164 

 
11.987.870 

 
9.424.978 

Liquide Mittel 30.508.531 43.267.474 24.650.590 26.934.208 28.001.998 

Zusammen  47.700.680 61.922.151 37.831.754 38.912.078 37.426.976 

      
 

 
Die sonstigen öffentlich-rechtl. Forderungen beinhalten unter anderem Forderungen  
 

 gegenüber Kommunen aus der Abrechnung der Schulkostenbeiträge für die 
Förderzentren und der Schülerbeförderung und  

 gegenüber dem Bund im Rahmen von Vereinbarungen mit der Klimaschutzstelle. 
 
Daneben sind die Forderungen des Kreises aus den nicht in der Finanzbuchhaltung 
gebuchten Fachverfahren (Sozial- und Jugendhilfe – 2.631.542,56 € -  und der 
Bußgeldstelle – 946.000,48 €) erfasst. 
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B) Entwicklung des Eigenkapitals, der Sonderposten, der Rückstellungen und 
der Verbindlichkeiten 
 
1. Eigenkapital 
 
Das Eigenkapital des Kreises ergibt sich aus der Summe der Allgemeinen Rücklage, 
der Sonderrücklage, der Ergebnisrücklage, eines vorgetragenen Jahresfehlbetrag 
und des Jahresüberschusses oder des Jahresfehlbetrages. Die Jahresfehlbeträge 
werden im Minus dargestellt und mindern das Eigenkapital. 
 
Im Laufe des Haushaltsjahres 2018 wurden die nachfolgenden Veränderungen im 
Eigenkapital vorgenommen: 
 

Entwicklung des Eigenkapitals des Kreises im Haushaltsjahr 2018 

Bezeichnung                         darunter 
 des Kreises 

insgesamt 
Allgemeine 
Rücklage 

Ergebnis-
rücklage 

Jahresüberschuss/-
fehlbeträge 

 Euro Euro Euro Euro 

Eigenkapital am 01.01.2018 51.927.460 45.739.212 0 6.188.247 

Verwendung Überschuss 2017   6.188.247 -6.188.247 
Jahresüberschuss 2018 + 7.634.350   +7.634.350 
sonstige Veränderungen 0  0  

Eigenkapital am 31.12.2018 59.561.810 45.739.212 6.188.247 7.634.350 

 
Die obige Übersicht zeigt den Stand des Eigenkapitals des Kreises zum 31.12.2018 
(Stand JA 30.04.2019)  
 
Durch den bereits unter Punkt A.2 angesprochenen Beschluss des Kreistags vom 
17.12.2018 und die damit verbundene Rücklagen-Ausschüttung der WFG in Höhe 
von 12.338.199,69 € erhöht sich das Eigenkapital des Kreises erheblich.  
Da die Ausschüttung einen Finanzertrag darstellt, steigt der Jahresüberschuss 2018 
von 7.634.350 € auf 19.972.549 €.  
 
Auswirkungen auf das Eigenkapital können der folgenden Übersicht entnommen 
werden:  
 

Entwicklung des Eigenkapitals des Kreises im Haushaltsjahr 2018 

Bezeichnung                         darunter 
 des Kreises 

insgesamt 
Allgemeine 
Rücklage 

Ergebnis-
rücklage 

Jahresüberschuss/-
fehlbeträge 

 Euro Euro Euro Euro 

Eigenkapital am 01.01.2018 51.927.460 45.739.212 0 6.188.247 

Verwendung Überschuss 2017   6.188.247 -6.188.247 
Jahresüberschuss 2018 (Stand 
30.04.2019) 

+ 7.634.350   +7.634.350 

sonstige Veränderungen 0  0  

Eigenkapital am 31.12.2018 
(Stand 30.04.2019) 

59.561.810 45.739.212 6.188.247 7.634.350 

Erhöhung Jahresüberschuss 2018 
durch Ausschüttung WFG 

+ 12.338.199   +12.338.199 

Eigenkapital am 31.12.2018 
(Stand 30.06.2019) 

71.900.009 45.739.212 6.188.247 19.972.549 
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2. Sonderposten 
 
Sonderposten sind für zweckgebundene Zuwendungen (Zuschüsse und 
Zuweisungen) und Kostenüberdeckungen in den Gebührenhaushalten. 
 

Entwicklung der Sonderposten des Kreises im Haushaltsjahr 2018 

Bezeichnung                         darunter 
 Sonderposten 

des Kreises 
insgesamt 

für 
aufzulösende 
Zuschüsse 

für aufzulösende 
Zuweisungen 

für Gebühren-
ausgleich 

 Euro Euro Euro Euro 

Sonderposten am 01.01.2018 75.008.976 607.544 70.854.448 3.546.985 

+ Zugänge neue 
Zuwendungen (abzüglich 
Erstattungen) 

+ 5.166.881  + 5.166.881  

+ Zugänge aus 
Verbindlichkeiten *) 

 
 

  
 

 

+ sonstige Zugänge     
- Abgänge Auflösung **) -6.331.779 -20.974 -6.202.272 -108.533 
- Wertveränderungen     

Sonderposten am 31.12.2018 73.844.078 586.570 69.819.057 3.438.451 

*) aus Landesmitteln für die Koordinierungsstelle (Verbindlichkeiten aus Vorjahren) 
**) Entnahme an Gebührenausgleichsrücklage Abfallbeseitigung = 108.533,36 €) 

 
 
3. Rückstellungen  
 
Rückstellungen werden gebildet, wenn eine Verpflichtung dem Grunde nach vorliegt, 
die Höhe und der Zeitpunkt jedoch ungewiss sind. Rückstellungen sind insbesondere 
zu bilden für am Bilanzstichtag bestehende ungewisse Verbindlichkeiten und für 
drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und darüber hinaus für bestimmte 
im abgelaufenen Geschäftsjahr unterlassene Instandhaltungen.  
 
Folgende Rückstellungen werden in der Bilanz dargestellt: 
 

 Pensionsrück
stellung 

Altersteilzeit-
rückstellung 

Rückstellung für 
später ent-

stehende Kosten 

Verfahrens-
rückstellung 

Instandhalt.-
rückstellung 

Sonst. 
Rück-
stellun

gen 
Bestand am 01.01.2018 55.660.69 0 19.521.014 427.289 0 0 

+ Zuführungen  6.170.156   77.840   
+ sonstige Zugänge *)       
- Verbrauch 2018    35.325   
- Auflösungen  2.249.523  3.202.290 113.148   
- sonstige Abgänge       

Bestand am 31.12.2018 59.580.901 0 16.318.724 356.657 0 0 

*) Aufwendungen aus Korrektur  der Rückstellung für die Nachsorge der Abfalldeponie Alt Duvenstedt 
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4. Verbindlichkeiten 
 
Der Bilanzausweis der Verbindlichkeiten orientiert sich im Wesentlichen an den Arten 
der Verbindlichkeiten. Dabei wird unterschieden zwischen 
 
a) aus Krediten für Investitionen 
 

Verbindlichkeiten aus Krediten 
für Investi-
tionen und 

Kassenkredit 

darunter 
Kredite von 

verbundenen 
Unternehmen 

Kredite vom 
öffentlichen 

Bereich 

Kredite vom 
privaten 

Kreditmarkt 

Kredite zur Liquiditäts-
sicherung 

Bestand am 01.01.2018 4.450.218 1.550.786 0 2.899.431 0 

+ Kreditaufnahmen 0 0  0  
- Tilgungen 3.037.527 422.524  2.615.003  
Bestand am 31.12.2018 1.412.691 1.128.262 0 284.428 0 

Nachrichtl.: innere Darlehen 0     
Gesamt am 31.12.2018 1.412.691     

 
Die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten in den letzten Jahren stellt sich 
wie folgt dar: 
 

Entwicklung der Kreditschulden des Kreises einschließlich innerer Darlehen 

Bezeichnung 2018 2017 2016 2015 2014 
 Euro Euro Euro Euro Euro 

Schuldenstand am 1.1.  4.450.218 12.409.523 16.541.220 19.771.639 22.185.403 

+ Kreditaufnahmen 0 0 0 0 0 
- nicht in Anspruch genommene 
Restkreditermächtigung 

0 0 0 0 0 

- Tilgung 3.037.527 7.959.296 4.131.697 3.230.419 2.413.764 

Schuldenstand am 31.12. 1.412.691 4.450.218 12.409.523 16.541.220 19.771.639 

mithin Neuverschuldung (+) 
/Schuldenabbau (-) 

-3.037.527 -7.959.296 -4.131.697 -3.230.419 -2.413.764 

 
b) aus Lieferungen und Leistungen 
 
Bestand am 01.01.2018 2.494.325 

+ Zuführungen (offene Rechnungen) 1.586.524 
+ Verbindlichkeiten für Aufträge des Liegenschaftsmanagements im Rahmen 
der baulichen Unterhaltung 
+ Verbindlichkeiten f. die Wartung der Software des Umweltamtes                                                                                                                   

 
1.683.157 

0 
+ Verbindlichkeit für die Bewertung von Altstandorten 
+ Verbindlichkeiten Sonderprogramm Bildung 

128.357 
40.206 

- Auflösungen durch Auszahlung - 2.250.223 
- Auflösungen durch Bestandveränderung              -7.110 

Bestand am 31.12.2018 3.675.236 

 
c) aus Transferleistungen 
 
Bestand am 01.01.2018 8.776.063 

+ Zuführungen (offene Leistungen) 2.630.365 
+ Verbindlichkeit ggü.den Berufl. Bildungszentren (Budgetzuweisungen 2018) 589.987 
+ Verbindlichkeit Zuschuss Frühe Hilfen 20.000 
+ Verbindlichkeiten Wirtschaftliche Jugendhilfe außerhalb u. in Einrichtungen 1.737.765 
+ Verbindlichkeit gegenüber dem Land Rückzahlungen Fördermittel Integration                                                 31.026         
+ Verbindlichkeiten Abrechnung SGB V 2.253.750 
+ Zuschüsse an übrige (Zuschuss der Sparkasse aus 2017) 49.091 
- Auflösungen durch Auszahlung -6.546.528 
- Auflösung durch Bestandsveränderung  -663.517 

Bestand am 31.12.2018 8.878.002 
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d) sonstige Verbindlichkeiten 
 

Sonstige Verbindlichkeiten am 31.12. eines Haushaltsjahres 
Bezeichnung 2018 2017 2016 2015 2014 

 Euro Euro Euro Euro Euro 

Überschüsse der Koordinierungsstelle für 
soziale Hilfen 
(3791400200) 

0 0 0 765.278 902.449 

Schulkostenbeiträge (SKB)  an eigene 
Berufliche Bildungszentren 

0 0 0 0 0 

Personalkostenabr. Handwerkskammer 
(3791005455) 

0 0 0 1.276 1.276 

Abr. Personal- und Verwaltungskosten 
Jobcenter SGB II mit der BA 
(3791031210) 

0 0 0 133.219 0 

Sozialhilfe mit dem überörtlichen Träger 
(3791540200) 

898.230 898.230 0 95.196 30.976 

Förderzentren – Erstattung an das Land 
gem. § 113 SchulG  
(3791005451) 

0 24.963 24.963 98.914 110.200 

Kostenerstattung gem. § 33 SGB VIII 
(Hilfen zur Erziehung) (3791005452) 

0 0 0 128.216 0 

Erstattungsanspruch der/s Pflegekassen/ 
Landes für Zuw. f. Pflegestützpunkte 
(3791054519) 

8.540 8.540 30.747 46.199 150.789 

Zuw. f. Leistungen zur Verbesserung u. 
Sicherstellung d. Badewasserqualität 
(3791005611) 

0 0 0 0 0 

Asylaufwendungen m.d. überörtl. Träger 
(3791540900) 

0 0 0 766.496 0 

Verbindlichkeiten aus Überzahlungen 
Miete (3791000160) 

4.715 4.715 4.715 0 0 

Sicherheitsleistungen in 
Baugenehmigungsverfahren (379133) 

1.048 1.048 -871 -913 18.242 

Ausgleichsleist. für Eingriffe in die Natur 
(379161) 

2.620.511 3.050.375 3.468.424 4.558.644 162.315 

Sicherheitseinbehalte bei investiven 
Vorhaben und baulicher Unterhaltung 
(379181/82/83) 

0 0 2.100 2.100 2.100 

Zuwendung des Landes für GIK-Mittel 
(379188) 

0 0 0 0 0 

Weiterzuleitende Abfallentgelte 
(3791005371) 

0 0 0 0 0 

Personalkosten (3791922) 90.000 0 0 0 0 

Kreisbesoldung – Ausz. an Mitarbeiter 
(37915) 

0 0 0 0 -324.296 

Kreisbesoldung – Steuern (37919222) 0 0 0 0 0 

Überstundenabgeltung (3791950999) 0 0 0 0 0 

Fortbildungsmaßnahmen (3791052622) 26.578 12.131 3.803 22.479 19.467 

Verbindlichkeit Einrichtung Repair-Cafe 
(379105458) 

0 20.000 20.000 0 0 

Allgemeines Innerer Dienst (3791922100) 0 0 0 -110 0 

Projektkosten der Gleichstellungsstelle 
(3791000025) 

0 6.000 6.000 6.000 0 

Führerschein-/Zulassungsgebühren des 
Kraftfahrtbundesamtes (1691231/2/3) 

-92.919 -15.637 5.822 3.392 1.510 

Personalkosten KOSOZ an Dataport 
(3791005458) 

0 0 0 25.000 0 

Landesmittel Katastrophenschutz 
(3791001281) 

0 0 0 13.938 13.938 
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Sonstige Verbindlichkeiten am 31.12. eines Haushaltsjahres 
Bezeichnung 2018 2017 2016 2015 2014 

 Euro Euro Euro Euro Euro 

Unterhaltsleistungen (1691321) 12.464 12.464 12.464 12.464 12.464 

Beistandschaften (1691329) 43.651 46.192 32.498 42.291 34.827 

Fachkraft WFBM (3791004002) 0 0 2.511 2.511 2.920 

Gutachten Optimierung ÖPNV 
(3791543181) 

0 0 0 110.055 0 

Schulkostenbeiträge verschiedene Gem. 
(3791005452) 

0 -458 1.347 1.674.414 1.036.483 

Schulkostenbeiträge an div. 
(3791221104/221105/233108/233202/243
101 ab 2016 vorher 3791005458) 

2.560.698 789.340 1.697.113 683.639 794.272 

Verbindlichkeiten für Klimaschutz 
(3791511101) 

134.300 75.703 26.898 5.198 5.198 

Betriebs-/Pers.-Kosten FS Landwirtschaft 
(3791254000) 

0 0 0 0 0 

Abr. für Schülerbeförderung (3791000290) 201.767 135.990 135.990 146.000 89.000 

Abrechnungen ÖPNV (3791005471) 1.196.857 1.182.874 881.216 687.286 725.959 

Nationaler Integrationsplan 0 0 0 0 35.000 

Abrechnung KUBUS Stabsstelle Finanzen 
(3791543181) 

0 0 0 8.080 8.080 

Studie zum Nationalsozialismus 
(3791543181)  

0 -653 0 9.193 24.394 

Sachkosten für Kulturbeauftragten 
(3791281101) 

3.000 25.952 19.148 26.367 26.367 

Kosten für QR-Code und Web-Portal 
(3791543181) 

0 -79 0 0 0 

Sozialstaffel 2014 0 0 0 0 21.126 

Restzahlungen Nachsorge an AWR 2015 
(3791005455) 

0 0 386.837 173.289 0 

Supervision Schule an den Eichen 2015 
(3791543181) 

0 133 133 7.400 0 

Abfallentsorgung Kreis Plön 2015 
(3791005452) 

0 0 0 22.609 0 

Bewertung Altstandorte (3791543181) 62.072 90.899 66.349 0 0 

Auswahl Führungspersonen (3791543181) 45.000 45.000 0 0 0 

Erstattung an Land wg. 
Qualitätsentwicklung in KiTas 
(3791054519) 

41.711 41.711 41.711 0 0 

Erstattung an Land zusätzliche Schäden 
an K82 (3791054519) 

0 0 253.000 0 0 

Noch nicht verwendete Spenden 
(379150100) 

0 0 0 0 0 

Landeszuschuss Erstbewertung 
Bodenschutz (3791054519) 

0 0 550 0 0 

Radwegsanierungsmaßnahmen 
(3791054519) 

0 906.800 0 0 0 

Deckenerneuerungsprogramm 
(3791054519) 

6.900.000 3.038.000 0 0 0 

Komplemäntärmittel KatSchutz 
(3791054519) 

17.442 11.452 0 0 0 

Integrationspauschale (3791005452) 834.498 1.277.750 0 0 0 

Umzugskosten Akten FD 2.3 
(3791054299) 

8.177 32.000 0 0 0 

Prozeßbegleitung FD 5.1 (3791543181) 284 1.400 0 0 0 

Verbindlichkeit Projekt Abfallvermeidung 
(379105458) 

10.000 0 0 0 0 

Beratung CAF 2018 (3791111203) 21.348 0 0 0 0 

Einführung butler 21 FD 4.1 (3791054299) 9.700 0 0 0 0 

Sachwertverfahren Gutachterausschuss 6.290 0 0 0 0 
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Sonstige Verbindlichkeiten am 31.12. eines Haushaltsjahres 
Bezeichnung 2018 2017 2016 2015 2014 

 Euro Euro Euro Euro Euro 

(3791543181) 

Kassenüberschüsse (37917) 1.648 1.648 675 349 359 

Durchlaufende Gelder Verwahr (37919) 2.078.713 59.636 147.975 22.180 123.613 

Sonstige Verbindlichkeiten (offene Re.) 
(3791) 

4.741.354 8.932.965 4.468.911 3.375.297 3.687.997 

Summe: 22.487.677    20.717.084 11.741.029 13.673.946 7.717.025 
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Kreis Rendsburg-Eckernförde

Stabsstelle Finanzen

Schlussbilanz 31.12.2018

2.1. Anhang

2.1.1. Forderungsspiegel

bis zu 1 Jahr 

in EUR

1 bis 5 Jahre in 

EUR

mehr als 5 Jahre 

in EUR
1 2 3 4 5 6 8

161 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen 

aus Dienstleistungen
1.442.145,68 1.442.145,68 0,00 0,00 1.413.975,70

169 2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche 

Forderungen
14.105.737,06 14.105.737,06 0,00 0,00 17.072.384,11

171 2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus 

Dienstleistungen
137.007,31 137.007,31 0,00 0,00 102.531,51

179 2.2.4 Sonstige privatrechtliche 

Forderungen
1.425.770,45 1.425.770,45 0,00 0,00 3.625,80

178 2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände
1.395,90 1.395,90 0,00 0,00 985,58

Summe 17.112.056,40 17.112.056,40 0,00 0,00 18.593.502,70

mit einer Restlaufzeit von

Art der Forderung

Gesamtbetrag des 

Haushaltsjahres

Gesamtbetrag 

des Vorjahres
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Kreis Rendsburg-Eckernförde

Stabsstelle Finanzen

Schlussbilanz 31.12.2018

2.1.2. Verbindlichkeitenspiegel

bis zu 1 Jahr 

in EUR

1 bis 5 Jahre in 

EUR

mehr als 5 Jahre 

in EUR
1 2 3 4 5 6 8

30 4.1. Anleihen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 4.2  Verbindlichkeiten aus Krediten für 

Investitionen
1.412.690,75 0,00 1.128.262,24 284.428,51 4.450.217,65

321- 4.2.1 von verbundenen Unternehmen, 

Beteiligungen, Sondervermögen
1.128.262,24 0,00 1.128.262,24 0,00 1.550.786,38

321- 4.2.2 vom öffentlichen Bereich 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

321- 4.2.3 vom privaten Kreditmarkt 284.428,51 0,00 0,00 284.428,51 2.899.431,27

33 4.3  Verbindlichkeiten aus 

Kassenkrediten
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

34 4.4  Verbindlichkeiten aus Vorgängen, 

die Kreditaufnahmen wirtschaftlich 

gleichkommen

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

35 4.5  Verbindlichkeiten aus Lieferung und 

Leistung
3.675.235,53 3.675.235,53 0,00 0,00 2.494.325,46

36 4.6  Verbindlichkeiten aus 

Transferleistungen
8.878.001,86 8.878.001,86 0,00 0,00 8.776.062,91

37 4.7  Sonstige Verbindlichkeiten 22.487.677,14 22.487.677,14 0,00 0,00 20.717.084,08

Summe 36.453.605,28 35.040.914,53 1.128.262,24 284.428,51 36.437.690,10

Nachrichtlich

Schulden aus Vorgängen, die 

Kreditaufnahmen wirtschaftlich 

gleichkommen, soweit nicht in 

Bilanzposition 4.4 enthalten

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Schulden der Sondervermögen mit 

Sonderrechnung

 - aus Krediten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 - aus Vorgängen die Kreditaufnahmen 

wirtschaftlich gleichkommen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

mit einer Restlaufzeit von

Art der Verbindlichkeit

Gesamtbetrag des 

Haushaltsjahres

Gesamtbetrag 

des Vorjahres
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Kreis Rendsburg-Eckernförde

Stabsstelle Finanzen

Schlussbilanz 31.12.2017

2.1.3  Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften

Name

Stamm-

kapital

Anteil des Kreises

am Stammkapital

Gewinnabführung

Verlustabdeckung ( - )

Umlagen ( - ) Bemerkungen

TEUR TEUR %

Vorvorjahr

2016

TEUR

Vorjahr

2017

TEUR

Rechnungs-

jahr 2018

TEUR

I. Sondervermögen

- - - - -

II. Zweckverbände

1 Zweckverband "Sparkasse Rendsburg-Eckernförde" - - - - - -

Im Zuge der  Fusion der 

Sparkassen Eckernförde, Kiel und 

Kreis Plön wurde zum 01.01.2007 

der Zweckverband "Förde 

Sparkasse" gegründet. Dieser 

besteht aus Mitgliedern der Stadt 

Kiel (52,1 %), des Zweckverbandes 

Sparkasse Rendsburg-Eckernförde 

(20,6 %) und des Zweckverbandes 

Sparkasse Kreis Plön (27,3 %). Der 

Haftungsanteil des Kreises am 

Zweckverband Spk. RD-ECK 

beträgt 48,6 %.

III. Gesellschaften

1
Imland GmbH - Kreiskrankenhäuser und Kreis-

Seniorenheime
520,0 520,0 100,0

2 Personal-Service GmbH 25,0 25,0 100,0 Tochtergesellschaft zu Ziffer 1

3 Ausbildungsbildungszentrum Mittelholstein gGmbH 25,0 25,0 100,0 Tochtergesellschaft zu Ziffer 1

4 imland MVZ GmbH 25,0 25,0 100,0 Tochtergesellschaft zu Ziffer 1

5 WFG Infrastruktur GmbH 3.000,0 2.884,8 96,16

6 WFG GmbH & Co. KG 0,0 0,0 100,00 Tochtergesellschaft zu Ziffer 5

7 WFG Verwaltungsgesellschaft mbH 25,0 25,0 100,00 Tochtergesellschaft zu Ziffer 5

8 Kiel Region GmbH 50,0 18,3 36,6 Tochtergesellschaft zu Ziffer 5

9 Rendsburg Port Authority GmbH 300,0 100,0 33,33 Tochtergesellschaft zu Ziffer 5

10
Abfallwirtschaftsgesellschaft Rendsburg-

Eckernförde mbH
3.296,3 1.681,1 51,0

Die Stammanteile des Kreises sind 

an die WFG abgetreten.

Mit Tochtergesellschaften

11) Abfallwirtschaftszentrum 

Rendsburg Betriebs-GmbH

12) AWR BioEnergie GmbH

11
Abfallwirtschaftszentrum Rendsburg Betriebsgesellschaft 

mbH
1.124,9 124,9 100,0 Tochtergesellschaft zu Ziffer 10

12 AWR BioEnergie GmbH 500,0 365,0 73,0 Tochtergesellschaft zu Ziffer 10

13
Rettungsdienst-Kooperation in Schleswig-Holstein

(RKiSH) GmbH
125,0 25,0 20,0

14 nordkolleg rendsburg GmbH 151,0 61,0 40,4 - - -

15
Schleswig-Holsteinische Landestheater und 

Sinfonieorchester GmbH
38,4 3,7 9,60

16 HanseWerk AG 267.357,0 10.248,0 3,83
Kreisanteile sind der 

WFG gewidmet   

17 Nahverkehrsbund Schleswig-Holstein GmbH 26,1 0,9 3,33

18
Gesellschaft für die Organisation der Entsorgung von

Sonderabfällen mbH (GOES), Kiel
300,0 5,1 1,68

19 Familienhorizonte gGmbH 100,0 21,0 21,0

IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO

1 Berufsbildungszentrum Rendsburg-Eckernförde - - -
Eigenkapital: Übertragung 

bewegliches Vermögen

2 Berufsbildungszentrum am Nord-Ostsee-Kanal - - -
Eigenkapital: Übertragung 

bewegliches Vermögen

V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ

- - - - -

VI. andere Anstalten, die vom Kreis getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen
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Name

Stamm-

kapital

Anteil des Kreises

am Stammkapital

Gewinnabführung

Verlustabdeckung ( - )

Umlagen ( - ) Bemerkungen

TEUR TEUR %

Vorvorjahr

2016

TEUR

Vorjahr

2017

TEUR

Rechnungs-

jahr 2018

TEUR

- - - - -
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Anlage 2
Kreis Rendsburg-Eckernförde

Stabsstelle Finanzen

Schlussbilanz 31.12.2018

2.1.4.  Übersicht über die übertragenen Haushaltsermächtigungen gem. § 51 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO-Doppik

2.1.4.1  Übersicht über die übertragenen Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik

Produktgruppe/Unterproduktgruppe

Übertragen auf das 

neue Haushaltsjahr

 in EUR

 Davon frei 

verfügbar

 in EUR 

 Bemerkung 

Nummer Bezeichnung
1 2 3 5 5

1 1281-1-000 . 4542

Katastrophenschutz - Verkaufserlös Fahrzeug 3.282,18 3.282,18

2 1114-3-011 . 52112

Rettungswache Eckernförde - Betonsanierung Fahrzeughalle 36.000,00 36.000,00

3 1114-3-021 . 52112

Rettungswache Hademarschen - Bauliche Sobstanzerhaltung 6.000,00 6.000,00

4 1114-3-032. 52112

LZG Rendsburg - Einstellung Nachtrag 2018 400.000,00 400.000,00

5 1114-3-035 . 52112

BBZ RD-Eck - Sanierung Grundleitung 2 BA 50.000,00 50.000,00

6 1114-3-044. 52112

Kaisertsraße 19 - Umbau u. Sanierung Verwaltungsgebäude 107.902,15 107.902,15

7 1114-3-059 . 52112

LFS Hademarschen - Restsumme Ansatz 29.307,11 29.307,11

8 1114-3-015. 52119

Schule am Noor - BU Bildung 2.133,17 2.133,17

9 1114-3-028. 52119

Schule an den Eichen - BU Bildung 91.900,00 91.900,00

10 1114-3-029. 52119

Schule Hochfeld - BU Bildung 32.119,66 32.119,66

11 1114-3-033. 52119

BBZ am NOK - BU Bildung 135.461,87 135.461,87

12 1114-3-035. 52119

BBZ RD Eck - BU Bildung 93.531,26 93.531,26

13 1114-3-000 . 524111

Liegenschaften allgemein - Nachforderung Mietnebenkosten 12.994,93 12.994,93

14 1114-3-034. 524190

Kreishaus Rendsburg - Anpflanzung Blühwiese 15.000,00 15.000,00

15 1114-3-054 . 52311

JSD Nortorf - Zusätzliche Anmietung von Räumen 7.500,00 7.500,00

16 1114-3-054. 524140

JSD Nortorf - Zusätzliche Reinigungskosten 1.800,00 1.800,00

17 1114-3-069 . 52311

Büro Kieler Straße - Anmietung Parkplätze 1.920,00 1.920,00

18 1114-3-071. 52311

Ritterstraße - Anmietung neue Liegenschaft 88.326,08 88.326,08

19 1114-3-071 . 524140

Ritterstraße - Reinigungskosten neue Liegenschaft 11.200,00 11.200,00
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Anlage 2
Produktgruppe/Unterproduktgruppe

Übertragen auf das 

neue Haushaltsjahr

 in EUR

 Davon frei 

verfügbar

 in EUR 

 Bemerkung 

Nummer Bezeichnung

20 1114-3-071. 524190

Ritterstraße - Umzug neue Liegenschaft 15.000,00 15.000,00

21 5211-4-020 . 543181

Gutachterausschuss Gemeinde Altenholz 27.087,81 27.087,81

22 5421-1-011. 527132

Förderungsanträge nach GVFG-SH/FAG 35.283,50 35.283,50

1.203.749,72 1.203.749,72

Der Übertragung von insgesamt 1.203.749,72 € aus dem 

Ergebnishaushalt wird zugestimmt. 

Landrat Datum 26.04.2019

TOP 16



Anlage 2Kreis Rendsburg-Eckernförde

Stabsstelle Finanzen

Schlussbilanz 31.12.2018

2.1.4.2.  Übersicht über die übertragenen Auszahlungen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik

Produktgruppe/Unterproduktgruppe

fortgeschriebener 

Planwert 2018

verfügbar Übertragen auf das 

neue Haushaltsjahr

 in EUR

 Davon gebunden

 in EUR 

 Davon frei 

verfügbar

 in EUR 
Nummer Bezeichnung

1 2 3a 3b 3c 4 5

1 1111-1-010 . 78321

Büroausstattung Büro des Landrats

0,00 -125,66 0,00

2 1111-2-000 . 78321

Büroausstattung Fraktionen

25.000,00 24.996,09 25.000,00

3 1111-3-000 . 78321

Büroausstattung Kreistag

0,00 -57,08 0,00

4 1112-1-010 . 78321

Büroausstattung Kommunalaufsicht

0,00 -118,83 0,00

5 1112-2-000 . 78321

Büroausstattung Gemeinde- und Rechnungsprüfung

0,00 -217,72 0,00

6 1112-3-000 . 78153

Zuwendungen BBZ am NOK

0,00 -450.000,00 0,00

7 1112-3-000 . 78321

Büroausstattung Schulaufsicht

500.000,00 499.358,35 25.000,00 25.000,00

8 1112-3-000 . 7851

Baumaßnahmen Schulaufsicht

0,00 -13.415,63 0,00

9 1112-4-000 . 78321

Büroausstattung Beteiligungsverwaltung

0,00 -50,87 0,00

10 1113-1-000 . 78321

Büroausstattung Personalrat

0,00 -46,58 0,00

11 1113-2-000 . 78321

Büroausstattung Gleichstellungsstelle

0,00 -19,51 0,00

12 1114-1-xxx . 78321

Büroausstattung innerer Dienst

500,00 110,67 0,00

13 1114-2-xxx . 7831 / 78321

Büroausstattung Personal

15.000,00 -7.667,21 0,00

14 1114-3-xxx . 7831 / 78321 / 78312

Ausstattung Liegenschaftsmanagement/Liegenschaften

409.249,92 187.595,07 483.621,01 483.621,01

15 1114-3-xxx . 7821 

allgemeiner Grunderwerb Liegenschaften

280.500,00 10.536,95 305.028,45 305.028,45

16 1114-3-022 . 7851

Rettungswache Hohenwestedt

800.000,00 800.000,00 920.114,61 920.114,61

17 1114-3-028 . 7851 

Erweiterung Schule an den Eichen, Nortorf

165.000,00 165.000,00 348.000,00 348.000,00

18 1114-3-031 . 7851 

Umbau Dachgeschoss und PV Feuerwehrtechnische Zentrale

15.140,75 15.140,75 0,00 0,00

19 1114-3-032 . 7851

Löschzug Gefahrgut

170.000,00 170.000,00 0,00 0,00

20 1114-3-033 . 78153

BBZ am NOK Zuwendungen

0,00 -80.000,00 0,00 0,00

21 1114-3-033 . 7851

BBZ am NOK 

80.000,00 80.000,00 0,00 0,00

TOP 16



Anlage 2

Produktgruppe/Unterproduktgruppe

fortgeschriebener 

Planwert 2018

verfügbar Übertragen auf das 

neue Haushaltsjahr

 in EUR

 Davon gebunden

 in EUR 

 Davon frei 

verfügbar

 in EUR 
Nummer Bezeichnung

22 1114-3-034 . 7851

Kreishaus, Kaiserstr.

75.787,96 13.541,06 0,00 0,00

23 1114-3-035 . 7851 

BBZ RD-Eck Kieler Str.

80.886,90 80.886,90 12.812,55 12.812,55

24 1114-3-037 . 7851 

Hubschrauberlandeplatz Lilienstr.

66.215,17 -10.338,05 0,00 0,00

25 1114-3-044 . 7851 

Büroräume Kaiserstraße 19

671.500,00 671.500,00 0,00

26 1114-3-045 . 7851 

Bordesholm Flächen Recycling

0,00 -3.633,67 0,00

27 1114-3-070 . 7851 

Rettungswache Lilienstraße

0,00 -16.388,32 0,00

28 1114-5-010 . 7831/78321

EDV-Ausstattung (Hardware) Stabsstelle 03

1.018.400,00 169.023,82 0,00

29 1114-5-010 . 78312

1114-5-020.  78312

EDV-Ausstattung (Software) Stabsstelle 03

0,00 0,00 0,00

30 1114-6-000 . 78321

Büroausstattung Rechtsamt

0,00 -116,18 0,00

31 1114-7-000 . 78321 / 78312

1114-7-010

Software- und Büroausstattung Stabsstelle Finanzen

19.412,76 -67.260,84 0,00

32 1114-8-000 . 78321

Büroausstattung Controlling

0,00 -108,32 0,00

33 1114-9-000 . 78321

Büroausstattung Datenschutz

0,00 -110,40 0,00

34 1221-1-040/050/060/070 . 78321

Büroausstattung Ordnungsverwaltung/Allgemein

0,00 -389,41 0,00

35 1221-2-010 / 1221-2-020 / 1221-2-030 / 1223-1-000 /4142-1-000 . 

78321

Büroausstattung Veterinäramt

0,00 -1.449,44 0,00

36 1221-3-0xx . 7831 / 78312 / 78321

Büroausstattung Asyl

1.900,00 -2.851,48 0,00 0,00

37 1222-1-0xx . 7831 / 78312 / 78321

Büroausstattung Verkehrsangelegenheiten

0,00 -5.606,76 0,00

38 1261-1-010. 78126

Zuweisungen an Gemeinden aus der Feuerschutzsteuer

2.961.888,48 1.263.235,19 2.055.605,98 2.055.605,98

39 1261-1-010. 7831/78321

Beschaffungen Feuerwehrwesen

20.000,00 19.332,06 20.000,00 20.000,00

40 1261-1-020 . 7831 / 78321

Beschaffung von  Ausrüstungsgegenständen für die 

Kreisfeuerwehrzentrale (Budget)

311.470,13 265.366,61 285.000,00 285.000,00

41 1261-1-030 . 7831 / 78321 

Beschaffungen für den Löschzug Gefahrgut

329.668,13 67.775,95 36.967,13 36.967,13

42 1261-1-040 . 7831 / 78321 

Beschaffungen für die Digitalfunk-Servicestelle

0,00 -1.243,46 0,00 0,00

43 1271-1-010 . 78321

Modernisierung / Verlagerung Rettungsleitstelle

0,00 -57,69 0,00

44 1281-1-000 . 7831/78321

Einrichtung/Ausstattung (Landesbeschaffungsprogramm)

477.018,88 370.568,73 101.582,11 101.582,11

TOP 16



Anlage 2

Produktgruppe/Unterproduktgruppe

fortgeschriebener 

Planwert 2018

verfügbar Übertragen auf das 

neue Haushaltsjahr

 in EUR

 Davon gebunden

 in EUR 

 Davon frei 

verfügbar

 in EUR 
Nummer Bezeichnung

45 1281-1-000 . 7851

Katastrophenschutz

0,00 -24.167,08

46 1281-1-000 . 78126/78119

Zuwendungen Katastrophenschutz

0,00 -45.033,49 0,00

47 2171-1-000 . 78121 / 78131

Zuweisungen an Gemeinden und Zweckverbände für Gymnasien

103.000,00 144,81 0,00

48 2211-1-000 . 7831/78321

Einrichtung / Ausstattung Sternschule

0,00 -749,00 0,00

49 2211-2-000 . 7831/78321

Einrichtung / Ausstattung Schule am Noor, Eckernförde

324.738,08 272.238,20 229.054,72 229.054,72

50 2211-2-000 . 7851

Hochbaumaßnahmen Schule am Noor, Eckernförde

0,00 -38.720,82

51 2211-3-000 . 7831/78321/78312

Einrichtung / Ausstattung Schule Hochfeld, Rendsburg

306.412,31 266.829,23 257.829,23 257.829,23

52 2211-4-000 . 7831/78321

Einrichtung / Ausstattung Schule an den Eichen, Nortorf

295.397,25 256.068,51 256.068,51 256.068,51

53 2332-1-000 . 78153

investive Budgetzuwendung BBZ RD-Eck.

1.124.300,00 0,00 0,00

54 2332-2-000 . 78153 

investive Budgetzuwendung BBZ am NOK

838.300,00 0,00 0,00

55 2331-8-000 . 7831/78321

Einrichtung / Ausstattung Berufsschulangelegenheiten

0,00 -39,18 0,00 0,00

56 2411-1-000 . 78321 / 78312

Einrichtung Schülerbeförderung

0,00 -58,05 0,00

57 2421-1-000 . 78321 / 78312

Einrichtung Ausbildungsförderung

0,00 -70,79

58 2431-1-000 . 78321 / 78312

Einrichtung Schulpsychologische Beratungsstelle

1.500,00 -365,21 0,00

59 2521-2-000 . 78321

Ausstattung Kreisarchiv

2.262,84 1.352,93 1.473,87 1.473,87

60 3119-2-000 .  78321

Büroausstattung Verwaltung der Sozialhilfe

0,00 -832,73 0,00

61 3119-3-000 . 78321

Büroausstattung Verwaltung der Eingliederungshilfe

0,00 -401,38 0,00

62 3152-1-000 . 78321 

Ausstattung Pflegestützpunkt

0,00 -284,13 0,00

63  . 78321

Büroausstattung FB Jugend und Familie

0,00 -2.489,95 0,00

64 3635-1-010 / 3411-1-000 . 78321

Einrichtung / Ausstattung Amtsvormundschaft, Unterhalt

0,00 -411,18 0,00

65 3651-1-000 . 78122/7818

Zuw. u. Zusch. zum Bau v. Kindertageseinrichtungen (U3)

3.547.900,00 703.335,12 0,00

66 3676-1-000 . 78321

Ausstattung der Tagesgruppen des Kreises

0,00 -467,09 0,00

67 4111-2-000 . 7844

Erhöhung Stammkapital imland GmbH

5.000.000,00 -5.000.000,00 0,00

TOP 16



Anlage 2

Produktgruppe/Unterproduktgruppe

fortgeschriebener 

Planwert 2018

verfügbar Übertragen auf das 

neue Haushaltsjahr

 in EUR

 Davon gebunden

 in EUR 

 Davon frei 

verfügbar

 in EUR 
Nummer Bezeichnung

68 4121-1-020 / 78321

Büroausstattung Sozial-psychiatrischer Dienst

0,00 -199,91 0,00

69 4141-1-010 - 4141-4-050 . 7831 / 78321

Büroausstattung Gesundheitsverwaltung

1.800,00 -3.083,90 0,00

70 4211-1-010 . 7818 / 78124

Zuw. U. Zuschüsse Sportstätten

200.000,00 200.000,00 119.088,00 119.088,00

71 5111-1-000 . 78321

Büroausstattung Planung

0,00 -58,01 0,00

72 5111-1-020 . 78321

Büroausstattung Klimaschutzstelle

50.000,00 49.978,17 0,00

73 5211-2-0xx ./ 78321

Büroausstattung Baugenehmigungen / Stellungsnahmen ggü. Dritten

160.000,00 158.781,49 0,00

74 5211-4-000 . 78321

Büroausstattung Gutachterausschuss / Kopfstelle Geodaten

0,00 -718,76 0,00

75 5231-1-000 . 78321

Büroausstattung Denkmalschutz und -pflege

0,00 -273,92 0,00

76 5371-1-000 . 78321

Büroausstattung Abfallwirtschaft

0,00 -9,72 0,00

77 5411-1-000 . 78125

Zuweisungen GIK-Wege Gemeinden (Landesmittel)

639.602,98 357.792,35 357.792,35 357.792,35

78 5421-1-01x . 78321 

Büroausstattung Radwege/Kreisstraßen

0,00 -32,90 0,00

79 5421-1-011 . 7852

Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Kreisstraßen

2.987.967,04 2.886.430,47 2.487.749,32 2.487.749,32

80 5471-1-000 . 78321

Ausstattung ÖPNV

0,00 -49,75 0,00

81 5421-1-0xx . 78123

Kostenbeteiligung an der K 92, Schinkel - Revensdorf - III. BA 

(Radweg) - aus 2012

152.500,00 152.500,00 152.500,00 152.500,00

82 5541-1-010 . 78321

Büroausstattung Untere Naturschutzbehörde

0,00 -231,29 0,00

83 5711-1-000 . 7843

Erwerb Aktien HanseWerk

0,00 -1.590.335,05 0,00

84 5731-1-000 . 7831

Ausstattung Fuhrpark

0,00 -706,79 0,00

85 6121-1-000 . 784626

Eröffnung Depot Sparkasse

0,00 -6.500.000,00 0,00

86 5611-1-0xx . 78321

Büroausstattung Gewässeraufsicht

0,00 -468,48 0,00

Summe 24.230.219,58 -3.692.112,34 8.480.287,88 3.280.749,04 5.174.538,84

Investitionsvolumen 2018 gesamt (Finanzplanung) 24.230.219,58 -3.692.112,34

Planwert gemäß Ursprungshaushalt 19.225.000,00

übertragene Auszahlungsermächtigungen aus 2017 gemäß Anhang 

zur Schlussbilanz

5.005.219,58

24.230.219,58

TOP 16



Anlage 2

Produktgruppe/Unterproduktgruppe

fortgeschriebener 

Planwert 2018

verfügbar Übertragen auf das 

neue Haushaltsjahr

 in EUR

 Davon gebunden

 in EUR 

 Davon frei 

verfügbar

 in EUR 
Nummer Bezeichnung

übertragene Ausgabeermächtigung in das Haushaltsjahr 2018 - 

Investitionen

Investitionen/Investionsförderung Liegenschaften 1.740.578,70

papierloser Sitzungsdienst 25.000,00

Grunderwerb Recyclinghof Bordesholm 258.000,00

Büroeinrichtung 97.471,83

Landesmittel aus der Feuerschutzsteuer 2.055.605,98

Beschaffungen LZ-G / Brandschutz 443.549,24

Einrichtung/Ausstattung Förderzentren 742.952,46

Zuweisungen an Gemeinden für Gemeindewege I. Klasse 

(Landesmittel)

357.792,35

Zuweisungen für Sportstätten 119.088,00

Radwegebau-/Kreisstraßenbaumaßnahmen 2.640.249,32

8.480.287,88

TOP 16



Kreis Rendsburg-Eckernförde

Stabsstelle Finanzen

Schlussbilanz 31.12.2018

2.1.5.   Übersicht über die übertragenen Haushaltsermächtigungen gem. § 51 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO-Doppik

2.1.5.1  Übersicht über die übertragenen Erträge nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik

Produktgruppe/Unterproduktgruppe

Übertragen auf das 

neue Haushaltsjahr

 in EUR

 Davon gebunden

 in EUR 

 Davon frei 

verfügbar

 in EUR 
Nummer Bezeichnung

1 2 3 4 5

1 0,00 0,00

2

0,00 0,00 0,00

TOP 16



Kreis Rendsburg-Eckernförde

Stabsstelle Finanzen

Schlussbilanz 31.12.2018

2.1.5.2.  Übersicht über die übertragenen Einzahlungen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik

Produktgruppe/Unterproduktgruppe

Übertragen auf das 

neue Haushaltsjahr

 in EUR

 Davon gebunden

 in EUR 

 Davon frei 

verfügbar

 in EUR 
Nummer Bezeichnung

1 2 3 4 5

Summe
0,00 0,00 0,00

TOP 16



Kreis Rendsburg-Eckernförde

Stabsstelle Finanzen

Schlussbilanz 31.12.2017

2.1.6.  Übersicht über die Übernommenen Bürgschaften und ähnliche Verpflichtungen 

Datum der

Übernahm

e

Zweck Begünstigter

Ursprungs

höhe

- in TEUR -

 Höhe zu 

Beginn des 

Haushalts-

jahres 2018

- in TEUR -

voraussicht

-liches Datum 

des 

Auslaufens 

der Bürgschaft

I Bürgschaften
 

1)
Kreditanstalt für 

Wiederaufbau
31.07.2002 Sanierung des Seniorenheimes Nortorf durch die 

Imland GmbH 

1.250 750 15.08.2032

2) HSH Nordbank, Kiel 06.02.2003

Zusammenschluss des EB Kreishafens mit der 

Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises RD-

Eck. mbH (WFG)

587 376 ca. 2033

3)
Investitionsbank 

Schleswig-Holstein
13.12.2004

Finanzierung des Erwerbs und des Umbaues des 

Bürogebäudes in Rendsburg, Berliner Straße 2
1.700 1.278 ca. 2038

4)
Sparkasse Mittelholstein 

AG
17.08.2005

Sicherung der Forderungen gegen nordkolleg 

rendsburg GmbH
871 386 30.08.2025

5) Förde Sparkasse 11.11.2011
Hallenbau in Eckernförde zur Unterbringung der 

Schmiede (BBZ RD-Eck.)
175 119 30.06.2031

6)
Sparkasse Mittelholstein 

AG u.a.
19.12.2017 Investitionen durch die Imland GmbH 5.000 5.000 30.12.2027

Summe 9.583 7.909

II Verpflichtungen

1) entfällt - -

Summe - -

TOP 16



TOP 16



Kreis Rendsburg-Eckernförde

Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres 2018 in €

Kto.
Lfd.

Nr.

Ergebnis des 

Vorjahres  

2017

Fort-

geschriebener 

Ansatz des 

Haushaltsjahres

2018

Ist-Ergebnis des 

Haushaltsjahres

Vergleich

Ansatz / Ist

übertragene 

Ermächtigung

1 2 5 5 6 7 8

40 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00

41 2 + Zuwendungen und allgemeine 

Umlagen

199.783.723,68 203.913.500,00 211.345.183,18 7.431.683,18

42 3 + sonstige Transfererträge 9.859.646,13 7.305.700,00 10.125.546,82 2.819.846,82

43 4 + öffentlich-rechtliche 

Leistungsentgelte

6.704.305,12 6.776.800,00 6.790.874,94 14.074,94

441 17.836.707,02 17.738.300,00 17.734.957,47

442

446

448 6 + Kostenerstattungen und 

Kostenumlagen

144.651.072,00 131.133.400,00 132.000.607,47 867.207,47

45 7 + sonstige ordentliche Erträge 6.976.589,80 4.798.700,00 8.946.099,15 4.147.399,15

471 8 + aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00

472 9 +/- Bestandsveränderungen 3.855.603,79 0,00 2.312.556,80 2.312.556,80

10 = ordentliche Erträge

(= Zeilen 1 bis 9)

389.667.647,54 371.666.400,00 389.255.825,83 17.589.425,83 0,00

50 11 Personalaufwendungen 39.029.172,14 39.880.500,00 43.826.584,96 -3.946.084,96 0,00

51 12 + Versorgungsaufwendungen 159.452,06 170.700,00 194.581,37 -23.881,37

52 13 + Aufwendungen für Sach- u. 

Dienstleistungen

5.206.377,70 8.641.524,88 7.740.057,53 901.467,35 0,00

57 14 + bilanzielle Abschreibungen 8.994.483,81 8.905.600,00 9.287.778,84 -382.178,84

53 15 + Transferaufwendungen 210.267.022,38 202.390.300,00 215.750.856,99 -13.360.556,99 0,00

54 16 + sonstige ordentliche 

Aufwendungen

115.153.435,78 105.480.500,00 107.124.665,15 -1.644.165,15 0,00

17 = ordentliche Aufwendungen

(= Zeilen 11 bis 16)

378.809.943,87 365.469.124,88 383.924.524,84 -18.455.399,96 0,00

18 = Ergebnis der laufenden 

Verwaltungstätigkeit 

(= Zeilen 10 . /. 17)

10.857.703,67 -6.197.275,12 5.331.300,99 -865.974,13 0,00

46 19 + Finanzerträge 1.527.125,72 2.414.400,00 14.793.036,31 12.378.636,31

55 20 - Zinsen und sonstige 

Finanzaufwendungen

804.458,06 202.000,00 151.787,87 50.212,13

21 = Finanzergebnis

(= Zeilen 19 . /. 20)

722.667,66 2.212.400,00 14.641.248,44 12.428.848,44 0,00

22 = ordentliches Ergebnis

(= Zeilen 18 + 21)

11.580.371,33 -8.409.675,12 19.972.549,43 11.562.874,31 0,00

49 23 + außerordentliche Erträge 869.196,20 0,00 0,00 0,00

59 24 - außerordentliche 

Aufwendungen

0,00 0,00 0,00 0,00

25 = außerordentliches Ergebnis

(= Zeilen 23 . /. 24)

869.196,20 0,00 0,00 0,00 0,00

26 = Jahresergebnis

(= Zeilen 22 + 25)

12.449.567,53 -8.409.675,12 19.972.549,43 11.562.874,31 0,00

Erträge aus internen 

Leistungsbeziehungen 3.623.871,28 5.355.400,00 5.433.927,26 78.527,26

-

Aufwendungen aus internen 

Leistungsbeziehungen 3.623.871,28 5.355.400,00 5.433.927,26 -78.527,26

=

Ergebnis aus internen 

Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

privatrechtliche 

Leistungsentgelte

-3.342,53

Ertrags- und Aufwandsarten

+

48

58

Nachrichtlich:

Erträge und Aufwendungen aus internen 

5

3

TOP 16



Kreis Rendsburg-Eckernförde

Finanzrechnung des Haushaltsjahres 2018 in €

Kto.
Lfd.

Nr.

Ergebnis 

des 

Vorjahres

2017

Fort-

geschriebener 

Ansatz des 

Haushaltsjahres

2018

Ist-Ergebnis 

des 

Haushaltsjahre

s

Vergleich

Ansatz / Ist

übertragene 

Ermächtigung

1 2 5 5 6 7 8

60 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00

61 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 195.835.538,54 198.846.800,00 205.350.587,79 6.503.787,79

62 3 + sonstige Transfereinzahlungen 15.444.177,66 7.305.700,00 19.269.460,75 11.963.760,75

63 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6.411.163,22 6.326.700,00 6.817.932,85 491.232,85

641

642

646

648 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 141.335.416,99 131.133.400,00 131.664.308,23 530.908,23

65 7 + sonstige Einzahlungen 3.682.239,76 3.808.200,00 3.052.630,05 -755.569,95

66 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 2.158.056,57 2.414.400,00 14.075.899,03 11.661.499,03

9 = Einzahlungen aus laufender 

Verwaltungstätigkeit

(= Zeilen 1 bis 8)

382.922.400,33 367.459.400,00 397.858.600,33 30.399.200,33 0,00

70 10 Personalauszahlungen 35.456.567,30 38.738.300,00 37.632.664,04 1.105.635,96

71 11 + Versorgungsauszahlungen 159.452,06 170.700,00 209.581,37 -38.881,37

72 12 + Auszahlungen für Sach- u. 

Dienstleistungen

4.718.274,27 8.641.524,88 6.930.381,23 1.711.143,65

75 13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 811.010,99 202.000,00 176.375,05 25.624,95

73 14 + Transferauszahlungen 214.285.554,41 202.276.200,00 227.524.309,34 -25.248.109,34

74 15 + sonstige Auszahlungen 103.551.946,11 104.865.100,00 99.022.396,47 5.842.703,53 0,00

16 = Auszahlungen aus laufender 

Verwaltungstätigkeit

(= Zeilen 10 bis 15)

358.982.805,14 354.893.824,88 371.495.707,50 -16.601.882,62 0,00

17 = Saldo aus laufender 

Verwaltungstätigkeit

(= Zeilen 9 . /. 16)

23.939.595,19 12.565.575,12 26.362.892,83 13.797.317,71 0,00

681 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und 

Zuschüssen für Investitionen und 

Investitionsförderungsmaßn.

5.761.272,51 5.150.900,00 4.930.957,26 -219.942,74

682 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 

Gründstücken und Gebäuden

4.363,42 0,00 1.041,00 1.041,00

683 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 

beweglichem Anlagevermögen

3.408,00 1.000,00 6.407,31 5.407,31

684 21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 

Finanzanlagen

0,00 0,00 0,00 0,00

685 22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von 

Baumaßnahmen

0,00 0,00 0,00 0,00

686 23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für 

Investitionen und Investitions-

förderungsmaßnahmen Dritter)

1.150.906,47 5.131.600,00 1.927.915,14 -3.203.684,86

688 24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. 

Entgelten

0,00 0,00 0,00 0,00

25 + sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00

26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

(= Zeilen 18 bis 25)

6.919.950,40 10.283.500,00 6.866.320,71 -3.417.179,29 0,00

781 27 Auszahlungen von Zuweisungen und 

Zuschüssen für Investitionen und 

Investitionsförderungsmaßn.

4.395.656,58 9.567.491,46 7.465.517,48 2.101.973,98

782 28 + Auszahlungen für den Erwerb von 

Grundstücken und Gebäuden

42.613,71 280.500,00 269.963,05 10.536,95

783 29 + Auszahlungen für den Erwerb von 

beweglichem Anlagevermögen

949.760,34 4.269.730,30 1.759.854,13 2.509.876,17

784 30 + Auszahlungen für den Erwerb von 

Finanzanlagen

0,00 0,00 25.541.734,74 -25.541.734,74

785 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.966.014,02 5.112.497,82 336.662,21 4.775.835,61

786 32 + Auszahlungen f.d.die Gewährung v. 

Ausleihungen (für Investitionen und 

Investitionsförderungsmaßn. Dritter)

0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00

33 + sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00

34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

(= Zeilen 27 bis 33)

7.354.044,65 24.230.219,58 40.373.731,61 -16.143.512,03 0,00

35 = Saldo aus Investitionstätigkeit

(= Zeilen 26 . /. 34)

-434.094,25 -13.946.719,58 -33.507.410,90 -19.560.691,32

36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag

(= Zeilen 17 + 35)

23.505.500,94 -1.381.144,46 -7.144.518,07 -5.763.373,61

692 37 Aufnahme von Krediten für Investi-tionen 

und Investitionsförderungsmaßn.

0,00 0,00 0,00 0,00

38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von 

Darlehen aus der Anlage liquider Mittel

0,00 0,00 0,00 0,00

17.627.781,6317.624.200,00privatrechtliche Leistungsentgelte 18.055.807,59

Ein- und Auszahlungsarten

+5 3.581,63

3
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Kreis Rendsburg-Eckernförde

Finanzrechnung des Haushaltsjahres 2018 in €

Kto.
Lfd.

Nr.

Ergebnis 

des 

Vorjahres

2017

Fort-

geschriebener 

Ansatz des 

Haushaltsjahres

2018

Ist-Ergebnis 

des 

Haushaltsjahre

s

Vergleich

Ansatz / Ist

übertragene 

Ermächtigung
Ein- und Auszahlungsarten

339 + Aufnahme von Kassenkrediten 0,00 0,00 0,00 0,00

792 40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und 

Investitionsförderungsmaßnahmen

7.445.285,00 3.003.700,00 3.037.526,90 -33.826,90

41 - Auszahlungen aus der Gewährung von 

Darlehen zur Anlage liquider Mittel

0,00 0,00 0,00 0,00

42 - Tilgung von Kassenkrediten 0,00 0,00 0,00 0,00

43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit

(= Zeilen 37 + 38 + 39 . /. 40 . / . 41 . / . 

42)

-7.445.285,00 -3.003.700,00 -3.037.526,90 -33.826,90 0,00

44 = Änderung des Bestandes an eigenen 

Finanzmitteln

(= Zeilen 36 + 43)

16.060.215,94 -4.384.844,46 -10.182.044,97 -5.797.200,51 0,00

45 + Anfangsbestand an Finanzmitteln = 0,00 40.712.606,85 40.712.606,85

46 = Liquide Mittel 

(= Zeilen 44 + 45)

40.712.606,85 -4.384.844,46 30.530.561,88 34.915.406,34 0,00

Bestand Vorjahr

+ Einzahlungen

- Auszahlungen

Bestand Haushaltsjahr

abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 

AG-KHG 4.458.646,23 4.722.200,00 4.149.961,30

Einzahlungen aus dem Erwerb von 

Finanzanlagen

Finanzanlagen

Börsennotierte Aktien

Nicht börsennotierte Aktien

Sonstige Anteilsrechte

Investmentzertifikate

Kapitalmarktpapiere

Geldmarktpapiere

Finanzderivate

Auszahlungen aus dem Erwerb von 

Finanzanlagen

Finanzanlagen

Börsennotierte Aktien

Nicht börsennotierte Aktien

Sonstige Anteilsrechte

Investmentzertifikate

Kapitalmarktpapiere

Geldmarktpapiere

Finanzderivate

Umschuldung

Ordentliche Tilgung
Außerordentliche Tilgung

Nachrichtlich:  Fremde Finanzmittel

784

Nachrichtlich: 

An das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG) und Tilgung

von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

7311..

6843

684

6841

6842

-40.166,89

2.538.855,36

212.472.847,83

215.051.870,08

6844

7848

6847

7842

7841

6845

6846

6848

792..4

792..5

7843

7844

7845

7847

7846

792..5
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Kreis Rendsburg-Eckernförde
Der Landrat

Vorlage-Nr:

Datum:

Ansprechpartner/in:

VO/2019/163-001

18.11.2019

Groeper, Sabine

Mitteilungsvorlage

- öffentlich - 

Stabsstelle Finanzen

Bearbeiter/in: Brück, Mira

Beschlussfassung über den Jahresabschluss des Kreises Rendsburg-
Eckernförde 2018; Niederschrift über die Sitzung des 
Unterausschusses Rechnungsprüfung am 14.11.2019
vorgesehene Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

05.12.2019 Hauptausschuss Kenntnisnahme
16.12.2019 Kreistag des Kreises Rendsburg-Eckernförde Kenntnisnahme

1. Begründung der Nichtöffentlichkeit: 
entfällt

2. Sachverhalt: 
Der Unterausschuss Rechnungsprüfung hat am 14.11.2019 über den 
Jahresabschluss des Kreises Rendsburg-Eckernförde für das Haushaltsjahr 2018 
beraten.

Die Niederschrift über diese Sitzung befindet sich in der Anlage.

Relevanz für den Klimaschutz:
entfällt

Finanzielle Auswirkungen: 
keine

Anlage/n: 
Niederschrift über die Sitzung des Unterausschusses Rechnungsprüfung am 
14.11.2019
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Unterausschuss Rechnungsprüfung
des Kreises Rendsburg-Eckernförde

Rendsburg, 15.11.2019

NIEDERSCHRIFT

Sitzung des Unterausschusses Rechnungsprüfung

Sitzungstermin: Donnerstag, 14.11.2019
Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr
Sitzungsende: 18:55 Uhr

Raum, Ort: Kreis Rendsburg-Eckernförde, Kaiserstraße 8, 24768 Rends-
burg, Sitzungsraum 169

Vorsitz
 Lüth , Hans-Jörg  

reguläre Mitglieder
 Tank , Reimer  
 von Milczewski Dr., Christine bis 18.35 Uhr
 Koch , Holger Norbert  
 Storch , Susanne bis 17.30 Uhr
 Last , Hans-Werner ausgeschieden
 Chilla , Sven-Michael  

Gäste
 Kirchhof Dr., Susanne  

Verwaltung
 Brück , Mira  
 Groeper , Sabine  
 Ludwig , Carsten  
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Tagesordnung:

1. Eröffnung, Begrüßung und Festlegung der Tagesordnung

2. Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung des Unter-
ausschusses Rechnungsprüfung am 11.02.2019

VO/2019/164

3. Prüfungsberichte über die Prüfung besonderer Verwal-
tungsbereiche bzw. -aufgaben

VO/2019/153

4. Beschlussfassung über den Jahresabschluss des Kreises 
Rendsburg-Eckernförde für das Haushaltsjahr 2018

VO/2019/163

5. Die Arbeit des Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamtes 
des Kreises - Rückblick 2019 und Ausblick 2020 ff
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Protokoll:

zu 1 Eröffnung, Begrüßung und Festlegung der Tagesord-
nung

Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung um  17.00 Uhr und stellte fest, dass der Ausschuss be-
schlussfähig sei. Einwendungen gegen Form und Frist der Einladung wurden nicht erhoben. 
Der Ausschuss beschloss nach oben stehender Tagesordnung zu verfahren.

zu 2 Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung des 
Unterausschusses Rechnungsprüfung am 11.02.2019

VO/2019/164

Gegen die Niederschrift über die Sitzung des Unterausschusses Rechnungsprüfung am 
11.02.2019 wurden keine Bedenken erhoben.

Die Niederschrift wurde mit einer Enthaltung genehmigt.

zu 3 Prüfungsberichte über die Prüfung besonderer Ver-
waltungsbereiche bzw. -aufgaben

VO/2019/153

Der Vorsitzende verwies auf die übersandten Prüfberichte über die Prüfung besonderer Ver-
waltungsbereiche- und aufgaben. 

Die Aufteilung der Fördermittel auf die Kindertagesstätten der kreisangehörigen Ämter und 
Gemeinden ist nicht korrekt erfolgt. Eine Stellungnahme  zu dem Prüfbericht liegt dem Prü-
fungsamt  bisher nicht vor. Die Verwaltung führte aus, dass für die 2. Rate 2019 die Beschei-
de erstellt und die Beträge entsprechend gekürzt worden seien. 

Seitens des Ausschusses werden die Bedeutung des Vier-Augen-Prinzips und die Kontrolle 
bei der Aufteilung der Fördermittel besonders hervorgehoben.

Der Unterausschuss empfiehlt dem Hauptausschuss einstimmig, sich die Stellungnahme des 
Fachbereiches Jugend und Familie als Mitteilungsvorlage vorlegen zu lassen.

Bezüglich des Berichtes über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2016 des BBZ 
am NOK erklärte Herr Lüth, dass es nicht akzeptabel sei, dass der Jahresabschluss erst mit 
so deutlichem zeitlichem Verzug zur Prüfung in nicht ausreichender Qualität vorläge. Der 
Ausschuss weist ausdrücklich darauf hin, dass die Anmerkungen des Prüfungsamtes umge-
setzt werden sollten. 

Frau Groeper erklärte, dass das BBZ am NOK den Jahresabschluss ohne Unterstützung der 
Stabsstelle Finanzen erstellen würde, da sich das BBZ am NOK buchhalterisch vom Kreis 
getrennt habe. 

Der Unterausschuss empfiehlt dem Hauptausschuss einstimmig, vom BBZ am NOK bis spä-
testens 31.12.2019 eine Stellungnahme zum Prüfbericht über den Jahresabschluss 2016 
anzufordern. Weiterhin wird empfohlen, bis zum 31.03.2020 eine Stellungnahme über den 
Vollzug der eingeleiteten Maßnahmen und die Haushaltsabschlüsse zu erhalten.
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Zu dem Bericht über die unvermutete Prüfung der Finanzbuchhaltung der Kreisverwaltung 
erklärte Frau Groeper, dass die Stabsstelle Finanzen das Vollstreckungsprogramm jetzt voll-
umfänglich nutzen würde.

Der Ausschuss nahm Kenntnis.

zu 4 Beschlussfassung über den Jahresabschluss des 
Kreises Rendsburg-Eckernförde für das Haushaltsjahr 
2018

VO/2019/163

Der Vorsitzende verwies auf die übersandten Unterlagen (Schlussbericht, Lagebericht und 
Anlagen) sowie auf die Beschlussvorlage.

Herr Lüth stellte fest, dass ein Jahresüberschuss in Höhe von 19.972.549,43 € zu verzeich-
nen sei. Herr Ludwig erläuterte, dass dieser Jahresüberschuss zum Teil der Ergebnisrückla-
ge und zum Teil der Allgemeinen Rücklage zuzuführen sei. Die Ergebnisrücklage soll min-
destens 10 % und darf  höchstens 33 % der Allgemeinen Rücklage betragen.

Herr Lüth wollte wissen, warum bei der Zuführung zu Rückstellungen Personal der Wert der 
Buchung (6.170.155,64 €) so stark von dem Planwert (1.142.200,00 €) abweichen würde. 
Dazu führte Frau Groeper aus, dass es sich hierbei um nicht zahlungswirksame Buchungen 
für Pensions- und Beihilferückstellungen handeln würde. Ursächlich für die große Planabwei-
chung seien Neueinstellungen von Beamtinnen und Beamten sowie Verbeamtungen von 
bereits Beschäftigten. Wenn ein/e Beamter/in mit längerer Berufserfahrung eingestellt wird, 
ist ein hoher Betrag bei den Pensionsrückstellungen zu berücksichtigen.

Herr Tank wies darauf hin, dass bereits bei der Prüfung des Jahresabschlusses 2017 seitens 
des Prüfungsamtes angemerkt wurde, dass bei einigen Anlagen die Grunddaten nicht aus-
reichend angegeben worden seien, was die genaue Identifikation erschwere. Frau Groeper 
wies darauf hin, dass das ein Problem des verwendeten Finanzverfahrens wäre. Momentan 
sei keine genauere Darstellung möglich.

Anmerkung zu Nr. 8.1.2 Buchstabe d des Schlussberichtes zum Jahresabschluss 2018 
(S.23):
Bilanziert werden die Anschaffungs- und Herstellungskosten der Vermögensgegenstände, 
die den Wert von 150 € ohne Umsatzsteuer überschreiten. Das Wort „nicht“ ist aus dem 
Schlussbericht zu streichen.

Der Ausschuss wies darauf hin, dass der Kreis jährlich Zuweisungen für die Unterhaltung 
und Instandsetzung sowie den Um- und Ausbau von Gemeindeverbindungswegen erhalte.. 
Dafür hätte kein Sonderposten gebildet werden dürfen, da die Zuweisung nach Auskunft des 
Fachdienstes Gebäudemanagement in der Regel für Bauunterhaltung verwendet werden 
würde. Sonderposten sind nur für Investitionen und nicht für die Unterhaltung von Ge-
meindestraßen zu bilden.

Herr Lüth verwies auf die Haushaltsüberschreitungen (über- und außerplanmäßige Aufwen-
dungen) in Höhe von 5.077.372,33 €, die noch vom Kreistag zu genehmigen seien. Die Ge-
samthöhe und einzelne  Positionen wurden im Ausschuss erörtert. Fragen wurden seitens 
der Verwaltung beantwortet. 
Die Verantwortung für die Budgetüberschreitungen läge bei den Fachbereichs- und Fach-
dienstleitungen. Der Ausschuss regt eine andere Darstellung der über- und außerplanmäßi-
gen Aufwendungen in der Anlage 1 zum Lagebericht an.

Herr Tank wies darauf hin, dass die Überschreitungen aus den Berichten, die dem Haupt-
ausschuss im Rahmen des Finanzcontrollings vorgelegt werden, so nicht erkennbar seien. 
Dazu führte Frau Groeper aus, dass die Berichte, die für den Hauptausschuss vorgelegt wer-
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den, bisher manuell erstellt werden müssten. Bisher gäbe es bei der Kreisverwaltung noch 
keine  entsprechende Controlling-Software. Diese sei beschafft und solle ab 2020 eingesetzt 
werden.

Der Ausschuss wies darauf hin, dass die  Anlage 2.1.3 zum Lagebericht (Übersicht über die 
Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften) bezüglich des Stammkapitals der 
Imland gGmbH (+ 5 Millionen €) auf den Stand 31.12.2018 zu bringen sei.

Der Unterausschuss Rechnungsprüfung empfiehlt, dass die Anmerkungen des Rechnungs-
prüfungsamtes umzusetzen seien.

Beschluss:

Der Unterausschuss Rechnungsprüfung schlägt dem Hauptausschuss einstimmig vor, dem 
Kreistag zu empfehlen:

a) den Jahresabschluss des Kreises Rendsburg-Eckernförde für das Haushalts-
jahr 2018 gemäß § 95 n GO  i.V.m. § 57 KrO zu beschließen,

b) die Haushaltsüberschreitungen in Höhe von 5.077.372,33 € (Aufwendungen 
Ergebnishaushalt) und 12.579.106,13 € (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätig-
keit) zu genehmigen,

c) den Jahresüberschuss in Höhe von insgesamt 19.972.549,43 € der Ergebnis-
rücklage und der Allgemeinen Rücklage zuzuführen. Dabei entfallen 
8.320.944,72 € auf den Zuführungsbetrag zur Allgemeinen Rücklage. Der Dif-
ferenzbetrag in Höhe von 11.651.604,71 € wird der Ergebnisrücklage zuge-
führt.

zu 5 Die Arbeit des Rechnungs- und Gemeindeprüfungs-
amtes des Kreises - Rückblick 2019 und Ausblick 2020 
ff

Herr Ludwig erläuterte die Arbeit des Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamtes des Kreises 
im vergangenen Jahr 2019 und gab einen Ausblick auf die Arbeit für die Jahre 2020 ff.

Zu den einzelnen Themen wird auf die Anlage zum TOP 5 der Niederschrift verwiesen.

Der Ausschuss nahm Kenntnis.

Hans-Jörg Lüth
Vorsitz Protokollführung
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Kreis Rendsburg-Eckernförde 
Rechnungsprüfungsamt 

 
 
 

14.11.2019 
 
 
 
Unterausschuss Rechnungsprüfung 
des Kreises Rendsburg-Eckernförde am 14. November 2019 
 
TOP 5: 
Die Arbeit des Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt des Kreises 
Rückblick 2019 und Ausblick 2020 ff 
 

 

1. 2019 fielen im Rechnungsprüfungsamt (RPA) vor allem folgende Aufgaben an: 

 Prüfung Jahresabschluss des Kreises 2018 

 Prüfung Jahresabschluss des BBZ RDE 2017 

 Prüfung Jahresabschluss des BBZ NOK 2016 

 Prüfung der Förderung der Betriebskosten von Kindertageseinrichtungen und 
Kindertagespflegestellen 2018 und 2019 

 bislang Prüfung von knapp 80 Verwendungsnachweisen und Abrechnungen (oh-
ne Beschaffungsvorgänge Feuerwehren kreisangehöriger Bereich) 

 bislang 16 Vergabeprüfungen nach VOL in Größenordnungen zwischen 
4.000,00 € und 120.000,00 € 

 2019 wurden bislang keine VOB-Auftragsvergaben vorgelegt – i.d.R. wurden 
Auftragswerte nicht erreicht1 

 Beteiligung in Gremien zu Neubau Kreishaus und FTZ/LZG 

 Info-Veranstaltung zu den aktuellen Änderungen des Vergaberechts für Kreis-
verwaltung und kreisangehörigen Bereich inkl. Mitwirkung bei der Erstellung ei-
ner neuen Ausschreibungs- und Vergabeordnung 

 laufend: 

- Prüfung der Sozialstaffelrichtlinie des Kreises 

- Prüfung Jahresabschluss BBZ NOK 2017 

- umfassende Prüfung der öffentlichen Auftragsvergaben in der Kreisverwaltung 
bis Ende November  

 noch ausstehend: jährliche Prüfung Kasse und Finanzbuchhaltung des Kreises 

 

  

                                                           
1
 ab 25.000 Euro für Leistungen nach UVgO, ab 25.000 Euro für Planungsleistungen und Gutachten, ab 50.000 Euro 

für Leistungen nach VOB/A 1.Abschnitt – Überprüfung im Rahmen der laufenden Vergabeprüfung 
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2. nachrichtlich: Aufgabenschwerpunkte des Gemeindeprüfungsamtes (GPA) 

 Schlussbericht über die überörtliche Prüfung (Ordnungsprüfung und Finanz-
buchhaltung) des Amtes Dänischenhagen 

 überörtliche Prüfung (Ordnungsprüfung und Finanzbuchhaltung) des Amtes Ach-
terwehr mit Schlussbericht 

 laufend: überörtliche Prüfung (Ordnungsprüfung und Kasse) Amt Nortorfer Land 

 2-jährliche überörtliche Prüfungen der Kasse/Finanzbuchhaltungen der Ämter 
Molfsee, Hüttener Berge, Mittelholstein, Stadt Büdelsdorf, Gemeinde Kronsha-
gen und Verwaltungsgemeinschaft Fockbek/Hohner Harde 

 Prüfung des Steuer-Istaufkommens in den kreisangehörigen Städten, Ämtern 
und Gemeinden als Grundlage für die Zahlung von Schlüsselzuweisungen im 
Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs 

 nachrichtlich: keine Fehlbetragsprüfungen bei Gemeinden 

 

 

3. Ausblick auf die Arbeit 2020 ff. des RPA wie (nachrichtlich) des GPA 

 Weiterentwicklungsprozess hat begonnen  

- Ziel: Bis zum 31.12.2021 wird das RPA/GPA so weiterentwickelt worden sein, 
dass es ein wichtiger Teil des Qualitätsmanagements des Kreises und der 
kreisangehörigen Städte, Ämter und Gemeinden ist! 

- Maßnahmephase im Dezember abgeschlossen; Umsetzung in 2020/21 

- Sachstandsbericht im Hauptausschuss I./II. Quartal 2020 

 Herausforderung personelle Wechsel: 

- Wechsel des Technischen Prüfers in die Landesverwaltung zum 1.12.2019; 
Auswahlverfahren noch in diesem Jahr geplant 

- Pensions-Abgang (0,61-Stelle) zum 30.12.2019; Auswahlverfahren noch in 
diesem Jahr 

- zusätzliche Personalengpass-Stelle seit 1.10.2019 besetzt 

- Datenschutzbeauftragter (DSB) des Kreises seit 1.11.2019 organisatorisch 
angebunden (potentielle zusätzliche 0,25-Prüferkapazität nach Einarbeitung 
als DSB) 

 Jahresarbeitsplanung wird wieder risikoorientiert Prüfungen in Kreisverwaltung 
enthalten 

 

 

 

Carsten Ludwig 
Leiter des Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamtes 
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Kreis Rendsburg-Eckernförde
Der Landrat

Vorlage-Nr:

Datum:

Ansprechpartner/in:

VO/2019/254

12.12.2019

Fiedler, Nina

Beschlussvorlage öffentlich

- öffentlich - 

Fachbereich Zentrale Dienste

FD 1.1 Personal, Organisation und 
allgemeine Dienste

Bearbeiter/in: Mens, Beate

Neufassung der Satzung des Kreises Rendsburg-Eckernförde über die 
Entschädigung seiner Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamten sowie die 
weiteren für ihn ehrenamtlich Tätigen
vorgesehene Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

16.12.2019 Kreistag des Kreises Rendsburg-Eckernförde Entscheidung

Beschlussvorschlag: 

Der Kreistag stimmt dem vorgelegten Entwurf der Satzung des Kreises Rendsburg-
Eckernförde über die Entschädigung seiner Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamten 
sowie den weiteren für ihn ehrenamtlich Tätigen zu.

1. Begründung der Nichtöffentlichkeit: 
entfällt

2. Sachverhalt: 
Der Entwurf der Entschädigungssatzung ist in der Anlage beigefügt.

Relevanz für den Klimaschutz:
entfällt

Finanzielle Auswirkungen: 

Anlage/n: 
Entwurf der Satzung des Kreises Rendsburg-Eckernförde über die Entschädigung 
seiner Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamten sowie den weiteren für ihn ehrenamtlich 
Tätigen
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Entwurf 

Satzung des Kreises Rendsburg-Eckernförde über die Entschädigung seiner 

Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamten und Kreistagsabgeordneten sowie der 

weiteren für ihn ehrenamtlich Tätigen (Entschädigungssatzung) 

 
 
Aufgrund der §§ 4, 19 Abs. 1, 27 Abs. 3 der Kreisordnung für Schleswig-Holstein (KrO) 
in Verbindung mit § 24 Abs. 3 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO), auf-
grund der Landesverordnung über Entschädigungen in kommunalen Ehrenämtern 
(EntschVO) und aufgrund der Landesverordnung über die Entschädigung der Wehrfüh-
rungen der freiwilligen Feuerwehren und ihrer Stellvertretungen (EntschVOfF) wird 
nach Beschlussfassung durch den Kreistag des Kreises Rendsburg-Eckernförde vom 
16.12.2019 folgende Entschädigungssatzung erlassen: 
 

§ 1 

Mitglieder des Kreistages 

 
(1) Die Kreistagsmitglieder erhalten eine Aufwandsentschädigung, die als monatli-

che Pauschale für die Teilnahme an Sitzungen des Kreistages, der Ausschüsse, 
der Fraktionen und Teilfraktionen und an sonstigen Sitzungen gewährt wird.  
 
Die monatliche Pauschale wird gewährt in Höhe von 60 v. H. der in § 2 Abs. 2 
Ziff. 2 Buchst. a) der Landesverordnung über Entschädigungen in kommunalen 
Ehrenämtern genannten Beträge.  

 
(2) Die monatliche Pauschale wird neben den Aufwandsentschädigungen nach den 

§§ 2 bis 6 gewährt. 
 

§ 2 

Kreispräsidentin bzw. Kreispräsident, stellvertretende Kreispräsidenten 

 
(1) Die Kreispräsidentin bzw. der Kreispräsident erhält eine Aufwandsentschädigung 

als monatliche Pauschale in Höhe von 90 v. H. des Betrages nach § 5 der Lan-
desverordnung über Entschädigungen in kommunalen Ehrenämtern. 

 
(2) Die Stellvertreter der Kreispräsidentin bzw. des Kreispräsidenten erhalten eine 

Aufwandsentschädigung in Höhe von 15 v.H. nach § 5 der Landesverordnung 
über Entschädigungen in kommunalen Ehrenämtern. 
 

§ 3 

Mitglieder des Hauptausschusses 

 
(1) Die Mitglieder des Hauptausschusses erhalten eine Aufwandsentschädigung als 

monatliche Pauschale in Höhe von 15 v. H. des Betrages nach § 5 der Landesver-
ordnung über Entschädigungen in kommunalen Ehrenämtern. 
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(2) Die Vorsitzende bzw. der Vorsitzende des Hauptausschusses erhält eine Auf-

wandsentschädigung als monatliche Pauschale in Höhe von 20 v. H. des Betrages 
nach § 5 der Landesverordnung über Entschädigungen in kommunalen Ehrenäm-
tern. 
 

(3) Die monatliche Pauschale beträgt für die erste Stellvertreterin bzw. den ersten 
Stellvertreter 10 v. H. und für die zweite Stellvertreterin bzw. den zweiten Stellver-
treter 5 v. H des Betrages nach § 5 der Landesverordnung über Entschädigungen 
in kommunalen Ehrenämtern. 

 
(4) Die Stellvertretenden der Mitglieder des Hauptausschusses erhalten eine Auf-

wandsentschädigung als monatliche Pauschale in Höhe von 2 v.H. des Betrages 
der Landesverordnung über Entschädigungen in kommunalen Ehrenämtern. 

 

§ 4 

Fraktionsvorsitzende, stellvertretende Fraktionsvorsitzende 

 
(1) Die Vorsitzenden der Kreistagsfraktion erhalten eine Aufwandsentschädigung als 

monatliche Pauschale in Höhe von 30 v. H. des Betrages nach § 5 der Landes-
verordnung über Entschädigungen in kommunalen Ehrenämtern. Sollte eine 
Fraktion mehrere Fraktionsvorsitzende benennen, wird die Aufwandsentschädi-
gung nach Satz 1 durch die Anzahl der Fraktionsvorsitzenden geteilt und anteilig 
an die einzelnen Fraktionsvorsitzenden ausgezahlt. 
 

(2) Die Stellvertreter oder Stellvertreterinnen der Fraktionsvorsitzenden erhalten ei-
ne Aufwandsentschädigung als monatliche Pauschale. Sie beträgt für jede Frak-
tion 10 v.H. des Betrages nach § 5 der Landesverordnung über Entschädigun-
gen in kommunalen Ehrenämtern.  

§ 5 

Stellvertretende der Landrätin bzw. des Landrates 

 
(1) Den Stellvertretenden der Landrätin oder des Landrats wird bei Verhinderung der 

Landrätin oder des Landrats für ihre besondere Tätigkeit als Vertretung eine 
Aufwandsentschädigung gewährt, deren Höhe von der Dauer der Vertretung ab-
hängt. Die Aufwandsentschädigung beträgt für jeden Tag, an dem die Landrätin 
oder der Landrat vertreten wird, 
 
a) im Urlaubs- oder Krankheitsfall der Landrätin oder des Landrats 5 v. H., 
b) bei dienstlicher Verhinderung der Landrätin oder des Landrats 2,5 v. H. und 
c) bei sonstigem besonderen Tätigwerden 2,5 v. H. des Betrages nach § 5 der 

Landesverordnung über Entschädigungen in kommunalen Ehrenämtern. 
 

(2) Die Aufwandsentschädigung für die Stellvertretenden darf im Monat den Betrag 
von 50 v. H. des Betrages nach § 9 Abs. 3 der Landesverordnung über Entschä-
digungen in kommunalen Ehrenämtern nicht übersteigen. 
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§ 6 

Ausschussmitglieder 

 
(1) Ausschussmitglieder sowie stellvertretende Ausschussmitglieder, die nicht dem 

Kreistag angehören, erhalten eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 33 Euro 
für jede Sitzung, an der sie teilgenommen haben. 

 
(2) Die Mitglieder des Kreisseniorenbeirates erhalten für die Teilnahme an Sitzun-

gen des Kreisseniorenbeirates ein Sitzungsgeld in Höhe von 80 v. H. des Betra-
ges nach § 12 der Landesverordnung über Entschädigungen in kommunalen Eh-
renämtern. 

 
(3) Ausschussvorsitzende erhalten eine monatliche Pauschale in Höhe von 15 v.H. 

des Betrages nach § 5 der Landesverordnung über Entschädigung von kommu-
nalen Ehrenämtern. Dies gilt nicht für die Vorsitzende bzw. den Vorsitzenden 
des Hauptausschusses. 
 

(4) Die stellvertretenden Ausschussvorsitzenden erhalten als Aufwandsentschädi-
gung eine monatliche Pauschale. Der erste oder die erste stellvertretende Aus-
schussvorsitzende erhält eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 7,5 v.H. 
nach § 5 der Landesverordnung über Entschädigungen in kommunalen Ehren-
ämtern. Der zweite oder die zweite stellvertretende Ausschussvorsitzende erhält 
eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 3,75 v.H. nach § 5 der Landesverord-
nung über Entschädigungen in kommunalen Ehrenämtern. 
 

§7 

Kreiswehrführerin bzw. Kreiswehrführer, Kreisjägermeisterin bzw. Kreisjäger-

meister und Stellvertretende sowie Mitglieder des Jagdbeirates 

 
(1) Die Kreiswehrführerin bzw. der Kreiswehrführer und die Stellvertretenden erhal-

ten eine Aufwandsentschädigung als monatliche Pauschale. Sie beträgt für die 
Kreiswehrführerin bzw. den Kreiswehrführer 100 v. H. des Betrages nach § 2 
Abs. 2 der Landesverordnung über die Entschädigung der Wehrführungen der 
freiwilligen Feuerwehren und ihrer Stellvertretungen. Für die Stellvertretenden 
beträgt sie die Hälfte des Betrages nach § 7 Abs. 1 Satz 2. Daneben erhalten die 
Kreiswehrführerin bzw. der Kreiswehrführer und die Stellvertretenden ein Klei-
dergeld in Form einer monatlichen Abnutzungs- und Reinigungspauschale in 
Höhe des Höchstbetrages nach § 3 der Landesverordnung über die Entschädi-
gung der Wehrführungen der freiwilligen Feuerwehren.  
 

(2) Die Kreisjägermeisterin bzw. der Kreisjägermeister erhält eine Aufwandsent-
schädigung als monatliche Pauschale in Höhe von 100 v. H. des Betrages nach 
§ 17 der Landesverordnung über Entschädigungen in kommunalen Ehrenäm-
tern. Die Stellvertretenden erhalten eine Aufwandsentschädigung als monatliche 
Pauschale in Höhe von der Hälfte des Betrages nach § 7 Abs. 2 Satz 1. 

 
(3) Für die Mitglieder des Jagdbeirates gilt § 6 entsprechend. 
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§ 8 

Verdienstausfall- und Abwesenheitsentschädigung 

 
(1) Ehrenbeamtinnen und -beamten, ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen und Bürgern, 

Kreistagsmitgliedern, den nicht dem Kreistag angehörenden Mitgliedern und 
stellvertretenden Mitgliedern von Ausschüssen ist der durch die Wahrnehmung 
des Ehrenamtes oder die ehrenamtliche Tätigkeit während der regelmäßigen Ar-
beitszeit entgangene Arbeitsverdienst aus unselbstständiger Arbeit auf Antrag in 
der nachgewiesenen Höhe gesondert zu ersetzen. Ferner ist der auf den ent-
gangenen Arbeitsverdienst entfallende Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung 
zu erstatten, soweit dieser zu Lasten der oder des Entschädigungsberechtigten 
an den Sozialversicherungsträger abgeführt wird. 
Sind die in Satz 1 genannten Personen selbstständig, so erhalten sie für den 
durch die Wahrnehmung des Ehrenamtes oder die ehrenamtliche Tätigkeit wäh-
rend der regelmäßigen Arbeitszeit entstandenen Verdienstausfall auf Antrag ei-
ne Verdienstausfallentschädigung, deren Höhe je Stunde im Einzelfall auf der 
Grundlage des glaubhaft gemachten Verdienstausfalls nach billigem Ermessen 
festgesetzt wird. Der Höchstbetrag der Verdienstausfallentschädigung je Stunde 
beträgt 160 v. H. des Betrages nach § 12 der Landesverordnung über Entschä-
digungen in kommunalen Ehrenämtern, höchstens jedoch für 3 Stunden pro 
Tag. 

 
(2) Personen nach Abs. 1 Satz 1, die einen Haushalt mit mindestens zwei Personen 

führen und nicht oder weniger als 20 Stunden je Woche erwerbstätig sind, erhal-
ten für die durch das Ehrenamt oder die ehrenamtliche Tätigkeit bedingte Abwe-
senheit vom Haushalt während der regelmäßigen Hausarbeitszeit gesondert auf 
Antrag für jede volle Stunde der Abwesenheit eine Entschädigung. 
Der Stundensatz dieser Entschädigung beträgt 35 v. H. des Betrages nach § 12 
der Landesverordnung über Entschädigungen in kommunalen Ehrenämtern. Auf 
Antrag sind statt einer Entschädigung nach Stundensätzen die angefallenen 
notwendigen Kosten für eine Vertretung im Haushalt zu ersetzen. 
 

(3) Personen nach Abs. 1 Satz 1 werden auf Antrag die nachgewiesenen Kosten ei-
ner durch die Wahrnehmung des Ehrenamtes oder die ehrenamtliche Tätigkeit 
erforderlichen entgeltlichen Betreuung von Kindern, die das 14. Lebensjahr noch 
nicht vollendet haben, oder pflegebedürftige Angehörige gesondert erstattet. 
Dies gilt nicht für Zeiträume, für die entgangener Arbeitsverdienst aus unselbst-
ständiger Arbeit oder Verdienstausfallentschädigung nach Abs. 1 oder eine Ent-
schädigung nach Abs. 2 gewährt wird.
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§ 9 

Fahrtkosten 

 
(1) Personen nach § 8 Abs. 1 Satz 1 und Mitgliedern des Kreisseniorenbeirates ist 

für Dienstreisen Reisekostenvergütung nach den für Beamtinnen und Beamte 
des Landes geltenden Grundsätzen zu gewähren. 
 

(2) Die Fahrtkosten für Fahrten von der Hauptwohnung zum Sitzungsort und zurück 
sind gesondert zu erstatten. Die Höhe der Entschädigung richtet sich nach § 5 
Bundesreisekostengesetz.  
Eine Einzelabrechnung ist möglich. 
Kreistagsmitgliedern und den nicht dem Kreistag angehörenden Mitgliedern und 
stellvertretenden Mitgliedern von Ausschüssen (bürgerliche Mitglieder) können 
die Fahrtkosten von der Hauptwohnung zum Sitzungsort und zurück pauschaliert 
erstattet bekommen. Die Gewährung erfolgt auf Antrag bis zum Ende der Wahl-
periode, jedoch maximal für drei Jahre. Dem Antrag ist eine Aufstellung der tat-
sächlich angefallenen Fahrtkilometer der letzten sechs Monate beizufügen. 
 

(3) Der Kreispräsidentin oder dem Kreispräsidenten und ihren oder seinen Vertrete-
rinnen oder Vertretern, Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamten, ehrenamtlich täti-
gen Bürgerinnen und Bürgern und den Mitgliedern des Kreisseniorenbeirates 
sind die Fahrtkosten für Fahrten von der Hauptwohnung zum Sitzungsort und zu-
rück auf Einzelantrag gesondert zu erstatten. 
 

(4) Personen nach § 8 Abs. 1 Satz 1, die den Kreis in Gremien vertreten, ist eine 
Entschädigung für Fahrten mit privateigenen Kraftfahrzeugen nach den Sätzen 
des § 5 Abs. 2 Bundesreisekostengesetz zu gewähren, sofern diese Tätigkeit mit 
Dienstreisen im Raum Schleswig-Holstein, Hamburg und Nordschleswig in Dä-
nemark verbunden sind. 

§ 10 

Inkrafttreten 

 
Diese Entschädigungssatzung tritt am 01.01.2020 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Ent-
schädigungssatzung vom 30.06.2008, geändert durch Beschluss vom 25.03.2019, au-
ßer Kraft. 
 
 
Rendsburg, den 
 
 
 
Dr. Rolf-Oliver Schwemer 
Landrat 
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Kreis Rendsburg-Eckernförde
Der Landrat

Vorlage-Nr:

Datum:

Ansprechpartner/in:

VO/2019/255

12.12.2019

Fiedler, Nina

Fraktionsantrag

- öffentlich - 

Fachbereich Zentrale Dienste

Bearbeiter/in: Mens, Beate

Neufassung der Entschädigungssatzung
hier: Änderungsantrag der Kreistagsfraktion Bündnis 90/die Grünen
vorgesehene Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

16.12.2019 Kreistag des Kreises Rendsburg-Eckernförde Entscheidung

1. Begründung der Nichtöffentlichkeit: 
entfällt

2. Sachverhalt: 
Der Sachverhalt ist der Anlage zu entnehmen.

Anlage/n: 
Änderungsantrag der Kreistagsfraktion Bündnis 90/die Grünen
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Sitzung des Kreistags am 16.12.2019 

 

Rendsburg, den 11.12.2019 

 
Sehr geehrte Frau Dr. Rumpf, 

die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen stellt folgenden Änderungsantrag zu TOP 17 

(Entschädigungssatzung) der Sitzung des Kreistags am 16.12.2019:  

Der Kreistag möge beschließen:  

 

§ 1 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 sowie Abs. 2 der „Satzung des Kreises Rendsburg-

Eckernförde über die Entschädigung seiner Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamten und 

Kreistagsabgeordneten sowie die weiteren für ihn ehrenamtlich Tätigen“ 

(beschlosssen am 30.06.2008, zuletzt geändert am 25.03.2019) behalten ihre Gültigkeit.  

 

§ 1 Abs. 1 Satz 3 der Entschädigungssatzung wird wie folgt gefasst: Die teilweise 

monatliche Pauschale und das Sitzungsgeld werden gewährt in Höhe von 100 v. H. der 

in § 2 Abs. 2 Ziff. 2 Buchst. b) der Landesverordnung über Entschädigungen in 

kommunalen Ehrenämtern genannten Beträge. 

 

Begründung:  

Derzeit gewährt der Kreis Rendsburg-Eckernförde seinen Kreistagsabgeordneten eine 

monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe von 103,20 Euro und ein Sitzungsgeld in Höhe 

von 18,40 pro Sitzung. In Zukunft soll die Auwandsentschädigung pauschal angesetzt 

werden, d.h. unabhängig von der Teilnahme an Sitzungen erhält jedes Kreistagsmitglied 

233,40 Euro im Monat. Bündnis 90/Die Grünen spricht sich dafür aus, das 

Sitzungsgeldmodell beizubehalten und den Betrag von 80% auf 100% der vom Land 

vorgesehenen Entschädigungsleistungen zu erhöhen. Dies entspräche einer monatlichen 

Pauschale in Höhe von 129 Euro und einem Sitzungsgeld in Höhe von 23 Euro.  

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, KREISHAUS, 24768 RENDSBURG Kreistagsfraktion RD-Eck 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Kreishaus 
Kaiserstr. 8-10 
24768 Rendsburg 
Tel. 04331/202-362 
Fax 04331/202-566 
 
 
 
 

 

 
An die Kreispräsidentin 

des Kreises Rendsburg-Eckernförde 

 

Dr. Juliane Rumpf 
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Da auch in Zukunft die Fahrtkosten gesondert abzurechnen sind, ist es weder für die 

Kreistagsabgeordneten, noch die Verwaltung, ein nennenswerter zusätzlicher Aufwand, die 

Sitzungsgelder abzurechnen. Zudem ist zu befürchten, dass durch eine komplette 

Pauschalierung diejenigen benachteiligt werden, die sich vermehrt engagieren und 

diejenigen belohnt, die wenige Sitzungen besuchen. Bei einer Anhebung auf 100% der in der 

Landesentschädigungssatzung vorgesehenen Aufwandsentschädigung (§ 2 Abs. 2 Ziff. 2 

Buchst. B) würde sich ergeben, dass beim Besuch von durchschnittlich 4,5 Sitzungen im 

Monat derselbe Betrag erreicht würde, wie durch die geplante monatliche Pauschale in Höhe 

von 233,40 Euro. Dies erachtet Bündnis 90/Die Grünen als guten Mittelwert für die im 

Durchschnitt von Kreistagsabgeordneten im Monat zu besuchenden Sitzungen.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

                  
Kirsten Zülsdorff und Armin Rösener 
für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
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Kreis Rendsburg-Eckernförde
Der Landrat

Vorlage-Nr:

Datum:

Ansprechpartner/in:

VO/2019/254-001

13.12.2019

Ludwig, Carsten

Beschlussvorlage öffentlich

- öffentlich - 

Stabsstelle Rechnungs- und Gemein-
deprüfungsamt

Bearbeiter/in: Ludwig, Carsten

Neufassung der Satzung des Kreises Rendsburg-Eckernförde über die 
Entschädigung seiner Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamten sowie die 
weiteren für ihn ehrenamtlich Tätigen
vorgesehene Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

16.12.2019 Kreistag des Kreises Rendsburg-Eckernförde Entscheidung

Beschlussvorschlag: 

1. Begründung der Nichtöffentlichkeit: 

2. Sachverhalt: 

Nach Durchsicht der mit Vorlage VO/2019/254 am 12.12.2019 versandten Neufas-
sung der Entschädigungssatzung gibt das Rechnungsprüfungsamt die in der Anlage 
dargestellten redaktionellen und klarstellenden Hinweise.

Diese sollten in der Beschlussfassung berücksichtigt werden.

Von einer weitergehenden Befassung hat das Rechnungsprüfungsamt abgesehen.

Relevanz für den Klimaschutz:

Finanzielle Auswirkungen: 

Anlage/n: 
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Anlage zu VO/2019/254-001 

Norm Vorlage vom 12.12.2019 Hinweis Rechnungsprüfungsamt Erläuterung 

§ 3 Abs. 4 Die Stellvertretenden der Mitglieder des Hauptaus-
schusses erhalten eine Aufwandsentschädigung als 
monatliche Pauschale in Höhe von 2 v.H. des Betra-
ges der Landesverordnung über Entschädigungen in 
kommunalen Ehrenämtern. 

Die Stellvertretenden der Mitglieder des Hauptaus-
schusses erhalten eine Aufwandsentschädigung als 
monatliche Pauschale in Höhe von 2 v.H. des Betra-
ges der nach § 5 der Landesverordnung über Ent-
schädigungen in kommunalen Ehrenämtern. 

Angabe der kon-
kreten Norm  

 

§ 6 Abs. 1 

 

Ausschussmitglieder sowie stellvertretende Aus-
schussmitglieder, die nicht dem Kreistag angehören, 
erhalten eine Aufwandsentschädigung von 33 Euro für 
jede Sitzung, an der sie teilgenommen haben. 

Ausschussmitglieder sowie stellvertretende Aus-
schussmitglieder, die nicht dem Kreistag angehören, 
erhalten eine Aufwandsentschädigung von 33 Euro in 
Höhe des Betrages gemäß § 12 Abs. 1 der Landes-
verordnung über Entschädigungen in kommunalen 
Ehrenämtern für jede Sitzung, an der sie teilgenom-
men haben. 

Vermeidung 
Neufassung bei 
Änderung der 
Landesverord-
nung 

§ 9 Abs. 2 

 

Die Fahrtkosten für Fahrten von der Hauptwohnung 
zum Sitzungsort und zurück sind gesondert zu erstat-
ten. Die Höhe der Entschädigung richtet sich nach § 5 
Bundesreisekostengesetz. 

Eine Einzelabrechnung ist möglich. 

Kreistagsmitgliedern und den nicht dem Kreistag an-
gehörenden Mitgliedern und stellvertretenden Mitglie-
dern von Ausschüssen (bürgerliche Mitglieder) können 
die Fahrtkosten von der Hauptwohnung zum Sitzungs-
ort und zurück pauschaliert erstattet bekommen. Die 
Gewährung erfolgt auf Antrag bis zum Ende der Wahl-
periode, jedoch maximal für drei Jahre. Dem Antrag ist 
eine Aufstellung der tatsächlich angefallenen Fahrtki-
lometer der letzten sechs Monate beizufügen. 

Die Fahrtkosten für Fahrten von der Hauptwohnung 
zum Sitzungsort und zurück sind gesondert zu erstat-
ten. Die Höhe der Entschädigung richtet sich nach 
§ 5 Abs. 2 Bundesreisekostengesetz. 

Eine Einzelabrechnung ist möglich. 

Kreistagsmitgliedern und den nicht dem Kreistag an-
gehörenden Mitgliedern und stellvertretenden Mitglie-
dern von Ausschüssen (bürgerliche Mitglieder) können 
die Fahrtkosten von der Hauptwohnung zum Sitzungs-
ort und zurück pauschaliert erstattet bekommen wer-
den. Die Gewährung erfolgt auf Antrag als monatliche 
Pauschale bis zum Ende der Wahlperiode, jedoch ma-
ximal für drei Jahre. Dem Antrag ist eine Aufstellung 
der tatsächlich angefallenen Fahrtkilometer der letzten 
sechs Monate beizufügen. Die monatliche Pauschale 
beträgt ein Sechstel der sich aus dieser Aufstellung 
ergebenden Fahrkosten. 

In der bisherigen 
Satzung wurde 
auf § 5 Abs. 2 
BRKG Bezug 
genommen. 

Gewährung und 
Berechnung sind 
klar und eindeu-
tig zu beschrei-
ben. 
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Kreis Rendsburg-Eckernförde
Der Landrat

Vorlage-Nr:

Datum:

Ansprechpartner/in:

VO/2019/242-001

09.12.2019

Fiedler, Nina

Fraktionsantrag

- öffentlich - 

Fachbereich Zentrale Dienste

Bearbeiter/in: Mens, Beate

Haushalt 2020:
Antrag der SPD Kreistagsfraktion - KiTa Sozialarbeit
vorgesehene Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

16.12.2019 Kreistag des Kreises Rendsburg-Eckernförde Entscheidung

1. Begründung der Nichtöffentlichkeit: 
entfällt

2. Sachverhalt: 
Der Sachverhalt kann der Vorlage entnommen werden.

Anlage/n: 
Antrag der SPD Kreistagsfraktion - KiTa Sozialarbeit
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Sozialdemokratische Partei Deutschland 

Kreistagsfraktion Rendsburg-Eckernförde 
Lennart Wulf 

Kreistagsabgeordneter 

SPD Kreistagsfraktion Rendsburg-Eckernförde Kaiserstraße 8, 24768 Rendsburg 
 
 

Rendsburg, 03.12.2019 
 
An den 
Vorsitzenden des 
Hauptausschusses 
Kreis Rendsburg-Eckernförde 
Herr Thorsten Schulz 
 
 
Änderungsantrag zum Haushaltsentwurf 2020 
Hier: Teilhaushalt in fachlicher Verantwortung des JHA 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Schulz, 
 
Zu den Haushaltsberatungen beantragt die SPD Fraktion folgendes:  
Der Hauptausschuss möge empfehlen: 
 
Der Kreistag möge beschließen, für den Einstieg in die KiTa Sozialarbeit (nach §16 SGB VIII) 
250.000€ in den Haushalt 2020 einzustellen. 
 
 
Begründung:  
 
In den KiTas zeigt sich deutlich, dass sich bei immer mehr Kleinkindern Auffälligkeiten und 
Anpassungsschwierigkeiten zeigen. Diese sind teilweise begründet durch z.B. 
Sprachbarrieren, alleinerziehende Elternteile, Aufwachsen in Familien mit Transferleistungen 
und den damit einhergehenden familiären Problemen. 
 
Umso wichtiger ist es, für diese Kinder Chancengleicheit schon vor dem Schulbeginn 
herzustellen! 
 
Konzeptionell angelehnt an die kommunale Präventionskette des Landes NRW kann die Kita-
Sozialarbeit wie folgt aussehen:  
 
KiTa-Sozialarbeiter sind Schnittstelle zwischen Jugendamt - KiTa - Eltern - Beratungsstellen - 
Ämtern - und Ärzten. 
 
Sie stellen Kontakte her, klären auf, vermitteln weiter, helfen und begleiten bei 
Behördengängen oder bieten auch eigene Beratung an.  
 
Sie bieten Unterstützung bei erzieherischen Herausforderungen und geben Hilfestellungen 
in psychischen Krisensituationen, sie suchen Auswege aus finanziellen Problemlagen oder 
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Sozialdemokratische Partei Deutschland 

Kreistagsfraktion Rendsburg-Eckernförde 
Lennart Wulf 

Kreistagsabgeordneter 

SPD Kreistagsfraktion Rendsburg-Eckernförde Kaiserstraße 8, 24768 Rendsburg 
 
 

bei komplizierten Anträgen und Behördengängen und sie helfen Familien, die neu in 
Deutschland sind, sich am Übergang in ein neues Leben zurecht zu finden. 
Sie sind Ansprechpartner bei allen Sorgen und bauen Brücken zu weiteren Hilfen. Das 
Angebot stärkt Familien präventiv, unbürokratisch und schnell, damit 
Kindeswohlgefährdungen gar nicht erst entstehen können. 
Wenn Eltern mit kleinen Kindern vor finanziellen Problemen stehen, sich um die Gesundheit 
ihres Kindes sorgen, als Alleinerziehende Hilfe brauchen oder Übersetzungshilfe bei 
Anträgen oder Behördengängen benötigen - dann sind die Kita-Sozialarbeiterinnen und -
arbeiter die richtige Adresse, um Unterstützung zu erhalten.   
 
Ziel der Kita-Sozialarbeit ist es, so früh einzugreifen, dass Gefährdungslagen für Kinder gar 
nicht erst entstehen. 
Das Angebot basiert auf Freiwilligkeit. Auf Grundlage des Paragraphen 16 des 
Sozialgesetzbuches VIII "Förderung der Erziehung in der Familie" bieten die Sozialarbeiter 
und -pädagogen niederschwellige beratende Unterstützung in allen pädagogischen Fragen.  
Damit kann das Jugendamt neben seinem Wächteramt seine Aufgaben hin zu einem 
lebensweltorientierten Jugendhilfenetzwerk vor Ort noch besser erfüllen. 
Das heißt konkret: Die Fachkräfte aus dem Sozialen Dienst unterstützen die Eltern dabei, 
einen Weg zu finden, den Lebensunterhalt zu sichern - etwa durch die Klärung von 
Problemen mit Vermietern, wenn eine Räumungsklage droht. Sie begleiten 
Kinderarztbesuche, nehmen den Entwicklungsstand des Kindes in den Blick und bieten bei 
Auffälligkeiten Beratung an. Auch vermitteln sie an Dolmetscher und helfen bei der 
Antragsstellung. 
Die Unterstützung erhalten Familien unkompliziert ohne Antragsverfahren. Die Fachkräfte 
sind in einer offenen Sprechstunde im Jugendamt erreichbar. Eltern können aber auch in der 
Kita Bedarf anmelden und werden von dort ans Team der Kita-Sozialarbeit weitervermittelt. 
Ebenso ist langfristig aufsuchende KiTa Sozialarbeit direkt in den KiTas denkbar. 
 
Mit freundlichem Gruß 
-für die SPD Fraktion- 
 
 
Lennart Wulf 
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Kreis Rendsburg-Eckernförde
Der Landrat

Vorlage-Nr:

Datum:

Ansprechpartner/in:

VO/2019/244-001

13.12.2019

Fiedler, Nina

Fraktionsantrag

- öffentlich - 

Fachbereich Zentrale Dienste

Bearbeiter/in: Mens, Beate

Haushalt 2020:

Antrag Bündnis 90/Die Grünen Kreistagsfraktion - Schülerbeförderung
vorgesehene Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

16.12.2019 Kreistag des Kreises Rendsburg-Eckernförde Entscheidung

1. Begründung der Nichtöffentlichkeit: 
entfällt

2. Sachverhalt: 
Der Sachverhalt ist der Anlage zu entnehmen.

Anlage/n: 
Antrag Bündnis 90/Die Grünen Kreistagsfraktion - Schülerbeförderung
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Sitzung des  Kreistages am 16.12.2019
TOP 18: Anträge der Fraktionen zum Haushalt 2020

Sehr geehrte Frau Dr. Rumpf,

die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen beantragt, 

im Haushaltsentwurf des Kreises Rendsburg-Eckernförde für das Jahr 2020
einen zusätzlichen Betrag von 300.000 Euro für die Schülerbeförderung im Kreis 
einzustellen. 

Dieser Betrag steht für die Ausweitung der vom Kreis unterstützten 
Schülerbeförderung ab dem Sommer 2020 für Schülerinnen und Schüler der Klassen 
1 bis 10 zur Verfügung: Als notwendige Beförderungskosten werden die Kosten der 
Beförderung zur tatsächlich besuchten Schule anerkannt, soweit die Entfernung 
zwischen Wohnung und tatsächlich besuchter Schule die Kilometergrenzen von 2 km 
für die Klassen 1 bis 4, von 4 km für die Klassen 5 und 6 und 6 km für die Klassen 7 
bis 10 überschreitet. 

Die bisherige Regelung des doppelten Elternbeitrags entfällt: Für Schülerfahrkarten 
zur tatsächlich besuchten Schule, wenn diese nicht die nächstgelegene Schule ist, 
wird der einfache Elternbeitrag erhoben. 

Die Schülerbeförderungssatzung soll in diesem Sinne überarbeitet werden. Ein 
Anspruch auf Schülerbeförderung ist nur auf den bestehenden Linien gegeben.

Begründung: 
Schülerinnen und Schüler haben bisher nur dann einen Anspruch auf Schülerbeförderung, 
wenn die in der Schülerbeförderungssatzung geregelten Kilometergrenzen gemessen an der

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, KREISHAUS, 24768 RENDSBURG Kreistagsfraktion RD-Eck
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Kreishaus
Kaiserstr. 8-10
24768 Rendsburg
Tel. 04331/202-362
Fax 04331/202-566

Rendsburg, 04.12.2019

An die Kreispräsidentin des
Kreises Rendsburg-Eckernförde
Frau Dr. Juliane Rumpf
Kaiserstr. 8-10
24768 Rendsburg
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„nächstgelegenen Schule“ der gewählten Schulart überschritten werden. Es findet eine 
fiktive Berechnung des Schulwegs statt. Diese Regelung berücksichtigt nicht, dass es eine 
freie Schulwahl, insbesondere bei der Auswahl der weiter führenden Schule gibt. Gewählt 
wird dann nicht immer die „nächstgelegene Schule“, sondern Schülerinnen und Schüler 
lassen sich bei ihrer Schulwahl von vielen Kriterien leiten wie die Verkehrsanbindung, das 
Fächerangebot, schulische Zusatzangebote, oder auch wo ihre Freund*innen hinwollen. Für 
viele ist es die erste große Wahl, die sie in ihrem Leben treffen.
 
Liegt die tatsächlich besuchte Schule vom Wohnort mehr als 4 km (für die Klassen 5 und 6) 
bzw. 6 km (für die Klassen 7 bis 10) entfernt, nutzen die Schülerinnen und Schüler meist 
öffentliche Verkehrsmittel. Die Busfahrkarten zahlen sie dennoch bisher im vollen Umfang in 
den Fällen selbst, in denen es eine „nächstgelegene Schule“ gibt, die noch innerhalb der 
Kilometergrenzen liegt. Lediglich in den Fällen, in denen die Entfernung zur 
nächstgelegenen Schule die Kilometergrenze überschreitet, jedoch eine Fahrkarte zur weiter
entfernten tatsächlich besuchten Schule benötigt wird, erhalten sie eine Fahrkarte, müssen 
aber hierfür den „doppelten“ Eigenanteil zahlen (in Höhe von 168 € für das 1. Kind - so §§ 1 
Absatz 2 Satz 5, 10 Absatz 2 Buchstabe b der aktuellen Schülerbeförderungssatzung). 

Die Schülerinnen und Schüler müssen sich also praktisch entgegenhalten lassen, dass sie ja
doch die nächstgelegene Schule hätten besuchen können und sich deshalb auch so 
behandeln müssen. Keine Schülerin und kein Schüler wählen jedoch aus „Jux und Tollerei“ 
eine weiter entfernt liegende Schule. Für die Wahl der jeweiligen Schule gibt es immer gute 
Gründe.

In einem ersten Schritt, bevor es zur Einführung eines kreisweiten Bildungstickets kommt, 
sollten alle Schülerinnen und Schüler bei Überschreiten der Kilometergrenzen für den 
Schulweg zur tatsächlich besuchten Schule an der Schülerbeförderung teilhaben. Hierfür 
zahlen sie die „einfache“ Eigenbeteiligung (in Höhe von 84 € für das 1. Kind) und keine 
doppelten Beträge. 

Zur Umsetzung bieten sich folgende Änderungen der Schülerbeförderungssatzung an:
§ 1 Abs. 2 Satz 5 wird wie folgt formuliert: „Schülerinnen und Schüler, die eine nicht 
nächstgelegene Schule der gewählten Schulart besuchen, nehmen an der 
Schülerbeförderung teil, wenn die Kilometergrenzen des § 3 in Bezug auf die 
tatsächlich besuchte Schule überschritten werden.“ 
Die Formulierungen in § 1 Abs. 2 Sätze 6 und 7 bleiben („Diese Regelung gilt auch 
für diejenigen Schülerinnen und Schüler, die ein Förderzentrum besuchen. Es 
besteht kein Rechtsanspruch auf Einrichtung einer Schülerbeförderung zur nicht 
nächstgelegenen Schule.“). 
§ 1 Abs. 2 Satz 8 wird gestrichen, da er nunmehr überflüssig ist. Die Regelung des § 
10 Absatz 2 Buchstabe b zur doppelten Eigenbeteiligung wird aufgehoben.

Mit freundlichen Grüßen

  gez. Kirsten Zülsdorff gez. Armin Rösener
(Fraktionsvorsitzende) (Fraktionsvorsitzender)
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Kreis Rendsburg-Eckernförde
Der Landrat

Vorlage-Nr:

Datum:

Ansprechpartner/in:

VO/2019/245-001

13.12.2019

Fiedler, Nina

Fraktionsantrag

- öffentlich - 

Fachbereich Zentrale Dienste

Bearbeiter/in: Mens, Beate

Haushalt 2020:

Antrag der FDP-Kreistagsfraktion -  Mobilstationen
vorgesehene Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

16.12.2019 Kreistag des Kreises Rendsburg-Eckernförde Entscheidung

1. Begründung der Nichtöffentlichkeit: 
entfällt

2. Sachverhalt: 
Der Sachverhalt ist der Anlage zu entnehmen.

Anlage/n: 
Antrag der FDP-Kreistagsfraktion -  Mobilstationen
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Freie Demokratische Partei (FDP)    
Kreistagsfraktion Rendsburg-Eckernförde    
Telefon: +49 4331 202 359, Telefax: +49 4331 202 563   Vorsitzende: Tina Schuster 
E-Mail: info@fdp-fraktion-rd-eck.de, Internet: www.fdp-fraktion-rd-eck.de stellv. Vorsitzender: Henry Deising 
 
Spk MiHo, IBAN: DE95 2145 0000 0000 1035 03, BIC: NOLA DE21 RDB 

 
 
Änderungsantrag zum Haushaltsentwurf 2020 
hier: Teilhaushalt in fachlicher Verantwortung des REA 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
zu den Haushaltsberatungen beantragt die FDP-Kreistagsfraktion folgendes: 
 
Der Kreistag möge beschließen:  
  
Der Kreis hat durch das neue ÖPNV Konzept ab 2020 ein deutliches Signal  
zur Attraktivitätssteigerung der vielfältigen Mobilität gesetzt.  
Diesem Signal sollten Taten folgen. Den Bewohnern - besonders 
des ländlichen Teils unseres Kreises- müssen verschiedene Optionen als 
Alternative und Ergänzung zum eigenen Pkw angeboten werden. Hierzu 
bietet sich ein wiedererkennbares und flexibles System an, das die vielen 
Bausteine der Mobilität der Zukunft miteinander vereint:  
die Einrichtung von Mobilitätsstationen mit flexibel austauschbaren 
Bestandteilen (von der ÖPNV-Haltestelle über eine sichere 
Radunterbringung bis hin zur Mitfahrbank oder einer Car-Sharing-Station).  
Die KielRegion hat mit ihren wiedererkennbaren und flexibel ausstattbaren 
Mobilitätsstationen überzeugende Anwendungsbeispiele geliefert und im 
gleichen Zuge ein Wiedererkennungsmerkmal geschaffen, das sowohl 
Einheimische als auch Touristen aufmerksam macht.  
Der Kreis fördert die Errichtung von Mobilstationen aus 
dem KielRegion Konzept mit 50% der Restkosten (ohne Erdarbeiten) nach 
Ausschöpfen weiterer möglicher Fördergelder max. € 20.000,- pro 
Maßnahme.  
 
Im Kreishaushalt sind hierfür € 250.000,- einzustellen.  
  
  

FDP Fraktion Kreis RD-Eck ∙ Kaiserstr. 8 ∙ 24768 Rendsburg 

Kreis Rendsburg-Eckernförde 
Die Kreispräsidentin 
Kreistagsbüro 

Rendsburg, 15. November 
2019 
Zeichen:HH-2020-011 
 
 
Tina Schuster 
Fraktionsvorsitzende 
 
schuster@fdp-fraktion-rd-
eck-de 
www.fdp-fraktion-rd-eck.de 
 
FDP-Kreistagsfraktion 
Rendsburg-Eckernförde 
Kreishaus 
Kaiserstraße 8 
24768 Rendsburg 
 
T: 04331 202 359 
F: 04331 202 563 
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Freie Demokratische Partei (FDP)    
Kreistagsfraktion Rendsburg-Eckernförde    
Telefon: +49 4331 202 359, Telefax: +49 4331 202 563   Vorsitzende: Tina Schuster 
E-Mail: info@fdp-fraktion-rd-eck.de, Internet: www.fdp-fraktion-rd-eck.de stellv. Vorsitzender: Henry Deising 
 
Spk MiHo, IBAN: DE95 2145 0000 0000 1035 03, BIC: NOLA DE21 RDB 

Begründung:  
  
Das neue auf breiter Ebene beratene und beschlossene ÖPNV Konzept 
erfordert aus Sicht der FDP Fraktion weitere marketingorientierte 
Maßnahmen, damit die möglichen Nutzer immer und immer wieder auf die 
vielfältigen Vorteile hingewiesen werden.  
 
Die KielRegion hat hierzu ein umfangreiches Konzept geliefert: Die 
Mobilstationen mit vielfältigen Angeboten fallen aus unserer Sicht 
besonders positiv auf.  
Einzelne Gemeinden im Kreis haben bereits gehandelt oder planen dies 
aktuell.  
Damit das Netz von Mobilstationen dichter und damit ein umfassender 
Erfolg wird, sprechen wir uns ausdrücklich für eine nachrangige Förderung 
neben den weiteren Fördertöpfen aus.  
 
Die Zeit ist reif für einen echten Wandel in der Mobilitätsentwicklung 
unseres Kreises.    
 
 
 
Mit liberalen Grüßen 
 
 
Tina Schuster    Holger N. Koch 
Fraktionsvorsitzende   Ausschussmitglied 
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Kreis Rendsburg-Eckernförde
Der Landrat

Vorlage-Nr:

Datum:

Ansprechpartner/in:

VO/2019/265

16.12.2019

Fiedler, Nina

Fraktionsantrag

- öffentlich - 

Fachbereich Zentrale Dienste

Bearbeiter/in: Mens, Beate

Haushalt 2020:
Antrag der SPD-Kreistagsfraktion
vorgesehene Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

16.12.2019 Kreistag des Kreises Rendsburg-Eckernförde Entscheidung

1. Begründung der Nichtöffentlichkeit: 
entfällt

2. Sachverhalt: 
Der Sachverhalt ist der Anlage zu entnehmen.

Anlage/n: 
Antrag der SPD-Kreistagsfraktion
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Sozialdemokratische Partei Deutschland                                       Bernhard Fleischer 

  

Kreistagsfraktion Rendsburg-Eckernförde  Kreistagsabgeordneter und 
 sozialpolitischer Sprecher 
 Rendsburg, den 

16.12.2019 
 
 
 
 
Frau 
Kreispräsidentin 
Dr. Juliane Rumpf 
Kreishaus 

 
 
 
Betr.: Sitzung des Kreistages am 16.12.2019 
hier: Haushalt 2020 Teilhaushalt 31 3901 „Koordinierung Integration und Teilhabe“ 
 
 
Sehr geehrte Frau Dr. Rumpf, 
 
die SPD-Fraktion beantragt, den Teilhaushalt 31 3901 von 70.500 EU um 179.500 EU auf 
 

250.000 EU 
 

zu erhöhen. 
 
 
 
 
Begründung erfolgt mündlich in der Sitzung 
 
 
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
 
Bernhard Fleischer 
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SPD Kreistagsfraktion Telefon 
Rendsburg-Eckernförde 0 43 31) 2 02- 3 60 
e-Mail: 
spd-fraktion@gmx.de 
Bankverbindung: 
Sparkasse Mittelholstein 
Vorsitzender: 
Dr. Kai Dolgner 
Telefon 
(0 43 31) 14 96 24 

Kaiserstraße 8 Fax: 
Internet: www.spd- 
IBAN: DE22 214 500 
Lüttmoor 38 

Fax: (04331) 21 746 
24768 Rendsburg (0 43 31) 2 02-5 30 
net-sh.de/rdeck/fraktion 
000 000 031 097 
24783 Osterrönfeld 

kai.dolgner@gmx.de 
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Kreis Rendsburg-Eckernförde
Der Landrat

Vorlage-Nr:

Datum:

Ansprechpartner/in:

VO/2019/200

12.11.2019

Reimers, Kai

Mitteilungsvorlage

- öffentlich - 

Fachdienst Kommunalaufsicht

Bearbeiter/in: Reimers, Kai

Berücksichtigung der Finanzausstattung der kreisangehörigen 
Kommunen bei der Festsetzung des Kreisumlagehebesatzes für das 
Haushaltsjahr 2020
vorgesehene Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

05.12.2019 Hauptausschuss Kenntnisnahme
16.12.2019 Kreistag des Kreises Rendsburg-Eckernförde Kenntnisnahme

1. Begründung der Nichtöffentlichkeit: 
entfällt

2. Sachverhalt: 
Soweit die sonstigen Einnahmen oder Erträge und Einzahlungen eines Kreises 
seinen Bedarf nicht decken, ist eine Umlage von den kreisangehörigen Gemeinden 
zu erheben (Kreisumlage). Auf der Einnahmeseite stellt die Kreisumlage eine 
wesentliche Stellschraube zur Erreichung des gesetzlich geforderten 
Haushaltsausgleichs dar.

Im bisherigen Dialog mit dem kreisangehörigen Bereich wird nach Abwägung der 
beiderseitigen Interessen von Kreis und kreisangehörigen Kommunen die 
Beibehaltung des derzeitigen Umlagesatzes von 31 von Hundert als angemessen 
angesehen.

Bei der Festsetzung des konkreten Kreisumlagehebesatzes hat der Kreis 
Rendsburg-Eckernförde allerdings nach geltender Rechtsprechung gleichermaßen 
die gleichrangigen Interessen der einzelnen kreisangehörigen Gemeinden und des 
Kreises an einer auskömmlichen Finanzausstattung zu beachten.

Vor der Entscheidung über die Festsetzung des Kreisumlagehebesatzes ist daher 
wie erstmals im Vorjahr der Finanzbedarf der betroffenen Städte und Gemeinden
in einer Querschnittsbetrachtung zu ermitteln. Die Basis für die Ermittlung der 
finanziellen Lage der kreisangehörigen Kommunen sind die Daten der 
Haushaltspläne des Haushaltsjahres 2019 mit der mittelfristigen Finanzplanung
2020 bis 2022 und den Jahresergebnissen 2017 und 2018, soweit diese schon 
ermittelt worden sind. Die zuständigen Verwaltungen wurden bei der Erfassung 
der Daten mit einbezogen.
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Dabei wurden folgende wesentliche Haushaltspositionen erfasst und betrachtet:

1. Haushaltsausgleich (Entwicklung der mittelfristigen Ergebnisplanung)
2. Freier Finanzspielraum (kameral) / Zahlungsmittelbestand – Finanzplan (Doppik)
3. Steuer- und Finanzkraft und Realsteuerhebesätze
4. Investitionstätigkeit / Verschuldung
5. Sonstige Haushaltsdaten (freiwillige Leistungen) 

Die Ergebnisse und die Auswertung der Finanzdaten sind in dem dieser Vorlage 
beigefügtem Bericht dargestellt.

Die Daten der einzelnen Kommunen sind in den als Anlage beigefügten Tabellen 
ausgewiesen, getrennt nach kameraler und doppischer Haushaltsführung.

Zusammenfassung:

Bei der Bewertung des Finanzbedarfs in der Querschnittbetrachtung und der 
Bestimmung des Kreisumlagehebesatzes kommt es nicht auf die einzelne, die 
finanziell bedürftigste Kommune an. Im Ergebnis der Querschnittsbetrachtung des 
Finanzbedarfs kann festgestellt werden, dass der Kreis Rendsburg-Eckernförde mit 
dem im Haushaltsentwurf veranschlagten Kreisumlagehebesatz die 
Mindestausstattung der Kommunen nicht verletzt. Die absolute Grenze wird mit der 
Festsetzung der Kreisumlage von 31 v.H. in der Haushaltssatzung 2020 nicht 
erreicht.

Die Finanzsituation der Kommunen verbessert sich nach den Zahlen der 
mittelfristigen Finanzplanung bis 2022 aufgrund der angenommenen Entwicklung 
des Steueraufkommens. Neben dem Steueraufkommen erhöhen sich in den 
kommenden Haushaltsjahren zum einen der freie Finanzspielraum (kameral) und 
zum anderen die freien Finanzmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit (doppisch).
Bisher nicht abschätzbar sind allerdings die Auswirkungen auf die Kommunen durch 
die geplante Reform des Finanzausgleichs zwischen Land und Kommunen sowie
die Reformierung des Kita-Gesetzes. 

Der Kreishaushalt weist zwar im Haushaltsjahr 2020 einen Überschuss aus; dieser 
ermöglicht es aber dem Kreis weitere notwendige Investitionen ohne 
Neuverschuldung vorzunehmen. Die freiwilligen Leistungen steigen in einem 
moderaten Rahmen und enthalten im Haushaltsentwurf keine wesentlichen neuen, 
dauerhaften Leistungen (siehe Ziffer 17 des Vorberichts des Kreises). Diese 
Maßnahmen sind ein Beleg für die Beachtung des Gebotes der Rücksichtnahme 
durch den Kreis Rendsburg-Eckernförde.

Unter Abwägung des Finanzbedarfs der kreisangehörigen Kommunen in der 
Querschnittsbetrachtung und der rücksichtsvollen Haushaltsplanung des Kreises 
wird mit einem Kreisumlagehebesatz von 31 v.H. im Rahmen der Beschlussfassung 
über die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 aus der Sicht der Verwaltung 
nicht gegen die verfassungsgebotene finanzielle Mindestausstattung verstoßen.

Relevanz für den Klimaschutz:
keine

TOP 18.2



                                                           Seite: 3/3

Finanzielle Auswirkungen: 
keine

Anlage/n: 
191114_Bericht über die Beruecksichtigung der Finanzdaten der Kommunen
191114_Finanzdaten_doppik_alle Gemeinden ab 2017
191114_Finanzdaten_kameral_alle Gemeinden ab 2017
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Kreis Rendsburg-Eckernförde 

Der Landrat 
Fachdienst Kommunalaufsicht 

 
 
14.11.2019 
 

 
 
Bericht über die Berücksichtigung der Finanzausstattung der kreisangehörigen 
Kommunen bei der Festsetzung des Kreisumlagehebesatzes für das 
Haushaltsjahr 2020 
 
1. Haushaltsausgleich (Entwicklung der mittelfristigen Ergebnisplanung) 

 
Die Gemeinde soll in den Finanzplanungsjahren den gesetzlich geforderten 
Haushaltsausgleich erreichen. Dieser ist erreicht, wenn im kameralen 
Verwaltungshaushalt kein Fehlbedarf ausgewiesen wird und im doppischen 
Ergebnisplan die Erträge >= die Aufwendungen sind. 
 
Die Haushaltsaufstellung erfolgt bei 87 Kommunen nach den kameralen Vorschriften 
und bei 78 Kommunen nach den doppischen Vorschriften. Die Stadt Rendsburg stellt 
seit dem Haushaltsjahr 2019 einen doppischen Haushalt auf. 
 
Die Kommunen mit kameraler Haushaltsführung weisen in den Jahren 2017 bis 2022 
keine defizitären Verwaltungshaushalte aus. In der allgemeinen Rücklage weisen diese 
Kommunen zum Ende des Jahres 2019 rd. 31,40 Mio. € aus. Zum Ende des 
Finanzplanungszeitraums (2022) können die Kommunen der allgemeinen Rücklage 
voraussichtlich vermehrt Mittel zuführen, so dass ein Bestand von rd. 53,13 Mio. € 
erreicht wird. Lediglich die Gemeinden Grauel und Nindorf verfügen zu diesem 
Zeitpunkt über eine allgemeine Rücklage unter 1,00 €/Einw..  
 

 
 
Die Kommunen mit doppischer Haushaltsführung weisen über den gesamten 
Finanzplanungszeitraum in ihrer Gesamtheit ein positives Ergebnis aus, wobei das Jahr 
2017 mit einem positiven Ergebnis von rd. 36,63 Mio. € heraussticht. Nur im 
Haushaltsjahr 2019 wird insgesamt ein negatives Ergebnis ausgewiesen. Im 
Haushaltsjahr 2019 betrifft dieses 52 Kommunen; im Haushaltsjahr 2022 sind es nur 
noch 20 Kommunen, die ein negatives Ergebnis ausweisen. 
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Lediglich 2 Gemeinden weisen in jedem Jahr ein negatives Ergebnis aus (Haßmoor und 
Schülldorf). Der Gemeinde Schülldorf verbleibt am Ende des Finanzplanungszeitraum 
eine Ergebnisrücklage in Höhe von voraussichtlich rd. 450 T€. Die Gemeinde Haßmoor 
muss voraussichtlich auf die allgemeine Rücklage zurückgreifen. Diese ist aber noch in 
ausreichendem Maße vorhanden.  
 

2. Freier Finanzspielraum (kameral) / Zahlungsmittelbestand – Finanzplan (Doppik) 

 
Die Gemeinden müssen im Rahmen der aufgabenadäquaten Finanzausstattung  
mindestens über so große Finanzmittel verfügen, dass sie ihre pflichtigen Aufgaben 
ohne Kreditaufnahme erfüllen können und darüber hinaus noch über einen freien 
Finanzspielraum verfügen, um zusätzlich freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben in 
einem bescheidenen, aber doch merklichen Umfang wahrzunehmen. 
 
Im Haushaltsjahr 2019 verfügen die kameral geführten Kommunen in ihrer Gesamtheit 
über einen freien Finanzspielraum von rd. 5,49 Mio €. 7 Gemeinden (Bargstedt, 
Emkendorf, Karby, Langwedel, Mörel, Nindorf und Tappendorf) weisen im Haushaltsjahr 
2019 einen negativen Finanzspielraum aus. Zum Ende des Finanzplanungszeitraums 
(2022) weisen nur noch 2 Gemeinden (Karby und Nindorf) einen negativen freien 
Finanzspielraum aus. Für alle Kommunen erhöht sich der freie Finanzspielraum 
insgesamt auf rd. 13,44 Mio. €.  
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Ziel in einem doppischen Haushalt muss es für die Gemeinde sein, aus einem positiven 
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan die ordentliche Tilgung zu 
finanzieren. Je höher ein positiver Saldo erreicht wird, desto mehr ist die Gemeinde 
dazu in der Lage, nicht zuwendungsfähige freiwillige Investitionen ohne weitere 
Kreditaufnahmen vorzunehmen. 
 
Die Kommunen mit doppischer Haushaltsführung weisen in ihrer Gesamtheit in allen 
Finanzplanungsjahren einen positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus: 
 

 
 

Im Haushaltsjahr 2019 können 38 Kommunen ihre Tilgung nicht aus laufender 
Verwaltungstätigkeit erwirtschaften (Vorjahr: 27). Am Ende des Finanzplanungs-
zeitraums im Haushaltsjahr 2022 verringert sich diese Zahl auf 13 Kommunen. 
 
Im Kreisgebiet hat keine Kommune ein strukturelles Defizit über den ausgewerteten 
Zeitraum bei gleichzeitiger sparsamer Wirtschaftsführung und bei gleichzeitiger 
Ausschöpfung aller Einnahmemöglichkeiten.  
 
3. Steuer- und Finanzkraft und Realsteuerhebesätze 

 
Realsteuern sind die Grundsteuer und die Gewerbesteuer. Das Recht der Gemeinden 
auf die Festsetzung von Realsteuerhebesätzen ist in Art. 106 Abs. 6 GG garantiert. 
Vergleichswerte sind neben den Nivellierungssätzen nach dem FAG die Hebesätze und 
die Steuerkraft im Kreisvergleich. Daneben wird die Höhe der jährlichen 
Abschöpfungsquote durch die Kreisumlage ermittelt. 
 
Grundsteuer A: Die Spanne der aktuellen Hebesätze der kreisangehörigen Kommunen 
beträgt von 200 v.H. (kleinster Wert – Gemeinde Thumby) bis 450 v.H. (größter Wert – 
Gemeinde Dänischenhagen). Von 51 Kommunen wird der für die Ermittlung der 
Steuerkraftmesszahl festgelegte fiktive Hebesatz von 332 v.H. (Nivellierungssatz) 
erreicht bzw. überschritten (Vorjahr: 76)  
 
Der Durchschnittshebesatz für alle Kommunen im Kreis Rendsburg-Eckernförde beträgt 
im Haushaltsjahr 2019  324,07 v.H. (Vorjahr: 322,30 v.H.) 
 
Grundsteuer B: Die Spanne der aktuellen Hebesätze der kreisangehörigen Kommunen 
beträgt von 200 v.H. (kleinster Wert – Gemeinde Thumby) bis 450 v.H. (größter Wert – 
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Gemeinden Altenholz und Dänischenhagen). Von 53 Kommunen wird der für die 
Ermittlung der Steuerkraftmesszahl festgelegte fiktive Hebesatz von 332 v.H. 
(Nivellierungssatz) erreicht bzw. überschritten (Vorjahr: 76) 
 
Der Durchschnittshebesatz für alle Kommunen im Kreis Rendsburg-Eckernförde beträgt 
im Haushaltsjahr 2019  326,37 v.H. (Vorjahr: 324,30 v.H.) 
 
Gewerbesteuer: Die Spanne der aktuellen Hebesätze der kreisangehörigen Kommunen 
beträgt von 250 v.H. (kleinster Wert – Gemeinde Thumby) bis 400 v.H. (größter Wert – 
Gemeinde Blumenthal). Von 79 Kommunen wird der für die Ermittlung der 
Steuerkraftmesszahl festgelegte fiktive Hebesatz von 335 v.H. (Nivellierungssatz) 
erreicht bzw. überschritten (Vorjahr: 97). 
 
Der Durchschnittshebesatz für alle Kommunen im Kreis Rendsburg-Eckernförde beträgt 
im Haushaltsjahr 2019  333,13 v.H. (Vorjahr: 332,73 v.H.). 
 
Steuerkraft / Steueraufkommen: Die Spanne der aktuellen Steuerkraft der 
kreisangehörigen Kommunen beträgt von 468,64 €/Einw. (kleinster Wert – Gemeinde 
Friedrichsgraben) bis 1.828,60 €/Einw. (größter Wert – Gemeinde Hörsten). 
 
Die durchschnittliche Steuerkraft der kreisangehörigen Kommunen beträgt auf der Basis 
des kommunaler Finanzausgleichs – Festsetzung des Landes vom 23.01.2019 – 
966,60 €/Einw. Dieser Wert wird von 30 Kommunen erreicht bzw. überschritten (Vorjahr: 
37). 
 
Das jährliche Steueraufkommen (Realsteuern und Gemeinschaftssteuern) entwickelt 
sich in den Jahren 2017 bis 2022 wie folgt: 
 

 
 
Zur Einordnung der Höhe der Kreisumlage und die Auswirkungen auf die 
kreisangehörigen Kommunen ist nach der Bundesverwaltungsrechtsprechung die 
Ermittlung einer sogenannten Abschöpfungsquote zu entnehmen, die im Wesentlichen 
auf die Entscheidung des OVG Koblenz zurückführt. Danach ist eine Grenze der 
Kreisumlage dahingehend zu ziehen, dass den kreisangehörigen Kommunen die ihnen 
zur Verfügung stehenden Steuereinnahmen nicht in Gänze entzogen werden dürfen.  
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Nach dem nachstehenden Schaubild verbleiben den Kommunen nach Abzug der 
Kreisumlage ca. 2/3 der tatsächlichen Steuereinnahmen, so dass ein übermäßiger 
Einschnitt zu Lasten der Kommunen ausgeschlossen werden kann. 
 

 
 
4. Investitionstätigkeit / Verschuldung 

 

Die Gemeinde sollte in der Lage sein, unabweisbare Investitionen auch ohne neue 
Kreditaufnahmen vorzunehmen. Die gesamte Investitionstätigkeit der Kommunen 
entwickelt sich nach der derzeitigen mittelfristigen Finanzplanung wie folgt: 
 

 
 

 

Aus der Verschuldungssituation einer Gemeinde lassen sich zwangsläufig keine 
Rückschlüsse auf die Finanzkraft der Gemeinde ziehen. Die strategische Zielsetzung 
muss aber sein, die durchschnittliche Zinsbelastung des kommunalen Kreditportfolios 
zu minimieren. Die Verschuldung der kreisangehörigen Kommunen entwickelt sich nach 
den Anstiegen in den Jahren 2017 bis 2020 ab 2021 wieder zurück. 
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Am Ende des Haushaltsjahres 2019 sind 33 Kommunen schuldenfrei. Am Ende des 
Finanzplanungszeitraums (2022) sind voraussichtlich 39 Kommunen ohne 
Verschuldung. 
 
Einige Kommunen haben zum Erwerb von Anteilen an der SH-Netz AG in den Jahren 
2017 bis 2019 Kredite aufgenommen, die erst nach fünf Jahren in einer Summe getilgt 
werden. 
 

5. Sonstige Haushaltsdaten  
 

Bei der Ermittlung des Finanzbedarfs der kreisangehörigen Kommunen ist zu 
berücksichtigen, ob und wie die Kommunen ihre verfassungsrechtliche 
Selbstverwaltungsgarantie durch eine eigenverantwortliche Erfüllung auch freiwilliger 
Selbstverwaltungsaufgaben wahrnehmen können. Ausgewertet wurden aus den 
jeweiligen Vorberichten die Höhe der geleisteten Zuschüsse und Mitgliedsbeiträge an 
Vereine und Verbände, soweit diese ausgewiesen bzw. von der zuständigen Verwaltung 
übermittelt wurden. 
 
Die Kommunen mit kameraler Haushaltsführung geben im Haushaltsjahr 2019 im 
Durchschnitt rd. 2,85 % des Volumens des Verwaltungshaushaltes Mittel für diesen 
Zweck aus (Vorjahr: 2,50 %). Der Höchstwert im Haushaltsjahr 2019 liegt bei 18,06 % 
(Gemeinde Schönbek); der niedrigste Wert liegt bei 0,15 % (Gemeinde Jahrsdorf). 
 
Die Kommunen mit doppischer Haushaltsführung geben im Haushaltsjahr 2019 im 
Durchschnitt rd. 2,07 % des Volumens der Aufwendungen im Ergebnisplan Mittel für 
diesen Zweck aus (Vorjahr: 1,90 %). Allerdings liegen hier nur Daten von 68 der 78 
Kommunen vor. Der Höchstwert im Haushaltsjahr 2019 liegt bei 17,09 % (Gemeinde 
Schwedeneck); die niedrigste Wert liegt bei 0,25 % (Gemeinde Altenholz). 
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doppischer Haushalt 

Gesamt je EW 31.12.2015 in € 31.12.2015 in € 31.12.2015 

in %

31.12.2015 in € 31.12.2015 in € 31.12.2015 in 

€

31.12.2015

58135 1 Rendsburg, Stadt 2.074.303,00 0,00 ja 4,88 ja 4.095.655,00 10.553.458,00  28 447 370 390 370 ja 848,92 1.000,07 1.065,14 307,49 28,87 51.695.000,00 1.817,24 #DIV/0! #DIV/0!

58043 2 Eckernförde, Stadt 3.840.480,00 0,00 ja 1,16 ja 941.749,00 3.637.072,00  21 935 370 390 370 ja 746,09 1.000,07 901,63 309,38 34,31 8.327.800,00 379,66 124.526.000,00 66.042.000,00 53,03 54.435.000,00 11.601.000,00 -117.000,00 21,31

58034 3 Büdelsdorf, Stadt 890.635,00 0,00 ja 3,83 ja 19.887.628,00 23.763.054,00  10 257 320 380 370 nein 1.217,96 952,50 1.749,56 365,78 20,91 19.193.000,00 1.871,21 65.775.059,79 45.268.704,68 68,82 37.466.532,61 10.252.744,62 864.855,30 27,37

58005 4 Altenholz 2.908.507,00 0,00 ja 0,24 ja 8.036.776,00 5.328.867,00  9 949 370 450 370 ja 848,22 1.020,11 1.034,07 319,33 30,88 11.992.700,00 1.205,42 66.478.500,00 28.901.300,00 43,47 23.088.400,00 5.812.800,00 0,00 25,18

58092 5 Kronshagen 2.547.338,00 0,00 ja 8,39 ja 1.226.710,00 4.240.105,00  11 777 380 380 380 ja 959,63 952,50 1.203,81 330,88 27,49 11.902.000,00 1.010,61 90.638.000,00 52.328.000,00 57,73 42.544.000,00 7.438.000,00 325.000,00 17,48

58001 7 Achterwehr 179.637,74 0,00 ja 0,64 ja 244.056,00 141.979,44   998 370 390 370 ja 810,03 778,93 933,80 313,03 33,52 482.029,31 483,00 3.211.362,28 2.080.091,60 64,77 1.659.987,43 277.827,14 -48.291,31 16,74

58028 7 Bredenbek 79.880,51 0,00 ja 0,55 ja 580.692,40 100.615,25  1 534 325 325 336 ja 789,99 838,09 874,03 307,67 35,20 757.160,00 493,59 10.227.148,79 5.661.027,66 55,35 4.096.907,83 1.024.226,96 155.590,52 25,00

58050 7 Felde -159.562,51 3,85 nein 0,50 ja 391.532,40 295.630,99  2 162 325 325 336 ja 1.006,82 760,30 1.040,37 333,10 32,02 1.633.198,21 755,41 12.088.967,39 6.226.519,96 51,51 4.882.669,40 660.825,64 205.020,78 13,53

58093 7 Krummwisch 56.338,61 0,00 ja 0,79 ja 3.017,94 45.171,41   712 319 319 325 nein 643,80 778,93 778,18 299,15 38,44 0,00 0,00 2.065.561,61 1.368.568,59 66,26 1.009.685,03 252.388,52 106.495,04 25,00

58104 7 Melsdorf 2.068.265,54 0,00 ja 0,56 ja 2.686.175,17 2.936.039,22  1 838 315 315 330 nein 1.084,71 838,09 1.810,88 331,95 18,33 2.503.000,00 1.361,81 13.516.987,40 8.213.962,83 60,77 6.122.479,52 1.361.465,94 135.941,74 22,24

58126 7 Ottendorf 1.939.368,87 0,00 ja 1,40 ja 3.065.548,61 1.519.919,53   876 325 325 336 ja 850,14 778,93 962,47 329,82 34,27 700.000,00 799,09 5.044.325,01 3.257.581,02 64,58 2.513.626,43 345.577,33 43.160,29 13,75

58130 7 Quarnbek 34.703,89 0,00 ja 0,54 ja 9.554,31 52.099,13  1 756 390 390 370 ja 735,93 838,09 798,28 310,04 38,84 0,00 0,00 5.099.159,33 3.609.380,79 70,78 3.080.038,62 216.400,48 -84.783,37 7,03

58171 7 Westensee 121.163,00 0,00 ja 1,20 ja 1.447.785,00 1.438.674,00  1 573 370 390 370 ja 807,55 838,09 874,70 310,03 35,44 2.105.000,00 1.338,21 5.714.801,16 3.227.965,82 56,48 3.205.829,03 0,00 -50.287,32 0,00

58037 9 Dänischenhagen 309.781,00 0,00 ja 11,40 ja 278.111,00 271.259,00 3.903 450 450 380 ja 865,86 825,00 1.080,31 323,70 29,96 2.271.492,00 581,99 20.313.212,21 9.924.946,35 48,86 9.104.667,13 853.813,90 -33.534,68 9,38

58116 9 Noer 208.906,00 0,00 ja 5,28 nein 282.606,00 333.437,00   847 340 340 310 nein 680,35 778,93 710,77 304,53 42,85 550.568,00 650,02 4.678.140,54 3.247.242,90 69,41 2.923.865,90 308.615,56 14.761,44 10,56

58150 9 Schwedeneck 46.222,00 0,00 ja 19,73 ja 244.320,00 307.857,00  2 826 420 420 380 ja 780,61 760,30 868,46 312,03 35,93 1.400.225,00 495,48 6.546.458,34 4.141.297,01 63,26 3.899.681,80 210.600,10 31.015,11 5,40

58157 9 Strande 215.588,00 0,00 ja 8,04 ja 1.018.489,00 1.233.265,00  1 508 360 360 260 nein 989,91 838,09 1.138,83 332,60 29,21 2.583.525,00 1.713,21 8.427.506,47 5.196.971,81 61,67 4.303.303,39 867.747,13 25.921,29 20,16

58051 10 Felm -111.662,00 6,20 nein 0,38 ja 1.200,00 617.177,00  1 198 330 330 310 nein 740,57 838,09 719,01 302,18 42,03 567.955,00 474,09 7.697.407,92 3.805.711,83 49,44 3.494.315,05 392.024,34 -80.627,56 11,22

58058 10 Gettorf 4.355.837,00 0,00 ja 0,61 ja 6.071.653,00 5.724.834,00  7 465 320 370 360 nein 805,37 1.020,11 999,67 313,33 31,34 7.293.000,00 976,96 43.273.747,77 19.444.246,68 44,93 15.097.083,45 3.888.314,63 458.848,60 25,76

58096 10 Lindau 97.693,00 0,00 ja 0,60 ja 331.880,00 588.772,00  1 325 330 330 310 nein 627,64 838,09 672,34 292,60 43,52 1.295.244,00 977,54 10.023.000,00 4.022.878,46 40,14 3.315.200,07 600.863,53 106.814,86 18,12

58110 10 Neudorf-Bornstein 35.195,00 0,00 ja 1,41 ja 45.179,00 42.158,00  1 078 330 330 310 nein 694,20 838,09 814,73 305,95 37,55 1.370.227,00 1.271,08 5.290.598,03 2.681.545,13 50,69 2.414.566,71 126.333,16 140.645,26 5,23

58112 10 Neuwittenbek 139.178,00 0,00 ja 0,36 ja 1.000,00 57.096,00  1 164 330 330 310 nein 774,84 838,09 833,04 314,21 37,72 180.500,00 155,07 5.927.003,72 2.986.311,03 50,38 2.621.847,70 286.881,37 77.581,96 10,94

58121 10 Osdorf 2.349.482,00 0,00 ja 0,48 ja 3.513.828,00 4.181.720,00  2 343 330 330 330 nein 750,31 760,30 838,92 312,04 37,20 2.397.980,00 1.023,47 11.033.000,00 4.509.052,00 40,87 4.084.223,00 394.418,00 30.411,00 9,66

58142 10 Schinkel 134.312,00 0,00 ja 0,43 ja 30.738,00 233.109,00  1 037 330 330 310 nein 647,48 838,09 677,06 299,31 44,21 473.880,00 456,97 5.458.305,88 2.392.147,42 43,83 1.961.926,02 284.226,88 145.994,52 14,49

58165 10 Tüttendorf 162.807,00 0,00 ja 0,56 ja 0,00 51.681,00  1 278 330 330 310 nein 771,72 838,09 810,47 299,36 36,94 322.180,00 252,10 10.198.853,61 4.158.333,69 40,77 3.315.024,09 796.348,63 46.960,97 24,02

58026 11 Bovenau 236.193,00 0,00 ja 0,31 ja 114.343,00 186.965,00  1 103 350 370 350 ja 990,37 838,09 1.370,92 331,44 24,18 87.000,00 78,88 #DIV/0! #DIV/0!

58073 11 Haßmoor -10.642,00 3,38 nein 1,15 ja 8.050,00 223.681,00   265 325 325 336 ja 646,93 778,93 725,16 300,71 41,47 0,00 0,00 1.162.652,85 917.259,21 78,89 1.061.982,93 0,00 -144.723,72 0,00

58122 11 Ostenfeld (RD) -17.370,00 2,29 nein 0,61 ja 14.306,00 597.136,00   583 310 310 340 nein 628,49 778,93 670,74 277,87 41,43 0,00 0,00 3.263.940,68 2.684.407,81 82,24 2.223.018,70 570.339,62 -108.950,51 25,66

58124 11 Osterrönfeld 3.995.649,00 0,00 ja 0,74 ja 147.547,00 188.675,00  5 153 325 325 336 ja 998,18 1.020,11 1.965,81 332,66 16,92 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

58132 11 Rade b. RD -7.482,00 1,53 nein 0,80 ja 0,00 7.871,00   192 260 260 310 nein 701,10 778,93 767,56 330,96 43,12 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

58140 11 Schacht-Audorf 2.323.316,00 0,00 ja 1,04 ja 358.921,00 1.137.620,00  4 717 325 325 336 ja 942,63 825,00 1.543,40 333,91 21,63 700.000,00 148,40 #DIV/0! #DIV/0!

58146 11 Schülldorf -48.707,00 5,70 nein 0,90 ja 0,00 914.121,00   784 330 330 345 ja 573,11 778,93 608,73 287,84 47,29 282.000,00 359,69 4.380.902,25 3.245.261,71 74,08 2.303.885,25 1.027.436,35 -86.059,89 44,60

58019 12 Böhnhusen -48.405,00 13,10 nein 11,53 nein 74.594,00 69.400,00   290 325 325 310 nein 772,41 778,93 768,44 323,14 42,05 302.000,00 1.041,38 1.404.874,68 699.270,97 49,77 679.072,96 101.860,94 -81.662,93 15,00

58053 12 Flintbek 194.932,00 0,00 ja 0,47 ja 508.125,00 1.625.709,00  7 313 340 340 350 ja 761,65 1.020,11 903,33 313,46 34,70 10.701.289,00 1.463,32 31.501.311,92 10.839.327,40 34,41 9.449.216,58 1.455.831,87 -905.441,28 15,41

58145 12 Schönhorst 176.596,00 0,00 ja 9,37 ja 302.036,00 20.608,00   320 325 325 310 nein 743,97 778,93 827,92 315,54 38,11 177.000,00 553,13 971.520,75 502.381,61 51,71 510.472,77 76.570,92 -85.037,00 15,00

58160 12 Techelsdorf 27.325,00 0,00 ja 0,30 ja 191.798,00 187.944,00   143 325 325 310 nein 709,11 778,93 838,71 330,05 39,35 477.000,00 3.335,66 850.376,37 624.331,72 73,42 543.856,37 81.578,45 -1.103,10 15,00

58003 13 Alt Duvenstedt 33.088,00 0,00 ja 0,79 ja 156.172,00 198.800,00  1 929 280 280 320 nein 612,18 838,09 705,22 292,54 41,48 758.000,00 392,95 8.603.686,00 6.026.834,70 70,05 5.768.385,96 276.744,16 -18.295,42 4,80

58054 13 Fockbek 830.608,00 0,00 ja 4,53 ja 321.604,00 619.221,00  6 239 290 290 310 nein 916,09 1.020,11 1.058,01 325,79 30,79 1.580.000,00 253,25 29.421.493,94 15.454.222,89 52,53 15.990.064,66 28.502,40 -564.344,17 0,18

58118 13 Nübbel 389.664,00 0,00 ja 0,98 nein 953.929,00 211.963,00  1 502 330 300 330 nein 630,06 838,09 744,78 305,11 40,97 365.000,00 243,01 4.088.351,34 2.528.355,13 61,84 2.221.610,70 462.651,22 -155.906,79 20,83

58136 13 Rickert 120.874,00 0,00 ja 0,34 ja 3.009,00 205.475,00  1 051 250 250 300 nein 795,66 838,09 742,68 321,42 43,28 4.130,00 3,93 5.296.774,42 3.901.126,29 73,65 3.708.155,63 265.781,78 -72.811,12 7,17

58010 14 Bargstall 23.060,00 0,00 ja 0,77 ja 67.474,00 131.498,00   141 320 320 320 nein 622,26 778,93 613,58 292,06 47,60 272.600,00 1.933,33 210.539,14 188.014,32 89,30 178.799,65 743,36 8.471,31 0,42

58029 14 Breiholz 154.329,00 0,00 ja 0,74 ja 14.816,00 94.568,00  1 347 330 330 330 nein 625,61 838,09 675,94 304,03 44,98 433.681,00 321,96 2.865.726,96 1.885.582,96 65,80 1.673.157,24 219.617,78 -7.192,06 13,13

58036 14 Christiansholm 23.073,00 0,00 ja 0,74 ja 157.588,00 168.077,00   228 330 330 330 nein 472,88 778,93 646,44 294,90 45,62 446.000,00 1.956,14 966.415,91 617.458,85 63,89 522.232,97 76.565,08 18.660,80 14,66

58047 14 Elsdorf-Westerm. 300.441,00 0,00 ja 0,57 ja 13.702,00 22.918,00  1 600 330 330 330 nein 532,95 838,09 596,09 295,14 49,51 1.910.652,00 1.194,16 3.283.944,33 1.385.018,95 42,18 1.194.950,44 160.155,53 29.912,98 13,40

58055 14 Friedrichsgraben 10.217,00 0,00 ja 1,32 ja 0,00 2.994,00   44 350 350 350 ja 400,41 778,93 453,47 300,81 66,34 0,00 0,00 142.623,83 112.266,64 78,72 86.043,18 21.436,07 4.787,39 24,91

58056 14 Friedrichsholm 83.881,00 0,00 ja 1,12 ja 18.574,00 5.051,00   413 350 350 330 nein 503,76 778,93 687,85 289,97 42,16 198.117,00 479,70 697.894,67 388.274,73 55,64 281.403,12 67.188,64 39.682,97 23,88

58070 14 Hamdorf 165.000,00 0,00 ja 0,16 ja 3.243,00 22.700,00  1 292 320 320 320 nein 659,68 838,09 687,26 296,52 43,15 296.918,00 229,81 2.949.619,22 1.975.189,23 66,96 1.560.142,49 341.097,21 73.949,53 21,86

58078 14 Hohn 944.970,00 0,00 ja 0,24 ja 125.681,00 89.660,00  2 454 410 320 330 nein 632,87 760,30 912,54 294,15 32,23 2.459.733,00 1.002,34 8.612.435,85 3.370.438,39 39,13 2.411.378,35 602.844,59 346.416,05 25,00

58089 14 Königshügel 19.808,00 0,00 ja 0,84 ja 0,00 0,00   161 330 330 350 ja 447,65 778,93 480,83 299,88 62,37 0,00 0,00 351.917,15 329.930,12 93,75 244.670,01 61.167,50 24.092,61 25,00

58097 14 Lohe-Föhrden 8.683,00 0,00 ja 0,41 ja 2.223,00 27.770,00   474 325 325 320 nein 809,50 778,93 894,48 318,49 35,61 0,00 0,00 2.715.296,06 2.279.042,71 83,93 1.835.917,23 369.828,31 73.297,17 20,14

58129 14 Prinzenmoor 59.525,00 0,00 ja 2,12 ja 1.377,00 5.399,00   172 330 330 350 ja 495,44 778,93 725,79 312,39 43,04 244.000,00 1.418,60 670.086,24 463.560,38 69,18 357.609,26 84.566,22 21.384,90 23,65

58154 14 Sophienhamm 65.387,00 0,00 ja 0,46 ja 4.742,00 0,00   310 310 310 310 nein 569,28 778,93 616,40 308,63 50,07 0,00 0,00 1.084.279,57 1.008.538,77 93,01 784.510,96 196.127,74 27.900,07 25,00

58008 15 Ascheffel 64.939,00 0,00 ja 0,89 ja 55.128,00 93.708,00  1 013 340 320 335 nein 601,31 838,09 647,29 298,22 46,07 332.000,00 327,74 #DIV/0! #DIV/0!

58024 15 Borgstedt 522.118,00 0,00 ja 1,38 ja 1.828.242,00 1.157.116,00  1 560 295 295 320 nein 957,05 838,09 1.455,77 322,44 22,15 1.186.000,00 760,26 9.083.587,16 2.844.111,33 31,31 2.684.227,59 402.634,14 -242.750,40 15,00

58030 15 Brekendorf -96.942,00 7,82 nein 0,94 nein 157.179,00 163.233,00   999 330 330 350 ja 579,24 778,93 595,44 292,65 49,15 265.000,00 265,27 3.919.848,06 2.504.937,19 63,90 2.242.573,63 336.386,04 -74.022,48 15,00

58035 15 Bünsdorf 32.888,00 0,00 ja 0,88 ja 1.140,00 39.374,00   620 290 290 320 nein 843,63 778,93 854,84 319,35 37,36 193.000,00 311,29 #DIV/0! #DIV/0!

58039 15 Damendorf 94.615,00 0,00 ja 0,66 ja 1.000,00 15.694,00   423 310 310 350 nein 566,70 778,93 921,97 309,19 33,54 341.000,00 806,15 1.570.552,84 652.476,21 41,54 613.262,87 91.989,43 -52.776,09 15,00

58066 15 Groß Wittensee 333.874,00 0,00 ja 1,07 ja 1.179.912,00 1.404.933,00  1 205 325 325 336 ja 735,55 838,09 930,29 300,41 32,29 1.675.000,00 1.390,04 5.682.431,39 2.659.247,12 46,80 2.333.167,76 349.975,16 -23.895,80 15,00

58069 15 Haby 67.235,00 0,00 ja 0,45 ja 0,00 22.212,00   556 330 330 350 ja 648,84 778,93 710,43 303,96 42,79 516.000,00 928,06 2.557.257,83 1.250.093,50 48,88 1.098.882,55 164.832,38 -13.621,43 15,00

58080 15 Holtsee 89.791,00 0,00 ja 0,65 ja 1.339.533,00 621.161,00  1 247 325 325 336 ja 997,07 838,09 1.113,07 330,39 29,68 1.554.000,00 1.246,19 7.615.965,01 2.539.484,34 33,34 2.206.138,00 330.920,70 2.425,64 15,00

58081 15 Holzbunge 1.905,00 0,00 ja 1,33 ja 1.464,00 42.988,00   343 300 300 320 nein 843,17 778,93 760,93 309,04 40,61 152.000,00 443,15 1.848.140,48 1.091.874,56 59,08 973.113,69 145.967,05 -27.206,18 15,00

58083 15 Hütten -5.502,00 2,33 nein 1,45 ja 2.500,00 5.126,00   209 280 280 310 nein 747,36 778,93 776,55 313,02 40,31 0,00 0,00 505.214,08 367.627,07 72,77 316.451,41 47.467,71 3.707,95 15,00

58088 15 Klein Wittensee -17.949,00 6,72 nein 0,72 ja 25.317,00 16.726,00   169 290 290 320 nein 642,58 778,93 792,90 360,95 45,52 0,00 0,00 1.015.074,45 701.236,29 69,08 631.987,15 94.798,08 -25.548,94 15,00

58111 15 Neu Duvenstedt -2.053,00 1,51 nein 1,52 ja 0,00 7.067,00   126 260 260 310 nein 739,69 778,93 698,41 293,65 42,05 0,00 0,00 470.306,21 410.673,50 87,32 364.814,65 54.722,20 -8.863,35 15,00

58123 15 Osterby 35.956,00 0,00 ja 0,92 ja 39.298,00 78.447,00   962 310 310 325 nein 614,25 778,93 651,75 295,50 45,34 392.000,00 407,48 4.339.042,09 2.760.414,10 63,62 2.554.750,92 383.212,64 -177.548,65 15,00

58127 15 Owschlag 146.891,00 0,00 ja 0,58 ja 350.619,00 345.126,00  3 724 370 390 370 ja 754,86 825,00 814,94 309,91 38,03 3.240.000,00 870,03 #DIV/0! #DIV/0!

58152 15 Sehestedt 220.508,00 0,00 ja 0,50 ja 44.546,00 734.197,00   849 325 325 336 ja 2.674,10 778,93 3.521,79 590,11 16,76 758.000,00 892,82 #DIV/0! #DIV/0!

58175 15 Ahlefeld-Bistensee 54.913,00 0,00 ja 0,52 ja 148.012,00 181.108,00   488 360 360 360 ja 648,01 778,93 737,79 304,10 41,22 316.000,00 647,54 #DIV/0! #DIV/0!
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58031 16 Brinjahe 42.886,00 0,00 ja 0,00 ja 3.215,00 8.043,00   120 260 260 310 nein 683,34 778,93 761,20 321,81 42,28 0,00 0,00 329.451,71 329.068,10 99,88 260.229,31 65.057,33 3.781,46 25,00

58048 16 Embühren -6.100,00 2,86 nein 0,00 nein 0,00 5.872,00   210 320 320 310 nein 537,44 778,93 452,97 312,44 68,98 0,00 0,00 324.945,13 286.810,53 88,26 219.808,12 54.952,03 12.050,38 25,00

58068 16 Haale 9.043,00 0,00 ja 0,00 ja 85.000,00 129.422,00   517 300 300 310 nein 515,38 778,93 550,80 305,64 55,49 85.000,00 159,77 1.197.951,04 1.062.869,26 88,72 830.146,78 207.536,69 25.185,79 25,00

58071 16 Hamweddel 19.844,00 0,00 ja 0,00 ja 0,00 277.451,00   452 260 260 310 nein 607,54 778,93 673,56 302,30 44,88 0,00 0,00 1.178.861,00 781.938,31 66,33 634.252,69 158.563,17 -10.877,55 25,00

58075 16 Hörsten 19.148,00 0,00 ja 0,00 ja 0,00 0,00   53 250 250 300 nein 1.912,14 778,93 1.789,19 445,60 24,91 0,00 0,00 437.318,89 330.373,06 75,55 408.184,61 0,00 18.184,92 0,00

58086 16 Jevenstedt 5.137,00 0,00 ja 0,00 ja 3.569.100,00 3.503.252,00  3 353 320 320 320 nein 667,38 825,00 729,27 299,27 41,04 3.833.914,00 1.143,43 6.331.424,85 4.922.657,06 77,75 3.899.972,14 974.993,03 47.691,89 25,00

58101 16 Luhnstedt 75.772,00 0,00 ja 0,00 ja 20.500,00 8.116,00   389 330 330 330 nein 502,24 778,93 614,93 293,32 47,70 0,00 0,00 1.213.911,34 813.361,01 67,00 264.711,94 0,00 14.208,04 0,00

58148 16 Schülp b. RD 139.793,00 0,00 ja 0,00 nein 710.564,00 1.049.666,00  1 108 300 300 310 nein 1.324,31 838,09 855,69 400,69 46,83 303.247,00 273,69 2.704.381,83 1.910.521,02 70,65 1.390.816,11 330.795,18 188.909,73 23,78

58155 16 Stafstedt 5.799,00 0,00 ja 0,00 ja 362.400,00 348.899,00   376 320 320 320 nein 630,62 778,93 703,92 296,80 42,16 467.900,00 1.244,41 1.334.139,93 713.332,30 53,47 195.476,40 0,00 -13.397,85 0,00

58172 16 Westerrönfeld 198.396,00 0,00 ja 0,00 ja 4.528.580,00 4.662.665,00  5 013 320 360 320 nein 707,34 1.020,11 778,43 304,19 39,08 7.568.329,00 1.509,74 15.500.269,64 9.421.186,90 60,78 7.835.528,08 1.050.711,76 -338.235,41 13,41

36.631.315,65 1,94 72.452.986,83 89.582.475,97 186.090 913,20 321,35 35,19 176.871.173,52 950,46 727.909.846,34 392.476.175,51 328.189.894,02 60.047.594,32 244.923,90

12 481,39 Inv./Einw.

2016

weniger als 1000 778,93

1.000 bis unter 2.000 838,09

2.000 bis unter 3.000 760,30

3.000 bis unter 5.000 825,00

5.000 bis unter 10.000 1020,11

10.000 bis unter 20.000 952,50

20.000 bis unter 50.000 1000,07

TOP 18.2



doppischer Haushalt 

Gesamt je EW 31.12.2016 in € 31.12.2016 in 

€

31.12.

2016 in %

31.12.2016 in € 31.12.2016 in € 31.12.2016 

in €

58135 1 Rendsburg, Stadt 3.998.271,00 0,00 ja 4,96 ja 6.844.750,00 8.760.600,00  28 844 370 390 370 ja 810,23 1.021,53 1.179,55 338,90 28,73 53.562.000,00 1.856,95 #DIV/0! #DIV/0!

58043 2 Eckernförde, Stadt 236.900,00 0,00 ja 1,15 ja 4.041.100,00 6.156.400,00  21 927 370 390 370 ja 767,40 1.021,53 920,65 328,13 35,64 14.676.000,00 669,31 123.164.000,00 65.285.000,00 53,01 54.435.000,00 11.484.000,00 -757.000,00 21,10

58034 3 Büdelsdorf, Stadt -2.760.100,00 13,33 nein 3,68 nein 1.956.700,00 6.959.500,00  10 255 320 380 370 nein 1.357,60 1.013,42 1.416,92 404,39 28,54 18.486.000,00 1.802,63 67.476.542,38 45.923.245,91 68,06 37.466.533,00 7.926.088,70 472.406,63 21,16

58005 4 Altenholz 250.400,00 0,00 ja 0,25 ja 3.554.385,00 4.021.300,00  9 901 370 450 370 ja 894,61 924,43 1.005,39 341,17 33,93 12.316.100,00 1.243,92 69.930.000,00 28.348.000,00 40,54 23.088.400,00 5.259.600,00 0,00 22,78

58092 5 Kronshagen -375.600,00 1,57 nein 8,78 ja 2.205.600,00 3.633.900,00  11 811 380 380 380 ja 1.072,61 1.013,42 1.173,14 355,79 30,33 10.753.000,00 910,42 #DIV/0! #DIV/0!

58001 7 Achterwehr 54.959,00 0,00 ja 0,57 ja 77.270,00 8.004,00  1 010 370 390 370 ja 846,69 919,91 897,64 331,08 36,88 430.310,00 426,05 3.016.226,22 2.020.328,90 66,98 1.850.555,77 229.535,83 -59.762,70 12,40

58028 7 Bredenbek -274.088,00 11,29 nein 0,46 ja 240.000,00 527.518,00  1 527 331 331 336 ja 845,07 919,91 1.007,96 336,45 33,38 960.240,00 628,84 10.580.619,16 5.270.641,77 49,81 4.605.682,60 1.055.345,06 -390.385,89 22,91

58050 7 Felde 47.891,00 0,00 ja 0,31 ja 468.655,00 451.939,00  2 153 325 325 336 nein 1.024,05 840,74 1.041,88 353,03 33,88 1.563.000,00 725,96 11.884.598,82 5.883.020,54 49,50 5.360.673,54 865.846,42 -343.499,42 16,15

58093 7 Krummwisch 55.842,00 0,00 ja 0,95 ja 200,00 18.058,00   682 331 331 333,5 nein 727,40 813,78 892,09 338,21 37,91 0,00 0,00 1.899.238,56 1.287.431,13 67,79 1.094.854,88 273.713,72 -81.137,47 25,00

58104 7 Melsdorf 2.359.517,00 0,00 ja 0,36 nein 4.442.613,00 483.618,00  1 852 320 320 330 nein 1.467,68 919,91 1.853,25 422,01 22,77 1.976.634,00 1.067,30 13.898.605,53 7.734.651,02 55,65 6.715.555,15 1.497.407,68 -479.311,81 22,30

58126 7 Ottendorf 97.302,00 0,00 ja 1,53 nein 323.000,00 459.953,00   862 331 331 336 ja 965,78 813,78 982,16 356,18 36,26 0,00 0,00 5.446.707,11 3.130.880,10 57,48 2.868.843,40 388.737,62 -126.700,92 13,55

58130 7 Quarnbek 56.961,00 0,00 ja 0,74 ja 7.885,00 59.347,00  1 738 390 390 370 ja 782,22 919,91 893,13 332,47 37,23 0,00 0,00 4.928.158,25 3.479.704,25 70,61 3.477.763,63 131.617,11 -129.676,54 3,78

58171 7 Westensee 204.828,00 0,00 ja 1,17 ja 41.834,00 60.664,00  1 586 370 390 370 ja 842,94 919,91 852,99 331,97 38,92 2.045.651,00 1.289,82 5.581.071,98 3.248.582,60 58,21 3.282.264,29 -54.298,47 7.215,25 -1,65

58037 9 Dänischenhagen 258.147,00 0,00 ja 10,11 ja 726.582,00 136.924,00 3.912 450 450 380 ja 933,72 858,46 1.037,16 343,71 33,14 2.207.821,00 564,37 20.262.998,32 10.271.824,86 50,69 9.104.667,13 820.279,22 346.878,51 9,01

58116 9 Noer 57.054,00 0,00 ja 6,64 ja 112.153,00 44.590,00   850 340 340 310 nein 701,50 813,78 770,84 320,65 41,60 506.677,00 596,09 4.809.327,01 3.411.906,25 70,94 2.923.865,90 323.377,00 164.663,35 11,06

58150 9 Schwedeneck 129.563,00 0,00 ja 17,09 ja 350.314,00 154.752,00  2 843 420 420 380 ja 839,16 840,74 901,97 332,75 36,89 1.340.017,00 471,34 6.821.801,00 4.459.004,27 65,36 3.899.681,80 241.615,21 317.707,26 6,20

58157 9 Strande 312.300,00 0,00 ja 8,09 ja 6.757,00 57.789,00  1 498 390 390 275 nein 1.136,62 919,91 1.357,28 364,30 26,84 2.507.112,00 1.673,64 8.300.060,24 5.312.442,44 64,00 4.303.303,39 893.668,42 115.470,63 20,77

58051 10 Felm 67.982,00 0,00 ja 0,41 ja 189.418,00 200.384,00  1 184 330 330 310 nein 697,78 919,91 787,99 325,01 41,25 536.892,00 453,46 8.239.855,14 3.999.092,84 48,53 3.494.315,05 311.396,78 193.381,01 8,91

58058 10 Gettorf 324.800,00 0,00 ja 0,58 nein 2.221.400,00 1.910.500,00  7 412 320 370 360 nein 884,67 924,43 996,25 339,50 34,08 6.706.000,00 904,75 46.131.349,49 20.415.964,73 44,26 15.097.083,45 4.347.163,23 971.718,05 28,79

58096 10 Lindau -172.030,00 8,02 nein 0,39 ja 0,00 788.265,00  1 367 330 330 310 nein 668,13 919,91 649,49 308,67 47,52 1.243.239,00 909,47 10.702.000,00 4.105.822,18 38,36 3.315.200,07 707.678,39 82.943,72 21,35

58110 10 Neudorf-Bornstein -64.840,00 4,39 nein 1,37 nein 666.915,00 685.842,00  1 080 330 330 310 nein 812,76 919,91 825,24 331,29 40,14 1.768.278,00 1.637,29 5.353.977,71 2.633.247,67 49,18 2.414.672,69 286.997,11 -48.422,13 11,89

58112 10 Neuwittenbek 86.015,00 0,00 ja 0,37 ja 512.275,00 778.137,00  1 155 330 330 310 nein 848,71 919,91 858,10 337,86 39,37 678.800,00 587,71 5.890.623,22 2.978.813,81 50,57 2.621.847,70 364.463,33 -7.497,22 13,90

58121 10 Osdorf 851.647,00 0,00 ja 0,44 ja 3.857.225,00 1.249.144,00  2 363 330 330 330 nein 785,53 840,74 837,73 326,59 38,99 2.240.040,00 947,96 11.720.000,00 4.365.905,00 37,25 4.084.223,00 424.829,00 -143.147,00 10,40

58142 10 Schinkel 68.337,00 0,00 ja 0,43 ja 255,00 277.170,00  1 044 330 330 310 nein 691,64 919,91 675,96 318,49 47,12 435.875,00 417,50 5.307.640,87 2.362.149,05 44,50 1.961.926,02 430.221,40 -29.998,37 21,93

58165 10 Tüttendorf 7.831,00 0,00 ja 0,30 ja 2.083,00 38.483,00  1 260 330 330 310 nein 822,87 919,91 805,61 337,60 41,91 302.040,00 239,71 9.510.327,41 4.118.967,84 43,31 3.315.024,09 843.309,60 -39.365,85 25,44

58026 11 Bovenau 4.318,00 0,00 ja 0,29 ja 43.274,00 249.187,00  1 099 350 370 350 ja 1.186,91 919,91 1.406,91 375,79 26,71 77.000,00 70,06 #DIV/0! #DIV/0!

58073 11 Haßmoor -33.077,00 10,28 nein 1,06 ja 3.437,00 232.045,00   259 325 325 336 nein 716,19 813,78 742,05 339,11 45,70 0,00 0,00 1.121.215,86 889.850,60 79,36 1.061.982,93 0,00 -199.540,94 0,00

58122 11 Ostenfeld (RD) -131.600,00 20,01 nein 0,61 nein 550.000,00 19.000,00   580 310 310 340 nein 706,43 813,78 607,07 322,41 53,11 550.000,00 948,28 #DIV/0! #DIV/0!

58124 11 Osterrönfeld 808.800,00 0,00 ja 0,53 ja 50.900,00 695.400,00  5 132 335 335 345 ja 1.150,09 924,43 2.049,51 367,07 17,91 0,00 0,00 3.196.417,35 2.650.849,21 82,93 2.223.018,70 490.047,39 -62.216,88 22,04

58132 11 Rade b. RD -34.200,00 13,46 nein 1,37 nein 0,00 5.200,00   200 260 260 310 nein 840,65 813,78 731,50 319,50 43,68 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

58140 11 Schacht-Audorf -1.714.900,00 23,19 nein 0,86 nein 3.205.200,00 1.299.800,00  4 756 325 325 336 nein 951,35 858,46 962,66 346,87 36,03 643.000,00 135,20 #DIV/0! #DIV/0!

58146 11 Schülldorf -97.100,00 10,41 nein 0,79 nein 910.300,00 47.100,00   770 330 330 345 ja 579,10 813,78 532,47 310,13 58,24 1.182.000,00 1.535,06 4.321.086,05 3.174.772,69 73,47 2.303.885,25 941.376,46 -70.489,02 40,86

58019 12 Böhnhusen -56.000,00 14,80 nein 14,00 nein 0,00 34.200,00   295 331 331 310 nein 737,26 813,78 738,31 313,90 42,52 275.000,00 932,20 1.363.194,02 677.360,83 49,69 679.072,96 101.860,94 -103.573,07 15,00

58053 12 Flintbek -1.034.300,00 7,03 nein 0,51 nein 5.657.500,00 5.811.900,00  7 252 340 340 350 ja 842,53 924,43 893,24 339,69 38,03 15.733.000,00 2.169,47 32.298.819,88 9.516.248,02 29,46 9.449.216,59 1.455.831,87 -2.228.520,67 15,41

58145 12 Schönhorst -38.400,00 9,86 nein 5,52 nein 0,00 19.400,00   309 331 331 310 nein 757,25 813,78 719,42 343,69 47,77 165.000,00 533,98 934.858,39 491.986,45 52,63 510.472,77 76.570,92 -95.057,24 15,00

58160 12 Techelsdorf -17.400,00 8,48 nein 0,45 nein 0,00 500,00   138 331 331 310 nein 819,60 813,78 852,90 369,57 43,33 466.000,00 3.376,81 1.061.807,99 625.730,15 58,93 543.856,37 81.578,45 295,33 15,00

58003 13 Alt Duvenstedt -43.900,00 1,66 nein 0,90 nein 797.800,00 481.400,00  1 912 280 280 320 nein 681,37 919,91 707,53 321,97 45,51 654.000,00 342,05 8.552.578,21 5.957.235,28 69,65 5.768.385,96 258.448,74 -69.599,42 4,48

58054 13 Fockbek 948.400,00 0,00 ja 3,78 ja 976.500,00 1.877.900,00  6 165 290 290 310 nein 998,09 924,43 1.157,55 353,95 30,58 1.129.000,00 183,13 30.089.014,32 16.882.151,87 56,11 15.993.482,39 -535.238,64 1.423.908,12 -3,35

58118 13 Nübbel 212.700,00 0,00 ja 0,98 ja 915.000,00 721.100,00  1 503 330 300 330 nein 719,35 919,91 834,80 327,48 39,23 288.000,00 191,62 3.867.096,23 2.396.585,90 61,97 2.221.610,70 306.744,43 -131.769,23 13,81

58136 13 Rickert 169.900,00 0,00 ja 2,47 ja 2.400,00 24.800,00  1 045 250 250 300 nein 736,89 919,91 824,59 331,77 40,23 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

58010 14 Bargstall 9.600,00 0,00 ja 0,81 ja 51.200,00 3.000,00   143 320 320 320 nein 672,96 813,78 645,45 312,59 48,43 266.000,00 1.860,14 439.530,74 212.016,39 48,24 178.799,65 9.214,67 24.002,07 5,15

58029 14 Breiholz 178.200,00 0,00 ja 0,98 ja 13.100,00 3.000,00  1 351 330 330 330 nein 644,95 919,91 699,93 318,28 45,47 389.000,00 287,93 2.839.304,89 1.912.198,86 67,35 1.673.157,24 212.425,72 26.615,90 12,70

58036 14 Christiansholm -29.300,00 9,56 nein 0,95 nein 2.800,00 67.800,00   227 330 330 330 nein 545,65 813,78 574,89 311,89 54,25 426.000,00 1.876,65 1.118.430,72 644.285,88 57,61 522.232,97 95.225,88 26.827,03 18,23

58047 14 Elsdorf-Westerm. 228.500,00 0,00 ja 0,57 ja 66.600,00 14.900,00  1 587 330 330 330 nein 587,24 919,91 678,95 316,89 46,67 1.809.000,00 1.139,89 4.252.922,95 1.513.098,89 35,58 1.194.950,44 190.068,51 128.079,94 15,91

58055 14 Friedrichsgraben 6.500,00 0,00 ja 1,93 ja 20.500,00 51.000,00   43 350 350 350 ja 434,49 813,78 448,84 323,26 72,02 0,00 0,00 140.925,56 119.898,24 85,08 89.813,31 22.453,33 7.631,60 25,00

58056 14 Friedrichsholm 46.100,00 0,00 ja 1,08 ja 135.300,00 314.900,00   415 350 350 330 nein 574,64 813,78 628,19 305,30 48,60 181.000,00 436,14 741.211,73 446.383,01 60,22 310.619,78 77.654,95 58.108,28 25,00

58070 14 Hamdorf 164.600,00 0,00 ja 0,31 ja 73.800,00 16.500,00  1 297 320 320 320 nein 689,66 919,91 789,51 319,81 40,51 257.000,00 198,15 2.968.875,44 2.078.795,10 70,02 1.580.151,38 395.037,85 103.605,87 25,00

58078 14 Hohn 1.492.400,00 0,00 ja 0,28 ja 82.700,00 838.200,00  2 485 330 320 330 nein 836,23 840,74 1.446,24 326,24 22,56 2.262.000,00 910,26 9.345.526,06 4.064.185,53 43,49 2.688.511,19 672.127,80 693.747,14 25,00

58089 14 Königshügel 0,00 0,00 ja 1,02 ja 0,00 12.100,00   161 330 330 350 ja 485,53 813,78 496,27 314,91 63,46 0,00 0,00 393.143,04 295.759,59 75,23 263.944,10 65.986,02 -34.170,53 25,00

58097 14 Lohe-Föhrden -21.400,00 3,21 nein 0,41 nein 159.600,00 2.000,00   463 325 325 320 nein 884,66 813,78 658,75 347,73 52,79 0,00 0,00 2.706.931,74 2.250.481,72 83,14 1.835.917,23 443.125,48 -28.560,99 24,14

58129 14 Prinzenmoor -12.400,00 5,85 nein 2,23 nein 0,00 8.200,00   168 330 330 350 ja 797,84 813,78 669,64 352,98 52,71 233.000,00 1.386,90 933.247,13 521.992,79 55,93 370.848,30 92.712,08 58.432,41 25,00

58154 14 Sophienhamm 6.500,00 0,00 ja 0,39 ja 0,00 4.200,00   310 310 310 310 nein 648,80 813,78 627,10 329,35 52,52 0,00 0,00 1.203.312,33 1.134.057,78 94,24 806.831,02 201.707,75 125.519,01 25,00

58008 15 Ascheffel -158.700,00 11,39 nein 0,72 nein 3.600,00 11.000,00   968 340 320 335 nein 618,70 813,78 706,40 328,93 46,56 309.000,00 319,21 #DIV/0! #DIV/0!

58024 15 Borgstedt -166.200,00 5,97 nein 0,98 nein 686.600,00 1.599.700,00  1 536 295 295 320 nein 1.306,27 919,91 1.380,21 401,69 29,10 1.506.000,00 980,47 9.273.966,69 2.930.644,59 31,60 2.684.227,59 159.883,74 86.533,26 5,96

58030 15 Brekendorf 4.400,00 0,00 ja 1,07 ja 17.100,00 22.500,00  1 000 330 330 350 ja 597,48 919,91 666,90 311,90 46,77 223.000,00 223,00 3.953.980,06 2.481.879,13 62,77 2.242.573,63 262.363,56 -23.058,06 11,70

58035 15 Bünsdorf 4.300,00 0,00 ja 0,80 ja 23.100,00 32.900,00   610 290 290 320 nein 856,84 813,78 850,82 339,34 39,88 181.000,00 296,72 #DIV/0! #DIV/0!

58039 15 Damendorf -37.300,00 6,18 nein 0,69 nein 3.500,00 18.200,00   429 310 310 350 nein 938,91 813,78 925,41 348,48 37,66 304.000,00 708,62 1.574.596,35 676.947,58 42,99 613.262,87 39.213,34 24.471,37 6,39

58066 15 Groß Wittensee -68.200,00 2,84 nein 0,88 nein 60.900,00 193.600,00  1 203 325 325 336 nein 882,96 919,91 852,87 339,98 39,86 1.602.000,00 1.331,67 5.769.696,69 2.649.946,29 45,93 2.333.167,76 326.079,36 -9.300,83 13,98

58069 15 Haby -22.000,00 2,74 nein 0,39 nein 15.400,00 35.400,00   557 330 330 350 ja 745,39 813,78 770,20 321,36 41,72 465.000,00 834,83 2.604.308,77 1.292.018,41 49,61 1.098.882,55 151.210,95 41.924,91 13,76

58080 15 Holtsee -44.300,00 1,70 nein 0,53 nein 1.099.700,00 1.179.500,00  1 251 331 331 334 ja 1.337,92 919,91 1.368,51 398,08 29,09 1.424.000,00 1.138,29 7.917.627,89 3.103.507,68 39,20 2.206.138,00 333.346,34 564.023,34 15,11

58081 15 Holzbunge 11.000,00 0,00 ja 1,17 ja 5.100,00 62.300,00   353 300 300 320 nein 802,38 813,78 872,52 314,45 36,04 142.000,00 402,27 1.723.708,14 995.897,10 57,78 973.113,69 118.760,87 -95.977,46 12,20

58083 15 Hütten -34.800,00 15,83 nein 1,68 nein 73.900,00 1.800,00   209 280 280 310 nein 782,68 813,78 625,36 329,67 52,72 0,00 0,00 479.873,01 351.936,07 73,34 316.451,41 51.175,66 -15.691,00 16,17

58088 15 Klein Wittensee 16.000,00 0,00 ja 0,68 ja 0,00 4.400,00   186 290 290 320 nein 799,55 813,78 908,60 344,09 37,87 0,00 0,00 985.275,24 696.177,00 70,66 631.987,15 69.249,14 -5.059,29 10,96

58111 15 Neu Duvenstedt -15.800,00 12,21 nein 1,44 nein 10.000,00 0,00   129 260 260 310 nein 742,56 813,78 581,40 317,83 54,67 0,00 0,00 408.297,45 363.200,99 88,95 364.814,65 45.858,85 -47.472,51 12,57

58123 15 Osterby -83.300,00 5,05 nein 0,72 ja 2.341.000,00 2.408.900,00   985 310 310 325 nein 655,67 813,78 713,81 310,25 43,46 1.346.000,00 1.366,50 4.274.704,70 2.794.332,82 65,37 2.554.750,92 205.663,99 33.917,91 8,05

58127 15 Owschlag 294.100,00 0,00 ja 0,60 ja 1.418.800,00 1.507.500,00  3 660 370 390 370 ja 726,37 858,46 944,48 329,89 34,93 3.372.000,00 921,31 #DIV/0! #DIV/0!

58152 15 Sehestedt -2.755.400,00 171,56 nein 0,35 nein 247.700,00 188.100,00   844 325 325 336 nein 4.756,37 813,78 1.340,05 940,76 70,20 703.000,00 832,94 #DIV/0! #DIV/0!

58175 15 Ahlefeld-Bistensee 5.700,00 0,00 ja 0,44 ja 13.600,00 12.700,00   486 360 360 360 ja 712,24 813,78 759,26 331,69 43,69 271.000,00 557,61 #DIV/0! #DIV/0!

A
n

te
il

 f
re

iw
il

li
g

e
 L

e
is

tu
n

g
e

n
 

a
n

 A
u

fw
e

n
d

u
n

g
e

n
 i

n
 %

S
a

ld
o

 l
fd

. 
E

in
z
./

A
u

s
z
. 

is
t 

g
rö

ß
e

r 
a

ls
 T

il
g

u
n

g

N
iv

e
ll

ie
ru

n
g

s
s
a

tz
 e

rr
e

ic
h

t 

ja
/n

e
in

S
te

u
e

ra
u

fk
o

m
m

e
n

 j
e

 E
in

w
.

K
re

is
u

m
la

g
e

 j
e

 E
in

w
.

A
b

s
c
h

ö
p

fu
n

g
s

q
u

o
te

 

K
re

is
u

m
la

g
e

 v
s
. 

S
te

u
e

ra
u

fk
o

m
m

e
n

 i
n

 %

Finanzdaten der Städte und Gemeinden des Kreises Rendsburg-Eckernförde 2018
Ursprungshaushalte

Lfd.

Nr.

Ä
m

te
rs

o
rt

ie
ru

n
g

Stadt/

Gemeinde

Ü
b

e
rs

c
h

u
s

s
 /

 F
e

h
lb

e
tr

a
g

 i
m

 

E
rg

e
b

n
is

p
la

n
 i

n
 €

F
e

h
lb

e
tr

a
g

 i
n

 %
 z

u
 E

rt
rä

g
e

E
in

z
a

h
lu

n
g

e
n

 a
u

s
 I

n
v

. 
in

 €

A
u

s
z
a
h

lu
n

g
e

n
 a

u
s

 I
n

v
. 

in
 €

E
in

w
o

h
n

e
r 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 

S
ta

n
d

 3
1
.0

3
.2

0
1

8

Realsteuer-         

hebesätze

H
a

u
s

h
a

lt
s

a
u

s
g

le
ic

h
 e

rr
e

ic
h

t

ja
/n

e
in Ergebnisrückla

ge

Jahresfehl-

betrag (-) / 

Jahres-

überschuss

Ergebnis-

rücklage 

in

% der 

allgem. R.

G
ru

n
d

s
te

u
e

r 
A

G
ru

n
d

s
te

u
e

r 
B

G
e

w
e

rb
e
s

te
u

e
r

je
 E

W

L
a
n

d
e
s
d

u
rs

c
h

n
it

t Stand: 31.12.18

Schulden -€-

Bilanz

-summe

Eigen-

kapital am

EK-Quote 

am

Allgemeine 

Rücklage

Steuerkraft -€-

TOP 18.2



58031 16 Brinjahe 11.731,00 0,00 ja 0,00 ja 101.071,00 215.159,00   116 260 260 310 nein 749,89 813,78 715,10 341,29 47,73 100.000,00 862,07 350.797,23 349.782,20 99,71 263.254,48 65.813,62 20.714,10 25,00

58048 16 Embühren 63.848,00 0,00 ja 0,00 ja 0,00 2.304,00   205 320 320 310 nein 549,74 813,78 804,96 328,25 40,78 0,00 0,00 352.698,30 330.968,69 93,84 229.448,42 57.362,11 44.158,16 25,00

58068 16 Haale 27.457,00 0,00 ja 0,00 ja 1.365,00 165.738,00   511 300 300 310 nein 541,17 813,78 547,68 319,63 58,36 78.800,00 154,21 1.045.625,32 941.323,48 90,02 850.295,41 212.573,85 -121.545,78 25,00

58071 16 Hamweddel 118.908,00 0,00 ja 0,00 ja 1.510,00 9.110,00   441 260 260 310 nein 699,04 813,78 760,31 329,92 43,39 0,00 0,00 1.215.571,96 843.056,40 69,35 634.252,69 147.685,62 61.118,09 23,28

58075 16 Hörsten -34.617,00 43,69 nein 0,00 nein 0,00 0,00   50 250 250 300 nein 2.197,06 813,78 1.195,23 577,47 48,31 0,00 0,00 443.754,07 347.879,45 78,39 408.184,61 0,00 17.506,39 0,00

58086 16 Jevenstedt 346.458,00 0,00 ja 0,00 ja 431.612,00 297.021,00  3 381 320 320 320 nein 713,59 858,46 808,03 319,76 39,57 4.019.264,00 1.188,78 6.110.725,89 4.756.462,62 77,84 3.938.125,65 984.531,41 -166.194,44 25,00

58101 16 Luhnstedt 78.188,00 0,00 ja 0,00 ja 1.425,00 25.568,00   387 330 330 330 nein 629,65 813,78 729,33 320,57 43,95 0,00 0,00 1.231.293,95 825.194,60 67,02 264.711,94 11.859,06 11.833,59 4,48

58148 16 Schülp b. RD 208.090,00 0,00 ja 0,00 ja 6.203,00 79.630,00  1 118 300 300 310 nein 902,93 919,91 893,46 342,80 38,37 286.247,00 256,03 3.623.068,84 1.973.928,86 54,48 1.528.416,82 382.104,20 63.407,84 25,00

58155 16 Stafstedt 37.055,00 0,00 ja 0,00 ja 27.547,00 38.170,00   367 320 320 320 nein 662,49 813,78 720,01 324,71 45,10 453.900,00 1.236,78 1.310.444,05 701.405,72 53,52 195.476,40 0,00 -11.926,58 0,00

58172 16 Westerrönfeld 541.152,00 0,00 ja 0,00 ja 3.176.694,00 5.418.583,00  5 015 320 360 320 nein 767,32 924,43 936,99 327,71 34,97 10.043.445,00 2.002,68 15.911.713,55 9.344.671,40 58,73 7.835.528,08 712.476,35 -85.450,00 9,09

5.240.200,00 1,90 56.334.707,00 64.307.296,00 186.178 897,70 351,41 39,15 191.056.382,00 1.026,20 285.219.762,50 49.044.764,98 77.686,81

29 345,41 Inv./Einw.

2017

weniger als 1000 813,78

1.000 bis unter 2.000 919,91

2.000 bis unter 3.000 840,74

3.000 bis unter 5.000 858,46

5.000 bis unter 10.000 924,43

10.000 bis unter 20.000 1013,42

20.000 bis unter 50.000 1021,53

TOP 18.2



doppischer Haushalt 

Gesamt je EW 31.12.2017 in € 31.12.2017 in € 31.12.2017 

in %

31.12.2017 in € 31.12.2017 in € 31.12.2017 in € 31.12.2017

58135 1 Rendsburg, Stadt -7.533.548,00 13,49 nein 4,62 nein 13.189.050,00 13.089.000,00  28 716 380 425 350 ja 973,33 1.127,52 973,25 364,55 37,46 61.465.000,00 2.140,44 #DIV/0! #DIV/0!

58043 2 Eckernförde, Stadt 1.478.300,00 0,00 ja 1,15 ja 7.724.600,00 11.010.600,00  21 877 370 390 370 ja 861,17 1.127,52 945,82 353,26 37,35 21.068.000,00 963,02 125.235.000,00 65.698.000,00 52,46 54.135.000,00 11.563.000,00 3.840.480,00 21,36

58034 3 Büdelsdorf, Stadt -1.740.100,00 7,45 nein 3,52 nein 7.137.900,00 7.611.300,00  10 350 320 380 370 nein 1.472,60 1.094,70 1.622,25 432,89 26,68 23.626.000,00 2.282,71 87.023.041,53 46.813.521,68 53,79 37.466.532,61 8.398.495,33 890.635,77 22,42

58005 4 Altenholz -1.537.300,00 7,86 nein 0,26 nein 1.438.700,00 1.438.700,00  9 969 370 450 370 ja 980,76 974,32 1.025,66 362,36 35,33 12.693.300,00 1.273,28 #DIV/0! #DIV/0!

58092 5 Kronshagen 88.700,00 0,00 ja 8,49 ja 2.751.100,00 4.774.600,00  11 853 380 380 380 ja 1.100,68 1.094,70 1.191,77 371,41 31,16 12.077.000,00 1.018,90 #DIV/0! #DIV/0!

58001 7 Achterwehr -183.200,00 10,43 nein 0,55 nein 3.400,00 313.900,00  1 040 370 390 370 ja 910,72 965,70 927,50 349,81 37,72 392.000,00 376,92 3.527.486,11 2.199.966,64 62,37 1.850.555,77 169.773,13 179.637,74 9,17

58028 7 Bredenbek -330.300,00 13,86 nein 0,50 nein 1.452.200,00 1.562.000,00  1 526 331 331 336 nein 864,14 965,70 966,45 361,21 37,37 2.186.240,00 1.432,66 10.873.527,97 5.792.592,53 53,27 4.605.682,60 664.959,17 79.880,51 14,44

58050 7 Felde -328.400,00 7,08 nein 0,44 nein 2.445.500,00 1.253.100,00  2 141 332 332 336 ja 1.076,78 916,66 1.112,89 376,32 33,81 3.768.800,00 1.760,30 12.224.985,19 6.023.458,03 49,27 5.360.673,54 522.347,00 -159.562,51 9,74

58093 7 Krummwisch -25.500,00 2,90 nein 1,16 nein 269.000,00 336.000,00   699 331 331 333 nein 870,44 913,89 842,78 349,64 41,49 175.000,00 250,36 1.982.918,63 1.343.769,74 67,77 1.094.854,88 192.576,25 56.338,61 17,59

58104 7 Melsdorf 801.500,00 0,00 ja 1,26 nein 2.932.600,00 1.261.200,00  1 853 320 320 330 nein 1.596,71 965,70 2.244,36 455,86 20,31 1.909.000,00 1.030,22 18.495.816,12 9.831.368,48 53,15 6.716.555,15 1.018.095,87 2.068.265,54 15,16

58126 7 Ottendorf -314.000,00 24,63 nein 1,28 nein 0,00 187.500,00   942 332 332 336 ja 1.023,62 913,89 956,48 337,79 35,32 0,00 0,00 7.652.639,70 5.070.248,97 66,25 2.868.843,40 262.036,70 1.939.368,87 9,13

58130 7 Quarnbek -122.400,00 4,44 nein 0,60 ja 440.000,00 587.100,00  1 754 390 390 370 ja 877,31 965,70 841,90 353,65 42,01 336.000,00 191,56 5.193.219,40 3.520.183,14 67,78 3.477.763,68 1.940,57 34.703,89 0,06

58171 7 Westensee -66.700,00 3,03 nein 1,06 ja 0,00 45.000,00  1 615 370 390 370 ja 864,46 965,70 855,67 345,57 40,39 2.017.000,00 1.248,92 7.083.107,04 3.369.745,47 47,57 3.282.264,29 0,00 74.079,65 0,00

58037 9 Dänischenhagen 123.700,00 0,00 ja 11,57 ja 114.500,00 424.100,00  3 879 450 450 380 ja 1.016,29 954,95 1.053,26 370,15 35,14 2.389.821,00 616,09 #DIV/0! #DIV/0!

58116 9 Noer -122.300,00 8,20 nein 7,81 nein 25.000,00 335.600,00 852 340 340 310 nein 780,22 913,89 774,53 343,19 44,31 462.477,00 542,81 #DIV/0! #DIV/0!

58150 9 Schwedeneck -201.400,00 4,74 nein 18,93 nein 405.000,00 412.000,00  2 807 420 420 380 ja 869,06 916,66 948,34 355,97 37,54 1.650.517,00 588,00 7.228.136,91 4.505.226,58 62,33 3.899.681,80 559.322,47 46.222,31 14,34

58157 9 Strande -154.000,00 6,26 nein 8,01 nein 687.700,00 922.100,00  1 476 390 390 275 nein 1.233,93 965,70 1.211,45 397,56 32,82 3.070.412,00 2.080,22 9.468.960,52 5.528.030,37 58,38 4.303.303,39 1.009.139,15 215.587,83 23,45

58051 10 Felm -147.000,00 7,11 nein 0,38 ja 568.300,00 604.500,00  1 196 330 330 310 nein 809,09 965,70 813,80 334,45 41,10 779.000,00 651,34 8.022.115,42 3.887.430,48 48,46 3.494.315,05 504.777,79 -111.662,36 14,45

58058 10 Gettorf -123.900,00 0,78 nein 0,54 ja 2.381.800,00 2.967.400,00  7 538 320 370 360 nein 955,88 974,32 1.017,56 354,22 34,81 7.745.000,00 1.027,46 53.493.320,24 24.792.965,21 46,35 15.097.083,45 5.318.881,28 4.377.000,48 35,23

58096 10 Lindau -200.500,00 9,32 nein 0,49 nein 663.900,00 663.200,00  1 361 330 330 310 nein 687,86 965,70 688,10 331,01 48,10 1.640.092,00 1.205,06 10.632.000,00 4.203.514,39 39,54 3.315.200,07 790.622,11 97.692,21 23,85

58110 10 Neudorf-Bornstein -96.800,00 5,86 nein 1,32 nein 1.122.500,00 294.000,00  1 071 330 330 310 nein 888,44 965,70 889,45 357,42 40,18 1.066.000,00 995,33 5.232.760,02 2.668.442,60 50,99 2.414.672,69 218.574,98 35.194,93 9,05

58112 10 Neuwittenbek -54.200,00 2,69 nein 0,32 ja 135.100,00 283.500,00  1 120 330 330 310 nein 920,13 965,70 984,11 368,39 37,43 791.000,00 706,25 5.884.782,04 3.117.991,93 52,98 2.621.847,70 356.966,11 139.178,12 13,62

58121 10 Osdorf -733.200,00 18,10 nein 0,41 nein 1.495.700,00 1.495.700,00  2 485 330 330 330 nein 884,04 916,66 791,27 316,90 40,05 2.592.600,00 1.043,30 16.999.266,98 6.713.409,80 39,49 4.084.223,10 281.681,80 2.347.505,00 6,90

58142 10 Schinkel -167.800,00 11,78 nein 0,37 nein 983.800,00 987.800,00  1 004 330 330 310 nein 720,22 965,70 741,33 352,69 47,58 999.475,00 995,49 5.358.985,57 2.496.461,39 46,58 1.961.926,02 400.223,03 134.312,34 20,40

58165 10 Tüttendorf 14.500,00 0,00 ja 0,31 ja 0,00 60.300,00  1 222 330 330 310 nein 847,22 965,70 898,20 362,44 40,35 282.000,00 230,77 9.503.869,73 4.281.775,50 45,05 3.315.024,09 803.943,75 162.807,66 24,25

58026 11 Bovenau 245.400,00 0,00 ja 0,24 ja 30.000,00 120.400,00  1 101 350 370 350 ja 1.497,62 965,70 2.025,52 440,33 21,74 67.000,00 60,85 #DIV/0! #DIV/0!

58073 11 Haßmoor -47.300,00 14,63 nein 1,01 nein 407.600,00 32.600,00   255 332 332 336 ja 758,68 913,89 760,39 345,10 45,38 427.000,00 1.674,51 #DIV/0! #DIV/0!

58122 11 Ostenfeld (RD) -14.900,00 1,87 nein 0,59 ja 0,00 28.400,00   589 320 320 340 nein 766,00 913,89 734,63 320,88 43,68 550.000,00 933,79 #DIV/0! #DIV/0!

58124 11 Osterrönfeld -2.671.200,00 35,44 nein 0,56 nein 3.113.600,00 3.523.200,00  5 100 335 335 345 ja 1.775,19 974,32 1.283,82 388,24 30,24 3.000.000,00 588,24 #DIV/0! #DIV/0!

58132 11 Rade b. RD -104.100,00 40,62 nein 1,10 nein 0,00 43.800,00   203 260 260 310 nein 721,50 913,89 716,26 334,98 46,77 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

58140 11 Schacht-Audorf -1.332.900,00 19,36 nein 0,96 nein 338.900,00 1.180.300,00  4 770 325 325 336 nein 1.386,59 954,95 1.011,45 398,76 39,42 586.000,00 122,85 #DIV/0! #DIV/0!

58146 11 Schülldorf -131.800,00 13,64 nein 0,75 nein 3.600,00 51.800,00   749 330 330 345 nein 665,70 913,89 687,18 347,13 50,52 1.172.000,00 1.564,75 #DIV/0! #DIV/0!

58019 12 Böhnhusen -16.800,00 3,86 nein 13,11 nein 500.000,00 502.500,00   300 332 332 310 nein 806,01 913,89 792,00 335,67 42,38 775.000,00 2.583,33 #DIV/0! #DIV/0!

58053 12 Flintbek -1.173.700,00 7,45 nein 0,51 nein 3.748.400,00 5.100.400,00  7 193 340 340 350 ja 924,07 974,32 977,38 361,73 37,01 18.420.000,00 2.560,82 #DIV/0! #DIV/0!

58145 12 Schönhorst -62.400,00 15,69 nein 8,85 nein 548.400,00 548.000,00   294 332 332 310 nein 956,44 913,89 882,65 379,93 43,04 701.000,00 2.384,35 #DIV/0! #DIV/0!

58160 12 Techelsdorf -38.500,00 18,77 nein 0,41 nein 248.500,00 248.500,00   144 332 332 310 nein 845,48 913,89 825,00 350,69 42,51 699.000,00 4.854,17 #DIV/0! #DIV/0!

58003 13 Alt Duvenstedt -72.000,00 2,67 nein 0,92 ja 136.600,00 183.700,00  1 899 280 280 320 nein 742,33 965,70 728,75 343,50 47,14 555.000,00 292,26 8.387.324,73 5.990.272,97 71,42 5.768.385,96 188.849,32 33.037,69 3,27

58054 13 Fockbek 208.300,00 0,00 ja 3,82 ja 3.711.200,00 5.360.500,00  6 215 290 290 310 nein 1.138,42 974,32 1.140,37 360,16 31,58 768.000,00 123,57 37.800.945,25 17.714.386,51 46,86 15.993.482,39 888.669,48 832.234,64 5,56

58118 13 Nübbel 17.700,00 0,00 ja 0,99 nein 0,00 198.500,00  1 566 330 300 330 nein 827,36 965,70 759,90 318,20 41,87 211.000,00 134,74 4.455.333,80 2.779.196,11 62,38 2.221.610,70 174.975,20 382.610,21 7,88

58136 13 Rickert -26.400,00 1,84 nein 7,17 ja 60.000,00 11.500,00  1 029 250 250 300 nein 831,78 965,70 830,03 337,51 40,66 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

58010 14 Bargstall -4.800,00 2,79 nein 0,79 nein 0,00 3.500,00   148 320 320 320 nein 656,29 913,89 657,43 302,03 45,94 259.000,00 1.750,00 532.730,22 235.075,91 44,13 178.799,65 33.216,74 23.059,52 18,58

58029 14 Breiholz -77.000,00 4,31 nein 0,98 nein 0,00 23.200,00  1 389 330 330 330 nein 729,32 965,70 700,58 322,89 46,09 364.000,00 262,06 2.963.908,13 2.066.528,64 69,72 1.673.157,24 239.041,62 154.329,78 14,29

58036 14 Christiansholm -3.900,00 1,24 nein 0,94 ja 29.700,00 1.500,00   228 330 330 330 nein 627,26 913,89 574,12 341,23 59,44 403.000,00 1.767,54 1.309.744,71 667.359,80 50,95 522.232,97 122.052,91 23.073,92 23,37

58047 14 Elsdorf-Westerm. 86.200,00 0,00 ja 0,57 ja 290.600,00 371.500,00  1 600 330 330 330 nein 661,90 965,70 652,25 332,25 50,94 1.942.000,00 1.213,75 4.440.344,88 1.813.539,71 40,84 1.194.950,44 318.148,45 300.440,82 26,62

58055 14 Friedrichsgraben 4.900,00 0,00 ja 2,06 ja 50.000,00 102.500,00   45 350 350 350 ja 468,64 913,89 442,22 317,78 71,86 49.500,00 1.100,00 152.763,39 130.115,26 85,17 89.813,31 30.084,93 10.217,02 33,50

58056 14 Friedrichsholm 600,00 0,00 ja 1,08 ja 250.000,00 0,00   424 350 350 330 nein 738,16 913,89 573,11 324,29 56,58 160.000,00 377,36 844.341,00 530.263,82 62,80 310.619,78 135.763,23 83.880,81 43,71

58070 14 Hamdorf 95.000,00 0,00 ja 0,33 ja 10.000,00 198.100,00  1 278 320 320 320 nein 782,53 965,70 750,39 334,35 44,56 217.000,00 169,80 3.113.873,13 2.243.794,51 72,06 1.580.151,38 498.643,72 164.999,41 31,56

58078 14 Hohn 220.600,00 0,00 ja 0,36 ja 1.023.900,00 1.223.100,00  2 470 330 320 330 nein 857,52 916,66 961,01 336,64 35,03 1.960.000,00 793,52 9.987.877,35 5.009.154,86 50,15 3.048.410,62 1.005.975,51 944.969,33 33,00

58089 14 Königshügel 300,00 0,00 ja 1,06 ja 0,00 10.000,00   174 330 330 350 nein 527,82 913,89 484,48 294,83 60,85 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

58097 14 Lohe-Föhrden -49.400,00 8,83 nein 0,46 ja 0,00 0,00   472 325 325 320 nein 809,60 913,89 770,55 341,74 44,35 0,00 0,00 2.703.114,49 2.259.165,37 83,58 1.835.917,23 414.564,49 8.683,65 22,58

58129 14 Prinzenmoor -10.300,00 4,64 nein 2,20 nein 0,00 1.800,00   168 330 330 350 nein 692,38 913,89 664,29 393,45 59,23 222.000,00 1.321,43 974.234,66 581.517,94 59,69 370.848,30 151.144,49 59.525,15 40,76

58154 14 Sophienhamm -4.300,00 1,17 nein 0,43 ja 0,00 0,00   296 310 310 310 nein 670,65 913,89 663,85 344,93 51,96 0,00 0,00 1.279.951,85 1.199.445,08 93,71 806.831,02 327.226,76 65.387,30 40,56

58008 15 Ascheffel -10.700,00 0,77 nein 0,81 ja 500,00 48.000,00   991 340 320 335 nein 735,49 913,89 704,84 343,90 48,79 287.000,00 289,61 #DIV/0! #DIV/0!

58024 15 Borgstedt 2.285.600,00 0,00 ja 0,85 nein 5.878.900,00 3.611.600,00  1 568 295 295 320 nein 1.400,30 965,70 1.443,24 415,18 28,77 1.458.000,00 929,85 #DIV/0! #DIV/0!

58030 15 Brekendorf -32.600,00 2,30 nein 1,10 ja 846.700,00 1.326.600,00   998 330 330 350 nein 670,67 913,89 649,80 335,47 51,63 990.000,00 991,98 #DIV/0! #DIV/0!

58035 15 Bünsdorf -5.800,00 0,60 nein 0,76 ja 0,00 1.000,00   618 290 290 320 nein 905,52 913,89 865,70 357,61 41,31 168.000,00 271,84 #DIV/0! #DIV/0!

58039 15 Damendorf -62.900,00 10,29 nein 0,65 nein 4.000,00 18.700,00   415 310 310 350 nein 884,33 913,89 840,72 369,64 43,97 268.000,00 645,78 #DIV/0! #DIV/0!

58066 15 Groß Wittensee -11.600,00 0,49 nein 0,91 ja 500.000,00 661.200,00  1 212 330 330 336 nein 870,07 965,70 878,71 353,96 40,28 2.030.000,00 1.674,92 #DIV/0! #DIV/0!

58069 15 Haby -91.700,00 10,67 nein 0,39 nein 441.400,00 451.400,00   566 330 330 350 nein 777,93 913,89 786,22 340,99 43,37 855.000,00 1.510,60 #DIV/0! #DIV/0!

58080 15 Holtsee 54.600,00 0,00 ja 0,50 ja 546.600,00 687.900,00  1 279 331 331 334 nein 1.125,99 965,70 1.346,36 369,82 27,47 1.653.000,00 1.292,42 #DIV/0! #DIV/0!

58081 15 Holzbunge 40.300,00 0,00 ja 1,14 ja 0,00 25.000,00   333 300 300 320 nein 823,81 913,89 969,97 378,38 39,01 132.000,00 396,40 #DIV/0! #DIV/0!

58083 15 Hütten -600,00 0,24 nein 1,72 ja 0,00 3.800,00   202 280 280 310 nein 750,26 913,89 712,87 354,95 49,79 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

58088 15 Klein Wittensee 11.200,00 0,00 ja 0,68 ja 0,00 3.000,00   194 290 290 320 nein 893,41 913,89 907,22 335,05 36,93 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

58111 15 Neu Duvenstedt -13.200,00 8,77 nein 1,28 nein 10.000,00 17.000,00   129 300 300 320 nein 689,38 913,89 627,91 341,09 54,32 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

58123 15 Osterby 7.600,00 0,00 ja 0,70 ja 1.228.500,00 389.300,00   991 340 340 335 ja 708,78 913,89 695,46 336,23 48,35 2.722.000,00 2.746,72 #DIV/0! #DIV/0!

58127 15 Owschlag -379.200,00 5,16 nein 0,55 nein 1.213.900,00 3.678.200,00  3 646 370 390 370 ja 833,12 954,95 860,70 354,96 41,24 3.022.000,00 828,85 #DIV/0! #DIV/0!

58152 15 Sehestedt 867.900,00 0,00 ja 0,81 ja 236.800,00 478.000,00   832 331 331 336 nein 653,32 913,89 2.405,05 341,35 14,19 646.000,00 776,44 #DIV/0! #DIV/0!

58175 15 Ahlefeld-Bistensee 15.900,00 0,00 ja 0,50 ja 558.900,00 537.200,00   478 360 360 360 nein 783,21 913,89 786,61 353,14 44,89 742.000,00 1.552,30 #DIV/0! #DIV/0!
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58031 16 Brinjahe 10.700,00 0,00 ja 0,00 ja 0,00 6.500,00   105 260 260 310 nein 769,98 913,89 814,29 380,95 46,78 100.000,00 952,38 394.471,48 392.667,24 99,54 279.825,76 69.956,44 42.885,04 25,00

58048 16 Embühren 23.700,00 0,00 ja 0,00 ja 0,00 400,00   208 320 320 310 nein 683,57 913,89 662,50 326,92 49,35 0,00 0,00 341.212,61 324.868,45 95,21 264.774,95 66.193,74 -6.100,24 25,00

58068 16 Haale -53.400,00 8,32 nein 0,00 nein 200.000,00 228.800,00   517 300 300 310 nein 585,43 913,89 551,06 319,15 57,92 272.600,00 527,27 1.140.924,57 950.365,68 83,30 850.295,41 91.028,07 9.042,20 10,71

58071 16 Hamweddel 19.700,00 0,00 ja 0,00 ja 22.000,00 2.500,00   451 260 260 310 nein 770,66 913,89 676,27 321,51 47,54 0,00 0,00 1.223.596,04 862.900,66 70,52 674.445,12 168.611,28 19.844,26 25,00

58075 16 Hörsten -47.300,00 66,43 nein 0,00 nein 0,00 0,00   52 250 250 300 nein 1.828,60 913,89 1.040,38 557,69 53,60 0,00 0,00 461.950,24 367.028,17 79,45 408.184,61 0,00 19.148,72 0,00

58086 16 Jevenstedt 7.000,00 0,00 ja 0,00 ja 380.000,00 602.800,00  3 336 320 320 320 nein 777,40 954,95 770,08 350,72 45,54 4.148.364,00 1.243,51 9.645.933,56 4.761.600,33 49,36 3.938.125,65 818.336,97 5.137,71 20,78

58101 16 Luhnstedt -65.500,00 12,12 nein 0,00 nein 0,00 22.000,00   394 330 330 330 nein 668,13 913,89 707,36 314,72 44,49 185.000,00 469,54 1.341.734,07 900.966,46 67,15 264.711,94 23.692,65 75.771,86 8,95

58148 16 Schülp b. RD 1.300,00 0,00 ja 0,00 ja 9.900,00 36.200,00  1 113 300 300 310 nein 870,78 965,70 860,29 345,91 40,21 274.002,00 246,18 3.902.701,43 2.113.721,51 54,16 1.579.143,09 394.785,77 139.792,65 25,00

58155 16 Stafstedt -29.700,00 5,62 nein 0,00 ja 0,00 3.000,00   373 320 320 320 nein 752,58 913,89 754,69 308,31 40,85 439.900,00 1.179,36 1.688.844,63 707.204,04 41,88 195.476,40 0,00 -25.062,37 0,00

58172 16 Westerrönfeld -301.200,00 3,87 nein 0,00 nein 1.531.000,00 1.767.500,00  5 008 320 360 320 nein 875,85 974,32 851,84 352,44 41,37 13.612.545,00 2.718,16 19.632.635,12 9.571.032,83 48,75 7.835.528,08 627.026,35 198.396,11 8,00

-14.398.448,00 2,07 76.477.450,00 86.597.100,00 186.454 904,33 354,72 39,22 232.694.645,00 1.248,00 529.836.430,46 276.030.274,79 52,10 217.251.725,28 39.825.344,61 20.012.971,78 18,33

52 464,44 Inv./Einw.

2018

weniger als 1000 913,89

1.000 bis unter 2.000 965,7

2.000 bis unter 3.000 916,66

3.000 bis unter 5.000 954,95

5.000 bis unter 10.000 974,32

10.000 bis unter 20.000 1094,70

20.000 bis unter 50.000 1127,52

TOP 18.2



doppischer Haushalt 

Gesamt je EW 31.12.2018 in 

€

31.12.2018 in 

€

31.12.2018 

in %

31.12.2018 in € 31.12.2018 in € 31.12.2018 in 

€

31.12.2018

58135 1 Rendsburg, Stadt 1.084.577,00 0,00 ja 5,03 nein 9.690.400,00 9.690.400,00  28 716 1.127,52 1.204,35 365,52 30,35 66.394.000,00 2.312,09 #DIV/0! #DIV/0!

58043 2 Eckernförde, Stadt 2.746.900,00 0,00 ja 1,15 ja 6.458.100,00 11.235.600,00  21 877 1.127,52 975,02 353,26 36,23 26.288.000,00 1.201,63 #DIV/0! #DIV/0!

58034 3 Büdelsdorf, Stadt -1.150.600,00 4,91 nein 3,60 nein 894.000,00 3.075.400,00  10 350 1.094,70 1.622,25 432,89 26,68 22.816.000,00 2.204,44 86.011.030,26 46.171.499,91 53,68 37.466.532,61 9.289.131,10 -641.661,77 24,79

58005 4 Altenholz -1.275.200,00 6,46 nein 0,26 nein 2.286.400,00 2.286.400,00  9 969 974,32 1.071,18 367,80 34,34 13.649.300,00 1.369,17 #DIV/0! #DIV/0!

58092 5 Kronshagen 670.700,00 0,00 ja 8,52 ja 1.245.500,00 1.149.500,00  11 853 1.094,70 1.235,05 387,24 31,35 13.032.000,00 1.099,47 #DIV/0! #DIV/0!

58001 7 Achterwehr -269.500,00 16,23 nein 0,55 nein 0,00 6.100,00  1 040 965,70 932,31 360,29 38,64 354.000,00 340,38 3.478.669,04 2.331.774,39 67,03 1.850.555,77 349.410,87 54.959,11 18,88

58028 7 Bredenbek -352.300,00 15,36 nein 0,51 nein 4.300,00 109.400,00  1 526 965,70 960,62 371,77 38,70 2.153.240,00 1.411,04 10.804.333,89 5.519.267,43 51,08 5.047.752,85 744.839,68 -274.088,32 14,76

58050 7 Felde -438.800,00 9,76 nein 0,45 nein 2.921.500,00 3.119.700,00  2 141 916,66 1.155,53 387,62 33,54 3.621.600,00 1.691,55 12.040.526,82 6.121.348,40 50,84 5.660.673,54 362.784,49 47.890,37 6,41

58093 7 Krummwisch -77.400,00 9,11 nein 1,13 nein 0,00 2.000,00   699 913,89 850,36 360,09 42,35 175.000,00 250,36 #DIV/0! #DIV/0!

58104 7 Melsdorf -1.125.900,00 33,80 nein 0,48 nein 0,00 7.700,00  1 853 965,70 1.236,59 485,27 39,24 924.000,00 498,65 20.561.809,27 12.190.885,76 59,29 7.392.006,38 2.439.362,10 2.359.517,28 33,00

58126 7 Ottendorf -283.100,00 22,11 nein 1,30 nein 90.000,00 253.000,00   942 913,89 1.018,68 347,88 34,15 0,00 0,00 7.240.914,48 5.422.550,91 74,89 3.812.217,27 1.258.031,70 97.301,94 33,00

58130 7 Quarnbek -239.000,00 9,02 nein 0,60 nein 0,00 65.700,00  1 754 965,70 880,79 364,25 41,35 318.000,00 181,30 5.208.685,91 3.577.299,81 68,68 3.483.538,68 36.644,46 56.961,05 1,05

58171 7 Westensee -84.000,00 3,81 nein 1,06 ja 0,00 13.500,00  1 615 965,70 894,98 355,91 39,77 1.984.000,00 1.228,48 #DIV/0! #DIV/0!

58037 9 Dänischenhagen 259.800,00 0,00 ja 11,74 ja 1.576.900,00 2.179.000,00  3 879 954,95 1.096,21 388,63 35,45 2.868.521,00 739,50 #DIV/0! #DIV/0!

58116 9 Noer -39.400,00 2,56 nein 7,94 ja 10.000,00 24.600,00 852 913,89 807,75 360,33 44,61 418.277,00 490,94 #DIV/0! #DIV/0!

58150 9 Schwedeneck -221.300,00 5,41 nein 19,88 nein 2.670.000,00 2.476.500,00  2 807 916,66 986,64 373,74 37,88 2.542.017,00 905,60 #DIV/0! #DIV/0!

58157 9 Strande -32.200,00 1,30 nein 8,51 ja 200,00 44.200,00  1 476 965,70 1.259,82 417,34 33,13 2.978.612,00 2.018,03 #DIV/0! #DIV/0!

58051 10 Felm -121.900,00 5,73 nein 0,37 ja 0,00 0,00  1 196 965,70 826,09 339,46 41,09 748.000,00 625,42 8.222.826,62 3.955.412,16 48,10 3.494.315,05 393.115,43 67.981,68 11,25

58058 10 Gettorf 693.200,00 0,00 ja 0,54 ja 0,00 305.000,00  7 538 974,32 1.037,21 359,54 34,66 7.425.000,00 985,01 52.519.408,04 26.175.885,37 49,84 18.641.327,23 6.151.637,98 1.382.920,16 33,00

58096 10 Lindau -58.000,00 2,59 nein 0,50 ja 0,00 5.000,00  1 361 965,70 717,93 336,00 46,80 1.590.492,00 1.168,62 10.372.211,90 4.031.484,02 38,87 3.315.200,07 888.314,32 -172.030,37 26,80

58110 10 Neudorf-Bornstein -179.900,00 11,29 nein 1,32 nein 9.800,00 0,00  1 071 965,70 902,80 362,75 40,18 982.000,00 916,90 5.660.647,54 2.603.602,52 45,99 2.414.672,69 253.769,91 -64.840,08 10,51

58112 10 Neuwittenbek 21.200,00 0,00 ja 0,33 ja 100,00 500,00  1 120 965,70 998,93 373,93 37,43 641.000,00 572,32 6.398.498,51 3.204.006,84 50,07 2.621.847,70 496.144,23 86.014,91 18,92

58121 10 Osdorf -705.300,00 16,97 nein 0,40 nein 30.100,00 0,00  2 485 916,66 843,98 317,99 37,68 2.437.600,00 980,93 17.777.922,86 7.565.056,88 42,55 5.047.676,54 1.665.733,26 851.647,08 33,00

58142 10 Schinkel -140.200,00 9,95 nein 0,41 nein 555.000,00 560.000,00  1 004 965,70 720,22 357,97 49,70 1.554.475,00 1.548,28 5.436.837,04 2.564.798,81 47,17 1.961.926,02 534.535,37 68.337,42 27,25

58165 10 Tüttendorf 27.400,00 0,00 ja 0,30 ja 0,00 2.200,00  1 222 965,70 911,62 373,32 40,95 262.000,00 214,40 9.586.074,65 4.289.606,48 44,75 3.315.024,09 966.751,41 7.830,98 29,16

58026 11 Bovenau 66.600,00 0,00 ja 0,33 ja 1.830.000,00 1.492.300,00  1 101 965,70 1.267,21 372,39 29,39 1.557.000,00 1.414,17 #DIV/0! #DIV/0!

58073 11 Haßmoor -31.900,00 9,52 nein 1,06 ja 0,00 11.500,00   255 913,89 792,16 347,06 43,81 419.000,00 1.643,14 #DIV/0! #DIV/0!

58122 11 Ostenfeld (RD) 62.300,00 0,00 ja 0,65 ja 0,00 12.000,00   589 913,89 762,82 324,28 42,51 550.000,00 933,79 #DIV/0! #DIV/0!

58124 11 Osterrönfeld -43.600,00 0,58 nein 0,75 ja 17.300,00 424.600,00  5 100 974,32 1.317,80 372,55 28,27 2.850.000,00 558,82 #DIV/0! #DIV/0!

58132 11 Rade b. RD -412.100,00 128,26 nein 0,56 nein 0,00 4.200,00   203 913,89 747,78 336,95 45,06 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

58140 11 Schacht-Audorf -445.800,00 5,78 nein 0,97 ja 926.200,00 1.289.400,00  4 770 954,95 1.033,21 356,39 34,49 529.000,00 110,90 #DIV/0! #DIV/0!

58146 11 Schülldorf -105.000,00 10,64 nein 0,76 ja 0,00 10.400,00   749 913,89 707,34 349,80 49,45 1.162.000,00 1.551,40 #DIV/0! #DIV/0!

58019 12 Böhnhusen 20.600,00 0,00 ja 10,01 ja 0,00 0,00   300 913,89 824,33 308,67 37,44 744.000,00 2.480,00 #DIV/0! #DIV/0!

58053 12 Flintbek 406.300,00 0,00 ja 0,58 ja 0,00 8.600,00  7 193 974,32 1.014,39 291,95 28,78 17.614.000,00 2.448,77 #DIV/0! #DIV/0!

58145 12 Schönhorst 5.200,00 0,00 ja 5,71 ja 0,00 0,00   294 913,89 949,32 331,63 34,93 672.000,00 2.285,71 #DIV/0! #DIV/0!

58160 12 Techelsdorf 21.100,00 0,00 ja 0,51 ja 0,00 0,00   144 913,89 861,81 354,17 41,10 688.000,00 4.777,78 #DIV/0! #DIV/0!

58003 13 Alt Duvenstedt 52.500,00 0,00 ja 0,97 ja 0,00 0,00  1 899 965,70 757,29 343,50 45,36 462.000,00 243,29 #DIV/0! #DIV/0!

58054 13 Fockbek 570.300,00 0,00 ja 4,16 ja 781.700,00 2.863.700,00  6 215 974,32 1.045,47 360,16 34,45 686.000,00 110,38 #DIV/0! #DIV/0!

58118 13 Nübbel 127.600,00 0,00 ja 1,04 ja 865.000,00 510.000,00  1 566 965,70 781,67 325,67 41,66 133.000,00 84,93 #DIV/0! #DIV/0!

58136 13 Rickert 153.100,00 0,00 ja 2,58 ja 0,00 3.000,00  1 029 965,70 865,69 337,51 38,99 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

58010 14 Bargstall 1.900,00 0,00 ja 0,79 ja 0,00 500,00   148 913,89 684,46 302,03 44,13 259.000,00 1.750,00 #DIV/0! #DIV/0!

58029 14 Breiholz 207.600,00 0,00 ja 1,01 ja 0,00 0,00  1 389 965,70 730,53 311,88 42,69 320.000,00 230,38 #DIV/0! #DIV/0!

58036 14 Christiansholm 8.000,00 0,00 ja 1,01 ja 0,00 0,00   228 913,89 566,67 341,23 60,22 372.000,00 1.631,58 #DIV/0! #DIV/0!

58047 14 Elsdorf-Westerm. 159.300,00 0,00 ja 0,60 ja 600,00 0,00  1 600 965,70 677,63 332,25 49,03 1.871.000,00 1.169,38 #DIV/0! #DIV/0!

58055 14 Friedrichsgraben 3.300,00 0,00 ja 2,17 ja 0,00 0,00   45 913,89 415,56 331,11 79,68 49.000,00 1.088,89 #DIV/0! #DIV/0!

58056 14 Friedrichsholm 18.400,00 0,00 ja 1,21 ja 0,00 0,00   424 913,89 595,52 324,29 54,45 139.000,00 327,83 #DIV/0! #DIV/0!

58070 14 Hamdorf 151.400,00 0,00 ja 0,33 ja 0,00 0,00  1 278 965,70 778,64 334,35 42,94 183.000,00 143,19 #DIV/0! #DIV/0!

58078 14 Hohn 23.000,00 0,00 ja 0,33 ja 4.900,00 220.000,00  2 470 916,66 961,78 336,64 35,00 1.811.000,00 733,20 #DIV/0! #DIV/0!

58089 14 Königshügel 24.700,00 0,00 ja 1,24 ja 0,00 0,00   174 913,89 501,15 294,83 58,83 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

58097 14 Lohe-Föhrden -36.100,00 6,30 nein 0,46 ja 0,00 0,00   472 913,89 802,33 341,74 42,59 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

58129 14 Prinzenmoor 22.500,00 0,00 ja 2,39 ja 0,00 0,00   168 913,89 686,90 393,45 57,28 211.000,00 1.255,95 #DIV/0! #DIV/0!

58154 14 Sophienhamm 40.400,00 0,00 ja 0,48 ja 0,00 0,00   296 913,89 690,54 344,93 49,95 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

58008 15 Ascheffel 55.900,00 0,00 ja 0,81 ja 500,00 0,00   991 913,89 735,42 349,04 47,46 265.000,00 267,41 #DIV/0! #DIV/0!

58024 15 Borgstedt 49.700,00 0,00 ja 0,99 ja 0,00 1.000,00  1 568 965,70 1.459,82 415,18 28,44 1.410.000,00 899,23 #DIV/0! #DIV/0!

58030 15 Brekendorf 9.000,00 0,00 ja 1,12 ja 0,00 0,00   998 913,89 680,26 340,48 50,05 971.000,00 972,95 #DIV/0! #DIV/0!

58035 15 Bünsdorf 7.400,00 0,00 ja 0,76 ja 0,00 0,00   618 913,89 891,59 364,08 40,83 155.000,00 250,81 #DIV/0! #DIV/0!

58039 15 Damendorf 19.900,00 0,00 ja 0,72 ja 0,00 6.100,00   415 913,89 893,49 375,18 41,99 231.000,00 556,63 #DIV/0! #DIV/0!

58066 15 Groß Wittensee 14.200,00 0,00 ja 0,90 ja 1.295.000,00 1.295.000,00  1 212 965,70 901,82 358,91 39,80 2.931.000,00 2.418,32 #DIV/0! #DIV/0!

58069 15 Haby 31.400,00 0,00 ja 0,37 ja 0,00 0,00   566 913,89 807,42 346,29 42,89 803.000,00 1.418,73 #DIV/0! #DIV/0!

58080 15 Holtsee 23.100,00 0,00 ja 0,51 ja 353.000,00 715.000,00  1 279 965,70 1.371,38 379,20 27,65 1.527.000,00 1.193,90 #DIV/0! #DIV/0!

58081 15 Holzbunge 70.300,00 0,00 ja 1,17 ja 0,00 0,00   333 913,89 990,99 384,38 38,79 123.000,00 369,37 #DIV/0! #DIV/0!

58083 15 Hütten 8.700,00 0,00 ja 1,69 ja 0,00 800,00   202 913,89 746,04 360,40 48,31 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

58088 15 Klein Wittensee -3.100,00 1,07 nein 0,70 ja 0,00 0,00   194 913,89 917,53 340,21 37,08 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

58111 15 Neu Duvenstedt -6.900,00 4,43 nein 1,29 ja 10.000,00 80.000,00   129 913,89 643,41 348,84 54,22 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

58123 15 Osterby 46.200,00 0,00 ja 0,69 nein 387.000,00 153.000,00   991 913,89 727,45 341,27 46,91 342.000,00 345,11 #DIV/0! #DIV/0!

58127 15 Owschlag -270.900,00 3,57 nein 0,55 ja 438.800,00 200.500,00  3 646 954,95 889,71 360,29 40,50 2.667.000,00 731,49 #DIV/0! #DIV/0!

58152 15 Sehestedt 340.200,00 0,00 ja 0,74 ja 3.100,00 0,00   832 913,89 2.431,49 480,77 19,77 589.000,00 707,93 #DIV/0! #DIV/0!

58175 15 Ahlefeld-Bistensee 42.100,00 0,00 ja 0,50 ja 0,00 1.900,00   478 913,89 795,82 347,49 43,66 698.000,00 1.460,25 #DIV/0! #DIV/0!
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58031 16 Brinjahe 17.100,00 0,00 ja 0,00 ja 0,00 500,00   105 913,89 814,29 352,38 43,27 100.000,00 952,38 510.645,75 404.398,28 79,19 279.825,76 112.841,48 11.731,04 40,33

58048 16 Embühren 38.500,00 0,00 ja 0,00 ja 0,00 400,00   208 913,89 662,50 360,58 54,43 0,00 0,00 413.625,30 388.716,01 93,98 264.774,95 60.093,50 63.847,56 22,70

58068 16 Haale 38.300,00 0,00 ja 0,00 ja 0,00 75.800,00   517 913,89 551,06 309,48 56,16 261.400,00 505,61 1.161.283,85 977.822,95 84,20 850.295,41 100.070,27 27.457,27 11,77

58071 16 Hamweddel 46.500,00 0,00 ja 0,00 ja 0,00 500,00   451 913,89 669,62 332,59 49,67 0,00 0,00 1.346.587,63 981.808,25 72,91 674.445,12 188.455,54 118.907,59 27,94

58075 16 Hörsten 10.400,00 0,00 ja 0,00 ja 0,00 0,00   52 913,89 1.040,38 384,62 36,97 0,00 0,00 418.588,85 332.411,40 79,41 408.184,61 0,00 -75.773,21 0,00

58086 16 Jevenstedt 31.500,00 0,00 ja 0,00 ja 0,00 515.600,00  3 336 954,95 752,40 329,74 43,83 4.077.464,00 1.222,26 10.286.158,39 5.108.057,79 49,66 3.938.125,65 823.474,68 346.457,46 20,91

58101 16 Luhnstedt 29.700,00 0,00 ja 0,00 ja 0,00 95.400,00   394 913,89 707,36 304,57 43,06 153.000,00 388,32 1.332.601,38 979.154,25 73,48 273.816,87 90.359,58 78.187,79 33,00

58148 16 Schülp b. RD 71.200,00 0,00 ja 0,00 ja 0,00 600,00  1 113 965,70 824,35 341,42 41,42 264.002,00 237,20 4.013.986,50 2.321.811,58 57,84 1.579.143,09 534.578,42 208.090,07 33,85

58155 16 Stafstedt -16.800,00 2,97 nein 0,00 nein 0,00 500,00   373 913,89 760,05 308,31 40,56 425.900,00 1.141,82 1.727.497,48 744.259,28 43,08 195.476,40 0,00 11.992,87 0,00

58172 16 Westerrönfeld 266.500,00 0,00 ja 0,00 nein 1.535.100,00 339.300,00  5 008 974,32 851,84 339,46 39,85 11.276.645,00 2.251,73 22.860.718,88 10.136.492,45 44,34 7.835.528,08 825.422,46 541.152,03 10,53

751.477,00 1,96 36.890.500,00 46.943.500,00 186.454 903,65 354,58 39,24 238.708.545,00 1.280,25 121.824.882,43 28.565.502,24 5.260.791,91

28 251,77 Inv./Einw.

2018

weniger als 1000 913,89

1.000 bis unter 2.000 965,7

2.000 bis unter 3.000 916,66

3.000 bis unter 5.000 954,95

5.000 bis unter 10.000 974,32

10.000 bis unter 20.000 1094,70

20.000 bis unter 50.000 1127,52

TOP 18.2



doppischer Haushalt 

Gesamt je EW 31.12.2019 

in €

31.12.2019 

in €

31.12.2019 

in %

31.12.2019 in 

€

31.12.2019 

in €

31.12.2019 in 

€

31.12.2019

58135 1 Rendsburg, Stadt 871.281,00 0,00 ja 5,78 nein 7.606.100,00 7.606.100,00  28 716 1.127,52 1.232,93 369,18 29,94 68.196.000,00 2.374,84 #DIV/0! #DIV/0!

58043 2 Eckernförde, Stadt 2.948.100,00 0,00 ja 1,14 ja 178.400,00 4.002.400,00  21 877 1.127,52 1.001,14 353,26 35,29 24.797.000,00 1.133,47 #DIV/0! #DIV/0!

58034 3 Büdelsdorf, Stadt -1.138.600,00 4,86 nein 3,60 nein 894.000,00 3.075.400,00  10 350 1.094,70 1.622,25 432,89 26,68 22.051.000,00 2.130,53 #DIV/0! #DIV/0!

58005 4 Altenholz -782.100,00 0,26 nein 0,26 ja 1.425.400,00 1.425.400,00  9 969 974,32 1.115,82 373,32 33,46 13.642.500,00 1.368,49 #DIV/0! #DIV/0!

58092 5 Kronshagen 202.900,00 0,00 ja 8,52 ja 717.000,00 2.565.300,00  11 853 1.094,70 1.276,81 400,83 31,39 11.417.000,00 963,22 #DIV/0! #DIV/0!

58001 7 Achterwehr -252.100,00 14,78 nein 0,55 nein 0,00 6.100,00  1 040 965,70 967,88 370,77 38,31 316.000,00 303,85 #DIV/0! #DIV/0!

58028 7 Bredenbek -331.000,00 14,14 nein 0,51 nein 4.300,00 116.400,00  1 526 965,70 991,48 382,90 38,62 2.120.240,00 1.389,41 #DIV/0! #DIV/0!

58050 7 Felde -260.100,00 5,68 nein 0,45 nein 500,00 159.700,00  2 141 916,66 1.191,13 398,88 33,49 3.474.400,00 1.622,79 #DIV/0! #DIV/0!

58093 7 Krummwisch -63.100,00 7,26 nein 1,13 nein 0,00 2.000,00   699 913,89 879,26 370,67 42,16 175.000,00 250,36 #DIV/0! #DIV/0!

58104 7 Melsdorf -1.142.400,00 33,87 nein 0,47 nein 0,00 6.700,00  1 853 965,70 1.273,77 499,41 39,21 857.000,00 462,49 #DIV/0! #DIV/0!

58126 7 Ottendorf -258.200,00 19,56 nein 1,29 nein 0,00 5.000,00   942 913,89 1.057,11 358,07 33,87 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

58130 7 Quarnbek -205.100,00 7,54 nein 0,59 nein 0,00 15.700,00  1 754 965,70 914,14 374,86 41,01 300.000,00 171,04 #DIV/0! #DIV/0!

58171 7 Westensee -48.300,00 2,14 nein 1,05 ja 1.335.000,00 13.500,00  1 615 965,70 928,05 366,32 39,47 1.951.000,00 1.208,05 #DIV/0! #DIV/0!

58037 9 Dänischenhagen 217.800,00 0,00 ja 11,58 ja 13.000,00 37.000,00  3 879 954,95 1.134,00 408,04 35,98 2.707.221,00 697,92 #DIV/0! #DIV/0!

58116 9 Noer 58.900,00 0,00 ja 8,34 ja 10.000,00 24.600,00 852 913,89 837,09 378,29 45,19 374.077,00 439,06 #DIV/0! #DIV/0!

58150 9 Schwedeneck -235.700,00 5,63 nein 19,70 nein 0,00 4.500,00  2 807 916,66 1.020,56 392,41 38,45 2.433.517,00 866,95 #DIV/0! #DIV/0!

58157 9 Strande -9.500,00 0,37 nein 8,55 ja 200,00 44.200,00  1 476 965,70 1.302,17 438,21 33,65 2.886.812,00 1.955,83 #DIV/0! #DIV/0!

58051 10 Felm -117.400,00 5,42 nein 0,37 ja 0,00 0,00  1 196 965,70 838,38 344,57 41,10 717.000,00 599,50 #DIV/0! #DIV/0!

58058 10 Gettorf 918.000,00 0,00 ja 0,55 ja 0,00 305.000,00  7 538 974,32 1.052,77 364,92 34,66 7.103.000,00 942,29 #DIV/0! #DIV/0!

58096 10 Lindau -30.200,00 1,32 nein 0,50 ja 0,00 5.000,00  1 361 965,70 743,57 341,07 45,87 1.543.392,00 1.134,01 #DIV/0! #DIV/0!

58110 10 Neudorf-Bornstein -178.400,00 10,99 nein 1,31 nein 0,00 0,00  1 071 965,70 916,43 368,25 40,18 897.000,00 837,54 #DIV/0! #DIV/0!

58112 10 Neuwittenbek 25.200,00 0,00 ja 0,32 ja 100,00 500,00  1 120 965,70 1.013,75 379,55 37,44 600.000,00 535,71 #DIV/0! #DIV/0!

58121 10 Osdorf -717.800,00 16,99 nein 0,39 nein 30.500,00 0,00  2 485 916,66 856,62 322,74 37,68 2.284.600,00 919,36 #DIV/0! #DIV/0!

58142 10 Schinkel -139.700,00 9,81 nein 0,41 nein 0,00 5.000,00  1 004 965,70 730,88 363,05 49,67 1.515.475,00 1.509,44 #DIV/0! #DIV/0!

58165 10 Tüttendorf 26.300,00 0,00 ja 0,30 ja 0,00 0,00  1 222 965,70 925,37 384,53 41,55 242.000,00 198,04 #DIV/0! #DIV/0!

58026 11 Bovenau 83.700,00 0,00 ja 0,32 ja 30.000,00 17.300,00  1 101 965,70 1.300,09 372,39 28,64 1.547.000,00 1.405,09 #DIV/0! #DIV/0!

58073 11 Haßmoor -23.900,00 6,97 nein 1,06 ja 205.700,00 4.500,00   255 913,89 820,78 349,02 42,52 206.000,00 807,84 #DIV/0! #DIV/0!

58122 11 Ostenfeld (RD) 94.600,00 0,00 ja 0,66 ja 0,00 12.000,00   589 913,89 792,70 325,98 41,12 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

58124 11 Osterrönfeld 767.000,00 0,00 ja 0,79 ja 17.300,00 165.100,00  5 100 974,32 1.348,06 367,65 27,27 2.700.000,00 529,41 #DIV/0! #DIV/0!

58132 11 Rade b. RD -3.200,00 1,17 nein 1,48 ja 0,00 4.200,00   203 913,89 774,88 338,92 43,74 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

58140 11 Schacht-Audorf -144.100,00 1,85 nein 1,00 ja 526.200,00 943.400,00  4 770 954,95 1.056,12 356,39 33,75 472.000,00 98,95 #DIV/0! #DIV/0!

58146 11 Schülldorf -84.100,00 8,34 nein 0,76 ja 910.900,00 10.400,00   749 913,89 724,83 352,47 48,63 242.000,00 323,10 #DIV/0! #DIV/0!

58019 12 Böhnhusen 33.900,00 0,00 ja 10,13 ja 0,00 0,00   300 913,89 851,00 308,67 36,27 713.000,00 2.376,67 #DIV/0! #DIV/0!

58053 12 Flintbek 710.300,00 0,00 ja 0,58 ja 0,00 8.600,00  7 193 974,32 1.045,59 291,95 27,92 16.808.000,00 2.336,72 #DIV/0! #DIV/0!

58145 12 Schönhorst 16.300,00 0,00 ja 5,74 ja 0,00 0,00   294 913,89 949,32 331,63 34,93 643.000,00 2.187,07 #DIV/0! #DIV/0!

58160 12 Techelsdorf 27.200,00 0,00 ja 0,51 ja 0,00 0,00   144 913,89 893,75 354,17 39,63 467.000,00 3.243,06 #DIV/0! #DIV/0!

58003 13 Alt Duvenstedt 100.300,00 0,00 ja 0,97 ja 0,00 0,00  1 899 965,70 782,41 343,50 43,90 369.000,00 194,31 #DIV/0! #DIV/0!

58054 13 Fockbek 560.800,00 0,00 ja 4,25 ja 31.700,00 38.700,00  6 215 974,32 1.045,78 360,16 34,44 604.000,00 97,18 #DIV/0! #DIV/0!

58118 13 Nübbel 103.900,00 0,00 ja 0,99 ja 0,00 482.000,00  1 566 965,70 809,58 328,86 40,62 57.000,00 36,40 #DIV/0! #DIV/0!

58136 13 Rickert 185.800,00 0,00 ja 2,58 ja 5.000,00 31.800,00  1 029 965,70 897,28 337,51 37,61 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

58010 14 Bargstall 7.800,00 0,00 ja 0,79 ja 0,00 500,00   148 913,89 712,84 302,03 42,37 39.000,00 263,51 #DIV/0! #DIV/0!

58029 14 Breiholz 275.000,00 0,00 ja 1,00 ja 0,00 0,00  1 389 965,70 757,02 311,88 41,20 276.000,00 198,70 #DIV/0! #DIV/0!

58036 14 Christiansholm 15.100,00 0,00 ja 1,01 ja 0,00 0,00   228 913,89 586,84 341,23 58,15 100.000,00 438,60 #DIV/0! #DIV/0!

58047 14 Elsdorf-Westerm. 195.400,00 0,00 ja 0,60 ja 0,00 600,00  1 600 965,70 700,50 332,25 47,43 269.000,00 168,13 #DIV/0! #DIV/0!

58055 14 Friedrichsgraben 3.400,00 0,00 ja 2,17 ja 0,00 0,00   45 913,89 415,56 331,11 79,68 48.500,00 1.077,78 #DIV/0! #DIV/0!

58056 14 Friedrichsholm 26.700,00 0,00 ja 1,21 ja 0,00 0,00   424 913,89 615,80 324,29 52,66 118.000,00 278,30 #DIV/0! #DIV/0!

58070 14 Hamdorf 202.100,00 0,00 ja 0,33 ja 0,00 0,00  1 278 965,70 804,30 334,35 41,57 104.000,00 81,38 #DIV/0! #DIV/0!

58078 14 Hohn 398.900,00 0,00 ja 0,34 ja 4.900,00 0,00  2 470 916,66 985,75 336,64 34,15 1.661.000,00 672,47 #DIV/0! #DIV/0!

58089 14 Königshügel 30.200,00 0,00 ja 1,26 ja 0,00 0,00   174 913,89 520,69 294,83 56,62 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

58097 14 Lohe-Föhrden -21.000,00 3,58 nein 0,46 ja 0,00 0,00   472 913,89 830,51 341,74 41,15 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

58129 14 Prinzenmoor 28.700,00 0,00 ja 2,39 ja 0,00 0,00   168 913,89 708,33 393,45 55,55 200.000,00 1.190,48 #DIV/0! #DIV/0!

58154 14 Sophienhamm 51.200,00 0,00 ja 0,48 ja 0,00 0,00   296 913,89 713,85 344,93 48,32 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

58008 15 Ascheffel 77.300,00 0,00 ja 0,80 ja 500,00 401.200,00   991 913,89 762,56 354,29 46,46 243.000,00 245,21 #DIV/0! #DIV/0!

58024 15 Borgstedt 89.500,00 0,00 ja 0,98 ja 0,00 1.000,00  1 568 965,70 1.478,95 415,18 28,07 1.362.000,00 868,62 #DIV/0! #DIV/0!

58030 15 Brekendorf 29.200,00 0,00 ja 1,10 ja 0,00 0,00   998 913,89 707,41 345,59 48,85 952.000,00 953,91 #DIV/0! #DIV/0!

58035 15 Bünsdorf 19.600,00 0,00 ja 0,75 ja 0,00 0,00   618 913,89 917,48 368,93 40,21 142.000,00 229,77 #DIV/0! #DIV/0!

58039 15 Damendorf 24.100,00 0,00 ja 0,67 ja 0,00 6.100,00   415 913,89 921,93 380,72 41,30 194.000,00 467,47 #DIV/0! #DIV/0!

58066 15 Groß Wittensee 20.800,00 0,00 ja 0,89 ja 0,00 0,00  1 212 965,70 924,09 367,16 39,73 2.823.000,00 2.329,21 #DIV/0! #DIV/0!

58069 15 Haby 38.300,00 0,00 ja 0,37 ja 0,00 0,00   566 913,89 828,62 351,59 42,43 752.000,00 1.328,62 #DIV/0! #DIV/0!

58080 15 Holtsee 23.000,00 0,00 ja 0,50 ja 746.000,00 950.000,00  1 279 965,70 1.400,31 387,02 27,64 1.401.000,00 1.095,39 #DIV/0! #DIV/0!

58081 15 Holzbunge 28.500,00 0,00 ja 1,16 ja 0,00 0,00   333 913,89 1.012,01 390,39 38,58 113.000,00 339,34 #DIV/0! #DIV/0!

58083 15 Hütten 13.200,00 0,00 ja 1,67 ja 0,00 800,00   202 913,89 774,26 365,84 47,25 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

58088 15 Klein Wittensee -2.500,00 0,86 nein 0,70 ja 0,00 0,00   194 913,89 927,84 345,36 37,22 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

58111 15 Neu Duvenstedt -3.300,00 2,05 nein 1,27 ja 10.000,00 0,00   129 913,89 658,91 356,59 54,12 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

58123 15 Osterby 70.900,00 0,00 ja 0,69 ja 1.000,00 0,00   991 913,89 756,10 346,42 45,82 291.000,00 293,64 #DIV/0! #DIV/0!

58127 15 Owschlag -111.600,00 1,44 nein 0,55 ja 12.300,00 130.500,00  3 646 954,95 915,58 365,69 39,94 2.307.000,00 632,75 #DIV/0! #DIV/0!

58152 15 Sehestedt 69.800,00 0,00 ja 0,64 ja 3.100,00 0,00   832 913,89 2.457,93 600,96 24,45 530.000,00 637,02 #DIV/0! #DIV/0!

58175 15 Ahlefeld-Bistensee 53.300,00 0,00 ja 0,50 ja 0,00 1.900,00   478 913,89 833,47 352,72 42,32 142.000,00 297,07 #DIV/0! #DIV/0!
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58031 16 Brinjahe 16.300,00 0,00 ja 0,00 ja 211.800,00 500,00   105 913,89 814,29 352,38 43,27 100.000,00 952,38 #DIV/0! #DIV/0!

58048 16 Embühren 38.500,00 0,00 ja 0,00 ja 0,00 400,00   208 913,89 662,50 360,58 54,43 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

58068 16 Haale 38.300,00 0,00 ja 0,00 ja 0,00 70.800,00   517 913,89 551,06 309,48 56,16 250.200,00 483,95 #DIV/0! #DIV/0!

58071 16 Hamweddel 47.200,00 0,00 ja 0,00 ja 271.300,00 500,00   451 913,89 669,62 332,59 49,67 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

58075 16 Hörsten 10.400,00 0,00 ja 0,00 ja 0,00 0,00   52 913,89 1.040,38 384,62 36,97 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

58086 16 Jevenstedt 50.100,00 0,00 ja 0,00 ja 3.115.000,00 3.000,00  3 336 954,95 752,40 329,74 43,83 879.464,00 263,63 #DIV/0! #DIV/0!

58101 16 Luhnstedt 47.700,00 0,00 ja 0,00 ja 0,00 400,00   394 913,89 707,36 304,57 43,06 121.000,00 307,11 #DIV/0! #DIV/0!

58148 16 Schülp b. RD 70.600,00 0,00 ja 0,00 ja 248.900,00 600,00  1 113 965,70 824,35 341,42 41,42 5.102,00 4,58 #DIV/0! #DIV/0!

58155 16 Stafstedt 89.600,00 0,00 ja 0,00 ja 272.400,00 500,00   373 913,89 760,05 308,31 40,56 139.500,00 373,99 #DIV/0! #DIV/0!

58172 16 Westerrönfeld 361.300,00 0,00 ja 0,00 nein 4.320.500,00 124.800,00  5 008 974,32 851,84 339,46 39,85 5.776.345,00 1.153,42 #DIV/0! #DIV/0!

4.210.881,00 1,98 23.159.000,00 22.837.600,00 186.454 925,37 360,29 38,93 218.768.345,00 1.173,31

25 122,48 Inv./Einw.

2018

weniger als 1000 913,89

1.000 bis unter 2.000 965,7

2.000 bis unter 3.000 916,66

3.000 bis unter 5.000 954,95

5.000 bis unter 10.000 974,32

10.000 bis unter 20.000 1094,70

20.000 bis unter 50.000 1127,52

TOP 18.2



doppischer Haushalt 

Gesamt je EW 31.12.2020 

in €

31.12.2020 

in €

31.12.2020 

in %

31.12.2020 in 

€

31.12.2020 

in €

31.12.2020 in 

€

31.12.2020

58135 1 Rendsburg, Stadt 1.398.775,00 0,00 ja 5,76 nein 3.649.500,00 3.649.500,00  28 716 1.127,52 1.262,46 372,87 29,54 65.956.000,00 2.296,84 #DIV/0! #DIV/0!

58043 2 Eckernförde, Stadt 3.547.700,00 0,00 ja 1,14 ja 207.800,00 3.623.900,00  21 877 1.127,52 1.028,48 353,26 34,35 23.306.000,00 1.065,32 #DIV/0! #DIV/0!

58034 3 Büdelsdorf, Stadt -1.055.800,00 4,51 nein 3,61 nein 894.000,00 3.075.400,00  10 350 1.094,70 1.622,25 432,89 26,68 21.286.000,00 2.056,62 #DIV/0! #DIV/0!

58005 4 Altenholz -345.100,00 1,66 nein 0,26 ja 429.000,00 399.900,00  9 969 974,32 1.157,37 378,92 32,74 12.894.200,00 1.293,43 #DIV/0! #DIV/0!

58092 5 Kronshagen 40.300,00 0,00 ja 8,33 ja 1.547.500,00 2.912.600,00  11 853 1.094,70 1.315,53 410,28 31,19 11.269.000,00 950,73 #DIV/0! #DIV/0!

58001 7 Achterwehr -237.000,00 13,55 nein 0,54 nein 0,00 6.100,00  1 040 965,70 1.003,37 381,25 38,00 278.000,00 267,31 #DIV/0! #DIV/0!

58028 7 Bredenbek -302.900,00 12,64 nein 0,50 nein 4.300,00 109.400,00  1 526 965,70 1.022,35 393,71 38,51 2.087.240,00 1.367,79 #DIV/0! #DIV/0!

58050 7 Felde -246.600,00 5,29 nein 0,45 nein 500,00 159.700,00  2 141 916,66 1.226,72 410,18 33,44 3.327.200,00 1.554,04 #DIV/0! #DIV/0!

58093 7 Krummwisch -49.900,00 5,57 nein 1,11 nein 0,00 2.000,00   699 913,89 908,01 381,12 41,97 175.000,00 250,36 #DIV/0! #DIV/0!

58104 7 Melsdorf -1.132.900,00 32,95 nein 0,46 nein 0,00 6.700,00  1 853 965,70 1.310,96 513,55 39,17 790.000,00 426,34 #DIV/0! #DIV/0!

58126 7 Ottendorf -241.200,00 17,73 nein 1,27 nein 0,00 5.000,00   942 913,89 1.095,44 368,15 33,61 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

58130 7 Quarnbek -167.700,00 6,00 nein 0,58 nein 0,00 15.700,00  1 754 965,70 947,49 385,46 40,68 282.000,00 160,78 #DIV/0! #DIV/0!

58171 7 Westensee 1.400,00 0,00 ja 1,04 ja 0,00 13.500,00  1 615 965,70 961,05 376,66 39,19 1.918.000,00 1.187,62 #DIV/0! #DIV/0!

58037 9 Dänischenhagen 252.200,00 0,00 ja 11,34 ja 13.000,00 37.000,00  3 879 954,95 1.173,86 428,44 36,50 2.545.921,00 656,33 #DIV/0! #DIV/0!

58116 9 Noer 62.200,00 0,00 ja 8,20 ja 10.000,00 24.600,00 852 913,89 867,84 397,18 45,77 329.877,00 387,18 #DIV/0! #DIV/0!

58150 9 Schwedeneck -263.000,00 6,14 nein 19,13 nein 0,00 4.500,00  2 807 916,66 1.056,11 412,01 39,01 2.325.017,00 828,29 #DIV/0! #DIV/0!

58157 9 Strande -6.100,00 0,23 nein 8,48 ja 200,00 44.200,00  1 476 965,70 1.347,22 460,03 34,15 2.795.012,00 1.893,64 #DIV/0! #DIV/0!

58051 10 Felm -112.800,00 5,12 nein 0,37 ja 0,00 0,00  1 196 965,70 850,92 349,75 41,10 685.000,00 572,74 #DIV/0! #DIV/0!

58058 10 Gettorf 934.600,00 0,00 ja 0,54 ja 0,00 305.000,00  7 538 974,32 1.068,63 370,40 34,66 6.712.000,00 890,42 #DIV/0! #DIV/0!

58096 10 Lindau 6.700,00 0,00 ja 0,49 ja 0,00 5.000,00  1 361 965,70 771,71 346,22 44,86 1.496.092,00 1.099,26 #DIV/0! #DIV/0!

58110 10 Neudorf-Bornstein -177.300,00 10,73 nein 1,31 nein 0,00 0,00  1 071 965,70 930,07 373,76 40,19 820.000,00 765,64 #DIV/0! #DIV/0!

58112 10 Neuwittenbek 31.200,00 0,00 ja 0,32 ja 100,00 500,00  1 120 965,70 1.029,20 385,18 37,43 558.000,00 498,21 #DIV/0! #DIV/0!

58121 10 Osdorf -708.700,00 16,50 nein 0,39 nein 30.500,00 0,00  2 485 916,66 869,50 327,61 37,68 2.130.600,00 857,38 #DIV/0! #DIV/0!

58142 10 Schinkel -138.400,00 9,58 nein 0,40 nein 0,00 5.000,00  1 004 965,70 741,73 366,73 49,44 1.476.475,00 1.470,59 #DIV/0! #DIV/0!

58165 10 Tüttendorf 25.000,00 0,00 ja 0,29 ja 0,00 0,00  1 222 965,70 939,20 396,07 42,17 222.000,00 181,67 #DIV/0! #DIV/0!

58026 11 Bovenau 130.400,00 0,00 ja 0,33 ja 30.000,00 17.300,00  1 101 965,70 1.333,42 372,39 27,93 1.537.000,00 1.396,00 #DIV/0! #DIV/0!

58073 11 Haßmoor -16.400,00 4,65 nein 1,06 ja 205.700,00 4.500,00   255 913,89 851,76 350,98 41,21 198.000,00 776,47 #DIV/0! #DIV/0!

58122 11 Ostenfeld (RD) 122.900,00 0,00 ja 0,66 ja 0,00 12.000,00   589 913,89 821,05 325,98 39,70 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

58124 11 Osterrönfeld 1.020.500,00 0,00 ja 0,80 ja 17.300,00 165.100,00  5 100 974,32 1.379,80 367,65 26,65 2.550.000,00 500,00 #DIV/0! #DIV/0!

58132 11 Rade b. RD 4.000,00 0,00 ja 1,48 ja 0,00 4.200,00   203 913,89 803,45 340,89 42,43 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

58140 11 Schacht-Audorf -71.500,00 0,91 nein 1,00 ja 26.200,00 449.400,00  4 770 954,95 1.071,99 356,39 33,25 415.000,00 87,00 #DIV/0! #DIV/0!

58146 11 Schülldorf -66.900,00 6,48 nein 0,76 ja 0,00 6.400,00   749 913,89 740,99 355,14 47,93 232.000,00 309,75 #DIV/0! #DIV/0!

58019 12 Böhnhusen 43.600,00 0,00 ja 10,18 ja 0,00 0,00   300 913,89 877,33 308,67 35,18 682.000,00 2.273,33 #DIV/0! #DIV/0!

58053 12 Flintbek 921.700,00 0,00 ja 0,58 ja 0,00 8.600,00  7 193 974,32 1.076,80 291,95 27,11 16.002.000,00 2.224,66 #DIV/0! #DIV/0!

58145 12 Schönhorst 27.600,00 0,00 ja 5,78 ja 0,00 0,00   294 913,89 979,93 331,63 33,84 614.000,00 2.088,44 #DIV/0! #DIV/0!

58160 12 Techelsdorf 26.700,00 0,00 ja 0,51 ja 0,00 0,00   144 913,89 923,61 354,17 38,35 456.000,00 3.166,67 #DIV/0! #DIV/0!

58003 13 Alt Duvenstedt 155.400,00 0,00 ja 0,98 ja 0,00 0,00  1 899 965,70 808,74 343,50 42,47 285.500,00 150,34 #DIV/0! #DIV/0!

58054 13 Fockbek 1.198.200,00 0,00 ja 4,25 ja 31.700,00 38.700,00  6 215 974,32 1.149,64 360,16 31,33 522.000,00 83,99 #DIV/0! #DIV/0!

58118 13 Nübbel 282.100,00 0,00 ja 1,06 ja 0,00 452.000,00  1 566 965,70 838,70 332,06 39,59 43.000,00 27,46 #DIV/0! #DIV/0!

58136 13 Rickert 221.700,00 0,00 ja 2,59 ja 0,00 3.000,00  1 029 965,70 930,13 337,51 36,29 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

58010 14 Bargstall 12.900,00 0,00 ja 0,80 ja 0,00 500,00   148 913,89 740,54 302,03 40,79 32.000,00 216,22 #DIV/0! #DIV/0!

58029 14 Breiholz 315.800,00 0,00 ja 1,03 ja 0,00 0,00  1 389 965,70 786,54 311,88 39,65 232.000,00 167,03 #DIV/0! #DIV/0!

58036 14 Christiansholm 24.500,00 0,00 ja 1,03 ja 0,00 0,00   228 913,89 608,33 341,23 56,09 74.000,00 324,56 #DIV/0! #DIV/0!

58047 14 Elsdorf-Westerm. 224.400,00 0,00 ja 0,60 ja 600,00 0,00  1 600 965,70 722,06 332,25 46,01 200.000,00 125,00 #DIV/0! #DIV/0!

58055 14 Friedrichsgraben 6.500,00 0,00 ja 2,16 ja 0,00 0,00   45 913,89 486,67 331,11 68,04 48.000,00 1.066,67 #DIV/0! #DIV/0!

58056 14 Friedrichsholm 32.000,00 0,00 ja 1,21 ja 0,00 0,00   424 913,89 615,80 324,29 52,66 97.000,00 228,77 #DIV/0! #DIV/0!

58070 14 Hamdorf 254.800,00 0,00 ja 0,33 ja 0,00 0,00  1 278 965,70 830,52 334,35 40,26 74.000,00 57,90 #DIV/0! #DIV/0!

58078 14 Hohn 233.800,00 0,00 ja 0,35 ja 4.900,00 0,00  2 470 916,66 761,78 336,64 44,19 1.511.000,00 611,74 #DIV/0! #DIV/0!

58089 14 Königshügel 36.400,00 0,00 ja 1,28 ja 0,00 0,00   174 913,89 541,38 294,83 54,46 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

58097 14 Lohe-Föhrden -7.400,00 1,25 nein 0,47 ja 0,00 0,00   472 913,89 862,50 341,74 39,62 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

58129 14 Prinzenmoor 35.800,00 0,00 ja 2,41 ja 0,00 0,00   168 913,89 729,76 393,45 53,91 189.000,00 1.125,00 #DIV/0! #DIV/0!

58154 14 Sophienhamm 62.300,00 0,00 ja 0,48 ja 0,00 0,00   296 913,89 738,18 344,93 46,73 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

58008 15 Ascheffel 85.000,00 0,00 ja 0,79 ja 500,00 0,00   991 913,89 791,02 359,64 45,47 221.000,00 223,01 #DIV/0! #DIV/0!

58024 15 Borgstedt 135.300,00 0,00 ja 0,98 ja 0,00 1.000,00  1 568 965,70 1.498,09 415,18 27,71 1.314.000,00 838,01 #DIV/0! #DIV/0!

58030 15 Brekendorf 52.100,00 0,00 ja 1,09 ja 0,00 0,00   998 913,89 735,77 350,80 47,68 933.000,00 934,87 #DIV/0! #DIV/0!

58035 15 Bünsdorf 33.600,00 0,00 ja 0,74 ja 0,00 0,00   618 913,89 943,37 373,79 39,62 129.000,00 208,74 #DIV/0! #DIV/0!

58039 15 Damendorf 27.500,00 0,00 ja 0,70 ja 0,00 6.100,00   415 913,89 951,81 386,51 40,61 157.000,00 378,31 #DIV/0! #DIV/0!

58066 15 Groß Wittensee 37.900,00 0,00 ja 0,88 ja 0,00 0,00  1 212 965,70 946,37 375,41 39,67 2.743.000,00 2.263,20 #DIV/0! #DIV/0!

58069 15 Haby 43.200,00 0,00 ja 0,37 ja 0,00 0,00   566 913,89 839,22 356,89 42,53 701.000,00 1.238,52 #DIV/0! #DIV/0!

58080 15 Holtsee 22.800,00 0,00 ja 0,49 ja 109.000,00 100.000,00  1 279 965,70 1.429,24 394,84 27,63 1.275.000,00 996,87 #DIV/0! #DIV/0!

58081 15 Holzbunge 38.500,00 0,00 ja 1,15 ja 0,00 0,00   333 913,89 1.033,03 396,40 38,37 104.000,00 312,31 #DIV/0! #DIV/0!

58083 15 Hütten 18.400,00 0,00 ja 1,65 ja 0,00 800,00   202 913,89 805,45 371,29 46,10 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

58088 15 Klein Wittensee -1.800,00 0,61 nein 0,69 ja 0,00 0,00   194 913,89 938,14 350,52 37,36 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

58111 15 Neu Duvenstedt 400,00 0,00 ja 1,25 ja 10.000,00 0,00   129 913,89 674,42 364,34 54,02 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

58123 15 Osterby 92.200,00 0,00 ja 0,68 ja 1.000,00 0,00   991 913,89 785,97 351,56 44,73 240.000,00 242,18 #DIV/0! #DIV/0!

58127 15 Owschlag 110.400,00 0,00 ja 0,55 ja 12.300,00 50.500,00  3 646 954,95 942,73 371,17 39,37 1.965.000,00 538,95 #DIV/0! #DIV/0!

58152 15 Sehestedt 218.500,00 0,00 ja 0,69 ja 3.100,00 0,00   832 913,89 2.490,38 600,96 24,13 470.000,00 564,90 #DIV/0! #DIV/0!

58175 15 Ahlefeld-Bistensee 65.600,00 0,00 ja 0,49 ja 0,00 1.900,00   478 913,89 833,47 352,72 42,32 113.000,00 236,40 #DIV/0! #DIV/0!
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58031 16 Brinjahe 12.000,00 0,00 ja 0,00 ja 0,00 500,00   105 913,89 814,29 352,38 43,27 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

58048 16 Embühren 38.500,00 0,00 ja 0,00 ja 0,00 400,00   208 913,89 662,50 360,58 54,43 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

58068 16 Haale 36.700,00 0,00 ja 0,00 ja 0,00 800,00   517 913,89 551,06 309,48 56,16 239.000,00 462,28 #DIV/0! #DIV/0!

58071 16 Hamweddel 47.200,00 0,00 ja 0,00 ja 0,00 500,00   451 913,89 669,62 332,59 49,67 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

58075 16 Hörsten 10.400,00 0,00 ja 0,00 ja 0,00 0,00   52 913,89 1.040,38 384,62 36,97 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

58086 16 Jevenstedt 47.600,00 0,00 ja 0,00 ja 0,00 3.000,00  3 336 954,95 752,40 329,74 43,83 808.564,00 242,38 #DIV/0! #DIV/0!

58101 16 Luhnstedt 66.200,00 0,00 ja 0,00 ja 0,00 400,00   394 913,89 707,36 304,57 43,06 89.000,00 225,89 #DIV/0! #DIV/0!

58148 16 Schülp b. RD 66.800,00 0,00 ja 0,00 ja 0,00 600,00  1 113 965,70 824,35 341,42 41,42 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

58155 16 Stafstedt 89.700,00 0,00 ja 0,00 ja 0,00 500,00   373 913,89 760,05 308,31 40,56 125.500,00 336,46 #DIV/0! #DIV/0!

58172 16 Westerrönfeld 99.600,00 0,00 ja 0,00 ja 685.900,00 69.300,00  5 008 974,32 851,84 339,46 39,85 5.245.045,00 1.047,33 #DIV/0! #DIV/0!

7.840.775,00 1,97 7.924.600,00 15.803.200,00 186.454 946,04 364,42 38,52 208.530.243,00 1.118,40

20 84,76 Inv./Einw.

2018

weniger als 1000 913,89

1.000 bis unter 2.000 965,7

2.000 bis unter 3.000 916,66

3.000 bis unter 5.000 954,95

5.000 bis unter 10.000 974,32

10.000 bis unter 20.000 1094,70

20.000 bis unter 50.000 1127,52

TOP 18.2



Finanzdaten der Städte und Gemeinden des Kreises Rendsburg-Eckernförde 2017
Ursprungshaushalte

kameral

Gesamt je EW je EW in 2017 in € in € in 2017 in € in 2017 in €

58004 Altenhof ja 1,04 577,00   306 270 270 270 nein 982,71 778,93 890,43 332,90 37,39 60,2 196,81 1.085.500,00 3.547,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

58007 Arpsdorf ja 0,23 126.954,00   284 290 290 310 nein 585,53 778,93 618,19 290,83 47,05 137,3 483,29 200.933,00 707,51 208.516,00 734,21 0,00 0,00 0,00 0,00

58009 Aukrug ja 1,07 1.121.576,00  3 790 320 320 320 nein 620,14 825,00 710,28 300,66 42,33 523,1 138,01 769.324,00 202,99 2.231.248,00 588,72 0,00 0,00 0,00 0,00

58011 Bargstedt ja 0,66 42.250,00   716 330 330 340 ja 693,86 778,93 877,22 304,22 34,68 250,9 350,36 846.759,00 1.182,62 80.000,00 111,73 0,00 0,00 0,00 0,00

58012 Barkelsby ja 0,46 77.807,00  1 501 270 270 330 nein 637,84 838,09 662,02 297,73 44,97 307,1 204,60 853.200,00 568,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

58013 Beldorf ja 0,25 228.809,00   287 320 320 350 nein 913,08 778,93 1.560,87 300,50 19,25 195,6 681,70 283.351,00 987,29 560.242,00 1.952,06 0,00 0,00 0,00 0,00

58014 Bendorf ja 0,16 94.466,00   441 320 320 360 nein 744,57 778,93 2.110,92 311,89 14,78 611,9 1.387,59 969.467,00 2.198,34 74.400,00 168,71 0,00 0,00 0,00 0,00

58015 Beringstedt ja 1,04 21.640,00   739 319 319 310 nein 518,49 778,93 522,35 290,69 55,65 60,6 81,99 113.725,00 153,89 105.000,00 142,08 53.685,00 0,00 0,00 0,00

58016 Bissee ja 15,43 13.117,00   160 330 330 350 ja 953,15 778,93 1.007,38 342,03 33,95 23,2 144,73 149.787,00 936,17 172.500,00 1.078,13 0,00 0,00 0,00 0,00

58018 Blumenthal ja 1,75 1.068.623,00   709 360 360 380 ja 662,52 778,93 722,12 296,19 41,02 94,5 133,29 126.400,00 178,28 1.159.000,00 1.634,70 0,00 0,00 0,00 0,00

58021 Bokel ja 0,73 293.031,00   597 310 310 310 nein 597,38 778,93 779,94 310,48 39,81 239,6 401,39 824.444,00 1.380,98 1.294,00 2,17 0,00 0,00 0,00 0,00

58022 Bordesholm ja 5,52 1.568.077,00  7 535 325 325 340 ja 848,17 1.020,11 1.075,63 314,04 29,20 1.642,1 217,92 286.413,00 38,01 5.087.000,00 675,12 0,00 0,00 0,00 0,00

58023 Borgdorf-Seedorf ja 7,80 59.369,00   413 320 320 330 nein 739,18 778,93 820,26 301,80 36,79 46,4 112,43 341.337,00 826,48 252.410,00 611,16 2.663,00 0,00 0,00 0,00

58025 Bornholt ja 0,71 8.000,00   167 320 320 330 nein 454,72 778,93 562,85 280,64 49,86 47,2 282,57 312.212,00 1.869,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

58027 Brammer ja 1,57 9.284,00   375 330 330 310 nein 698,52 778,93 651,74 325,87 50,00 101,8 271,57 437.451,00 1.166,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

58032 Brodersby ja 0,56 1.119.258,00   664 300 300 310 nein 704,89 778,93 883,76 320,32 36,25 525,2 791,02 361.400,00 544,28 1.025.000,00 1.543,67 0,00 0,00 0,00 0,00

58033 Brügge ja 2,38 129.780,00  1 002 340 340 360 ja 595,93 838,09 683,79 300,77 43,99 45,8 45,71 292.000,00 291,42 755.500,00 753,99 0,00 0,00 0,00 0,00

58038 Dätgen ja 0,15 1.070.779,00   589 295 295 310 nein 1.020,38 778,93 942,55 321,20 34,08 118,9 201,89 417.790,00 709,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

58040 Damp ja 0,57 1.197.739,00  1 458 260 260 310 nein 1.324,16 838,09 1.345,95 391,50 29,09 803,2 550,91 1.300.000,00 891,63 16.381.000,00 11.235,25 0,00 0,00 0,00 0,00

58042 Dörphof ja 1,16 47.086,00   720 300 300 310 nein 516,24 778,93 523,20 292,12 55,83 184,1 255,76 374.000,00 519,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

58044 Ehndorf ja 0,22 70.237,00   630 260 260 310 nein 683,04 778,93 723,11 311,31 43,05 121,2 192,34 314.417,00 499,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

58045 Eisendorf ja 8,69 224.110,00   282 340 340 350 ja 802,40 778,93 839,18 331,93 39,55 58,1 205,89 194.749,00 690,60 0,00 0,00 3.830,00 0,00 0,00 0,00

58046 Ellerdorf ja 8,39 97.669,00   512 320 320 330 nein 757,77 778,93 782,26 304,94 38,98 108,0 210,88 648.297,00 1.266,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

58049 Emkendorf ja 4,67 127.879,00  1 354 360 360 360 ja 619,41 838,09 651,46 302,55 46,44 149,7 110,59 621.296,00 458,86 2.118.017,00 1.564,27 34.883,00 0,00 0,00 0,00

58052 Fleckeby ja 0,64 44.404,00  2 151 340 340 340 ja 827,45 760,30 861,10 315,02 36,58 360,6 167,64 845.000,00 392,84 109.000,00 50,67 0,00 0,00 0,00 0,00

58057 Gammelby ja 0,40 286.413,00   509 280 280 320 nein 555,75 778,93 697,62 298,26 42,75 96,7 189,92 247.000,00 485,27 170.000,00 333,99 0,00 0,00 0,00 0,00

58059 Gnutz ja 0,95 180.107,00  1 188 340 340 350 ja 691,90 838,09 724,29 303,86 41,95 261,6 220,19 698.655,00 588,09 75.569,00 63,61 6.842,00 0,00 0,00 0,00

58061 Gokels ja 0,21 263.561,00   553 320 320 310 nein 503,42 778,93 596,95 301,18 50,45 140,0 253,22 157.039,00 283,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

58062 Grauel ja 0,31 11.380,00   258 320 320 310 nein 785,11 778,93 708,20 308,69 43,59 15,3 59,42 19.498,00 75,57 312.774,00 1.212,30 0,00 0,00 0,00 3.000,00

58063 Grevenkrug ja 2,91 11.628,00   221 325 325 330 nein 706,55 778,93 1.269,93 307,57 24,22 157,0 710,62 381.900,00 1.728,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

58064 Groß Buchwald ja 10,63 22.042,00   351 310 310 320 nein 905,59 778,93 789,60 311,52 39,45 37,0 105,42 279.400,00 796,01 129.000,00 367,52 0,00 0,00 0,00 0,00

58065 Groß Vollstedt ja 1,54 133.053,00   969 340 340 330 nein 659,14 778,93 702,90 301,53 42,90 136,3 140,65 357.611,00 369,05 203.035,00 209,53 0,00 0,00 0,00 0,00

58067 Güby ja 1,71 65.183,00   700 310 310 340 nein 582,33 778,93 622,90 294,88 47,34 141,3 201,90 641.000,00 915,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

58072 Hanerau-Hadem. ja 0,44 951.757,00  3 027 320 320 360 nein 542,78 825,00 714,26 291,58 40,82 609,2 201,25 1.280.411,00 423,00 2.601.396,00 859,40 0,00 0,00 0,00 0,00

58074 Heinkenborstel ja 0,62 5.334,00   144 300 300 300 nein 713,82 778,93 614,35 298,40 48,57 15,0 104,42 49.279,00 342,22 256.632,00 1.782,17 0,00 0,00 0,00 0,00

58076 Hoffeld ja 14,62 51.603,00   155 325 325 336 ja 722,99 778,93 815,23 313,45 38,45 26,3 169,51 102.800,00 663,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

58077 Hohenwestedt ja 0,64 1.177.919,00  5 314 320 320 320 nein 1.252,63 1.020,11 1.604,11 373,29 23,27 1.339,2 252,01 2.138.029,00 402,34 6.873.067,00 1.293,39 0,00 0,00 0,00 0,00

58082 Holzdorf ja 0,38 196.929,00   836 390 390 365 ja 550,63 778,93 733,94 299,11 40,75 259,5 310,40 138.000,00 165,07 527.000,00 630,38 0,00 0,00 0,00 0,00

58084 Hummelfeld ja 0,59 6.500,00   280 360 380 360 ja 679,84 778,93 646,56 316,08 48,89 8,7 31,21 180.000,00 642,86 193.000,00 689,29 0,00 0,00 0,00 0,00

58085 Jahrsdorf ja 0,11 355.413,00   223 320 320 325 nein 543,28 778,93 703,91 312,70 44,42 27,7 124,12 27.659,00 124,03 355.300,00 1.593,27 0,00 0,00 0,00 0,00

58087 Karby ja 0,97 14.350,00   581 330 330 350 ja 621,56 778,93 579,54 292,56 50,48 78,7 135,40 236.000,00 406,20 103.000,00 177,28 0,00 0,00 0,00 0,00

58090 Kosel ja 0,52 309.192,00  1 378 300 300 320 nein 693,46 838,09 719,94 306,61 42,59 484,7 351,77 570.600,00 414,08 95.200,00 69,09 0,00 0,00 0,00 0,00

58091 Krogaspe ja 0,40 198.928,00   424 340 340 360 ja 700,75 778,93 740,47 310,03 41,87 55,8 131,52 292.535,00 689,94 208.800,00 492,45 0,00 0,00 0,00 0,00

58094 Langwedel ja 2,31 613.039,00  1 534 340 340 360 ja 753,95 838,09 844,65 305,80 36,20 284,9 185,75 566.971,00 369,60 1.017.271,00 663,15 0,00 0,00 0,00 0,00

58098 Loop ja 7,72 16.548,00   184 325 325 336 ja 581,84 778,93 627,07 290,85 46,38 26,8 145,84 204.400,00 1.110,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

58099 Loose ja 0,23 254.202,00   836 330 330 340 ja 570,53 778,93 671,90 288,63 42,96 155,8 186,39 127.500,00 152,51 632.000,00 755,98 0,00 0,00 0,00 0,00

58100 Lütjenwestedt ja 1,33 122.283,00   567 260 260 320 nein 398,16 778,93 635,28 283,67 44,65 176,4 311,13 284.661,00 502,05 732.119,00 1.291,22 0,00 0,00 0,00 0,00

58102 Goosefeld ja 0,19 19.017,00   731 300 300 310 nein 749,33 778,93 791,93 306,93 38,76 137,6 188,30 456.500,00 624,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

58103 Meezen ja 3,76 70.022,00 366 319 319 325 ja 650,22 778,93 656,79 307,59 46,83 35,5 97,06 188.360,00 514,64 45.000,00 122,95 0,00 0,00 0,00 0,00

58105 Mielkendorf ja 0,75 805.801,00  1 397 380 400 380 ja 995,72 838,09 1.128,36 327,90 29,06 149,5 107,00 97.400,00 69,72 1.672.000,00 1.196,85 0,00 0,00 0,00 0,00

58106 Mörel ja 0,37 9.979,00   229 320 320 310 nein 476,06 778,93 572,98 313,95 54,79 19,3 84,47 29.703,00 129,71 347.000,00 1.515,28 0,00 0,00 0,00 0,00

58107 Molfsee ja 2,35 1.128.578,00  4 973 350 350 330 nein 992,17 825,00 1.133,18 331,21 29,23 787,0 158,26 45.000,00 9,05 1.412.000,00 283,93 0,00 0,00 0,00 0,00

58108 Mühbrook ja 0,69 161.513,00   557 325 325 330 nein 1.539,71 778,93 1.351,62 405,50 30,00 0,0 0,00 799.500,00 1.435,37 442.500,00 794,43 81.500,00 0,00 0,00 0,00

58109 Negenharrie ja 15,97 19.926,00   368 325 325 336 ja 1.028,18 778,93 989,26 339,64 34,33 41,3 112,20 267.200,00 726,09 149.700,00 406,79 0,00 0,00 0,00 0,00

58113 Nienborstel ja 0,46 227.590,00   585 300 300 310 nein 572,32 778,93 602,14 293,77 48,79 3,8 6,42 382.774,00 654,31 397.600,00 679,66 80.760,00 0,00 0,00 0,00

58115 Nindorf ja 0,45 567.663,00   599 260 260 310 nein 666,91 778,93 831,89 310,65 37,34 58,6 97,90 279.478,00 466,57 270.552,00 451,67 0,00 0,00 0,00 0,00

58117 Nortorf, Stadt ja 9,55 3.147.370,00  6 686 360 360 360 ja 799,73 1.020,11 1.144,98 316,47 27,64 2.446,0 365,84 2.385.462,00 356,78 2.763.000,00 413,25 4.943,00 0,00 0,00 0,00

58119 Oldenbüttel ja 0,68 41.453,00   255 320 320 350 nein 429,12 778,93 880,69 318,02 36,11 109,7 430,16 214.085,00 839,55 160.222,00 628,32 0,00 0,00 0,00 0,00

58120 Oldenhütten ja 0,82 7.611,00   165 330 330 330 nein 933,27 778,93 1.163,16 315,43 27,12 52,2 0,00 133.222,00 807,41 33.842,00 205,10 0,00 0,00 0,00 0,00

58125 Osterstedt ja 1,63 131.501,00   664 270 270 320 nein 578,71 778,93 617,47 300,13 48,61 124,0 186,78 373.412,00 562,37 469.256,00 706,71 0,00 0,00 0,00 0,00
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58128 Padenstedt ja 0,73 428.058,00  1 712 290 290 320 nein 686,08 838,09 668,96 297,77 44,51 60,7 35,43 261.885,00 152,97 795.450,00 464,63 0,00 0,00 0,00 0,00

58131 Rade b. H. ja 1,01 0,00   89 320 320 320 nein 817,06 778,93 800,02 291,63 36,45 7,5 84,75 41.132,00 462,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

58133 Reesdorf ja 11,79 13.497,00   159 330 330 340 ja 831,54 778,93 778,76 301,71 38,74 19,9 125,40 90.100,00 566,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

58134 Remmels ja 0,25 26.738,00   437 300 300 310 nein 546,76 778,93 589,74 295,22 50,06 150,9 345,33 553.743,00 1.267,15 459.683,00 1.051,91 0,00 0,00 0,00 0,00

58137 Rieseby ja 0,42 438.598,00  2 714 380 380 380 ja 536,34 760,30 608,10 284,56 46,79 524,6 193,28 1.938.300,00 714,19 1.393.000,00 513,26 0,00 0,00 0,00 0,00

58138 Rodenbek ja 1,74 10.108,00   477 330 330 360 ja 690,11 778,93 737,73 314,30 42,60 33,2 69,56 162.700,00 341,09 441.000,00 924,53 0,00 0,00 0,00 0,00

58139 Rumohr ja 1,55 56.498,00   826 330 330 310 nein 655,45 778,93 701,14 303,69 43,31 71,5 86,58 339.400,00 410,90 710.000,00 859,56 0,00 0,00 0,00 0,00

58141 Schierensee ja 1,04 156.408,00   360 330 330 330 nein 854,23 778,93 893,34 336,87 37,71 83,8 232,85 197.300,00 548,06 10.000,00 27,78 0,00 0,00 0,00 0,00

58143 Schmalstede ja 12,48 12.351,00   285 325 325 345 ja 705,42 778,93 800,09 294,80 36,85 68,5 240,22 268.800,00 943,16 52.500,00 184,21 0,00 0,00 0,00 0,00

58144 Schönbek ja 16,82 18.030,00   216 330 330 340 ja 604,48 778,93 773,53 285,51 36,91 22,8 105,49 134.900,00 624,54 171.000,00 791,67 0,00 0,00 0,00 0,00

58147 Schülp b. Nortorf ja 9,42 24.404,00   804 320 320 350 nein 616,65 778,93 727,57 296,04 40,69 124,6 154,94 598.448,00 744,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

58151 Seefeld ja 0,24 19.028,00   353 260 260 350 nein 455,07 778,93 497,58 297,51 59,79 41,1 116,37 274.806,00 778,49 408.666,00 1.157,69 0,00 0,00 0,00 0,00

58153 Sören ja 1,82 42.575,00   188 325 325 340 ja 866,95 778,93 933,85 313,85 33,61 32,4 172,40 148.700,00 790,96 117.300,00 623,94 0,00 0,00 0,00 0,00

58156 Steenfeld ja 0,55 9.304,00   347 320 320 350 nein 496,45 778,93 980,73 304,69 31,07 123,0 354,48 299.644,00 863,53 325.827,00 938,98 0,00 0,00 0,00 0,00

58158 Tackesdorf ja 0,56 0,00   69 260 260 330 nein 486,28 778,93 687,09 302,75 44,06 0,2 3,19 51.944,00 752,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

58159 Tappendorf ja 0,36 14.150,00   338 320 320 320 nein 516,64 778,93 514,03 295,34 57,46 -7,6 -22,44 169.685,00 502,03 509.620,00 1.507,75 0,00 0,00 0,00 0,00

58161 Thaden ja 0,41 11.737,00   248 320 320 360 nein 778,06 778,93 305,65 316,69 103,61 -24,2 -97,39 97.890,00 394,72 547.155,00 2.206,27 90.449,00 0,00 0,00 0,00

58162 Thumby ja 0,97 90.273,00   416 200 200 250 nein 907,67 778,93 926,71 342,91 37,00 108,5 260,84 1.051.600,00 2.527,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

58163 Timmaspe ja 0,70 527.547,00  1 070 340 340 350 ja 654,33 838,09 677,77 299,42 44,18 158,9 148,47 674.325,00 630,21 199.290,00 186,25 0,00 0,00 0,00 0,00

58164 Todenbüttel ja 1,10 211.500,00  1 030 325 325 335 nein 551,54 838,09 604,24 293,15 48,52 30,7 29,79 426.352,00 413,93 1.215.620,00 1.180,21 0,00 0,00 0,00 0,00

58166 Waabs ja 0,96 1.111.043,00  1 452 310 310 350 nein 814,84 838,09 849,00 303,38 35,73 385,5 265,47 641.400,00 441,74 1.207.000,00 831,27 0,00 0,00 0,00 0,00

58167 Wapelfeld ja 0,34 7.003,00   298 320 320 310 nein 419,41 778,93 599,22 308,64 51,51 70,0 234,88 84.038,00 282,01 380.154,00 1.275,68 0,00 0,00 0,00 0,00

58168 Warder ja 1,17 89.230,00   684 300 300 350 nein 733,97 778,93 769,22 294,80 38,32 192,2 281,04 609.786,00 891,50 130.000,00 190,06 7.657,00 0,00 0,00 0,00

58169 Wasbek ja 1,03 948.883,00  2 315 260 260 310 nein 1.015,90 760,30 936,57 332,00 35,45 7,9 3,41 528.100,00 228,12 1.933.000,00 834,99 0,00 0,00 0,00 0,00

58170 Wattenbek ja 2,85 335.870,00  2 957 350 350 375 ja 877,79 760,30 871,03 322,88 37,07 0,0 0,00 612.700,00 207,20 857.900,00 290,13 104.660,00 0,00 0,00 0,00

58173 Windeby ja 0,56 563,00  1 033 280 280 340 nein 693,59 838,09 714,22 309,07 43,27 116,4 112,72 627.200,00 607,16 48.100,00 46,56 0,00 0,00 0,00 0,00

58174 Winnemark ja 0,71 -34.183,00   509 280 280 310 nein 587,77 778,93 613,19 298,57 48,69 108,4 212,98 750.500,00 1.474,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,58 25.017.122,00 86.575 804,55 309,51 38,47 17.826,36 205,91 39.237.674,00 453,22 64.880.227,00 749,41 471.872,00 0,00 0,00 3.000,00

                                                                                                                                                                                                                                                               

288,96 Inv./EW 5,45 Zuf./EW

2016

weniger als 1000 778,93

1.000 bis unter 2.000 838,09

2.000 bis unter 3.000 760,30

3.000 bis unter 5.000 825,00

5.000 bis unter 10.000 1020,11

10.000 bis unter 20.000 952,50

20.000 bis unter 100.000 1000,07
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Finanzdaten der Städte und Gemeinden des Kreises Rendsburg-Eckernförde 2018
Ursprungshaushalte

kameral

Gesamt je EW je EW in 2018 in € in € in 2018 in € in 2018 in €

58004 Altenhof ja 0,91 129.300,00   305 270 270 270 nein 1.470,45 813,78 1.278,36 422,95 33,09 0,0 0,00 986.000,00 3.232,79 0,00 0,00 71.700,00 0,00 0,00 0,00

58007 Arpsdorf ja 0,30 28.643,00   282 290 290 310 nein 662,50 813,78 621,67 320,18 51,50 35,1 124,36 214.129,00 759,32 288.516,00 1.023,11 0,00 0,00 0,00 0,00

58009 Aukrug ja 1,06 751.190,00  3 830 320 320 320 nein 705,58 858,46 815,91 318,58 39,05 405,0 105,74 1.002.551,00 261,76 1.950.211,00 509,19 0,00 0,00 0,00 0,00

58011 Bargstedt ja 0,78 381.900,00   717 330 330 340 ja 812,27 813,78 748,68 332,22 44,37 49,9 69,60 633.659,00 883,76 176.000,00 245,47 20.600,00 0,00 0,00 0,00

58012 Barkelsby ja 0,54 704.100,00  1 512 270 270 330 nein 688,14 919,91 675,46 321,03 47,53 238,8 157,94 1.299.000,00 859,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

58013 Beldorf ja 0,25 28.013,00   297 320 320 350 nein 1.339,07 813,78 1.781,42 386,96 21,72 190,5 641,25 461.907,00 1.555,24 532.642,00 1.793,41 0,00 0,00 0,00 0,00

58014 Bendorf ja 0,18 246.800,00   439 320 320 360 nein 2.167,28 813,78 1.616,70 537,32 33,24 7,2 16,50 696.975,00 1.587,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

58015 Beringstedt ja 0,78 41.441,00   731 319 319 310 nein 487,52 813,78 592,85 311,74 52,58 101,1 138,32 151.854,00 207,73 90.000,00 123,12 0,00 0,00 0,00 0,00

58016 Bissee ja 16,42 6.506,00   162 330 330 350 ja 998,17 813,78 921,03 347,19 37,70 0,0 0,00 139.340,00 860,12 162.500,00 1.003,09 3.941,00 0,00 0,00 0,00

58018 Blumenthal ja 1,92 81.900,00   702 360 360 380 ja 735,94 813,78 727,92 328,35 45,11 21,3 30,34 156.200,00 222,51 1.112.000,00 1.584,05 0,00 0,00 0,00 0,00

58021 Bokel ja 0,63 117.000,00   583 350 350 350 ja 858,74 813,78 495,54 351,97 71,03 58,4 100,17 546.944,00 938,15 0,00 0,00 249.400,00 0,00 0,00 0,00

58022 Bordesholm ja 5,97 1.907.485,00  7 693 331 331 340 ja 1.013,37 924,43 1.091,27 345,73 31,68 1.172,3 152,38 169.947,00 22,09 4.726.245,00 614,36 0,00 0,00 0,00 0,00

58023 Borgdorf-Seedorf ja 7,25 112.000,00   431 320 320 330 nein 778,92 813,78 731,32 314,15 42,96 -5,7 -13,23 244.337,00 566,91 300.335,00 696,83 51.200,00 0,00 0,00 0,00

58025 Bornholt ja 0,60 67.933,00   169 320 320 330 nein 627,47 813,78 710,25 310,95 43,78 44,4 262,98 290.072,00 1.716,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

58027 Brammer ja 1,49 21.600,00   366 330 330 310 nein 640,11 813,78 756,83 343,72 45,42 48,0 131,15 474.700,00 1.296,99 0,00 0,00 23.900,00 0,00 0,00 0,00

58032 Brodersby ja 0,51 225.600,00   664 300 300 310 nein 804,89 813,78 856,17 342,17 39,97 247,4 372,59 557.000,00 838,86 989.000,00 1.489,46 0,00 0,00 0,00 0,00

58033 Brügge ja 1,69 3.685.078,00   984 340 340 360 ja 706,60 813,78 824,76 337,30 40,90 189,6 192,64 312.314,00 317,39 2.435.600,00 2.475,20 0,00 0,00 0,00 0,00

58038 Dätgen ja 0,40 1.723.500,00   632 310 310 320 nein 908,92 813,78 998,73 309,49 30,99 137,5 217,56 154.200,00 243,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

58040 Damp ja 1,01 1.774.900,00  1 427 260 260 310 nein 1.292,78 919,91 1.442,96 404,20 28,01 917,4 642,89 1.285.300,00 900,70 17.420.000,00 12.207,43 0,00 0,00 0,00 0,00

58042 Dörphof ja 0,94 40.000,00   720 300 300 310 nein 537,90 813,78 574,17 319,17 55,59 84,7 117,64 390.000,00 541,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

58044 Ehndorf ja 0,22 9.989,00   626 260 260 310 nein 687,34 813,78 736,34 325,87 44,26 175,2 279,91 457.298,00 730,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

58045 Eisendorf ja 7,94 11.000,00   280 340 340 350 ja 826,50 813,78 812,14 352,86 43,45 7,0 25,00 303.200,00 1.082,86 0,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00

58046 Ellerdorf ja 7,58 197.000,00   490 320 320 330 nein 956,26 813,78 624,90 360,61 57,71 0,0 0,00 345.500,00 705,10 0,00 0,00 111.300,00 0,00 0,00 0,00

58049 Emkendorf ja 5,95 150.900,00  1 345 360 360 360 ja 645,82 919,91 701,86 321,64 45,83 62,0 46,10 630.000,00 468,40 2.058.610,00 1.530,57 3.200,00 0,00 0,00 0,00

58052 Fleckeby ja 0,78 645.100,00  2 178 340 340 340 ja 855,84 840,74 967,77 336,23 34,74 352,1 161,66 669.500,00 307,39 98.000,00 45,00 14.100,00 0,00 0,00 0,00

58057 Gammelby ja 0,65 401.800,00   518 280 280 320 nein 600,31 813,78 621,04 311,58 50,17 41,1 79,34 90.400,00 174,52 370.000,00 714,29 0,00 0,00 0,00 0,00

58059 Gnutz ja 1,02 139.300,00  1 217 340 340 350 ja 710,92 919,91 666,89 312,24 46,82 107,9 88,66 682.100,00 560,48 56.766,00 46,64 1.300,00 0,00 0,00 0,00

58061 Gokels ja 0,22 31.772,00   554 320 320 310 nein 587,38 813,78 656,60 318,45 48,50 135,4 244,47 256.218,00 462,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

58062 Grauel ja 0,48 11.153,00   273 320 320 310 nein 724,71 813,78 672,76 305,93 45,47 0,0 0,00 98,00 0,36 312.774,00 1.145,69 24.603,00 0,00 0,00 27.377,00

58063 Grevenkrug ja 8,01 113.726,00   210 325 325 330 nein 891,00 813,78 1.141,90 364,29 31,90 102,7 488,92 370.847,00 1.765,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

58064 Groß Buchwald ja 7,56 28.132,00   348 310 310 320 nein 829,89 813,78 844,62 332,47 39,36 90,1 258,84 341.344,00 980,87 120.900,00 347,41 0,00 0,00 0,00 0,00

58065 Groß Vollstedt ja 1,33 285.000,00   980 390 390 350 ja 680,10 813,78 699,90 317,96 45,43 0,0 0,00 127.900,00 130,51 173.832,00 177,38 14.300,00 0,00 0,00 0,00

58067 Güby ja 1,34 2.500,00   731 310 310 340 nein 616,22 813,78 574,69 303,83 52,87 51,7 70,73 697.600,00 954,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

58072 Hanerau-Hadem. ja 0,44 805.136,00  3 007 320 320 360 nein 603,44 858,46 853,37 314,52 36,86 860,1 286,02 1.261.132,00 419,40 2.539.520,00 844,54 0,00 0,00 0,00 0,00

58074 Heinkenborstel ja 0,54 384,00   134 300 300 300 nein 664,01 813,78 631,12 341,80 54,16 24,0 178,89 74.616,00 556,84 253.410,00 1.891,12 0,00 0,00 0,00 0,00

58076 Hoffeld ja 11,98 14.739,00   156 331 331 333,5 nein 785,64 813,78 844,94 360,55 42,67 39,8 255,00 136.379,00 874,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

58077 Hohenwestedt ja 0,56 5.088.694,00  5 278 320 320 320 nein 1.345,39 924,43 1.561,32 404,54 25,91 953,1 180,58 2.461.305,00 466,33 6.556.737,00 1.242,28 0,00 0,00 0,00 0,00

58082 Holzdorf ja 0,48 12.800,00   818 390 390 365 ja 714,70 813,78 836,55 337,04 40,29 160,1 195,72 272.100,00 332,64 527.000,00 644,25 0,00 0,00 0,00 0,00

58084 Hummelfeld ja 0,92 52.200,00   275 360 380 360 ja 756,51 813,78 780,36 329,45 42,22 0,0 0,00 108.400,00 394,18 187.000,00 680,00 25.800,00 0,00 0,00 0,00

58085 Jahrsdorf ja 0,09 9.410,00   224 320 320 325 nein 685,95 813,78 637,98 331,54 51,97 0,0 0,00 13.593,00 60,68 355.300,00 1.586,16 585,00 0,00 0,00 0,00

58087 Karby ja 0,80 6.500,00   565 330 330 350 ja 584,96 813,78 596,99 320,88 53,75 -9,5 -16,81 222.800,00 394,34 94.000,00 166,37 7.800,00 0,00 0,00 0,00

58090 Kosel ja 0,76 121.000,00  1 369 300 300 320 nein 768,61 919,91 744,34 334,70 44,97 208,2 152,08 680.000,00 496,71 47.600,00 34,77 0,00 0,00 0,00 0,00

58091 Krogaspe ja 0,68 399.000,00   432 340 340 360 ja 773,80 813,78 798,38 330,32 41,37 37,6 87,04 304.000,00 703,70 196.000,00 453,70 0,00 0,00 0,00 0,00

58094 Langwedel ja 1,79 203.800,00  1 549 340 340 360 ja 826,78 919,91 901,74 327,50 36,32 40,2 25,95 622.400,00 401,81 961.486,00 620,71 0,00 0,00 0,00 0,00

58098 Loop ja 6,57 16.412,00   188 325 325 336 nein 608,78 813,78 616,66 310,64 50,37 55,4 294,89 243.428,00 1.294,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

58099 Loose ja 0,29 37.100,00   819 330 330 340 ja 646,63 813,78 727,96 321,73 44,20 0,0 0,00 137.000,00 167,28 732.000,00 893,77 7.500,00 0,00 0,00 0,00

58100 Lütjenwestedt ja 1,34 295.128,00   558 260 260 320 nein 451,50 813,78 837,99 312,32 37,27 256,7 460,08 416.195,00 745,87 716.491,00 1.284,03 0,00 0,00 0,00 0,00

58102 Goosefeld ja 0,29 312.400,00   717 300 300 310 nein 846,65 813,78 795,68 341,14 42,87 0,0 0,00 220.000,00 306,83 0,00 0,00 11.800,00 0,00 0,00 0,00

58103 Meezen ja 0,57 12.058,00 359 325 325 336 nein 672,08 813,78 673,34 332,14 49,33 3,5 9,79 179.697,00 500,55 42.000,00 116,99 0,00 0,00 0,00 0,00

58105 Mielkendorf ja 0,83 358.000,00  1 383 380 400 380 ja 1.056,27 919,91 1.051,77 357,77 34,02 19,5 14,10 3.800,00 2,75 1.856.000,00 1.342,01 93.600,00 0,00 0,00 0,00

58106 Mörel ja 0,25 2.593,00   241 320 320 310 nein 565,89 813,78 546,99 306,68 56,07 16,0 66,38 38.323,00 159,02 355.720,00 1.476,02 0,00 0,00 0,00 0,00

58107 Molfsee ja 2,38 1.010.800,00  4 988 390 390 330 nein 1.096,39 858,46 1.128,39 357,74 31,70 346,6 69,49 0,00 0,00 1.791.000,00 359,06 0,00 0,00 0,00 0,00

58108 Mühbrook ja 0,91 339.303,00   552 325 325 330 nein 1.000,46 813,78 1.139,79 351,27 30,82 136,3 246,84 674.036,00 1.221,08 416.900,00 755,25 0,00 0,00 0,00 0,00

58109 Negenharrie ja 12,61 11.900,00   364 331 331 336 ja 908,51 813,78 1.377,85 337,91 24,52 193,0 530,20 444.056,00 1.219,93 110.600,00 303,85 0,00 0,00 0,00 0,00

58113 Nienborstel ja 0,34 18.319,00   591 300 300 310 nein 654,57 813,78 594,36 313,97 52,82 92,5 156,55 458.475,00 775,76 363.000,00 614,21 0,00 0,00 0,00 0,00

58115 Nindorf ja 0,37 -60.737,00   593 260 260 310 nein 740,21 813,78 799,29 332,83 41,64 111,2 187,58 278.390,00 469,46 231.104,00 389,72 0,00 0,00 0,00 0,00

58117 Nortorf, Stadt ja 11,69 3.232.800,00  6 720 360 360 360 ja 949,22 924,43 1.033,47 344,40 33,32 530,0 78,87 780.000,00 116,07 2.488.000,00 370,24 4.500,00 0,00 0,00 0,00

58119 Oldenbüttel ja 0,55 8.993,00   262 320 320 350 nein 612,03 813,78 910,56 322,80 35,45 98,2 374,81 305.499,00 1.166,03 143.995,00 549,60 0,00 0,00 0,00 0,00

58120 Oldenhütten ja 1,11 5.500,00   159 330 330 330 nein 1.113,62 813,78 467,92 373,58 79,84 0,3 1,89 37.200,00 233,96 33.842,00 212,84 94.600,00 0,00 0,00 0,00

58125 Osterstedt ja 1,38 58.134,00   655 270 270 320 nein 621,71 813,78 670,37 322,77 48,15 132,2 201,80 464.970,00 709,88 452.756,00 691,23 0,00 0,00 0,00 0,00
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58128 Padenstedt ja 0,68 103.135,00  1 716 290 290 320 nein 702,82 919,91 781,82 320,93 41,05 222,1 129,43 411.775,00 239,96 779.550,00 454,28 0,00 0,00 0,00 0,00

58131 Rade b. H. ja 0,57 -119,00   91 320 320 320 nein 820,45 813,78 671,44 325,27 48,44 0,0 0,00 16.217,00 178,21 0,00 0,00 25.035,00 0,00 0,00 0,00

58133 Reesdorf ja 13,50 16.597,00   160 330 330 340 ja 753,06 813,78 782,31 328,13 41,94 27,8 173,85 101.370,00 633,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

58134 Remmels ja 0,19 189.283,00   438 300 300 310 nein 581,97 813,78 596,01 310,29 52,06 9,2 20,89 407.788,00 931,02 459.683,00 1.049,50 0,00 0,00 0,00 0,00

58137 Rieseby ja 0,57 1.305.600,00  2 694 380 380 380 ja 567,63 840,74 623,27 318,00 51,02 274,4 101,86 1.817.000,00 674,46 1.267.000,00 470,30 0,00 0,00 0,00 0,00

58138 Rodenbek ja 1,97 84.300,00   476 330 330 360 ja 744,51 813,78 760,92 334,66 43,98 10,8 22,69 40.300,00 84,66 357.000,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00

58139 Rumohr ja 1,47 1.226.700,00   841 330 330 310 nein 669,76 813,78 767,18 314,03 40,93 -0,2 -0,24 284.900,00 338,76 1.850.000,00 2.199,76 14.200,00 0,00 0,00 0,00

58141 Schierensee ja 0,93 516.900,00   376 350 350 330 nein 893,84 813,78 870,21 334,84 38,48 79,6 211,70 176.100,00 468,35 319.000,00 848,40 0,00 0,00 0,00 0,00

58143 Schmalstede ja 13,14 16.923,00   275 325 325 345 nein 722,87 813,78 793,23 341,82 43,09 49,5 180,18 301.426,00 1.096,09 45.000,00 163,64 0,00 0,00 0,00 0,00

58144 Schönbek ja 15,82 13.987,00   213 330 330 340 ja 704,57 813,78 840,84 336,15 39,98 30,0 140,83 162.709,00 763,89 160.000,00 751,17 0,00 0,00

58147 Schülp b. Nortorf ja 8,28 39.600,00   784 320 320 350 nein 693,02 813,78 776,91 332,65 42,82 8,2 10,46 513.100,00 654,46 0,00 0,00 59.100,00 0,00 0,00 0,00

58151 Seefeld ja 0,28 102.288,00   354 260 260 350 nein 502,21 813,78 475,04 314,01 66,10 139,9 395,25 311.436,00 879,76 408.666,00 1.154,42 0,00 0,00 0,00 0,00

58153 Sören ja 1,14 20.090,00   180 325 325 340 nein 884,29 813,78 965,05 349,44 36,21 34,5 191,41 163.064,00 905,91 108.100,00 600,56 0,00 0,00 0,00 0,00

58156 Steenfeld ja 0,61 3.000,00   333 320 320 350 nein 941,51 813,78 1.187,45 368,22 31,01 67,6 202,89 352.559,00 1.058,74 319.827,00 960,44 0,00 0,00 0,00 0,00

58158 Tackesdorf ja 0,33 0,00   72 260 260 330 nein 570,26 813,78 800,54 297,71 37,19 21,4 296,63 73.301,00 1.018,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

58159 Tappendorf ja 0,28 1.942,00   342 320 320 320 nein 470,97 813,78 634,23 307,00 48,41 28,2 82,43 204.809,00 598,86 500.796,00 1.464,32 0,00 0,00 0,00 0,00

58161 Thaden ja 0,35 14.897,00   256 320 320 360 nein 860,69 813,78 896,90 325,84 36,33 50,5 197,14 136.555,00 533,42 515.181,00 2.012,43 0,00 0,00 0,00 0,00

58162 Thumby ja 1,09 440.800,00   393 200 200 250 nein 999,70 813,78 1.061,83 382,95 36,07 81,0 206,11 693.000,00 1.763,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

58163 Timmaspe ja 0,55 65.500,00  1 055 340 340 350 ja 730,31 919,91 705,31 329,48 46,71 35,9 34,03 926.900,00 878,58 165.000,00 156,40 0,00 0,00 0,00 0,00

58164 Todenbüttel ja 0,91 202.564,00  1 005 325 325 335 nein 577,84 919,91 702,68 318,62 45,34 126,0 125,39 495.705,00 493,24 1.277.530,00 1.271,17 0,00 0,00 0,00 0,00

58166 Waabs ja 1,00 150.600,00  1 458 310 310 350 nein 738,70 919,91 937,17 330,45 35,26 161,3 110,63 982.000,00 673,53 1.440.000,00 987,65 0,00 0,00 0,00 0,00

58167 Wapelfeld ja 0,29 3.341,00   279 320 320 310 nein 554,01 813,78 657,33 343,57 52,27 13,5 48,35 96.332,00 345,28 380.154,00 1.362,56 0,00 0,00 0,00 0,00

58168 Warder ja 1,11 202.300,00   689 300 300 350 nein 735,68 813,78 768,65 323,22 42,05 111,8 162,26 550.600,00 799,13 130.000,00 188,68 49.300,00 0,00 0,00 0,00

58169 Wasbek ja 1,05 124.034,00  2 310 260 260 310 nein 903,87 840,74 969,15 347,48 35,85 360,6 156,10 877.904,00 380,05 1.866.000,00 807,79 0,00 0,00 0,00 0,00

58170 Wattenbek ja 2,34 539.533,00  2 942 365 365 375 ja 819,43 840,74 912,12 341,88 37,48 265,0 90,08 706.075,00 240,00 1.158.300,00 393,71 0,00 0,00 0,00 0,00

58173 Windeby ja 0,57 334.400,00  1 015 280 280 340 nein 741,55 919,91 796,35 338,13 42,46 160,2 157,83 548.000,00 539,90 47.300,00 46,60 0,00 0,00 0,00 0,00

58174 Winnemark ja 1,35 123.200,00   522 280 280 310 nein 629,52 813,78 727,39 318,39 43,77 14,6 27,97 768.000,00 1.471,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,50 32.316.022,00 86.621 827,63 336,49 40,66 11.756,29 135,72 38.095.153,00 439,79 68.379.479,00 789,41 997.364,00 0,00 0,00 27.377,00

                                                                                                                                                                                                                                                               

373,07 Inv./EW 11,51 Zuf./EW

2017

weniger als 1000 813,78

1.000 bis unter 2.000 919,91

2.000 bis unter 3.000 840,74

3.000 bis unter 5.000 858,46

5.000 bis unter 10.000 924,43

10.000 bis unter 20.000 1013,42

20.000 bis unter 100.000 1021,53
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Finanzdaten der Städte und Gemeinden des Kreises Rendsburg-Eckernförde 2019
Ursprungshaushalte

kameral

Gesamt je EW je EW in 2019 in € in € in 2019 in € in 2019 in €

58004 Altenhof ja 0,69 557.500,00   299 270 270 270 nein 893,24 913,89 1.133,11 366,22 32,32 0,0 0,00 516.000,00 1.725,75 0,00 0,00 2.700,00 0,00 0,00 0,00

58007 Arpsdorf ja 0,51 42.600,00   279 290 290 310 nein 675,35 913,89 646,59 336,92 52,11 0,9 3,25 219.529,00 786,84 279.624,00 1.002,24 0,00 0,00 0,00 0,00

58009 Aukrug ja 1,05 1.505.200,00  3 842 320 320 320 nein 807,47 954,95 818,95 344,38 42,05 165,7 43,13 471.751,00 122,79 1.733.310,00 451,15 0,00 0,00 0,00 0,00

58011 Bargstedt ja 0,70 150.800,00   716 330 330 340 nein 868,67 913,89 797,91 355,17 44,51 -10,0 -13,97 463.859,00 647,85 166.000,00 231,84 100.400,00 0,00 0,00 0,00

58012 Barkelsby ja 0,54 125.000,00  1 523 270 270 330 nein 729,76 965,70 741,50 335,46 45,24 222,3 145,96 1.555.000,00 1.021,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

58013 Beldorf ja 0,45 332.000,00   285 320 320 350 nein 1.140,94 913,89 1.763,16 392,63 22,27 87,7 307,72 187.106,00 656,51 505.042,00 1.772,08 0,00 0,00 0,00 0,00

58014 Bendorf ja 0,23 494.100,00   431 320 320 360 nein 928,12 913,89 1.172,85 364,97 31,12 270,5 627,61 530.975,00 1.231,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

58015 Beringstedt ja 1,01 8.200,00   734 329 329 320 nein 595,64 913,89 588,15 332,43 56,52 43,9 59,81 119.954,00 163,43 75.000,00 102,18 26.200,00 0,00 0,00 0,00

58016 Bissee ja 13,36 7.400,00   164 330 330 350 nein 1.007,17 913,89 922,56 360,37 39,06 0,0 0,00 131.140,00 799,63 152.500,00 929,88 800,00 0,00 0,00 0,00

58018 Blumenthal ja 2,36 199.000,00   689 380 425 400 ja 769,87 913,89 816,11 345,14 42,29 0,0 0,00 156.200,00 226,71 1.238.000,00 1.796,81 0,00 0,00 0,00 0,00

58021 Bokel ja 0,80 229.500,00   582 350 350 350 ja 587,57 913,89 564,95 384,88 68,13 16,4 28,18 316.944,00 544,58 0,00 0,00 21.900,00 0,00 0,00 0,00

58022 Bordesholm ja 5,79 2.734.200,00  7 764 331 331 340 nein 986,69 974,32 1.088,37 358,82 32,97 632,8 81,50 179.947,00 23,18 6.273.165,00 807,98 0,00 0,00 0,00 0,00

58023 Borgdorf-Seedorf ja 6,73 26.300,00   457 332 332 335 ja 778,51 913,89 688,84 320,13 46,47 5,5 12,04 167.437,00 366,38 277.935,00 608,17 131.800,00 0,00 0,00 0,00

58025 Bornholt ja 0,83 232.300,00   171 320 320 330 nein 631,82 913,89 577,78 325,73 56,38 28,4 166,08 184.172,00 1.077,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

58027 Brammer ja 1,76 10.500,00   360 330 330 310 nein 720,38 913,89 841,67 345,83 41,09 19,8 55,00 491.000,00 1.363,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

58032 Brodersby ja 0,46 350.000,00   646 300 300 310 nein 922,46 913,89 835,76 374,15 44,77 121,5 188,08 357.700,00 553,72 925.000,00 1.431,89 0,00 0,00 0,00 0,00

58033 Brügge ja 2,43 491.300,00  1 034 340 340 360 ja 757,87 965,70 760,25 334,04 43,94 0,0 0,00 194.514,00 188,12 2.184.800,00 2.112,96 186.500,00 0,00 0,00 0,00

58038 Dätgen ja 0,37 55.700,00   602 310 310 320 nein 1.029,00 913,89 1.098,67 390,70 35,56 116,7 193,85 512.200,00 850,83 500.000,00 830,56 0,00 0,00 0,00 0,00

58040 Damp ja 0,68 521.000,00  1 425 260 260 310 nein 1.437,67 965,70 1.412,98 437,47 30,96 616,9 432,91 1.381.200,00 969,26 15.593.000,00 10.942,46 0,00 0,00 0,00 0,00

58042 Dörphof ja 0,95 693.000,00   745 300 300 310 nein 594,16 913,89 561,48 317,99 56,63 47,1 63,22 437.100,00 586,71 693.000,00 930,20 0,00 0,00 0,00 0,00

58044 Ehndorf ja 0,39 19.000,00   621 260 260 310 nein 826,87 913,89 801,45 355,39 44,34 32,4 52,17 448.698,00 722,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

58045 Eisendorf ja 9,59 18.900,00   284 340 340 350 ja 863,01 913,89 855,63 352,46 41,19 21,5 75,70 310.800,00 1.094,37 0,00 0,00 3.700,00 0,00 0,00 0,00

58046 Ellerdorf ja 7,82 55.500,00   484 320 320 330 nein 700,48 913,89 753,10 346,07 45,95 73,6 152,07 329.500,00 680,79 0,00 0,00 62.000,00 0,00 0,00 0,00

58049 Emkendorf ja 7,68 15.000,00  1 342 360 360 360 ja 703,24 965,70 737,85 341,21 46,24 -105,4 -78,54 371.100,00 276,53 1.926.305,00 1.435,40 2.700,00 0,00 0,00 0,00

58052 Fleckeby ja 0,96 1.086.300,00  2 159 340 340 340 ja 848,36 916,66 838,07 353,13 42,14 15,2 7,04 826.200,00 382,68 90.000,00 41,69 14.200,00 0,00 0,00 0,00

58057 Gammelby ja 0,63 15.000,00   536 280 280 320 nein 787,36 913,89 659,89 333,58 50,55 14,0 26,12 72.700,00 135,63 370.000,00 690,30 20.000,00 0,00 0,00 0,00

58059 Gnutz ja 0,72 125.200,00  1 173 340 340 350 ja 728,81 965,70 743,99 347,14 46,66 197,2 168,12 774.100,00 659,93 37.572,00 32,03 270.500,00 0,00 0,00 0,00

58061 Gokels ja 0,73 225.100,00   550 320 320 310 nein 601,94 913,89 720,36 332,55 46,16 122,8 223,27 314.918,00 572,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

58062 Grauel ja 0,69 3.500,00   269 320 320 310 nein 690,33 913,89 691,82 339,78 49,11 0,0 0,00 98,00 0,36 312.774,00 1.162,73 0,00 0,00 0,00 15.800,00

58063 Grevenkrug ja 8,13 153.700,00   203 332 332 336 ja 1.361,96 913,89 1.112,32 441,38 39,68 0,0 0,00 211.647,00 1.042,60 0,00 0,00 19.500,00 0,00 0,00 0,00

58064 Groß Buchwald ja 13,14 40.000,00   344 310 310 320 nein 872,11 913,89 857,85 360,47 42,02 46,0 133,72 347.344,00 1.009,72 112.800,00 327,91 0,00 0,00 0,00 0,00

58065 Groß Vollstedt ja 1,59 28.500,00   993 390 390 350 ja 725,19 913,89 732,12 334,04 45,63 46,1 46,42 148.800,00 149,85 151.215,00 152,28 0,00 0,00 0,00 0,00

58067 Güby ja 1,29 631.600,00   742 310 310 340 nein 588,08 913,89 590,97 310,78 52,59 92,0 123,99 158.900,00 214,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

58072 Hanerau-Hadem. ja 0,50 1.284.900,00  2 939 320 320 360 nein 714,07 916,66 783,87 345,97 44,14 91,0 30,97 899.532,00 306,07 3.107.644,00 1.057,38 84.400,00 0,00 0,00 0,00

58074 Heinkenborstel ja 0,88 800,00   133 300 300 300 nein 674,10 913,89 640,60 354,89 55,40 1,3 9,97 75.116,00 564,78 250.137,00 1.880,73 0,00 0,00 0,00 0,00

58076 Hoffeld ja 6,17 5.800,00   158 331 331 333 nein 869,04 913,89 875,32 350,63 40,06 43,2 273,42 173.779,00 1.099,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

58077 Hohenwestedt ja 0,60 766.900,00  5 325 320 320 320 nein 1.441,27 974,32 1.549,01 426,14 27,51 749,4 140,73 2.440.405,00 458,29 6.240.407,00 1.171,91 0,00 0,00 0,00 0,00

58082 Holzdorf ja 0,46 150.000,00   824 390 390 365 ja 735,85 913,89 787,99 347,57 44,11 62,1 75,36 184.200,00 223,54 527.000,00 639,56 0,00 0,00 0,00 0,00

58084 Hummelfeld ja 0,91 12.000,00   277 360 380 360 ja 729,40 913,89 776,53 347,29 44,72 0,0 0,00 84.500,00 305,05 181.000,00 653,43 0,00 0,00 0,00 0,00

58085 Jahrsdorf ja 0,15 80.800,00   217 320 320 325 nein 687,50 913,89 666,36 354,84 53,25 9,5 43,78 17.293,00 79,69 355.300,00 1.637,33 0,00 0,00 0,00 0,00

58087 Karby ja 0,69 32.100,00   555 330 330 350 nein 630,55 913,89 619,46 343,24 55,41 -9,5 -17,12 144.900,00 261,08 84.000,00 151,35 41.800,00 0,00 0,00 0,00

58090 Kosel ja 0,73 95.000,00  1 372 300 300 320 nein 780,09 965,70 750,00 347,01 46,27 199,0 145,04 794.000,00 578,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

58091 Krogaspe ja 1,17 25.200,00   436 340 340 360 ja 793,37 913,89 826,61 343,81 41,59 6,6 15,14 288.400,00 661,47 183.200,00 420,18 12.800,00 0,00 0,00 0,00

58094 Langwedel ja 2,06 111.700,00  1 540 340 340 360 ja 905,87 965,70 901,49 356,10 39,50 -10,2 -6,62 458.000,00 297,40 908.147,00 589,71 50.200,00 0,00 0,00 0,00

58098 Loop ja 3,79 362.100,00   193 325 325 336 nein 630,28 913,89 579,79 323,83 55,85 19,6 101,55 190.928,00 989,26 150.000,00 777,20 0,00 0,00 0,00 0,00

58099 Loose ja 0,29 485.000,00   817 330 330 340 nein 718,38 913,89 720,07 343,94 47,76 0,0 0,00 42.700,00 52,26 731.000,00 894,74 79.300,00 0,00 0,00 0,00

58100 Lütjenwestedt ja 1,78 207.000,00   551 260 260 320 nein 735,55 913,89 578,04 352,45 60,97 0,1 0,13 206.894,00 375,49 871.863,00 1.582,33 2.100,00 0,00 0,00 0,00

58102 Goosefeld ja 0,28 50.000,00   726 300 300 310 nein 796,47 913,89 811,98 347,52 42,80 49,5 68,18 219.500,00 302,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

58103 Meezen ja 0,72 36.200,00 351 325 325 336 nein 717,45 913,89 689,74 349,57 50,68 1,8 5,13 173.097,00 493,15 39.000,00 111,11 0,00 0,00 0,00 0,00

58105 Mielkendorf nein 1,10 339.600,00  1 356 380 400 380 ja 1.017,90 965,70 1.137,17 361,36 31,78 19,5 14,38 3.800,00 2,80 2.041.000,00 1.505,16 0,00 0,00 101.500,00 0,00

58106 Mörel ja 0,39 14.100,00   233 320 320 310 nein 583,34 913,89 556,65 338,63 60,83 -17,3 -74,25 28.623,00 122,85 352.812,00 1.514,21 0,00 0,00 0,00 39.200,00

58107 Molfsee ja 2,48 1.192.900,00  4 978 390 390 330 nein 1.176,17 954,95 1.185,34 348,88 29,43 220,8 44,36 0,00 0,00 2.577.000,00 517,68 0,00 0,00 0,00 0,00

58108 Mühbrook ja 0,88 92.500,00   571 332 332 336 ja 1.321,45 913,89 1.090,19 390,37 35,81 0,0 0,00 527.636,00 924,06 381.000,00 667,25 65.400,00 0,00 0,00 0,00

58109 Negenharrie ja 14,30 18.500,00   355 331 331 336 nein 1.129,17 913,89 1.133,80 389,01 34,31 31,5 88,73 457.056,00 1.287,48 71.500,00 201,41 0,00 0,00 0,00 0,00

58113 Nienborstel ja 0,44 357.300,00   596 300 300 310 nein 648,37 913,89 601,68 330,37 54,91 1,0 1,68 281.475,00 472,27 496.093,00 832,37 0,00 0,00 0,00 0,00

58115 Nindorf ja 0,49 1.010.400,00   603 260 260 310 nein 904,31 913,89 817,41 349,75 42,79 -53,6 -88,89 106.990,00 177,43 574.402,00 952,57 47.300,00 0,00 0,00 0,00

58117 Nortorf, Stadt ja 12,47 2.819.500,00  6 816 360 360 360 ja 1.003,99 974,32 976,82 358,69 36,72 0,0 0,00 0,00 0,00 2.924.000,00 428,99 117.300,00 0,00 0,00 0,00

58119 Oldenbüttel ja 0,85 203.500,00   249 320 320 350 nein 756,92 913,89 753,01 364,26 48,37 6,0 24,10 256.999,00 1.032,12 141.995,00 570,26 0,00 0,00 0,00 0,00

58120 Oldenhütten ja 1,08 230.000,00   155 330 330 330 nein 754,06 913,89 994,19 357,42 35,95 47,4 305,81 66.500,00 429,03 157.942,00 1.018,98 0,00 0,00 0,00 0,00

58125 Osterstedt ja 1,15 452.700,00   668 270 270 320 nein 646,58 913,89 695,36 329,04 47,32 30,0 44,91 522.670,00 782,44 436.256,00 653,08 0,00 0,00 0,00 0,00
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58128 Padenstedt ja 0,73 893.500,00  1 706 290 290 320 nein 773,46 965,70 776,73 349,53 45,00 22,6 13,25 320.575,00 187,91 1.007.950,00 590,83 0,00 0,00 0,00 0,00

58131 Rade b. H. ja 0,61 0,00   91 320 320 320 nein 791,27 913,89 692,31 334,07 48,25 0,0 0,00 5.217,00 57,33 0,00 0,00 26.900,00 0,00 0,00 15.900,00

58133 Reesdorf ja 17,05 11.900,00   161 330 330 340 nein 839,89 913,89 752,17 347,20 46,16 0,0 0,00 54.170,00 336,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

58134 Remmels ja 0,27 568.500,00   452 300 300 310 nein 630,62 913,89 551,33 320,35 58,10 44,4 98,23 387.688,00 857,72 459.683,00 1.017,00 0,00 0,00 0,00 0,00

58137 Rieseby ja 0,53 470.800,00  2 692 380 380 380 ja 624,06 916,66 623,96 331,13 53,07 0,0 0,00 1.081.200,00 401,63 1.150.000,00 427,19 265.100,00 0,00 0,00 0,00

58138 Rodenbek ja 3,14 0,00   464 330 330 360 nein 812,72 913,89 834,91 342,24 40,99 38,9 83,84 79.200,00 170,69 329.000,00 709,05 0,00 0,00 0,00 0,00

58139 Rumohr ja 1,38 523.300,00   834 350 350 330 nein 821,89 913,89 814,15 327,94 40,28 0,0 0,00 108.700,00 130,34 2.195.000,00 2.631,89 44.900,00 0,00 0,00 0,00

58141 Schierensee ja 2,22 481.700,00   359 350 350 330 nein 956,22 913,89 991,92 350,70 35,36 97,8 272,42 176.100,00 490,53 577.000,00 1.607,24 0,00 0,00 0,00 0,00

58143 Schmalstede ja 16,60 53.200,00   286 325 325 345 nein 871,82 913,89 773,78 346,85 44,83 0,0 0,00 247.126,00 864,08 37.500,00 131,12 1.100,00 0,00 0,00 0,00

58144 Schönbek ja 18,06 11.900,00   219 330 330 340 nein 874,96 913,89 806,39 345,66 42,87 0,0 0,00 155.309,00 709,17 149.000,00 680,37 5.600,00 0,00 0,00 0,00

58147 Schülp b. Nortorf ja 9,46 111.100,00   771 320 320 350 nein 769,59 913,89 814,01 354,60 43,56 8,2 10,64 398.300,00 516,60 0,00 0,00 14.900,00 0,00 0,00 0,00

58151 Seefeld ja 0,36 120.100,00   347 260 260 350 nein 489,28 913,89 514,99 333,72 64,80 36,5 105,19 207.736,00 598,66 408.666,00 1.177,71 0,00 0,00 0,00 0,00

58153 Sören ja 12,59 70.300,00   189 332 332 340 ja 947,52 913,89 812,70 351,32 43,23 0,0 0,00 136.564,00 722,56 159.500,00 843,92 16.200,00 0,00 0,00 0,00

58156 Steenfeld ja 0,59 3.200,00   327 320 320 350 nein 669,72 913,89 934,86 355,05 37,98 72,5 221,71 421.859,00 1.290,09 313.827,00 959,72 0,00 0,00 0,00 0,00

58158 Tackesdorf ja 0,69 214.300,00   71 350 350 330 nein 846,82 913,89 730,99 353,52 48,36 0,0 0,00 59.301,00 835,23 212.000,00 2.985,92 19.500,00 0,00 0,00 0,00

58159 Tappendorf ja 0,44 228.000,00   332 320 320 320 nein 602,28 913,89 647,89 337,65 52,12 -33,8 -101,81 162.709,00 490,09 491.972,00 1.481,84 0,00 0,00 0,00 0,00

58161 Thaden ja 0,42 44.300,00   240 320 320 360 nein 825,09 913,89 869,17 372,50 42,86 44,4 185,00 131.555,00 548,15 499.663,00 2.081,93 0,00 0,00 0,00 0,00

58162 Thumby ja 1,11 6.000,00   397 200 200 250 nein 1.068,57 913,89 979,60 388,16 39,62 0,0 0,00 668.300,00 1.683,38 0,00 0,00 19.500,00 0,00 0,00 0,00

58163 Timmaspe ja 0,66 279.500,00  1 074 340 340 350 ja 703,24 965,70 722,81 339,76 47,01 53,4 49,72 752.900,00 701,02 130.647,00 121,65 17.400,00 0,00 0,00 0,00

58164 Todenbüttel ja 1,16 1.425.200,00  1 011 325 325 335 nein 652,85 965,70 714,94 335,01 46,86 12,5 12,36 446.005,00 441,15 2.263.561,00 2.238,93 0,00 0,00 0,00 0,00

58166 Waabs ja 1,03 125.000,00  1 456 310 310 350 nein 878,82 965,70 871,91 358,17 41,08 125,0 85,85 982.000,00 674,45 1.788.000,00 1.228,02 0,00 0,00 0,00 0,00

58167 Wapelfeld ja 0,50 2.000,00   295 320 320 310 nein 570,83 913,89 560,00 335,93 59,99 5,8 19,66 100.132,00 339,43 380.154,00 1.288,66 0,00 0,00 0,00 0,00

58168 Warder ja 1,28 124.200,00   679 300 300 350 nein 880,97 913,89 848,31 357,58 42,15 53,8 79,23 523.800,00 771,43 130.000,00 191,46 1.700,00 0,00 0,00 0,00

58169 Wasbek ja 1,35 105.000,00  2 311 260 260 310 nein 1.027,96 916,66 1.024,45 367,24 35,85 174,0 75,29 980.404,00 424,23 1.799.000,00 778,45 0,00 0,00 0,00 0,00

58170 Wattenbek ja 2,28 442.400,00  2 922 365 365 375 ja 899,16 916,66 925,63 363,38 39,26 165,1 56,50 639.275,00 218,78 1.295.500,00 443,36 0,00 0,00 0,00 0,00

58173 Windeby ja 0,59 544.000,00  1 006 280 280 340 nein 765,00 965,70 792,05 354,47 44,75 131,5 130,72 89.000,00 88,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

58174 Winnemark ja 1,20 165.000,00   517 280 280 310 nein 688,66 913,89 665,18 344,49 51,79 0,0 0,00 551.700,00 1.067,12 0,00 0,00 45.700,00 0,00 0,00 0,00

2,85 28.643.800,00 86.651 821,53 351,98 42,84 5.492,79 63,39 31.400.351,00 362,38 73.157.363,00 844,28 1.842.000,00 0,00 101.500,00 70.900,00

                                                                                                                                                                                                                                                               

330,57 Inv./EW 14 21,26 Zuf./EW

2018

weniger als 1000 913,89

1.000 bis unter 2.000 965,7

2.000 bis unter 3.000 916,66

3.000 bis unter 5.000 954,95

5.000 bis unter 10.000 974,32

10.000 bis unter 20.000 1094,70

20.000 bis unter 100.000 1127,52

TOP 18.2



Finanzdaten der Städte und Gemeinden des Kreises Rendsburg-Eckernförde 2020
Ursprungshaushalte

kameral

Gesamt je EW je EW in 2020 in € in € in 2020 in € in 2020 in €

58004 Altenhof ja 0,72 0,00   299 913,89 1.160,54 367,89 31,70 56,0 187,29 572.000,00 1.913,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

58007 Arpsdorf ja 0,57 1.200,00   279 913,89 698,57 345,88 49,51 10,8 38,74 229.129,00 821,25 270.732,00 970,37 0,00 0,00 0,00 0,00

58009 Aukrug ja 1,08 39.500,00  3 842 954,95 810,80 346,17 42,69 128,7 33,49 488.251,00 127,08 1.522.690,00 396,33 0,00 0,00 0,00 0,00

58011 Bargstedt ja 0,80 6.000,00   716 913,89 831,01 358,94 43,19 25,0 34,92 479.000,00 668,99 156.000,00 217,88 5.000,00 0,00 0,00 0,00

58012 Barkelsby ja 0,52 0,00  1 523 965,70 772,16 342,74 44,39 336,0 220,62 1.891.000,00 1.241,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

58013 Beldorf ja 0,41 2.900,00   285 913,89 1.420,70 388,77 27,36 78,9 276,84 228.906,00 803,18 477.442,00 1.675,24 0,00 0,00 0,00 0,00

58014 Bendorf ja 0,25 2.000,00   431 913,89 1.196,06 551,74 46,13 128,0 296,98 610.775,00 1.417,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

58015 Beringstedt ja 1,01 6.600,00   734 913,89 614,99 339,10 55,14 43,9 59,81 94.954,00 129,37 60.000,00 81,74 20.900,00 0,00 0,00 0,00

58016 Bissee ja 12,68 51.000,00   164 913,89 963,41 365,85 37,97 9,0 54,88 88.140,00 537,44 142.500,00 868,90 0,00 0,00 0,00 0,00

58018 Blumenthal ja 2,09 3.000,00   689 913,89 851,67 359,94 42,26 4,9 7,11 158.100,00 229,46 1.188.000,00 1.724,24 0,00 0,00 0,00 0,00

58021 Bokel ja 0,83 170.000,00   582 913,89 589,35 386,60 65,60 25,0 42,96 228.000,00 391,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

58022 Bordesholm ja 5,71 1.678.000,00  7 764 974,32 1.115,28 361,15 32,38 1.605,0 206,72 606.947,00 78,17 5.911.665,00 761,42 0,00 0,00 0,00 0,00

58023 Borgdorf-Seedorf ja 8,56 6.000,00   457 913,89 722,10 323,85 44,85 5,0 10,94 167.437,00 366,38 271.935,00 595,04 0,00 0,00 0,00 0,00

58025 Bornholt ja 0,72 1.500,00   171 913,89 693,57 324,56 46,80 58,8 343,86 241.472,00 1.412,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

58027 Brammer ja 1,80 241.000,00   360 913,89 877,78 347,22 39,56 63,0 175,00 494.000,00 1.372,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

58032 Brodersby ja 0,45 0,00   646 913,89 862,23 385,45 44,70 123,0 190,40 538.700,00 833,90 833.000,00 1.289,47 0,00 0,00 0,00 0,00

58033 Brügge ja 2,15 335.000,00  1 034 965,70 794,97 337,52 42,46 0,0 0,00 253.514,00 245,18 1.939.000,00 1.875,24 206.000,00 0,00 0,00 0,00

58038 Dätgen ja 0,36 11.000,00   602 913,89 1.131,23 392,03 34,66 177,0 294,02 688.000,00 1.142,86 500.000,00 830,56 0,00 0,00 0,00 0,00

58040 Damp ja 0,69 516.000,00  1 425 965,70 1.443,51 452,63 31,36 638,0 447,72 1.503.200,00 1.054,88 13.763.000,00 9.658,25 0,00 0,00 0,00 0,00

58042 Dörphof ja 0,91 0,00   745 913,89 583,89 327,52 56,09 106,0 142,28 543.100,00 728,99 693.000,00 930,20 0,00 0,00 0,00 0,00

58044 Ehndorf ja 0,43 4.000,00   621 913,89 839,77 362,48 43,16 27,0 43,48 449.698,00 724,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

58045 Eisendorf ja 9,31 6.000,00   284 913,89 894,37 352,11 39,37 53,0 186,62 364.000,00 1.281,69 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00

58046 Ellerdorf ja 7,89 5.000,00   484 913,89 783,06 347,11 44,33 118,0 243,80 443.000,00 915,29 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00

58049 Emkendorf ja 7,44 15.000,00  1 342 965,70 769,75 341,28 44,34 37,0 27,57 400.000,00 298,06 1.770.305,00 1.319,15 0,00 0,00 0,00 0,00

58052 Fleckeby ja 0,84 0,00  2 159 916,66 867,53 353,17 40,71 141,0 65,31 977.200,00 452,62 83.000,00 38,44 14.000,00 0,00 0,00 0,00

58057 Gammelby ja 0,64 0,00   536 913,89 690,30 333,96 48,38 15,0 27,99 86.700,00 161,75 362.000,00 675,37 0,00 0,00 0,00 0,00

58059 Gnutz ja 0,87 41.000,00  1 173 965,70 778,35 347,83 44,69 394,0 335,89 1.135.100,00 967,69 18.766,00 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00

58061 Gokels ja 0,50 3.000,00   550 913,89 626,18 335,45 53,57 161,1 292,91 432.418,00 786,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

58062 Grauel ja 0,62 3.500,00   269 913,89 718,22 297,40 41,41 0,0 0,00 98,00 0,36 312.774,00 1.162,73 0,00 0,00 0,00 13.000,00

58063 Grevenkrug ja 7,83 37.000,00   203 913,89 1.157,64 394,09 34,04 63,0 310,34 238.647,00 1.175,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

58064 Groß Buchwald ja 12,77 17.000,00   344 913,89 898,26 383,72 42,72 56,4 163,95 386.344,00 1.123,09 104.700,00 304,36 0,00 0,00 0,00 0,00

58065 Groß Vollstedt ja 1,43 1.000,00   993 913,89 759,32 334,34 44,03 201,0 202,42 351.800,00 354,28 109.215,00 109,98 0,00 0,00 0,00 0,00

58067 Güby ja 1,26 0,00   742 913,89 623,80 315,46 50,57 123,0 165,77 282.900,00 381,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

58072 Hanerau-Hadem. ja 0,38 27.500,00  2 939 916,66 712,90 348,96 48,95 13,6 4,64 885.632,00 301,34 2.975.790,00 1.012,52 0,00 0,00 0,00 0,00

58074 Heinkenborstel ja 0,95 600,00   133 913,89 656,39 353,38 53,84 4,4 32,89 78.916,00 593,35 246.500,00 1.853,38 0,00 0,00 0,00 0,00

58076 Hoffeld ja 5,51 35.800,00   158 913,89 911,39 367,09 40,28 41,0 259,49 178.979,00 1.132,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

58077 Hohenwestedt ja 0,70 64.500,00  5 325 974,32 1.429,48 431,92 30,22 8,5 1,59 2.032.705,00 381,73 9.150.150,00 1.718,34 0,00 0,00 0,00 0,00

58082 Holzdorf ja 0,44 0,00   824 913,89 816,75 356,80 43,69 142,0 172,33 327.200,00 397,09 520.000,00 631,07 0,00 0,00 0,00 0,00

58084 Hummelfeld ja 0,91 0,00   277 913,89 812,27 347,29 42,76 45,4 163,90 130.500,00 471,12 175.000,00 631,77 0,00 0,00 0,00 0,00

58085 Jahrsdorf ja 0,15 0,00   217 913,89 666,82 354,84 53,21 6,4 29,49 23.693,00 109,18 430.300,00 1.982,95 0,00 0,00 0,00 0,00

58087 Karby ja 0,69 0,00   555 913,89 648,65 354,95 54,72 -9,5 -17,12 118.900,00 214,23 75.000,00 135,14 22.000,00 0,00 0,00 0,00

58090 Kosel ja 0,72 0,00  1 372 965,70 780,61 347,01 44,45 247,0 180,03 1.041.000,00 758,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

58091 Krogaspe ja 0,33 3.000,00   436 913,89 857,80 344,04 40,11 14,0 32,11 302.400,00 693,58 170.200,00 390,37 0,00 0,00 0,00 0,00

58094 Langwedel ja 1,51 5.000,00  1 540 965,70 940,26 356,49 37,91 135,0 87,66 597.000,00 387,66 848.147,00 550,74 0,00 0,00 0,00 0,00

58098 Loop ja 12,91 7.600,00   193 913,89 601,04 341,97 56,90 14,5 75,13 197.928,00 1.025,53 142.500,00 738,34 0,00 0,00 0,00 0,00

58099 Loose ja 0,30 0,00   817 913,89 749,08 343,94 45,91 0,0 0,00 19.700,00 24,11 731.000,00 894,74 23.000,00 0,00 0,00 0,00

58100 Lütjenwestedt ja 1,71 3.000,00   551 913,89 603,27 352,45 58,42 26,0 47,14 211.295,00 383,48 847.250,00 1.537,66 0,00 0,00 0,00 0,00

58102 Goosefeld ja 0,28 0,00   726 913,89 845,73 347,52 41,09 73,0 100,55 292.500,00 402,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

58103 Meezen ja 0,83 700,00 351 913,89 723,08 341,88 47,28 51,2 145,87 223.597,00 637,03 36.000,00 102,56 0,00 0,00 0,00 0,00

58105 Mielkendorf nein 1,09 99.000,00  1 356 965,70 1.188,94 363,57 30,58 19,5 14,38 3.800,00 2,80 2.061.000,00 1.519,91 0,00 0,00 114.900,00 0,00

58106 Mörel ja 0,44 700,00   233 913,89 543,35 330,47 60,82 2,3 9,87 30.623,00 131,43 349.842,00 1.501,47 0,00 0,00 0,00 0,00

58107 Molfsee ja 2,51 623.500,00  4 978 954,95 1.235,56 347,53 28,13 282,2 56,69 0,00 0,00 2.815.000,00 565,49 0,00 0,00 0,00 0,00

58108 Mühbrook ja 0,89 20.000,00   571 913,89 1.129,60 371,28 32,87 58,0 101,58 577.636,00 1.011,62 341.600,00 598,25 0,00 0,00 0,00 0,00

58109 Negenharrie ja 13,58 60.000,00   355 913,89 1.169,01 400,00 34,22 89,1 250,99 486.056,00 1.369,17 32.400,00 91,27 0,00 0,00 0,00 0,00

58113 Nienborstel ja 0,47 7.300,00   596 913,89 629,87 337,25 53,54 33,1 55,54 312.275,00 523,95 452.100,00 758,56 0,00 0,00 0,00 0,00

58115 Nindorf ja 0,61 3.000,00   603 913,89 789,72 348,26 44,10 -49,8 -82,59 54.190,00 89,87 522.902,00 867,17 0,00 0,00 0,00 0,00

58117 Nortorf, Stadt ja 12,38 1.682.000,00  6 816 974,32 1.003,96 358,71 35,73 796,0 116,78 0,00 0,00 2.710.000,00 397,59 0,00 0,00 0,00 0,00

58119 Oldenbüttel ja 0,87 1.000,00   249 913,89 784,34 364,26 46,44 32,4 130,12 287.399,00 1.154,21 321.990,00 1.293,13 0,00 0,00 0,00 0,00

58120 Oldenhütten ja 1,12 3.000,00   155 913,89 1.032,26 361,29 35,00 52,0 335,48 118.500,00 764,52 154.942,00 999,63 0,00 0,00 0,00 0,00

58125 Osterstedt ja 1,47 7.000,00   668 913,89 667,51 338,32 50,68 85,1 127,40 605.770,00 906,84 623.660,00 933,62 0,00 0,00 0,00 0,00
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Gesamt je EW je EW in 2020 in € in € in 2020 in € in 2020 in €
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58128 Padenstedt ja 0,81 13.000,00  1 706 965,70 815,65 356,51 43,71 -10,1 -5,92 324.675,00 190,31 923.850,00 541,53 0,00 0,00 0,00 0,00

58131 Rade b. H. ja 0,90 0,00   91 913,89 697,80 318,68 45,67 0,0 0,00 5.217,00 57,33 0,00 0,00 17.300,00 0,00 0,00 17.300,00

58133 Reesdorf ja 15,89 10.000,00   161 913,89 751,55 354,04 47,11 2,5 15,53 46.170,00 286,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

58134 Remmels ja 0,32 0,00   452 913,89 558,85 309,73 55,42 86,6 191,59 474.288,00 1.049,31 959.700,00 2.123,23 0,00 0,00 0,00 0,00

58137 Rieseby ja 0,56 32.000,00  2 692 916,66 648,22 331,13 51,08 267,0 99,18 1.316.200,00 488,93 1.050.000,00 390,04 0,00 0,00 0,00 0,00

58138 Rodenbek ja 2,31 3.500,00   464 913,89 875,65 342,67 39,13 31,6 68,10 107.300,00 231,25 304.000,00 655,17 0,00 0,00 0,00 0,00

58139 Rumohr ja 1,40 5.500,00   834 913,89 847,12 329,74 38,92 0,0 0,00 80.800,00 96,88 2.165.000,00 2.595,92 19.900,00 0,00 0,00 0,00

58141 Schierensee ja 0,97 0,00   359 913,89 1.039,55 370,47 35,64 87,3 243,18 263.400,00 733,70 572.000,00 1.593,31 0,00 0,00 0,00 0,00

58143 Schmalstede ja 14,48 14.000,00   286 913,89 818,18 339,16 41,45 19,0 66,43 253.126,00 885,06 30.000,00 104,90 0,00 0,00 0,00 0,00

58144 Schönbek ja 17,94 12.000,00   219 913,89 799,09 347,03 43,43 0,0 0,00 130.309,00 595,02 138.000,00 630,14 14.000,00 0,00 0,00 0,00

58147 Schülp b. Nortorf ja 10,14 5.000,00   771 913,89 845,65 355,38 42,02 106,0 137,48 503.300,00 652,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

58151 Seefeld ja 0,37 3.000,00   347 913,89 540,92 333,72 61,69 86,6 249,57 283.836,00 817,97 408.666,00 1.177,71 0,00 0,00 0,00 0,00

58153 Sören ja 12,38 9.800,00   189 913,89 846,56 365,08 43,13 4,5 23,81 129.564,00 685,52 151.500,00 801,59 0,00 0,00 0,00 0,00

58156 Steenfeld ja 0,60 600,00   327 913,89 961,16 355,05 36,94 105,4 322,32 526.659,00 1.610,58 307.830,00 941,38 0,00 0,00 0,00 0,00

58158 Tackesdorf ja 0,93 2.000,00   71 913,89 590,14 356,34 60,38 1,5 21,13 48.201,00 678,89 212.000,00 2.985,92 10.600,00 0,00 0,00 0,00

58159 Tappendorf ja 0,55 2.800,00   332 913,89 645,48 316,27 49,00 2,3 6,93 164.209,00 494,61 482.900,00 1.454,52 0,00 0,00 0,00 0,00

58161 Thaden ja 0,44 4.300,00   240 913,89 909,58 372,50 40,95 69,4 289,17 197.655,00 823,56 483.680,00 2.015,33 0,00 0,00 0,00 0,00

58162 Thumby ja 1,13 0,00   397 913,89 1.015,11 413,10 40,70 58,0 146,10 727.300,00 1.831,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

58163 Timmaspe ja 0,68 6.000,00  1 074 965,70 752,33 339,85 45,17 82,0 76,35 833.900,00 776,44 95.000,00 88,45 0,00 0,00 0,00 0,00

58164 Todenbüttel ja 1,16 7.700,00  1 011 965,70 702,97 348,76 49,61 37,6 37,19 480.905,00 475,67 2.200.550,00 2.176,61 0,00 0,00 0,00 0,00

58166 Waabs ja 1,05 0,00  1 456 965,70 896,98 370,88 41,35 224,0 153,85 1.206.000,00 828,30 1.769.000,00 1.214,97 0,00 0,00 0,00 0,00

58167 Wapelfeld ja 0,53 500,00   295 913,89 542,71 325,42 59,96 6,8 23,05 106.432,00 360,79 380.154,00 1.288,66 0,00 0,00 0,00 0,00

58168 Warder ja 1,26 6.000,00   679 913,89 888,07 357,88 40,30 140,0 206,19 673.800,00 992,34 130.000,00 191,46 0,00 0,00 0,00 0,00

58169 Wasbek ja 1,38 22.000,00  2 311 916,66 1.059,45 371,66 35,08 208,7 90,31 1.167.104,00 505,02 1.732.200,00 749,55 0,00 0,00 0,00 0,00

58170 Wattenbek ja 2,28 202.000,00  2 922 916,66 963,04 363,11 37,70 163,0 55,78 611.275,00 209,20 1.232.700,00 421,87 0,00 0,00 0,00 0,00

58173 Windeby ja 0,57 200.000,00  1 006 965,70 827,04 353,88 42,79 203,0 201,79 92.000,00 91,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

58174 Winnemark ja 1,21 6.000,00   517 913,89 692,46 355,90 51,40 0,0 0,00 539.700,00 1.043,91 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00

2,88 6.425.100,00 86.651 839,10 355,97 42,42 9.206,5 106,25 36.084.049,00 416,43 72.951.727,00 841,90 365.700,00 0,00 114.900,00 30.300,00

                                                                                                                                                                                                                                                               

74,15 Inv./EW 4,22 Zuf./EW

2018

weniger als 1000 913,89

1.000 bis unter 2.000 965,7

2.000 bis unter 3.000 916,66

3.000 bis unter 5.000 954,95

5.000 bis unter 10.000 974,32

10.000 bis unter 20.000 1094,70

20.000 bis unter 100.000 1127,52
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Finanzdaten der Städte und Gemeinden des Kreises Rendsburg-Eckernförde 2021
Ursprungshaushalte

kameral

Gesamt je EW je EW in 2021 in € in € in 2021 in € in 2021 in €

58004 Altenhof ja 0,72 0,00   299 913,89 1.183,95 367,89 31,07 63,0 210,70 636.000,00 2.127,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

58007 Arpsdorf ja 0,55 1.200,00   279 913,89 725,81 352,69 48,59 16,0 57,38 243.929,00 874,30 53.324,00 191,13 0,00 0,00 0,00 0,00

58009 Aukrug ja 1,06 39.500,00  3 842 954,95 838,65 346,17 41,28 326,3 84,94 702.451,00 182,83 1.380.330,00 359,27 0,00 0,00 0,00 0,00

58011 Bargstedt ja 0,79 6.000,00   716 913,89 863,13 361,73 41,91 51,0 71,23 520.000,00 726,26 146.000,00 203,91 5.000,00 0,00 0,00 0,00

58012 Barkelsby ja 0,52 0,00  1 523 965,70 799,74 349,97 43,76 373,0 244,91 2.264.000,00 1.486,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

58013 Beldorf ja 0,40 2.900,00   285 913,89 1.445,96 388,77 26,89 86,6 303,86 278.406,00 976,86 184.458,00 647,22 0,00 0,00 0,00 0,00

58014 Bendorf ja 0,25 2.000,00   431 913,89 1.216,47 551,74 45,36 140,4 325,75 702.975,00 1.631,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

58015 Beringstedt ja 1,01 6.600,00   734 913,89 639,10 345,91 54,12 43,9 59,81 79.354,00 108,11 45.000,00 61,31 11.500,00 0,00 0,00 0,00

58016 Bissee ja 12,31 56.000,00   164 913,89 1.000,00 378,05 37,81 12,0 73,17 43.140,00 263,05 132.500,00 807,93 0,00 0,00 0,00 0,00

58018 Blumenthal ja 1,88 11.000,00   689 913,89 882,44 359,94 40,79 13,4 19,45 160.500,00 232,95 1.138.000,00 1.651,67 0,00 0,00 0,00 0,00

58021 Bokel ja 0,82 5.000,00   582 913,89 609,97 386,60 63,38 43,0 73,88 270.000,00 463,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

58022 Bordesholm ja 5,63 1.143.000,00  7 764 974,32 1.157,26 369,14 31,90 1.878,0 241,89 1.731.947,00 223,07 5.549.665,00 714,79 0,00 0,00 0,00 0,00

58023 Borgdorf-Seedorf ja 8,33 6.000,00   457 913,89 752,74 328,23 43,60 22,0 48,14 183.437,00 401,39 265.935,00 581,91 0,00 0,00 0,00 0,00

58025 Bornholt ja 0,70 1.500,00   171 913,89 715,20 324,56 45,38 64,8 378,95 304.772,00 1.782,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

58027 Brammer ja 1,80 6.000,00   360 913,89 908,33 347,22 38,23 78,0 216,67 571.000,00 1.586,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

58032 Brodersby ja 0,44 0,00   646 913,89 859,94 385,54 44,83 133,0 205,88 728.700,00 1.128,02 741.000,00 1.147,06 0,00 0,00 0,00 0,00

58033 Brügge ja 2,12 275.000,00  1 034 965,70 823,98 347,20 42,14 0,0 0,00 261.514,00 252,91 1.693.300,00 1.637,62 197.000,00 0,00 0,00 0,00

58038 Dätgen ja 0,35 11.000,00   602 913,89 1.166,11 392,03 33,62 191,0 317,28 878.000,00 1.458,47 500.000,00 830,56 0,00 0,00 0,00 0,00

58040 Damp ja 0,68 516.000,00  1 425 965,70 1.470,18 466,67 31,74 649,0 455,44 1.636.200,00 1.148,21 12.047.000,00 8.454,04 0,00 0,00 0,00 0,00

58042 Dörphof ja 0,88 0,00   745 913,89 604,03 336,91 55,78 121,0 162,42 664.100,00 891,41 693.000,00 930,20 0,00 0,00 0,00 0,00

58044 Ehndorf ja 0,37 4.500,00   621 913,89 874,40 369,73 42,28 39,5 63,61 462.698,00 745,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

58045 Eisendorf ja 9,09 6.000,00   284 913,89 933,10 352,11 37,74 65,0 228,87 429.000,00 1.510,56 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00

58046 Ellerdorf ja 7,69 5.000,00   484 913,89 814,05 347,11 42,64 137,0 283,06 579.000,00 1.196,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

58049 Emkendorf ja 7,30 15.000,00  1 342 965,70 800,30 341,28 42,64 97,0 72,28 489.000,00 364,38 1.622.305,00 1.208,87 0,00 0,00 0,00 0,00

58052 Fleckeby ja 0,79 0,00  2 159 916,66 893,93 353,17 39,51 195,0 90,32 1.182.200,00 547,57 76.000,00 35,20 14.000,00 0,00 0,00 0,00

58057 Gammelby ja 0,63 0,00   536 913,89 714,55 333,96 46,74 27,0 50,37 114.700,00 213,99 353.000,00 658,58 0,00 0,00 0,00 0,00

58059 Gnutz ja 0,86 10.000,00  1 173 965,70 810,74 347,83 42,90 437,2 372,72 1.570.100,00 1.338,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

58061 Gokels ja 0,47 3.000,00   550 913,89 647,82 335,45 51,78 181,3 329,64 508.218,00 924,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

58062 Grauel ja 0,62 3.500,00   269 913,89 718,22 297,40 41,41 0,0 0,00 98,00 0,36 312.774,00 1.162,73 0,00 0,00 0,00 13.000,00

58063 Grevenkrug ja 7,75 3.000,00   203 913,89 1.187,19 408,87 34,44 63,0 310,34 298.647,00 1.471,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

58064 Groß Buchwald ja 12,46 17.000,00   344 913,89 936,05 398,26 42,55 63,4 184,30 432.344,00 1.256,81 96.600,00 280,81 0,00 0,00 0,00 0,00

58065 Groß Vollstedt ja 1,40 1.000,00   993 913,89 790,53 334,34 42,29 238,0 239,68 591.800,00 595,97 67.215,00 67,69 0,00 0,00 0,00 0,00

58067 Güby ja 1,24 0,00   742 913,89 636,12 310,78 48,86 139,0 187,33 422.900,00 569,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

58072 Hanerau-Hadem. ja 0,38 27.500,00  2 939 916,66 730,83 348,96 47,75 106,0 36,07 964.132,00 328,05 689.230,00 234,51 0,00 0,00 0,00 0,00

58074 Heinkenborstel ja 0,93 600,00   133 913,89 681,20 353,38 51,88 7,2 54,29 85.616,00 643,73 243.200,00 1.828,57 0,00 0,00 0,00 0,00

58076 Hoffeld ja 5,81 35.800,00   158 913,89 949,37 379,75 40,00 44,0 278,48 187.179,00 1.184,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

58077 Hohenwestedt ja 0,69 64.500,00  5 325 974,32 1.453,22 431,92 29,72 8,5 1,59 1.683.505,00 316,15 8.833.650,00 1.658,90 0,00 0,00 0,00 0,00

58082 Holzdorf ja 0,43 0,00   824 913,89 844,66 367,72 43,53 162,0 196,60 489.200,00 593,69 113.000,00 137,14 0,00 0,00 0,00 0,00

58084 Hummelfeld ja 0,89 0,00   277 913,89 841,16 347,29 41,29 53,4 192,78 184.500,00 666,06 169.000,00 610,11 0,00 0,00 0,00 0,00

58085 Jahrsdorf ja 0,15 0,00   217 913,89 692,63 354,84 51,23 10,7 49,31 34.393,00 158,49 430.300,00 1.982,95 0,00 0,00 0,00 0,00

58087 Karby ja 0,68 0,00   555 913,89 672,07 365,77 54,42 -9,5 -17,12 105.900,00 190,81 65.000,00 117,12 9.000,00 0,00 0,00 0,00

58090 Kosel ja 0,71 0,00  1 372 965,70 806,85 347,01 43,01 247,0 180,03 1.288.000,00 938,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

58091 Krogaspe ja 0,32 3.000,00   436 913,89 892,20 344,04 38,56 29,0 66,51 331.400,00 760,09 157.200,00 360,55 0,00 0,00 0,00 0,00

58094 Langwedel ja 1,47 605.000,00  1 540 965,70 978,57 356,49 36,43 198,0 128,57 198.000,00 128,57 788.147,00 511,78 0,00 0,00 0,00 0,00

58098 Loop ja 12,52 7.600,00   193 913,89 621,76 352,33 56,67 18,5 95,85 208.928,00 1.082,53 135.000,00 699,48 0,00 0,00 0,00 0,00

58099 Loose ja 0,30 0,00   817 913,89 773,56 343,94 44,46 0,0 0,00 16.700,00 20,44 102.000,00 124,85 3.000,00 0,00 0,00 0,00

58100 Lütjenwestedt ja 1,67 3.000,00   551 913,89 620,51 352,45 56,80 42,4 76,90 232.095,00 421,23 164.710,00 298,93 0,00 0,00 0,00 0,00

58102 Goosefeld ja 0,27 0,00   726 913,89 874,66 347,52 39,73 94,0 129,48 386.500,00 532,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

58103 Meezen ja 0,80 700,00 351 913,89 751,85 341,88 45,47 59,8 170,37 282.697,00 805,40 33.000,00 94,02 0,00 0,00 0,00 0,00

58105 Mielkendorf nein 1,10 87.800,00  1 356 965,70 1.228,47 368,73 30,02 19,5 14,38 3.800,00 2,80 2.063.000,00 1.521,39 0,00 0,00 76.900,00 0,00

58106 Mörel ja 0,44 700,00   233 913,89 543,35 330,47 60,82 1,6 6,87 31.923,00 137,01 346.842,00 1.488,59 0,00 0,00 0,00 0,00

58107 Molfsee ja 2,46 810.000,00  4 978 954,95 1.280,23 350,54 27,38 474,0 95,22 0,00 0,00 2.967.000,00 596,02 0,00 0,00 0,00 0,00

58108 Mühbrook ja 0,88 20.000,00   571 913,89 1.164,62 381,79 32,78 62,0 108,58 630.636,00 1.104,44 302.300,00 529,42 0,00 0,00 0,00 0,00

58109 Negenharrie ja 13,32 10.000,00   355 913,89 1.197,18 411,27 34,35 102,8 289,58 578.056,00 1.628,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

58113 Nienborstel ja 0,47 7.300,00   596 913,89 655,20 343,79 52,47 44,0 73,83 353.975,00 593,92 412.500,00 692,11 0,00 0,00 0,00 0,00

58115 Nindorf ja 0,61 3.000,00   603 913,89 789,72 348,26 44,10 -52,6 -87,23 0,00 0,00 471.402,00 781,76 0,00 0,00 0,00 0,00

58117 Nortorf, Stadt ja 11,77 1.089.000,00  6 816 974,32 1.030,22 358,71 34,82 1.052,0 154,34 0,00 0,00 2.507.000,00 367,81 0,00 0,00 0,00 0,00

58119 Oldenbüttel ja 0,85 1.000,00   249 913,89 805,62 364,26 45,21 42,9 172,29 328.299,00 1.318,47 170.000,00 682,73 0,00 0,00 0,00 0,00

58120 Oldenhütten ja 1,10 3.000,00   155 913,89 1.070,97 361,29 33,73 55,0 354,84 174.500,00 1.125,81 151.942,00 980,27 0,00 0,00 0,00 0,00

58125 Osterstedt ja 1,45 7.000,00   668 913,89 693,26 345,36 49,82 96,5 144,46 700.270,00 1.048,31 596.260,00 892,60 0,00 0,00 0,00 0,00
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Gesamt je EW je EW in 2021 in € in € in 2021 in € in 2021 in €
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58128 Padenstedt ja 0,74 13.000,00  1 706 965,70 850,41 363,66 42,76 36,9 21,63 375.775,00 220,27 823.150,00 482,50 0,00 0,00 0,00 0,00

58131 Rade b. H. ja 0,82 0,00   91 913,89 708,79 318,68 44,96 0,0 0,00 5.217,00 57,33 0,00 0,00 16.700,00 0,00 0,00 16.700,00

58133 Reesdorf ja 15,34 10.000,00   161 913,89 795,03 366,46 46,09 8,4 52,17 44.170,00 274,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

58134 Remmels ja 0,32 0,00   452 913,89 578,32 287,61 49,73 92,9 205,53 567.188,00 1.254,84 959.700,00 2.123,23 0,00 0,00 0,00 0,00

58137 Rieseby ja 0,55 15.000,00  2 692 916,66 669,76 331,13 49,44 397,0 147,47 1.698.200,00 630,83 1.022.000,00 379,64 0,00 0,00 0,00 0,00

58138 Rodenbek ja 2,39 0,00   464 913,89 911,21 342,67 37,61 33,6 72,41 140.900,00 303,66 279.000,00 601,29 0,00 0,00 0,00 0,00

58139 Rumohr ja 1,36 9.000,00   834 913,89 879,02 338,13 38,47 0,0 0,00 41.100,00 49,28 2.135.000,00 2.559,95 28.200,00 0,00 0,00 0,00

58141 Schierensee ja 1,10 1.500,00   359 913,89 1.081,62 378,83 35,02 100,1 278,83 362.000,00 1.008,36 572.000,00 1.593,31 0,00 0,00 0,00 0,00

58143 Schmalstede ja 13,96 14.000,00   286 913,89 849,65 349,65 41,15 28,0 97,90 268.126,00 937,50 22.500,00 78,67 0,00 0,00 0,00 0,00

58144 Schönbek ja 17,53 12.000,00   219 913,89 831,05 360,73 43,41 0,0 0,00 110.309,00 503,69 127.000,00 579,91 9.000,00 0,00 0,00 0,00

58147 Schülp b. Nortorf ja 9,79 5.000,00   771 913,89 876,78 355,38 40,53 136,0 176,39 638.300,00 827,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

58151 Seefeld ja 0,36 3.000,00   347 913,89 558,50 333,72 59,75 98,6 284,15 371.936,00 1.071,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

58153 Sören ja 12,06 9.800,00   189 913,89 883,60 375,66 42,51 7,5 39,68 125.564,00 664,36 143.500,00 759,26 0,00 0,00 0,00 0,00

58156 Steenfeld ja 0,58 600,00   327 913,89 984,40 355,05 36,07 117,6 359,63 643.659,00 1.968,38 112.530,00 344,13 0,00 0,00 0,00 0,00

58158 Tackesdorf ja 0,91 0,00   71 913,89 611,27 356,34 58,30 3,7 52,11 39.301,00 553,54 212.000,00 2.985,92 10.600,00 0,00 0,00 0,00

58159 Tappendorf ja 0,48 2.800,00   332 913,89 660,54 316,27 47,88 6,0 18,07 169.409,00 510,27 474.000,00 1.427,71 0,00 0,00 0,00 0,00

58161 Thaden ja 0,43 4.300,00   240 913,89 937,08 372,50 39,75 77,9 324,58 272.255,00 1.134,40 96.980,00 404,08 0,00 0,00 0,00 0,00

58162 Thumby ja 1,10 0,00   397 913,89 1.047,86 433,25 41,35 65,0 163,73 793.300,00 1.998,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

58163 Timmaspe ja 0,66 6.000,00  1 074 965,70 783,05 339,85 43,40 117,0 108,94 949.900,00 884,45 60.000,00 55,87 0,00 0,00 0,00 0,00

58164 Todenbüttel ja 1,07 7.700,00  1 011 965,70 730,86 355,79 48,68 55,9 55,29 534.105,00 528,29 2.137.460,00 2.114,20 0,00 0,00 0,00 0,00

58166 Waabs ja 1,03 0,00  1 456 965,70 918,96 391,48 42,60 217,0 149,04 1.423.000,00 977,34 531.000,00 364,70 0,00 0,00 0,00 0,00

58167 Wapelfeld ja 0,52 500,00   295 913,89 561,69 325,42 57,94 11,5 38,98 117.432,00 398,07 380.154,00 1.288,66 0,00 0,00 0,00 0,00

58168 Warder ja 1,22 6.000,00   679 913,89 929,31 357,88 38,51 171,0 251,84 853.800,00 1.257,44 130.000,00 191,46 0,00 0,00 0,00 0,00

58169 Wasbek ja 1,38 22.000,00  2 311 916,66 1.090,57 373,52 34,25 263,2 113,89 1.408.304,00 609,39 1.665.400,00 720,64 0,00 0,00 0,00 0,00

58170 Wattenbek ja 2,24 202.000,00  2 922 916,66 996,24 375,43 37,68 193,0 66,05 613.275,00 209,88 1.169.900,00 400,38 0,00 0,00 0,00 0,00

58173 Windeby ja 0,56 0,00  1 006 965,70 856,86 353,86 41,30 234,0 232,60 325.000,00 323,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

58174 Winnemark ja 1,19 5.000,00   517 913,89 715,67 367,50 51,35 4,0 7,74 538.700,00 1.041,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,81 5.292.400,00 86.651 866,23 359,69 41,52 11.432,34 131,94 42.851.559,00 494,53 62.062.363,00 716,23 308.000,00 0,00 76.900,00 29.700,00

                                                                                                                                                                                                                                                               

61,08 Inv./EW 3,55 Zuf./EW

2018

weniger als 1000 913,89

1.000 bis unter 2.000 965,7

2.000 bis unter 3.000 916,66

3.000 bis unter 5.000 954,95

5.000 bis unter 10.000 974,32

10.000 bis unter 20.000 1094,70

20.000 bis unter 100.000 1127,52
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Finanzdaten der Städte und Gemeinden des Kreises Rendsburg-Eckernförde 2022
Ursprungshaushalte

kameral

Gesamt je EW je EW in 2022 in € in € in 2022 in € in 2022 in €

58004 Altenhof ja 0,71 0,00   299 913,89 1.207,36 367,89 30,47 71,0 237,46 707.000,00 2.364,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

58007 Arpsdorf ja 0,53 1.200,00   279 913,89 755,20 359,86 47,65 21,7 77,81 264.429,00 947,77 44.432,00 159,25 0,00 0,00 0,00 0,00

58009 Aukrug ja 1,03 39.500,00  3 842 954,95 867,80 346,17 39,89 460,6 119,88 1.050.851,00 273,52 1.238.010,00 322,23 0,00 0,00 0,00 0,00

58011 Bargstedt ja 0,78 6.000,00   716 913,89 886,87 365,92 41,26 67,0 93,58 577.000,00 805,87 136.000,00 189,94 5.000,00 0,00 0,00 0,00

58012 Barkelsby ja 0,50 0,00  1 523 965,70 828,63 357,85 43,19 412,0 270,52 2.676.000,00 1.757,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

58013 Beldorf ja 0,40 2.900,00   285 913,89 1.472,63 388,77 26,40 94,8 332,63 327.906,00 1.150,55 156.858,00 550,38 0,00 0,00 0,00 0,00

58014 Bendorf ja 0,24 2.000,00   431 913,89 1.238,05 551,74 44,57 153,0 354,99 807.775,00 1.874,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

58015 Beringstedt ja 1,00 6.600,00   734 913,89 664,44 352,59 53,07 43,9 59,81 74.454,00 101,44 30.000,00 40,87 800,00 0,00 0,00 0,00

58016 Bissee ja 11,96 6.000,00   164 913,89 1.042,68 390,24 37,43 16,0 97,56 52.140,00 317,93 122.500,00 746,95 0,00 0,00 0,00 0,00

58018 Blumenthal ja 1,43 3.000,00   689 913,89 914,80 359,94 39,35 43,8 63,57 201.300,00 292,16 1.088.000,00 1.579,10 0,00 0,00 0,00 0,00

58021 Bokel ja 0,80 5.000,00   582 913,89 632,30 386,60 61,14 61,0 104,81 331.000,00 568,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

58022 Bordesholm ja 5,57 543.000,00  7 764 974,32 1.196,29 377,38 31,55 2.066,0 266,10 3.404.947,00 438,56 5.187.665,00 668,17 0,00 0,00 0,00 0,00

58023 Borgdorf-Seedorf ja 8,15 6.000,00   457 913,89 781,18 330,42 42,30 38,0 83,15 214.437,00 469,23 260.935,00 570,97 0,00 0,00 0,00 0,00

58025 Bornholt ja 0,68 1.500,00   171 913,89 737,43 324,56 44,01 70,9 414,62 374.172,00 2.188,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

58027 Brammer ja 1,76 6.000,00   360 913,89 941,67 347,22 36,87 93,0 258,33 663.000,00 1.841,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

58032 Brodersby ja 0,44 0,00   646 913,89 907,12 407,12 44,88 143,0 221,36 928.700,00 1.437,62 649.000,00 1.004,64 0,00 0,00 0,00 0,00

58033 Brügge ja 2,33 35.000,00  1 034 965,70 855,90 361,70 42,26 11,0 10,64 236.514,00 228,74 1.642.200,00 1.588,20 0,00 0,00 0,00 0,00

58038 Dätgen ja 0,35 11.000,00   602 913,89 1.196,01 392,03 32,78 208,0 345,51 1.084.000,00 1.800,66 500.000,00 830,56 0,00 0,00 0,00 0,00

58040 Damp ja 0,69 516.000,00  1 425 965,70 1.498,25 480,70 32,08 609,0 427,37 1.729.200,00 1.213,47 10.754.000,00 7.546,67 0,00 0,00 0,00 0,00

58042 Dörphof ja 0,86 0,00   745 913,89 625,50 347,65 55,58 136,0 182,55 800.100,00 1.073,96 693.000,00 930,20 0,00 0,00 0,00 0,00

58044 Ehndorf ja 0,36 5.500,00   621 913,89 910,79 377,13 41,41 53,9 86,80 489.098,00 787,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

58045 Eisendorf ja 8,85 6.000,00   284 913,89 968,31 352,11 36,36 78,0 274,65 507.000,00 1.785,21 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00

58046 Ellerdorf ja 7,49 5.000,00   484 913,89 842,98 347,11 41,18 157,0 324,38 735.000,00 1.518,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

58049 Emkendorf ja 7,15 15.000,00  1 342 965,70 829,36 341,28 41,15 153,0 114,01 634.000,00 472,43 1.474.305,00 1.098,59 0,00 0,00 0,00 0,00

58052 Fleckeby ja 0,78 0,00  2 159 916,66 921,26 353,17 38,34 257,0 119,04 1.450.200,00 671,70 69.000,00 31,96 14.000,00 0,00 0,00 0,00

58057 Gammelby ja 0,61 0,00   536 913,89 740,67 333,96 45,09 43,0 80,22 156.700,00 292,35 345.000,00 643,66 0,00 0,00 0,00 0,00

58059 Gnutz ja 0,84 10.000,00  1 173 965,70 841,43 347,83 41,34 503,0 428,82 2.052.100,00 1.749,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

58061 Gokels ja 0,46 3.000,00   550 913,89 672,00 335,45 49,92 202,5 368,18 604.618,00 1.099,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

58062 Grauel ja 0,62 3.500,00   269 913,89 718,22 297,40 41,41 0,0 0,00 98,00 0,36 312.774,00 1.162,73 0,00 0,00 0,00 13.000,00

58063 Grevenkrug ja 7,67 3.000,00   203 913,89 1.221,67 423,65 34,68 65,0 320,20 360.647,00 1.776,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

58064 Groß Buchwald ja 12,16 17.000,00   344 913,89 970,93 409,88 42,22 70,4 204,65 486.344,00 1.413,79 88.500,00 257,27 0,00 0,00 0,00 0,00

58065 Groß Vollstedt ja 1,38 1.000,00   993 913,89 817,72 334,34 40,89 277,0 278,95 870.800,00 876,94 25.215,00 25,39 0,00 0,00 0,00 0,00

58067 Güby ja 1,21 0,00   742 913,89 659,03 310,78 47,16 156,0 210,24 578.900,00 780,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

58072 Hanerau-Hadem. ja 0,37 27.500,00  2 939 916,66 749,57 348,96 46,55 199,5 67,89 1.136.132,00 386,57 557.360,00 189,64 0,00 0,00 0,00 0,00

58074 Heinkenborstel ja 0,91 600,00   133 913,89 707,52 353,38 49,95 10,7 80,20 95.816,00 720,42 239.900,00 1.803,76 0,00 0,00 0,00 0,00

58076 Hoffeld ja 5,22 10.800,00   158 913,89 987,34 392,41 39,74 48,0 303,80 224.379,00 1.420,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

58077 Hohenwestedt ja 0,69 64.500,00  5 325 974,32 1.478,10 431,92 29,22 8,5 1,59 1.466.805,00 275,46 8.517.150,00 1.599,46 0,00 0,00 0,00 0,00

58082 Holzdorf ja 0,42 0,00   824 913,89 872,57 379,85 43,53 182,0 220,87 542.200,00 658,01 106.000,00 128,64 0,00 0,00 0,00 0,00

58084 Hummelfeld ja 0,87 0,00   277 913,89 873,65 347,29 39,75 62,4 225,27 246.500,00 889,89 163.000,00 588,45 0,00 0,00 0,00 0,00

58085 Jahrsdorf ja 0,15 0,00   217 913,89 719,82 354,84 49,30 7,8 35,94 42.193,00 194,44 430.300,00 1.982,95 0,00 0,00 0,00 0,00

58087 Karby ja 0,67 0,00   555 913,89 697,30 376,58 54,01 -6,5 -11,71 135.900,00 244,86 56.000,00 100,90 0,00 0,00 0,00 0,00

58090 Kosel ja 0,70 0,00  1 372 965,70 834,55 347,01 41,58 247,0 180,03 1.535.000,00 1.118,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

58091 Krogaspe ja 0,32 3.000,00   436 913,89 919,72 344,04 37,41 45,0 103,21 376.400,00 863,30 144.200,00 330,73 0,00 0,00 0,00 0,00

58094 Langwedel ja 1,43 5.000,00  1 540 965,70 1.013,64 356,49 35,17 129,0 83,77 464.000,00 301,30 727.147,00 472,17 0,00 0,00 0,00 0,00

58098 Loop ja 12,11 7.600,00   193 913,89 642,49 362,69 56,45 22,5 116,58 223.928,00 1.160,25 127.500,00 660,62 0,00 0,00 0,00 0,00

58099 Loose ja 0,29 0,00   817 913,89 800,49 343,94 42,97 0,0 0,00 36.700,00 44,92 102.000,00 124,85 0,00 0,00 0,00 0,00

58100 Lütjenwestedt ja 1,64 3.000,00   551 913,89 638,48 352,45 55,20 63,3 114,89 269.895,00 489,83 140.080,00 254,23 0,00 0,00 0,00 0,00

58102 Goosefeld ja 0,27 0,00   726 913,89 904,96 347,52 38,40 116,0 159,78 502.500,00 692,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

58103 Meezen ja 0,78 700,00 351 913,89 782,05 341,88 43,72 70,4 200,57 352.397,00 1.003,98 30.000,00 85,47 0,00 0,00 0,00 0,00

58105 Mielkendorf nein 1,11 36.500,00  1 356 965,70 1.277,21 373,89 29,27 19,5 14,38 3.800,00 2,80 2.023.000,00 1.491,89 0,00 0,00 34.800,00 0,00

58106 Mörel ja 0,44 700,00   233 913,89 543,35 330,47 60,82 1,6 6,87 33.223,00 142,59 343.842,00 1.475,72 0,00 0,00 0,00 0,00

58107 Molfsee ja 2,42 97.700,00  4 978 954,95 1.327,06 351,55 26,49 700,6 140,74 557.300,00 111,95 2.818.000,00 566,09 0,00 0,00 0,00 0,00

58108 Mühbrook ja 0,87 20.000,00   571 913,89 1.201,40 395,80 32,94 58,0 101,58 680.636,00 1.192,01 122.500,00 214,54 0,00 0,00 0,00 0,00

58109 Negenharrie ja 14,06 10.000,00   355 913,89 1.228,17 422,54 34,40 98,8 278,31 667.056,00 1.879,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

58113 Nienborstel ja 0,46 7.300,00   596 913,89 681,54 350,67 51,45 56,2 94,30 407.875,00 684,35 372.900,00 625,67 0,00 0,00 0,00 0,00

58115 Nindorf ja 0,61 3.000,00   603 913,89 789,72 348,26 44,10 -52,6 -87,23 0,00 0,00 419.902,00 696,35 0,00 0,00 0,00 0,00

58117 Nortorf, Stadt ja 11,96 1.151.000,00  6 816 974,32 1.054,58 358,71 34,01 1.309,0 192,05 179.000,00 26,26 2.322.000,00 340,67 0,00 0,00 0,00 0,00

58119 Oldenbüttel ja 0,83 1.000,00   249 913,89 828,51 364,26 43,97 51,6 207,23 377.899,00 1.517,67 160.000,00 642,57 0,00 0,00 0,00 0,00

58120 Oldenhütten ja 1,10 3.000,00   155 913,89 1.103,23 361,29 32,75 66,0 425,81 240.500,00 1.551,61 148.942,00 960,92 0,00 0,00 0,00 0,00

58125 Osterstedt ja 1,44 7.000,00   668 913,89 720,21 352,25 48,91 109,1 163,32 807.370,00 1.208,64 568.860,00 851,59 0,00 0,00 0,00 0,00
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58128 Padenstedt ja 0,73 13.000,00  1 706 965,70 886,81 370,93 41,83 80,7 47,30 470.675,00 275,89 722.450,00 423,48 0,00 0,00 0,00 0,00

58131 Rade b. H. ja 0,82 0,00   91 913,89 719,78 318,68 44,27 0,0 0,00 5.217,00 57,33 0,00 0,00 15.700,00 0,00 0,00 15.700,00

58133 Reesdorf ja 15,06 10.000,00   161 913,89 813,66 378,88 46,56 11,6 72,05 45.170,00 280,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

58134 Remmels ja 0,31 0,00   452 913,89 598,67 287,61 48,04 102,1 225,88 669.288,00 1.480,73 959.700,00 2.123,23 0,00 0,00 0,00 0,00

58137 Rieseby ja 0,54 15.000,00  2 692 916,66 692,05 331,13 47,85 458,0 170,13 2.140.200,00 795,02 994.000,00 369,24 0,00 0,00 0,00 0,00

58138 Rodenbek ja 2,33 0,00   464 913,89 954,31 342,67 35,91 68,9 148,49 209.800,00 452,16 254.000,00 547,41 0,00 0,00 0,00 0,00

58139 Rumohr ja 1,32 8.000,00   834 913,89 912,35 346,52 37,98 10,0 11,99 30.600,00 36,69 2.105.000,00 2.523,98 0,00 0,00 0,00 0,00

58141 Schierensee ja 1,23 0,00   359 913,89 1.124,51 387,19 34,43 112,3 312,81 473.300,00 1.318,38 572.000,00 1.593,31 0,00 0,00 0,00 0,00

58143 Schmalstede ja 13,76 14.000,00   286 913,89 877,62 360,14 41,04 34,0 118,88 289.126,00 1.010,93 15.000,00 52,45 0,00 0,00 0,00 0,00

58144 Schönbek ja 17,42 12.000,00   219 913,89 858,45 374,43 43,62 0,0 0,00 96.309,00 439,77 116.000,00 529,68 3.000,00 0,00 0,00 0,00

58147 Schülp b. Nortorf ja 9,79 5.000,00   771 913,89 905,32 355,38 39,25 167,0 216,60 804.300,00 1.043,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

58151 Seefeld ja 0,35 3.000,00   347 913,89 576,66 333,72 57,87 112,0 322,77 473.436,00 1.364,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

58153 Sören ja 11,76 9.800,00   189 913,89 915,34 386,24 42,20 11,0 58,20 124.564,00 659,07 135.500,00 716,93 0,00 0,00 0,00 0,00

58156 Steenfeld ja 0,57 600,00   327 913,89 1.008,87 355,05 35,19 130,3 398,47 773.359,00 2.365,01 106.530,00 325,78 0,00 0,00 0,00 0,00

58158 Tackesdorf ja 0,88 0,00   71 913,89 633,80 356,34 56,22 5,9 83,10 32.601,00 459,17 212.000,00 2.985,92 10.600,00 0,00 0,00 0,00

58159 Tappendorf ja 0,48 2.800,00   332 913,89 660,54 316,27 47,88 6,0 18,07 174.609,00 525,93 465.100,00 1.400,90 0,00 0,00 0,00 0,00

58161 Thaden ja 0,43 4.300,00   240 913,89 965,83 372,50 38,57 87,8 365,83 356.755,00 1.486,48 81.380,00 339,08 0,00 0,00 0,00 0,00

58162 Thumby ja 1,08 0,00   397 913,89 1.080,60 433,25 40,09 72,0 181,36 866.300,00 2.182,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

58163 Timmaspe ja 0,65 6.000,00  1 074 965,70 810,99 339,85 41,91 153,0 142,46 1.101.900,00 1.025,98 25.000,00 23,28 0,00 0,00 0,00 0,00

58164 Todenbüttel ja 1,07 7.700,00  1 011 965,70 759,94 362,91 47,76 76,9 76,06 608.305,00 601,69 2.074.370,00 2.051,80 0,00 0,00 0,00 0,00

58166 Waabs ja 1,03 0,00  1 456 965,70 942,31 412,09 43,73 223,0 153,16 1.646.000,00 1.130,49 500.000,00 343,41 0,00 0,00 0,00 0,00

58167 Wapelfeld ja 0,51 500,00   295 913,89 581,69 325,42 55,94 17,4 58,98 134.332,00 455,36 380.154,00 1.288,66 0,00 0,00 0,00 0,00

58168 Warder ja 1,19 6.000,00   679 913,89 964,65 357,88 37,10 201,0 296,02 1.064.800,00 1.568,19 130.000,00 191,46 0,00 0,00 0,00 0,00

58169 Wasbek ja 1,38 22.000,00  2 311 916,66 1.123,15 375,38 33,42 322,4 139,51 1.708.704,00 739,38 1.598.000,00 691,48 0,00 0,00 0,00 0,00

58170 Wattenbek ja 2,21 202.000,00  2 922 916,66 1.030,80 392,54 38,08 239,0 81,79 661.275,00 226,31 1.079.600,00 369,47 0,00 0,00 0,00 0,00

58173 Windeby ja 0,55 0,00  1 006 965,70 888,67 353,88 39,82 259,0 257,46 584.000,00 580,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

58174 Winnemark ja 1,16 0,00   517 913,89 738,88 379,11 51,31 15,0 29,01 553.700,00 1.070,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,76 3.061.300,00 86.651 893,88 363,88 40,71 13.435,15 155,05 53.134.459,00 613,20 57.983.761,00 669,16 53.100,00 0,00 34.800,00 28.700,00

                                                                                                                                                                                                                                                               

35,33 Inv./EW 0,61 Zuf./EW

2018

weniger als 1000 913,89

1.000 bis unter 2.000 965,7

2.000 bis unter 3.000 916,66

3.000 bis unter 5.000 954,95

5.000 bis unter 10.000 974,32

10.000 bis unter 20.000 1094,70

20.000 bis unter 100.000 1127,52
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Kreis Rendsburg-Eckernförde
Der Landrat

Vorlage-Nr:

Datum:

Ansprechpartner/in:

VO/2019/235

25.11.2019

Groeper, Sabine

Beschlussvorlage öffentlich

- öffentlich - 

Stabsstelle Finanzen

Bearbeiter/in: Groeper, Sabine

Haushaltsangelegenheiten;
Beschlussfassung über die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 
2020
vorgesehene Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

05.12.2019 Hauptausschuss Entscheidung
16.12.2019 Kreistag des Kreises Rendsburg-Eckernförde Entscheidung

Beschlussvorschlag: 
Der Hauptausschuss empfiehlt dem Kreistag,

1. die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 in der Fassung der beigefügten 
Veränderungslisten (Stand: 26.11.2019) und den in der Sitzung am 05.12.2019 
gefassten Beschlüssen

2. das Personalbudget 2020 in Höhe 41.490.600 € zuzüglich der Änderungen 
aufgrund der in der Sitzung am 05.12.2019 gefassten Beschlüsse

3. den Stellenplan 2020 einschließlich der Änderungsliste und den in der Sitzung am 
05.12.2019 gefassten Beschlüssen

zu beschließen.

Der Kreistag beschließt auf Empfehlung des Hauptausschusses 

1. die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 in der Fassung der beigefügten 
Veränderungslisten (Stand: 26.11.2019) und den in der Sitzung am 05.12.2019 
gefassten Beschlüssen

2. das Personalbudget 2020 in Höhe von 41.490.600 € zuzüglich der Änderungen 
aufgrund der in der Sitzung am 05.12.2019 gefassten Beschlüsse

3. den Stellenplan 2020 einschließlich der Änderungslisten und den in der Sitzung 
am 05.12.2019 gefassten Beschlüssen. 
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1. Begründung der Nichtöffentlichkeit: entfällt

2. Sachverhalt: 
Der Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2020 ist von den 
Fachausschüssen des Kreistages beraten worden. Die von den Fachausschüssen 
beschlossenen Änderungen des Haushaltsentwurfes sind in den als Anlage 1 
beigefügten Veränderungslisten zusammengefasst (Stand: 26.11.2019).

In der Veränderungsliste für den Ergebnishaushalt sind unter Ziffer 3 und 4 
Haushaltsmittel zur Förderung der Akzeptanz für geschlechtliche Vielfalt sowie die 
Durchführung des Frauenforums enthalten, die aufgrund der Beratung im Sozial- und 
Gesundheitsausschuss am 21.11.2019 aufgenommen wurden. Zuständig für den 
Teilhaushalt 111302 – Gleichstellungsstelle – ist der Hauptausschuss, so dass die 
entsprechenden Anträge mit den Vorlagen VO/2019/236 und 237 diesem zur 
Beratung vorgelegt werden.   

Aus der beigefügten Veränderungsliste zum Haushaltsentwurf 2020 der Verwaltung 
ergeben sich folgende Festsetzungen für die Haushaltssatzung (Anlage 2):

Stand
Verwaltungsentwurf
2020

Stand 
Veränderungsliste
25.11.2019

Im Ergebnisplan
Gesamtbetrag der Erträge 430.839.800 432.660.300
Gesamtbetrag der Aufwendungen 416.079.100 417.744.000
Jahresüberschuss 14.760.700 14.916.300
Im Finanzplan
Gesamtbetrag der Einzahlungen 
aus laufender Verwaltungstätigkeit

415.899.700 416.772.900

Gesamtbetrag der Auszahlungen 
aus laufender Verwaltungstätigkeit

402.312.000 403.896.300

Gesamtbetrag der Einzahlungen 
aus Investitions- und 
Finanzierungstätigkeit

4.243.400 4.243.200

Gesamtbetrag der Auszahlungen 
aus Investitions- und 
Finanzierungstätigkeit

17.889.600 20.056.700

Gesamtbetrag der Kredite für 
Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen

0 0

Gesamtbetrag der 
Verpflichtungsermächtigungen

8.071.600 8.071.600

Höchstbetrag der Kassenkredite 20.000.000 20.000.000
Gesamtzahl der im Stellenplan 
ausgewiesenen Stellen

724,07 724,07

Umlagesatz für die allgemeine 
Kreisumlage

31 v.H. 31 v.H.
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Die Schulden entwickeln sich im Haushaltsjahr 2020 voraussichtlich wie folgt:

Schuldenstand 31.12.2019 966.300
abzüglich ordentliche Tilgung 2020 464.700
Zuzüglich Kreditbedarf 2020 für investive Maßnahmen 0
Zuzüglich Kassenkreditbedarf 0
Schuldenstand 31.12.2020 501.600

Personalbudget 2020

Das Personalbudget 2020 beläuft sich lt. Haushaltsentwurf 2020 (siehe Vorbericht 
Seite 11 ff.) auf 41.571.200 €. Im Zuge der Beratungen in den Fachausschüssen 
haben sich folgende Änderungen zum Personalbudget 2019 (38.343.800 €) ergeben:

Fachbereich Maßnahme Betrag
Umwelt, Kommunal- und 
Ordnungswesen

2 Stellen für das Projekt Hauptamt 
stärkt Ehrenamt  - Hinweis: 
fehlerhafte Veranschlagung. Bei 
der Kreisverwaltung werden keine 
Stellen geschaffen. 

-130.600

Jugend und Familie 0,5 Stelle für kreisweite Bestands-
erhebung der Schulsozialarbeit 
(Jugendhilfeausschuss 
13.11.2019)

30.000

Soziales, Arbeit und 
Gesundheit

Einrichtung einer Pflegekonferenz 
(Sozial- und 
Gesundheitsausschuss 
21.11.2019)

20.000

-80.600

Unter Berücksichtigung der Änderungen ergibt sich für das Personalbudget 2020 ein 
Betrag von 41.490.600 €.

Stellenplan 2020

Nach dem Stellenplanquerschnitt ergibt sich im Verwaltungsentwurf 2020 eine 
Gesamtzahl von 724,07 Stellen. 

Budgets 2019

Die Budgetregelungen wurden in der Sitzung des Kreistages am 14.12.2015 
beschlossen und traten am 01.01.2016 in Kraft. Anlagen zu den Budgetregelungen 
sind die Übersicht über die gebildeten Budgets und die Übersicht über die Konten 
der freiwilligen Leistungen. Die Budgetübersicht wurde für 2020 überarbeitet (Anlage 
3) und dem Stand der Verwaltungsorganisation zum 01.01.2020 angepasst:

Neu eingerichtet wurde das Budget 02102 Datenschutz mit dem Teilhaushalt 111409 
– Datenschutz.

TOP 18.3



                                                           Seite: 4/4

Ebenfalls neu eingerichtet wurden die Budgets 13103 Recht mit dem Teilhaushalt 
111406 – Rechtsamt und 13104 Gremienbetreuung mit den Teilhaushalten 111102 
Fraktionen und 111103 Kreistag/Ausschüsse.

Die Teilhaushalte 111405 IT-Management und 111501 Digitalisierung wurden zum 
Budget 12101 IT-Management zusammengefasst.

Neu eingerichtet wurde außerdem das Budget 50501 Klimaschutz mit den 
Teilhaushalten 511102 – Klimaschutz und 511103 – Klimaschutzagentur.

Relevanz für den Klimaschutz: keine Relevanz

Finanzielle Auswirkungen: 
Siehe Sachverhalt

Anlage/n: 
Veränderungslisten für Ergebnishaushalt und Investitionen
Haushaltssatzung 2020
Budgetübersicht 2020
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Veränderungsliste zum Haushaltsentwurf 2020 (Ergebnis-HH)

Nr. Seite
Teil-

Leistung
Zeile Konto Bezeichnung

Entwurf

Haushalt

2020

neuer

Betrag

2020

Entwurf

Haushalt

2020

neuer

Betrag

2020

Differenz

Erträge

Differenz

Aufwendungen
Folgejahre 2021-2023 Bemerkung

THH XXXXXX - XXXXXX111103 - Kreistag/Ausschüsse

1 42 1111-3-000 16 54292 Aufwand Beiträge              193.200                 251.500   -               58.300    2021-2023 = 251.500 
 Erhöhung des Mitgliedsbeitrages für den Schleswig-

Holsteinischen Landkreistag 

THH XXXXXX - XXXXXX111204 - Beteiligungsverwaltung

2 55 1112-4-000 15 5312 Transferaufwendungen                49.200                   69.200   -               20.000   
 Kostenkalkulation für die Programmierung des 

INTERREG 6a-Programms Deutschland - Dänemark 

THH 111 302 Gleichstellungsstelle

3 61 1113-2-000 15 5318

Haushaltsmittel zur 

Förderung des

"Bündnisses Akzeptanz und 

Respekt"

                       -                     10.000   -               10.000    Beschluss SOGA 21.11.2019 Erhöhung Haushaltsmittel 

4 61 1113-2-000 15 5318
Haushaltsmittel Frauen-

forum
                       -                     10.000   -               10.000    Beschluss SOGA 21.11.2019 Erhöhung Haushaltsmittel 

THH XXXXXX - XXXXXX122102 - Veterinäraufsicht

5 108 1221-2-010 15 5318 Transferaufwendungen                60.000                 110.000   -               50.000    Förderrichtlinie Haustierhaltung 

6 125 1261-1-040 6 44860 Erstattungen SO.SR           130.900             111.400   -       19.500   

 2021= 127.100, 

2022=129.100, 

2023=130.100 

7 125 1261-1-040 16 54519
Erstattung An Land 

Sonstige
             187.000                 159.200                    27.800   

 2021=181.700, 

2022=184.700, 

2023=185.900 

THH 243101 - Sonstige schulische Aufgaben

8 189 2431-4-000 15 531200 Transferaufwendungen                        -                     10.000   -               10.000    einmalig 

Zuschuss zur Förderung kultureller Projekte an 

Schulen in Zusammenarbeit mit dem landesweiten 

Netzwerk "Schule trifft Kultur - Kultur trifft Schule" gem. 

SSKB Beschluss vom 18.11.2019

THH 271101 - Volkshochschulen

9 208 2711-1-010 15 53180 Transferaufwendungen                85.000                 185.000   -             100.000    jeweils 185.000 

Zuschuss für die Einrichtung eines kreisweiten 

Grundbildungszentrums mit der Maßgabe, dass durch 

die VHS ein Konzept zu erstellen sowie im dritten 

Kalenderjahr eine Evaluation durchzuführen ist gem. 

SSKB Beschluss vom 18.11.2019

 Veränderung des Verteilungsschlüssels für die 

Betriebskosten des Digitalfunks durch den SHLKT 

Differenzen

THH 126101 - Brandschutz

Erträge Aufwendungen
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Nr. Seite
Teil-

Leistung
Zeile Konto Bezeichnung

Entwurf

Haushalt

2020

neuer

Betrag

2020

Entwurf

Haushalt

2020

neuer

Betrag

2020

Differenz

Erträge

Differenz

Aufwendungen
Folgejahre 2021-2023 Bemerkung

DifferenzenErträge Aufwendungen

THH 281101 - Heimat- und Kulturpflege

10 219 2811-1-000 15 5318 Transferaufwendungen                72.200                   82.200   -               10.000    einmalig 
Beschluss REA 20.11.2019: Modellvorhaben Bauen, 

Wohnen und Arbeiten mit Bezug zur Region

THH XXX- XXX311 201 Hilfe zur Pflege

11 228 3112-1-010 11 5012

Einrichtung einer Pflege

konferenz

(Dienstbezüge Beschäftigte)

                       -                     20.000   -               20.000   

Beschluss SOGA 21.11.2019

12 228 3112-1-010 13 52915
Einrichtung einer Pflege

konferenz (Sachkosten)
                       -                     10.000   -               10.000   Beschluss SOGA 21.11.2019

THH 313901 - Koordination Integration u. Teilhabe

13 279 3139-1-010 15 5318 Integrationsleistungen 70.500 200.000 -129.500 
Beschluss SoGA 21.11.2019: Erhöhung des 

Haushaltsansatzes

14 279 3139-1-040 6 4480 Erstattungen Bund 140.600 141.300 700
2021-20200 =+700 , 

2023=0

15 279 3139-1-040 11 5012 Dienstbezüge Beschäftigte              130.600                           -     130.600  2021-2023=0 

16 279 3139-1-040 13 52311
Mieten Gebäude und 

Grundstücke
                 8.300                           -     8.300  2021-2023=0 

17 279 3139-1-040 15 5318 Transferaufwendungen                        -     157.100 -157.100  2021-2022 

18 279 3139-1-040 16 54299 Sonaufwand Sonstiges 10.000                         -     10.000  2021-2022=0 

19 279 3139-1-040 16 54311
Geschäftsaufwand 

Reisekosten
4.000                         -     4.000  2021-2022=0 

20 279 3139-1-040 16 543129
Geschäftsaufwand 

Bürobedarf
3.400                         -     3.400  2021-2022=0 

THH 315201 - Pflegestützpunkt

21 291 3152-1-000 13 52622
Aufwendungen für Sach-

und Dienstleistungen
16.300 21.300 -5.000 

Beschluss SoGA 21.11.2019; Mittel für Aus- und 

Fortbildung der Berater und Beraterinnen

22 291 3152-1-000 15 5318
Zuschüsse an Neben-

stellen
83.300 105.800 -22.500 

Beschluss SoGA 21.11.2019;Erhöhung zur Stärkung 

der Beraterkapazität

THH 331 101 Förderung der Wohlfahrtspflege

23 301 3311-3-000 15 5318
Zuschuss !Via 

Frauenberatungsstellen
25.000 50.000 -25.000 50.000

Beschluss SOGA 21.11.2019; ab 2020 im zweijährigen 

Rhythmus Erhöhung um Arbeitskostenindex

24 301 3311-3-00 15 5318
Zuschuss Praxis ohne 

Grenzen
18.000 20.000 -2.000    Beschluss SOGA 21.11.2019 

Veranschlagung Projekt "Hauptamt stärkt Ehrenamt" 

war fehlerhaft
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Nr. Seite
Teil-

Leistung
Zeile Konto Bezeichnung

Entwurf

Haushalt

2020

neuer

Betrag

2020

Entwurf

Haushalt

2020

neuer

Betrag

2020

Differenz

Erträge

Differenz

Aufwendungen
Folgejahre 2021-2023 Bemerkung

DifferenzenErträge Aufwendungen

THH 331102 - Suchtberatung

25 303 3311-2-000 15 5318 Zuschuss Guttempler 4.300 3.500 800 
Beschluss SOGA 21.11.2019

26 303 3311-2-000 15 5318 Zuschuss Blau-Kreuz 6.500 6.800 -300 Beschluss SOGA 21.11.2019

27 303 3311-2-000 15 5318 Zuschuss Freundeskreis 2.500 2.800 -300 Beschluss SOGA 21.11.2019

28 303 3311-2-000 15 5318
Zuschuss Brücke Ambulante 

Suchtberatung
35.700 41.900 -6.200 Beschluss SOGA 21.11.2019

THH 361201- Tagespflege

29 327 3612-1-010 15 53180 Transferaufwendungen 10.000 30.000 -20.000 10.000
Beschluss JHA 13.11.19, weitere 20.000.-€ einmalig in 

2020 für Erstausstattung

THH 362101 Jugendarbeit

30 333 3621-1-030 13 5219 Veranstaltungen 5.000 7.000 -2.000 
Beschluss JHA 13.11.19, zusätzliche Mittel für 

Beteiligung von Kindern/jg.Menschen

31 333 3621-1-010 15 53180 Transferaufwendungen 335.100 352.600 -17.500 352.600

Beschluss JHA 13.11.19,Verlängerung 

Streetworkprojekt Rendsburg um 3 Jahre und 

zusätzliche Mittel in Höhe von 17.500.-€

32 333 3621-1-020 15 53180 Transferaufwendungen                        -     50.000 -50.000 
Beschluss JHA 13.11.19, Bezuschussung von 

Jugendpflegefahrten für 2020

THH 363602 -Prävention und Projekte

33 373 3636-2-050 11 5012 Dienstbezüge Beschäftigte                61.400                   91.400   -               30.000    91.400/61.400/61.400 
Beschluss JHA 13.11.19,eine halbe Stelle für 2020 und 

2021

THH 367202- Familienzentren

34 385 3672-2-000 15 53180 Transferaufwendungen              412.000                 442.000   -               30.000    412.000/367.000/337.000 

Beschluss JHA 13.11.19,Bezuschussung von 2 

weiteren neuen Familienzentren mit jeweils 15.000.-€ 

jährlich auf 3 Jahre

THH 412 101 Sozialpsychiatrischer Dienst

35 406 4121-1-020 15 5318
Zuschuss Brücke  

"Dezentrale Psychiatrie"
               97.700                   99.500   -                  1.800   Beschluss SOGA 21.11.2019

THH 511101 - Planung

36 436 5111-1-000 16 543181
sonstige ordentliche 

Aufwendungen
               53.100                   53.100                            -     

Beschluss REA 20.11.2019: Umwidmung der 

eingestellten Mittel i.H.v. 50.000 € in: Fertigstellung und 

erste Umsetzungsmaßnahmen des kreisweiten 

Konzepts zur Wohnraumentwicklung
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Nr. Seite
Teil-

Leistung
Zeile Konto Bezeichnung

Entwurf

Haushalt

2020

neuer

Betrag

2020

Entwurf

Haushalt

2020

neuer

Betrag

2020

Differenz

Erträge

Differenz

Aufwendungen
Folgejahre 2021-2023 Bemerkung

DifferenzenErträge Aufwendungen

THH 537101- Abfallwirtschaft

37 466 5371-1-000 4 4381
Auflösung Gebühren-

ausgleichsrücklage
       1.890.800          2.685.000          794.200   

 2021=0; 2022= 0; 2023= 

597.800 

 Beschluss UBA 20.11.2019: Folge aus Beschluss zum 

Festpreis UBA 30.10.2019 

38 466 5371-1-000 5 44622 Abfallentgelte neu      17.623.500        17.623.500                    -     
 2021-2023=

22.607.200 
 neue Prognose zur bisherigen Planung 

39 466 5371-1-000 7 45823
Auflösung spätere Rück-

stellungen
       4.640.300          4.793.400          153.100   

 2021=367.600; 2022= 

361.100; 2023=374.200 
 neue Prognose zur bisherigen Planung 

40 466 5371-1-000 16 5455
Erstattung an verbundene 

Unternehmen
        24.357.700            25.151.900   -             794.200   

 Beschluss UBA 20.11.2019: Folge aus Beschluss zum 

Festpreis UBA 30.10.2019 

41 466 5371-1-000 16 54551
Erstattung an AWR 

Nachsorge
          4.640.300              4.793.400   -             153.100   

 2021=367.600; 2022= 

361.100; 2023= 374.200 
 neue Prognose zur bisherigen Planung 

42 466 5371-1-000 16 5498 Zuführung Sonderposten                        -                             -                              -     
 2021= 729.500; 

2022=183.400; 2023= 0 
 neue Prognose zur bisherigen Planung 

THH 547101- ÖPNV

43 470 5471-1-000 16 543181
sonstige ordentliche 

Aufwendungen
             522.000                 597.000   -               75.000    einmalig Beschluss REA 20.11.2019: Informationskampagne zum 

Start des neuen Taktfahrplans im Regionalverkehr

THH 561101-Umweltschutzmaßnahmen

44 491 5611-1-032 16 5458
sonstige ordentliche 

Aufwendungen
                       -                     30.000   -               30.000    einmalig 

Beschluss UBA 20.11.2019: Projekt "Modellregion 

Schlei"

THH 611101 - Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

45 504 6111-1-000 2 4111 Kreisschlüsselzuweisung      71.860.000        72.832.000          972.000    gleichbleibend 
 Neubrechnung der Veranschlagung auf Basis 

geprüfter Steuerzahlen  

46 504 6111-1-000 2 41821 Kreisumlage    103.380.500      103.329.000   -       51.500    gleichbleibend 
 Neubrechnung der Veranschlagung auf Basis 

geprüfter Steuerzahlen  

47 504 6111-1-000 2 41823 Finanzausgleichsumlage        1.562.300          1.533.800   -       28.500    gleichbleibend 
 Neubrechnung der Veranschlagung auf Basis 

geprüfter Steuerzahlen  

nachrichtlich: Veränderungen Personalbudget

THH XXX- XXX311 201 Hilfe zur Pflege

11 228 3112-1-010 11 5012

Einrichtung einer Pflege

konferenz

(Dienstbezüge Beschäftigte)

                       -                     20.000   -               20.000   

Beschluss SOGA 21.11.2019

THH 313901 - Koordination Integration u. Teilhabe

15 279 3139-1-040 11 5012 Dienstbezüge Beschäftigte              130.600                           -     130.600  2021-2023=0 
Veranschlagung Projekt "Hauptamt stärkt Ehrenamt" 

war fehlerhaft
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Nr. Seite
Teil-

Leistung
Zeile Konto Bezeichnung

Entwurf

Haushalt

2020

neuer

Betrag

2020

Entwurf

Haushalt

2020

neuer

Betrag

2020

Differenz

Erträge

Differenz

Aufwendungen
Folgejahre 2021-2023 Bemerkung

DifferenzenErträge Aufwendungen

THH 363-602 -Prävention und Projekte

33 373 3636-2-050 11 5012 Dienstbezüge Beschäftigte                61.400                   91.400   -               30.000    91.400/61.400/61.400 
Beschluss JHA 13.11.19,eine halbe Stelle für 2020 und 

2021

 Differenz Erträge insgesamt   1.820.500  

abzüglich Differenz Aufwand -1.664.900  

ergibt Haushaltsveränderung 155.600  

Haushaltssatzung - Entwurf Haushaltssatzung - Endültiger Haushalt

Erträge 430.839.800  Erträge 432.660.300  

Aufwand 416.079.100  Aufwand 417.744.000  

Jahresüberschuss 14.760.700  Jahresüberschuss 14.916.300  
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Anlage 1

Seite1

Veränderungsliste zum Haushaltsentwurf 2020 (Finanz-HH investiv)

Einzahlung Auszahlung

Nr. Seite
Teil-

Leistung
Zeile Konto Bezeichnung Haushalt

2020

neuer

Betrag

2020

Haushalt

2020

neuer

Betrag

2020

Differenz

Einzahlung

Differenz

Auszahlung

Folgejahre 

2021-2023
Bemerkung

THH 11403 - Liegenschaftsmanagement

1 72 1114-3-048 28 7821
Auszahlung für den Erwerb von 

Grundstücken und Gebäuden
117.900  210.000  -92.100  einmalig

Beschluss UBA 20.11.2019

Ankauf eines Grundstücks für die Errichtung 

eines Wertstoffhofes in Nortorf

THH 263101 - Musikschulen

2 205 2631-1-000 29 7831
Auszahlung für den Erwerb von 

beweglichem Anlagevermögen
0  50.000  -50.000  einmalig

Beschaffung eines Konzertflügels durch die 

Musikschule Rendsburg gem. SSKB Beschluss v. 

18.11.2019

THH 511102 - Klimaschutz

3 441 5111-1-020 27 7818
Zuweisungen für Investitionen 

Klimaschutz
0  2.000.000  -2.000.000  einmalig

Beschluss UBA 20.11.2019 

Klimaschutzfonds zur Gewährung von 

Zuwendungen zur Förderung von investiven 

Maßnahmen zum Klimaschutz

THH 511103 - Klimaschutzagentur

4 444 5111-3-000 30 7844 Erwerb Anteilsrechte 0  25.000  -25.000  einmalig Beteiligung an der Klimaschutzagentur

Zwischensumme   0  -2.167.100  

 Differenz Einzahlungen insgesamt   0  

abzüglich Differenz Auszahlungen -2.167.100  

ergibt Haushaltsveränderung -2.167.100  
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  Anlage 2 

             
            

HAUSHALTSSATZUNG 
 

DES KREISES RENDSBURG-ECKERNFÖRDE 
 

FÜR  DAS  HAUSHALTSJAHR   2020 
 
 
Aufgrund des § 57 der Kreisordnung in Verbindung mit den §§ 95 ff. der Gemeindeord-
nung wird nach Beschluss des Kreistages vom 16.12.2019 folgende Haushaltssatzung 
erlassen: 
 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird 
 
1. im Ergebnisplan mit 
    einem Gesamtbetrag der Erträge auf     432.660.300 EUR 
    einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf   417.744.000 EUR 
    einem Jahresüberschuss        14.916.300 EUR 
 
und 
 
2. im Finanzplan mit 
    einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender    416.772.900 EUR 
    Verwaltungstätigkeit auf                                     
    einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender    403.896.300 EUR 
    Verwaltungstätigkeit                                     
 
    einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions-          4.243.200 EUR 
    tätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf                             
    einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions-        20.056.700 EUR 
    tätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf                             
 
festgesetzt. 
 

§ 2 
 
Es werden festgesetzt:  
1. der Gesamtbetrag der Kredite für 
    Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf                           0 EUR 
     
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf         8.071.600 EUR 
 
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf                               20.000.000 EUR 
 
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf   724,07 Stellen 
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§ 3 
 
Der Umlagesatz für die allgemeine Kreisumlage wird einheitlich auf 31  v. H.  
festgesetzt. 
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und 
Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung 
der Landrat seine Zustimmung nach § 95 d und § 95 f Gemeindeordnung erteilen kann, 
beträgt 50.000 EUR. Die Genehmigung des Kreistages gilt in diesen Fällen als erteilt.  
 
 
 
 
Rendsburg  

 
 
Dr. Rolf-Oliver Schwemer                                                                                              

L a n d r a t 
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Anlage 3    

HH-Jahr

2020
Bezeichnung des Budgets Bezeichnung des Teilplanes

Aus-

schuss
FD / FB

01101 Kreisorgane 111101 Landrat HA Büro d. Landrats

111408 Controlling HA Büro d. Landrats

01102 Personalrat 111301 Personalrat HA Personalrat

01103
Gleichstellungsstelle 111302 Gleichstellungsstelle HA Gleichstellungsstelle

02101 Rechnungs- und Gemeindeprüfung 111202 Rechnungs- und Gemeindeprüfung HA Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt

02102 Datenschutz 111409 Datenschutz HA Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt

05101 Finanzwesen 111407 Finanzbuchhaltung HA Finanzen

311901 Koordinierungsstelle soziale Hilfen HA Finanzen

411102 imland GmbH HA Finanzen

573201 Zweckverband Sparkasse RD-Eck HA Finanzen

05102 Allgemeine Finanzwirtschaft
611101 Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen HA Finanzen

612101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft HA Finanzen

05701 Wohnungsbauförderung 522101 Wohnungsbauförderung REA Finanzen

13103 Recht 111406 Rechtsamt HA Gremien und Recht

13104 Gremienbetreuung
111102 Fraktionen HA Gremien und Recht

111103 Kreistag/Ausschüsse HA Gremien und Recht

11101 Personal
111401 Innere Dienstleistungen HA

Personal, Organisation und allgemeine 

Dienste

111402 Personal, Besoldung HA
Personal, Organisation und allgemeine 

Dienste

573101 Fuhrpark HA
Personal, Organisation und allgemeine 

Dienste

12101  IT-Management 111405 IT-Management HA IT-Management und Digitalisierung

111501 Digitalisierung HA IT-Management und Digitalisierung

20701 Mobilität 547101 Förderung des ÖPNV REA
Umwelt, Kommunal- und 

Ordnungswesen - Mobilität

241101 Schülerbeförderung REA
Umwelt, Kommunal- und 

Ordnungswesen - Mobilität

21101 Ordnungswesen und Verkehr 122101 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten HA
Allgemeine Ordnungsverwaltung und 

Verkehr

122201 Verkehrsangelegenheiten HA
Allgemeine Ordnungsverwaltung und 

Verkehr

22501 Umweltschutzmaßnahmen 561101 Umweltschutzmaßnahmen UBA Umwelt

554101
Ordnungsaufgaben der unteren 

Naturschutzbehörde
UBA Umwelt

22502 Abfallwirtschaft 537101 Abfallwirtschaft UBA Umwelt

23101 Zuwanderung 122103 Zuwanderung HA Zuwanderung

23301 Dezentrale Betreuung Asylbewerber 313901 Dezentrale Betreuung Asylbewerber SoGA Zuwanderung

24101 Veterinäraufsicht und Fleischhygiene 122102 Veterinäraufsicht HA Veterinär- und Lebensmittelaufsicht

122301 Verbraucherschutz HA Veterinär- und Lebensmittelaufsicht

414201 Fleischhygiene HA Veterinär- und Lebensmittelaufsicht

25101 Kommunalaufsicht
111201 Aufsicht/Prüfung Kommunen, Standesämter HA Kommunalaufsicht und Feuerwehrwesen

121101 Statistik und Wahlen HA Kommunalaufsicht und Feuerwehrwesen

121102 Erhebungsstelle Zensus HA Kommunalaufsicht und Feuerwehrwesen

25102 Beteiligungsverwaltung, EU
111204 Beteiligungsverwaltung, EU HA Kommunalaufsicht und Feuerwehrwesen

261101 Theater HA Kommunalaufsicht und Feuerwehrwesen

273101 Nordkolleg HA Kommunalaufsicht und Feuerwehrwesen

531101 Elektrizitätsversorgung HA Kommunalaufsicht und Feuerwehrwesen

25701 Wirtschaftsförderung 571101
Wirtschaftsförderung/Wirtschaftsförderungs-

gesellschaft (WFG)
REA Kommunalaufsicht und Feuerwehrwesen

26101 Brand- und Katastrophenschutz
126101 Brandschutz HA Kommunalaufsicht und Feuerwehrwesen
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Budgetübersicht 2020

Stand: 26.11.2019

Anlage 3    

HH-Jahr

2020
Bezeichnung des Budgets Bezeichnung des Teilplanes

Aus-

schuss
FD / FB

128101 Katastrophenschutz HA Kommunalaufsicht und Feuerwehrwesen

26301 Rettungsdienst 127101 Rettungsdienstangelegenheiten SoGA Kommunalaufsicht und Feuerwehrwesen

31201 Förderung des Sportes 421101 Förderung des Sports SSKB Kinder, Jugend, Sport

31603 Jugendarbeit und Kindertagesstätten 361101
Förderung von Kindern 

in Tageseinrichtungen
JHA Kinder, Jugend, Sport

361201 Tagespflege JHA Kinder, Jugend, Sport

362101 Jugendarbeit JHA Kinder, Jugend, Sport

363602 Prävention und Projekte JHA Kinder, Jugend, Sport

363101 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz JHA Kinder, Jugend, Sport

363901 Verwaltung der Jugendhilfe JHA Kinder, Jugend, Sport

365101 Kinder in Kindertageseinrichtungen JHA Kinder, Jugend, Sport

367202 Familienzentren JHA Kinder, Jugend, Sport

31604 Unterhalt, Amtsvormundschaften 341101 Unterhaltsvorschussleistungen JHA Unterhalt, Amtsvormundschaften

363501 Beistandschaften JHA Unterhalt, Amtsvormundschaften

32602 Teilhabe junger Menschen, 

Vollzeitpflege, Tagesgruppen
363403 Eingliederungshilfen nach § 35a SGB VIII JHA

Teilhabe junger Menschen, 

Vollzeitpflege, Tagesgruppen

363404
Eingliederungshilfen f. junge Volljährige n. §§ 

41/35a SGB VIII
JHA

Teilhabe junger Menschen, 

Vollzeitpflege, Tagesgruppen

363503 Adoptionsvermittlung JHA
Teilhabe junger Menschen, 

Vollzeitpflege, Tagesgruppen

367601 Tagesgruppen des Kreises JHA
Teilhabe junger Menschen, 

Vollzeitpflege, Tagesgruppen

33601 Jugendhilfe 363201 Förderung der Erziehung in der Familie JHA Jugend- und Sozialdienst

363301 Hilfen zur Erziehung JHA Jugend- und Sozialdienst

363401 Hilfen für junge Volljährige JHA Jugend- und Sozialdienst

363402 Inobhutnahmen JHA Jugend- und Sozialdienst

363502 Mitwirkung vor Gericht JHA Jugend- und Sozialdienst

367501 Erziehungsberatungsstellen JHA Jugend- und Sozialdienst

414102 Schwangerenberatung JHA Jugend- und Sozialdienst

40303 Jobcenter SGB II 312104 Jobcenter SGB II SoGA Soziales, Arbeit und Gesundheit

41301
Eingliederungshilfen nach SGB XII und 

Suchtberatung 
311301 Eingliederungshilfe SoGA Eingliederungshilfen

311501 Hilfe bei besonderen sozialen Schwierigkeiten SoGA Eingliederungshilfen

311903
Verwaltung der Eingliederungshilfe nach SGB 

XII
SoGA Eingliederungshilfen

331102 Suchtberatung SoGA Eingliederungshilfen

42301 Soziale Sicherung 242101 Ausbildungsförderung SoGA Soziale Sicherung

311101 Hilfe zum Lebensunterhalt (HzL) SoGA Soziale Sicherung

311201 Hilfe zur Pflege SoGA Soziale Sicherung

311401 Hilfe zur Gesundheit SoGA Soziale Sicherung

311502 Hilfe in anderen Lebenslagen SoGA Soziale Sicherung

311601 Grundsicherung im Alter SoGA Soziale Sicherung

311902 Verwaltung der Sozialhilfe SoGA Soziale Sicherung

312101 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) SoGA Soziale Sicherung

313101 Hilfen für Asylbewerber SoGA Soziale Sicherung

315101 Soziale Einrichtungen SoGA Soziale Sicherung

315102
Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige 

Menschen
SoGA Soziale Sicherung

315201 Pflegestützpunkte SoGA Soziale Sicherung

321101 Kriegsopferfürsorge (KOF) SoGA Soziale Sicherung

331101 Förderung der Wohlfahrtspflege SoGA Soziale Sicherung

345101
Leistungen nach § 6b 

Bundeskindergeldgesetz
SoGA Soziale Sicherung

351101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen SoGA Soziale Sicherung

43301 Gesundheitsdienste 414101 Gesundheitspflege SoGA Gesundheitsdienste

43302 Krankenhausfinanzierung 411101 Krankenhausfinanzierung SoGA Gesundheitsdienste

44301
Sozialpsychiatrischer Dienst und 

Betreuungsbehörde
343101 Betreuungsbehörde SoGA

Sozialpsychiatrischer Dienst und 

Betreuungsbehörde

412101 Sozialpsychiatrischer Dienst SoGA
Sozialpsychiatrischer Dienst und 

Betreuungsbehörde

414107 Heimaufsicht SoGA
Sozialpsychiatrischer Dienst und 

Betreuungsbehörde

50501 Klimaschutz 511102 Klimaschutz UBA Regionalentwicklung, Bauen und Schule

511103 Klimaschutzagentur UBA Kommunalaufsicht und Feuerwehrwesen

50701 Naturparke 551101 Naturparke REA Regionalentwicklung, Bauen und Schule

51502 Liegenschaften, Straßenbau 111403 Liegenschaftsmanagement UBA Gebäudemanagement

521103 Gutachterausschuss UBA Gebäudemanagement
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Stand: 26.11.2019

Anlage 3    

HH-Jahr

2020
Bezeichnung des Budgets Bezeichnung des Teilplanes

Aus-

schuss
FD / FB

541101 Wirtschaftswegebau UBA Gebäudemanagement

542101 Kreisstraßen UBA Gebäudemanagement

52501 Bauaufsicht 521102 Bauaufsicht UBA Bauaufsicht und Denkmalschutz

52701 Denkmalschutz 523101 Denkmalschutz und -pflege REA Bauaufsicht und Denkmalschutz

53702 Bauplanung 511101 Regionale und überregionale Planung REA Regionalentwicklung

54201 Regionales Berufsbildungszentrum I 233201
Regionales Berufsbildungszentrum I (Eck. 

und RD - WSW)
SSKB  Schul- und Kulturwesen

54202 Regionales Berufsbildungszentrum II 233202
Regionales Berufsbildungszentrum am NOK 

(II)
SSKB  Schul- und Kulturwesen

54204 Sternschule 221101 Sternschule - Förderzentrum S SSKB  Schul- und Kulturwesen

54205 Schule am Noor 221102 Schule am Noor - Förderzentrum G SSKB  Schul- und Kulturwesen

54206 Schule Hochfeld 221103 Schule Hochfeld - Förderzentrum G SSKB  Schul- und Kulturwesen

54207 Schule An den Eichen 221104 Schule an den Eichen - Förderzentrum G SSKB Schul- und Kulturwesen

54208 Allgemeine Schulangelegenheiten 111203 Schulaufsicht SSKB  Schul- und Kulturwesen

217101 Gymnasien SSKB  Schul- und Kulturwesen

221105 Förderzentrenangelegenheiten SSKB Schul- und Kulturwesen

231105 FS ländliche Haushaltswirtschaft SSKB  Schul- und Kulturwesen

233108 Berufsschulangelegenheiten SSKB  Schul- und Kulturwesen

243101 Sonstige schulische Aufgaben SSKB  Schul- und Kulturwesen

54209 Kulturwesen 252101 Nichtwissenschaftliche Museen SSKB  Schul- und Kulturwesen

263101 Musikschulen SSKB  Schul- und Kulturwesen

271101 Volkshochschulen SSKB  Schul- und Kulturwesen

272101 Büchereien SSKB  Schul- und Kulturwesen

281101 Heimat- und sonstige Kulturpflege SSKB Schul- und Kulturwesen

54211 Kreisarchiv 252102 Kreisarchiv SSKB  Schul- und Kulturwesen
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Kreis Rendsburg-Eckernförde
Der Landrat

Vorlage-Nr:

Datum:

Ansprechpartner/in:

VO/2019/235-002

06.12.2019

Groeper, Sabine

Beschlussvorlage öffentlich

- öffentlich - 

Stabsstelle Finanzen

Bearbeiter/in: Groeper, Sabine

Haushaltsangelegenheiten;

Beschlussfassung über die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 
2020
vorgesehene Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

16.12.2019 Kreistag des Kreises Rendsburg-Eckernförde Entscheidung

Beschlussvorschlag: 
Der Kreistag beschließt auf Empfehlung des Hauptausschusses

1. die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 in der Fassung der beigefügten 
Veränderungsliste (Stand: 09.12.2019) und der in der Kreistagssitzung gefassten 
Beschlüsse

2. das Personalbudget 2019 in Höhe von 41.700.500 €

3. den Stellenplan einschließlich der Änderungsliste

4. die Budgetübersichten für das Haushaltsjahr 2020 (Stand: 26.11.2019)

1. Begründung der Nichtöffentlichkeit: 
entfällt

2. Sachverhalt: 
Der Verwaltungsentwurf der Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan für das 
Haushaltsjahr 2020 ist von den Fachausschüssen des Kreistages und vom 
Hauptausschuss in seiner Sitzung am 05.12.2019 beraten worden. Die 
beschlossenen Änderungen des Haushaltsentwurfes sind in der als Anlage 1 
beigefügten Veränderungslisten zusammengefasst (Stand: 09.12.2019).

Aus der beigefügten Veränderungsliste der Verwaltung ergeben sich folgende 
Festsetzungen für die Haushaltssatzung (Anlage 2):
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Stand 
Verwaltungsentwurf 
2020

Stand 
Veränderungslisten 
09.12.2019

Im Ergebnisplan
Gesamtbetrag der Erträge 430.839.800 434.824.900
Gesamtbetrag der Aufwendungen 416.079.100 418.337.100
Jahresüberschuss 14.760.700 16.487.800
Im Finanzplan
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 
laufender Verwaltungstätigkeit

415.899.700 418.667.500

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 
laufender Verwaltungstätigkeit

402.312.000 404.294.200

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 
Investitions- und Finanzierungstätigkeit

4.243.200 4.243.200

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 
Investitions- und Finanzierungstätigkeit

17.889.600 20.106.700

Gesamtbetrag der Kredite für 
Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen

0 0

Gesamtbetrag der 
Verpflichtungsermächtigungen

8.071.600 8.071.600

Höchstbetrag der Kassenkredite 20.000.000 20.000.000
Gesamtzahl der im Stellenplan 
ausgewiesenen Stellen

724,07 727,07

Umlagesatz für die allgemeine 
Kreisumlage

31 v.H. 31 v.H.

Personalbudget und Stellenplan 2020

Zum Personalbudget hat der Hauptausschuss dem Kreistag empfohlen, das 
Personalbudget mit einer Steigerung um 210.000 € gegenüber dem Stand in der 
Vorlage VO/2019/235 zu beschließen. Das Personalbudget 2020 beläuft sich auf 
insgesamt 41.700.500 €.

Die Gesamtzahl der Stellen für 2020 beträgt 727,07 Stellen. Die Veränderungsliste 
zum Stellenplan ist als Anlage 3 beigefügt.

Budgets 2020

Die Veränderungen zu den Budgetregelungen wurden durch die Verwaltung im 
Rahmen der Vorlage zum Haushalt 2020 (VO/2019/235) näher ausgeführt. Die 
Veränderungen wurden aufgrund von organisatorischen Änderungen erforderlich.

Relevanz für den Klimaschutz:
Keine Relevanz

Finanzielle Auswirkungen: 
Siehe Sachverhalt
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Anlage/n: 
Veränderungslisten (Stand 06.12.2019)
Haushaltssatzung.
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Anlage 1

Seite 1

Veränderungsliste zum Haushaltsentwurf 2020 (Ergebnis-HH)

Nr. Seite
Teil-

Leistung
Zeile Konto Bezeichnung

Entwurf

Haushalt

2020

neuer

Betrag

2020

Entwurf

Haushalt

2020

neuer

Betrag

2020

Differenz

Erträge

Differenz

Aufwendungen
Folgejahre 2021-2023 Bemerkung

Personalbudget

1 11a 50.. Personalaufwendungen -             210.000    auch in 2021-2023 
 Beschluss HA 05.12.19, Erhöhung Personalbudget um 2 

Stellen 

2 373 3636-2-050 11 5012 Dienstbezüge Beschäftigte -               30.000    91.400/61.400/61.400 
Beschluss JHA 13.11.19,eine halbe Stelle für 2020 und 

2021 im Teilhaushalt 363602 Prävention und Projekte

3 228 3112-1-010 11 5012

Einrichtung einer Pflege

konferenz

(Dienstbezüge Beschäftigte)

-               20.000   
Beschluss SOGA 21.11.2019 im Teilhaushalt 311201 Hilfe 

zur Pflege

4 280 3139-1-040 11 5012 Dienstbezüge Beschäftigte 130.600  2021-2023=0 

Veranschlagung Projekt "Hauptamt stärkt Ehrenamt" war 

fehlerhaft im Teilhaushalt 313901 Koordination und 

Integration und Teilhabe

THH XXXXXX - XXXXXX111103 - Kreistag/Ausschüsse

5 42 1111-3-000 16 54292 Aufwand Beiträge              193.200                 251.500   -               58.300    2021-2023 = 251.500 
 Erhöhung des Mitgliedsbeitrages für den Schleswig-

Holsteinischen Landkreistag 

6 42 1111-3-000 13 529151
Aufw. Für Sach- u. 

Dienstleistungen
                       -                     20.000   -               20.000   

 Beschluss HA 05.12.19, Jugend im Kreistag, Sperrvermerk: 

Freigabe durch HA nach Vorlage eines Konzeptes 

7 42 1111-3-000 13 52917
Aufw. Für Sach- u. 

Dienstleistungen
                 4.000                     7.000   -                 3.000   

 Beschluss HA 05.12.19, Budget für Kreispräsidentin und 

Stellvertreterinnen u. Stellvertreter 

THH XXXXXX - XXXXXX111204 - Beteiligungsverwaltung

8 55 1112-4-000 15 5312 Transferaufwendungen                49.200                   69.200   -               20.000   
 Kostenkalkulation für die Programmierung des INTERREG 

6a-Programms Deutschland - Dänemark 

THH 111 302 - Gleichstellungsstelle

9 61 1113-2-000 15 5318

Haushaltsmittel zur 

Förderung des

"Bündnisses Akzeptanz und 

Respekt"

                       -                     10.000   -               10.000   
 Beschluss HA 05.12.19 Haushaltsmittel zur Förderung des 

Bündnisses Akzeptanz und Respekt 

10 61 1113-2-000 15 5318
Haushaltsmittel Frauen-

forum
                       -                     10.000   -               10.000   

 Beschluss HA 05.12.19 Haushaltsmittel zur Förderung 

Frauenforum 

THH 111405 - IT-Management

11 77 1114-5-010 13 527131 EDV - Kosten                60.000                 100.000   -               40.000   

 Beschluss HA 05.12.19, Überarbeitung der Homepage des 

Kreises, Sperrvermerk: Freigabe durch HA nach Vorlage 

eines Pflichtenhefts vor Ausschreibung 

THH XXXXXX - XXXXXX122102 - Veterinäraufsicht

12 108 1221-2-010 15 5318 Transferaufwendungen                60.000                 110.000   -               50.000    Förderrichtlinie Haustierhaltung 

THH 122201 - Verkehrsangelegenheiten

13 116 1222-1-030 16 5431811 Kosten externe Gutachten                        -                       5.000   -                 5.000   
 Beschluss HA 05.12.19, Gutachterkosten Vor-

Höhenkontrolle 

14 125 1261-1-040 6 44860 Erstattungen SO.SR           130.900             111.400   -       19.500   

 2021= 127.100, 

2022=129.100, 

2023=130.100 

THH 126101 - Brandschutz

Erträge Aufwendungen

        41.571.100            41.700.500   

 Veränderung des Verteilungsschlüssels für die 

Betriebskosten des Digitalfunks durch den SHLKT 

Differenzen
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Nr. Seite
Teil-

Leistung
Zeile Konto Bezeichnung

Entwurf

Haushalt

2020

neuer

Betrag

2020

Entwurf

Haushalt

2020

neuer

Betrag

2020

Differenz

Erträge

Differenz

Aufwendungen
Folgejahre 2021-2023 Bemerkung

Erträge Aufwendungen Differenzen

15 125 1261-1-040 16 54519
Erstattung An Land 

Sonstige
             187.000                 159.200                    27.800   

 2021=181.700, 

2022=184.700, 

2023=185.900 

THH 243101 - Sonstige schulische Aufgaben

16 189 2431-4-000 15 531200 Transferaufwendungen                        -                     10.000   -               10.000    einmalig 

Zuschuss zur Förderung kultureller Projekte an Schulen in 

Zusammenarbeit mit dem landesweiten Netzwerk "Schule 

trifft Kultur - Kultur trifft Schule" gem. SSKB Beschluss vom 

18.11.2019

THH 271101 - Volkshochschulen

17 208 2711-1-010 15 53180 Transferaufwendungen                85.000                 185.000   -             100.000    jeweils 185.000 

Zuschuss für die Einrichtung eines kreisweiten 

Grundbildungszentrums mit der Maßgabe, dass durch die 

VHS ein Konzept zu erstellen sowie im dritten Kalenderjahr 

eine Evaluation durchzuführen ist gem. SSKB Beschluss 

vom 18.11.2019

THH 281101 - Heimat- und Kulturpflege

18 219 2811-1-000 15 5318 Transferaufwendungen                72.200                   82.200   -               10.000    einmalig 
Beschluss REA 20.11.2019: Modellvorhaben Bauen, 

Wohnen und Arbeiten mit Bezug zur Region

THH XXX- XXX311 201 Hilfe zur Pflege

19 228 3112-1-010 13 52915
Einrichtung einer Pflege

konferenz (Sachkosten)
                       -                     10.000   -               10.000   Beschluss SOGA 21.11.2019

THH 311301 - Eingliederungshilfe

20 232 311301 6 4481 Erstattungen Land      46.355.000        47.801.000       1.446.000   Beschluss HA 05.12.19, Erhöhung Erstattung Land

THH 311501 - Hilfe in bes. sozialen Schwierigkeiten

21 240 3115-1-000 6 4481 Erstattungen SO.SR             32.000                       -     -       32.000   Beschluss HA 05.12.19, Minderung Erstattung Land

THH 313101 - Hilfen für Asylbewerber

22 276 3131-1-000 3 4481 Erstattungen Land      10.154.200        10.299.300          145.100   Beschluss HA 05.12.19, Erhöhung Erstattung Land

THH 313901 - Koordination Integration u. Teilhabe

23 280 3139-1-010 2 4141 Integrationsfestbetrag 470.000 805.500 335.500 Beschluss HA 05.12.19, Änderung Integrationsfestbetrag

24 279 3139-1-010 15 5318 Integrationsleistungen 70.500 200.000 -129.500 
Beschluss SoGA 21.11.19, Erhöhung des 

Haushaltsansatzes

25 280 3139-1-010 16 5452 Erst. an Gemeinden 399.500 684.600 -285.100 
Weiterleitung Integrationsfestbetrag an kreisangehörigen 

Bereich

26 280 3139-1-040 6 4480 Erstattungen Bund 140.600 141.300 700 2021-2022 =+700 , 2023=0

27 280 3139-1-040 13 52311
Mieten Gebäude und 

Grundstücke
                 8.300                          -     8.300  2021-2023=0 

28 280 3139-1-040 15 5318 Transferaufwendungen                        -     157.100 -157.100  2021-2022 

29 280 3139-1-040 16 54299 Sonaufwand Sonstiges 10.000                        -     10.000  2021-2022=0 

30 280 3139-1-040 16 54311
Geschäftsaufwand 

Reisekosten
4.000                        -     4.000  2021-2022=0 

31 280 3139-1-040 16 543129
Geschäftsaufwand 

Bürobedarf
3.400                        -     3.400  2021-2022=0 

THH 315201 - Pflegestützpunkt

Veranschlagung Projekt "Hauptamt stärkt Ehrenamt" war 

fehlerhaft

 Veränderung des Verteilungsschlüssels für die 

Betriebskosten des Digitalfunks durch den SHLKT 
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Nr. Seite
Teil-

Leistung
Zeile Konto Bezeichnung

Entwurf

Haushalt

2020

neuer

Betrag

2020

Entwurf

Haushalt

2020

neuer

Betrag

2020

Differenz

Erträge

Differenz

Aufwendungen
Folgejahre 2021-2023 Bemerkung

Erträge Aufwendungen Differenzen

32 291 3152-1-000 13 52622
Aufwendungen für Sach-

und Dienstleistungen
16.300 21.300 -5.000 

Beschluss SoGA 21.11.2019; Mittel für Aus- und Fortbildung 

der Berater und Beraterinnen

33 291 3152-1-000 15 5318
Zuschüsse an Neben-

stellen
83.300 105.800 -22.500 

Beschluss SoGA 21.11.2019;Erhöhung zur Stärkung der 

Beraterkapazität

THH 331 101 Förderung der Wohlfahrtspflege

34 301 3311-3-000 15 5318
Zuschuss !Via 

Frauenberatungsstellen
25.000 50.000 -25.000 50.000

Beschluss SOGA 21.11.2019; ab 2020 im zweijährigen 

Rhythmus Erhöhung um Arbeitskostenindex

35 301 3311-3-00 15 5318
Zuschuss Praxis ohne 

Grenzen
18.000 20.000 -2.000    Beschluss SOGA 21.11.2019 

THH 331102 - Suchtberatung

36 303 3311-2-000 15 5318 Zuschuss Guttempler 4.300 3.500 800 
Beschluss SOGA 21.11.2019

37 303 3311-2-000 15 5318 Zuschuss Blau-Kreuz 6.500 6.800 -300 Beschluss SOGA 21.11.2019

38 303 3311-2-000 15 5318 Zuschuss Freundeskreis 2.500 2.800 -300 Beschluss SOGA 21.11.2019

39 303 3311-2-000 15 5318
Zuschuss Brücke Ambulante 

Suchtberatung
35.700 41.900 -6.200 Beschluss SOGA 21.11.2019

THH 361201- Tagespflege

40 327 3612-1-010 15 53180 Transferaufwendungen 10.000 30.000 -20.000 10.000
Beschluss JHA 13.11.19, weitere 20.000.-€ einmalig in 2020 

für Erstausstattung

THH 362101 Jugendarbeit

41 333 3621-1-030 13 5219 Veranstaltungen 5.000 7.000 -2.000 
Beschluss JHA 13.11.19, zusätzliche Mittel für Beteiligung 

von Kindern/jg.Menschen

42 333 3621-1-010 15 53180 Transferaufwendungen 335.100 352.600 -17.500 352.600

Beschluss JHA 13.11.19,Verlängerung Streetworkprojekt 

Rendsburg um 3 Jahre und zusätzliche Mittel in Höhe von 

17.500.-€

43 333 3621-1-020 15 53180 Transferaufwendungen                        -     50.000 -50.000 
Beschluss JHA 13.11.19, Bezuschussung von 

Jugendpflegefahrten für 2020

THH 367202- Familienzentren

45 385 3672-2-000 15 53180 Transferaufwendungen              412.000                 442.000   -               30.000    412.000/367.000/337.000 

Beschluss JHA 13.11.19,Bezuschussung von 2 weiteren 

neuen Familienzentren mit jeweils 15.000.-€ jährlich auf 3 

Jahre

THH 412 101 Sozialpsychiatrischer Dienst

46 406 4121-1-020 15 5318
Zuschuss Brücke  

"Dezentrale Psychiatrie"
               97.700                   99.500   -                 1.800   Beschluss SOGA 21.11.2019

THH 511101 - Planung

47 436 5111-1-000 16 543181
sonstige ordentliche 

Aufwendungen
               53.100                   83.100   -               30.000   

Beschluss HA 05.12.19, 3.100 € Gewerbeflächen Monitoring 

+ 80.000 € Wohnraumentwicklungskonzept

THH 537101- Abfallwirtschaft

48 466 5371-1-000 4 4381
Auflösung Gebühren-

ausgleichsrücklage
       1.890.800          2.685.000          794.200   

 2021=0; 2022= 0; 2023= 

597.800 

 Beschluss UBA 20.11.2019: Folge aus Beschluss zum 

Festpreis UBA 30.10.2019 

49 466 5371-1-000 5 44622 Abfallentgelte neu      17.623.500        17.623.500                   -     
 2021-2023=

22.607.200 
 neue Prognose zur bisherigen Planung 

50 466 5371-1-000 7 45823
Auflösung spätere Rück-

stellungen
       4.640.300          4.793.400          153.100   

 2021=367.600; 2022= 

361.100; 2023=374.200 
 neue Prognose zur bisherigen Planung 
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Nr. Seite
Teil-

Leistung
Zeile Konto Bezeichnung

Entwurf

Haushalt

2020

neuer

Betrag

2020

Entwurf

Haushalt

2020

neuer

Betrag

2020

Differenz

Erträge

Differenz

Aufwendungen
Folgejahre 2021-2023 Bemerkung

Erträge Aufwendungen Differenzen

51 466 5371-1-000 16 5455
Erstattung an verbundene 

Unternehmen
        24.357.700            25.151.900   -             794.200   

 Beschluss UBA 20.11.2019: Folge aus Beschluss zum 

Festpreis UBA 30.10.2019 

52 466 5371-1-000 16 54551
Erstattung an AWR 

Nachsorge
          4.640.300              4.793.400   -             153.100   

 2021=367.600; 2022= 

361.100; 2023= 374.200 
 neue Prognose zur bisherigen Planung 

53 466 5371-1-000 16 5498 Zuführung Sonderposten                        -                            -                             -     
 2021= 729.500; 

2022=183.400; 2023= 0 
 neue Prognose zur bisherigen Planung 

THH 547101- ÖPNV

54 479 5471-1-000 2 4141 Zuwendungen Land        5.121.000          5.391.000                          -            270.000                           -     
Beschluss HA 05.12.19Erhöhung der Zuwendungen vom 

Land

55 470 5471-1-000 16 543181
sonstige ordentliche 

Aufwendungen
             522.000                 597.000   -               75.000    einmalig 

Beschluss REA 20.11.2019: Informationskampagne zum 

Start des neuen Taktfahrplans im Regionalverkehr

THH 561101-Umweltschutzmaßnahmen

56 491 5611-1-032 16 5458
sonstige ordentliche 

Aufwendungen
                       -                     30.000   -               30.000    30.000/30.000/30.000 Beschluss UBA 20.11.2019: Projekt "Modellregion Schlei"

THH 611101 - Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

57 504 6111-1-000 2 4111 Kreisschlüsselzuweisung      71.860.000        72.832.000          972.000    gleichbleibend 
 Neubrechnung der Veranschlagung auf Basis geprüfter 

Steuerzahlen  

58 504 6111-1-000 2 41821 Kreisumlage    103.380.500      103.329.000   -       51.500    gleichbleibend 
 Neubrechnung der Veranschlagung auf Basis geprüfter 

Steuerzahlen  

59 504 6111-1-000 2 41823 Finanzausgleichsumlage        1.562.300          1.533.800   -       28.500    gleichbleibend 
 Neubrechnung der Veranschlagung auf Basis geprüfter 

Steuerzahlen  

 Differenz Erträge insgesamt   3.985.100  

abzüglich Differenz Aufwand -2.258.000  

ergibt Haushaltsveränderung 1.727.100  

Haushaltssatzung - Entwurf Haushaltssatzung - Endültiger Haushalt

Erträge 430.839.800  Erträge 434.824.900  

Aufwand 416.079.100  Aufwand 418.337.100  

Jahresüberschuss 14.760.700  Jahresüberschuss 16.487.800  
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Veränderungsliste zum Haushaltsentwurf 2020 (Finanz-HH investiv)

Einzahlung Auszahlung

Nr. Seite
Teil-

Leistung
Zeile Konto Bezeichnung Haushalt

2020

neuer

Betrag

2020

Haushalt

2020

neuer

Betrag

2020

Differenz

Einzahlung

Differenz

Auszahlung

Folgejahre 

2021-2023
Bemerkung

THH 11403 - Liegenschaftsmanagement

1 72 1114-3-048 28 7821
Auszahlung für den Erwerb von 

Grundstücken und Gebäuden
117.900  210.000  -92.100  einmalig

Beschluss UBA 20.11.2019

Ankauf eines Grundstücks für die Errichtung 

eines Wertstoffhofes in Nortorf

THH 122102 - Veterinäraufsicht

2 109 1221-2-010 27 7818 Investive Maßnahmen der Tierheime 0  50.000  -50.000  einmalig
Beschluss HA 05.12.19, Sperrvermerk: Freigabe 

durch HA nach Vorlage einer Richtlinie

THH 263101 - Musikschulen

3 205 2631-1-000 29 7831
Auszahlung für den Erwerb von 

beweglichem Anlagevermögen
0  50.000  -50.000  einmalig

Beschaffung eines Konzertflügels durch die 

Musikschule Rendsburg gem. SSKB Beschluss v. 

18.11.2019

THH 511102 - Klimaschutz

4 441 5111-1-020 27 7818
Zuweisungen für Investitionen 

Klimaschutz
0  2.000.000  -2.000.000  einmalig

Beschluss HA 05.12.19, Sperrvermerk Kreistag, 

Mittel sind übertragbar

Klimaschutzfonds zur Gewährung von 

Zuwendungen zur Förderung von investiven 

Maßnahmen zum Klimaschutz

THH 511103 - Klimaschutzagentur

5 444 5111-3-000 30 7844 Erwerb Anteilsrechte 0  25.000  -25.000  einmalig Beteiligung an der Klimaschutzagentur

Zwischensumme   0  -2.217.100  

 Differenz Einzahlungen insgesamt   0  

abzüglich Differenz Auszahlungen -2.217.100  

ergibt Haushaltsveränderung -2.217.100  

Differenzen
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  Anlage 2  

             
            

HAUSHALTSSATZUNG 
 

DES KREISES RENDSBURG-ECKERNFÖRDE 
 

FÜR  DAS  HAUSHALTSJAHR   2020 
 
 
Aufgrund des § 57 der Kreisordnung in Verbindung mit den §§ 95 ff. der Gemeindeord-
nung wird nach Beschluss des Kreistages vom 16.12.2019 folgende Haushaltssatzung 
erlassen: 
 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird 
 
1. im Ergebnisplan mit 
    einem Gesamtbetrag der Erträge auf     434.824.900 EUR 
    einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf   418.337.100 EUR 
    einem Jahresüberschuss        16.487.800 EUR 
 
und 
 
2. im Finanzplan mit 
    einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender    418.667.500 EUR 
    Verwaltungstätigkeit auf                                     
    einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender    404.294.200 EUR 
    Verwaltungstätigkeit                                     
 
    einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions-          4.243.200 EUR 
    tätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf                             
    einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions-        20.106.700 EUR 
    tätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf                             
 
festgesetzt. 
 

§ 2 
 
Es werden festgesetzt:  
1. der Gesamtbetrag der Kredite für 
    Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf                           0 EUR 
     
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf         8.071.600 EUR 
 
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf                               20.000.000 EUR 
 
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf   727,07 Stellen 
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§ 3 
 
Der Umlagesatz für die allgemeine Kreisumlage wird einheitlich auf 31  v. H.  
festgesetzt. 
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und 
Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung 
der Landrat seine Zustimmung nach § 95 d und § 95 f Gemeindeordnung erteilen kann, 
beträgt 50.000 EUR. Die Genehmigung des Kreistages gilt in diesen Fällen als erteilt.  
 
 
 
 
Rendsburg  

 
 
Dr. Rolf-Oliver Schwemer                                                                                              

L a n d r a t 
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Kreis Rendsburg-Eckernförde 
Der Landrat 
Fachbereich  1 
Fachdienst 1.1 

 
 
 

09.12.2019 

 

 

Übersicht neuer/gestrichener/umgewandelter Stellen zum Stellenplanentwurf 2020 
 

 

Neu geschaffene Stellen 

 

St.Pl.-Nr. Fachbereich Fachdienst 
EG/BesGr 

alt 
EG/BesG 

neu 
Stellenanteil 

alt 
Stellenanteil 

neu 
Anmerkungen 

69066 2 
2.1  

FG Straßen 
 A 11  1,0 

Personalengpassliste 
Verkehrslenkung 

69067 2 2.6  A 11  1,0 Personalengpassliste 

69069 1 1.1  A 11  1,0 
Personalengpassliste 

Arbeitssicherheit / BGM 

69071 2 2.5  A 11  0,5 Beteiligungsverwaltung 

69091 2 2.3  EG 10  1,0 
Einbürgerungskampagne 

Finanzierung Land kw 2022 

69092 2 2.3  EG 10  0,5 
Einbürgerungskampagne 
Finanzierung Land 2022 

69093 2 2.3  EG 6  0,5 
Einbürgerungskampagne 
Finanzierung Land 2022 
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St.Pl.-Nr. Fachbereich Fachdienst 
EG/BesGr 

alt 
EG/BesG 

neu 
Stellenanteil 

alt 
Stellenanteil 

neu 
Anmerkungen 

69158 4 4.1  A 12  1,0 
BTHG 

Mitteilungsvorlage vom 27.06.2019 

69161 
69162 
69163 

4 4.1  EG 9 a  3,0 
BTHG 

Mitteilungsvorlage vom 27.06.2019 

69166 
69167 
69168 
69169 

4 4.1  S 12  4,0 
BTHG 

Mitteilungsvorlage vom 27.06.2019 

69720 
69721 
69722 
69723 
69724 
69725 
69726 
69727 

3 3.3  S 14  7,5 
Jugend- und Sozialdienst (5) 

Jugendgerichtshilfe (2,5) 

69728 3 3.3  S 17  1,0 Fachgruppenleitung Jugend- und Sozialdienst 

69729 3   EG 10  0,5 Controlling Jugend- und Sozialdienst 

69731 3 3.1  A 11  1,0 KiTa-Reform 

69732 
69733 

3 3.1  A 10  2,0 KiTa-Reform – SQKM-Manager 

69734 3 3.1  EG 8  1,0 
KiTa-Reform 
Verwaltung 
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St.Pl.-Nr. Fachbereich Fachdienst 
EG/BesGr 

alt 
EG/BesG 

neu 
Stellenanteil 

alt 
Stellenanteil 

neu 
Anmerkungen 

69735 3 3.1  S 12  1,0 
KiTa-Reform 

KiTa-Fachberatung 

69806 
69807 

5 5.4   S 4  1,28 
Sozialpädagogische Assistenten 

Schule Hochfeld und Schule am Noor 
Personalengpassliste 

69810 5 5.4  EG 12  0,5 
Kulturmanager Projekt TRAFO-II 

kw 2024 

71667 2   A 13  1,0 Vorgabe Politik 

71668 5   A 13  1,0 Vorgabe Politik 

71679 4 4.2  EG 8  0,5 
Vorgabe Politik 

kw 2021 

71678 3   EG 10  0,5 Vorgabe Politik 
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Gestrichene Stellen 

 

St.Pl.-Nr. Fachbereich Fachdienst 
EG/BesGr 

alt 
EG/BesG 

neu 
Stellenanteil 

alt 
Stellenanteil 

neu 
Anmerkungen 

53205 3 3.1 FG UVO EG 9 b  1,0   

53206 3 3.1 FG UVO EG 9 b  1,0   

64122 Landrat  EG 5  1,0   

64123 Landrat  EG  1,0   
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Umgewandelte Stellen 

 

St.Pl.-Nr. Fachbereich Fachdienst 
EG/BesGr 

alt 
EG/BesG 

neu 
Stellenanteil 

alt 
Stellenanteil 

neu 
Anmerkungen 

510002 3 3.2 A 13 gD A 14 hD 0,777 1,0 Dienstpostenbewertung 

335001 3 3.1 S 15 S 17 1,0  Stellenbewertung 

532003 2 2.2 EG 9 a EG 9 b 1,0  Stellenbewertung 

532004 2 2.2 EG 9 a EG 9 b 1,0  Stellenbewertung 

50013 S 05  EG 5 EG 8 1,0  Stellenbewertung 

AG0036 Jobcenter  EG 9 c EG 11 1,0  Stellenbewertung 

AG0070 Jobcenter  EG 10 EG 11 1,0  Stellenbewertung 

033010 1 1.1 EG 5 EG 6 1,0  Stellenbewertung 

53220 2 2.4 EG 8 EG 14 1,0   

211005 5 5.3 EG 8 EG 9 a 1,0  Stellenbewertung 
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St.Pl.-Nr. Fachbereich Fachdienst 
EG/BesGr 

alt 
EG/BesG 

neu 
Stellenanteil 

alt 
Stellenanteil 

neu 
Anmerkungen 

59666 5 5.3 EG 8 EG 9 a 0,5  Stellenbewertung 

41213 5 5.3 EG 8 EG 9 a 0,5  Stellenbewertung 

251003 5 5.4 A 9 mD A 11 gD 1,0  Dienstpostenbewertung 

59663 1 1.2 A 11 A 12 1,0   

59674 3 3.1 EG 8 EG 9 a 1,0  Dienstpostenbewertung 

030007 1 1.1 A 11 EG 11 1,0  Dienstpostenbewertung 

510009 5 5.1 EG 11 A 11 1,0   

41212 5 5.1 EG 8 EG 11 0,5   

64105 1 1.2 EG 12 EG 11 1,0  Stellenbewertung 

46830 2 2.3 EG 5 EG 6 1,0  Stellenbewertung 
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St.Pl.-Nr. Fachbereich Fachdienst 
EG/BesGr 

alt 
EG/BesG 

neu 
Stellenanteil 

alt 
Stellenanteil 

neu 
Anmerkungen 

53228 3 3.2 (ehem. 3.3) S 15 S 17 1,0  Stellenbewertung 

010002 S 05  A 13 gD A 12 1,0  Dienstpostenbewertung 

050002 S 05  A 13 gD A 14 hD 1,0  Dienstpostenbewertung 

234002 2 2.1 EG 9 a EG 8 0,410   

231002 2 2.1 EG 8 EG 9 a 1,0  Stellenbewertung 

030002 1 1.1 A 13 gD A 14 hD 1,0  Dienstpostenbewertung 

41209 2 2.2 EG 11 EG 12 1,0  Stellenbewertung 

310001 3 3.1 A 13 gD A 14 hD 1,0  Dienstpostenbewertung 

334001 3 3.3 A 11 A 12 1,0  Dienstpostenbewertung 

321004 3 3.1 EG 9 b A 10 1,0   
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St.Pl.-Nr. Fachbereich Fachdienst 
EG/BesGr 

alt 
EG/BesG 

neu 
Stellenanteil 

alt 
Stellenanteil 

neu 
Anmerkungen 

53203 3 3.1 A 10 EG 9 b 1,0   

410001 4 4.1 A 14 A 13 1,0   

412001 4 4.1 EG 10 A 12 1,0  Dienstpostenbewertung 

520001 5 5.2 EG 13 A 14 hD 1,0  Stellenbewertung 

413001 4 4.1 S 17 EG 11 1,0  Stellenbewertung 

420001 4 4.2 A 13 gD A 14 hD 1,0  Dienstpostenbewertung 

234001 4 4.2 A 11 EG 11 1,0  Stellenbewertung 

423001 4 4.2 A 11 A 12 1,0  Dienstpostenbewertung 

411001 4 4.4 S 17 EG 13 1,0  Stellenbewertung 

63829 4 4.4 S 17 EG 11 1,0  Stellenbewertung 
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St.Pl.-Nr. Fachbereich Fachdienst 
EG/BesGr 

alt 
EG/BesG 

neu 
Stellenanteil 

alt 
Stellenanteil 

neu 
Anmerkungen 

510001 5 5.1 A 13 gD A 14 hD 1,0  Dienstpostenbewertung 

030010 1 1.1 EG 11 A 11 1,0   

PR0001 Personalrat  S 18 EG 11 1,0   

57698 3 3.1 EG 10 A 12 0,5   

212002 2 2.6 EG 6 EG 9 a 1,0  Stellenbewertung 

510005 5 5.2 EG 9 a EG 9 b 1,0  Stellenbewertung 

53221 5 5.1 EG 8 A 12 1,0   

59668 S 05  EG 8 EG 9 a 0,5  Stellenbewertung 

64086 1 1.1 EG 8 EG 2 1,0   

50296 4 4.1 EG 9 a A 9 mD 1,0   
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St.Pl.-Nr. Fachbereich Fachdienst 
EG/BesGr 

alt 
EG/BesG 

neu 
Stellenanteil 

alt 
Stellenanteil 

neu 
Anmerkungen 

44870 2 2.3 A 10 A 11 1,0  Dienstpostenbewertung 

47951 2 2.3 A 10 A 11 1,0  Dienstpostenbewertung 

421005 4 4.2 A 9 mD A 7 1,0  Dienstpostenbewertung 

59418 3  EG 13 EG 11 1,0  Stellenbewertung 

64087 5.1  EG 8 EG 6 1,0   

59670 2.1  EG 8 EG 9 a 0,5  Stellenbewertung 

23013 2.1  EG 6 EG 5 1,0   

AG0013 Jobcenter  EG 9 a EG 9 c 1,0  Stellenbewertung 

AG0020 Jobcenter  EG 9 a EG 9 c 1,0  Stellenbewertung 

330001 3.3  S 18 EG 13 1,0  Stellenbewertung 
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St.Pl.-Nr. Fachbereich Fachdienst 
EG/BesGr 

alt 
EG/BesG 

neu 
Stellenanteil 

alt 
Stellenanteil 

neu 
Anmerkungen 

212010 2.6  EG 8 EG 6 1,0   

212013 2.6  EG 5  0.76 0,606  

050017 05  EG 5  0,5 0,654  

210001 2 2.1 A 13 A 14 1,0  Dienstpostenbewertung 

59677 5 5.4 EG 8 EG 9 a 0,5  Stellenbewertung 
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Kreis Rendsburg-Eckernförde
Der Landrat

Vorlage-Nr:

Datum:

Ansprechpartner/in:

VO/2019/968-002

05.11.2019

Hetzel, Sebastian

Beschlussvorlage öffentlich

- öffentlich - 

Fachbereich Regionalentwicklung, 
Bauen und Schule

Bearbeiter/in: Hetzel, Sebastian

Klimaschutzfonds
vorgesehene Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

05.12.2019 Hauptausschuss Beratung
16.12.2019 Kreistag des Kreises Rendsburg-Eckernförde Beratung

Beschlussvorschlag: 
Der Hauptausschuss beschließt, die nicht verbrauchten Mittel für die Weiterentwick-
lung des Klimaschutzes im Kreis Rendsburg-Eckernförde aus dem Haushalt 2019 in 
das Haushaltsjahr 2020 zu übertragen.

Der Kreistag beschließt nach Beratung.

1. Begründung der Nichtöffentlichkeit: 
entfällt

2. Sachverhalt: 
Der Umwelt und Bauausschuss hat sich in seiner Sitzung am 30. Oktober 2019 mit 
dem beigefügten Antrag zur Einrichtung eines Klimaschutzfonds beschäftigt und fol-
gende Empfehlung beschlossen:

 Der Umwelt- und Bauausschuss empfiehlt dem Kreistag einen Klimaschutzfonds 
zur Finanzierung von Klimaschutzprojekten im Kreis einzurichten. Die Verwaltung 
des Fonds soll dabei beim Kreis angesiedelt sein.

 Die Verwaltung wird gebeten, eine Förderrichtlinie zu erarbeiten. Die nachstehen-
den Eckpunkte sollten soweit zulässig berücksichtigt werden.

 Der Hauptausschuss wird gebeten, die nicht verbrauchten Mittel für die Weite-
rentwicklung des Klimaschutzes im Kreis Rendsburg-Eckernförde aus dem Haus-
halt 2019 in das Haushaltsjahr 2020 zu übertragen.

 Der Kreistag wird gebeten für die Haushaltsjahre ab 2020 Mittel für den Klima-
schutzfonds zur Verfügung zu stellen.

Relevanz für den Klimaschutz:
Die Einrichtung eines Klimaschutzfonds zielt darauf ab, Klimaschutzmaßnahmen im  
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Kreisgebiet zu fördern. Damit besteht eine hohe Relevanz für den Klimaschutz, die 
sich jedoch in ihrer Wirkung nur anhand der einzelnen Maßnahmen bewerten lassen. 

Finanzielle Auswirkungen: 
Die finanziellen Auswirkungen hängen von dem Volumen eines potentiellen Klima-
schutzfonds ab.

Anlage/n: 
Antrag der Fraktionen CDU, SPD und WGK zum Klimaschutzfonds
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TOP 7 Klimaschutzfonds 

 

Beschlussvorschlag: 

Der Umwelt- und Bauausschuss empfiehlt dem Kreistag einen Klimaschutzfons zur 

Finanzierung von Klimaschutzprojekten im Kreis einzurichten. Die Verwaltung des 

Fonds soll dabei beim Kreis angesiedelt sein. 

Die Verwaltung wird gebeten, eine Förderrichtlinie zu erarbeiten. Die nachstehenden 

Eckpunkte sollten soweit zulässig berücksichtigt werden. 

Der Hauptausschuss wird gebeten, die nicht verbrauchten Mittel für die 

Weiterentwicklung des Klimaschutzes im Kreis Rendsburg-Eckernförde aus dem 

Haushalt 2019 in das Haushaltsjahr 2020 zu übertragen. 

Der Kreistag wird gebeten für die Haushaltsjahre ab 2020 Mittel für den 

Klimaschutzfonds zur Verfügung zu stellen. 

 

Begründung: 

Der Kreistag hatte einen Antrag von WGK/SPD auf Einrichtung eines 

Klimaschutzfonds zur weiteren Beratung an den UBA verwiesen. Die o.a. erfolgten 

Konkretisierungen sollen als Grundlage für eine Empfehlung an den Kreistag dienen. 

Mit dem KSF könnte der Kreis die Finanzierung von Maßnahmen zum Klimaschutz 

im Kreisgebiet bis zu 100 % ermöglichen und würde so zusätzliche Anreize zur 

Umsetzung schaffen. Drittmittel könnten so in erheblichem Umfang in den Kreis 

geholt werden. Mit der Rückzahlung der Darlehen würde der KSF erneut Mittel für die 

Förderung weiterer Maßnahmen erhalten (revolvierender Fonds). 

 

Eckpunkte der Förderrichtlinie: 

Ein Teil des Fonds soll zur Finanzierung von Klimaschutzmaßnahmen des Kreises 

dienen, ein weiterer Teil der Finanzierung von Maßnahmen im Kreisgebiet. 

Für die Maßnahmen im Kreisgebiet soll eine Förderrichtlinie erarbeitet werden. Die 

Rückzahlung der Klimaschutzmaßnahmen des Kreises selbst erfolgt entsprechend 

den Regelungen der Richtlinie. Es soll eine Förderung von Maßnahmen, für die 

bereits eine Förderung bei Dritten beantragt und zugesagt wurde, bis zu 100 % 

ermöglicht werden. Hierzu kann ein Zuschuss von 10 % der förderfähigen Kosten 

gewährt und zusätzlich ein zinsloses Darlehen in Höhe bis zu der nach 

Drittmittelförderung verbleibenden Differenz der Gesamtkosten. So wird für die 

Antragsteller eine Durchführung von Maßnahmen zunächst ohne Eigenmittel 

ermöglicht. Gefördert werden maximal insgesamt 50 % der Gesamtsumme der 

Einzelmaßnahme.  

 

Die Laufzeit des zinslosen Darlehens soll entsprechend der Summe gestaffelt sein, z. 

B. 5, 7 oder 10 Jahre bei einem Betrag von bis zu 50.000, über 100.000 oder über 

200.000 €. Die Rückzahlungen der Darlehen erfolgen als Einzahlung in den 
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Klimaschutzfonds.  

 

Begünstige sollen der Kreis Rendsburg-Eckernförde mit seinen Liegenschaften, die 

kreisangehörigen Gemeinden, die im Kreis ansässigen Schulverbände und Träger 

von  Kitas und Sportstätten sein, wobei die Maßnahmen im Kreisgebiet RD-ECK 

umgesetzt werden müssen. 

 

Über die Anträge wird jeweils zu einem vierteljährlichen Stichtag entschieden. Sollten 

Mittel zur Verausgabung nach Förderrichtlinie oder für Maßnahmen des Kreises bis 

zum 30.09. eines Jahres nicht vergeben worden sein, werden die Mittel bis zum 

Jahresende gegenseitig deckungsfähig. Der UBA entscheidet über die vorliegenden 

Anträge nach Mittelverfügbarkeit und der Effizienz der Einsparung von CO2. Die 

CO2-Einsparung durch die beantragte Maßnahme ergibt sich aus dem 

Drittmittelantrag. Maßnahmen, die keine direkte CO2-Einsparung bewirken oder eine 

Bindung von CO2 bewirken wie z.B. Bildungsprojekte, sind nicht förderfähig. 

Die Werbung für den Klimaschutzfonds erfolgt durch die Beratung der 

Klimaschutzagentur sowie den Kreis. 

Beispiele für förderfähige Maßnahmen könnten u.a. sein: 

 Solarthermieanlagen  

 Photovoltaik  

 Stromspeicher 

 Fahrzeuge mit nachhaltigen/umweltschonenden Antrieben 

 Lastenfahrräder 

 Gründächer, Fassadenbegrünung 

 Wärmepumpen 

 Dachdämmung aus nachhaltigen/umweltschonenden Material plus 

Photovoltaik 

 Über gesetzliche Vorschriften hinausgehende Einsparmaßnahmen 

 Verwendung klimaschonender Materialien. 

Zur Finanzierung des Klimaschutzfonds soll auch die Einwerbung von Spenden 

möglich sein. 

 

Hans-Jörg Lüth   Susanne Kirchhof   Reimer Tank 
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Kreis Rendsburg-Eckernförde
Der Landrat

Vorlage-Nr:

Datum:

Ansprechpartner/in:

VO/2019/224

18.11.2019

Dr. Kruse, Martin

Mitteilungsvorlage

- öffentlich - 

Fachbereich Umwelt, Kommunal- und 
Ordnungswesen

Bearbeiter/in: Brück, Andreas

Änderung der Aufbauorganisation
vorgesehene Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

05.12.2019 Hauptausschuss Kenntnisnahme
16.12.2019 Kreistag des Kreises Rendsburg-Eckernförde Kenntnisnahme

1. Begründung der Nichtöffentlichkeit: 
entfällt

2. Sachverhalt: 
Zur Herstellung einer klaren Aufgaben- und Führungsstruktur soll der Fachdienst 
Feuerwehr und Katastrophenschutz neu organisiert wird.
Danach ist vorgesehen, den vorgenannten Bereich in den Fachdienst 
Kommunalaufsicht zu integrieren und für den Bereich Feuerwehr und 
Katastrophenschutz eine eigene Fachgruppe zu bilden.

In der Vergangenheit zeigte sich, dass die Fachdienste Feuerwehr und 
Katastrophenschutz einerseits und die Kommunalaufsicht andererseits durch die 
Trennung sehr klein geworden sind. Arbeitsabläufe wurden dadurch erschwert, 
Vertretungen waren schwer möglich. 

Demnach sind folgende Änderungen der Verwaltungsgliederung vorgesehen:

- Fachdienst Kommunalaufsicht und Feuerwehrwesen
- Fachgruppe Feuerwehr und Katastrophenschutz

Die Organisationsänderung erfolgt im Rahmen des vereinbarten Personalbudgets. 
Eine weitere Stellenmehrung findet nicht statt. Das Beteiligungsverfahren nach dem 
Mitbestimmungsgesetz wurde durchgeführt. Der Personalrat hat der Maßnahme 
zugestimmt.

Dem Kreistag wird dieser Vorschlag für eine Änderung der Aufbauorganisation 
gemäß § 51 Abs. 3 KrO vorgelegt. Die Vorsitzende des Personalrates hat nach § 83 
MBG ein qualifiziertes Anhörungsrecht. 
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Der ab 01.01.2020 geltende Verwaltungsgliederungsplan ist beigefügt.

Relevanz für den Klimaschutz:
entfällt

Finanzielle Auswirkungen: 
keine

Anlage/n: 
Verwaltungsgliederungsplan ab 01.01.2020

TOP 20.1



VFBL = Vertretung Fachbereichsleitung 

  Verwaltungsgliederungsplan 

  der Kreisverwaltung Rendsburg-Eckernförde         Stand: 01.01.2020 
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Landrat 
Dr. Rolf-Oliver Schwemer 

Fachbereich 

Jugend und Familie 

 

Thomas Voerste 

 

 

 

Fachbereich 

Umwelt, Kommunal- und 

Ordnungswesen 

Dr. Martin Kruse 

----- 

Fachgruppe 

Mobilität 

Fachbereich 

Zentrale Dienste 

 

Nina Fiedler 

 

 

 

Fachdienst 

Personal, Organisation 

und allgemeine Dienste 

Sigrid Holm (VFBL) 

----- 

Fachgruppe 

Allgemeine Dienste 

Fachdienst 

IT-Management und 

Digitalisierung 

Svend Rix 

----- 

Fachgruppe 

IT-Management 

 

Fachgruppe 

Digitalisierungs- 

management 

Fachbereich 

Soziales, Arbeit und 

Gesundheit 

Dr. Jonathan Fahlbusch 

 

 

 

 

Fachbereich 

Regionalentwicklung, 

Bauen und Schule 

Sebastian Hetzel 

 

 

 

 

Fachdienst 

Allgemeine Ordnungs- 

verwaltung und Verkehr 

Barbara Rennekamp (VFBL) 

----- 

Fachgruppe 

Straßenverkehrs-/ 

Bußgeldbehörde 

 

Fachgruppe 

Zulassungs-/ 

Fahrerlaubnisbehörde 

Fachdienst 

Umwelt 

Michael Wittl 

----- 

Fachgruppe Wasserbehörde 

 

Fachgruppe 

Bodenschutz und Abfall 

 

Fachgruppe  

Untere Naturschutzbehörde 

Fachdienst 

Veterinär- und 

Lebensmittelaufsicht 

Dr. Manuela Freitag 

Fachdienst 

Kommunalaufsicht und 

Feuerwehrwesen 

Andreas Brück 

----- 

Fachgruppe Feuerwehr und 

Katastrophenschutz 

Fachdienst 

Kinder, Jugend, Sport 

Christina Mönke (VFBL) 

----- 

Fachgruppe 

Wirtschaftliche Jugendhilfe 

 

Fachgruppe 

Amtsvormundschaft / 

Beistandschaft 

 

Fachgruppe 

Unterhaltsvorschuss 

Fachdienst 

Teilhabe junge Menschen, 

Vollzeitpflege, Tagesgruppen 

Angela Reiter 

----- 

Fachgruppe 

Eingliederungshilfen nach  

§ 35 a SGB VIII und 

heilpädagogische Förderung 

von Kindern im 

Vorschulbereich 

 

Fachgruppe  

Vollzeitpflege und 

Sonderdienste 

 

Fachdienst 

Jugend- u. Sozialdienst (JSD) 

Carsten Reichentrog 

----- 

Fachgruppe JSD Rendsburg 

 

Fachgruppe JSD Eckernförde 

 

Fachgruppe JSD Nortorf 

Fachdienst 

Eingliederungshilfen 

Micha Mark Knierim 

----- 

Fachgruppe Verwaltung 

 

Fachgruppe Hilfeplanung 1 

 

Fachgruppe Hilfeplanung 2 

Fachdienst 

Soziale Sicherung 

Uwe Radant (VFBL) 

----- 

Fachgruppe  

Allgemeine 

Rechtsangelegenheiten 

 

Fachgruppe  

Hilfe bei Pflegebedürftigkeit 

und Krankheit 

 

Fachgruppe 

Hilfe bei Einkommens-

defiziten, Entschädigungen 

Fachdienst 

Gesundheitsdienste 

Frank Sick 

----- 

Fachgruppe  

Amtsärztlicher Dienst 

 

Fachgruppe Verwaltung 

Gesundheitsdienste 

 

Fachgruppe 

Jugendärztlicher Dienst / 

Jugendzahnärztlicher Dienst 

 

Fachgruppe 

Gesundheitsschutz 

Fachdienst 

Sozialpsychiatrischer Dienst, 

Betreuungsbehörde und 

Heimaufsicht 

Susanne Ott 

----- 

Fachgruppe 

Betreuungsbehörde 

 

Fachgruppe  

Heimaufsicht 

Fachdienst 

Gebäudemanagement 

Knut Torsten Arp 

----- 

Fachgruppe 

Liegenschaftsverwaltung und 

Straßenwesen 

Fachdienst 

Bauaufsicht und 

Denkmalschutz 

Dr. Britta Siefken (VFBL) 

----- 

Fachgruppe Bauaufsicht 1 

 

Fachgruppe Bauaufsicht 2 

Fachdienst 

Regionalentwicklung 

Volker Breuer 

Fachdienst 

Schul- und Kulturwesen 

Marco Röschmann 

Stabsstelle 

Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt 

Carsten Ludwig 

Stabsstelle 

Finanzen 

Sabine Groeper 

Gleichstellungsbeauftragte 

Silvia Kempe-Waedt 

Personalrat 

Vorsitzende Petra Dittmer 

 

Schwerbehindertenvertretung 

Uta Hofstetter 

Untere Schulaufsicht 

Schulamt 

Schulrat André Berg 

Schulrätin Kerstin Engels 

 

Fachdienst 

Zuwanderung 

Jörn Petersen 

----- 

Fachgruppe  

Aufenthalt 

 

Fachgruppe 

Integration und Einbürgerung 

Behördl. Datenschutzbeauftragter 

Christian Kock 

ENTWURF 

Fachdienst 

Gremien und Recht 

Susanne Jeske-Paasch 
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Kreis Rendsburg-Eckernförde
Der Landrat

Vorlage-Nr:

Datum:

Ansprechpartner/in:

VO/2019/187

07.11.2019

Fiedler, Nina

Mitteilungsvorlage

- öffentlich - 

Fachbereich Zentrale Dienste

Bearbeiter/in: Fiedler, Nina

Änderung der Aufbauorganisation
vorgesehene Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

05.12.2019 Hauptausschuss Kenntnisnahme
16.12.2019 Kreistag des Kreises Rendsburg-Eckernförde Kenntnisnahme

1. Begründung der Nichtöffentlichkeit: 

2. Sachverhalt: 
Zur Verbesserung der fachlichen Betreuung der Gremien und der allgemeinen 
Rechtsangelegenheiten sowie der intensiveren Führung zur Optimierung von 
Strukturen und Prozessen sollen die Bereiche Gremienbetreuung und 
Öffentlichkeitsarbeit und der Bereich Recht mit zurzeit insgesamt 5 Mitarbeiterinnen 
in einem Fachdienst im Fachbereich Zentrale Dienste gebündelt werden. Die 
Fachdienstleitung soll mit einer halben Stelle von der Juristin Frau Jeske-Paasch 
wahrgenommen werden.

Die Umorganisation erfolgt im Rahmen der vereinbarten Personalbudgets.
Das Beteiligungsverfahren nach dem Mitbestimmungsgesetz wurde durchgeführt. 
Der Personalrat hat der Maßnahme zugestimmt.

Dem Kreistag wird dieser Vorschlag für eine Änderung der Aufbauorganisation 
gemäß § 51 Abs. 3 KrO vorgelegt. Die Vorsitzende des Personalrates hat nach § 83 
MBG ein qualifiziertes Anhörungsrecht.

Der ab dem 01.01.2020 geltende Verwaltungsgliederungsplan ist beigefügt.

Finanzielle Auswirkungen:
keine

Anlage/n: 
Verwaltungsgliederungsplan ab 01.01.2020

TOP 20.2



VFBL = Vertretung Fachbereichsleitung 

  Verwaltungsgliederungsplan 

  der Kreisverwaltung Rendsburg-Eckernförde         Stand: 01.01.2020 
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Landrat 
Dr. Rolf-Oliver Schwemer 

Fachbereich 

Jugend und Familie 

 

Thomas Voerste 

 

 

 

Fachbereich 

Umwelt, Kommunal- und 

Ordnungswesen 

Dr. Martin Kruse 

----- 

Fachgruppe 

Mobilität 

Fachbereich 

Zentrale Dienste 

 

Nina Fiedler 

 

 

 

Fachdienst 

Personal, Organisation 

und allgemeine Dienste 

Sigrid Holm (VFBL) 

----- 

Fachgruppe 

Allgemeine Dienste 

Fachdienst 

IT-Management und 

Digitalisierung 

Svend Rix 

----- 

Fachgruppe 

IT-Management 

 

Fachgruppe 

Digitalisierungs- 

management 

Fachbereich 

Soziales, Arbeit und 

Gesundheit 

Dr. Jonathan Fahlbusch 

 

 

 

 

Fachbereich 

Regionalentwicklung, 

Bauen und Schule 

Sebastian Hetzel 

 

 

 

 

Fachdienst 

Allgemeine Ordnungs- 

verwaltung und Verkehr 

Barbara Rennekamp (VFBL) 

----- 

Fachgruppe 

Straßenverkehrs-/ 

Bußgeldbehörde 

 

Fachgruppe 

Zulassungs-/ 

Fahrerlaubnisbehörde 

Fachdienst 

Umwelt 

Michael Wittl 

----- 

Fachgruppe Wasserbehörde 

 

Fachgruppe 

Bodenschutz und Abfall 

 

Fachgruppe  

Untere Naturschutzbehörde 

Fachdienst 

Veterinär- und 

Lebensmittelaufsicht 

Dr. Manuela Freitag 

Fachdienst 

Kommunalaufsicht 

Andreas Brück 

Fachdienst 

Feuerwehr und 

Katastrophenschutz 

N. N. 

Fachdienst 

Kinder, Jugend, Sport 

Christina Mönke (VFBL) 

----- 

Fachgruppe 

Wirtschaftliche Jugendhilfe 

 

Fachgruppe 

Amtsvormundschaft / 

Beistandschaft 

 

Fachgruppe 

Unterhaltsvorschuss 

Fachdienst 

Teilhabe junge Menschen, 

Vollzeitpflege, Tagesgruppen 

Angela Reiter 

----- 

Fachgruppe 

Eingliederungshilfen nach  

§ 35 a SGB VIII und 

heilpädagogische Förderung 

von Kindern im 

Vorschulbereich 

 

Fachgruppe  

Vollzeitpflege und 

Sonderdienste 

 

Fachdienst 

Jugend- u. Sozialdienst (JSD) 

Carsten Reichentrog 

----- 

Fachgruppe JSD Rendsburg 

 

Fachgruppe JSD Eckernförde 

 

Fachgruppe JSD Nortorf 

Fachdienst 

Eingliederungshilfen 

Micha Mark Knierim 

----- 

Fachgruppe Verwaltung 

 

Fachgruppe Hilfeplanung 

Fachdienst 

Soziale Sicherung 

Uwe Radant (VFBL) 

----- 

Fachgruppe  

Allgemeine 

Rechtsangelegenheiten 

 

Fachgruppe  

Hilfe bei Pflegebedürftigkeit 

und Krankheit 

 

Fachgruppe 

Hilfe bei Einkommens-

defiziten, Entschädigungen 

Fachdienst 

Gesundheitsdienste 

Frank Sick 

----- 

Fachgruppe  

Amtsärztlicher Dienst 

 

Fachgruppe Verwaltung 

Gesundheitsdienste 

 

Fachgruppe 

Jugendärztlicher Dienst / 

Jugendzahnärztlicher Dienst 

 

Fachgruppe 

Gesundheitsschutz 

Fachdienst 

Sozialpsychiatrischer Dienst, 

Betreuungsbehörde und 

Heimaufsicht 

Susanne Ott 

----- 

Fachgruppe 

Betreuungsbehörde 

 

Fachgruppe  

Heimaufsicht 

Fachdienst 

Gebäudemanagement 

Knut Torsten Arp 

----- 

Fachgruppe 

Liegenschaftsverwaltung und 

Straßenwesen 

Fachdienst 

Bauaufsicht und 

Denkmalschutz 

Dr. Britta Siefken (VFBL) 

----- 

Fachgruppe Bauaufsicht 1 

 

Fachgruppe Bauaufsicht 2 

Fachdienst 

Regionalentwicklung 

Volker Breuer 

Fachdienst 

Schul- und Kulturwesen 

Marco Röschmann 

Stabsstelle 

Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt 

Carsten Ludwig 

Stabsstelle 

Finanzen 

Sabine Groeper 

Gleichstellungsbeauftragte 

Silvia Kempe-Waedt 

Personalrat 

Vorsitzende Petra Dittmer 

 

Schwerbehindertenvertretung 

Uta Hofstetter 

Untere Schulaufsicht 

Schulamt 

Schulrat André Berg 

Schulrätin Kerstin Engels 

 

Fachdienst 

Zuwanderung 

Jörn Petersen 

----- 

Fachgruppe  

Aufenthalt 

 

Fachgruppe 

Integration und Einbürgerung 

Behördl. Datenschutzbeauftragter 

Christian Kock 

ENTWURF 

Fachdienst 

Gremien und Recht 

Susanne Jeske-Paasch 
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Kreis Rendsburg-Eckernförde
Der Landrat

Vorlage-Nr:

Datum:

Ansprechpartner/in:

VO/2019/209

14.11.2019

Dr. Fahlbusch, Jonathan

Mitteilungsvorlage

- öffentlich - 

Fachbereich Soziales, Arbeit und 
Gesundheit

Bearbeiter/in: Schliszio, Katrin

Änderung der Aufbauorganisation für den Fachbereich Soziales, Arbeit 
und Gesundheit
vorgesehene Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

05.12.2019 Hauptausschuss Kenntnisnahme

1. Begründung der Nichtöffentlichkeit: Entfällt

2. Sachverhalt:
Im Zuge der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (kurz BThG) wird der 
Personalkörper des Fachdienstes Eingliederungshilfen stark anwachsen, der 
Kreistag hat für die Jahre 2018 und 2019 zusammen 13 Stellen zur Verfügung 
gestellt (vgl. Mitteilungsvorlage VO/2019/000). Hierzu gehört, wie in zitierter 
Mitteilungsvorlage bereits ausgeführt, auch die Einrichtung einer dritten Fachgruppe 
im Fachdienst 4.1 Eingliederungshilfen.

Die Namensgebungen der drei Fachgruppen lauten wie folgt:

- Hilfeplanung 1 (Fachgruppenleitung Herr Vetter)
- Hilfeplanung 2 (Fachgruppenleitung N.N.)
- Verwaltung (Fachgruppenleitung Frau Friedrichs-Ravn)

Die Bezifferung der Fachgruppen Hilfeplanung stellt eine Übergangslösung dar.

Die Organisationsänderung erfolgt im Rahmen des vereinbarten Personalbudgets. 
Eine weitere Stellenmehrung findet nicht statt. Das Beteiligungsverfahren nach dem 
Mitbestimmungsgesetz wurde durchgeführt. Der Personalrat hat der Maßnahme 
zugestimmt. 

Nach dem allgemeinen Verständnis ist die vorstehende geplante Änderung der 
Aufbauorganisation nicht relevant im Sinne des § 51 Abs. 3 KrO. Der Kreistag wird 
daher zu einem späteren Zeitpunkt durch die Vorlage eines aktuellen Verwaltungs-
gliederungsplanes in Kenntnis gesetzt. 

TOP 20.3
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Der ab dem 01.01.2020 geltende Verwaltungsgliederungsplan mit den oben 
genannten Änderungen ist beigefügt.

Relevanz für den Klimaschutz: ./.

Finanzielle Auswirkungen: Keine

Anlage: Entwurf des Verwaltungsgliederungsplans ab 1.1.2020

TOP 20.3



VFBL = Vertretung Fachbereichsleitung 

  Verwaltungsgliederungsplan 

  der Kreisverwaltung Rendsburg-Eckernförde         Stand: 01.01.2020 
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Landrat 
Dr. Rolf-Oliver Schwemer 

Fachbereich 

Jugend und Familie 

 

Thomas Voerste 

 

 

 

Fachbereich 

Umwelt, Kommunal- und 

Ordnungswesen 

Dr. Martin Kruse 

----- 

Fachgruppe 

Mobilität 

Fachbereich 

Zentrale Dienste 

 

Nina Fiedler 

 

 

 

Fachdienst 

Personal, Organisation 

und allgemeine Dienste 

Sigrid Holm (VFBL) 

----- 

Fachgruppe 

Allgemeine Dienste 

Fachdienst 

IT-Management und 

Digitalisierung 

Svend Rix 

----- 

Fachgruppe 

IT-Management 

 

Fachgruppe 

Digitalisierungs- 

management 

Fachbereich 

Soziales, Arbeit und 

Gesundheit 

Dr. Jonathan Fahlbusch 

 

 

 

 

Fachbereich 

Regionalentwicklung, 

Bauen und Schule 

Sebastian Hetzel 

 

 

 

 

Fachdienst 

Allgemeine Ordnungs- 

verwaltung und Verkehr 

Barbara Rennekamp (VFBL) 

----- 

Fachgruppe 

Straßenverkehrs-/ 

Bußgeldbehörde 

 

Fachgruppe 

Zulassungs-/ 

Fahrerlaubnisbehörde 

Fachdienst 

Umwelt 

Michael Wittl 

----- 

Fachgruppe Wasserbehörde 

 

Fachgruppe 

Bodenschutz und Abfall 

 

Fachgruppe  

Untere Naturschutzbehörde 

Fachdienst 

Veterinär- und 

Lebensmittelaufsicht 

Dr. Manuela Freitag 

Fachdienst 

Kommunalaufsicht 

Andreas Brück 

Fachdienst 

Feuerwehr und 

Katastrophenschutz 

N. N. 

Fachdienst 

Kinder, Jugend, Sport 

Christina Mönke (VFBL) 

----- 

Fachgruppe 

Wirtschaftliche Jugendhilfe 

 

Fachgruppe 

Amtsvormundschaft / 

Beistandschaft 

 

Fachgruppe 

Unterhaltsvorschuss 

Fachdienst 

Teilhabe junge Menschen, 

Vollzeitpflege, Tagesgruppen 

Angela Reiter 

----- 

Fachgruppe 

Eingliederungshilfen nach  

§ 35 a SGB VIII und 

heilpädagogische Förderung 

von Kindern im 

Vorschulbereich 

 

Fachgruppe  

Vollzeitpflege und 

Sonderdienste 

 

Fachdienst 

Jugend- u. Sozialdienst (JSD) 

Carsten Reichentrog 

----- 

Fachgruppe JSD Rendsburg 

 

Fachgruppe JSD Eckernförde 

 

Fachgruppe JSD Nortorf 

Fachdienst 

Eingliederungshilfen 

Micha Mark Knierim 

----- 

Fachgruppe Verwaltung 

 

Fachgruppe Hilfeplanung 1 

 

Fachgruppe Hilfeplanung 2 

Fachdienst 

Soziale Sicherung 

Uwe Radant (VFBL) 

----- 

Fachgruppe  

Allgemeine 

Rechtsangelegenheiten 

 

Fachgruppe  

Hilfe bei Pflegebedürftigkeit 

und Krankheit 

 

Fachgruppe 

Hilfe bei Einkommens-

defiziten, Entschädigungen 

Fachdienst 

Gesundheitsdienste 

Frank Sick 

----- 

Fachgruppe  

Amtsärztlicher Dienst 

 

Fachgruppe Verwaltung 

Gesundheitsdienste 

 

Fachgruppe 

Jugendärztlicher Dienst / 

Jugendzahnärztlicher Dienst 

 

Fachgruppe 

Gesundheitsschutz 

Fachdienst 

Sozialpsychiatrischer Dienst, 

Betreuungsbehörde und 

Heimaufsicht 

Susanne Ott 

----- 

Fachgruppe 

Betreuungsbehörde 

 

Fachgruppe  

Heimaufsicht 

Fachdienst 

Gebäudemanagement 

Knut Torsten Arp 

----- 

Fachgruppe 

Liegenschaftsverwaltung und 

Straßenwesen 

Fachdienst 

Bauaufsicht und 

Denkmalschutz 

Dr. Britta Siefken (VFBL) 

----- 

Fachgruppe Bauaufsicht 1 

 

Fachgruppe Bauaufsicht 2 

Fachdienst 

Regionalentwicklung 

Volker Breuer 

Fachdienst 

Schul- und Kulturwesen 

Marco Röschmann 

Stabsstelle 

Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt 

Carsten Ludwig 

Stabsstelle 

Finanzen 

Sabine Groeper 

Gleichstellungsbeauftragte 

Silvia Kempe-Waedt 

Personalrat 

Vorsitzende Petra Dittmer 

 

Schwerbehindertenvertretung 

Uta Hofstetter 

Untere Schulaufsicht 

Schulamt 

Schulrat André Berg 

Schulrätin Kerstin Engels 

 

Fachdienst 

Zuwanderung 

Jörn Petersen 

----- 

Fachgruppe  

Aufenthalt 

 

Fachgruppe 

Integration und Einbürgerung 

Behördl. Datenschutzbeauftragter 

Christian Kock 

ENTWURF 

Fachdienst 

Gremien und Recht 

Susanne Jeske-Paasch 
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